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1 Einleitung 
Mit der Verordnung über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Verordnung (VO) (EU) Nr. 1305/2013; im Folgenden ELER-VO) 

und der Verordnung über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (VO (EU) Nr. 1303/2013; im Folgen-

den ESI-Verordnung) hat die Europäische Kommission den Rahmen für die gemeinschaftliche Förderung der länd-

lichen Entwicklung im Zeitraum 2014 – 2020 festgelegt.  

Darauf aufbauend wurde vom Land Rheinland-Pfalz das „Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche 

Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ (im Folgenden EPLR EULLE) konzipiert, das von der Europäischen Kom-

mission (KOM) am 26. Mai 2015 genehmigt wurde. 

Nach den Vorgaben der EU-Kommission soll während der Programmlaufzeit eine Bewertung der ländlichen Ent-

wicklungsprogramme vorgenommen werden. Nach vorheriger öffentlicher Ausschreibung wurde das Institut für 

Ländliche Strukturforschung (IfLS) vom Land Rheinland-Pfalz mit der Bewertung des EPLR EULLE beauftragt. Un-

terauftragnehmer, zur Bearbeitung von Teilaufgaben, ist Dr. Rolf Bergs von PRAC. 

Zur laufenden Bewertung gehören die Ex ante-Bewertung (wurde 2015 bereits abgeschlossen), die Ex post-Be-

wertung (diese ist 2023 fällig) sowie bewertungsrelevante Beiträge zu den jährlichen Durchführungsberichten. 

Besondere Bedeutung haben dabei die erweiterten jährlichen Durchführungsberichte 2016 und 2018. 

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um den Bewertungsbericht 2019, als Basis für Beiträge zum jährli-

chen Durchführungsbericht 2018. Der Bericht ist wie folgt strukturiert: 

 Kapitel 3 richtet sich vor allem an die Programmverantwortlichen, das Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) und das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten (MUEEF), aber auch an den Begleitausschuss zum EPLR EULLE. Das Kapitel enthält Analysen und 

Bewertungen mit Fokus auf die einzelnen Förderungen des EPLR EULLE. 

 Kapitel 4.1 bis 4.18 richten sich vor allem an die EU-Kommission. Es ist nach den Vorgaben der Europäi-

schen Kommission nach den 18 Bewertungsfragen strukturiert, die sich auf die ELER-Schwerpunktberei-

che (SPB) beziehen. Hier werden die maßnahmenspezifischen Ergebnisse aggregiert für die in Rheinland-

Pfalz relevanten SPB präsentiert. In Kapitel 4.19 bis 4.20 werden außerdem in Orientierung an den Be-

wertungsfragen 19 und 21 die Bewertungen im Zusammenhang mit anderen Aspekten des EPLR EULLE 

vorgestellt. Kapitel 5 beschreibt schließlich die Ergebnisse aggregiert für die Bewertungsfragen 22-30 im 

Zusammenhang mit den Zielsetzungen auf EU-Ebene. 

Nachdem der Schwerpunkt der Bewertung in 2017 vor allem auf der Umsetzung des EPLR EULLE und seiner Maß-

nahmen und Teilmaßnahmen lag wird mit dem vorliegenden Bewertungsbericht 2019 eine möglichst umfas-

sende Bewertung der Ergebnisse und Wirkungen des EPLR EULLE gegeben. Das ist vor allem bezüglich der Be-

wertung der Wirkungen des Entwicklungsprogramms eine große Herausforderung, weil sich für beobachtete Ent-

wicklungstrends bei Wirkungsindikatoren sehr schwer Ursache- und Wirkungszusammenhänge nachweisen las-

sen. Beispielsweise sind Veränderungen im Nitratgehalt von Grund- oder Oberflächengewässern oftmals das Re-

sultat von Veränderungen in der Bewirtschaftung, die Jahre vorher erfolgt sind und ist außerdem auf vielfältige 

Einflussfaktoren zurückzuführen. Ein weiteres Beispiel sind Einkommenseffekte in der Landwirtschaft aufgrund 

von investiven Förderungen, die sich erst mit mehreren Jahren Verzögerungen bemerkbar machen.  

Nichtsdestotrotz hat das Evaluierungsteam stets versucht, mit geeigneten Herangehensweisen möglichst belast-

bare Aussagen zu treffen, worauf in den Methodenteilen jeweils eingegangen wird. 

Hinweis: Es kommt vor, dass bestimmte Output- und Ergebnisindikatoren im Durchführungsbericht in in ihren 

Werten nicht mit den Werten im vorliegenden Bewertungsbericht identisch sind. Das ist darauf zurückzuführen, 

dass die verwendeten Datensätze bei der Bewertung oftmals nicht auf denselben Datengrundlagen basieren, wie 

im Rahmen des Monitorings erhoben und im jährlichen Durchführungsbericht ausgewiesen werden. 
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2 Ziele und Maßnahmen des Entwicklungsprogramms EULLE 
In Orientierung an den sechs ELER-Prioritäten verfolgt das Land Rheinland-Pfalz verschiedene Ziele, die in Kapitel 

5.1 des EPLR dargestellt sind (vgl. MULEWF, 2015b, S. 118-124). 

Demnach sollen unter Beachtung der Zielstellungen der Strategie Europa 2020 und der für die Entwicklung des 

ländlichen Raums definierten Ziele folgende sechs Kernprioritäten mit dem EPLR EULLE verfolgt werden: 

 Erhöhung der Wertschöpfung in ländlichen Räumen,  

 Sicherung des ökologischen Potenzials,  

 nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen,  

 Auf- und Ausbau von Wertschöpfungsketten,  

 Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements,  

 Lokale Initiativen und Kooperationen. 

Zur Verwirklichung der o.a. sechs Kernprioritäten wurden im EPLR EULLE die in Tabelle 1 aufgeführten Förderun-

gen programmiert.  

Mit dem zweiten Änderungsantrag zum EPLR EULLE, der am 16.02.2018 von der Europäischen Kommission ge-

nehmigt wurde, und dem dritten Änderungsantrag (Beschluss des EULLE-Begleitausschusses vom 24.09.2018) 

wurden folgende drei Vorhabensarten aus der Förderung des EPLR EULLE herausgenommen: 

 Investitionen in die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes (ehe-

maliger Code M4.3 d) 

 Schaffung von Clustern und Netzwerken (ehemaliger Code M16.4) 

 Förderung des Ausbaus der Beregnungsinfrastruktur (ehemaliger Code M4.3f) 

Mit der Herausnahme haben sich dann auch Veränderungen bei den Vorhabensarten-Codes der Maßnahme 4 

ergeben (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: ELER-Maßnahmencodes aus dem EPLR EULLE mit Bezeichnung der Teilmaßnahmen bzw. Vorhabens-
arten  

Artikel ge-
mäß ELER-
Verordnung 

Code der Förderung Bezeichnung der Maßnahme / Teilmaßnahme / Vorhabensart 

Artikel 14 

 

M1 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

Artikel 15 M2 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

Artikel 17 M4 Investitionen in materielle Vermögenswerte 

M4.1a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

M4.2b Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen 

M4.3c  Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung 

M4.3d Förderung zur Erschließung von Rebflächen in Steillagen einschließlich Erhalt 
von Weinbergsmauern 

M4.1e Förderung von Investitionen für Spezialmaschinen (FIS) 

Artikel 18 M5.1 Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen ge-
schädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial sowie Einführung geeig-
neter vorbeugender Maßnahmen – Förderung des Hochwasserschutzes 

Artikel 19 M6 Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen 

M6.4a Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

M6.4b Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler 
Erzeugnisse im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

Artikel 20 M7 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten 

M7.3a Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume – Maßnahme der NRR 

M7.6b Erhaltungs-, -Wiederherstellungs-und Verbesserungsmaßnahmen von Gebieten 
mit  hohem Naturschutzwert (Natura 2000 Gebiete) 
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M7.6c Förderung des Bewusstsein für Natura 2000 

Artikel 28  Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (EULLa-Maßnahmen) 

M10.1a Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen und tiergerechte 
Haltung auf Grünland 

M10.1b Vielfältige Kulturen im Ackerbau 

M10.1c Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten über den Winter 

M10.1d Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur (Gewässerrandstrei-
fen) 

M10.1e Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- und Steilstlagenflächen im Unter-
nehmen 

M10.1f Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf Ackerflächen 

M10.1g Umwandlung von Ackerflächen in Grünland 

M10.1h Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der Südpfalz 

M10.1i Alternative Pflanzenschutzverfahren 

M10.1j Vertragsnaturschutz Grünland 

M10.1k Vertragsnaturschutz Kennarten 

M10.1l Vertragsnaturschutz Weinberg 

M10.1m Vertragsnaturschutz Acker 

M10.1n Vertragsnaturschutz Streuobst 

M10.1o Biotechnische Pflanzenschutzverfahren im Weinbau 

Artikel 29  Förderung des ökologischen Landbaus (EULLa-Maßnahmen) 

M11.1 Einführung des ökologischen Landbaus 

M11.2 Beibehaltung des ökologischen Landbaus 

Artikel 35 M16 Zusammenarbeit 

M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit" / M16.2 - Förderung von Pilotvorhaben und 
Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Technologien im Rahmen 
von EIP 

M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Pro-
zesse und Technologien im Rahmen von EIP 

LEADER-An-
satz 

  

  Grundsätze der Anerkennung der LAG 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Artikel 51 M20 Technische Hilfe 
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3 Bewertung differenziert nach Maßnahmen 

 Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

(M1a) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahme M1a - Maßnahmen der Berufsbildung 

und des Erwerbs von Qualifikationen 

Die fachlichen Anforderungen an die in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen steigen stetig an, Bei-

träge zu Themen wie Ressourcen- und Klimaschutz, aber auch die immer weitergehende berufliche Spezialisie-

rung erzeugen einen hohen Qualifizierungsbedarf. 

Die Teilmaßnahme M1a unterstützt daher berufsbildende Fort-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsveranstal-

tungen für die in der Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft Tätigen, Bodenbewirtschafter und andere Wirt-

schaftsakteurinnen und -akteure, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt. Die Vorhaben 

sollen insbesondere auch die Bereiche Landwirtschaft (Wettbewerbsfähigkeit, Diversifizierung), Natur, Umwelt, 

Gewässerschutz, Klima, Energie, Tierschutz, etc. umfassen.  

Die Teilmaßnahme flankiert dabei die vorhandenen Strukturen und soll vor allem vorhandene Angebotslücken 

schließen. 

Sie erbringt Primäreffekte in den SPB 2A, 3A, 4 sowie 6A. Sekundäreffekte können in den SPB 1A, 1B oder 1C 

erzielt werden. 

Die Umsetzung der Maßnahme findet auf der Basis von Vergabeverfahren des MWVLW, auf die sich Weiterbil-

dungsträgerinnen und -träger bewerben können, statt. Alternativ werden Inhouse-Beauftragungen oder Förder-

aufrufe der ELER-Verwaltungsbehörde durchgeführt. Die Bewertung der im Rahmen eines Vergabeverfahrens 

oder eines Förderaufrufs eingereichten Angebote bzw. Bewerbungen findet durch einen Bewertungsausschuss 

statt, der unter Maßgabe der ebenfalls veröffentlichten Auswahlkriterien eine Bewertung vollzieht und ein Ran-

king erstellt. Die auf der Basis des Rankings sowie der zur Verfügung stehenden Mittel ausgewählten Anbieten-

den können anschließend binnen sechs Monaten einen Förderantrag bei der ADD als Bewilligungsstelle stellen 

(entfällt bei Beauftragung eines Beratungsanbieters im Rahmen eines Vergabeverfahrens). 

Nach Beauftragung erfolgt die Kommunikation des entsprechenden Angebots auf den Internetseiten des 

MWVLW sowie ggf. weiterer Informationsseiten der einschlägigen Landeseinrichtungen sowie der beauftragten 

Anbietenden, um die relevanten Zielgruppen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme zu informieren. 

Förderfähig sind  

 Organisations- und Teilnehmerkosten für: 

 halb-, ein- oder mehrtägige Seminare, 

 Fachtagungen, Arbeitskreise, Workshops, Coachings, etc. 

 Kosten im Zusammenhang mit der Organisation und Bereitstellung des Wissenstransfers oder der Infor-

mationsmaßnahme nachgewiesenen förderfähigen Kosten, insbesondere Personal-/Referentenkosten, 

Kosten für Schulungsmaterial, Druckkosten, Kosten für die Einrichtung einer Internetpräsentation, Kos-

ten im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsort, Kosten für die Unterkunft und Versorgung, 

 Rechnungen, die durch die ausgewählten Einrichtungen oder Institutionen an die Bewilligungsbehörde 

für die erbrachten Dienstleistungen gestellt werden, 

 Indirekte Kosten werden bei einer Inhouse-Beauftragung mit einem Pauschalsatz von 15 % der förderfä-

higen direkten Personalkosten gefördert. 
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Gefördert werden solche Einrichtungen, Institutionen oder Operationelle Gruppen, die Fort-, Weiterbildungs- 

und Qualifizierungsveranstaltungen für die in der Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft Tätigen, Bodenbewirt-

schaftende und andere Wirtschaftsakteurinnen und -akteure (im ländlichen Raum tätige KMU), durchführen. 

Die Förderhöhe beträgt – abzüglich von Einnahmen durch Teilnehmendenbeiträge in Höhe von mindestens 30 % 

– 100 %. Bei Themen, die im öffentlichen Interesse liegen kann die Förderhöhe auch 100 % betragen. Zur Bestim-

mung der entsprechenden Themen erfolgt nach Anhörung im EULLE-Begleitausschuss durch das MWVLW als 

Verwaltungsbehörde im Rahmen des Aufrufs. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Am 30.10.2018 wurde der Förderaufruf für das Schulungsangebot einer nachhaltigen, multifunktionalen Wald-

bewirtschaftung für Waldbesitzende mit einer Einreichfrist bis 15.01.2019 gestartet. Demzufolge fand im Be-

trachtungszeitraum bis zum 31.12.2018 noch keine Umsetzung der Teilmaßnahme statt, so dass eine Bewertung 

nicht möglich ist. 

Tabelle 2: Umsetzung der Teilmaßnahme M1a und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher definier-
ten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2023) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Öffentliche Ausgaben ins-
gesamt (O.1) 

1.516.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 2A: Öffentliche Ge-
samtausgaben (Schulun-
gen, Austauschmaßnah-
men für landwirtschaftli-
che Betriebe, Demonstra-
tionen) (O.1) 

816.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 3A: Öffentliche Ge-
samtausgaben für Schu-
lungen/Erwerb von Fertig-
keiten (O.1) 

200.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 4: Öffentliche Gesamt-
ausgaben für Schulun-
gen/Erwerb von Fertigkei-
ten (O.1) 

400.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 6A: Öffentliche Ge-
samtausgaben für Schu-
lungen/Erwerb von Fertig-
keiten (O.1) 

100.000 € 0 € 0 € 0 % 

Anzahl der geförderten 
Maßnahmen/Vorhaben 
(O.3) 

k.A. 0 € 0 € 0 % 

Zahl der Schulungstage 
(O.11) 

k.A. 0 € 0 € 0 % 

SPB 1C: Anzahl der Teil-
nehmer an Schulungsmaß-
nahmen (O.12) 

1.375 0 € 0 € 0 % 

SPB 2A: Anzahl der Teil-
nehmer an Schulungsmaß-
nahmen (O.12) 

400 0 € 0 € 0 % 

SPB 3A: Anzahl der Teil-
nehmer an Schulungsmaß-
nahmen (O.12) 

275 0 € 0 € 0 % 

SPB 4: Anzahl der Teilneh-
mer an Schulungsmaßnah-
men (O.12) 

350 0 € 0 € 0 % 
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SPB 6A: Anzahl der Teil-
nehmer an Schulungsmaß-
nahmen (O.12) 

350 0 € 0 € 0 % 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Teilmaßnahme M1a sind die KOM-Bewertungsfragen 4, 6, 8, 9, 10 und 16 zu den SPB 2A, 3A, 4A, 4B, 4C 

sowie 6A relevant. Mit dem Blick auf die möglichen Sekundäreffekte in den SPB der Schwerpunkte (SP) 1-6 (ex-

klusive des gestrichenen SP 5), sind je nach Schwerpunktsetzung der durchgeführten Vorhaben unterschiedliche 

Bewertungsfragen heranzuziehen. Die Zuordnung der Sekundäreffekte erfolgt auf der Ebene des jeweiligen Vor-

habens. Sollten sich im Zuge der Erfassung von maximal drei Sekundäreffekten bei Beantragung der Vorhaben 

weitere SPB signifikant herauskristallisieren, werden diese bei der Bewertung ebenfalls berücksichtigt werden (s. 

Feinkonzept). 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Maßnahmenumsetzung stattfand, wurden die vorgesehenen Erhebungen und 

Auswertungen nicht durchgeführt. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Mangels Umsetzung findet keine Bewertung etwaiger Ergebnisse statt. Der Förderaufruf „Schulungsangebot ei-

ner nachhaltigen und multifunktionalen Waldbewirtschaftung für Waldbesitzende wurde erst am 30.Oktober 

2018 gestartet. Die Umsetzung beginnt in 2019. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Bereits zum Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) waren die Verzögerungen in der Umsetzung der Teil-

maßnahme M1.a erkennbar. Geleistete Vorarbeiten zu potenziellen Themen und Inhalten konnten sei-

nerzeit nicht genutzt werden, um darauf aufbauend in die Umsetzung zu starten. Ein auf der Basis der 

Vorschläge einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe abgeleiteter Umsetzungsvorschlag wurde im Rah-

men des von der ELER-VB eingeleiteten Umlaufverfahrens damals nicht vom EULLE-BGA unterstützt. 

 Mit der Ausschreibung des Schulungsangebots für Waldbesitzende wurde ein erster Schritt zur Umset-

zung gegangen. Eine Bewertung konnte mangels Ergebnissen noch nicht erfolgen. 

Empfehlungen 

Aufbauend auf den ersten Umsetzungsaktivitäten sollten zeitnah weitere Ausschreibungen bzw. ggf. Inhouse-

Vergaben folgen, um die Umsetzung auf breiterer Basis anzuschieben. 
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 Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen (M1b) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahme M1b - Informationsveranstaltungen 

und Demonstrationstätigkeiten 

Wie schon unter Teilmaßnahme M1a dargestellt, entsteht durch steigende Anforderungen ein erhöhter Fortbil-

dungsbedarf, den es aufzugreifen gilt. Hintergrund ist, tragfähige Lösungen für viele Teilbereiche des Lebens im 

ländlichen Raum umzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt Teilmaßnahme M1b Informationsveranstaltungen und Demonstrationstä-

tigkeiten für die in der Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft Tätigen, Bodenbewirtschafter und andere Wirt-

schaftsakteure, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt. 

Die Veranstaltungen sollen insbesondere die Bereiche Landwirtschaft (Wettbewerbsfähigkeit, Diversifizierung), 

Natur, Umwelt, Gewässerschutz, Klima, Energie, Tierschutz, etc. umfassen. 

Primäreffekte der Teilmaßnahme M1b werden jeweils vorhabenspezifisch in den SPB 2A, 3A, 4 sowie 6A er-

bracht. Sekundäreffekte wurden nicht programmiert. 

Die Umsetzung der Maßnahme kann über Ausschreibungen, Förderaufrufe oder Inhouse-Beauftragungen durch 

die ELER-Verwaltungsbehörde erfolgen. 

Förderfähig sind Veranstaltungen, die insbesondere folgende Inhalte vorstellen: 

 praktische Lehrgänge um eine Technologie, 

 den Nutzen einer neuen oder maßgeblich verbesserten Maschine, 

 eine neue Methode des Pflanzenschutzes oder 

 eine bestimmte Produktionstechnik. 

Die mit der Veranstaltung verbundenen Aktivitäten können auf einem Betrieb oder an anderen Orten stattfinden 

(z.B. Forschungszentren, Ausstellungsgebäuden). Im Fall von Demonstrationsvorhaben kann sich die Unterstüt-

zung auch auf die dazugehörigen Investitionskosten erstrecken. 

Gefördert werden 

 die im Zusammenhang mit der durchgeführten Veranstaltung nachgewiesenen förderfähigen Kosten, im 

Fall von Demonstrationsprojekten kann sich die Unterstützung auch auf die dazugehörigen Investitions-

kosten erstrecken; 

 Personalkosten, soweit sie für die Umsetzung des Vorhabens benötigt werden; 

 Sachkosten, soweit sie für die Umsetzung des Vorhabens benötigt werden; 

 Investitionskosten, die unmittelbar für Demonstrationsprojekte erfolgen. 

Indirekte Kosten werden bei einer Inhouse-Beauftragung oder im Rahmen eines Förderaufrufs mit einem Pau-

schalsatz von 15 % der förderfähigen direkten Personalkosten gefördert. 

Förderfähig sind Einrichtungen oder Institutionen, die Informationsveranstaltungen und Demonstrationstätig-

keiten für die in der Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft Tätigen, Bodenbewirtschaftende und andere Wirt-

schaftsakteurinnen und -akteure, bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt, anbieten. 

Die Förderhöhe beträgt – abzüglich von Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge in Höhe von mindestens 30 % – 

100 %. Bei Themen, die im öffentlichen Interesse liegen kann die Förderhöhe auch 100 % betragen. Zur Bestim-

mung der entsprechenden Themen erfolgt nach Anhörung im EULLE-Begleitausschuss durch das MWVLW als 

Verwaltungsbehörde im Rahmen des Aufrufs. Investitionskosten im Rahmen von Demonstrationsvorhaben wer-

den zu 60 % bezuschusst, Projekte in Rahmen von EIP erhalten einen Zuschlag von 10 %, maximal jedoch 100 %. 
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 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 3: Umsetzung der Teilmaßnahme M1b und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher definier-
ten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Öffentliche Ausgaben 
insgesamt (O.1) 

1.684.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 2A: Öffentliche Ge-
samtausgaben (Schu-

lungen, Austauschmaß-
nahmen für landwirt-
schaftliche Betriebe, 

Demonstrationen) (O.1) 

300.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 3A: Öffentliche Ge-
samtausgaben für Schu-
lungen/Erwerb von Fer-

tigkeiten (O.1) 

384.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 4: Öffentliche Ge-
samtausgaben für Schu-
lungen/Erwerb von Fer-

tigkeiten (O.1) 

400.000 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 6A: Öffentliche Ge-
samtausgaben für Schu-
lungen/Erwerb von Fer-
tigkeiten (O.1) 

600.000 € 0 € 0 € 0 % 

Anzahl der geförderten 
Maßnahmen/Vorhaben 
(O.3) 

k.A. 1  - 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Bewertung der Umsetzung 

Im Betrachtungszeitraum begann nach der Ausschreibung von „Lernort Bauernhof“ (LOB) in 2017 die Umsetzung 

im März 2018. Mit der Durchführung beauftragt wurde die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Das Vorha-

ben setzt sich zusammen aus Ausbildungsmodulen für zukünftige Bauernhofpädagoginnen und -pädagogen so-

wie der Unterstützung von Betriebsbesuchen und Werbemaßnahmen. 

Im Zeitraum März bis Dezember 2018 waren 57 Betriebe als außerschulischer Lernort anerkannt, von denen 33 

Betriebe aktiv waren. 14 dieser Betriebe setzten Bauernhofpädagoginnen oder -pädagogen ein. Es fanden 200 

Unterrichtseinheiten, die in der Regel drei Stunden dauern, in den Betrieben sowie 15 Werbemaßnahmen statt. 

So konnte bislang 3.700 Schülerinnen und Schülern die Lebenswelt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb nahe-

gebracht werden. Die Ausbildung für Bauernhofpädagoginnen und -pädagogen startete im Herbst 2018, wird 

aber erst im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen sein, so dass eine Betrachtung zum jetzigen Zeitpunkt entfällt. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Teilmaßnahme M1b sind die KOM-Bewertungsfragen, 6, 8, 9, 10 und 16 zu den SPB 2A, 3A, 4A, 4B, 4C 

sowie 6A relevant. Mit dem Blick auf die Sekundäreffekte in den SPB 1A, 1B und 1C sind diese ebenfalls für die 

Teilmaßnahme M1b passend. Auch hier erfolgt eine Zuordnung der Fördermaßnahme zu einem der SPB. Sollten 

sich im Zuge der Erfassung von maximal drei Sekundäreffekten bei Beantragung der Vorhaben weitere SPB sig-

nifikant herauskristallisieren, werden diese bei der Bewertung ebenfalls berücksichtigt werden. 

Das Fördervorhaben LOB ist prioritär dem SPB 6a zugeordnet. Weiterhin sind Sekundäreffekte für den SPB 1a 

und 1c definiert. 
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Zur Analyse der Primär- und Sekundäreffekte fand ein Austausch mit den Bearbeiterinnen des Vorhabens bei der 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz statt. Weiterhin wurden die Bewertungsbögen der 215 Veranstaltun-

gen, die vom 01.03.2018 bis zum 31.12.2018 im Rahmen des Fördervorhabens Lernort-Bauernhof (LOB) stattge-

funden haben, ausgewertet und analysiert. Insgesamt wurden 201 Bewertungsbögen von den jeweiligen Lehr-

kräften ausgefüllt. Die Bewertungsbögen konzentrieren sich vornehmlich auf die Rückmeldungen der Lehrkräfte 

zur außerschulischen Unterrichtseinheit auf einem LOB-Betrieb, nehmen aber auch die Bewertung der Schüle-

rinnen und Schüler auf. Eine weitere Bewertung auf der Basis der im Feinkonzept dargestellten Bausteine fand 

mangels Umsetzung in der Teilmaßnahme nicht statt. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

KOM-Bewertungsfrage 16: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von 

kleinen Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt?  

Das Vorhaben LOB bietet ein Bildungsangebot an, mit dem Betriebe sich zum Lernort-Bauernhof-Betrieb qualifi-

zieren können. Hierzu ist zunächst verpflichtend eine zweitägige Grundschulung erforderlich. Im Betrachtungs-

zeitraum fand im November 2018 eine Veranstaltung statt, in deren Rahmen 16 Teilnehmende qualifiziert wur-

den. 

Weiterhin wird über das Vorhaben eine sog. Langzeitqualifizierung Bauernhofpädagogik angeboten. Die Fortbil-

dung orientiert sich an den Rahmenempfehlungen zur Gestaltung von Qualifizierungen für den Lernort Bauern-

hof der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof. In insgesamt vier Modulen zu einem Querschnitt der re-

levanten Themen (BNE, Rahmenbedingungen, Ressourcenanalyse und Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Wer-

bung, Konfliktmanagement etc.) bilden sich die Teilnehmenden fort. Ziel ist es, am Ende der Veranstaltungsreihe 

im Rahmen einer sich anschließenden Praxisphase ein betriebsspezifisches Konzept zu entwickeln und zu imple-

mentieren. Ein erster Fortbildungslehrgang startete im Oktober 2018 und wird erst Ende 2019 abgeschlossen 

sein. Vor diesem Hintergrund entfällt eine umfassende Bewertung des Fortbildungsangebots. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass mit der Grundschulung keine wirtschaftliche Tätigkeit der Teilnehmen-

den intendiert wird. Die Betriebe, die ihren Hof als außerschulischen Lernort qualifizieren, erhalten bei Betriebs-

besuchen eine Aufwandsentschädigung, die nicht geeignet ist, im Sinne der Bewertungsfrage Beiträge zur Diver-

sifizierung oder Schaffung von Arbeitsplätzen zu leisten.  

Auch die Langzeitqualifizierung Bauernhofpädagogik ist nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Land-

wirtschafskammer Rheinland-Pfalz nur sehr bedingt geeignet, als eigener Wirtschaftszweig innerhalb der beste-

henden Betriebsstruktur finanzielle Effekte zu erzielen. Dies ist nicht die Hauptintention, inwiefern es ein Neben-

effekt sein kann, ist im weiteren Verlauf zu untersuchen. 

Bewertung 

Aufgrund des derzeitigen Umsetzungsstandes leistet das Fördervorhaben LOB als bis dato einziges Angebot unter 

Teilmaßnahme M1b keine Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage. Die Zielsetzung des Vorhabens liegt in der 

Bewusstseinsschaffung bzw. -stärkung junger Menschen für Landwirtschaft, Ernährung sowie Aspekte des Natur- 

und Umweltschutzes.  

KOM-Bewertungsfrage 1: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Innovation, die Zusammenarbeit und den Aufbau 

der Wissensbasis in ländlichen Gebieten gefördert? 

LOB schafft ein außerschulisches Lernangebot auf Bauern- und Winzerhöfen für Schülerinnen und Schüler in ganz 

Rheinland-Pfalz. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen, abgestimmt auf die 

jeweiligen Lehrpläne, auf landwirtschaftlichen Betrieben die Zusammenhänge von Theorie und Praxis kennen.  
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Im Rahmen der Bewertungsbögen wurde zunächst die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler erfasst. Wie 

Abbildung 1 zeigt, empfanden die meisten Schülerinnen und Schüler ihren Tag auf dem Bauernhof als sehr posi-

tiv. Nur rund 5 % bewerteten die außerschulische Einheit als mittelmäßig oder eher negativ. Als Gründe hierfür 

wurden insbesondere die teils als anstrengend wahrgenommene (Mit-)Arbeit („ich bin müde“) auf den Betrieben 

sowie die Gerüche genannt. Auch äußerliche Einflüsse wie Regen oder Kälte sorgten z. T. für eine etwas negati-

vere Bewertung, was aus hiesiger Sicht jedoch keine Aussagekraft hinsichtlich der inhaltlichen Qualität der au-

ßerschulischen Einheiten hat. Überdies wurde in Einzelfällen von den Lehrkräften angemerkt, dass die Zeit (in 

der Regel drei Stunden) zu knapp und die Gruppe (mit rund 30 Personen) teils zu groß gewesen sei. 

Positive Anmerkungen überwiegen bei weitem. Bei den Aufenthalten auf Tierhaltungsbetrieben wurde insbe-

sondere die Arbeit mit den Tieren als sehr positiv und erlebnisreich hervorgehoben. Viele Schülerinnen und Schü-

ler hatten bislang noch keinen Kontakt bzw. keinen Bezug zu Tieren wie Hühnern, Kühen oder Schweinen und 

waren begeistert, erstmalig junge Küken oder auch frischgelegte Eier in die Hand nehmen zu können oder beim 

Melken von Kühen zu helfen. Auf den Gemüse- und Obstanbaubetrieben wurden vermehrt die frischen Lebens-

mittel („viel leckerer als im Supermarkt“) erwähnt. Insgesamt gaben nahezu alle Schülerinnen und Schüler an, 

viel gelernt zu haben und fanden es schön, selbst aktiv auf den Höfen mitzuhelfen. Einige Kinder betitelten den 

Tag als „besser als jeder Unterricht“ und gaben an, gerne wiederkommen zu wollen. Andere Schülerinnen und 

Schüler waren hingegen sehr an den Arbeitsabläufen interessiert und zeigten Empathie hinsichtlich der verhält-

nismäßig langen Arbeitszeiten und des großen Arbeitsaufwandes für Landwirtinnen und Landwirte. 

Abbildung 1: Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler 

Quelle: Auswertung der Bewertungsbögen im Rahmen der LOB-Maßnahme, 2018  

Auch die Rückmeldung der Lehrkräfte ist durchgehend positiv. So gaben 98 % an, dass bereits im Vorfeld ausrei-

chend Absprachen mit den jeweiligen LOB-Betrieben stattgefunden hätten, sodass die außerschulische Unter-

richtseinheit an den Lehrplan angepasst werden konnte (vgl. Abbildung 2). Die Unterrichtseinheiten wurden häu-

fig in Form einer Projektwoche oder einer fächerübergreifenden Lerneinheit zu Themen wie „Bauernhof“ oder 

„Landwirtschaft in Deutschland“ vorbereitet. Im Anschluss an den Besuch der LOB-Betriebe wurden die Ergeb-

nisse an vielen Schulen in Form von Präsentationen/Referaten, Steckbriefen, Reflexionsrunden o. Ä. aufbereitet 

und verwertet. 99 % beurteilten zudem die Ausstattung der Betriebe hinsichtlich der Lehreinheiten als zufrie-

denstellend (vgl. Abbildung 3). Als Kritik wurde angemerkt, dass vertiefende bzw. visuelle und altersgerechte 

Hilfestellungen die Veranstaltung sinnvoll ergänzt hätten. Einige Lehrkräfte ergänzten die Frage durch eigene 

Kommentare und gaben an, sehr zufrieden zu sein und dass all ihre Erwartungen übertroffen wurden.  

100 52 10 1 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sehr positiv positiv teils-teils eher negativ negativ keine Angabe
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Quelle: Auswertung der Bewertungsbögen im Rahmen der LOB-Maßnahme, 2018  

Die Lehrerinnen und Lehrer wurden überdies nochmals genauer zu dem Ablauf des Hofaufenthalts befragt. Na-

hezu alle Lehrkräfte gaben an, dass die Schülerinnen und Schüler diverse Aufgaben selbst erledigen durften. Auf 

den Tierhaltungsbetrieben wurden hauptsächlich Aufgaben wie Tiere füttern, streicheln oder melken, Eier aus 

den Hühnerställen holen, diverse Stallarbeiten, die Wege zur Weide abgrenzen und die Tiere auf die Weide trei-

ben oder das Futter (an)mischen vergeben. Auf Anbaubetrieben halfen die Schülerinnen und Schüler insbeson-

dere bei der Feldarbeit und der Ernte, übernahmen aber auch Aufgaben in der Küche. Überdies konnten einige 

Schülerinnen und Schüler (z. B. auf den Selbstversorgerbetrieben) einen Einblick in die Herstellung und Verarbei-

tung verschiedener Produkte wie Mehl, Apfelsaft, Joghurt oder Honig erlangen.  

Alle Lehrkräfte hoben hervor, dass die Erfahrungen auf den Betrieben Bezüge zum Lehrplan aufweisen. So wer-

den am häufigsten Bezüge zu den Fächern Sachunterricht (z. B. Herkunft von Lebensmitteln, regionale Wirt-

schaft, Nutztiere oder Wälder), Biologie bzw. Naturwissenschaften (z. B. Anatomie von Tieren, Pflanzenkennt-

nisse, Bestäubung, Gesundheit und Ernährung), Geographie (z. B. Landwirtschaft, Strukturwandel, Perspektive 

Natur und Technik, Transport) und vereinzelt auch Wirtschaft (Kennenlernen eines Betriebes, primärerer Sektor 

Landwirtschaft) hergestellt. 

Auch Grundsätze der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) wurden von den LOB-Betrieben auf ver-

schiedenste Weisen berücksichtigt. Aus inhaltlicher Sicht gaben viele der Lehrerinnen und Lehrer an, dass auf 

Themen wie Tierwohl (in Haltung und Schlachtung), Wertschätzung der Produkte aus der Landwirtschaft, nach-

haltiges Wirtschaften, Wertschöpfungsketten und -kreisläufe von Nahrungsmitteln, Wiederverwertung von Res-

sourcen oder nachhaltiger Umgang mit der Natur eingegangen wurde. Methodisch wurden insbesondere der 

physische Kontakt mit den Tieren (berühren, streicheln, halten), das Bewegen, Erleben und Erkunden im Freien 

(„mit allen Sinnen“), das Zeichnen und Fühlen von Tieren, Futter etc. oder die selbstständige Ernte (z. B. Kartof-

feln, Obst, Kräuter) und Verarbeitung bzw. Herstellung von Produkten (z. B. Saft, Soßen, Joghurt, Mehl) hervor-

gehoben. Je nach Betrieb gab es unterschiedliche Stationen, an denen in Gruppen gearbeitet wurde, z. T. wurden 

einige Aufgaben auch alleine durchgeführt. Insgesamt gaben alle Lehrerinnen und Lehrer an, den LOB-Betrieb 

weiterzuempfehlen.  

Als Anregung an die Betriebe antworteten viele der befragten Lehrkräfte, dass die LOB-Betriebe „genauso weiter 

machen“ sollten. Nahezu alle Teilnehmenden waren begeistert und bedankten sich im Rahmen der Bewertungs-

bögen bei den Betrieben. Vereinzelt traten Wünsche wie eine kleinere Gruppengröße, warme Aufenthaltsräume 

und mehr Sanitäranlagen, Bereitstellung von Gummistiefeln oder das Anpassen der Themen auf die Jahreszeiten 

auf. Insgesamt gaben viele Lehrkräfte an, gerne wiederkommen zu wollen.  

Bewertung 

Das Vorhaben Lernort Bauernhof dient der Aufklärung insbesondere von Schülerinnen und Schüler über das Auf-

gabenspektrum der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz. Durch die Besuche vor Ort und die eigene 

Mitarbeit steigt zum einen das Verständnis für die Belange von Landwirtinnen und -wirten. Zum anderen entsteht 

197

2 2

Ja Nein Keine Angabe

199

2

zufriedenstellend nicht zufriedenstellend

Abbildung 2: Vorab-Absprachen von Lehrkräften mit 
dem LOB-Betrieb 

Abbildung 3: Ausstattung der Betriebe hinsichtlich 
der Lerneinheiten 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

12 

eine höhere Wertschätzung der Kinder ebenso wie der begleitenden Lehrkräfte für Produkte und Dienstleistun-

gen der Landwirtschaft. Damit werden wichtige Beiträge zum Aufbau der Wissensbasis in den ländlichen Gebie-

ten gefördert. 

 

KOM-Bewertungsfrage 3: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums das lebenslange Lernen und die berufliche Bildung in 

der Land- und Forstwirtschaft gefördert? 

Wie bereits dargestellt, werden im Rahmen des Fördervorhabens LOB zwei unterschiedliche Bildungsangebote 

für landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt: zum einen eine Grundschulung sowie 

eine modular aufgebaute Schulung Bauernhofpädagogik.  

Da im Betrachtungszeitraum lediglich 16 Teilnehmende im Rahmen der Grundschulung qualifiziert wurden, 

wurde auf eine umfassende Befragung verzichtet. 

Bewertung 

Das vorhandene Schulungsangebot belegt, dass hiermit potenziell Beiträge zum lebenslangen Lernen und zur 

beruflichen Bildung für landwirtschaftliche Unternehmer/innen geleistet werden. Die Wirkungen sind angesichts 

des bisherigen Umsetzungsstandes der Bildungsmodule aber als marginal zu bezeichnen. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Der bisherige Umsetzungsstand der Teilmaßnahme M1b ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Dennoch 

sind Mittelabfluss und Wirkungen mit Blick auf die Bewertungsfragen kritisch zu hinterfragen. 

 Wirkungen im Aufbau der Wissensbasis im ländlichen Raum haben zumindest mit Blick auf die zahlrei-

chen Betriebsbesuche von Schülerinnen und Schülern stattgefunden.  

 Beiträge zur Diversifizierung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen wurden nicht erzielt. Dies ist mit dem 

Vorhaben Lernort Bauernhof auch nicht vorrangig intendiert. 

 Die Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung wird zumindest potenziell geför-

dert, der derzeitige Umsetzungsstand lässt hier noch keine weitergehende Bewertung zu. 

Empfehlungen 

 Neben dem bereits etablierten und erfolgreich umgesetzten Vorhaben Lernort Bauernhof sollte zeitnah 

auch die Umsetzung weiterer Vorhaben angegangen werden. 
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 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste (M2) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahme M2.1 Beratungs-, Betriebsführungs- 

und Vertretungsdienste 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen sowie ökologischen Leistungsfähigkeit von Betrieben wurde Optimierungsbe-

darf im Rahmen der Bedarfsanalyse von EULLE festgestellt. Dieser wird in Form von Teilmaßnahme M2.1 Förde-

rung der Inanspruchnahme von Beratungsdiensten aufgegriffen.  

Die unterstützten Beratungen sind ein Angebot für Landwirtinnen und -wirte, Junglandwirtinnen und -wirte, 

Waldbesitzerinnen und -besitzer, Bodenbewirtschaftende und andere Wirtschaftsakteurinnen und -akteure, bei 

denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige KMU handelt, die damit gefördert werden sollen.  

Die Beratungen sollen insbesondere zur Verbesserung der wirtschaftlichen und ökologischen Leistungen sowie 

der Klimafreundlichkeit und -resistenz der Betriebe oder Unternehmen und/oder ihrer Investition beitragen. Eine 

angepasste und anpassungsfähige, tiergerechte und multifunktionale Landwirtschaft und die Nachhaltigkeit von 

KMU in ländlichen Räumen soll damit sichergestellt werden. 

Primäreffekte der Teilmaßnahme M2.1 werden vorhabenspezifisch in den SPB 1A, 2A, 3A, 4 sowie 6A erwartet.  

Die Umsetzung der Teilmaßnahme M2.1 kann im Rahmen von Vergabeverfahren, Inhouse-Beauftragungen oder 

eines Förderaufrufs durch die ELER-Verwaltungsbehörde erfolgen. Die Förderung wird als Zuschuss zur Erstat-

tung der nachgewiesenen förderfähigen Kosten gewährt. Förderfähig sind die mit der Beratungsleistung entste-

henden direkten und indirekten Kosten. 

Die Förderhöhe beträgt 

 80%, jedoch nicht mehr als 1.500 € je Beratungsleistung, 

 100 % bei Themen im öffentlichen Interesse (hierzu erfolgt eine entsprechende Festlegung des MWVLW 

als Verwaltungsbehörde im Rahmen des jeweiligen Aufrufs), 

 indirekte Kosten in Form einer Pauschale von bis zu 15 % der mit dem Fördervorhaben verbundenen 

förderfähigen direkten Personalkosten gefördert, 

 Projekte im Rahmen von EIP erhalten einen Zuschlag von 10 % (maximal jedoch 100 %). 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 4: Umsetzung der Teilmaßnahme M2.1 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2023) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

SPB 1A: 
Öffentliche Ausgaben 
insgesamt (O.1) 

4.490.000 € 0 € 0 € 0 % 

Anzahl der geförderten 
Maßnahmen/Vorhaben 
(O.3) 

k.A. 0 0 - 

Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

275 0 101 36,72 % 

Zahl der geschulten Be-
rater (O.14) 

k.A. 0 0 - 

SPB 2A: 
Öffentliche Gesamtaus-
gaben (O.1) 

2.700.000 € 0 € 0 € 0 % 
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Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

1.860 0 0 0 % 

SPB 3A: 
Öffentliche Gesamtaus-
gaben (O.1) 

0 € 0 € 0 € 0 % 

Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

0 0 0 0 % 

SPB 3B: 
Öffentliche Gesamtaus-
gaben (O.1) 

390.000 € 0 0 0 % 

Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

260 0 0 0 % 

SP 4: 
Öffentliche Gesamtaus-
gaben (O.1) 

600.000 € 0 € 0 € 0 % 

Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

410 0  0 % 

SPB 6A: 
Öffentliche Gesamtaus-
gaben (O.1) 

800.000 € 0 €  0 % 

Zahl der Begünstigten, 
die beraten wurden 
(O.13) 

550 0  0 % 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Tabelle 5: Änderungen der Zielwerte (Input- bzw. Output-Indikatoren) im 3. Änderungsantrag (Berechnung der 
öffentlichen Gesamtausgaben) 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2016) 

Änderung im 3. 
Änderungsantrag 

(August 2018) 

Ziel neu (bis 2020) 

SPB 2A: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

596.000 € 0 % +2.104.000 € 2.700.000 € 

SPB 3A: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

396.000 € 0 % -396.000 € 0 € 

SPB 3B: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

0 € - +390.000 € 390.000 € 

SPB 4: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

596.000 € 0 % +4.000 600.000 € 

SPB 5A: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

402.000 € 0 % -402.000 € 0 € 

SPB 5B: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

402.000 € 0 % -402.000 € 0 € 

SPB 5C: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

402.000 € 0 % -402.000 € 0 € 

SPB 5D: 402.000 € 0 % -402.000 € 0 € 
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Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

SPB 5E: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

402.000 € 0 % -402.000 € 0 € 

SPB 6A: 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben (O.1) 

402.000 € 0 % -2.000 € 400.000 € 

 

Im Betrachtungszeitraum wurden noch keine Bewilligungen ausgesprochen. Die Umsetzung begann jedoch be-

reits im Jahr 2017 auf der Grundlage der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns für das Vorhaben 

Beratungsangebot „Gesundheitsdienst für kleine Wiederkäuer“ und „Faktenbezogene Intensivberatung 

Schwein“. Das Landesuntersuchungsamt (LUA), welches im Rahmen einer Inhouse-Beauftragung mit der Durch-

führung der vorgenannten Beratungsangebote beauftragt wurde, hat von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion (ADD) mit Schreiben vom 30. Juni 2017 die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns erhalten. 

Bewertung der Umsetzung 

Inhouse-Beauftragung: Im Bereich „Faktenbezogene Intensivberatung Schwein“ wurden im Jahr 2018 insgesamt 

20 Betriebsberatungen durchgeführt. Zusätzlich fanden in beiden Bereichen zahlreiche telefonische Beratungen 

statt. 

Im Oktober 2018 wurden anschließend an ein Ausschreibungsverfahren an fünf ausgewählte Beratungsanbieter 

Dienstleistungskonzessionen in insgesamt sechs verschiedenen Modulen (vgl. „Produktionsrichtung“ in Tabelle 

6) vergeben, im November 2018 erfolgte eine erste Information der potenziellen Zielgruppe im Rahmen eines 

vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Die Bewilligung der Förderanträge der Beratungsanbieter (je Modul bzw. Pro-

duktionsrichtung ein separater Antrag) steht noch aus. 

Die ausgewählten Anbieter werden den Modulen/ Produktionsrichtungen zugeordnet im Folgenden dargestellt: 

Tabelle 6: Übersicht beauftragte Beratungsdienstleister je Produktionsrichtung 

Zugeordneter 
SPB 

Produktionsrichtung Beratungsdienstleister 

2a Tierhaltung Bietergemeinschaft der Beratungsringe Rheinland-
Pfalz 

BWV Agrarservice Management GmbH / AMG Landbe-
ratung 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

2a Pflanzenbau / Grünland BWV Agrarservice Management GmbH / AMG Landbe-
ratung 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter 

2a Gartenbau Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

2a Weinbau BWV Agrarservice Management GmbH / AMG Landbe-
ratung 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

4 Ökologischer Land-, Wein- und 
Gartenbau sowie Tierhaltung 

Bioland e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

6a Diversifizierung und Aufbau von 
regionalen Wertschöpfungsket-
ten 

Bioland e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Quelle: MWVLW, 2018b 
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 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Teilmaßnahme M2.1 sind die KOM-Bewertungsfragen die jeweils den konkreten Fördervorhaben zuge-

ordneten Wirkungsbereiche relevant. Die Zuordnung der Sekundäreffekte erfolgt ebenfalls auf der Ebene des 

jeweiligen Vorhabens. Sollten sich im Zuge der Erfassung von maximal drei Sekundäreffekten bei Beantragung 

der Vorhaben weitere SPB signifikant herauskristallisieren, werden diese bei der Bewertung ebenfalls berück-

sichtigt (s. Feinkonzept). 

Mangels Umsetzung der Teilmaßnahme M2.1 kamen die im Feinkonzept beschriebenen Erhebungsbausteine 

nicht zum Tragen. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die Bewertung der Ergebnisse der Umsetzung entfällt. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Auch für Teilmaßnahme M2.1 war im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) die Verzögerung der Umset-

zung ein Kritikpunkt. 

 Die Inhouse-Beauftragung Beratungsangebot „Gesundheitsdienst für kleine Wiederkäuer“ und „Fakten-

bezogene Intensivberatung Schwein“ sowie die von Dienstleistungskonzessionen von Anbieterorganisa-

tionen zur Abdeckung von betriebswirtschaftlichen Beratungen in insgesamt sechs Produktionsberei-

chen ist zu begrüßen.  

 Eine Bewertung der Wirkungen konnte mangels Ergebnissen noch nicht erfolgen. 

Empfehlungen 

 Die begonnene Umsetzung sollte unter Einbeziehung der ermittelten Bedarfe intensiviert werden. 
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 Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) (M4.1a) 

 Kurzbeschreibung  

Die folgenden Zielsetzungen werden mit dem AFP verfolgt:  

 Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umweltschonenden, besonders tier-

gerechten und multifunktionalen Landwirtschaft, 

 Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller 

Arten von Landwirtschaft in allen Regionen, 

 Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken,  

 Unterstützung der Betriebsumstrukturierung und –modernisierung,  

 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in die Nah-

rungsmittelkette, 

 Effizienzsteigerung bei der Wasser- und Energienutzung in der Landwirtschaft und Verringerung der aus 

der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissionen. 

Die Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe sollen die Umstrukturierung und Modernisierung der Betriebe 

vorantreiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Dabei sollen die Produktions- und Arbeitsbedingungen 

verbessert, die Produktionskosten rationalisiert und gesenkt und/oder die betriebliche Wertschöpfung erhöht 

werden. Da für die Förderfähigkeit besondere Anforderungen in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, 

Umwelt- oder Klimaschutz und bei Stallbauinvestitionen zusätzlich im Bereich Tierschutz erfüllt werden müssen, 

werden durch diese Vorhabensart auch öffentliche Güter berücksichtigt.  

Insgesamt ist in dieser Vorhabensart zu berücksichtigen, dass ein großer Teil der einzelbetrieblichen Investitions-

förderung in Rheinland-Pfalz nicht über das Förderprogramm EULLE, sondern über die Weinmarktordnung 

(WMO) abgewickelt wird. Bereits in der letzten Förderperiode wurde Kellertechnik im Weinbau ab 2009 und 

Gebäude im Weinbau ab 2011 durch die WMO gefördert. Zudem werden im Gegensatz zur letzten Förderperiode 

im Förderprogramm EULLE keine Maschinen- und Erntelagerhallen mehr gefördert, für die damals relativ oft 

Anträge gestellt wurden. Im Förderprogramm EULLE ist nur noch die Förderung klimatisierter Lagerhallen für 

Obst und Gemüse möglich, für die aber kaum Anträge gestellt werden. 

Die Maßnahme ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem ELER-SPB 2A zugeordnet. Weitere Sekundäref-

fekte sollen in den SPB 3A, 5B, 5C, 5D und 6A erzielt werden. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Bis Ende des Jahres 2018 wurden 214 Vorhaben mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 25.679.112 Mio. € 

abgeschlossen. Weitere 77 Vorhaben (17.059.720 Mio. € Bruttoinvestitionsvolumen) waren zu diesem Zeitpunkt 

bewilligt. 

Grundsätzlich sind Differenzen zwischen den Daten des MWVLW und den Angaben in den Investitionskonzepten 

möglich. Die Angaben in den Investitionskonzepten beinhalten den Stand zum Zeitpunkt des Antrags sowie Plan-

zahlen. Die Daten des MWVLW hingegen werden fortlaufend dem Fortschritt der Vorhaben angepasst, wie z.B. 

die Höhe der Gesamtinvestitionen.  
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Tabelle 7: Umsetzung der Vorhabensart M4.1a und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben 1) 

80.390.000 € 0 € 

 

9.195.547 11,4% 

Gesamtinvestitionen 
1) 

267.966.667 0 € 42.738.832 15,9% 

Anzahl der abge-
schlossenen Vorha-

ben 1) 

k.A. 0 214 - 

Zahl der unter-stütz-
ten Betriebe 2) 

1.220* 0 272** 22,3% 

Anzahl bewilligter 
Fälle (inkl. abge-

schlossener Fälle) 2) 

k.A. 68 291 - 

* Die Planzahl gilt für AFP und FIS zusammen. Für beide Maßnahmen zusammen wird ein Zielerreichungsgrad von 27,2% erreicht.  

** Bei genauerer Untersuchung wurden Unterschiede in der Erfassung von Mehrfachförderungen festgestellt. Damit sind unterschiedliche 

Angaben zu diesem Indikator in verschiedenen Berichten möglich.  

Quellen: Zielwerte v. ELER-VB; Umsetzung: 1) Fachreferat MWVLW; 2) Investitionskonzepte  

Tabelle 8: Änderungen der Zielwerte (Input- bzw. Output-Indikatoren) 

 Originalversion 1ÄA 2ÄA 3ÄA 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben  

52.820.000 € - - 80.390.000 € 

Gesamtinvestitio-
nen 

176.066.667 - - 267.966.667 

Zahl der unter-
stützten Betriebe 

1.100 - - 1.220 

Quelle: ELER-VB 

Regionale Verteilung  

Wie die folgende Karte zeigt, liegt der Hauptschwerpunkt der Förderung im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der 

Vulkaneifel. In beiden Kreisen ist die Milchviehhaltung stark vertreten. Auch im den Landkreisen Südpfalz, Alten-

kirchen und im Westerwaldkreis stand jeweils mindestens die Hälfte der Förderfälle des Bau-AFP mit Milchbe-

trieben in Verbindung. Im Westerwaldkreis wurde zudem häufiger in die Mutterkuhhaltung investiert. Im Land-

kreis Bad-Dürkheim (Pfalz) wurde hingegen die Maschinenförderung zur Ausbringung von PSM und Dünger stär-

ker nachgefragt (überwiegend PSM-Ausbringung im Weinbau). 
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Abbildung 4: Geographische Verteilung der AFP-Förderfälle 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

Bewertung der Umsetzung 

Die folgenden Angaben wurden 291 Investitionskonzepten entnommen. Dabei ist zu beachten, dass für die För-

derung von Maschinen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Dünger zumeist weniger Daten bei 

der Antragstellung erhoben werden als für die Förderung von Bauten, technischen Anlagen und sonstigen Ma-

schinen. Deshalb variiert bei nachfolgenden Auswertungen die Grundgesamtheit je nach Fragestellung. Es wird 

nicht zwischen bewilligten und bereits abgeschlossenen Anträgen unterschieden.  

Beschreibung der geförderten Betriebe 

Die folgenden beiden Abbildungen geben darüber Auskunft in welchem Produktionszweig die geförderten Be-

triebe überwiegend tätig sind. Zu beachten ist, dass in einigen Fällen die Förderung möglicherweise auch für 

einen Nebenproduktionszweig beantragt wurde (aus den Abbildungen nicht ersichtlich). Die AFP-Förderung für 

Bauten, technische Anlagen und sonstige Maschinen wurde in mehr als zwei Drittel der Fälle von Milchviehbe-

trieben in Anspruch genommen, während die restlichen Fälle sich auf Betriebe mit acht weiteren Hauptbetriebs-

richtungen verteilen. Die überwiegende Mehrheit der Betriebe (91,9% von n=173) ist im Haupterwerb tätig, 8,1% 

im Nebenerwerb. Die Nebenerwerbsbetriebe betreiben sehr unterschiedliche Hauptproduktionszweige (u.a. 6x 

Mastviehhaltung und 3x Milchviehhaltung). Die konventionelle Bewirtschaftungsform überwiegt (87,2% von 

n=172), die anderen Betriebe wirtschaften ökologisch (11,0%) bzw. befinden sich in Umstellung (1,7%). 
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Abbildung 5: Hauptproduktionszweige der geförderten Betriebe (AFP - Bauten, technische Anlagen, so. Ma-
schinen) 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

 

Bei der AFP-Förderung von Maschinen zur PSM- und Düngerausbringung (nächste Abbildung) stammen drei Vier-

tel der Anträge aus der Milchviehhaltung, dem Ackerbau und dem Weinbau. Die Anträge aus diesen Sektoren 

sind mit den jeweiligen Anteilen von 23,0% bis 28,0% relativ gleichmäßig verteilt. Auch hier dominieren die 

Haupterwerbsbetriebe mit 89,4% (n=94). In 7,4% bzw. 3,2% der Fälle sind die Fördernehmer Ökobaubetriebe 

bzw. Betriebe in Umstellung.  

Abbildung 6: Hauptproduktionszweige der geförderten Betriebe (AFP - Maschinen zur PSM- und Düngeraus-
bringung) 

 

Quelle: Investitionskonzepte 
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Beschreibung der Investitionen 

Insgesamt wurden in 181 Förderfällen Ställe, andere Bauten, technische Anlagen und sonstige Maschinen1 sowie 

Erschließungskosten gefördert. Baugebundene Maschinen wie z.B. Melkstände werden zu den Ställen hinzuge-

zählt. Wird nur eine baugebundene Maschine gefördert, ist auch sie in den Baukategorien enthalten. In den fol-

genden Abbildungen sind die Förderfälle und das Investitionsvolumen nach Investitionsgegenstand kategorisiert. 

In 56 Förderfällen wurden mehrere der angegebenen Investitionsgegenstände parallel gefördert (z.B. ein Premi-

umstall und nicht baugebundene Maschinen). In den Abbildungen sind diese Fälle der jeweiligen Kategorie zu-

geordnet, die mehr als 50% des jeweiligen Investitionsvolumens ausmacht. Nur in zwei Fällen (Sonstige) war 

diese Zuordnung nicht möglich.  

Abbildung 7: Anzahl der Förderfälle im AFP differenziert nach Investitionsgegenständen (Stallbauten, techni-
sche Anlagen und sonstige Maschinen) 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

Bauten mit Basisförderung können sowohl Ställe als auch andere Bauten wie Güllebehälter und Fahrsilos betref-

fen.  

Abbildung 8: Förderfähiges Investitionsvolumen im AFP differenziert nach Investitionsgegenständen (Stallbau-
ten, technische Anlagen und sonstige Maschinen) 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

                                                                        
1 Bei den technischen Anlagen und sonstigen Maschinen werden häufig Futtermischwagen und Hoflader inkl. Anbaugeräten 
genannt. Hinzukommen u.a. Spalten- und Melkroboter, Einstreugeräte, Liegematten etc.  
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Aus den Abbildungen geht hervor, dass die Premiumställe mit und ohne Stroh fast die Hälfte aller Förderungsan-

träge betreffen und gut drei Viertel des Investitionsvolumens ausmachen. Dabei werden folgende Stallarten (inkl. 

baugebundene Technik) gefördert: 

 39 Milchviehställe (28 davon mit Premiumförderung inkl. 3 Förderfälle in Biobetrieben), 

 26 Jungviehställe (22 davon mit Premiumförderung inkl. 3 Förderfälle in Biobetrieben), 

 20 Legehennenställe inkl. mobile Hühnerställe (alle davon mit Premiumförderung inkl. 12 Förderfälle in 

Biobetrieben), 

 8 Mastrinderställe (7 davon mit Premiumförderung inkl. 1 Förderfall in einem Biobetrieb), 

 5 Mastschweineställe (alle davon mit Premiumförderung inkl. 1 Förderfall in einem Biobetrieb), 

 3 Pferdeställe (1 davon mit Premiumförderung), 

 2 Zuchtsauenställe (alle davon mit Premiumförderung), 

 1 Schafstall mit Premiumförderung 

Auffällig ist, dass Biobetriebe (bereits zertifiziert oder noch in Umstellung) die Premiumförderung relativ häufig 

in der Hühnerhaltung einsetzen. 

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den Investitionsbereichen in der AFP-Maschinenförderung (Maschinen 

zur PSM- und Gülleausbringung).  

Tabelle 9: Investitionen in der AFP-Maschinenförderung 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

Bei den Maschinen zur Gülleausbringung handelt es sich zumeist um Güllefässer mit Schleppschuhverteiler. Im 

Vergleich zu den geförderten Maschinen für die PSM-Ausbringung ist die Anzahl der entsprechenden Förderfälle 

gering. Das Investitionsvolumen hingegen ist aufgrund der höheren durchschnittlichen Investitionskosten pro 

Förderfall das höchste in den drei Kategorien (45,3% des gesamten Investitionsvolumens). Die Feldspritzen für 

den Ackerbau sind im Durchschnitt mehr als doppelt so teuer wie Pflanzenschutzspritzen im Weinbau. Entspre-

chend entfällt auf Letztere nur ein Anteil von 13,4% des gesamten Investitionsvolumens. 

Befragungsergebnisse zum Förderprozess 

Die Befragung der 30 Begünstigten hat ergeben, dass davon 28 Landwirtinnen und Landwirte die Investitionsför-

derung wieder beantragen würden (93,3%), lediglich zwei waren sich dessen nicht sicher. Die Antworten auf die 

Frage, was sie getan hätten, wenn sie keine Förderung erhalten hätten, sind in der folgenden Abbildung enthal-

ten.  

Anzahl der 

Förderfälle

Anzahl der 

Förderfälle 

[in %]

Investitions-

volumen 

gesamt

Investitions-

volumen 

gesamt [in %]

Ø 

Investitions-

volumen

Gülleausbringung 31 28,2% 3.056.919 45,3% 98.610

Pflanzenschutz in der Landwirtschaft 46 41,8% 2.780.267 41,2% 60.441

Pflanzenschutz im Weinbau 33 30,0% 905.231 13,4% 27.431

Summe 110 100,0% 6.742.417 100,0% 61.295
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Abbildung 9: Alternative Vorgehensweisen bei Nicht-Förderung des Vorhabens 

 

Quelle: Befragung von Begünstigten 

Ein Fünftel der Befragten hätte die Investitionen auch ohne Förderung in gleicher Weise durchgeführt (Mitnah-

meeffekt). Über ein Viertel hätte die Maßnahme ohne Förderung gar nicht durchgeführt (wobei davon drei Be-

fragte noch zusätzliche Optionen wie späterer Zeitpunkt / in mehreren Schritten, angaben). Die anderen 16 Be-

fragten hätten die Investitionen stattdessen vor allem in mehreren Schritten, bzw. später oder teilweise durch-

geführt, bzw. hätten gebrauchte Investitionsgegenstände (Sonstiges) erstanden. Vier Befragte hätten ohne die 

Förderung die Investition allerdings früher durchgeführt.  

Kritik von insgesamt acht Befragten am Förderprozess bezog sich vor allem auf den sehr bürokratischen Prozess 

und die lange Zeitdauer von Antrag bis Bewilligung bzw. Auszahlung des Förderzuschusses. Auch die Pflicht zur 

Annahme des günstigsten Angebots führte nach Aussage einer Begünstigten zu Abstrichen bei der Qualität des 

geförderten Gegenstandes. Eine andere Begünstigte sieht eine Problematik in der Angabe aller Kosten bei An-

tragsstellung. Diese würden im Einzelnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht immer feststehen.    

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Der überwiegende Teil der Daten zur Evaluierung des AFP stammt aus den Investitionskonzepten. Da es sich 

dabei um Ist-Zahlen zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie um Planzahlen zur Investitionsentwicklung handelt, 

müssen diese aber verifiziert werden. Daher wurde Ende 2018 eine Kurzabfrage bei Betrieben durchgeführt, die 

ihre geförderten Investitionsgegenstände mindestens seit einem Jahr (t+1) in Gebrauch hatten. Bis zum Ende des 

Jahres 2017 war allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Förderfällen abgeschlossen, und zwar v.a. in der Ma-

schinenförderung und weniger bei Bauinvestitionen. Später in der Förderperiode wird eine persönliche Befra-

gung bei einer Stichprobe von Begünstigten stattfinden, um die Planzahlen tiefergehend mit den tatsächlich ein-

getretenen, betrieblichen Auswirkungen der Investition zu vergleichen.  
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Die Investitionsförderung von Maschinen für den Pflanzenschutz und die Gülleausbringung (vormals in der FIS-

Förderung enthalten) werden mit verkürzten Investitionskonzepten beantragt. Daher ist der Umfang der erhält-

lichen Daten in diesen Förderfällen deutlich geringer. Diese Fälle werden nicht durch persönliche Befragungen, 

sondern durch eine schriftliche Vollbefragung später in der Förderperiode evaluiert. 

Weitere Informationen zu den geplanten Erhebungen sind dem Feinkonzept zu entnehmen.  

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Bei Antragstellung kann in den Investitionskonzepten der Einfluss der Investition auf diverse vorgegebene Ziel-

setzungen mit Skalenwerten von 1 (geringe Veränderung) bis 5 (sehr hohe Veränderung) bewertet werden. In 

den folgenden beiden Abbildungen ist dargestellt, wie viele Antragsteller eine Verbesserung in einem Zielbereich 

erwarteten und wie hoch die durchschnittliche Veränderung eingeschätzt wurde (Ø-Werte).2 Diese Angaben 

wurde durch die Befragung von Begünstigten nach Abschluss der Investition und einer mindestens einjährigen 

Nutzungsdauer überprüft (Ergebnisse siehe unten).  

Abbildung 10: Zielsetzungen der Investitionen (AFP - Bauten, technische Anlagen und sonstige Maschinen) 

 

* Mittelwerte ohne Nullwerte oder Leerstellen  

** Mehrfachnennungen pro Antrag möglich.  

Quelle: Investitionskonzepte 

                                                                        
2 Bei der Förderung der Maschinen zur Ausbringung von PSM und Dünger sind nur Angaben zur Verbesserung des Einkom-
mens und des Umweltschutzes möglich. 
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Abbildung 11: Zielsetzungen der Investitionen (AFP – Maschinen zur Ausbringung von PSM und Dünger) 

 

* Mittelwerte ohne Nullwerte oder Leerstellen 

** Mehrfachnennungen pro Antrag möglich 

Quelle: Investitionskonzepte 

SPB 2A (primär): Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung 

der Betriebsumstrukturierung und –modernisierung insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der 

Marktbeteiligung und –orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung 

Ergebnisse der Maßnahme 

In einer Kurzbefragung von 30 Begünstigten des AFP nach Abschluss ihrer geförderten Investition haben 23 der 

Befragten (76,7%) eine Steigerung des Betriebsergebnisses durch die geförderte Investition bestätigt. Es wurden 

vor allem Erlössteigerungen (z.B. höhere Milchleistung der Kühe), aber auch Kostenreduzierungen (z.B. geringe-

rer Dieselverbrauch, geringere Tierarztkosten) als Gründe angegeben. Bei der Auswertung der Befragungsergeb-

nisse wird zwischen Bau- und Maschinenförderung nicht unterschieden.  

Entsprechend fällt auch die Bewertung der Zielerreichung der Befragten bezüglich der Einkommensverbesserung 

aus (siehe nachfolgende Abbildung). Die Mehrheit jener, die eine Einkommensverbesserung durch Rationalisie-

rung, Qualitätsverbesserung, Aufstockung und/oder Diversifizierung angestrebt hatten, sahen ihre Erwartungen 

als erfüllt oder übererfüllt an. Dass bei der Einkommensverbesserung die Rationalisierung sowohl bei der Bau- 

als auch Maschinenförderung schon bei Antragsstellung am häufigsten genannt und auch als besonders wirksam 

(hohe Veränderung) eingeschätzt wurde (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11), lässt den Schluss zu, dass die 

Investitionen in dieser Hinsicht zielgerichtet umgesetzt wurden. Das Gleiche gilt für die Qualitätsverbesserung, 

wobei sie bei der Förderung von Maschinen zur Ausbringung von PSM und Dünger eine größere Rolle einnimmt 

als bei der Bau- und Anlagenförderung.   
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Abbildung 12: Zielerreichung bei der Einkommensverbesserung 

 

Quelle: Befragung von Begünstigten 

29 der 30 Befragten (96,7%) sahen sogar eine Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die geförderte Investi-

tion als gegeben. Diese äußere sich vor allem in der schnelleren Erledigung von Arbeitsprozessen, der Reduzie-

rung von körperlicher Arbeit sowie von kürzeren Arbeitswegen und auch durch die Reduzierung von Verschmut-

zungen und Lärm. Zwar wurde in diesem Zusammenhang die Zielerreichung hinsichtlich der Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen überwiegend positiv bewertet, in einigen Fällen wurden die Erwartungen aber nicht erfüllt 

(siehe nachfolgende Abbildung). Die Befragung verdeutlicht aber, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

als Investitionsziel auch sehr wichtig in der Maschinenförderung des AFPs sein muss. Dieser Aspekt wird aller-

dings in den verkürzten Investitionskonzepten bei Antragstellung nicht abgefragt.  

Abbildung 13: Zielerreichung bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

 

Quelle: Befragung von Begünstigten 
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Die Analyse weiterer Befragungsergebnisse ergab, dass in fünf Betrieben durch die Investitionen neue Arbeits-

plätze geschaffen wurden (Vollzeitstellen für zwei Betriebsinhaber und zwei Fachkräfte sowie eine Teilzeitstelle 

für eine Hilfskraft). Die LF, Milchviehbestände und Milchleistung nahmen aber in deutlich mehr Betrieben zu und 

nur in einer vergleichsweise geringen Anzahl ab. Die Anzahl der befragten Betriebe ist zwar nicht repräsentativ 

und es kann auch kein Output pro Jahresarbeitseinheit berechnet werden. Es deutet sich aber an, dass die Inves-

titionen überwiegend positive Veränderungen in den Produktionskapazitäten bewirken, aber die Ergebnisse 

nicht eindeutig sind. Eine weitere Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt in der Förderperiode ist daher vorgese-

hen.  

Die Auswertungen der Investitionskonzepte von Stallbauten mit Premiumförderung haben ergeben, dass 69 von 

84 Betrieben (82,1%) keine Veränderung der LF geplant hatten (14x eine Steigerung und 1x eine Reduzierung). 

In der nachfolgenden Tabelle sind weitere Angaben zu den LF dieser Betriebe enthalten.    

Tabelle 10: Geplante Flächenentwicklung von Betrieben mit Premiumförderung (Stallbauten) 

 
Quelle: Investitionskonzepte 

Auffällig ist, dass die durchschnittliche LF der geförderten Betriebe mit 127,8 ha mehr als doppelt so hoch ist wie 

der landesweite Durchschnitt von 58,1 ha/Betrieb (Stand 2017 ohne Weinbaubetriebe und –flächen, StaLa RLP 

2018a).  

Betrachtet man die Tierzahlenentwicklung der Betriebe mit Rinderhaltung (47 Betriebe mit Premiumförderung), 

wird deutlich, dass ein Großteil der Betriebe eine Steigerung der GV plante (74,5%). 11 weitere Betriebe gingen 

von einer konstanten Tierzahl vor und nach der Investition aus und nur ein Betrieb plante eine Abstockung. Über 

alle 47 Betriebe hinweg steigt die geplante GV-Anzahl um 23,2% von durchschnittlich 180 GV auf 222 GV pro 

Betrieb. Auch hier liegt die GV-Anzahl weit über dem Landesdurchschnitt von 59 GV (Stand 2016, StaLa RLP 

2018b). 

SPB 3A (sekundär): Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere 

Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze 

Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und –organisationen und Branchenverbände 

Weder aus den Investitionskonzepten noch aus der Befragung der Begünstigten ging eindeutig hervor, wie und 

inwieweit die Primärerzeuger durch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit besser in die Nahrungsmittelkette 

einbezogen werden. Expertenbefragungen im Rahmen der Evaluierung anderer Maßnahmen ergaben aber, dass 

Abnehmer (z.B. verarbeitende Betriebe, Lebensmitteleinzelhandel (LEH)) bestimmte Produktmerkmale (Quali-

tätsmerkmale etc.) oft zum Standard erklärten, ohne dass dies zusätzlich vergütet werde. Ein Beispiel dafür ist 

die Weigerung einiger Molkereien, zukünftig Milch aus Anbindehaltung abzunehmen. Die Laufstallhaltung wird 

als Standard angesehen. Eine bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch die Umstellung auf Lauf-

ställe, in Form einer höheren Vergütung der Milch, ist damit also nicht gegeben, sondern nur eine Sicherung der 

Milchabnahme.  

Eventuell ist die häufige Nennung des Tierschutzes (16 von 30 Befragten) bzw. der Verbesserung der Tierhygiene 

(13 von 30 Befragten) als Investitionsziel sowie die starke Gewichtung dieser Ziele (siehe Abbildung 10) ein Indiz 

dafür, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe in dieser Hinsicht den Erfordernissen des Marktes anpassen 

gesamt Ø / Betrieb Maximum gesamt Ø / Betrieb Maximum

LF [nIst/Ziel=84] 10.732 127,8 331,4 10.943 130,3 367,0 2,0%

davon Ackerfläche

 [nIst=79; nZiel=78]
5.808 73,5 299,2 5.827 74,7 299,2 0,3%
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Dauergrünland 

[nIst/Ziel=77]

4.904 63,7 218,9 5.096 66,2 248,9 3,9%
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(Stichwort: Tierwohl). Inwieweit eine bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette damit einhergeht, ist aber 

nicht ersichtlich.  

Laut der Aussage des bisher einzigen Begünstigten der Vorhabensart M6.4b (Vorhaben: regionale Eiererzeu-

gung), nahmen die entsprechenden Landwirte AFP-Förderung für ihre mobilen Legehennenställe in Anspruch. 

Hier sei eine höhere Wertschöpfung aufgrund der besseren Vergütung von regionalen Produkten für die Land-

wirte zu erwarten als in der üblichen Eierproduktion für den LEH. Da es sich aber bisher nur um ein einzelnes 

Vorhaben handelt, kann keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit die Vorhabensart M6.4b in Kombi-

nation mit dem AFP zusammenwirkt. Das gleiche gilt für Aussagen zur Vorhabensart M4.2b. 

SPB 5B (sekundär): Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der 

Nahrungsmittelverarbeitung 

Neun der 30 Befragten (30,0%) gaben Energieeinsparungen als Investitionsziel an. Acht davon sahen ihre Erwar-

tungen entsprechend als erfüllt an (für den neunten Befragten war keine Aussage möglich).  

Die Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass Energieeinsparungen durchaus eine Rolle in den geförderten 

Investitionen spielen, allerdings ist nicht bekannt in welchem Umfang Energie eingespart wird, bzw. ob es sich 

dabei um eine Einsparung pro produzierter Einheit handelt oder um eine betriebsweite Einsparung. Auch steht 

die deutlich häufigere Nennung der Energieeinsparungen bei Antragstellung vor allem in der Maschinenförde-

rung (siehe Abbildung 11) der geringeren anteiligen Nennung in der Befragung nach Abschluss der Investition 

entgegen. 

Weitere Untersuchungen dazu werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Förderperiode stattfinden, wenn 

mehr Förderfälle abgeschlossen und die Fördergegenstände eine angemessene Zeit in Betrieb waren, um ent-

sprechende Wirkungen zu entfalten.  

SPB 5C (sekundär): Erleichterung der Versorgung mit und stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien, 

Nebenerzeugnissen, Abfällen und Rückständen und anderen Ausgangserzeugnissen außer Lebensmitteln 

für die Biowirtschaft 

Da Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen etc. nicht in M4.1a förderfähig sind, können hier nur indirekte Bezüge 

zur Förderung hergestellt werden. Von den 30 befragten Begünstigte bestätigten nur zwei Begünstigte (6,7%) 

einen Zusammenhang zwischen der geförderten Investition und der Erzeugung von Erneuerbaren Energien, und 

zwar in Bezug auf eine bestehende Biogasanlage und eine Solaranlage.  

Weitere Untersuchungen dazu werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Förderperiode stattfinden.  

SPB 5D (sekundär): Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und 

Ammoniakemissionen 

In der Befragung der 30 Begünstigten, gaben sieben Befragte (23,3%) an, dass sie durch die jeweilige geförderte 

Investition den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln pro ha reduzieren bzw. optimieren konnten. In 

diesem Zusammenhang sind auch die Aussagen von drei befragen Begünstigten zur Anpassung an den Klima-

wandel zu sehen, die nun die Gülle gezielter bei passenden Witterungsbedingungen ausbringen können (Inves-

titionsgegenstände: Güllebehälter). 

Als Investitionsziel hatten neun der 30 Befragten (30,0%) die Emissionsminderung genannt, wobei zwei davon 

keine Aussage zur Erfüllung der Erwartungen treffen konnten und in einem Fall die Erwartungen nicht in erwar-

tetem Maß erfüllt wurden. Bei den restlichen Befragten wurde das Investitionsziel erreicht. Allerdings wurde 

auch dieses Ziel ebenso wie das Ziel der Energieeinsparung bei Antragstellung v.a. in der Maschinenförderung 

deutlich häufiger genannt als bei der Befragung nach Abschluss der Investition. Diese Diskrepanz wird in einer 

späteren schriftlichen Befragung von Begünstigten genauer überprüft werden.  
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SPB 6A (sekundär): Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen 

Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Diversifizierung 

Die Vorhabensart M4.1a (AFP) birgt insofern ein Potenzial für die landwirtschaftliche Diversifizierung, als dass 

die Förderung eines Auf- oder Ausbaus von Nebenbetriebszweigen über das AFP möglich ist. Eine Auswertung 

der bewilligten AFP-Förderfälle aus 2016 und 2017 von Betrieben mit Milchviehhaltung und Ackerbau als Haupt-

betriebszweig (ohne Maschinenförderung) hat gezeigt, dass in Milchviehbetrieben selten in andere Betriebs-

zweige investiert wurde (in vier von 80 Fällen, d.h. in 5%). Von 14 Ackerbaubetrieben haben aber sieben in Ne-

benbetriebszweige mit Tierhaltung investiert (50%). Die Milchviehhaltung ist sehr arbeitsintensiv, daher weisen 

Milchviehbetriebe eher selten weitere landwirtschaftliche Nebenbetriebszweige aus. Da Investitionen in Milch-

viehbetriebe ca. die Hälfte der Förderfälle bis 2017 ausmachten, ist die Wirkung der Vorhabensart hinsichtlich 

der landwirtschaftlichen Diversifizierung daher begrenzt, ist aber im Bereich Ackerbau durchaus wirksam. 

Arbeitskräfteentwicklung  

Aus den Antragsdaten gehen lediglich Planzahlen zur Arbeitskräfteentwicklung hervor. Inwieweit tatsächlich Ar-

beitsplätze geschaffen werden oder ob zusätzlicher Arbeitskraftbedarf von (u.U. unbezahlten) Familienarbeits-

kräften übernommen wird ist daraus nicht ersichtlich. Daher wurde bei einer Kurzbefragung von Begünstigten 

der Vorhabensart M4.1.a, erhoben, ob sich Arbeitsplatzeffekte nach Abschluss der geförderten Investition erge-

ben haben. In 18 Betrieben konnten durch die Investitionen Arbeitsplätze, v.a. die der Betriebsleiter, erhalten 

werden. In vier Betrieben wurden durch die Investition neue Arbeitsplätze geschaffen (zwei Inhaber, zwei Fach-

kräfte in Vollzeit, eine Hilfskraft in Teilzeit). In einem weiteren Betrieb wurde eine FÖJ-Stelle (Freiwilliges Ökolo-

gisches Jahr) Vollzeit besetzt. 

Weitere Wirkungen außerhalb der SPB 

Innovative Technik 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass durch die AFP-Förderung ein Betrieb zu einem gewissen Grad moder-

nisiert wird, schon alleine durch die Fördervoraussetzung, keine gebrauchten Maschinen anzuschaffen. Daher 

kann von Routine- und Verbesserungsinnovationen ausgegangen werden. Bei der Befragung von 30 Begünstig-

ten, die ihre Fördervorhaben bereits abgeschlossen haben, gaben insgesamt acht davon an, neue Verfahren und 

Technologien auf ihren Betrieben einzuführen. Dazu gehören u.a. automatische Melksysteme und Fütterungs-

verfahren, aber auch bauliche Maßnahmen wie Belüftungstechnik, mobile Legehennenställe und Getreidelage-

rung mit Silotechnik.  

Anpassung an den Klimawandel 

Der Frage, ob die Investition der Anpassung an den Klimawandel diene, stimmten 15 der 30 Befragten zu (50%). 

Die folgenden Aspekte wurden genannt (Mehrfachnennungen möglich):  

 bessere Belüftung/Kühlung des neuen Stalls (6x), 

 verbessertes Tierwohl (2x; bessere Stallausstattung, angepasste Fütterung),  

 Befestigung großer Auslaufflächen (Pferde) zur Vermeidung von Matsch bei starken Regenfällen (1x), 

 Energieeinsparungen durch moderne Technik (1x; Stalltechnik), 

 witterungsangepasste Gülleausbringung (3x; Güllelager), 

 klimaangepasste Acker- und Grünlandbewirtschaftung durch neue Geräte (2x), 

 rationellere Arbeitserledigung in enger werdenden Erntefenstern (1x Siloanlage zur Getreidelagerung). 
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 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Entwicklung des AFPs hinsichtlich der Zahl der Förderfälle blieb bisher hinter den ursprünglichen Er-

wartungen zurück. Es zeichnet sich zwar eine zunehmende Investitionsbereitschaft der Milchviehbe-

triebe nach der Milchkrise ab, inwiefern sich dies aber auf die Anzahl der Förderfälle auswirkt ist noch 

unklar. Die Finanzierung investiver Maßnahmen ist unter Umständen aufgrund des geringen Zinsniveaus 

auch ohne AFP-Zuschuss bei kleineren Investitionen und mit geringerem Aufwand möglich. 

 Die bisher geförderten Betriebe weisen eine überdurchschnittliche Größe (LF, GV-Anzahl) auf. 

 Die hohe Anzahl der Premiumställe an der Gesamtzahl der geförderten Ställe ist ein Indiz dafür, dass sich 

die Landwirtschaft der Notwendigkeit einer tiergerechten Haltung bewusst ist, auch im Hinblick auf die 

sich wandelnden Erfordernisse des Marktes. 

Empfehlungen 

 Der bürokratische Aufwand und die Zeitspanne zwischen Antragstellung und Bewilligung bzw. Auszah-

lung wurden kritisiert. Hier sind aber bereits Verbesserungen u.a. aufgrund der verbesserten techni-

schen Abwicklung zu erkennen. Dennoch sollten diese beiden Aspekte weiterhin kontinuierlich auf 

Verbesserungspotenzial geprüft werden.  

 Es sollte geprüft werden, inwieweit auch kleinere Betriebe in das AFP miteinbezogen werden können, 

bzw. ob es Gründe gibt, die ihre Teilhabe an dem Förderprogramm verhindern. 
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 Förderung von Investitionen in Spezialmaschinen (FIS) (M4.1e) 

 Kurzbeschreibung  

Die folgenden Zielsetzungen werden mit der FIS verfolgt:  

 Verbesserung der umweltschonenden Landbewirtschaftung, 

 Modernisierung landwirtschaftlicher Unternehmen, 

 Unterstützung wirtschaftlich tragfähiger Investitionen auch zur Bereitstellung öffentlicher Güter, 

 Schutz der Kulturlandschaft, 

 Beitrag zur Stärkung der Produktion von ökologischen und regionalen Erzeugnissen. 

Die Förderung von Investitionen in Spezialmaschinen soll die Modernisierung der Betriebe vorantreiben, aber 

auch der umweltschonenden Landbewirtschaftung und dem Schutz der Kulturlandschaft dienen. Die Investitio-

nen sollen wirtschaftlich tragfähig sein und gleichzeitig die Bereitstellung öffentlicher Güter unterstützen. För-

derfähig sind Spezialmaschinen, Zusatzgeräte und Informationstechnik.  

Die Maßnahme ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem ELER-SPB 2A zugeordnet. Laut Maßnahmenbe-

schreibung sind keine weiteren Sekundäreffekte vorgesehen. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Bis Ende des Jahres 2018 wurden 54 Vorhaben mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 3,0 Mio. € abgeschlos-

sen. Weitere sechs Vorhaben (0,2 Mio. € Bruttoinvestitionsvolumen) waren zu diesem Zeitpunkt bewilligt. Die 

Zielerreichungsgrade von 11,5% bzw. 15,6% bei den öffentlichen Ausgaben bzw. den Gesamtinvestitionen zei-

gen, dass die Vorhabensart bisher nur in begrenztem Umfang umgesetzt wurde.  

Tabelle 11: Umsetzung der Vorhabensart M4.1e und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben 1) 

7.200.000 € 0 € 825.784 € 11,5% 

Gesamtinvestitionen 
1) 

20.571.429 € 0 € 3.201.378 € 15,6% 

Anzahl der abge-
schlossenen Vorha-

ben 1) 

k.A. 0 54 - 

Zahl der unterstütz-
ten Betriebe 2) 

1.220* 0 60 4,9% 

Anzahl bewilligter, 
nicht abgeschlos-se-

ner Fälle 2) 

k.A. 17 6 - 

* Die Planzahl gilt für AFP und FIS zusammen. Für beide Maßnahmen zusammen wird ein Zielerreichungsgrad von 27,2% erreicht. 

Quellen: Zielwerte v. ELER-VB; Umsetzung: 1) Fachreferat MWVLW; 2) Investitionskonzepte  

Tabelle 12: Änderungen der Zielwerte (Input- bzw. Output-Indikatoren)  

 Originalversion 1ÄA 2ÄA 3ÄA 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben  

1.400.000 € - - 7.200.000 € 

Gesamtinvestitio-
nen 

4.000.000 € - - 20.571.429 € 
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Zahl der unterstütz-
ten Betriebe 

100 - - 1.220 

Quelle: ELER-VB  

Regionale Verteilung  

Ca. zwei Drittel der Förderfälle betreffen Fördergegenstände des Weinbaus. Entsprechend liegt die Mehrheit der 

Förderfälle in den rheinland-pfälzischen Weinbaugebieten.  

Bewertung der Umsetzung 

Die Vorhabensart hat sich nach einem schleppenden Start am Anfang der Förderperiode gut entwickelt, aller-

dings konnte bisher der schwierige Start nicht kompensiert werden. Dies liegt teilweise auch an Änderungen der 

förderfähigen Gegenstände der Vorhabensart. Da mit dem ersten Änderungsantrag der Nationalen Rahmenre-

gelung (Mai 2016) Investitionen in Spezialmaschinen für den Pflanzenschutz und die Gülleausbringung in M4.1.a 

(AFP) mitaufgenommen wurden, wurden diese ab September 2016 nicht mehr unter M4.1e gefördert. Entspre-

chend hat sich die Anzahl der Förderfälle in M4.1e reduziert. Mit dem 1. Änderungsantrag der Nationalen Rah-

menregelung (Mai 2016) wurden aber innovative Maschinen und Geräte, die z.B. mit optischen Sensoren oder 

GPS ausgestattet sind, über M4.1e förderfähig. Dadurch wurde die Anzahl der Anträge wiederum erhöht. Da 

diese Geräte auch in Kombination mit Geräten zur mechanischen Unkrautbekämpfung eingesetzt werden, wurde 

damit auch der Empfehlung aus dem Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) nachgekommen, bedarfsgerechte 

Maschinen für den Ökolandbau in die Förderung mitaufzunehmen. (Geräte zur mechanischen Unkrautbekämp-

fung sind wiederum über M4.1a förderfähig.) 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die Daten zur Evaluierung stammen sowohl aus verkürzten als auch ausführlichen Investitionskonzepten.3 Es 

handelt sich dabei um Ist-Zahlen zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie um Planzahlen zur Investitionsent-

wicklung. Zur Verifizierung der Angaben wird später in der Förderperiode eine Befragung von Begünstigten statt-

finden. Für den vorliegenden Bericht wurden Monitoring-Daten, Daten aus IRENE und den Investitionskonzepten 

verwendet.  

Weitere Informationen zur Evaluierung der FIS sind im Feinkonzept enthalten.  

 Bewertung der Ergebnisse der Vorhabensart 

SPB 2A (primär): Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung 

der Betriebsumstrukturierung und –modernisierung insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der 

Marktbeteiligung und –orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung 

Ausgehend von der spezifischen Zielsetzung der Vorhabensart liegt der Schwerpunkt der Bewertung auf der Mo-

dernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken. Die 

Maßnahme wird von den Begünstigten dazu genutzt, Arbeitsprozesse zu rationalisieren, Kosten zu senken, die 

Produktqualität (v.a. im Weinbau) zu erhöhen und den rechtlichen Anforderungen der Düngeverordnung gerecht 

zu werden. Es werden teilweise innovative Maschinen angeschafft, die die Betriebsmodernisierung vorantreiben. 

Ausgehend von den vorliegenden Daten kann daher davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme in einem 

überschaubaren Rahmen eine Wirkung auf den SPB 2A ausübt. Die Anzahl und der Umfang der Investitionen sind 

bisher begrenzt.  

                                                                        
3 Seit 2017 liegt es bei der FIS-Förderung im Ermessen des DLR-Beraters, ob ein verkürztes oder an Daten umfangreicheres 
Investitionskonzept vom Antragsteller einzureichen ist (davor gab es nur umfangreichere Versionen). In der Regel werden 
verkürzte Investitionskonzepte für einfach zu finanzierende Maschinen verwendet, was zu einer entsprechend geringeren 
Datenbasis führt. Die umfangreicheren Investitionskonzepte werden dann genutzt, wenn v.a. bei größeren Anschaffungen 
finanzielle Überlegungen, wie z.B. zum Cash-Flow, an Relevanz gewinnen.  
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Die zusätzlichen Bewertungsindikatoren „Art und Größe der mit der Maschine bewirtschafteten Fläche“, „Stei-

gerung der Arbeitsproduktivität“ und „Entwicklung der AK bzw. AKh“ können erst zu einem späteren Zeitpunkt 

in der Förderperiode durch eine Befragung mit den Begünstigten quantifiziert werden.  

Die Mehrheit der geförderten Betriebe ist im Weinbau tätig (60,0%; n=60), 16,7% im Ackerbau und die restlichen 

Fälle verteilen sich auf einige wenige Milchvieh- und andere Tierhaltungsbetriebe (weitere 15,0% ohne Angaben). 

90,0% sind Haupterwerbsbetriebe, nur 1,7% Nebenerwerbsbetriebe (8,3% ohne Angaben). 

Die folgende Abbildung zeigt die Antragshäufigkeit verschiedener Einsatzbereiche in der FIS. Die Bereiche ent-

halten u.a. folgende Investitionsgegenstände: 

 Gülleausbringung: Gülle-Kurzscheibenegge, Güllefass mit Schleppschuhverteiler,  

 Steillagenmechanisierung: Raupen, Seilzug- bzw. Direktzugsysteme etc., 

 Pflanzenschutz im Weinbau: (oftmals Überzeilen-Gebläse) Sprühgeräte, 

 Sonstige Weinbautechnik: Entlauber, Kurzgrubber (zur Unterstockbearbeitung) etc., 

 Precision Farming: GPS-Systeme, Automatische Lenksysteme, N-Sensoren etc. 

Abbildung 14: Förderfälle nach Einsatzbereich des Fördergegenstandes (FIS) 

 

Quelle: Investitionskonzepte 

In einigen Fällen wurden mehrere Geräte in einem Antrag gefördert. Für die in der Abbildung verwendete Kate-

gorisierung wurde die tendenziell teuerste Komponente herangezogen.  

In den Investitionskonzepten kann der erwartete Einfluss der Investition auf diverse vorgegebene Zielsetzungen 

mit Skalenwerten von 1 (geringe Veränderung) bis 5 (sehr hohe Veränderung) bewertet werden. In der folgenden 

Abbildung ist dargestellt, wie viele Antragsteller (n) eine Verbesserung in einem Zielbereich erwarten (Balkendi-

agramm in %) und wie hoch die durchschnittliche Veränderung eingeschätzt wird (Ø-Werte).  

3%
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7%

5%

25%

5%
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Gülleausbringung

Steillagenmechanisierung
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k.A.
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Abbildung 15: Investitionsziele (FIS) 

 

* Berücksichtigt werden nur Werte zwischen 1 und 5 (keine Null-Werte oder leere Zellen). 

** Mehrfachnennungen pro Antrag möglich. 

Quelle: Investitionskonzepte 

Aus der Abbildung wird deutlich, dass die Verbesserung des Einkommens, vor allem durch Rationalisierung und 

Qualitätsverbesserung sowohl am häufigsten genannt als auch am stärksten gewichtet wird. Entsprechend wer-

den mit den Investitionen die Ziele des SPB 2A (Verbesserung der Wirtschaftsleistung, Modernisierung und auch 

erhöhte Marktorientierung im Hinblick auf Qualitätsverbesserungen) verfolgt. Auch die Emissionsminderung und 

Energieeinsparung im Bereich des Umweltschutzes, die von den Begünstigten häufig genannt und als wichtig 

eingestuft werden, sind in einem betriebswirtschaftlichen Kontext zu sehen. Durch die restriktivere Düngever-

ordnung sind Betriebe gezwungen, neue Technologien bei der Ausbringung anzuwenden und durch Energieein-

sparungen werden Energiekosten gespart.  

Innovative Technik 

Insgesamt werden 14 der 60 Förderfälle als besonders innovativ eingestuft (23,3%), im Sinne einer Verbesse-

rungsinnovation, wenn nicht sogar Radikalinnovation. Sie stehen im Zusammenhang mit Precision Farming und 

stellen einen deutlichen Modernisierungsschritt im Bereich Technik auf betrieblicher Ebene dar. Die Sensor-Tech-

nik und GPS-Systeme haben einen deutlichen Einfluss auf die Arbeitsprozesse auf dem Feld, u.a. bei der Dünge-

mittel- und Spritzmittelausbringung. Bei den übrigen Investitionen ist nicht ersichtlich, ob es sich dabei um Rou-

tine- oder Verbesserungsinnovationen handelt.   

Tabelle 13: Förderfälle mit innovativer Technik 

 
Quelle: Investitionskonzepte 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rationalisierung (n=51)

Qualitätsverbesserung (n=39)

Aufstockung (n=20)

Diversifizierung (n=9)

Emissionsminderung (n=33)

Energieeinsparung (n=25)

Wasserverbrauch (n=18)

Lärmreduzierung (n=12)

Anzahl der Investitionskonzepte** (n=55)

Verbesserung 
des
Einkommens 
durch 

Verbesserung des
Umweltschutzes 
durch 

Ø 4,7*

Ø 2,4

Ø 2,6

Ø 4,1

Ø 3,1

Ø 3,7

Ø 4,1

Ø 2,4

förderfähiges 

Investitionsvolumen 

gesamt 

förderfähiges 

Investitions-

volumen Ø 

 [€]  [€]

Sensor-Technik 2 43.975 21.988

GPS-(Lenk-)Systeme 12 243.612 20.301

Gesamt 14 287.587 20.542

Art des Gerätes Anzahl
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 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Vorhabensart M4.1e trägt in begrenztem Rahmen zu den Zielen des SPB 2A bei.  

 Die Vorhabensart M4.1e trägt auch zur Verbreitung von innovativer Feldtechnik bei. 

Empfehlungen 

 Aus Sicht des Evaluatorenteams ist zum derzeitigen Stand der Umsetzung keine Empfehlung notwendig. 

Unter Umständen ergeben sich Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt der Evaluierung, insbeson-

dere nach der geplanten Befragung von Begünstigten, noch ergeben. 
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 Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruk-

turen (M4.2b) 

 Kurzbeschreibung  

Die folgenden Zielsetzungen werden mit der Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungs-

strukturen verfolgt:  

 Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse und von Erzeugerzusammenschlüssen verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung 

oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen. 

 Erschließung von Innovationspotenzialen, 

 Verbesserung der Ressourceneffizienz, insbesondere von Wasser und Energie, 

 Ausrichtung der Verarbeitung und Vermarktung an den Erfordernissen des Marktes, 

 Verbesserung des Verbraucher-, Tier-, Klima- und Umweltschutzes. 

Landwirtschaftliche Betriebe sind für ihren Absatz auf wettbewerbsfähige Unternehmen der Verarbeitung und 

Vermarktung angewiesen. Die Förderung zielt daher darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Verarbeitungs- 

und Vermarktungsunternehmen sowie von Erzeugerzusammenschlüssen zu verbessern, um damit zur Absatzsi-

cherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen. Die Förderung soll zum Ziel 

einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umweltschonenden, besonders tiergerechten und multi-

funktionalen Land- und Ernährungswirtschaft in Rheinland-Pfalz beitragen.  

Die Maßnahme ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem SPB 3A zugeordnet. Weitere Sekundäreffekte 

sollen in den SPB 2A, 5A und 5B erzielt werden. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Bis Ende des Jahres 2018 wurden drei Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 7,1 Mio. € abgeschlossen. 

Weitere zwei Vorhaben (3,3 Mio. € Investitionsvolumen) waren zu diesem Zeitpunkt bewilligt. 

Tabelle 14: Umsetzung der Vorhabensart M4.2b und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikato-

ren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Aus-

gaben  

17.090.909 € 0 € 1.591.718 € 9,3% 

Gesamtinvestitio-
nen* 

63.299.663 € 0 € 7.081.633 € 11,2% 

Anzahl der abge-
schlossenen Vor-

haben 

75 0 3 4,0% 

Zahl der Begüns-
tigten 

150 0 2 1,3% 

Anzahl der bewil-
ligten Vorhaben  

k.A. 1 2 - 

* nur abgeschlossene Vorhaben 

Quelle: ELER-VB (Zielwerte); Fachreferat MWVLW (Umsetzung) 

Tendenziell zeichnet sich eine Verbesserung der Antragslage ab. Zwischen Januar 2018 und Mai 2019 wurden 

bereits weitere fünf Vorhaben beantragt, aber noch nicht bewilligt.  
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Bewertung der Umsetzung 

Es wurden bisher nur wenige Vorhaben abgeschlossen. Die Diskrepanz zwischen der prozentualen Planerfüllung 

von Anzahl und Volumen der abgeschlossenen Fälle verdeutlicht aber, dass im Durchschnitt das Investitionsvo-

lumen pro abgeschlossenem Förderfall bisher deutlich höher ausfällt als geplant (Plan 844 Tsd. € vs. Ist 2,36 Mio. 

€). Auch bei den beiden bewilligten Förderfällen ist das durchschnittliche Investitionsvolumen fast doppelt so 

hoch wie der Planwert. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Zentrales Erhebungsinstrument für die Bewertung der Primär- und Sekundäreffekte der Vorhabensart ist ein vom 

Thünen-Institut entwickelter Erhebungsbogen, der in mehreren Bundesländern zum Einsatz kommt und in Ab-

sprache mit dem Fachreferat am MWVLW und den Bewilligungsstellen für den Einsatz in Rheinland-Pfalz ange-

passt wurde. Auf Basis der im Erhebungsbogen erfassten Daten soll ein Vorher-Nachher-Vergleich vorgenommen 

werden (Vergleich Ausgangssituation vor der Investition mit Ist-Situation ein Jahr nach Abschluss der Investition). 

Später in der Förderperiode werden zusätzlich Fallstudien (Stichproben der geförderten Unternehmen) durch-

geführt. 

Einschränkend ist für den vorliegenden Bericht anzumerken, dass eine sehr geringe Anzahl von Förderfällen bis 

zum Ende des Jahres 2018 bewilligt wurde. Auch sind abgeschlossene Vorhaben erst kürzlich vollendet worden, 

so dass die Fördergegenstände noch kaum in Betrieb waren. Entsprechend liegen noch keine Abschlussbögen 

vor. Auch die Erhebungsbögen lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor, so dass keine Angaben 

daraus verwendet werden konnten. Stattdessen wurden zusätzlich die Antragsunterlagen (Investitionskonzepte) 

ausgewertet.  

Weitere Informationen sind dem Feinkonzept zu entnehmen. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

SPB 3A (primär): Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere 

Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze 

Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und –organisationen und Branchenverbände 

Aufgrund der geringen Anzahl von bewilligten und bereits abgeschlossenen Fällen ist die Wirkung der Vorha-

bensart M4.2b auf den SPB 3A sehr gering. Die Vorhabensart kann potenziell zur Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit der Primärerzeuger beitragen, indem beispielsweise durch Lieferverträge mit den geförderten Unter-

nehmen eine Preisabsicherung stattfindet. Inwieweit dies tatsächlich mit den geförderten Projekten erreicht 

wird, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden, wenn mehr abgeschlossene Projekte und die 

entsprechenden Abschlussbögen dafür vorliegen und eine direkte Befragung der Begünstigten erfolgen kann. 

SPB 2A (sekundär): Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, 

Unterstützung der Betriebsumstrukturierung und –modernisierung insbesondere mit Blick auf die 

Erhöhung der Marktbeteiligung und –orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung 

Auf die Wirtschaftsleistung der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt die Förderung nur indirekt über die Verbes-

serung der Absatzmöglichkeiten Einfluss. Aufgrund dessen und in Verbindung mit der geringen Anzahl von be-

willigten und bereits abgeschlossenen Fällen ist davon auszugehen, dass die Vorhabensart M4.2b bisher kaum 

auf den SPB 2A wirkt.  

SPB 5A (sekundär): Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Landwirtschaft 

Der SPB 5A bezieht sich laut ELER-DVO auf die effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft und ist deshalb 

für die Evaluierung der investiven Förderung von Betrieben der Verarbeitung und Vermarktung nicht passend, 
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obwohl ein Ziel der Förderung auch der effizientere Einsatz von Wasser in den Verarbeitungsunternehmen ist. 

Die Nahrungsmittelverarbeitung wird, anders als beim SPB 5B (Energie), nicht explizit in dem SPB benannt. 

In einer geplanten Befragung der Begünstigten später in der Förderperiode wird dennoch die Wassereffizienz 

des geförderten Vorhabens untersucht werden. Bis dahin sind aber keine Aussagen dazu möglich.  

SPB 5B (sekundär): Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der 

Nahrungsmittelverarbeitung 

Aufgrund der geringen Anzahl von bewilligten und bereits abgeschlossenen Fällen ist die Wirkung der Vorha-

bensart M4.2b auf den SPB 5B sehr gering. Die Vorhabensart trägt potenziell zur Effizienzsteigerung bei der Ener-

gienutzung in der Nahrungsmittelverarbeitung bei, da bei einer Modernisierung generell energiesparendere Ma-

schinen als zuvor eingesetzt werden. Inwieweit und in welchem Umfang dies in den geförderten Projekten der 

Fall ist, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden, wenn mehr abgeschlossene Projekte vorlie-

gen und eine direkte Befragung der Begünstigten erfolgen kann. Aus den vorliegenden Investitionskonzepten 

geht hervor, dass in vier der fünf Fälle Energieeinsparungen vorgesehen sind, z.B. in Form kürzerer Transport-

wege zu einem neugebauten Getreidesilo. Bei dem fünften Projekt handelt es sich um eine Neugründung, so 

dass kein Vorher-Nachher-Vergleich angestellt werden kann. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Durch die sehr begrenzte Umsetzung können keine Aussagen zu Wirkungen der Vorhabensart getroffen 

werden. 

Empfehlungen 

 Die Vorhabensart sollte deutlich stärker und eventuell zusammen mit der Vorhabensart M6.4b bewor-

ben werden. 
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 Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurberei-

nigung (M4.3c) 

 Kurzbeschreibung  

Wettbewerbsfähige, nachhaltige sowie umweltschonende, tiergerechte und multifunktionale Landwirtschaft be-

darf der Bereitstellung leistungsfähiger öffentlicher Infrastrukturen. Dabei geht es nicht alleine um die Wirt-

schaftlichkeit der Betriebe, sondern auch um die Verbesserung der Lebensbedingungen der ortsansässigen Be-

völkerung und der Erhöhung der Attraktivität für Freizeit und Erholung. Landwirtschaftliche Wirtschaftswege 

spielen in diesem Geflecht an unterschiedlichen privaten und öffentlichen Bedarfen eine herausragende Rolle.  

Laut dem EPLR EULLE sind folgende Ziele über die Förderperiode hinweg anzustreben: 

 Die Vorhabensart soll einen Beitrag zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, beson-

ders umweltschonenden, besonders tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft leisten.  

 Die Förderung zielt darauf ab, dem landwirtschaftlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen 

zu unterstützen. 

 Bereitstellung von Infrastrukturmaßnahmen zur Sicherung einer flächendeckenden und wettbewerbsfä-

higen Landbewirtschaftung  

 Unterstützung von wirtschaftlich tragfähigen Investitionen zur Bereitstellung öffentlicher Güter 

Die Vorhabensart ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem SPB 2A zugeordnet (MULEWF, 2015b: S. 174). 

Es wurden jedoch keine gesonderten Sekundäreffekte programmiert. Weitere Sekundäreffekte werden formal 

nicht festgelegt. Allerdings dienen die Wege faktisch nicht nur der Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Be-

triebe im Rahmen dieses SPB sondern auch weiteren Zielen ländlicher Entwicklung, wie z.B. der lokalen Entwick-

lung (SPB 6b). 

Die Vorhabensart wird entsprechend der Nationalen Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland in der 

jeweils gültigen Fassung mit spezifischen Ergänzungen umgesetzt (siehe hierzu MULEWF, Seiten 323 f.). Förder-

gegenstand ist der Bau oder die Verbesserung (Verbreiterung, höhere Traglasten) vorhandener landwirtschaftli-

cher Wirtschaftswege. Auch wird die Instandsetzung beschädigter Brücken gefördert (siehe Kap. 3.7.4 zur Mes-

sung der Zeitersparnis durch sanierte Querungen). 

Zu den förderfähigen Kosten gehören insbesondere 

 Planungskosten, 

 Baukosten, 

 Kosten für unmittelbar im Zusammenhang mit der Wegebaumaßnahme stehende Anlagen (zum Beispiel 

Beschilderung, notwendige Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz oder Sicherungs- und Entwässe-

rungsmaßnahmen). 

Bei der Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus sind grundsätzlich Verbindungswege (auch Brücken) und 

Wege zur Erschließung landwirtschaftlich genutzter Flächen förderungsfähig. Zunehmend soll dabei auch die re-

gionale Bewirtschaftung durch die gezielte Unterstützung des Ausbaus gemarkungsübergreifender Wege verbes-

sert werden. Damit soll vor allem dem strukturellen und räumlichen Anpassungsprozess in der Landwirtschaft 

Rechnung getragen werden. 

Um die Realisierung des gemarkungsübergreifenden Wegenetzes zu beschleunigen, wurden ab 2017 auch ge-

markungsübergreifende Wege der Priorität 2 in die Höchstförderung einbezogen (in LEADER-Regionen: Wege 

der Priorität 1 und 2 mit 75 %, sonstige Wege mit 65 %; in anderen Regionen: Wege der Priorität 1 und 2 mit 65 

%, sonstige Wege mit 55 %). Zweck war es, die für den Wegebau verantwortlichen Gemeinden noch stärker zu 

motivieren, in den bedarfsgerechten Ausbau ihres Wegenetzes zu investieren. 
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 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Mit der Umsetzung der Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung im EPLR 

EULLE wurde 2016 begonnen. Nachdem davor die Auswahlkriterien weiterentwickelt wurden und dabei die Um-

setzung eines Konzeptes für den Ausbau eines gemarkungsübergreifenden Wegenetzes wesentlich stärker in den 

Vordergrund gerückt wurde, haben in 2016 die ersten zwei Auswahlrunden stattgefunden. Diese zwei Auswahl-

runden waren bereits Gegenstand des Bewertungsberichts 2017. Seitdem fanden drei weitere Auswahlrunden 

in 2017 und 2018 statt. Dabei konnten der Bau bzw. die Sanierung von 156 Wirtschaftswegen gefördert werden. 

Ursprünglich wurde ein indikatives Gesamtbudget von 33,4 Mio € veranschlagt. Darin enthalten sind ein ELER-

Budget und die nationale Kofinanzierung von je € 16,7 Mio. sowie zusätzliche nationale Mittel von knapp 7 Mio. 

€. Mit Ausgaben von bislang mehr als 11,5 Mio € liegt die Budgetausschöpfung per 31.12.2018 bei 34,48%. Wird 

der Zeitablauf des Programms berücksichtigt (Ende 2018 bei 71,4%) und analog ein linearer Ausgabenverlauf 

unterstellt, so liegt die reale Budgetausschöpfung bei 48,29%. 

Bezogen auf die physischen Outputs lässt sich feststellen, dass per 31.12.2018 156 Wege mit ELER-Förderung 

gebaut bzw. saniert wurden. Ein Monitoring zur Erfassung der Anzahl der durch die geförderten Wege begüns-

tigten Betriebe gibt es nicht. Über die Kommunalplattform „Meine Heimat“ des Statistischen Landesamtes Rhein-

land Pfalz gab es 2016 noch die Variable Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe auf Kommunalebene. So wäre es 

zumindest möglich gewesen, die Zahl Betriebe eines einer Gemarkung zugeordneten Weges zu erfassen. Ob alle 

diese Betriebe auch diesen Weg nutzen, ist allerdings nicht daran erkennbar. In den neueren Tabellen wird diese 

Variable aber nicht mehr berichtet. 

Tabelle 15: Umsetzung der Teilmaßnahme M4.3c und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

  Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Zielerreichungs-
grad 

Umsetzung 
31.12.2018 

O1: Gesamtbetrag der 

öffentlichen Ausgaben 

(€) 

40,36 Mio. € 1.060.995,67 28,51 % 11.515.506,87 €4 

O2: Gesamtinvestitio-

nen 

40,36 Mio. € 1.840.553,17 49,40 % 19.946.328,57 €5 

O3: Anzahl der geför-

derten Maßnah-

men/Vorhaben 

k.A. 19 k.A.  156 

O4: Zahl der unter-

stützten Betriebe 

k.A. k.A. k.A.  k.A. 

 

Das Teilmaßnahmenbudget wurde nicht verändert. Zielwerte, soweit angegeben, sind konstant geblieben. 

Regionale Verteilung 

Die regionale Verteilung der Mittel stellt sich auf Landkreisebene und Ebene der Ortsgemeinden unterschiedlich 

dar, wobei die Kommunen mit den höchsten Förderbeiträgen nicht unbedingt auch in den Landkreisen mit den 

höchsten Förderbeiträgen liegen. Die folgende Grafik sowie Karte verdeutlichen dies näher. 

                                                                        
4 Ausgezahlte Zuwendung (ohne Rückforderungen) 
5 Als zuwendungsfähig anerkannte Ausgaben lt. Bewilligung 
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Abbildung 16: Ortsgemeinden Rheinland-Pfalz: Anerkannte zuwendungsfähige Ausgaben für Wegebau 2014-
2018 
 

 

Die Gemeinde mit der höchsten Förderung im EULLE-geförderten landwirtschaftlichen Wegebau ist Hillesheim 

(Eifel) mit 478.000 € zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Gemeinde mit der geringsten bewilligten Zuwendung ist 

Ayl (Ldkr. Trier-Saarburg) mit gut 5.700 € (knapp 9.000 € zuwendungsfähige Ausgaben). Die Verteilung der 14 

größten ELER-Empfängergemeinden (mehr als 100.000 €) lässt zunächst keinen regionalen Schwerpunkt erken-

nen. Die Gemeinden sind Teil der Landkreise Kaiserslautern, Donnersbergkreis, Alzey-Worms, Germersheim, Bad 

Dürkheim, Rheinpfalz-Kreis, Mainz-Bingen, Trier-Saarburg und Südliche Weinstraße. Auf Ebene der Landkreise 

lassen sich allerdings als Schwerpunkte weiterhin Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und die Vulkaneifel erkennen, 

was Kontinuität zum Vorgängerprogramm PAUL belegt. 

Die räumliche Verteilung der Investitionen wird durch die folgende Karte veranschaulicht: 
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Abbildung 17: Ausgaben nach Landkreisen 

 

Bewertung der Umsetzung 

Die wesentliche Frage betrifft den Umgang mit Schlussfolgerungen aus der Bewertung in 2017 und inwieweit 

Anregungen berücksichtigt wurden und zu Verbesserungen in der Umsetzung geführt haben. Dies schließt auch 

die Frage nach der Zielgenauigkeit von Fördermittelempfängern und Regionen ein. 

Ein Schwachpunkt stellte 2017 noch die uneinheitliche und wenig systematische Publizität der Teilmaßnahme 

dar, vor allem was eine einheitliche und systematische Information für die Fördermittelempfänger betrifft. In der 

damaligen Befragung wurde dieses Problem häufig genannt. Bereits in der begleitenden Evaluation des Vorgän-

gerprogramms PAUL wurde darauf hingewiesen, dass die zuständigen DLR mit unterschiedlichen Kriterien arbei-

ten. Dies betraf im Wesentlichen die Definition der Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen und die Publi-

zität. Zwischenzeitlich hat das Ministerium reagiert. Die Übertragung der Bewilligungsfunktion und damit auch 

die Übertragung der Gesamtverantwortlichkeit für das Förderverfahren gehen ab 2019 auf die ADD über. Die 

DLR bearbeiten noch die Verfahren bis zu deren Abschluss, die 2018 zur Förderung ausgewählt wurden. Damit 

werden ein einheitliches Verwaltungshandeln und eine einheitliche Information für die Fördermittelempfänger 

wie auch für die potentiellen Fördermittelempfänger angestrebt. Inwieweit die Zentralisierung bei der ADD die 

richtige Entscheidung ist, bleibt abzuwarten. Zwar mögen sich die Prozesse und Kriterien durch die Zentralisie-

rung vereinheitlichen, allerdings reduziert sich dadurch möglicherweise der persönliche und räumliche Fühlungs-

vorteil der DLR. Eine Vereinheitlichung der Publizität unter den DLR wäre als eine Alternative zu erwägen, sollte 

die Umsetzung über die ADD nicht den gewünschten Effekt zeigen. 

Die Eigenmittelknappheit der Kommunen war ein weiteres Problem, das eine dynamische Umsetzung der Teil-

maßnahme behindert hat. Finanzschwache Kommunen sind immer wieder von Engpässen betroffen, wenn es 

darum geht, ihren Eigenteil in die Förderung einzustellen. Die Kommunalaufsicht erteilt in den Fällen finanz-

schwacher Gemeinden in der Regel entweder keine oder nur sehr zögerlich eine positive Stellungnahme. Dies 

stellt dort ein geringeres Problem dar, wo Gemeinden über eine Wegebausatzung die Grundstückseigentümer 
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zu den Kosten der Wegeunterhaltung bzw. des Wegebaus heranziehen. Dort werden entsprechende Wegebau-

beiträge erhoben. Auf diese Gelder hat die Kommunalaufsicht keinen Zugriff. Rheinland-Pfalz beabsichtigt au-

ßerdem, die Fördersätze anzuheben (bei gemarkungsübergreifenden Wegen in der Priorität II ist dies bereits 

geschehen). In der GAK ist im Zusammenhang mit dem Sonderrahmenplan „Förderung der Ländlichen Entwick-

lung“ (SRPLE) eine besondere Förderung für finanzschwache Gemeinden vorgesehen (Fördersatz soll um bis zu 

20 Prozentpunkte höher liegen). Hierzu finden derzeit Abstimmungen zwischen Bund und Ländern statt. Ziel ist 

es, diese besondere Förderung noch in diesem Jahr anzubieten.  

Schließlich bestehen theoretisch zu erwartende Negativeffekte durch Flächenversiegelung, die einen Einfluss auf 

Klima und den Wasserhaushalt haben. Die Konzentration der Förderung auf zukunftsfähige, gemarkungsüber-

greifende Wege führt jedoch nach Auffassung des Förderreferats dazu, dass das Interesse der Gemeinden sich 

auf stabile klassische Befestigungsarten konzentriert. Hinzu kommt, dass der räumliche Schwerpunkt dieser För-

dermaßnahme die Mittelgebirgsregionen sind. Hier ist es häufig aus topographischer Sicht erforderlich, Wege 

mit stärkerem Gefälle schwerer zu befestigen. (siehe hierzu auch die Befragungsergebnisse, s.u.) 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Teilmaßnahme 

Da sich die Intervention gegenüber dem Vorgängerprogramm EPLR PAUL nicht wesentlich verändert hat, wird 

auch die Evaluationsmethodik fortgeschrieben. Dies hat den Vorteil, die Erfolgskontrolle der Teilmaßnahme kon-

tinuierlich, systematisch und langfristig zu gewährleisten. Die Förderung zielt darauf ab, dem landwirtschaftli-

chen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen zu unterstützen und eine flächendeckende und wettbe-

werbsfähige Landbewirtschaftung zu gewährleisten. Es handelt sich damit um die Bereitstellung eines öffentli-

chen Gutes. 

Während unter dem EPLR PAUL noch die Funktion der Wege für den landwirtschaftlichen Verkehr und die Wett-

bewerbsfähigkeit im Vordergrund stand (Kosten- und Zeitersparnis der lokalen Landwirtschaft durch gut ausge-

baute Wege), trat zunehmend nicht-landwirtschaftliche Funktionalität der Wege in den Vordergrund. Nichtsdes-

totrotz steht als Kennzahl Zeitersparnis im Vordergrund. Der Indikator lässt sich nur schwer objektiv quantifizie-

ren, zumal nur wenige Wege diesem Ziel ausschließlich dienen. In den überwiegenden Fällen handelt es sich um 

Sanierung von Wegen; eine präzise Messung von Zeit- und Kosteneinsparungen ist zudem schwierig, da die Ef-

fekte zumeist marginal sind. Für Wege, die explizit Zeit- und Kosteneinsparungen dienen wurde jedoch eine ver-

gleichende Messung (vor und nach der Sanierung) über OpenStreetMap vorgenommen. Hiermit lässt sich aber 

nicht die Einsparung von Zeit und Kosten durch die Wegebauförderung quantifizieren; es lässt sich lediglich il-

lustrativ am Beispiel von sanierten Querungen der lokale Effekt messen (z.B. Messung von A nach B vor und nach 

Sanierung einer Brücke). Schwerpunkt der Bewertung bleibt jedoch die Befragung zu Funktion und Perspektiven.6  

Ein zweiter Indikator betrifft die Multifunktionalität der Wege. Die Betrachtung dieses Indikators ist Gegenstand 

der Befragung. 

Schließlich war ursprünglich noch vorgesehen, die „Anzahl der Betriebe in den durch geförderte Wege erreich-

baren Gemeinden/Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in RLP“ aus der amtlichen Statistik zu berechnen. In der 

Kommunaldatenbank Rheinland-Pfalz (http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/) fand sich 

2016 noch für jede Ortsgemeinde die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe. Es wurde im Bericht zum Fein-

konzept auch empfohlen, dass dieser KOM-Indikator durch das Monitoring erhoben wird. Der Wegfall dieser 

Variablen in der amtlichen Kommunalstatistik erlaubt keine weitere Beobachtung dieses Zusammenhangs. 

                                                                        
6 Die im Feinkonzept beschriebene zusätzliche Fortschreibung der Motivationsanalyse der Wegebaumaßnahmen unter dem 
Programm PAUL sollte nur erfolgen, wenn in der fortgeschriebenen Priorisierungsdatenbank die ELER-geförderten Wege 
identifizierbar sind. Dies ist aber nicht der Fall. 
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Ergebnisse der Evaluierungen der Vorgängerprogramme sind v.a. im Rahmen der Befragung zur Hypothesenbil-

dung zu berücksichtigen. Zentrale Ergebnisse aus den PAUL-Evaluierungen waren folgende: 

1. Im Wesentlichen handelt es sich um die Verbesserung (Verbreiterung, höhere Traglasten) vorhandener 

landwirtschaftlicher Wege aber auch um die Instandsetzung beschädigter Brücken. Die Wege dienen der 

Sicherung und weniger der Steigerung der örtlichen landwirtschaftlichen Produktion.  

2. Weitere Vorteile werden in der Entlastung des landwirtschaftlichen Verkehrs auf Straßen und in Ortsla-

gen gesehen. Die Wege tragen somit auch zu mehr Sicherheit beim nicht-landwirtschaftlichen Verkehr 

auf den Straßen bei. Zeit- und Kostenersparnisse sind eher zweitrangig 

3. Wege können über die landwirtschaftliche Produktion hinaus auch der Diversifizierung im ländlichen 

Raum dienen. So können Wirtschaftswege z.B. Hofläden erschließen. 

4. Bezüglich des land- und forstwirtschaftlichen Wegebaus ist es jedoch erforderlich, auch die Multifunkti-

onalität der Wege zu beleuchten. Die Wege dienen häufig nicht nur der Land- und Forstwirtschaft, son-

dern sollen auch als Rad- und Wanderwege der Attraktivität des Standortes und damit der Naherholung 

und dem Fremdenverkehr dienen. 

Von zunehmender Bedeutung in der Förderung sind seit ca. 10 Jahren vor allem die gemarkungsübergreifenden 

Wege. Hierzu gab es auch gezielte Veranstaltungen für die Kommunen. Gemarkungsübergreifende Wege dienen 

v.a. einer verbesserten Erreichbarkeit, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Nutzung in der Freizeit. 

Gleichzeitig soll hiermit auch eine etwaige Verkehrsbelastung in Ortslagen gemildert werden. Allein daran ist 

erkennbar, dass die Wege nicht mehr allein (und primär) betriebswirtschaftlichen Zwecken der Landwirtschaft 

dienen. Da die Wege eine wirtschaftliche Infrastruktur darstellen, ist mit ihnen auch eine Intervention in die 

Umwelt verbunden, da damit Flächen versiegelt werden. Flächenversiegelung ist klimarelevant und sollte daher 

aus Naturschutzerwägungen zurückhaltend betrieben werden; dort wo Wege nicht mehr benötigt werden, sollte 

ein Rückbau oder eine Renaturierung erwogen werden. Gegebenenfalls sind auch alternative Pflasterungen 

denkbar, die die Effekte der Flächenversiegelung mindern. Es erschien wichtig, diese Erwägungen in die Bewer-

tung miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung wurde eine Fortschreibung der Befragung zum Stichtag 31.12.2013 (Ex-post-Bewertung) auf 

den Stichtag 31.12.2018 durchgeführt. Der Kern der Befragung blieb identisch. Die Ergebnisse können somit ver-

glichen und Abweichungen aufgezeigt werden. Ein zusätzlicher Fragenkomplex zu möglichen Verbesserungen im 

Naturschutz wurde aufgenommen. Es ist herauszustellen, dass die Ergebnisse auch in der fortgeschriebenen Be-

fragung mit einem Rücklauf von n=32 nicht den Anspruch der Repräsentativität erheben können. 

 Bewertung der Ergebnisse der Teilmaßnahme 

Die übergeordnete Bewertungsfrage für die Teilmaßnahme lautet: „In welchem Umfang haben die Investitionen 

im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Be-

triebsumstrukturierung und -modernisierung der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch 

Erhöhung der Marktbeteiligung und der landwirtschaftlichen zu verbessern?“ 

Die Bewertungsfrage ist für die Vorhabensart M4.3c insoweit relevant, als dass eine Vielzahl der geförderten 

Wirtschaftswege der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ortsansässigen, z.T. auch überregional wirt-

schaftenden Betriebe dienen soll. Allerdings greift die Frage zu kurz, wenn auch Wege betrachtet werden, die 

vornehmlich Ortsumfahrungen, der Entlastung von Hauptverkehrsstraßen oder Zwecken der Naherholung die-

nen sollen. Um das vielschichtige Zielspektrum der Wege bewerten zu können, soll vor allem auf die bewährten 

Methoden der Evaluation aus der letzten Förderperiode zurückgegriffen werden. 

Messung der Zeitersparnis bei Wegen 

Bereits im Bewertungsbericht 2017 wurde ein Panel von Wegen (vor und nach der Sanierung) betrachtet. Für 

den Bericht 2019 wurde ein weiteres Panel untersucht, bei dem es ausschließlich um die Zeitersparnis geht (v.a. 

Querungen). Obgleich ein Ausbau in Breite und eine Sanierung der Pflasterung höhere Geschwindigkeiten erlau-

ben, bedeutet dies nicht, dass auch grundsätzlich schneller gefahren wird. Vielfach ist die Fahrt mit gleicher Ge-
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schwindigkeit nur sicherer. Das Panel besteht aus Wegen, die aufgrund von Unwettern Schaden genommen ha-

ben und damit temporär erhöhte Kosten in Form von Zeit, Treibstoff und Abschreibung für die lokale Landwirt-

schaft verursacht haben. Die folgende Darstellung dient nur zur Illustration, in welchem Maße Brücken bzw. Fur-

ten (i.w.S. Querungen von Bächen) für den landwirtschaftlichen Verkehr eine wirtschaftliche Bedeutung haben; 

es lassen sich daraus keine allgemeinen Rückschlüsse auf die Wirkung der ELER-Teilmaßnahme auf die Wirt-

schaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ableiten. Die folgenden vier Beispiele wurden näher untersucht. 

1.  Geichlingen 

Projektbeschreibung: Sanierung der Gewässerquerung über den „Gaybach“, wo während der schweren 

Unwetter Ende Mai / Anfang Juni 2018 die Betonplatte, die zur Verstärkung des vorhandenen Wellblechdurch-

lasses aufgebracht wurde, teilweise unterspült wurde und die Querung für den Verkehr voll gesperrt werden 

musste. Vorgesehen ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, wobei anfangs noch offen blieb, 

ob die Gewässerquerung als Brückenbauwerk oder als Furt errichtet wird. Die veranschlagten Kosten des ca. 

15 m langen Bauabschnitts belaufen sich auf ca. € 100.000,-.  

 

Messung ohne Querung: 

 
https://maps.openrouteservice.org/direc-

tions?n1=49.936969&n2=6.246672&n3=13&a=49.951551,6.26092,49.94879,6.237144,49.94937,6.236629&

b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km 

 

 

https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.936969&n2=6.246672&n3=13&a=49.951551,6.26092,49.94879,6.237144,49.94937,6.236629&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.936969&n2=6.246672&n3=13&a=49.951551,6.26092,49.94879,6.237144,49.94937,6.236629&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.936969&n2=6.246672&n3=13&a=49.951551,6.26092,49.94879,6.237144,49.94937,6.236629&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
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Messung mit Querung 

 
 

Durch die sanierte Querung verringert sich die gemessene Entfernung zwischen den identischen Start- und 

Endpunkten auf dem Weg von 6 Kilometer (ca. 12 Minuten bei 30 km/h) auf 1,9 Kilometer (ca. 3,8 Minuten 

bei 30 km/h). 

 

2.  Balesfeld  

Projektbeschreibung: Sanierung des Wirtschaftsweges „Krobenbüsch“, der bei den Starkregenereignissen im 

Mai / Juni 2018 auf einer Länge von ca. 500 m bis auf die Packlage ausgespült und dadurch unbefahrbar wurde. 

Vorgesehen war die Widerherstellung des ursprünglichen Zustands durch den Einbau einer wassergebunde-

nen Abdeckung aus Mineralbeton auf einer Breite von 3,00 m und einer Querneigung von 2,5 %. 

 

Messung Balesfeld 

 
https://maps.openrouteservice.org/direc-

tions?n1=50.105992&n2=6.534162&n3=14&a=50.114964,6.538496,50.111882,6.550169,null,null&b=4d&c=

0&k1=en-US&k2=km 

 

https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.105992&n2=6.534162&n3=14&a=50.114964,6.538496,50.111882,6.550169,null,null&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.105992&n2=6.534162&n3=14&a=50.114964,6.538496,50.111882,6.550169,null,null&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.105992&n2=6.534162&n3=14&a=50.114964,6.538496,50.111882,6.550169,null,null&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
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Der im Plan angesprochene Weg ist nicht bei Openstreetmap eingezeichnet, daher war eine Messung nicht 

möglich. Auch bei der Nachmessung am 14.03.2019 war der Weg nicht eingezeichnet. 4,5 Kilometer beträgt 

die Strecke über die Wegeinfrastruktur (ca. 9 Minuten bei 30 km/h). 

 

3.  Bickendorf  

Projektbeschreibung: Sanierung des Wirtschaftsweges „In der Reith“, der durch einen Hangrutsch und eine 

teilweise Unterspülung voll gesperrt werden musste. Auf einer Länge von ca. 15 m wurde der Hang wieder-

aufgebaut und gesichert, eine neue Tragdeckschicht eingebracht. 

 

Messung ohne Querung:  

 
Da die Brücke nicht befahrbar war, ist es nicht möglich vom Beginn des Wirtschaftsweges über den Rotters-

bach zu gelangen Lediglich mit dem Fahrrad oder als Fußgänger ist das Ziel B (Finkenhof) über einen großen 

Umweg erreichbar. 
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https://maps.openrouteservice.org/direc-

tions?n1=50.03862&n2=6.501905&n3=17&a=50.038689,6.502576,50.040728,6.502662&b=1b&c=0&g1=-

1&g2=0&h2=3&k1=en-US&k2=km 

 

Messung mit Querung 

 
 

Die Entfernung durch die sanierte Brücke vermindert sich von 3,6 Kilometer auf 308 Meter. Die erforderliche 

Zeit reduziert sich folglich um über 90 %. 

 

 

4. Herzfeld 

 

Sanierung der Gewässerquerung über den „Primmerbach“, die bei den 

Starkregenereignissen im Mai / Juni 2018 auf einer Länge von ca. 20 m und einer 

Breite von ca. 3,00 m komplett zerstört und dadurch unbefahrbar wurde. 

Vorgesehen ist die Widerherstellung des ursprünglichen Zustands durch den Einbau eines Durchlasses und 

den darüber hinweg-führenden asphaltierten Wirtschaftsweg zu erneuern. 

 

https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.03862&n2=6.501905&n3=17&a=50.038689,6.502576,50.040728,6.502662&b=1b&c=0&g1=-1&g2=0&h2=3&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.03862&n2=6.501905&n3=17&a=50.038689,6.502576,50.040728,6.502662&b=1b&c=0&g1=-1&g2=0&h2=3&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.03862&n2=6.501905&n3=17&a=50.038689,6.502576,50.040728,6.502662&b=1b&c=0&g1=-1&g2=0&h2=3&k1=en-US&k2=km
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Messung ohne Querung: 

 
https://maps.openrouteservice.org/direc-

tions?n1=50.12465&n2=6.208262&n3=14&a=50.132629,6.210322,null,null,50.120578,6.210966&b=4d&c=0

&k1=en-US&k2=km 

 

 

Messung mit Querung: 

 
 

Die Wegstrecke zwischen den jeweils identischen Anfangs- und Endpunkten reduziert sich von 2,3 auf 1,6 

Kilometer, was einer Ersparnis von ca. 30% entspricht.  

 

 

Ergebnisse der Befragung 

Landwirtschaftliche Wirtschaftswege verfolgen in der Regel einen multifunktionalen Zweck, d.h. sie dienen nicht 

ausschließlich der Wirtschaftlichkeit (Zeit und Kosten) der umliegenden Betriebe sondern erfüllen übergeordnete 

https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.12465&n2=6.208262&n3=14&a=50.132629,6.210322,null,null,50.120578,6.210966&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.12465&n2=6.208262&n3=14&a=50.132629,6.210322,null,null,50.120578,6.210966&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=50.12465&n2=6.208262&n3=14&a=50.132629,6.210322,null,null,50.120578,6.210966&b=4d&c=0&k1=en-US&k2=km
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infrastrukturelle Aufgaben für die Gemeinden. Wege dienen auch der Freizeit, der Umwelt und der überörtlichen 

Erreichbarkeit. Ähnlich der Befragung unter dem EPLR PAUL war es unser Anliegen, die Bedeutung der Wege für 

die Landwirtschaft speziell und die übergeordnete Bedeutung zu betrachten und auch im Zeitverlauf zu beobach-

ten. Befragt wurden Vertreter von Gemeinden, die mit mehreren Wegen in der Förderung vertreten sind. Insge-

samt 48 Gemeinden wurden befragt. Dabei wurden nicht nur die Ortsbürgermeister, sondern auch eine Reihe 

ansässiger Betriebe befragt. Dies bedeutet, dass für einige Gemeinden Mehrfachantworten vorliegen und die 

Grundgesamtheit mehr als 48 Gemeinden umfasst. Aus Datenschutzgründen erfolgte die Befragung über das 

Förderreferat und anonym, so dass eine präzise Strukturierung nach Gemeinde und Typ der Befragten nicht mög-

lich ist. Dies war aber auch nicht Sinn der Befragung. 32 Einzelrückläufe konnten ausgewertet werden, wobei die 

Stichprobe durch Mehrfachnennungen in einigen Fällen höher liegt. Der Rücklauf ist deutlich größer als bei der 

direkten Befragung zu den Förderfällen unter dem Vorgängerprogramm PAUL. 

Zunächst wurde die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit für die Betriebe im Sinne von Zeit- und Kostenersparnis 

betrachtet. Ca. 80% der Befragten sehen in der Funktion der Wirtschaftswege ausschließlich oder überwiegend 

Kosten- und Zeitersparnis. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die „überwiegend“ angaben, maßgeblich höher. 

Nur knapp 22% sehen die Funktion der Wege in der ausschließlichen Bedeutung für Wirtschaftlichkeit der Be-

triebe. 

Abbildung 18: Zeit- und Kostenersparnis: Anteile in Prozent (n=32) 

 
Quelle: Befragung 

Neben Zeit- und Kostenersparnissen spielen auch die Qualität und der Zustand der Wege eine Rolle für die Wirt-

schaftlichkeit der Betriebe. Breite, Zustand der Krone sowie die Befestigung beeinflussen Verkehrssicherheit und 

Schadensrisiko. Auch wenn Sicherheit nicht ausschließlich landwirtschaftsspezifisch ist, sind mit etwaigen Schä-

den aufgrund von Schlaglöchern oder sonstigen Mängeln Kosten verbunden, die die Wirtschaftlichkeit der Be-

triebe betreffen können. Die Förderprojekte unter EULLE haben für knapp 60% der Befragten eine Verringerung 

der Schäden herbeigeführt. Ein Großteil davon gibt sogar eine wesentliche Verringerung an. Gut 40% sahen kei-

nen Einfluss der Förderung auf die Minderung von Schäden. Allerdings hängen die Antworten auf die Frage auch 

von der Existenz realer Schäden in den letzten Jahren ab. 

 

keine Ersparnis

nur sehr bedingt

überwiegend

ausschließlich



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

51 

Abbildung 19: Minderung von Schäden: Anteile in Prozent (n=32) 

 
Quelle: Befragung 

Dies lässt sich gut am Vergleich der Befragungsergebnisse der Ex-post-Bewertung des Programms PAUL erken-

nen. Wesentlich verringerte Schäden sahen 2013 nur knapp 4% der Befragten, während es 2018 knapp 35% sind. 

Lediglich die Frage nach einer Zunahme von Schäden trotz gefördertem Bau und Sanierung wurde sowohl 2013 

als auch 2018 von keinem Befragten bejaht. 

Abbildung 20: Vergleich der Befragungsergebnisse 2013 vs. 2018 bzgl. Minderung von Schäden 

 
Quelle: Befragung 

Zentral war die Frage nach der Multifunktionalität der Wege neben der Landwirtschaft. Auch hier gab es zum Teil 

große Abweichungen bei einem Vergleich der Befragungen. Der Tourismus (v.a. wandern, radeln) ist nach wie 

vor wesentlicher Zweck der Wege neben der Landwirtschaft (Index=1,00)7. Diversifizierung ist insgesamt weniger 

bedeutsam, spielt 2018 aber eine weit größere Rolle als noch 2013, ebenso die Verringerung des Schadstoffaus-

stoßes. 

                                                                        
7 Um die intertemporal vergleichende Priorisierung der unterschiedlichen Funktionen abzubilden wurde dieser Index gebil-
det. 

wesentlich verringert

leicht verringert

unverändert

erhöht

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

wesentlich verringert

leicht verringert

unverändert

erhöht

Prozent

EULLE 2018

PAUL 2013



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

52 

Abbildung 21: Funktion der Wirtschaftswege: Index 
Vergleich 2013 vs. 2018 (n2018=111; n2013=67)   

 
Quelle: Befragung 

Seit einigen Jahren verfolgt Rheinland-Pfalz die Strategie einer gemarkungsübergreifenden Wegeinfrastruktur. 

Dies spiegelt sich auch in der Befragung wider. Weniger als 9% der Befragten gaben eine ausschließlich lokale 

Bedeutung der geförderten Wege an. Der Großteil der Wege hat auch überregionale (d.h. gemarkungsübergrei-

fende) Bedeutung. Die Unterschiede gegenüber der Befragung 2013 sind nur unwesentlich.  

Abbildung 22: Räumliche Nutzung der Wirtschaftswege: Anteile in Prozent (n=32) 

 
Quelle: Befragung 
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Abbildung 23: Vergleich der Befragungsergebnisse 2013 vs. 2018 (n2018=32; n2013=26)  

 
Quelle: Befragung 

In die Befragung haben wir auch die Frage nach der Angemessenheit der Förderung aufgenommen, dies v.a. vor 

dem Hintergrund der zusätzlichen Befragung von Landwirten. Knapp 97% der Befragten finden die Förderaus-

wahl absolut bzw. hinreichend begründet. Nur in einem Fall konnte die Priorisierung der Wegebauförderung in 

der befragten Ortsgemeinde nicht nachvollzogen werden. 

Abbildung 24: Angemessenheit der Förderauswahl: Anteile in Prozent (n=32) 

 
Quelle: Befragung 

Fast 97% der Befragten sehen einen weiteren Ausbaubedarf bei den Wirtschaftswegen. Nur in einem Fall wurde 

kein weiterer Bedarf gesehen. Was die künftigen Bedarfe und Streckenumfänge betrifft, wird v.a. Sanierung aber 

auch Neubau angegeben. In den meisten Fällen handelt es sich um Wege mit Längen von mehr als einem Kilo-

meter. 
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Abbildung 25: Künftige Bedarfe und Streckenumfänge: Absolutwerte (n=66) 

 
Quelle: Befragung 

Dabei wurde in der Befragung nach funktionellen Gesichtspunkten differenziert. Während 2013 noch die Multi-

funktionalität der künftigen Wege prioritär war, ist es 2018 die Eigenschaft als gemarkungsübergreifende We-

geinfrastruktur. Ansonsten sind die Gewichtungen bei beiden Befragungen ähnlich; 2018 haben forstwirtschaft-

liche Wege eine etwas größere Bedeutung, was aber angesichts der Nichtrepräsentativität der Befragung nicht 

bedeutsam ist.  

Abbildung 26: Künftige funktionelle Gesichtspunkte: Index 
Vergleich 2013 vs. 2018 (n2018=117; n2013=77) 

 
Quelle: Befragung 

Schließlich haben wir ergänzend noch eine umweltrelevante Frage aufgenommen, da die Wege angesichts ihrer 

Wirkung auf Bodenversiegelung klima- und wasserwirtschaftsrelevant sind. Nur in wenigen Fällen wird das Po-

tenzial eines Rückbaus bzw. Renaturierung von Wegen gesehen. Auch eine umweltgerechtere Pflasterung (z.B. 

mit Rasensteinen) wird als wenig machbar eingeschätzt. Ein Entsiegelungspotenzial wird von den Befragten im 

Allgemeinen nicht gesehen.  
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Abbildung 27: Möglichkeiten von Renaturierung und umweltgerechter Pflasterung: Index (n=34) 

Quelle: Befragung 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass die Förderung des Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung in 

der Kontinuität der Vorgängerprogramme steht. Spezifische Risiken in der Umsetzung der der Wirksamkeit lassen 

sich nicht erkennen; die Förderung seitens des Förderreferats ist professionell organisiert. Die Umstellung und 

Zentralisierung des operativen Managements von den DLR zur ADD wird seitens der Evaluation unterstützt, da 

damit Einheitlichkeit in den Förderkriterien und der Bewertung von Anträgen ermöglicht wird. Zu gewährleisten 

ist aber, dass die Kommunikation zwischen ADD und Fördermittelempfänger aufgrund der Zentralisierung nicht 

leidet. 
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 Förderung zur Erschließung von Rebflächen in Steillagen einschließlich 

Erhalt von Weinbergsmauern (M4.3d) 

Diese Teilmaßnahme erhielt auch bis 31.12.2018 keine Bewilligungen mit ELER-Mitteln. Es ist insofern auf den 

Bewertungsbericht 2017 zu verweisen (IfLS, 2017a). Der Bericht 2017 konzentrierte sich vor allem auf die Bewer-

tung der Umsetzung; umgesetzt wurde aber bis dahin (und bislang) nur rein nationale Förderung. Die Tatsache, 

dass keine ELER-Mittel eingesetzt wurden, bedeutet freilich nicht, dass der Bedarf oder die Publizität der Maß-

nahme unzureichend wäre. ELER-induzierte Wirkungen können aber erst nachgewiesen werden, nachdem ELER-

Mittel auch tatsächlich eingesetzt werden. Daher wurde mit dem Förderreferat des MWVLW vereinbart, für die 

vorliegende Evaluation 2019 zunächst keine weitere Bewertung dieser Teilmaßnahme durchzuführen. Vorgese-

hen ist jedoch nach Aussage des Förderreferats, die Förderung mit ELER-Mitteln in absehbarer Zeit (2019) zu 

beginnen. Erst dann ist eine ELER-induzierte Wirkung zu erwarten und soll dann auch erst bewertet werden. 
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 Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignis-

sen geschädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial sowie Ein-

führung geeigneter vorbeugender Maßnahmen – Förderung des Hoch-

wasserschutzes (M5.1) 

 Kurzbeschreibung  

Wichtiger Bestandteil des umfassenden Hochwasserschutzkonzeptes des Landes Rheinland-Pfalz ist der techni-

sche Hochwasserschutz durch Deiche, Schöpfwerke, Rückhalteräume, Reserveräume und örtliche Hochwasser-

schutzmaßnahmen. Die erforderlichen Infrastrukturen am Oberrhein sowie an der Nahe sind als förderfähige 

Maßnahmen des EPLR EULLE vorgesehen, da es sich hier um eine für das Land äußerst dringliche Maßnahme mit 

zusätzlichem Mittelbedarf handelt. An der Nahe ist es das Ziel, durch die Ertüchtigung die Deiche auf den Stand 

der heutigen Sicherheitsanforderungen zu bringen, um vor allem auch die dahinterliegenden landwirtschaftli-

chen Flächen zu schützen. Dies ist auch das Ziel für den Oberrhein, hier hat das Bauprogramm aber auch histori-

sche Ursachen, die letztlich zu dem zunehmenden Schadenspotenzial und der damit gegebenen politischen Pri-

orität für das Land geführt haben. In der potentiell durch Hochwasser gefährdeten Oberrheinniederung zwischen 

Iffezheim und Bingen leben mehr als 700.000 Menschen rechts und links des Rheins (davon in Rheinland-Pfalz: 

265.000). Der Schutzzustand am Rhein entsprach 2014 im Durchschnitt einem 130-jährigen Hochwasser. Dieses 

Schutzniveau besteht auch gegenwärtig (s.u.). Bei einem 1000-jährlichen Extremhochwasser unter diesem Aus-

bauzustand ist mit Sachschäden in Höhe von bis zu 9 Mrd. € zu rechnen, bei einem 200jährlichen Hochwasser 

mit immerhin noch mehr als 6 Mrd. €. Deshalb ist in Rheinland-Pfalz die Wiederherstellung des 200-jährlichen 

Hochwasserschutzes am Oberrhein und eines 100-jährlichen Schutzes an der Nahe oberstes Ziel beim techni-

schen Hochwasserschutz. 

Primäreffekte werden für M5 (SPB 3B) erwartet. Sekundäreffekte werden nach dem neuesten Änderungsantrag 

für den SPB 2A „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Land- und Forstwirtschaft“ programmiert. Die 

erwarteten Sekundäreffekte werden jedoch im Rahmen der Evaluation bezweifelt, vor allem auch hinsichtlich 

der Frage, ob sich alleine aus dem Zweck des Hochwasserschutzes solche Effekte des Hochwasserschutzes in SPB 

2A ableiten lassen. 

Fördergegenstand ist die Finanzierung von: 

 Deichertüchtigung, 

 Schöpfwerken, 

 Rückhalteräumen, 

 Reserveräumen und 

 örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Die Umsetzung der Teilmaßnahme M5.1 erfolgt langfristig und ist eingebettet in eine internationale (Rhein) bzw. 

überregionale Strategie.  

Ziel ist die Wiederherstellung und Verbesserung des Hochwasserschutzes am Oberrhein (HQ200) im Ausbauzu-

stand 1955 und an der Nahe (HQ100), u.a. auch um die landwirtschaftlichen Flächen in den Risikogebieten zu 

schützen. ELER-geförderter Hochwasserschutz an Oberrhein und an der Nahe hat damit zum Ziel, durch die Er-

tüchtigung der Deiche, Schaffung von Rückhalteraum und Schöpfwerke, die hochwassergefährdeten landwirt-

schaftlichen Flächen zu schützen. Mit 13 Mio. € wird der vom Land geförderte Hochwasserschutz durch ELER zu 

50% kofinanziert. 
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Der Erfolg der ELER-Intervention hängt jedoch wesentlich vom übergeordneten Fortschritt des Hochwasserschut-

zes an Rhein und Nahe ab. Die vergleichsweise begrenzten Beiträge des ELER sind hierbei definitiv nicht erfolgs-

entscheidend. Auch stellt der ELER in diesem Falle lediglich ein Vehikel von ergänzender Finanzierung dar, er ist 

für das Politikfeld Hochwasserschutz daher nur bedingt strategierelevant. Mit anderen Worten: Hochwasser-

schutz ist nicht landwirtschaftsspezifisch, sondern dient dem gesellschaftlichen Gemeinwohl in seiner Aufgabe 

zur Abwehr von Naturkatastrophen. Obgleich der Versicherungseffekt des Hochwasserschutzes ökonomisch und 

auch bezogen auf unterschiedliche Vermögenswerte (inklusive landwirtschaftlicher Aktiva) differenziert bewer-

tet werden kann, ist es keine originäre Intervention zur Steigerung von betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit. Pri-

märe und sekundäre Wirkungen der Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe 

oder im Dienstleistungssektor könnten mit den ELER-Mitteln über andere Transmissionskanäle effektiver erzielt 

werden. Alleine schon die Langfristigkeit des Wirkungseintritts schließt Effekte auf sektorale Wettbewerbsfähig-

keit aus8. Die ergänzende Sonderstudie zur Ex-post-Bewertung des Programms PAUL konnte i.ü. darlegen, dass 

der Schadensminderungseffekt von Hochwasserschutz in der Landwirtschaft aufgrund von Flächenstilllegungen 

und geringeren Wertsteigerungen deutlich geringer als der Durchschnitt für alle Flächennutzungen (inkl. Ge-

werbe, Siedlung etc.) ist. Die etwas verengte Definition von Hochwasserschutz zugunsten der Landwirtschaft ist 

jedoch nicht dem Land bzw. dem MUEEF anzulasten, sondern sie wird von der Europäischen Kommission zur 

Legitimierung des ELER in der Förderung des Hochwasserschutzes so vorgegeben. Leider werden aber auch die 

Evaluationskriterien und die grundlegenden Indikatoren entsprechend verengt seitens der Europäischen Kom-

mission vorgegeben. 

Mit 13 Millionen € ist der ELER-Beitrag zum Hochwasserschutz an Rhein und Nahe vergleichsweise gering, was 

die Bedeutung des ELER für Hochwasserschutz jedoch damit nicht infrage stellen soll. Alle allozierten ELER-Mittel 

sowie die nationale Kofinanzierung sind in den übergeordneten Investitionsplanungen soweit gebunden. Ausge-

zahlt wurden jedoch bislang nur 3,6% der ELER-Mittel. Dies liegt wiederum an der Spezifik der Hochwasserschutz-

investitionen generell und der stufenweisen Fertigstellung großer Infrastrukturinvestitionen in Deichertüchti-

gung, Rückhaltebecken, Schöpfwerke oder sonstiger technischer Bauwerke. 

Veränderungen in der Budgetplanung hat es seit Beginn der Förderung unter dem EULLE-Programm nicht gege-

ben. 

Der Indikator zur Anzahl der durch den Hochwasserschutz unterstützten Betriebe ist mit Zurückhaltung zu inter-

pretieren. Es handelt sich um Betriebe im Einzugsbereich von Rhein und Nahe. Auch wenn durch die erfolgten 

Hochwasserschutzinvestitionen ein Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet wurde, bedeutet dies nicht, dass gut 

400 Betriebe heute besser geschützt wären als noch vor fünf Jahren. Ein besserer Vermögensschutz ergibt sich 

erst durch ein verbessertes Schutzniveau. Dies ist erst längerfristig zu erwarten und von diversen Einflussfaktoren 

abhängig (z.B. noch unzureichender Retentionsraum stromaufwärts, Klimaveränderungen, Unterläufigkeit von 

Deichen, fiskalische Einschränkungen u.v.m.). 

Tabelle 16: Umsetzung der Teilmaßnahme 5.1 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher definier-
ten quantifizierten Zielen* 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

ELER-Beitrag 13,00 Mio. 13,00 Mio. (B) 13,00 Mio. (B) 

  0,47 Mio. (Z) 

100,00% (B) 

    3,60%  (Z) 

Gesamtbetrag öf-
fentlicher Ausgaben 

26,00 Mio. 26,00 Mio. (B) 

 

26,00 Mio. (B) 

  1,09  Mio. (Z) 

100,00% (B) 

    4,19%  (Z) 

Gesamtinvestitionen 26,00 Mio. 26,00 Mio. (B) 

 

26,00 Mio. (B) 

  1,09 Mio. (Z) 

100,00% (B) 

    4,19%  (Z) 

                                                                        
8 Entsprechend der Frage: Welchen Vorteil bringt es einem heute tätigen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn er in 20 Jahren 
– sofern er dann noch existiert- besser vor Hochwasser geschützt sein wird?  
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Anzahl geförderter 
Projekte 

k. A. 22 (B) 22 (B) 

6(Z) 

k.A. 

Anzahl der unter-
stützten Betriebe 

500 586 (B) 586 (B) 

401 (Z) 

117.20% (B) 

  80,20% (Z) 

Zahl der Begünstig-
ten von vorbeugen-
den Maßnahmen –
öffentliche Einrich-
tungen in den ge-
schützten Flächen 

1 nicht bewertbar nicht bewertbar nicht bewertbar 

Quelle: Förderreferat; B: Bewilligungen; Z: Auszahlungen; k.A.: Keine Angaben; n.b.: nicht bewertbar 

Regionale Verteilung  

Die regionale Verteilung entspricht dem durch die Rheinanlieger für den Rhein und durch das Land für die Nahe 

abgestimmten Investitionsbedarfe im Hochwasserschutz. Die folgenden Vorhaben werden durch den ELER 2014-

2020 in Rheinland-Pfalz gefördert. 

Tabelle 17: Vorhaben im Hochwasserschutz 2014-2020 

Projekt Ort Flusstal 

Deichausbau zwischen Mausmeer und 

Natoüberfahrt Dienheim 

Dienheim, Ludwigshöhe Rhein 

Nahe-Deiche 3. BA, Grolsheim Grolsheim Nahe 

Nahe-Deiche 4. BA, Gensingen Gensingen Nahe 

Germersheim Deichabt.I  Germersheim Rhein 

Deichaus- und Neubau Otterstadt Deich-

abt. III  

Otterstadt Rhein 

Schöpfwerk Hagenbach Hagenbach Rhein 

Stadt Germersheim / Queich Rückstau-

deichsystem 

Lustadt Rhein 

HW-Schutz Bingen-Büdesheim Bingen-Büdesheim Rhein 

Schöpfwerk Neuburg - Sanierung Neuburg am Rhein Rhein 

Deichausbau Rückstaudeich Selz bis 

Durchfahrt Freiweinheim 

Ingelheim Rhein 

Deichausbau Teilschutz Sporkenheim Ingelheim Rhein 

Deichausbau Polderdeich Ost - Grenzgra-

ben 

Heidesheim am Rhein, Ingelheim Rhein 

Deichausbau Überfahrt Heidenfahrt-

Überfahrt Krebshof 

Heidesheim am Rhein Rhein 

Deichausbau Mainz-Mombach Mainz-Mombach Rhein 

Deichrückverlegung Bretzenheim und 

Deichertüchtigung Langenlonsheim 

Langenlonsheim, Bretzenheim, 

Laubenheim 

 

Hochwasserschutz Nahe Deichertüchti-

gung, Ortslagen Ippesheim/Planig 

Bad Kreuznach, Gensingen Nahe 

Hochwasserschutz im Bereich der Stadt 

Speyer - neuer Hafen 

Speyer Rhein 
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Quelle: Förderreferat 

Bewertung der Umsetzung 

Die Umsetzung der Teilmaßnahme M5.1 erfolgt plangerecht und ist in die übergeordneten Strategien des Hoch-

wasserschutzes an Rhein und Nahe eingebettet. Spezifische Schlussfolgerungen der begleitenden Evaluierung, 

die einen Handlungsbedarf andeuteten, gab es nicht. Es ist insofern auf die Aussagen des Bewertungsberichts 

2017 (S. 65) zu verweisen. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Methodisch soll das Verfahren der Bewertung der Maßnahme im Vorgängerprogramm PAUL fortgeführt werden. 

Hierzu soll die Studie „Ökonomische Untersuchung der Hochwasserschutzinvestitionen am Oberrhein in Rhein-

land-Pfalz“ (Bergs 2015) als Grundlage dienen. Entscheidend ist hierbei die Feststellung des erreichten Schutzni-

veaus. Erst wenn sich dieses ändert, ergeben sich auch monetär bewertbare Risikominderungen. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Hochwasserschutz hat bedeutende Wirkungen, die in einem Versicherungseffekt begründet sind. Zwar sind ext-

reme unmittelbare Schäden höchst unwahrscheinlich, jedoch keineswegs ausgeschlossen. Die potenzielle maxi-

male Schadenserwartung multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt den kalkulatorischen Schaden. 

Dieser ist immer noch so bedeutsam, dass sich große Investitionsanstrengungen lohnen, diesen kalkulatorischen 

Schaden zu begrenzen, zumal das Schutzniveau der Deichlinie in der Oberrheinniederung das niedrigste aller 

sonstigen ausgebauten Rheinabschnitte ist. Daher ist die Förderung des Rheinhochwasserschutzes eine interna-

tional koordinierte Angelegenheit der Rheinanliegerstaaten bzw. in Deutschland der betreffenden Bundesländer. 

Auch die Hochwassergefahr an der Nahe birgt erhebliche Risiken und damit Kosten für die Anlieger. 

Das im Programm angestrebte operationale Ziel „die Ertüchtigung der Deiche, Schaffung von Rückhalteraum und 

Schöpfwerke, um damit die hochwassergefährdeten landwirtschaftliche Flächen zu schützen“ soll durch die in 

Tabelle 16 genannten Outputindikatoren gemessen werden. Alle allozierten Mittel sind seit 2016 in 22 Vorhaben 

gebunden. In den Einzugsgebieten der Stromabschnitte wurden zu Beginn der Förderperiode ca. 500 landwirt-

schaftliche Betriebe gezählt. Bei diesen wird angenommen, dass ihnen ein spezifischer Vorteil durch die Hoch-

wasserschutzinvestitionen entsteht. Mit den bislang ausgezahlten Mitteln konnte nach Angaben des Förderrefe-

rats eine Zielerreichung von über 80% erzielt werden. Eine entsprechende Zielquantifizierung für Betriebe des 

verarbeitenden Gewerbes, Dienstleistungen oder aber die Bevölkerung wurde in der Planung nicht vorgenom-

men. Stattdessen wird der Indikator „Zahl der begünstigten öffentlichen Einrichtungen“ bedient. Dieser wird je-

doch als Zielwert mit der Zahl 1 belegt. Die damit gezählte öffentliche Einrichtung ist das Land selbst. Bewertbar 

ist dieser Output daher nicht. 

Hochwasserschutz im Bereich der Stadt 

Worms - Pfrimmdeiche - 2. Bauabschnitt 

Worms Rhein 

Naturschutzfachliche Kompensation für 

Deichausbaumaßnahmen nördlich von 

Worms 

Worms Rhein 

Deichausbau Durchfahrt Freiweinheim -

Sporkenheim 

Ingelheim Rhein 

Deichausbau Grenzgraben-Überfahrt 

Heidenfahrt 

Heidesheim am Rhein, Ingelheim Rhein 

Deichausbau Überfahrt Krebshof-Uhler-

born  

Heidesheim am Rhein Rhein 
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Entscheidender sind die als spezifische Ziele dienenden Wiederherstellung bzw. Verbesserung des Hochwasser-

schutzniveaus an Rhein und Nahe sowie die dazu definierten ergänzenden Bewertungsindikatoren „durchschnitt-

liches Schutzniveau am Oberrhein“ und „durchschnittliches Schutzniveau an der Nahe“, denn nur an diesen lässt 

sich die monetär bewertbare Risikominderung errechnen. Seit langem (bereits unter dem EAGFL-Programm ZIL) 

gilt als Zielmarke für den Rhein ein HQ200- und für die Nahe ein HQ100-Schutz. Dabei wird für den Rhein HQ200 im 

Ausbauzustand 1955 als Orientierung angenommen9. Weder unter dem Programm ZIL noch unter dem Nachfol-

gerprogramm PAUL konnten diese Ziele erreicht werden. Eine Erhöhung des Schutzniveaus am Rhein entspre-

chend des Ziels HQ200 würde an den Pegeln Maxau und Worms10 eine Reduktion des gegenwärtigen Überflu-

tungsrisikos von mehr als 40% bedeuten (Bergs, 2015, pp. 10 ff.).  

Für Ende 2018 werden folgende Schutzniveaus angegeben: 

Tabelle 18: Aktuelle Hochwasserschutzniveaus 

Flusstal HQ-Durchschnitt 

Rhein 100-150 

Nahe 60 

Quelle: Förderreferat 

Insofern kann als Ergebnis auf die Ex-post-Bewertung des Programms PAUL inklusive der 2013 angefertigten 

Sonderstudie verwiesen werden (Bergs 2015). Der Sachstand ist nach wie vor der gleiche; messbare Wirkungen 

auf das Schutzniveau sind erst zu erwarten wenn die hierfür bedeutsamen technischen Bauvorhaben (Retenti-

onsraum) in Rheinland-Pfalz und, für den Rhein, auch stromaufwärts in Baden-Württemberg fertiggestellt sind. 

Zu nennen sind z.B. Kulturwehr-Breisach (9,3 Mio. m3), Elisabethenwört (11,9 Mio. m3), Rheinschanzinsel (6,2 

Mio. m3), aber auch Hördt (35 Mio. m3) und Eich mit 22,6 Mio. m3 (IKSR, 2012, Nachweis der Wirksamkeit von 

Maßnahmen zur Minderung der Hochwasserstände im Rhein, Koblenz, S. 12)11. 

Um dennoch perspektivisch die Bedingungen für eine künftige Zielerreichung zu erörtern, wurden aktuelle Un-

tersuchungen und Studien der IKSR und aus der Wissenschaft ausgewertet. 

Ein wichtiges Ergebnis liefert die Studie der Ständigen Kommission des „Deutsch-Französischen Staatsvertrags 

vom 04.Juli 1969“ zum Nachweis der Wirksamkeit der Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein zwischen 

Basel und Worms. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung des Wirksamkeitsnachweises der langfristig um-

gesetzten bzw. noch geplanten Retentionspolder am Oberrhein. Auf Basis von 33 verschiedenen Modellhoch-

wässern12 mit unterschiedlichen Wellenformen an den Pegeln Murg, Maxau, Neckarmündung und Worms wurde 

die Wirksamkeit der bestehenden und geplanten Polder entsprechend berechnet. Nachweiskriterien sind eine 

Absenkung des HQ200 am Pegel Maxau von 5.700 m3/s auf 5.000 m3/s und am Pegel Worms (HQ220) von 6.800 

m3/s auf 6.000 m3/s, wobei keines der Modellhochwässer einen Scheitelabfluss von 5.200 m3/s bzw. 6.200 m3/s 

überschreiten darf. Mit einer speziellen Modellrechnung des Hochwassers 1882/83 wird gezeigt, dass mit dem 

bestehenden und geplanten Retentionsraum ein entsprechendes Ereignis noch nicht ausreichend abgefangen 

                                                                        
9 Das Abflussvolumen der Jährlichkeit an einem Pegel (z.B. HQ200) variiert mit dem Ausbauzustand und ist daher nicht kon-
stant. So lagen in den 1970er Jahren die 200-jährlichen Abflüsse an den Pegeln Maxau und Worms deutlich über denjenigen 
von 1955. 
10 Für den Pegel Worms wird langfristig ein HQ220-Schutz angestrebt (Vgl. Commission Permanente/Ständige Kommission 
2016, Démonstration de l’efficacité des mesures de rétention des crues du Rhin Supérieur entre Bâle et Worms / Nachweis 
der Wirksamkeit der Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein zwischen Basel und Worms). 
11 Reserveräume für Extremhochwasser Hördt und Eich werden nicht explizit gebaut um den HQ200-Schutz zu erreichen, son-
dern v.a. zum Schutz gegen Extremabflüsse (>HQ200). Das EPLR EULLE führt aus: „Darüber hinaus wird das Land in den nächs-
ten Jahren zwei Reserveräume für Extremhochwasser realisieren. Mit dem Reserveraum Hördt (32 Mio. m3, Kosten 78,3 Mio. 
€, Stand 2014) und dem Reserveraum Eich-Guntersblum (27 Mio. m3, Kosten 48,7 Mio. €, Stand 2014) soll der 200 jährliche 
Hochwasserschutz bis zur Fertigstellung der Hochwasserrückhaltungen in Baden-Württemberg erreicht werden. Nach Fertig-
stellung dieser Rückhaltungen soll der Hochwasserschutz am Oberrhein über das derzeitige 200 jährliche Niveau angehoben 
werden.“ (p. 360). Die aktuellen Planungen Reserveräume Hördt und Eich gehen nach Auskunft des Förderreferats von einem 
Aufnahmevolumen von reichlich 32 Mio. m3 bzw. 27 Mio m3 aus.  
12 Ereignisse seit 1880 
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werden kann. Dem geplanten Retentionsraum Hördt wird hier eine strategisch bedeutende Rolle zugesprochen; 

der Abfluss würde sich am Pegel Worms von 6.240 m3/s auf 6.125 m3/s verringern (Commission Perma-

nente/Ständige Kommission 2016, S. 22). Insgesamt kommt die Studie jedoch zu einem positiven Ergebnis und 

bestätigt, dass „die Berechnungsergebnisse zeigen, dass mit den bereits vorhandenen und noch vorgesehenen 

Retentionsmaßnahmen der vor dem Oberrheinausbau vorhandene Hochwasserschutz gemäß dem deutsch-fran-

zösischen Staatsvertrag wiederhergestellt werden kann.“ (Commission Permanente/Ständige Kommission 2016, 

S. 6) 

Allerdings sind damit nicht alle Risiken und Unsicherheiten des Hochwasserrisikos erfasst. Entscheidend hierbei 

ist, dass der Zusammenhang von Hochwasser und Klima lange im Kontext sogenannter Stationarität definiert 

wurde und heute vielfach auch noch wird. Das heißt vereinfacht, die Entwicklung wird langfristig als nicht trend-

behaftet angenommen (cf. P. C. D. Milly et al., 2008, pp 573 f.) . Genau diese Annahme ist aber nicht nur falsch, 

sondern führt im Extremfall zu politischen Fehlentscheidungen mit gravierenden Negativauswirkungen13. Dabei 

verändert sich das Klima empirisch über die Zeit nicht linear sondern mit einem exponentiellen Trend. Genau 

dieser Trend ist aber langfristig nur schwer zu modellieren, weil er von einer Vielzahl globaler Einflussfaktoren 

abhängt. Für die Pegel im rheinland-pfälzischen Abschnitt des Rheins ist die Prognoseunsicherheit bei mittleren 

und extremen Hochwässern, veranschaulicht durch die Spannbreite, höchst auffällig, z.B. für Maxau bei dem 

Risiko eines Extremhochwassers bis 2050 zwischen -20% und +35% (IKSR 2015, Anlage 2). Der genannte Bericht 

führt aus: „… Erhöhte winterliche Niederschläge, die aufgrund der erhöhten Temperaturen zudem vermehrt als 

Regen statt Schnee fallen, führen im Zeitraum 2021-2050 zu einem Anstieg der Mittel- und Niedrigwasserab-

flüsse im Winterhalbjahr im Mittel um etwa +10 % (Bandbreite: 0 % bis +20 % und 0 % bis +15 % für MQ bzw. 

NM7Q). Stromabwärts des Pegels Kaub sind hinsichtlich der Hochwasserabflüsse meist Wertebereiche von -5 % 

bis +15 %, 0 % bis +20 % bzw. -5 % bis +25 % für "häufige", "mittlere" bzw. "extreme" Hochwasser zu verzeichnen. 

…“ (ibid. S.10). Die Prognoseunsicherheit mit der Wahrscheinlichkeit häufiger Extremabflüsse macht die Entschei-

dung für zielführende und gleichzeitig wirtschaftliche Investitionen in Hochwasserschutz auch angesichts fiskali-

scher Restriktionen außerordentlich schwierig. Es ist durchaus denkbar, dass die Ende des letzten Jahrhunderts 

festgelegten Schutzziele und die damit verbundenen Investitionsbedarfe angesichts des Klimawandels bereits 

heute nicht mehr gelten. Während in den Niederlanden die Planung des Rijkswaterstaat14 auf Basis des Polder-

systems bereits adaptiv und antizipatorisch orientiert ist, ist die Planung in Deutschland bislang sektoral und 

föderativ geregelt und organisatorisch nach Landes-, Kreis- und Gemeindegrenzen ausgerichtet „…As a result, 

conceptual thinking on a local scale ends at the border…“ (Redecker, 2018, p.31). Das Risiko unzureichender 

Vorsorge ist daher bei Hochwasserschutzinvestitionen, die sich an den früheren und gegenwärtigen Abflussver-

teilungen orientiert und auf angenommener Stationarität beruht, nicht zu unterschätzen. 

Allerdings ist dem MUEEF zu attestieren, dass Klimawandel als Determinante des Hochwasserschutzes mittler-

weile sehr ernst genommen wird. Die Veränderungen im Abflussverhalten des Rheins, der Nahe, der Mosel sowie 

kleinerer Flüsse und der Einfluss des Klimawandels werden klar benannt. Rheinland-Pfalz ist sich der Verantwor-

tung für eine notwendige Erhöhung des Hochwasserschutzes bewusst und stellt „insgesamt 62 Millionen Kubik-

meter Rückhalteraum am Rhein zur Verfügung. Dazu plant Rheinland-Pfalz zusätzlich zwei Reserveräume für Ext-

remhochwasser sowie Deichrückverlegungen. So begegnet das Land den möglichen Auswirkungen des Klima-

wandels. Damit macht es mehr, als in den Oberrheinverträgen vereinbart wurde. …“ (MUEEF, 2017, Wasser und 

Klimawandel in Rheinland-Pfalz: Erkennen – Handeln – Anpassen, Mainz, p. 12). Der ELER trägt daher entspre-

chend zu den Zielen des Landes zum Hochwasserschutz bei. 

                                                                        
13 Die Wassertemperatur im Rhein ist nachgewiesenermaßen im Mittel von 1978 bis 2011 um rund 1°C bis 1,5 °C angestiegen 
(vgl. IKSR 2013), „während in der fernen Zukunft „Far Future – FF“ (2071-2100) die Zunahme im Rhein eine Größenordnung 
von 3,5°C einnimmt (vgl. Abbildung 5). In beiden Fällen ist die Erwärmung ursächlich klimatisch bedingt, ohne Zusatzeffekt 
durch Wärmeeinleitungen. …“ (vgl. IKSR, 2014a und IKSR, 2014b). 
14 Das niederländische Amt für Wasserwirtschaft 
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 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass die Förderung des Hochwasserschutzes an Rhein und Nahe in der 

Kontinuität der Vorgängerprogramme steht. Das langfristige Ziel eines HQ200-Hochwasserschutzes am Oberrhein 

und eines HQ100-Hochwasserschutzes an der Nahe ist auch 2018 noch nicht erreicht. Dies ist aber auch auf noch 

nicht fertiggestelltem Retentionsraum in Baden-Württemberg zurückzuführen15 und nicht etwa auf eine mangel-

hafte Umsetzung in Rheinland-Pfalz. Hochwasserschutz ist als Politikintervention höchstrelevant; die Wirksam-

keit des ELER-Beitrags ist als komplementär im Rahmen einer international bzw. landespolitisch koordinierten 

Politik zu interpretieren. Spezifische Risiken in der Umsetzung oder der Wirksamkeit lassen sich nicht erkennen; 

die Förderung seitens des Förderreferats ist professionell organisiert. 

Die enge Verzahnung des Hochwasserschutzes mit den erwarteten Auswirkungen des Klimawandels wird seitens 

der Evaluation begrüßt; Stationarität in der Fachpolitik ist bei dem erkennbar fortschreitenden Klimawandel nicht 

mehr zielführend. 

Es würde ggf. Sinn machen, in Abstimmung mit der Europäischen Kommission die Formulierung des operationel-

len Ziels zum prominenten Schutz der spezifisch landwirtschaftlichen Flächen auf alle Flächennutzungen in den 

gefährdeten Gebieten am Rhein und an der Nahe zu erweitern, denn so gestaltet sich die Realität. Die Legitima-

tion als ELER-Politikintervention sollte dadurch nicht gemindert werden. 

 

                                                                        
15 Nicht zuletzt verzögern auch politische Auseinandersetzungen, Volksbegehren und ökologische Bedenken die Planung und 
Umsetzung, wie z.B. für den Retentionspolder Bellenkopf/Rappenwört bei Karlsruhe (vgl. Brettener Nachrichten 6. März 
2018) 
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 Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

(M6.4a) 

 Kurzbeschreibung  

Die folgenden Zielsetzungen werden mit der FID verfolgt:  

 Einkommensdiversifizierung landwirtschaftlicher, weinbaulicher und gartenbaulicher Unternehmen im 

nichtlandwirtschaftlichen Bereich, 

 fortlaufende Anpassung der Betriebsstruktur und Ausrichtung der Betriebe an geänderte Rahmenbedin-

gungen,  

 Vernetzung von landwirtschaftlichen Betrieben mit nachgelagerten Bereichen und anderen Branchen, 

 Beitrag zur langfristigen Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, 

 Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum insbesondere für Frauen und ihre Un-

terstützung bei der Ausweitung einer bestehenden oder beim Beginn einer neuen Tätigkeit, 

 Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum. 

Die Diversifizierung eröffnet landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit weitere Einkommensquellen zu er-

schließen. In Abhängigkeit von der gegebenen Betriebsstruktur, Infrastruktur und Lage der Betriebe können 

durch einen neuen oder ausgeweiteten, außerlandwirtschaftlichen Betriebszweig Zusatzeinkommen generiert 

werden. Über diesen können höhere Anteile der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen bzw. weiterverarbei-

teten Produkten beim Erzeuger verbleiben (z.B. durch Direktvermarktung) oder Dienstleistungen im land- oder 

nicht-landwirtschaftlichen Bereich (Lohnunternehmen, Tourismus) angeboten werden. Dies macht die Betriebe 

weniger anfällig für Schwankungen im landwirtschaftlichen Einkommen. Für die diversifizierten Betriebe bedeu-

tet dies eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Für den ländlichen Raum erbringen sie eine Stärkung durch 

gesicherte bzw. neue Arbeitsplätze, eine bessere lokale Versorgung (z.B. durch Hofläden) und eine höhere At-

traktivität für Besucher und Einheimische (Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomieangebote etc.).  

Die Maßnahme ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem ELER-SPB 6A zugeordnet. Weitere Sekundäref-

fekte sollen in den SPB 2A, 3A und 6B erzielt werden. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Bis Ende des Jahres 2018 wurden 10 Vorhaben mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 3,46 Mio. € abgeschlos-

sen. Weitere 16 Vorhaben (5,43 Mio. € Investitionsvolumen) waren zu diesem Zeitpunkt bewilligt. Die Zielerrei-

chungsgrade von 9,8% bzw. 29,9% bei den öffentlichen Ausgaben bzw. den Gesamtinvestitionen zeigen, dass die 

Vorhabensart bisher nur in begrenztem Umfang umgesetzt wurde.  

Unterschiede zwischen der Zahl der Begünstigten bzw. Förderfälle in der folgenden Tabelle und anderen Berich-

ten sind auf unterschiedliche Zählweisen z.B. bei der Antragsstellung begründet. Zurückzuführen ist dies u.a. auf 

kombinierte Investitionskonzepte aus AFP und FID. 

Tabelle 19: Vorhabensart M6.4a und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher definierten quantifi-
zierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben 1) 

7.420.000 € 0 € 729.402 € 9,8% 

Gesamtinvestitionen 
1) 

29.680.000 € 0 € 8.886.090 € 29,9% 

Anzahl der abge-
schlossenen Vorha-

ben 1) 

- 0 10 - 
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Zahl der Begünstig-
ten 2) 

110 0 26 23,6% 

Anzahl der bewillig-
ten, noch nicht ab-
geschlossenen Fälle 

2) 

- 14 16 - 

In unterstützten 
Projekten geschaffe-

ne Arbeitsplätze  

15* 0 k.A. k.A. 

*Akkumulierte Planzahl für geschaffene Arbeitsplätze für M6.4a und M6.4b 

Quellen: Zielwerte v. ELER-VB; Umsetzung: 1) Fachreferat MWVLW; 2) Investitionskonzepte 

Regionale Verteilung 

Förderfälle der Vorhabensart M6.4.a sind am häufigsten in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich (7x) und Trier-

Saarburg (4x) zu finden (Moselregion). Nur fünf der insgesamt 26 Förderfälle liegen in einem Landkreis, der keiner 

Weinbauregion zugehörig ist (3x Bitburg-Prüm, 2x Vulkaneifel). In vier dieser fünf Förderfälle wird dann auch in 

die Käseverarbeitung und Verkaufsautomaten investiert, während in den Weinbauregionen Investitionen in den 

Tourismus dominieren. Dabei sind aber nicht alle Begünstigten im Weinbau tätig, nutzen aber wahrscheinlich die 

Nähe zu den touristisch attraktiven Gegenden. 

Bewertung der Umsetzung 

Mit dem zweiten Änderungsantrag (Dezember 2017) wurde die Zuschussobergrenze von 100.000 € auf 200.000 

€ (pro Vorhaben bzw. innerhalb von drei Jahren) angehoben. Damit wird ab 2018 die Förderung von umfangrei-

cheren Diversifizierungsprojekten erleichtert, die in der Vergangenheit an der Zuschussobergrenze scheiterten. 

In zwei der neun Förderfälle, die in 2018 bewilligt wurden, wird der maximale Zuschuss von 200.000 € gewährt. 

In den anderen sieben Fällen liegen die Zuschüsse jeweils unter 100.000 €. Es wird sich erst in den Folgejahren 

zeigen, wie viele größere Investitionsvorhaben durch die Neuregelung gefördert werden, aber ihre Anwendung 

in bereits zwei Fällen in 2018 ist ein positives Zeichen.  

Grundsätzlich haben bereits frühere Evaluierungen der FID (IfLS, 2017a) und Bewertung des EPLR PAUL) gezeigt, 

dass es diverse Hemmnisse für die Diversifizierung in einen nicht-landwirtschaftlichen Bereich gibt. Das unter-

nehmerische Risiko ist nicht zu unterschätzen, als auch der Arbeitsaufwand, der mit einer Diversifizierung v.a. in 

die Direktvermarktung und den Tourismus einhergeht. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigten, 

dass die Ehepartner der Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterinnen öfter als früher in außerlandwirtschaftlichen Be-

rufen tätig sind (fehlende Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Betrieb). Hinzukommt, dass im Vergleich zur frühe-

ren Förderperiode bestimmte Fördergegenstände wie Vinotheken und Biogasanlagen nicht mehr über die FID 

förderfähig sind. Zudem hat die Milchkrise zu Investitionsstaus in den Milchviehbetrieben geführt, die nun erst 

im Produktionsbereich abgebaut werden, so dass für die Diversifizierung womöglich nicht genügend Kapital zur 

Verfügung steht.  

Die Empfehlung aus dem Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a), Broschüren o.ä. mit der Beschreibung gelunge-

ner Fördervorhaben zu erstellen, um sie auf Veranstaltungen und in öffentlichen Einrichtungen auszulegen, 

konnte aufgrund personeller Engpässe nicht erfolgen. Die bisherigen Aktivitäten zur Bewerbung der Maßnahme 

sind Presseberichte und die Informationen auf der Homepage.  

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Ausgehend von der spezifischen Zielsetzung der Maßnahme liegt der Schwerpunkt der Evaluierung auf der Diver-

sifizierung in einen nichtlandwirtschaftlichen Bereich. Dies umfasst Investitionen in bereits bestehende wie auch 

neuzugründende Betriebszweige.  

Die Investitionskonzepte liefern die Mehrheit der erforderlichen Daten zur Evaluierung. Da es sich dabei aber um 

Ist-Zahlen zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie um Planzahlen zur Investitionsentwicklung handelt, wird spä-

ter in der Förderperiode eine Befragung der Begünstigten stattfinden, um die Planzahlen mit den tatsächlich 
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eingetretenen betrieblichen Auswirkungen der Investitionen zu vergleichen. Die Befragung wird all jene Begüns-

tigten betreffen, die bereits vor einem gewissen Zeitraum die Investition getätigt haben (ca. t+2), um relevante 

Aussagen zur Wirkung der Investitionen zu erhalten.  

Zusätzliche Erhebungen zu den Daten aus IRENE, dem Monitoring und den Investitionskonzepten werden nicht 

für den Bewertungsbericht 2019, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Weitere Informatio-

nen zur Methodik sind im Feinkonzept enthalten.  

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf der gemeinsamen Auswertung der Investitionskonzepte von  

bewilligten und abgeschlossenen Förderfällen bis Ende 2018 (n=26). 

SPB 6A (primär): Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen 

und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bereits abgeschlossenen und auch bewilligten Fällen ist die Wirkung 

der Vorhabensart M6.4.a auf den SPB 6A begrenzt. Das Potenzial für die Unterstützung der Diversifizierung in 

nicht-landwirtschaftliche Bereiche, der Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und der Schaffung 

von Arbeitsplätzen ist durch die Vorhabensart aber gegeben. Erst wenn mehr Förderfälle abgeschlossen sind, 

kann durch eine Erhebung von Informationen bei den Begünstigten in Erfahrung gebracht werden, ob die Inves-

titionen in die Diversifizierung nachhaltig waren, d.h. ob sie die Erwartungen der Investoren erfüllt haben. Das 

Gleiche gilt für die Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Die Hauptproduktionszweige der geförderten Betriebe sind Weinbau (16 Förderfälle), Milchviehhaltung (vier För-

derfälle) und sonstige Tierhaltung bzw. Geflügelhaltung (je ein Förderfall; 4 Förderfälle ohne Angaben). In 24 

Fällen liegen Beschreibungen der Investitionen vor, wobei in drei Fällen in jeweils zwei Bereiche investiert wird 

(n=27). Die Förderbereiche sind:  

 Urlaub auf dem Bauern- bzw. Winzerhof (Ferienwohnungen, etc.) (16x), 

 Direktvermarktung (Verkaufsräume, Automaten etc.) (4x), 

 Verarbeitung (3x), 

 Gastronomie (3x), 

 Pensionspferdehaltung (1x).  

Hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen werden in 15 der 26 Förderfälle keine Veränderungen erwartet 

(Ist- vs. Planzahlen), während in 8 Fällen eine Steigerung und in drei Fällen ein Rückgang durch die Diversifizierung 

erwartet wird. Da es sich dabei aber um Planzahlen handelt, die von einer Schätzung der zusätzlichen bzw. ge-

ringeren Anzahl von Arbeitsstunden abgeleitet wird, ist abzuwarten, inwieweit tatsächlich Arbeitsplätze geschaf-

fen werden oder ob diese von (u.U. unbezahlten) Familienarbeitskräften übernommen werden.  

SPB 2A (sekundär): Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, 

Unterstützung der Betriebsumstrukturierung und –modernisierung insbesondere mit Blick auf die 

Erhöhung der Marktbeteiligung und –orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung16 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bereits abgeschlossenen und auch bewilligten Fällen ist die Wirkung 

der Vorhabensart M6.4a auf den SPB 2A begrenzt. Das Potenzial für eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung 

ist aber vorhanden. Die Erhöhung der Marktbeteiligung kann über eine hofeigene Verarbeitung von Primärer-

zeugnissen, über Direktvermarktung und gastronomische Angebote erreicht werden. Touristische Angebote (v.a. 

Übernachtungsangebote) bieten neben den Einnahmen aus Übernachtungen auch die Möglichkeit eigene Pro-

dukte, gerade im Weinbau, an die Gäste zu verkaufen. Andere betriebs- und arbeitswirtschaftliche Ziele wurden 

                                                                        
16 Die landwirtschaftliche Diversifizierung betrifft den Auf- und Ausbau landwirtschaftlicher Betriebszweige. Die Vorhabensart 
M 6.4a betrifft nur die Diversifizierung in nicht-landwirtschaftliche Betriebszweige.  
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ebenfalls mit den geförderten Investitionen verfolgt. Inwieweit die angestrebten Haupt- und Nebenziele tatsäch-

lich mit den geförderten Projekten erreicht wurden, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt durch eine direkte 

Befragung der Begünstigten erfolgen, wenn mehr abgeschlossene Projekte vorliegen. 

22 Betriebe machten Angaben zu ihrer Erwerbs- und Bewirtschaftungsform. Demnach sind 20 von 22 geförderten 

Betrieben im Haupterwerb tätig, die anderen beiden im Nebenerwerb. Die konventionelle Bewirtschaftungsform 

überwiegt (20 von 22 Betrieben), nur zwei Betriebe sind ökologisch ausgerichtet bzw. in Umstellung. Diese Auf-

teilung ist nachvollziehbar. Nebenerwerbsbetriebe meiden eher die Betriebsdiversifizierung, da der Arbeitsauf-

wand gerade im Tourismus oder der Direktvermarktung hoch ist und Betriebsleiter mit einer weiteren außer-

landwirtschaftlichen Tätigkeit dies daher zeitlich kaum bewältigen können. Der Anteil der geförderten ökologi-

schen Betriebe (9,1 %) entspricht ungefähr dem Anteil der ökologischen Betriebe in Rheinland-Pfalz. 

Neben dem Ziel der Diversifizierung gaben von 23 Betrieben mit gültigen Angaben noch 13 Betriebe ein weiteres 

Investitionsziel an. Diese sind die: 

 Einkommensverbesserung durch Rationalisierung verbunden mit einer Ausweitung der Produktionska-

pazitäten (8x), 

 Verbesserung der Arbeitsbedingungen (4x), 

 Verbesserung des Tierschutzes (1x). 

SPB 3A (sekundär): Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere 

Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze 

Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und –organisationen und Branchenverbände 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bewilligten und bereits abgeschlossenen Fällen ist die Wirkung der 

Vorhabensart M6.4a auf den SPB 3A begrenzt. Die Vorhabensart kann potenziell zur Erhöhung der Wertschöp-

fung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, zur Absatzförderung auf lokalen Märkten und zu kurzen Versor-

gungswegen durch die hofeigene Verarbeitung von Primärerzeugnissen, über Direktvermarktung und gastrono-

mische Angebote beitragen. Inwieweit dies tatsächlich mit den geförderten Projekten erreicht wurde, kann erst 

zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Befragung der Begünstigten erfolgen, wenn mehr abgeschlossene Pro-

jekte vorliegen. 

SPB 6B (sekundär): Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bewilligten und bereits abgeschlossenen Fällen ist die Wirkung der 

Vorhabensart M6.4a auf den SPB 6B begrenzt. Die Vorhabensart kann potenziell zur Förderung der lokalen Ent-

wicklung in ländlichen Gebieten durch die Förderung des Tourismus und der Nahversorgung (Direktvermarktung, 

hofeigene Gastronomie) beitragen. Inwieweit dies tatsächlich mit den geförderten Projekten erreicht wurde, 

kann erst zu einem späteren Zeitpunkt durch eine direkte Befragung der Begünstigten erfolgen, wenn mehr ab-

geschlossene Projekte vorliegen. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Vorhabensart birgt großes Potenzial, sowohl landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Vermarktungs-

strukturen als auch touristische und gastronomische Projekte anzustoßen bzw. zu unterstützen.  

 In der Weinwirtschaft ist die Vorhabensart präsenter als in der Landwirtschaft. 

Empfehlungen 

 Eine stärkere Bewerbung der Vorhabensart sollte erfolgen: 

o bei Betrieben in der Landwirtschaft (nicht so sehr im Weinbau), 

o in Regionen außerhalb der Weinanbaugebiete, 
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o für selten umgesetzte Diversifizierungsformen (z.B. Lebensmittelservice, hofeigene Verarbei-

tung). 

 Als Werbemittel könnten, wie schon im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) empfohlen, Broschü-

ren/Flyer mit der Beschreibung erfolgreich umgesetzter Projekte (auch aus der letzten Förderperiode) 

eingesetzt werden. 

Es sollte geprüft werden, ob auch gebrauchte Gegenstände (generalüberholt, mit entsprechendem Ausweis) in 

die Förderung mitaufgenommen werden können. 
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 Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regio-

naler Erzeugnisse im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten (M6.4b) 

 Kurzbeschreibung  

Die folgenden Zielsetzungen werden mit der Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung 

regionaler Erzeugnisse im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten verfolgt:  

 Stärkung von Wertschöpfungsketten-Partnerschaften in der regionalen Vermarktung,  

 Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

von Erzeugerzusammenschlüssen und Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung, 

 Sicherung und Erschließung von Wertschöpfungspotenzialen und Beschäftigungsmöglichkeiten im länd-

lichen Raum, 

 Verbesserung der Ressourceneffizienz, insbesondere im Hinblick auf Energie und Wasser. 

Die Maßnahme ist mit primärer Zielsetzung (Primäreffekt) dem SPB 6A zugeordnet. Weitere Sekundäreffekte 

sollen in den SPB 2A, 3A und 5B erzielt werden. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Bis zum 31.12.2018 wurde noch kein Förderfall abgeschlossen. Ein Förderfall wurde bewilligt.  

Tabelle 20: Umsetzung der Vorhabensart M6.4b und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausga-

ben 

4.000.000 € 0 € 0 € 0% 

Gesamtinvestitionen 11.428.571 € 0 € 0 € 0% 

Anzahl der abge-
schlossenen Vorha-

ben 

30 0 0 0% 

Zahl der Begünstig-
ten 

k.A. 0 0 - 

Anzahl der bewillig-
ten Fälle 

k.A. 0 1 - 

In unterstützten 
Projekten geschaf-
fene Arbeitsplätze 

15* 0 0 0% 

*Akkumulierte Planzahl für geschaffene Arbeitsplätze für M 6.4a und M 6.4b 

Quelle: Monitoring-Daten 

Im Rahmen einer Ad-hoc-Studie wurde als Hauptgrund für die geringe Umsetzung der Vorhabensart M6.4b ihr 

geringer Bekanntheitsgrad bei potentiellen Förderempfängern identifiziert. Allerdings sind auch strukturelle 

Probleme in der Verarbeitung und Vermarktung, wie der Fachkräftemangel und das Fehlen von Betriebsnachfol-

gern, Gründe für die geringe Nachfrage nach der Förderung. Diese Probleme sind nicht durch die einzelbetrieb-

liche Investitionsförderung zu lösen. Die Voraussetzungen für eine Förderung durch M6.4b, z.B. die 50%ige Aus-

lastung mit regionalen Waren, wurde von den befragten Experten und Praktikern hingegen nicht als Hemmnis 

per se angesehen.  
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 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Da bis Ende des Jahres 2018 lediglich ein Antrag auf Förderung gestellt und bewilligt wurde, wurde eine Ad hoc-

Studie zur näheren Untersuchung der Umsetzungsprobleme und möglicher Lösungen vom MWVLW in Auftrag 

gegeben. Weitere Evaluierungsschritte wurden bisher nicht vorgenommen.  

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Beitrag zu den SPB 6A (primär), sowie 2A, 3A und 5B (sekundär) 

Es wurden bisher keine Förderfälle abgeschlossen, daher können keine Beiträge zu den jeweiligen SPB festge-

stellt werden. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Nachfolgend sind nur die wichtigsten Schlussfolgerungen und Empfehlungen aufgeführt. Eine ausführlichere 

Darstellung und mehr Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind der Ad hoc-Studie zu entnehmen. 

Schlussfolgerungen 

 Hauptgrund für die geringe Umsetzung der Vorhabensart ist der geringe Bekanntheitsgrad bei potenzi-

ellen Förderempfängern. 

 Äußere strukturelle Probleme erschweren die Umsetzung zusätzlich.  

Empfehlungen 

 Die Bewerbung der Vorhabensart M6.4b sollte noch stärker als bisher an die relevanten Vertretungen/In-

stitutionen (Handwerkskammern, Innungen etc.) herangetragen werden.  

 Eine Maßnahmenbeschreibung sollte als Steckbrief für potenzielle Förderempfänger erstellt werden.  

 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

71 

 Förderung der Breitbandinfrastruktur, einschließlich ihrer Schaffung, 

Verbesserung und Ausdehnung, passive Breitbandinfrastruktur und Be-

reitstellung des Zugangs zu Breitband und öffentlichen e-Government-

Lösungen (M7.3) 

 Kurzbeschreibung der Vorhabensart M7.3a zur Förderung der Breitbandver-

sorgung ländlicher Räume 

Die ländlichen Räume haben nach wie vor Nachholbedarf, was die Versorgung mit schnellem Internet angeht. 

Dies ist auch mit Blick auf den Erhalt von Betrieben in den ländlichen Räumen sowie die Eröffnung von Gestal-

tungsmöglichkeiten evident. 

Mit der Vorhabensart M7.3a „Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume“ soll die Infrastruktur im 

ländlichen Raum des Landes Rheinland-Pfalz an die gestiegenen Anforderungen moderner Telekommunikations-

technologien angepasst werden und nicht oder unterversorgte Gebiete im Sinne einer Grundversorgung einen 

Zugang zu Breitbandinternet erhalten. Die Verbesserung der Versorgung mit und des Zugangs zu leistungsfähi-

gerem Breitbandinternet ist ein wesentlicher Standortfaktor im ländlichen Raum. Dies gilt sowohl für die Bevöl-

kerung im Allgemeinen als auch für kleine und mittelständische Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und 

sonstige Wirtschaftsakteurinnen und -akteure aller Arten und Branchen. 

Primäreffekte der Vorhabensart M7.3a werden im SPB 6C erwartet. Sekundäreffekte werden zusätzlich im SPB 

2A sowie 3A angestrebt.  

Die Umsetzung der Vorhabensart M7.3a erfolgt, wie schon im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) dargestellt, 

bereits seit 2008 in unveränderter Form. Antragsberechtigt sind – analog zur GAK – Gemeinden, Verbandsge-

meinden und Landkreise im ländlichen Raum.  

In einem ersten Schritt findet eine Markterkundung durch die Antragstellenden statt. Diese stellen eine Förder-

voranfrage auf der Basis geschätzter Kosten, ergänzt durch eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht.  

Sah die Umsetzung zunächst mehrere Termine pro Jahr für die Durchführung eines Auswahlverfahrens auf der 

Basis eines Kriterienkatalogs durch die ADD als Bewilligungsstelle vor, veränderte sich dies hinsichtlich der Anzahl 

der Termine im Verlauf der Umsetzung (siehe unten). Im Anschluss daran erfolgen die offizielle Antragstellung 

an die ADD und die Bewilligung für den Fall einer späteren Beauftragung. Die Projektträgerinnen und -träger 

schreiben in der Folge das Vorhaben aus und wählen entsprechend einen Dienstleister aus. Auf der Basis des 

ausgewählten Angebots erfolgt die Antragseinreichung. 

Förderfähig sind Zuschüsse der Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger an private sowie kommunale Netz-

betreibende zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke (Fehlbetragsfinanzierung) bei Investitionen in die Breit-

band-Infrastruktur. Darüber hinaus ist die kommunale Eigenverlegung von Leerrohren förderfähig, jedoch nur, 

sofern aus einem Interessenbekundungsverfahren keine Breitbandanbietenden hervorgehen, die in der Lage wä-

ren, eine verlässliche Versorgung herzustellen. Ein dritter Baustein sind Informationsveranstaltungen, Machbar-

keitsuntersuchungen, Planungsarbeiten und Aufwendungen, die der Vorbereitung und Begleitung der vorge-

nannten Maßnahmen dienen. 

Förderfähig sind 

 Gemeinden und Gemeindeverbände, 

 Landkreise ohne kreisangehörige Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern sowie 

 Orts- und Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden. 

Die Förderung erfolgt als Zuschuss in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten. Der maximale Zuschuss liegt bei 

180.000 € für Einzelprojekte sowie 450.000 € bei Gemeinschaftsprojekten. Machbarkeitsuntersuchungen wer-

den mit maximal 9.000 € bzw. 18.000 € bezuschusst. 
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 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 21: Umsetzung der Vorhabensart M7.3a und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 
2020) 

Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Gesamtbetrag der öffentlichen 
Ausgaben 

9.600.000 € 0 € 2.570.000 € 27 % 

Gesamtinvestitionen - - - - 

Anzahl der geförderten Maßnah-
men/Vorhaben 

164 0 44 27 % 

Personen, die von verbesserten 
Dienstleistungen/Infrastrukturen 

profitieren (IT usw.): 

156.904 0€ 22.407 14 % 

 

Bewertung der Umsetzung 

Bereits zum Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) war davon ausgegangen worden, dass die GAK-Maßnahme 

zum Breitbandausbau Ende 2018 ausläuft. Für den Fall des Auslaufens war auch die Einstellung der Teilmaß-

nahme M7.3a in Erwägung gezogen worden, dies ist zumindest aktuell nicht mehr der Fall. 

Im Betrachtungszeitraum fanden in den Jahren 2015 und 2016 je zwei Auswahltermine statt. Im Jahr 2017 und 

2018 wurde je ein Auswahltermin durchgeführt. Die nachstehende Tabelle weist aus, wie sich die Anzahl der 

insgesamt 47 ausgewählten Fördervorhaben auf die Auswahltermine verteilte und wie die jeweilige Mittelbin-

dung verlief. 

Tabelle 22: Auswahlverfahren und eingereichte Fördervoranfragen Vorhabensart M7.3a 

Auswahl-
termin 

Anzahl Föder-
voranfragen 

Anzahl 
ausgewählt 

Budget im 
Aufruf 

Budgetrest Antragstellende 

08.05.2015 20 20 3.500.000 € 1.140.175 € Eifelkreis Bitburg-Prüm (für 20 

Ortsgemeinden) 

12.08.2015 18 18 2.500.000 € 128.000 € OG Schönbach 

Eifelkreis Bitburg-Prüm (für 12 

Ortsgemeinden) 

VG Wittlich-Land (für 2 und 3 

Ortsgemeinden zus.) 

VG Kelberg (für 2 mal 3 Ortsge-

meinden zus.) 

VG Puderbach (für 3 Ortsge-

meinden zus.) 

04.03.2016 11 3 1.000.000 € 610.000 € OG Neumagen-Dhron 

OG Landscheid 

OG Zemmer 

17.06.2016 8 5 1.000.000 € 565.800 € Eifelkreis Bitburg-Prüm (für 4 

Ortsgemeinden) 

OG Paschel 

16.10.2017 0 - 500.000 € 500.000 € - 

22.06.2018 1 1 500.000 € 320.000 € OG Mörlen 

Summe 58 47 9.000.000 € 3.263.975 €  

Quelle: ADD 2018 
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Der Überblick über die Ergebnisse der Aufrufe zeigt, dass die Zahl der eingereichten Fördervoranfragen kontinu-

ierlich abnahm, obwohl ab 2017 nur noch ein Förderaufruf pro Jahr durchgeführt wurde. Das Gesamtbudget der 

Aufrufe konnte zu rund 2/3 gebunden werden. 

Zur Einordnung der Entwicklung stellte das Breitbandkompetenzzentrum Rheinland-Pfalz fest, dass ab 2015 un-

ter der GAK ein eigenes Rahmenprogramm des Bundes (Bundesrichtlinie Breitbandausbau) aufgelegt wurde mit 

einer hohen Attraktivität aufgrund einer Förderquote von 90 %. Aufgrund dieser Fördermöglichkeit sanken pa-

rallel die Anträge in der Vorhabensart M7.3a. Gleichzeitig stellt die GAK-Förderung aber auf die Landkreisebene 

ab, so dass für einzelne Kommunen, deren Breitbanderschließung zu unattraktiv ist, nach wie vor die Teilmaß-

nahme des EPLR EULLE von Bedeutung ist. 

Insgesamt war die Erfolgsquote bei der Bewilligung der Anträge in vielen VGs sowie im Landkreis recht hoch. 

Einzelne Gemeinden konnten jedoch nicht gefördert werden. Dies war in den meisten Fällen nicht auf das För-

derprogramm zurückzuführen, sondern auf die fehlende Bereitschaft und Angebotseinreichung der Telekommu-

nikationsunternehmen (vorwiegend wirtschaftliche Gründe). Die meisten der abgelehnten Gemeinden wurden 

jedoch über das Bundesförderprogramm gefördert. Als großer Vorteil des Bundesförderprogramms im Vergleich 

zur Breitbandförderung durch EULLE wird hervorgehoben, dass hier ein gemeinsamer Antrag für die Erschließung 

aller weißen Flecken innerhalb der Kreisgebiete eingereicht wird. Es wurde auch angeführt, dass die bürokrati-

schen Anforderungen hier noch um einiges höher seien als im Rahmen der EULLE-Teilmaßnahme (siehe unten). 

Bezüglich des Antragstellungsverfahrens sahen alle befragten Verwaltungen einen großen Mehrwert darin, dass 

die VG bzw. der Landkreis die Anträge stellvertretend für die jeweiligen Ortsgemeinden stellen kann. Alle Befrag-

ten stellten fest, dass dies immense organisatorische und verwaltungstechnische Vorteile mit sich bringt. So wä-

ren die meisten Ortsgemeinden aufgrund des hohen bürokratischen Aufwandes nicht in der Lage gewesen, einen 

Förderantrag zu stellen. Eine Verwaltung merkte an, dass solche komplexen Anträge vorzugsweise auf Landkreis-

ebene gestellt werden sollten, da die hohen technischen und juristischen Anforderungen für die einzelne Orts-

gemeinde und auch für einige VGs nicht zu bewältigen sind. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm beschäftigt zwei Bera-

terbüros, die den Landkreis bzgl. des technischen und juristischen Verwaltungsaufwands im Förder- und Verga-

beverfahren unterstützen. 

Diese Situation spiegelt sich auch in der Bewertung des Aufwands des Antragsverfahrens (im Verhältnis zur För-

dersumme) wider. Während eine der befragten Verwaltungen zwar angab, dass der Aufwand umfangreich und 

die bürokratischen Anforderungen hoch seien, so habe sich der Aufwand dennoch gelohnt. Zudem handele es 

sich um einen Standardantrag, der repetiert und angepasst werden konnte. Auch zwei VGs bewerteten das An-

tragsverfahren als überschaubar und angemessen. Ergänzend wurde ausgeführt, dass Erfahrung von großem 

Vorteil sei und dann Aufwand des Antrags und die Verfahrensbegleitung im Verhältnis zur Fördersumme ange-

messen seien. Hingegen gaben sowohl die zwei der Verwaltungen an, dass der Aufwand (im Verhältnis zur För-

dersumme) sehr hoch und das Verfahren sehr kompliziert sei. Ergänzend dazu wurde festgestellt, dass die 

Hemmschwelle für eine Bewerbung sehr hoch sei und das Antragsverfahren auch bei erneuter Antragstellung 

noch immer mit einem hohen Aufwand verbunden sei. Als Verbesserungsvorschläge wurden neben Vereinfa-

chungen im Antragsverfahren und beim Mittelabruf auch Anpassungen an den technischen Fortschritt genannt. 

So wurde argumentiert, dass lange Zeit nur Ortsteile mit <6 Megabit gefördert wurden, obwohl man technisch 

schon viel weiter war. Der Schwellenwert wurde zwar über die Jahre angepasst, entsprach jedoch noch immer 

nicht dem technischen Fortschritt.  

Bewertung 

Die Maßnahmenumsetzung ist insgesamt trotz der aufgezeigten Probleme als gelungen zu bezeichnen. Die Ver-

lagerung der Antragstellung auf die Ebene der Verbandsgemeinden oder sogar der Landkreise führte zu erhebli-

chen Vereinfachungen für die betreffenden Ortsgemeinden und trug so – trotz der abnehmenden Inanspruch-

nahme – zu einer guten Erreichung der potenziellen Zielgruppe bei. 
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 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Vorhabensart M7.3a sind die KOM-Bewertungsfrage 18 für SPB 6c sowie hinsichtlich der Sekundärwir-

kungen die KOM-Bewertungsfrage 4 für die SPB 2c relevant. Die KOM-Bewertungsfragen bilden jedoch nicht alle 

Teilaspekte der Maßnahme umfänglich ab und es wurde noch eine Hilfsfrage (In welchem Maß konnten wirt-

schaftliche Folgeeffekte durch den Ausbau der IKT generiert werden?) ergänzt. 

Zur Analyse der Primäreffekte wurden im ersten Schritt Monitoringdaten sowie Antragsunterlagen und Berichte 

der ADD als die Aufrufe durchführender Stelle ausgewertet.  

Im April 2019 wurde eine telefonische Befragung mit Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltungen durchge-

führt, die eine Breitbandförderung beantragt haben. An der Befragung teilgenommen haben der Eifelkreis Bit-

burg-Prüm sowie die Verbandsgemeinden (VG) Wittlich-Land, Daun, Kelberg und Saaburg-Kell (ehemals Kell am 

See) teilgenommen.  

Ergänzend hierzu wurde am 26.04.2019 das Breitbandkompetenzzentrum telefonisch befragt. Das Breitband-

kompetenzzentrum ist beim Ministerium des Innern und für Sport angesiedelt und koordiniert die konkrete Um-

setzung von Maßnahmen und Projekten.  

Die nachfolgend diskutierten Bewertungen basieren auf den Ergebnissen der vorgenannten Erhebungsbausteine, 

die im Sinne eines Mehrmethodenansatzes (Triangulation) zusammengeführt wurden. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

KOM-Bewertungsfrage 18: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums der Zugang zu Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT), ihr Einsatz und ihre Qualität in ländlichen Gebieten gefördert?  

Wie bereits dargestellt, konnten mit den insgesamt sechs Aufrufen im Zeitraum 2015-2018 rund 50 % des Maß-

nahmenbudgets für insgesamt 47 Vorhaben verausgabt werden. Damit wurden potenziell 6.648 Haushalte er-

reicht. 

Vor dem Hintergrund der im Umsetzungsverlauf abnehmenden Antragszahlen, wurden die Antragstellenden be-

fragt, was aus ihrer Sicht die Gründe hierfür sind. So antworteten drei der befragten Verbandsgemeinden wie 

auch der Eifelkreis, dass der Breitbandausbau nun maßgeblich im Rahmen des Bundesförderprogrammes Breit-

band erfolgt, da hier mehr Gemeinden förderfähig seien, weil die Versorgungsschwelle höher angesetzt wurde. 

Somit können auch Ortsgemeinde, die bereits eine Breitbandförderung im Rahmen des EULLE-Programms erhal-

ten haben, erneut gefördert und weiße Flecken vermehrt geschlossen werden. Dennoch verneinten alle Befrag-

ten die Frage, ob es (zu den jeweiligen Zeitpunkten) eine Alternative zur Breitbandförderung im Rahmen von 

EULLE gegeben hätte. So antwortete eine der Verwaltungen, dass noch im Jahr 2011/12 der Kreis zur Gruppe der 

Landkreise in Westdeutschland mit dem geringsten Investitionsindex in die Breitbandinfrastruktur war. Zu die-

sem Zeitpunkt waren 2/3 des Kreises mit weniger als 2 Megabit „versorgt“. Da die Auftragsschwelle lange Zeit 

bei 2 Megabit lag, waren viele Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht förderfähig (da bereits zu diesem Grad ver-

sorgt), was vielen Ortsgemeinden im Verwaltungsgebiet zugutekam und somit durch die EULLE-Breitbandförde-

rung eine solide Grundlage aufgebaut werden konnte. Auch die weiteren Verwaltungen gaben an, dass die För-

derung im Rahmen von EULLE damals die einzige Möglichkeit war und die Telekommunikationsunternehmen von 

sich aus in vielen ländlichen Gemeinden keinen Ausbau veranlasst hätten. Nach Abschluss der Förderung waren 

(mit wenigen Ausnahmen) im Verwaltungsgebiet die meisten Gemeinden mit > 10 Megabit versorgt. 

Alle befragten Verwaltungen gaben an, dass ohne die Förderung kein Breitbandausbau stattgefunden hätte oder 

dass die Gemeinden sich jetzt alternativ durch das Bundesförderprogramm fördern lassen würden. Der Breit-

bandausbau wird von allen Interviewten als zwingende Voraussetzung bzw. grundlegende Infrastruktur in den 

ansässigen Ortsgemeinden gesehen.  
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Auch aus Sicht des Breitbandkompetenzzentrums ist die Teilmaßnahme nach wie vor von Bedeutung, auch wenn 

die Nutzung dies derzeit nicht erkennen lässt. Gerade mit Blick auf die nach wie vor bestehenden weißen Flecken 

im ländlichen Raum bleibt die Teilmaßnahme relevant. Weiterhin wird betont, dass es sich um eine eingeführte 

Fördermaßnahme handelt, was mit Blick auf die Zielgruppe, die auch ehrenamtlich aktive Ortsbürgermeisterin-

nen und –meister umfasst, von erheblichem Gewicht ist. 

Bewertung 

Mit der Vorhabensart M7.3a ist zwar aktuell von einer abnehmenden Inanspruchnahme gekennzeichnet. Den-

noch konnte sie zu einer Verbesserung des Zugangs ebenso wie einer Erhöhung der Qualität der Versorgung im 

ländlichen Raum beitragen. 

 

sekundär 

KOM-Bewertungsfrage 4: In welchem Umfang haben die Investitionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Betriebsumstrukturierung und 

-modernisierung der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch Erhöhung der 

Marktbeteiligung und der landwirtschaftlichen Diversifizierung zu verbessern? 

Insgesamt lassen sich diverse Einflüsse der Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume im Rahmen 

von EULLE auf die geförderten Ortsgemeinden feststellen. Neben den direkten Effekten auf die Wirtschaft im 

ländlichen Raum, die durch Betriebsumstrukturierungen oder die Erhöhung der Marktbeteiligung entstehen, ist 

im Folgenden auch einzubeziehen, welche Wirkungen auf die in den betreffenden Kommunen lebende Bevölke-

rung bezüglich Zu- bzw. Abwanderungen haben erzielt werden können. Dies vor dem Hintergrund, dass die be-

treffenden Betriebe mittelbar auf qualifizierte (potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen sind. 

So wurden die interviewten Verwaltungen gefragt, ob es Neuansiedlungen im Wohn- oder Gewerbebereich ge-

geben hat, die mit der Förderung in Verbindung gebracht werden können, wurde sowohl durch zwei der Verwal-

tungen bejaht. In den geförderten Ortsgemeinden einer Verwaltung hat es mehrere gewerbliche und private 

Neusiedlungen gegeben, die sich direkt auf den Breitbandausbau zurückführen lassen, denn dieser fungierte hier 

vermehrt als direkte Gegenwirkung zum Wegzug. Zudem haben in einigen Ortsgemeinden Betriebserweiterun-

gen oder Umzüge in eigene Unternehmensgebäude stattgefunden. In einem Fall hat es insbesondere Neuansied-

lungen von jungen Familien gegeben hat. Hingegen argumentierten zwei der Befragten, dass es zwar Neuansied-

lungen gegeben habe, es aber nicht ausdrücklich nachgewiesen werden kann, dass diese auf den Breitbandaus-

bau zurückzuführen sind und nicht auf die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen. Beide VGs betonen je-

doch, dass durch die Breitbandförderung die Attraktivität der Orte erhöht wurde und der Ausbau sicherlich einer 

der relevanten Faktoren ist, warum weiterhin gebaut wird und kein Leerstandproblem vorherrscht. Lediglich ein 

befragter Verwaltungsvertreter gab an, dass es sowohl im gewerblichen als auch im Wohnungsbereich keine 

Ansiedlungen gegeben habe, die mit der Förderung in Verbindung gebracht werden können. Dies sei hier aber 

auch nicht geplant gewesen, denn der Ausbau fand in Außenbereichen mit einer geringen Zahl an Häusern und 

Unternehmen statt. Ziel der Förderung war, den aktuellen Bestand an Personen und Unternehmen mit einer 

modernen Infrastruktur abzudecken.  

Auf die Frage hin, ob den Interviewten Aktivitäten zur Diversifizierung von Betrieben durch Erschließung neuer 

Märkte oder neue Formen der Zusammenarbeit (insbesondere aus der Landwirtschaft) bekannt seien, antwor-

teten drei der Befragten mit nein. Die weiteren zwei konnten hierzu keine Angabe machen oder gaben an, dass 

solche Aktivitäten nicht explizit mit dem Breitbandausbau in Verbindung gebracht werden können. Der Erhalt 

bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen kann laut den Befragten schon eher auf die Breitbandförderung zurückge-

führt werden. Zwei Verwaltungen stellten fest, dass sowohl Arbeitsplätze geschaffen als auch erhalten wurden. 

Die anderen drei VGs gaben an, dass zumindest Arbeitsplätze erhalten und in einem Fall sogar eine Firmenab-

wanderung verhindert werden konnten. Ergänzend hierzu wurde angemerkt, dass insbesondere Arbeitsplätze 

auf landwirtschaftlichen Betrieben erhalten werden konnten. 
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In welchem Maß konnten wirtschaftliche Folgeeffekte durch den Ausbau der IKT generiert werden? 

Die Befragten identifizierten unterschiedliche Folgewirkungen der Maßnahme. So konnte durch die EULLE Breit-

bandförderung die Grundversorgung in vielen Ortsgemeinden abgedeckt und eine Grundlage für den Hochge-

schwindigkeitsausbau, der jetzt über das Bundesförderprogramm fortgesetzt wird, gebildet werden. Die EULLE-

Breitbandförderung wurde hier als notwendige Grundlagenschaffung („aus dem Keller raus“) gesehen und bil-

dete den ersten Schritt des „kaskadenförmigen Ausbaus“, der nun über das Bundesförderprogramm fortgesetzt 

wird. Auch eine weitere befragte Verwaltung sieht die EULLE-Förderung als wichtige Grundlage (u.a. auch durch 

die Leerrohrverlegung) für den Hochgeschwindigkeitsausbau, der nun angestrebt wird. Ein weiterer Effekt war, 

dass die EULLE-Breitbandförderung auch umliegende Gemeinden motiviert hat, sich mit Breitbandförderungs-

maßnahmen auseinanderzusetzen, während in einem anderen Fall die Maßnahme in der Ortsgemeinde ge-

wünscht wurde, da die umliegenden Gemeinden bereits gefördert wurden und somit der Breitbandausbau dort 

bereits stattfand. Die Breitbandförderung hatte auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Aktivitäten und das 

Engagement der Ortsgemeinden sowie der Bewohnerinnen und Bewohner. So ist die in einem Fall die Ortsge-

meinde sehr aktiv mit Dorfmoderationen sowie Zukunftskonferenzen. Die Stimmung im Ort selbst sowie die Be-

reitschaft sich zu beteiligen, wurden durch die Förderung noch weiter erhöht.  

Als weitere Effekte der Maßnahme wurden somit die erhöhte Attraktivität der Ortsgemeinden, die steigende 

Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen, eine positive Bevölkerungsentwicklung bzw. eine Vermeidung 

von Abwanderungen/Landflucht sowie der generelle Effekt nicht „abgehängt zu werden“ und sich gleich behan-

delt zu fühlen genannt.  

Bewertung 

Auch hinsichtlich wirtschaftlicher Effekte und insbesondere der Erhöhung der Marktbeteiligung von Unterneh-

men in der gewerblichen wie der Landwirtschaft lassen sich Effekte der Maßnahmenumsetzung nachweisen, die 

somit einen guten Beitrag zu den Wirkungsaspekten hat leisten können. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Inanspruchnahme der Teilmaßnahme M7.3a verlief im Betrachtungszeitraum degressiv, dennoch 

wird die Notwendigkeit des Angebots ebenso wie der Aufwand der Antragstellung und Umsetzung als 

hoch eingeschätzt. 

 Die Umsetzung der Teilmaßnahme führte zu entsprechenden positiven Wirkungen bezüglich des Aus-

baus der IKT-Infrastruktur im ländlichen Raum.  

 Auch die Marktzugänge von Unternehmen im ländlichen Raum wurden mit dieser Teilmaßnahme ver-

bessert. 

Empfehlungen 

 Die Teilmaßnahme M7.3a sollte trotz der sinkenden Inanspruchnahme weitergeführt werden. 

 Die bereits im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) enthaltene Empfehlung zur Ausweitung des Kreises 

der potenziellen Antragstellenden sollte geprüft und ggf. umgesetzt werden. 
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 Erhaltungs-, Wiederherstellungs-, und Verbesserungsmaßnahmen von 

Gebieten mit hohem Naturschutzwert (Natura 2000-Gebiete) (M7.6 b); 

Förderung des Bewusstseins für Natura 2000 (M7.6 c) 

 Kurzbeschreibung  

Im Rahmen der Vorhabensart M7.6b sollen langfristige Verbesserungen des Zustandes von Arten, Lebensraum-

typen und Habitaten, v.a. von Amphibien- und Offenlandarten, erreicht werden. Grundlage hierfür sind Investi-

tionen zur Umsetzung der in der letzten Förderperiode erstellten Managementpläne. Vorhabensart M7.6c zielt 

auf die Verbesserung des ökologischen Verständnisses und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Naturschutzin-

vestitionen ab und soll hierdurch M7.6b unterstützen. Die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt 

ist klarer Fokus dieser Vorhabensarten, welche entsprechend unter SPB 4A programmiert wurde. Sekundäref-

fekte in anderen SPB werden nicht erwartet.  

Als ausdrückliche naturschutzfachliche Förderung liegt deren Umsetzung und inhaltliche Ausgestaltung im Fach-

bereich des MUEEF. Der Rahmen der potentiell Begünstigten wurde mit dem 3. ÄA erweitert und umfasst nun 

neben dem Land Rheinland-Pfalz auch Vereine, Verbände, Stiftungen und Gebietskörperschaften, die im Natur-

schutz tätig sind. Die zuständige Umweltfachbehörde muss weiterhin eine direkte Verbindung zum jeweiligen 

Natura 2000-Managementplan bestätigen. Die Auswahlkriterien umfassen dabei die Gefährdung der Schutzgü-

ter, biogeografische Bedeutung, räumliche Kohärenz und die Ergebnisse des FFH-Monitoringberichts. Die Bean-

tragung der Förderung erfolgt über die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD). 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Finanzielle und physische Umsetzung 

Die Umsetzung der Vorhabensarten M7.6 b und M7.6 c blieben trotz der Anpassungen im Rahmen des 3. ÄA 

weiterhin deutlich hinter den Erwartungen zurück. So gingen im Rahmen dieser sehr spezifischen Naturschutz-

förderung bis Ende 2018 kaum Anträge ein, wobei keines der wenigen Vorhaben bis Ende 2018 abgeschlossen 

werden konnte (Tabelle 23). Derzeit befindet sich nur ein Vorhaben in der Umsetzung. Entsprechend ist eine 

zufriedenstellende Zielerreichung bis zum Jahr 2023 kaum zu erwarten. 

Tabelle 23: Input- & Output-Indikatoren der Vorhabensarten M7.6 b und M7.6 c, im EPLR EULLE festgelegte 
Ziele und bisheriger Zielerreichungsgrad 

Indikatoren Umsetzung* 
(31.12.2018) 

Ziel (2023) Zielerreichung 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (7.6 b/c) 111.600 € 8.000.000 € 1,4 % 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (7.6 b) 111.600 € 6.600.000 € 1,7 % 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (7.6 c) 0 € 1.400.000 € 0 % 

O3: Anzahl der geförderten Maßnahmen/Vorhaben (7.6 b/c) 1 60 1,7 % 

* Bewilligte Mittel 
Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Aufgrund des flächenmäßig geringen Umfangs und des auf konkrete Arten bzw. Lebensraumtypen zugeschnitte-

nen Inhalts der Vorhabensarten kann deren Beitrag zum Flächenindikator des SPB 4A nicht quantifiziert werden. 

  

Die Bewertung der Vorhabensarten soll daher überwiegend auf Auswertungen der Anträge und Auswahlkriterien 

beruhen, welche u.a. Informationen zu den durch die Intervention geschützten Lebensraumtypen, Habitaten und 

Arten beinhalten. Für die ökologische Einordung der Interventionen sollen Einzelgespräche mit den für die na-

turschutzfachliche Bewertung der Anträge verantwortlichen Institutionen geführt werden. Weitere Informatio-

nen zur Methodik zur Bewertung der Vorhabensarten finden sich im Feinkonzept (IfLS 2017b).  
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 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die im Rahmen des 3. ÄA getätigte Öffnung des Kreises der potentiell Begünstigten hat bis Ende 2018 noch nicht 

das Ziel der höheren Inanspruchnahme der Vorhabensarten erreicht. Dementsprechend kann wie im Bewer-

tungsbericht 2017 (IfLS 2017a) weiterhin keine Bewertung der Wirkungen der Vorhabensarten stattfinden. 

Die konzeptionelle Ausgestaltung der Vorhabensart wird weiterhin als gut bewertet. Da das im Bewertungsbe-

richt 2017 angesprochene Problem der personellen Überlastung der beteiligten Institutionen (IfLS 2017a) aller-

dings weiterhin besteht, ist es jedoch zweifelhaft, dass es zukünftig zu einer besseren Umsetzung der Vorhabens-

arten kommt. Sofern bis zum Ende der Förderperiode Vorhaben bewilligt und erfolgreich umgesetzt werden, 

kann jedoch angenommen werden, dass aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der Managementpläne, ge-

ringe punktuelle bzw. lokale Beiträge zu den Zielen des Natur- und Artenschutzes geleistet werden. Weitrei-

chende Wirkungen sind von den beiden Vorhabensarten allerdings nicht zu erwarten. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Aufgrund der bisher geringen Inanspruchnahme können derzeit noch keine Schlussfolgerungen formuliert wer-

den. Auf die Empfehlung der Erweiterung des Begünstigtenkreises wurde eingegangen und derzeit wird eine 

verbesserte Inanspruchnahme ab dem Jahr 2019 erwartet – nach Rücksprache mit dem MUEEF werden derzeit 

Anträge in Zusammenarbeit mit dem LfU und den SGDen erarbeitet. 
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 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) (M10) 

 Kurzbeschreibung  

Die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden in Rheinland-Pfalz in der Förderperiode 2014-2020 

über das Programm zur Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft (EULLa) mit den Programmteil-

Gruppen „Landwirtschaft“ und „Vertragsnaturschutz“ (VN) umgesetzt. EULLa strebt an, den bereits erreichten 

Umfang an umweltschonend bewirtschafteten Flächen zu sichern und auszubauen. Das Programm soll v.a. dazu 

beitragen, dass Landwirte, Winzer und sonstige Landnutzer Umwelt- und Naturschutz als integrierte Elemente 

der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sehen und diese auch aktiv übernehmen. Je nach Vorhabensart sollen 

den Landbewirtschaftenden Angebote zum Naturschutz gemacht, eine umweltverträgliche und nachhaltige Be-

wirtschaftung gefördert und zukunftsorientiert vorangetrieben werden. Um die Erhaltung und Verbesserung der 

Umweltsituation im Ländlichen Raum zu erreichen, wurden dementsprechend folgende Ziele gesetzt (MULEWF, 

2015b):  

 Erhalt und Bereicherung der Kulturlandschaft 

 Biotischer und abiotischer Ressourcenschutz 

 Umweltverträgliche landwirtschaftliche Produktion 

 Verringerung von Stoffausträgen und der Bodenerosion  

 Sicherung und Wiederherstellung der Artenvielfalt (Flora und Fauna) 

 Umweltschonende Erzeugung qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel 

Weitere maßnahmenspezifische Ziele sind zudem die Verringerung der Treibhausgas (THG)-Emissionen (N2O, 

CH4), Reduzierung des Betriebsmitteleinsatzes (Pflanzenschutzmittel (PSM), Schädlingsbekämpfungs- und Dün-

gemittelaufwand) sowie eine Förderung der Biotopvernetzung. 

Durch die freiwilligen und je nach Aufwand honorierten Leistungen im Rahmen der AUKM werden positive Aus-

wirkungen auf Biodiversität, Boden-, Wasser- und den Klimaschutz erwartet. Die primären und sekundären Ziel-

setzungen bzw. SPB der einzelnen Vorhabensarten sind in nachfolgender Tabelle 24 dargestellt. 

Tabelle 24: Vorhabensarten der AUKM (M10) und ihre programmierten SPB 

   SPB*     
Code Bezeichnung des EULLa-Vorhabens Kürzel 4A 4B 4C 5D 5E 

10.1a 
Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unter-
nehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland 

UGB S P  S  

10.1b Vielfältige Kulturen im Ackerbau VK P S  S  

10.1c 
Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten 
über den Winter 

BUZ  S P  S 

10.1d 
Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur 
(Gewässerrandstreifen) 

GRS S P S  S 

10.1e 
Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- und Steilst-
lagenflächen im Unternehmen 

STW P S S   

10.1f Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf Ackerflächen SABA P S S   

10.1g Umwandlung von Ackerflächen in Grünland UAG S P S  S 

10.1h Grünlandbewirtschaftung in den Talauen der Südpfalz GSP P     

10.1i Alternative Pflanzenschutzverfahren APV  P    

10.1j Vertragsnaturschutz Grünland  P S   S 

10.1k Vertragsnaturschutz Kennarten  P S    

10.1l Vertragsnaturschutz Weinberg VN … P     

10.1m Vertragsnaturschutz Acker  P S    

10.1n Vertragsnaturschutz Streuobst  P S    

10.1o Biotechnische Pflanzenschutzverfahren im Weinbau BTW  P    

* zugeteilte SPB werden nach primärer Zielsetzung (P) und Se-
kundäreffekte (S) unterteilt 

 
 9xP 

3xS 

5xP 

8xS 

1xP 

4xS 

 

2xS 

 

4xS 

Quelle: EPLR EULLE (MULEWF, 2015b) 
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Die Vorhabensarten sind teilweise flächendeckend, teilweise in bestimmten Förderkulissen oder -gebieten (z.B. 

M10.1 h GSP) umsetzbar. Die meisten Vorhabensarten beziehen sich auf Einzelflächen, einzelne umfassen den 

gesamten Betrieb oder Betriebszweige (z.B. M10.1a UGB, M10.1b VK). 

 Analyse des bisher erzielten Outputs und der Umsetzung 

Finanzielle und physische Umsetzung 

Im Rahmen des 3. ÄA im Herbst 2018 wurde das Budget für AUKM um rund 25 Mio. € erhöht (s. Tabelle 27). Bis 

Ende 2018 wurden im Rahmen der AUKM des EULLa-Programms etwa 128 Mio. € an öffentlichen Mitteln bewil-

ligt, was einem Zielerreichungsgrad von 71 % im Zusammenhang mit den im EPLR EULLE programmierten Zielen 

entspricht (Tabelle 25). Es ist zu beachten, dass auf den Flächen stattfindende Vorhaben gewöhnlich erst im 

Folgejahr der Antragstellung beginnen. Die Auszahlung erfolgt dann immer am Ende des Verpflichtungsjahres.  

Aufgrund der fünfjährigen Vertragsdauer im EULLa-Programm dürfen die Förderflächen im Gegensatz zu den 

öffentlichen Ausgaben nicht über mehrere Förderjahre kumuliert werden. In diesem Bericht wird daher die im 

Jahr 2018 erreichte Förderfläche als Grundlage herangezogen. Insgesamt wurde mit den AUKM des EULLa-Pro-

gramms im Jahr 2018 eine Förderfläche von 147.958 ha erreicht, wovon 21.907 ha (15 %) durch VN Maßnahmen 

abgedeckt wurden. Damit sind inzwischen 90 % des angestrebten Ziels erreicht (Tabelle 25). Es muss jedoch be-

achtet werden, dass hier Doppelzählungen nicht ausgeschlossen werden können, sofern mehrere Vorhabensar-

ten auf derselben Fläche umgesetzt werden. 

Tabelle 25: Input- & Output-Indikatoren der AUKM (M10), im EPLR EULLE festgelegte Ziele und bisheriger Zie-
lerreichungsgrad 

Indikatoren Umsetzung* 
(31.12.2018) 

Ziel (2023) Zielerreichung 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (M10) 127.830.399 € 181.172.368 € 71 % 

Fläche unter AUKM (M10) 147.958 ha 164.300 ha 90 % 

* Bewilligte Mittel 
Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Da die inhaltlichen Unterschiede der einzelnen Vorhabensarten in obiger Form nicht dargestellt werden können, 

werden die Ziele des EPLR EULLE, die öffentlichen Ausgaben sowie erreichten Förderflächen in differenzierter 

Form in Tabelle 26 dargestellt. Die Finanzmittel wurden bisher insbesondere bei den Vorhabensarten M10.1 c 

BUZ und M10.1 d GRS nur unterdurchschnittlich in Anspruch genommen. Ebenso blieben die VN Vorhabensarten 

Kennarten (M10.1 k) und Weinberg (M10.1 l) hinter den Erwartungen zurück, ganz im Gegenteil zum VN Acker 

(M10.1 m). Bei Betrachtung der einzelnen Vorhabensarten werden bei den Flächen Zielerreichungsgrade zwi-

schen 43 und 169 % erreicht. Unter Beachtung, dass es sich um einen nichtlinearen Zusammenhang handelt, 

korrelieren die bisher eingesetzten Finanzmittel mit den erreichten Förderflächen. Aufgrund der grundlegenden 

Nachjustierung der Flächenziele und der Finanzmittel mit dem 3. ÄA des EPLR EULLE (Tabelle 27) ist entsprechend 

mit einer angemessenen Zielerreichung am Ende der Förderperiode zu rechnen. Die Flächenziele wurden insbe-

sondere bei den Vorhabensarten des VN erheblich nach oben korrigiert, während die hierfür eingeplanten Fi-

nanzmittel nur weniger stark angepasst wurden. VK (M10.1 b) und UAG (M10.1 g) sind zwei Vorhabensarten die 

aufgrund ihrer unerwarteten hohen Inanspruchnahme deutlich finanziell aufgestockt wurden. Als Reaktion auf 

die o.g. schlechte Annahme der Vorhabensarten BUZ (M10.1 c)17 und GRS (M10.1 d) wurden hier die Flä-

chen- und Finanzziele deutlich nach unten korrigiert. Ebenso auf niedrigere Zielwerte angepasst wurden die Vor-

habensarten UGB (M10.1 a), SABA (M10.1 f) und GSP (M10.1 h) (Tabelle 27). 

 

 

                                                                        
17 Hier war dies aufgrund der Regelungen zu ökologischen Vorrangflächen im Rahmen der 1. Säule abzusehen. 
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Tabelle 26: Umsetzung der einzelnen Vorhabensarten der Maßnahme M10 und Zielerreichungsgrad in Orien-
tierung an den festgelegten Zielen 

  Gesamtausgaben   Gesamtfläche   
  Umsetzung* 

(31.12.2018) 
Ziel (2023) Zielerrei-

chung 
Umsetzung 
(31.12.2018

) 

Ziel (2023) Zielerrei-
chung 

Vorhabensart  € € % Hektar Hektar % 
10.1a UGB 20.711.324 27.000.000 77 28.806 35.000 82 

10.1b VK 23.183.949 37.800.000 61 46.011 50.000 92 

10.1c BUZ 816.188 1.800.000 45 1.914 2.500 77 

10.1d GRS 272.621 700.000 39 52 120 43 

10.1e STW 15.683.495 25.200.000 62 3.262 3.300 99 

10.1f SABA 7.202.382 8.500.000 85 1.591 2.200 72 

10.1g UAG 13.678.399 22.500.000 61 5.056 6.500 78 

10.1h GSP 577.949 700.000 83 800 1.000 80 

10.1i APV 493.650 800.000 62 1.164 zusammen mit 10.1 o  

10.1j VN GL 23.576.261 24.930.000 95 16.311 16.400 99 

10.1k VN Arten 6.312.718 11.656.000 54 4.208 7.100 59 

10.1l VN Wein 345.910 829.000 42 106 110 96 

10.1m VN AL 4.228.117 2.910.000 145 708 420 169 

10.1n VN Obst 1.111.092 1.857.000 60 574 650 88 

10.1o BTW 9.351.223 13.300.000 70 37.395 39.000 (+ 10.1 i) 99 

* Bewilligte Mittel 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Tabelle 27: Änderungen der Zielwerte der Maßnahme M10 während der Förderperiode 

  EULLE Urfassung  EPLR EULLE nach 3. Änderungsantrag  
Vorhabensart  Ziel € Ziel Fläche Ziel € Ziel Fläche 

10.1a UGB 38.597.305 55.975 27.000.000 35.000 

10.1b VK 17.300.000 43.745 37.800.000 50.000 

10.1c BUZ 6.520.000 16.500 1.800.000 2.500 

10.1d GRS 836.000 185 700.000 120 

10.1e STW 20.700.000 2.900 25.200.000 3.300 

10.1f SABA 12.167.300 2.800 8.500.000 2.200 

10.1g UAG 9.920.000 2.000 22.500.000 6.500 

10.1h GSP 1.016.000 2.000 700.000 1.000 

10.1i APV 1.070.000  800.000  

10.1j VN GL 22.740.000 6.872 24.930.000 16.400 

10.1k VN Arten 9.056.000 3.000 11.656.000 7.100 

10.1l VN Wein 799.073 57 829.000 110 

10.1m VN AL 2.820.252 264 2.910.000 420 

10.1n VN Obst 1.767.703 407 1.857.000 650 

10.1o BTW 10.000.000 37.000 13.300.000 39.000 

Altverpflichtungen  690.369  690.369  

Gesamt  156.000.002 173.705 181.172.368 164.300 

Quelle: MULEWF (2015b), MWVLW (2018b) 

Regionale Verteilung 

Auf Basis der vom StaLa zur Verfügung gestellten Daten konnten regionale Verteilungen der einzelnen Vorha-

bensarten des EULLa-Programms erfasst werden. Die folgenden Auswertungen basieren auf dem Betriebssitz-

prinzip. Dies bedeutet, dass die geförderten Flächen dem Landkreis bzw. der Gemeinde, in welcher sich der Be-

triebssitz befindet zugerechnet werden. In Realität bewirtschaften Betriebe in der Regel Flächen in mehreren 

Gemeinden oder Landkreisen – entsprechend können die Auswertungen nur als eine grobe Annäherung gesehen 
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werden. Im Folgenden wird die regionale Verteilung einzelner flächenmäßig besonders relevanter Vorhabensar-

ten dargestellt. 

Die Förderfläche der Vorhabensart M10.1 a (UGB) hat seit 2017 nur unwesentlich zugenommen. Momentan wer-

den 11,9 % der landesweiten Dauergrünlandflächen mit dieser gesamtbetrieblichen Förderung erreicht (Abbil-

dung 28). In Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich konnte inzwischen eine Flächenabdeckung von über 15 % 

erreicht werden. Des Weiteren sind diesbezüglich die Landkreise Vulkaneifel, Ahrweiler, Kaiserslautern und ins-

besondere Birkenfeld (> 20 %) hervorzuheben. Das intensiv ackerbaulich genutzte Gebiet des oberrheinischen 

Tieflands ist kein direktes Zielgebiet der Vorhabensart, u.a. aufgrund der Vorgaben zur Tierhaltung (in diesem 

Gebiet besteht i.d.R. eine geringe Viehdichte), wodurch kaum Förderungen stattfinden. 

Abbildung 28: Anteil der Förderfläche von Vorhabensart M10.1 a (UGB) an der Dauergrünlandfläche sowie 
Förderflächen je Landkreis. 

 

Die Vorhabensart M10.1b (VK) hat im Vergleich zum Jahr 2017 nochmals deutlich an Förderflächen hinzugewon-

nen, sodass nun im Landesdurchschnitt fast 12 % der Ackerflächen erreicht werden (Abbildung 29). Allerdings 

werden die intensiven Ackerbauregionen des oberrheinischen Tieflands weiterhin nicht erreicht und auch von 

der Eifel bis in den Westerwald liegt die Flächenabdeckung deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Hervorzuhe-

ben sind jedoch Hunsrück, Taunus und Saar-Nahe-Bergland wo z.T. mehr als 20 % der Ackerfläche erreicht wer-

den. Diese Regionen sind im Vergleich weniger stark ackerbaulich geprägt. 

Insbesondere die südliche Weinstraße und Bad Kreuznach nehmen Vorreiterrollen bezüglich der Vorhabensart 

M10.1j (VN Grünland) ein. Während in diesen Landkreisen über 15 % der Grünlandfläche vertraglich genutzt 

wird, wurden zum Stichtag Ende Dezember 2018 im landesweiten Durchschnitt 6,7 % der Grünlandflächen mit 

Verträgen der Vorhabensart erreicht (Abbildung 30). Einzelne Stadtkreise wie Mainz und Worms sind vergleichs-

weise arm an potenziellen Förderflächen und erreichen daher durch einzelne Vertragsflächen bereits hohe Flä-

chenanteile. Entlang der Mosel bis nach Neuwied und Altenkirchen ist die Resonanz auf die Vorhabensart eher 

mäßig, es werden durchschnittlich unter 5 % der Dauergrünlandflächen durch den VN Grünland abgedeckt. Im 

Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Vorhabensarten werden bei Maßnahmen des VN jedoch ausschließlich 

naturschutzfachlich relevant eingestufte Flächen gefördert, so dass von einer zielgerichteten Wirkung ausgegan-

gen werden kann. 
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Abbildung 29: Anteil der Förderfläche von Vorhabensart M10.1b (VK) an der Ackerfläche sowie Förderflächen 
je Landkreis. 

 

 

Abbildung 30: Anteil der Förderfläche von Vorhabensart M10.1j (VN Grünland) an der Dauergrünlandfläche 
sowie Förderflächen je Landkreis. 
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Die Vorhabensart M10.1 o (BTW) findet insbesondere auf Dauerkulturflächen entlang des oberrheinischen Tief-

lands sowie an der Mosel Anwendung. Dies entspricht aufgrund der Anwendergemeinschaften und der stark 

zielgerichteten Ausgestaltung den Erwartungen. Weiterhin befinden sich zwei Drittel der Flächen unter Vorha-

bensart M10.1 f (SABA) in nur fünf Landkreisen: Bad Kreuznach, Donnersbergkreis, Mayen-Koblenz, Rhein-Huns-

rück-Kreis und Cochem-Zell. Die Förderfläche konnte in den letzten Jahren geringfügig, um ca. 201 ha, gesteigert 

werden. 

Bewertung der Umsetzung 

Informationsmaßnahmen zum EULLa-Programm sowie Ergebnisse von Befragungen bezüglich Resonanz und 

Ausgestaltung waren Bestandteil des Bewertungsberichts 2017 (IfLS 2017a). Diese Ausführungen sollen hier nur 

ergänzt werden.  

Mit dem 3. ÄA wurden die Ziele der einzelnen Vorhabensarten deutlich an der bestehenden (und weiterhin zu 

erwartenden) Umsetzung angepasst. Die Gründe für eine Inanspruchnahme von Maßnahmen sind i.d.R. sehr 

vielfältig und werden in der Programmplanung nie vollumfassend erörtert werden können, u.a. da vorausschau-

ende Abschätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Betriebe, Großwetterlagen und die Effekte 

des Klimawandels immer mit Fehlern behaftet sein werden. Auch wurden Vorgaben im Rahmen der 1. Säule der 

GAP inzwischen mehrfach geändert. Insofern waren die durchgeführten Nachjustierungen sinnvoll, da das Pro-

gramm an die Begebenheiten angepasst wurde und die Zielwerte nun bis 2023 bei den meisten (Teil-)Maßnah-

men und Vorhabensarten realistisch zu erreichen sind. Zu beachten sind diesbezüglich allerdings auch aktuelle 

Entwicklungen auf europäischer Ebene (Wahl des EU-Parlaments, Brexit), wodurch momentan noch nicht er-

sichtlich ist, welcher Zeitraum bis zum Beginn der nächsten Förderperiode mit dem bestehenden EPLR (mit den 

entsprechenden Finanzmitteln, Zielen und Maßnahmen) sowie mit Übergangsregelungen überbrückt werden 

muss.  

In der Regel können nur wenige Maßnahmen bzw. Vorhabensarten auf der gleichen physischen Fläche kombi-

niert werden (z.B. M10.1 a UGB, M10.1 n VN Streuobst). Auf Betriebsebene ist die Teilnahme an mehreren Vor-

habensarten dagegen keine Seltenheit. Anhand der Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems 

(InVeKoS) aus dem Jahr 2018 wurden diese betriebsinternen Kombinationen von M10 und M11 ausgewertet. 

Aus Tabelle 28 ist ersichtlich, dass Vorhabensarten insbesondere mit Ansätzen des VN kombiniert werden (zur 

Vereinfachung der Auswertung wurde dieser zusammengefasst). Gut 40 % der Betriebe die an UAG (M10.1 g) 

oder SABA (M10.1 f) teilnehmen, bewirtschaften auch eine oder mehrere Flächen im Sinne des VN. Aber auch 

bei den flächenmäßig bedeutendsten Vorhabensarten VK (M10.1 b), UGB (M10.1 a) und M11 OEG wird eine sol-

che betriebsinterne Kombination mit dem VN gerne in Anspruch genommen. Der VN nimmt diesbezüglich eine 

Sonderstellung ein, da die potenziellen Flächen von geschulten Beraterinnen und Beratern identifiziert werden. 

Diese nehmen anschließend Kontakt mit den jeweiligen Landbewirtschaftenden auf, um die anvisierten Flächen 

unter Vertrag zu bekommen (Keller 2019). Die Begutachtung der Flächen erfolgt überwiegend erst nach der An-

tragstellung. Neben dem VN ist SABA (M10.1 f) eine gern gesehene Kombinationsmöglichkeit – insbesondere 

zusammen mit anderen Vorhabensarten auf Ackerland (M10.1 b VK, M10.1 g UAG). VK (M10.1 b) und UGB 

(M10.1 a) werden weniger oft als Kombinationsmöglichkeiten angesehen. Da es sich bei diesen beiden Vorha-

bensarten um betriebszweig- bzw. produktionsspezifische Ansätze im Acker- bzw. Grünland handelt, sticht je-

doch ins Auge, dass 8,8 % der VK-Betriebe ebenso an UGB bzw. 6,1 % der UGB-Betriebe auch an VK teilnehmen. 

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit stellt der Ökolandbau (M11 OEG) dar: auf ökologisch bewirtschafteten 

Betrieben werden gerne auch Vorhabensarten des VN, UAG (M10.1 g) oder im Obst- und Weinbau (M10.1 e STW, 

M10.1 i APV, M10.1 o BTW) in Anspruch genommen.  

Die Vorhabensarten des EULLa-Programms zeigen demnach viele Synergien, jedoch nicht unbedingt auf dersel-

ben Fläche, sondern vielmehr in einem Betrieb. Diese Synergien sind unabhängig davon, in welchem SPB diese 

im Rahmen des EPLR EULLE programmiert wurden (siehe hierzu auch Bewertungsfrage 19 zu den Synergien). 

Tabelle 28: Kombination der Flächenmaßnahmen (M10, M11) auf Betriebsebene 
Maßnahme  N Betriebsinterne Kombination mit Maßnahme (prozentualer Anteil) 

10.1 a UGB 561 VN (27,6 %); VK (6,1 %) 

10.1 b VK 388 VN (29,9 %); SABA (22,9 %); OEG (11,3 %); UAG (10,6 %); UGB (8,8 %) 
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10.1 f SABA 455 VN (40,0 %); VK (19,6 %); UAG (16,0 %); GRS (5,9 %); OEG (5,1 %) 

10.1 g UAG 423 VN (44,9 %); OEG (18,2 %); SABA (17,3 %); VK (9,7 %) 

10.1 j-n VN 2.646 UAG (7,2 %); SABA (6,9 %); OEG (6,5 %); UGB (5,9 %); VK (4,4 %) 

10.1 e, i, o Obst-/Weinbau 1.152 OEG (4,9 %); VN (4,3 %) 

11.1/2 OEG 1.287 VN (13,3 %); UAG (6,0 %); Obst-/Weinbau (4,4 %) 

Quelle: InVeKoS-Daten; StaLa (2019), Auswertung (IfLS) 

Trotz der o.g. Maßnahmenkombinationen auf der Betriebsebene nimmt mit etwa 75 % der Großteil der Betriebe 

weiterhin nur an einer einzigen EULLa-Maßnahme teil. Die Teilnahme an zwei EULLa-Maßnahmen auf einem 

Betrieb findet in weiteren knapp 19 % der Fälle statt, während eine betriebsinterne Kombination von drei oder 

mehr EULLa-Maßnahmen auf nur knapp 6 % der EULLa-Betriebe stattfindet. Maximal wurden auf zwei Betrieben 

sieben EULLa-Maßnahmen parallel umgesetzt.  

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die Bewertung der EULLa-Vorhabensarten findet insbesondere im Hinblick auf die Beantwortung der Bewer-

tungsfragen der jeweiligen primären und sekundären SPB der Vorhabensarten statt. Die von der EU-Kommission 

empfohlenen Indikatoren und Monitoringdaten sind hierfür zwar anwendbar, jedoch für eine fundierte Bewer-

tung der Vorhabensarten und fachlich richtige Beantwortung der Bewertungsfragen nicht ausreichend. Mittels 

weiteren Daten- und Informationsquellen, wie InVeKoS und der rheinland-pfälzischen Umweltdatenbank Land-

bewirtschaftung (frida), werden daher z.T. maßnahmenspezifische Auswertungen und Analysen durchgeführt. 

Begleitend wird die Entwicklung in den verschiedenen Umweltbereichen anhand von Indikatoren verfolgt und 

Veröffentlichungen zu Wirkungsweisen verschiedener Managementansätze berücksichtigt. Weiterhin wurden 

zwei Expertenworkshops zu Wirkungen des EPLR EULLE auf biotische und abiotische Umweltaspekte durchge-

führt (s. Bewertungsfragen 24, 26, 28). Soweit sich daraus Erkenntnisse zur Wirkung der EULLa-Maßnahmen 

ergaben, flossen auch diese in die Bewertung mit ein. 

Weitere Informationen zur Methodik zur Bewertung der Maßnahme M10 finden sich im Feinkonzept (IfLS 2017b) 

sowie im Bewertungsbericht 2017 (IfLS 2017a). 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Vorhabensart-spezifische Auswertungen anhand von InVeKoS-Daten des Jahres 2018 

Über das MWVLW wurden InVeKoS-Daten dem Evaluierungsteam zur Verfügung gestellt, die für das Jahr 2018 

anonymisierte Informationen aller Betriebe, die Direktzahlungen erhalten hatten, umfassten. Neben der land-

wirtschaftlichen Nutzfläche wurden in dem nach Betrieben geordneten Datensatz auch die Acker-, Grünland- 

und Dauerkulturflächen sowie die Flächen der meisten Fruchtarten erfasst. Ebenfalls im Datensatz enthalten 

waren die Tierzahlen je Tierart und Betrieb. Für die am EULLa-Programm teilnehmenden Betriebe wurden zudem 

Informationen zu den Förderflächen der einzelnen Vorhabensarten ausgewiesen. Dieser Datensatz lieferte die 

Grundlage um vertiefende Analysen auf Ebene der Vorhabensarten durchzuführen – deren Ergebnisse sind im 

Folgenden kurz dargestellt. 

M10.1a Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland 

(UGB) 

Die gesamtbetriebliche Regelung der Vorhabensart sieht vor, dass Betriebe mit Rinder-, Schaf-, Ziegen- und/oder 

Pferdehaltung mindestens 10 ha, Betriebe mit Damtierhaltung mindestens 5 ha Grünland bewirtschaften müs-

sen (MWVLW 2018a). Entsprechend wurden tierhaltende Betriebe nach dem geltenden Schlüssel für raufutter-

fressende Großvieheinheiten (RGV) identifiziert und gemäß Tierart und Grünlandfläche eingeteilt. In den Aus-

wertungen konnten insbesondere in der Rinder-, Schaf-, Ziegen- und/oder Pferdehaltung deutlich niedrigere 

Viehbesatzzahlen bei den teilnehmenden Betrieben aufgezeigt werden (Abbildung 31). Insgesamt machten Rin-

der-, Schaf-, Ziegen- und Pferde-haltende Betriebe knapp 98 % aller hier betrachteten Betriebe in Rheinland-Pfalz 

aus. Im Gegensatz dazu konnten 139 Damtier-haltende Betriebe identifiziert werden, wobei es keine wesentli-

chen Unterschiede im Viehbesatz zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern gab.   

Letztendlich ist aus den Daten und den vorliegenden Ergebnissen jedoch nicht ersichtlich, ob die Vorhabensart 
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tatsächlich zu einer Verringerung der Viehbesatzdichte geführt hat. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass ein 

Großteil der teilnehmenden Betriebe bereits zuvor die Voraussetzungen einhielten – insbesondere die maximale 

Viehbesatzdichte von 1,4 RGV je ha Hauptfutterfläche (HFF) – und nun durch die Förderung in der Beibehaltung 

der Bewirtschaftung des Grünlands und Tierhaltungsform unterstützt werden.   

Aus dem Namen der Vorhabensart geht hervor, dass eine umweltgerechte Bewirtschaftung und tiergerechte 

Haltung auf Grünland angestrebt wird, was u.a. durch die Begrenzung des Viehbesatzes auf maximal 

1,4 RGV/ha HFF18 erreicht werden soll. Die Untersuchungsergebnisse offenbarten jedoch die höchsten Viehbe-

satzzahlen bei Betrieben mit weniger als den vorgegebenen 10 bzw. 5 ha Grünland (Abbildung 31), also bei Be-

trieben, die aufgrund vorhabenspezifischer Vorgaben nicht gefördert werden können. In der Regel wird es sich 

hierbei um kleine Betriebe und/oder Nebenerwerbsbetriebe handeln. Da es ein weiteres Ziel des EULLa-Pro-

gramms ist, die Tierhaltung und kleine landwirtschaftliche Betriebe zu erhalten, wäre eine Öffnung und (inhaltli-

che) Anpassung der Förderung speziell für diese Betriebe sinnvoll. 

Abbildung 31: Viehbesatz der Betriebe in Rheinland-Pfalz sowie der an UGB teilnehmenden Betriebe im Jahr 
2018. 

An der Maßnahme UBG teilnehmenden Betriebe sind in zwei Säulen rechts (grün) dargestellt, nicht-teilnehmende Betriebe in vier Säulen 

links; Rauten () geben den Mittelwert an; Querstriche der Box stehen für das 1. Quartil, Median und 3. Quartil; Fehlerbalken stellen die 

5- und 95-Perzentile dar; die gestrichelte Linie steht für den in UGB maximal erlaubten Viehbesatz von 1,4 RGV/ha HFF. 

 
Quelle: StaLa (2019); Auswertung IfLS 

Inanspruchnahme der Vorhabensarten M10.1 d (GRS), M10.1 f (SABA) und M10.1 g (UAG) in Abhängigkeit von 

der Ackerlandfläche 

Anhand der InVeKoS-Daten wurden die Teilnahme an den Vorhabensarten M10.1 d (GRS), M10.1 f (SABA) und 

M10.1 g (UAG) der durchschnittlich in den Betrieben vorhandenen Ackerfläche gegenübergestellt. Die durch-

schnittliche Ackerfläche eines Betriebs mit Ackerland in Rheinland-Pfalz beträgt demnach etwa 45 ha. An den 

genannten Vorhabensarten teilnehmende Betriebe weisen i.d.R. größere Flächen an Ackerland auf (UAG: 57 ha; 

SABA: 89 ha; GRS: 109 ha; Abbildung 32), diese Vorhabensarten werden also überwiegend von Betrieben mit 

tendenziell viel Ackerland in Anspruch genommen.  

Diese beobachtete flächenabhängige Inanspruchnahme lässt sich auf den Charakter der Vorhabensarten zurück-

führen. Die Förderansätze von M10.1 d (GRS) und M10.1 f (SABA) haben gemeinsam, dass bis auf die Pflege (z.B. 

Mahd, Mulchen) auf den Förderflächen keine sonstigen ackerbaulichen Nutzungen zulässig sind, die Flächen 

demnach nicht für Produktionszwecke zur Verfügung stehen19. Eine Kompensation eines solchen Produktions-

ausfalls ist in größeren Betrieben mit mehr zur Verfügung stehender Fläche deutlich leichter, obwohl durch die 

Förderung zumindest ein finanzieller Ausgleich des Ausfalls (und der etwaigen Mehrkosten) gewährleistet wird. 

                                                                        
18 Hierzu zählen Grünlandflächen, Ackerflächen mit Ackerfutterpflanzen, in Grünland umgewandelte Ackerflächen und Mais 
(bei Milchkuhhaltung) (MWVLW, 2018a). 
19 Eine Ausnahme stellen hier einige der an 10.1 g (UAG) teilnehmenden Betriebe dar. Hier ist einerseits die landwirtschaftli-
che Produktion Grundvoraussetzung, andererseits werden die Flächen z.T. intensiv zur Heu- und Silageproduktion genutzt. 
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Im Gegenzug dazu wird bei M10.1 g (UAG) die Mahd zur Futtermittelproduktion genutzt, d.h. die Fläche steht 

weiterhin für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. 

Abbildung 32: Ackerland der an M10.1 d (GRS), M10.1 f (SABA) und M10.1 g (UAG) teilnehmenden Betriebe 
sowie aller Ackerlandbetriebe in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018. 

Rauten () geben den Mittelwert an; Querstriche der Box stehen für das 1. Quartil, Median und 3. Quartil; Fehlerbalken stellen die 5- und 

95-Perzentile dar. 

 
Quelle: StaLa (2019); Auswertung IfLS 

Umweltdatenbank Landbewirtschaftung (frida) 

Einen weiteren wesentlichen Baustein für die Bewertung und Einschätzung der Wirkungen der AUKM (M10) so-

wie des Ökolandbaus (M11 OEG, Kapitel 3.15) stellt frida dar20. Hierfür wurde bereits in den letzten Förderperi-

oden ein Set von programmspezifischen Indikatoren entwickelt, welches das Spektrum der verschiedenen Teil-

maßnahmen abbildet. Die Indikatoren stammen aus den Bereichen abiotischer Umweltschutz (Wasser, Boden, 

Klima), Landschaft und Biodiversität und umfassen Ackerland, Grünland, Obst- und Weinbau. Hierfür werden 

verschiedene umweltrelevante Indikatoren auf EULLa-Maßnahmenflächen, und repräsentativen Vergleichsflä-

chen erhoben, die Arbeiten werden vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR R-N-H) koordiniert und ausge-

wertet. Die Indikatoren umfassen u.a. Flora, Landschaftsbild, Pflanzenschutzmittelaufwand und -index, Nähr-

stoffsaldo (N-P-K-Saldo), Bodenbedeckung und die Kulturartendiversität. Für weitere Informationen zur Daten-

grundlage sowie den Indikatoren wird auf das Konzept zur EULLa-Evaluierung verwiesen (DLR R-N-H, 2016). Im 

Folgenden wird, in Orientierung der Wirkungspfade der SPB 4A, 4B, 4C auf die einzelnen Indikatoren und ent-

sprechenden Vorhabensarten des EULLa-Programms eingegangen.  

Biologische Vielfalt und Landschaften (SPB 4A) 

Artenvielfalt und Landschaftsbild, Rote Liste-Arten 

Die frida nutzt zum einen die Artenzahl je Aufnahmefläche und zum anderen den Biodiversitätsindex nach 

Shannon-Wiener um die einzelnen Flächen und Maßnahmen bezüglich ihrer biotischen Wirkung zu evaluieren. 

Hinzukommend wird noch ein tendenziell eher subjektiver Index für das Landschaftsbild erfasst und Zahl und 

Deckung der Pflanzenarten der Roten Liste separat ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass EULLa-Vorhabensarten (M10.1 a UGB, M10.1 f SABA, M10.1 h GSP, M11 OEG, 

M10.1 j VN Grünland, M10.1 k VN Kennarten, 10.1 m VN Acker) im Schnitt vergleichsweise höhere Artenzahlen 

je Aufnahmefläche aufweisen. Einzig auf Flächen der GRS (M10.1 d) und UAG (M10.1 g) sind im Vergleich mit 

nicht-geförderten Flächen derzeit noch niedrigere Artenzahlen zu verzeichnen (Abbildung 33). Hervorzuheben 

ist jedoch auch das sehr positive Abschneiden der verschiedenen Varianten des VN. Die Varianten „Artenreiches 

Grünland“ zeigen dabei typischerweise höhere Artenzahlen als die Varianten „Mähwiesen und Weiden“ (Varian-

ten jeweils innerhalb der Vorhabensarten M10.1 j VN Grünland, M10.1 k VN Kennarten). Im Ackerbereich wur-

                                                                        
20 Im Folgenden werden daher die Ergebnisse des Ökolandbaus (M11 OEG) mit einbezogen und in der eigentlichen Bewertung 
der Maßnahme (Kapitel 3.15) hierauf verwiesen. 
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den bei den beiden Vorhabensarten SABA (M10.1 f) und VN Acker (M10.1 m) ebenso deutlich höhere Artenzah-

len als auf den Vergleichsflächen verzeichnet. Innerhalb zweier Vorhabensarten besteht die Möglichkeit der Um-

wandlung von Acker- in Grünland (M10.1 d GRS, M10.1 g UAG, M10.1 j VN Grünland) – wobei die dort beobach-

teten Artenzahlen im Schnitt niedriger ausfallen, was auf die kurze Dauer seit der Umwandlung zurückzuführen 

ist. Die Artenzahl alleine kann jedoch irreführend sein, da die Mengenanteile der einzelnen Arten in der Fläche 

nicht berücksichtigt werden. Die tatsächliche Diversität wird vom Biodiversitätsindex deutlich besser erfasst, da 

hier neben der Artenzahl auch deren Häufigkeiten mit in die Berechnung mit einfließen (Spellerberg und Fedor, 

2003). Bei Betrachtung des Biodiversitätsindex verdeutlicht sich die herausragende Stellung der Flächen unter 

VN, wodurch die mit Abstand höchsten Artenzahlen sowie Biodiversitätsindizes erreicht werden. Zudem wird das 

durch die Betrachtung der Artenzahl gewonnene positive Bild der EULLa-Vorhabensarten durch den Biodiversi-

tätsindex bestätigt (Abbildung 33).  

Abbildung 33: Artenzahl und Biodiversitätsindex je Aufnahmefläche der EULLa-Maßnahmen von Grün- und 
Ackerland sowie von entsprechenden Vergleichsflächen. 

   
Quelle: DLR R-N-H (2019) 

Da Rheinland-Pfalz durch eine vielfältige Kulturlandschaft geprägt ist, stellt sich zudem die Frage, wie sich ein 

Förderansatz auf das Landschaftsbild auswirkt. Daher wird in der frida auch ein Index für das Landschaftsbild 

erfasst (DLR R-N-H, 2016). Je höher der Index auf einer Skala von 0 bis 1, desto positiver wurde das Landschafts-

bild bewertet. In den Index fließen Fern- und Nahwirkung einer Fläche mit ein. Die Fernwirkung wird insbeson-

dere durch von weitem zu sehende Vertikalstrukturen wie Bäume oder Hecken, die Nahwirkung durch die Aus-

prägung des Blühaspekts positiv beeinflusst (DLR R-N-H, 2016). Letztere können durch das Vorhandensein auf-

fälliger Teilbereiche wie Randstreifen, Gräben oder feuchte Senken zusätzlich aufgewertet werden, sofern sie zur 

Förderfläche gehören. Wie auch bei der Artenzahl und dem Biodiversitätsindex zeigt sich eine klar positive Wir-

kung der betrachteten Vorhabensarten des EULLa-Programms (Abbildung 34), wobei wiederum die hohen Werte 

des VN und SABA (M10.1 f) hervorzuheben sind. 
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Abbildung 34: Landschaftsbildindex der EULLa-Maßnahmen von Grün- und Ackerland sowie von entsprechen-
den Vergleichsflächen. 

  
Quelle: DLR R-N-H (2019) 

Insgesamt auffallend ist auch hier das eher schlechte Abschneiden der GRS (M10.1 d) sowie der Vorhabensarten, 

die eine Umwandlung von Acker- in Grünland unterstützen (M10.1 d GRS, M10.1 g UAG, M10.1 j VN Grünland). 

Bezüglich der Umwandlungen ist dies wiederum auf die Dauer der Etablierung eines neuen Grünlandsystems 

bzw. der Flächen zurückzuführen, d.h. dass nicht bereits in den ersten Jahren nach einer Umwandlung natur-

schutzfachlich hochwertige Grünlandflächen zu erwarten sind.  

Neben den o.g. Indikatoren werden bei der Auswertung die auf der Roten Liste stehenden Pflanzenarten geson-

dert berücksichtigt. Es zeigte sich, dass auf Flächen der über EULLa geförderten Vorhabensarten tendenziell mehr 

Rote Liste-Arten aufzufinden sind (ohne Abbildung). Insgesamt erfasst wurden auf Förderflächen im Grünland 19 

auf der Roten Liste stehende Arten, im Ackerland immerhin neun. Auf den Vergleichsflächen hingegen nur eine 

bzw. zwei Arten (zudem in geringerer Häufigkeit). Auf Förderflächen besonders häufig aufzufinden waren im 

Grünland das Bunte Vergissmeinnicht (Myosotis discolor), die Bocks-Riemenzunge (Himanthoglossum hircinum), 

das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), die Trauben-Trespe (Bromus racemosus) und die Grünliche 

Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha). Im Ackerland überwiegten Trespen-Arten, insbesondere die Roggen-

Trespe (Bromus secalinus). Zudem wurden das Acker-Löwenmaul (Misopates orontum) und der Sardische Hah-

nenfuß (Ranunculus sardous) mehrfach erfasst. Bezüglich der VN-Vorhabensarten ist die beobachtete höhere 

Anzahl an Rote Liste-Arten nicht verwunderlich, da die Flächen von geschulten VN-Beraterinnen und –Beratern 

vor Beginn der Förderung begutachtet werden (Keller 2019). In einigen Fällen ist daher davon auszugehen, dass 

die Arten bereits vor der Förderung auf der Fläche vorhanden waren und durch die Förderung v.a. deren Habitat 

geschützt wird. Den Vorhabensarten des Landwirtschaftsteils von EULLa (insbesondere M10.1 a UGB, M10.1 h 

GSP, M11 OEG, M10.1 f SABA) kann dagegen ein Potenzial bescheinigt werden, um durch extensivere Nutzung 

der Flächen Rote Liste-Arten auf den Flächen zu etablieren bzw. zumindest ein geeignetes Habitat zu bieten. 

Kulturartenzahl und Fruchtarten-Diversitätsindex 

Informationen zu Kulturartenzahl und Fruchtarten-Diversitätsindex sind für die Vorhabensarten VK (M10.1 b) 

und M11 OEG ebenfalls in frida enthalten. Im letztjährigen Bewertungsbericht (IfLS 2019) fand diesbezüglich eine 

vertiefende Untersuchung mittels InVeKoS- Daten statt.  

Zusammenfassend bestätigten die durchgeführten Analysen die Wirkung der VK (M10.1 b) hinsichtlich einer sig-

nifikant höheren Anzahl an Fruchtarten je Betrieb und damit einem breiteren Anbauspektrum. Die Berechnung 

des Fruchtarten-Diversitätsindex zeigte zudem, dass mit der Teilnahme an der Vorhabensart ebenfalls signifikant 

höhere Diversitätswerte auf den Ackerflächen der Betriebe erreicht werden. Infolgedessen und weil auch die 

einzelnen Fruchtarten verhältnismäßig weniger Anteil an der Ackerfläche der Betriebe einnehmen, führte die 

Vorhabensart entsprechend auch zu einem vielgestaltigeren Landschaftsbild und abwechslungsreicheren Habi-

taten. So wurden Winterweichweizen, Mais und Silomais bei konventionellen nicht-teilnehmenden Betrieben im 

Durchschnitt auf 33 % (Winterweichweizen), 28 % (Mais) und 24 % (Silomais) ihrer Ackerfläche angebaut, im 

Rahmen der Vorhabensart dagegen jeweils nur auf ca. 24 %, 16 % und 11 %. Besonders stark war diese Verände-

rung bei Mais ausgeprägt – bei Teilnahme an der Vorhabensart war dessen prozentualer Anteil an der Ackerflä-

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

La
n

d
sc

h
af

ts
b

ild
-I

n
d

ex



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

90 

che gegenüber nicht-teilnehmenden Betrieben enorm verringert - bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben wa-

ren diesbezüglich zudem die Hackfrüchte (hier: Speisekartoffeln) hervorzuheben. Aufgrund der Vorgaben führte 

die Vorhabensart weiterhin zu einem vermehrten Anbau von Leguminosen bei den teilnehmenden Betrieben. 

Leguminosen stellen in ihrer Blütezeit eine Nahrungsquelle für blütenbesuchende Insekten dar und dienen als 

Rastplätze und Nahrungsquellen für Feldvögel und andere Tiere (Spiegel et al. 2014). Allerdings ist zu beachten, 

dass Leguminosenflächen oftmals früh abgeerntet werden und nur für wenige Bestäuber interessant sind (z.B. 

Hummeln); sie sind kaum zur Förderung gefährdeter Bestäubergruppen geeignet (Nitsch et al. 2017). 

Zusammenfassung zu SPB 4A 

Die Wirkungen des EULLa-Programms hinsichtlich des Erhalts und Wiederherstellung der Biodiversität und von 

Ökosystemen (SPB 4A) basieren insbesondere auf der Förderung der Aufrechterhaltung einer angepassten Be-

wirtschaftung sowie der Pflege naturschutzfachlich wertvoller Flächen. Zum anderen bietet das Förderprogramm 

Angebote für extensive Bewirtschaftungsweisen, die einer Intensivierung entgegenstehen und trägt damit eher 

indirekt zum Schutze der Biodiversität und von Ökosystemen bei. Jedoch ist zu beachten, dass die Förderflächen 

der Vorhabensarten aufgrund der verschiedenen Wirkungsweisen nicht addierbar sind. So kann im VN Acker 

(10.1 m) z.B. gezielter Ackerwildkrautschutz mit extensiver Produktion gefördert werden, während bei der Um-

wandlung in extensives Grünland (10.1 j VN Grünland) andere Arten profitieren. Bei der Förderung von Blühflä-

chen oder -streifen (10.1 f SABA) wiederum wird Ackerland für einen begrenzten Zeitraum aus der Produktion 

genommen und über die Einsaat von Blühmischungen insbesondere bestäubende Insekten gefördert. 

Wasserwirtschaft, Umgang mit Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (SPB 4B) 

Pflanzenschutzmittel (tatsächliche Aufwandmengen und Pflanzenschutzmittel-Index) 

Der Einsatz von PSM ist insbesondere im Wein- und Obstbau von Relevanz und kann bei intensiver Anwendung 

Böden und Umwelt stark belasten. Im Wein- und Obstbau ist die Behandlungsintensität zwar sehr viel höher als 

im Ackerbau, allerdings sind im Ackerbau i.d.R. deutlich größere Flächen betroffen. Wirkstoffe von PSM oder 

deren Abbauprodukte werden nach wie vor im Grundwasser (und in Böden) gefunden, vereinzelt auch in Kon-

zentrationen über den Grenzwerten (MULEWF 2015a). In Rheinland-Pfalz können bezüglich einiger PSM-Wirk-

stoffe Umweltqualitätsnorm-Überschreitungen in Oberflächengewässern beobachtet werden. Auch werden 

Wirkstoffe nachgewisen, für welche (noch) keine Qualitätsnormen festgelegt wurden. Laut MULEWF (2015a) be-

steht ein offenkundiger Zusammenhang zwischen der Flächennutzung im Einzugsgebiet und der Belastung der 

Oberflächengewässer. Die Problematik der PSM-Belastung in Oberflächengewässern besteht v.a. in der Tief-

ebene des Oberrheins, hier werden die Qualitätsnormen in knapp 46 % der untersuchten Gewässer überschritten 

(MULEWF 2015a). Überschreitungen wurden aber auch in Gebiet der Mosel beobachtet.  

Daher werden in frida auch Daten zum PSM- bzw. Insektizid-Einsatz im Wein-, Obst- und Ackerbau aufgenom-

men. Die Untersuchungen im Weinbau zeigen, dass die tatsächlichen Aufwandmengen (kg PSM/ha) von in der 

Vorhabensart STW (M10.1e) und Maßnahme M11 OEG zugelassenen PSM (z.B. Schwefel) aufgrund der geringe-

ren Wirksamkeit einen wesentlich höheren Mittelaufwand haben als synthetische PSM. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass im Rahmen der Maßnahmen nur bestimmte vorgegebene PSM bzw. Pheromonmethoden einge-

setzt werden dürfen. Ergänzend zum PSM-Aufwand muss daher der PSM-Index mit betrachtet werden. Dies ist 

ein Indikator für die Behandlungsintensität und damit für die potenzielle Belastung der Umwelt durch den Aus-

trag von PSM. Hier zeigt sich, dass die o.g. Maßnahmen deutlich geringere PSM-Indizes aufweisen als die Wein-

bau-Vergleichsflächen. Letztendlich bedeutet dies, dass auf den Vertragsflächen zwar hohe Mengen an PSM aus-

gebracht werden, diese aber aufgrund von Wirkung und Intensität die Umwelt weniger stark belasten als die auf 

den Vergleichsflächen ausgebrachten Mittel. Vorhabensart M10.1 o (BTW) fördert den Einsatz von Pheromon-

dispensern im Weinbau, hier liegt der Insektizideinsatz aufgrund der Fördervorgaben in der Traubenwicklerbe-

kämpfung bei null. Insgesamt zeigte sich im Weinbau über die letzten Jahre (2015-2017) eine abnehmende Ten-

denz des PSM-Index, letztendlich sind aber Aufwand und Index stark von den bestehenden Witterungsverhält-

nissen abhängig. Im Obstbau konnte durch die Vorhabensart M10.1 i (APV) wie im Weinbau keine Reduzierung 

der PSM-Aufwandmenge beobachtet werden. APV (10.1 i) wird allerdings insbesondere zur Reduzierung des In-

sektizid-Einsatzes gegen Apfelwickler eingesetzt und zielt nicht auf die Reduzierung des allgemeinen Insektizid- 

bzw. PSM-Einsatzes ab. Wird ausschließlich die Bekämpfung dieses einen Schaderregers betrachtet, war der 
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PSM-Index im Durchschnitt der Jahre 2015-2017 auf APV-Flächen um 21 % geringer als auf den Vergleichsflä-

chen21. Im Ackerbau zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Wein- und Obstbau. Die Vorhabensarten M10.1 b (VK) 

und M10.1 c (BUZ) führen zu keiner nennenswerten Reduzierung in der Ausbringung von PSM, zudem sind hier 

auch keine Verringerungen im PSM-Index zu verzeichnen. Um für die an BUZ (M10.1 c) teilnehmenden Betriebe 

eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden im Vergleich zwar auch nur Betriebe mit Sommerungen berück-

sichtigt, jedoch unterschied sich das Anbauspektrum derer zwischen BUZ- und Vergleichsbetrieben stark, sodass 

nur eine sehr geringe Vergleichbarkeit gegeben war22. Aufgrund der unterschiedlichen Anbauspektren kommt es 

zu einer Verzerrung bei der Betrachtung des PSM-Index, da die Aufwandmengen bei Mais und Zuckerrüben i.d.R. 

sehr hoch ist, bei Sommergerste eher gering ausfällt. Der PSM-Index für den Ökolandbau (M11 OEG) liegt auf-

grund der Vorgaben im Ackerbau nahezu bei null. VK (M10.1 b) kann evtl. Einsparpotenzial an PSM aufgrund 

einer besseren Regulierung von Schadorganismen und Beikräutern ermöglichen (BVL 2011), was aber allenfalls 

als potenzieller Nebeneffekt dieser Fördermaßnahme zu sehen ist, da keine Einschränkungen zum PSM-Einsatz 

vorgegeben werden. 

Nährstoffsalden (N, P2O5, K2O) 

Was Nährstoffe betrifft, so ist im Grundwasser insbesondere die Belastung durch NO3 weiterhin problematisch, 

die NO3-Gehalte steigen weiter an. So haben im Zeitraum 2008-2016 die Anteile der Messstellen mit NO3gehalten 

>25 mg (NO3)/L von 39,1 auf 42,0 % und der Anteil der Messstellen mit >50 mg (NO3)/L von 21,7 auf 23,2 % 

zugenommen (LIKI, 2018a). Besorgniserregende Zahlen sind auch in Bezug zu Oberflächengewässern zu verzeich-

nen, von welchen sich im Jahr 2015 nur 30,1 % in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand befanden 

(StaLa, 2018g).  

Für die Jahre 2015-2017 wurden Nährstoffsalden für Stickstoff, Phosphor und Kalium auf Ackerland (M11 OEG, 

M10.1 b VK, M10.1 c BUZ) sowie im Weinbau (M10.1 e STW, M11 OEG) erfasst. Wie bei den PSM wurde für die 

an BUZ (M10.1 c) teilnehmenden Betriebe eine gesonderte Vergleichsgruppe erstellt. 

Im Durchschnitt weisen die beiden Vorhabensarten auf Acker VK (M10.1 b) und M11 OEG niedrigere N-Salden 

als die Vergleichsflächen auf. Dies wird vermutlich auf den vermehrten Anbau von N-bindenden Leguminosen in 

beiden Förderansätzen zurückzuführen sein. Nach Meinung von Expertinnen und Experten sind von VK (M10.1 b) 

jedoch keine eindeutigen Wirkungen auf den Nährstoffhaushalt zu erwarten – mehrjährige Futterleguminosen 

seien aber dennoch günstig. Bei Betrachtung des N-Saldos von BUZ (M10.1 c) fallen dagegen höhere Werte ins 

Auge, d.h. hier besteht ein noch größerer N-Überschuss als auf den Vergleichsflächen. Auch im Weinbau (M11 

OEG Weinbau, M10.1 e STW) wurden gegenüber den Vergleichsflächen deutlich höhere N-Salden verzeichnet. 

Bezüglich P besteht auf allen Beobachtungsflächen eine negative Nährstoffbilanz. Während jedoch bei M11 OEG 

und BUZ (M10.1 c) die P-Salden näher am Gleichgewicht (Nullwert) liegen, wird bei VK (M10.1 b) den Flächen 

mehr Phosphor entzogen als auf den Vergleichsflächen. Im Weinbau finden sich ebenfalls negative Salden auf 

den Vergleichsflächen, Vertragsflächen von M11 OEG Weinbau und M10.1 e (STW) weisen dagegen eine geringe 

Überversorgung auf. Der K-Saldo liegt auf allen Vergleichsflächen im negativen Bereich. Hier fällt allerdings auf, 

dass Flächen der Maßnahme M11 OEG (Acker) und der Vorhabensart VK (M10.1 b) eine noch deutlichere Unter-

versorgung aufweisen. Einzig bei BUZ (M10.1 c), M11 OEG (Weinbau) kann eine leichte Verbesserung des K-Sal-

dos verzeichnet werden. Auf STW (M10.1 e)-Vertragsflächen wurden positive K-Nährstoffbilanzen ermittelt.

  

Vorhabensarten, die zu einer extensiven Grünlandbewirtschaftung beitragen (M10.1 a UGB, M10.1 h GSP, 

M10.1 j VN Grünland), schränken i.d.R. auch die N-Düngung auf Grünland ein. Damit wird auch das Risiko für die 

Auswaschung von Nährstoffen verringert. VN Kennarten (M10.1 k) beinhaltet zwar keine expliziten Vorgaben zur 

Düngung, der obligatorische Nachweis der Kennarten bedingt i.d.R. aber eine extensive Bewirtschaftung der Flä-

chen ohne hohe Nährstoffüberschüsse. Sollte durch diese Vorhabensarten lediglich eine extensive Nutzung bei-

behalten werden, so ist dies aus Wasserschutzsicht letztendlich jedoch keine Netto-Wirkung des EPLR EULLE. 

                                                                        
21 Da hier der Vergleich anhand virtueller Vergleichsbetriebe erfolgt, ist dieser Effekt nur eingeschränkt aussagekräftig.  
22 BUZ-Betriebe: 47 % Mais, 23 % Zuckerrübe, 8 % Sommergerste; Vergleichsbetriebe: 31 % Mais, 19 % Zuckerrübe, 37 % 
Sommergerste 
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Dennoch wird hierdurch über die Vertragsdauer diese extensive Bewirtschaftung gesichert und eine etwaige In-

tensivierung verhindert. 

Zwar nicht als umweltrelevanter Indikator, aber als ein wichtiges (mitausschlaggebendes) Kriterium für die Teil-

nahme an einer Maßnahme sind die (voraussichtlichen) Erträge wichtiger Feldfrüchte. Der Vollständigkeit halber 

sei daher an dieser Stelle erwähnt, dass bei einer Teilnahme an den Vorhabensarten VK (M10.1 b) und BUZ 

(M10.1 c) kaum Einbußen in den Ernteerträgen von Sommergerste (VK: -6 %; BUZ: -11 %), Silomais (VK: -0 %; 

BUZ: -3 %) und Zuckerrüben (VK: -5 %; BUZ: -11 %) zu erwarten sind. Der ökologische Landbau (M11 OEG) schnei-

det im Vergleich insbesondere bei der Sommergerste schlechter ab (-56 %). Zu erwartende Mindererträge, wie 

im ökologischen Landbau, werden bei der Festsetzung der Förderprämie mit eingepreist und sollen dadurch ent-

sprechend ausgeglichen werden. 

Ansatzpunkte des EULLa-Programms zur Verbesserung der Wasserqualität sind insbesondere die Vorhabensar-

ten, die den Einsatz von Düngemitteln und/oder PSM einschränken und regulieren. Zur Reduktion des NO3-Ein-

trags ins Grundwasser sind insbesondere Zwischenfrucht- und Umwandlungsmaßnahmen wirksam, die eine Aus-

waschung verringern, insbesondere im Winter. Diese und weitere Maßnahmen vermindern auch die Bodenero-

sion und werden im Folgenden aufgegriffen. 

Bodenbewirtschaftung und Bodenerosion (SPB 4C) 

Zu den landwirtschaftlichen Faktoren, welche die Bodenqualität maßgeblich beeinträchtigen, gehören u.a. die 

Bodenbearbeitung und Störungsintensität, der Nähr- und Schadstoffeintrag sowie die Bodenverdichtung und 

Erosion. Ein viel genutztes Instrument für die Verringerung von Bodenerosion sind bodenbedeckende Maßnah-

men vor der Einsaat der Sommerungen. Durch eine Begrünung mit Zwischenfrüchten, die Nährstoffe über den 

Winter in ihrer Biomasse konservieren, werden die Wassererosion und damit auch der Eintrag von Nährstoffen 

in Oberflächengewässer erheblich verringert. Hier gilt die Faustregel: Je länger die Bedeckungsdauer, desto wir-

kungsvoller der Erosionsschutz. In der frida wird daher die Dauer der Bodenbedeckung im Zeitraum eines Jahres 

(15.06. Vorjahr bis 15.06. Anbaujahr) erfasst. Obwohl die tatsächliche Erosion auf den Untersuchungsflächen 

nicht erfasst wurde, kann aus der Bodenbedeckungsdauer der Erosionsschutz abgeleitet werden. Für die Acker-

maßnahmen M10.1 a VK, M10.1 c BUZ und M11 OEG sowie die entsprechenden Vergleichsflächen werden die 

Mittel der Jahre 2015-2017 betrachtet. Es zeigt sich, dass auf den Vergleichsflächen im Durchschnitt über die 

Dauer von 76 Tagen eine Bodenbedeckung bestand, auf den untersuchten Flächen unter den Maßnahmen M11 

OEG und M10.1 a VK23 der Boden jedoch nur für 72 bzw. sogar nur für 42 Tage bedeckt war – also z.T. deutlich 

kürzer als auf den Vergleichsflächen. Im Gegensatz dazu konnte für BUZ eine deutlich längere Bedeckungsdauer 

von 181 Tagen verzeichnet werden. Einzig für Maßnahme BUZ wurde im EPLR EULLE der Erosionsschutz als pri-

märes Ziel angegeben (siehe Programmierung unter SPB 4C) und aufgrund der deutlich längeren Bedeckungs-

dauer kann auch eine entsprechende Wirkung angenommen werden. Die erwartete sekundäre Wirkung des Öko-

landbaus in SPB 4C ist auf eine allgemeine Verbesserung der Bodenstruktur und –qualität (Mäder et al., 2002; 

Sanders und Heß, 2019) zurückzuführen und wird i.d.R. nicht über eine verlängerte Bedeckungsdauer erreicht 

(vgl. Kapitel 3.15). Von der alleinigen Teilnahme an Vorhabensart VK M10.1 b sind keine Effekte bezüglich der 

Bodenbedeckungsdauer zu erwarten, die vorliegenden Ergebnisse lassen diesbezüglich sogar eher auf einen ne-

gativen Effekt schließen. M10.1 b (VK) wird oftmals in Kombination mit M10.1 c (BUZ) in Anspruch genommen, 

wodurch ein minderer indirekter Effekt eintreten kann. Im Vergleich zur letzten Förderperiode (2007-2013) und 

dem Förderprogramm PAULa wurde ein deutlicher Anstieg in der Bedeckungsdauer auf den Vergleichsflächen 

verzeichnet (in den letzten beiden Förderperioden durchschnittlich 25 Tage (2000-2007; 2007-2013)). Dies ist auf 

die Einführung des Greening der 1. Säule im Rahmen der letzten GAP-Reform zurückzuführen. Die seitdem obli-

gatorischen ökologischen Vorrangflächen werden größtenteils durch die Anlage von Zwischenfrüchten erreicht, 

was sich entsprechend auf die Dauer der Bodenbedeckung auf den Vergleichsflächen auswirkt24. Insgesamt ist 

jedoch ein stetiger Anstieg der Anbaufläche von (Silo-)Mais zu verzeichnen, was aufgrund des Anbauregimes in 

                                                                        
23 Betriebe, die an 10.1 b (VK) und 10.1 c (BUZ) teilnehmen, sind hier nicht miteingeschlossen. 
24 Jedoch wird das ursprüngliche Ziel der ökologischen Vorrangflächen, die Förderung der Biodiversität, aufgrund dessen bei 
weitem nicht erreicht. Entsprechend wird dem Greening im Rahmen der 1. Säule oftmals eine stark mangelnde Effizienz be-
züglich der Ökologie vorgeworfen (z.B. Pe'er et al., 2017). 
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einer höheren Erosionsgefahr mündet. Zudem führen zunehmende Niederschlagshäufigkeit und Starkregener-

eignisse zu einer allgemein steigenden Erosionstendenz. Um das steigende Erosionsrisiko bestmöglich zu adres-

sieren sollte daher weiterhin ein entsprechendes Spektrum an Instrumenten und Ansätzen angeboten werden.

   

Eine durchschnittliche Bodenbedeckungsdauer von 250-265 Tagen wurde im Weinbau (M10.1 e STW, M11 OEG) 

ermittelt. Allerdings konnten keine Unterschiede zwischen Förder- und Vergleichsflächen verzeichnet werden, 

d.h. es besteht auch kein zusätzlicher Effekt durch die Maßnahmen.  

Bezüglich der Bodenbedeckung zu nennen sind weiterhin Vorhabensarten zur Umwandlung von Acker- in Grün-

land (M10.1 g UAG, M10.1 j VN Grünland), durch die eine dauerhafte Bodenbedeckung erreicht wird, sowie Maß-

nahmen, die den Humusaufbau und eine gute Bodenstruktur fördern (M11 OEG, vgl. Kapitel 3.15). Dies ist für 

den Erosionsschutz als sehr zielführend anzusehen, insbesondere sofern die Umwandlung auf erosionsgefährde-

ten Flächen stattfindet. Indirekt positiv wirken zudem EULLa-Vorhabensarten, die Grünland in der Bewirtschaf-

tung halten, eine extensive Bewirtschaftung auf Grünland fördern oder Umbruchverbote beinhalten sowie wei-

tere Instrumente, die Grünland vor Umbruch schützen.  

Das Erosionsrisiko ist allerdings regional sehr unterschiedlich und von der Intensität der Niederschläge, der Ero-

dierbarkeit des Bodens, Hanglänge und -neigung, Bodenbedeckung und -bearbeitung sowie spezifischen Erosi-

onsschutzmaßnahmen abhängig. Insgesamt stellt die Erosion in Rheinland-Pfalz nur ein geringes Problem dar – 

relevante Gebiete sind die Hänge an der Mosel und entlang des Rheins sowie die ackerbaulich genutzten Regio-

nen, z.B. im oberrheinischen Tiefland. 

THG- und Ammoniak-Emissionen (SPB 5D), Kohlenstoffspeicherung und -bindung (SPB 5E) 

Die EU gibt mit den SP und SPB bereits Wirkungspfade für die Programmierung von Maßnahmen vor. So muss je 

Maßnahme ein primärer SPB genannt, sekundäre SPB dagegen nicht zwingend angegeben werden. Allerdings 

wirken die Maßnahmen des EULLa-Programms wie auch weitere umweltrelevante Maßnahmen i.d.R. entlang 

mehrerer Wirkungspfade bzw. deren Wirkung kann nicht auf einzelne Pfade beschränkt werden.  

Neben den, den o.g. einzelnen SPB (4A, 4B, 4C) zugeschriebenen Wirkungen, sind daher auch Effekte der Vorha-

bensarten des EULLa-Programms in anderen SPB des EPLR EULLE zu erwarten. Ein viel diskutiertes Thema in der 

Landwirtschaft sind die Ammoniak- und THG-Emissionen (SPB 5D). Die Landwirtschaft macht zwar nur etwa 5,4 % 

der gesamten rheinland-pfälzischen THG-Emissionen (in CO2-Equivalenten) aus, ist jedoch Hauptemittent von 

Methan (CH4) und (N2O). Insgesamt trägt das EULLa-Programm zu einer Extensivierung der Bewirtschaftung bei 

und dazu, dass verhindert wird, dass der Viehbesatz und damit CH4-Emissionen ansteigen – eine Verringerung 

der CH4-Emissionen, die überwiegend aus der Tierhaltung stammen, ist durch die Vorhabensarten jedoch nicht 

zu erwarten. Zwar konnte bei Vorhabensart M10.1 a (UGB) ein Effekt auf die Viehbesatzdichte nachgewiesen 

werden, jedoch ist zu beachten, dass bei unverändertem Konsum tierischer Lebensmittel das Problem hoher 

Viehbesätze und entsprechender CH4-Emissionen lediglich regional verlagert wird. Bezüglich der N2O-Emissionen 

sind Ansätze von Relevanz, die zu einer höheren N-Effizienz und Verringerung des Mineraldüngereinsatzes bzw. 

zu einem ausgeglichenen Nährstoffhaushalt im Boden hinführen. Der weiterhin ansteigende Einsatz von Mine-

raldüngern in Rheinland-Pfalz (Hänel et al., 2018) zeigt allerdings, dass auch hier kaum ein Effekt zu verzeichnen 

ist. Im Rahmen der übergreifenden Bewertungsfrage 24 wird auf Wirkung des EPLR EULLE bezüglich THG-Emissi-

onen, Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel vertiefend eingegangen.  

Die Speicherung von Corg in Böden ist bezüglich des Klimawandels ebenfalls relevant. Nach der deutschlandwei-

ten Bodenzustandserhebung ist die Schwankungsbreite der Gehalte in Böden allerdings sehr hoch (Jacobs et al., 

2018). So weisen staunasse Böden besonders hohe Corg-Gehalte, Sandböden i.d.R. geringe Corg-Gehalte auf. Der 

Einfluss der Landnutzungsart wird dagegen v.a. in den obersten 10 cm eines Bodens sichtbar. So sind Böden unter 

Dauergrünland nur geringer Bearbeitung ausgesetzt und zeigen eine intensivere Durchwurzelung, was in höhe-

ren Corg-Gehalten im Vergleich zu Oberböden unter Ackernutzung resultiert (Jacobs et al., 2018). Diese geringe-

ren Gehalte der Ackeroberböden treten bei den Corg-Vorräten in einem Profil von einem Meter i.d.R. nicht so 

deutlich hervor (am Beispiel Baden-Württemberg: Waldmann und Weinzierl, 2014). Die Kohlenstoffspeicherung 

und –bindung in der Landwirtschaft (SPB 5E) wird insbesondere durch den ökologischen Landbau (M11 OEG) und 

Ansätze, in deren Rahmen Acker- in Grünland umgewandelt wird, unterstützt. Ein zentrales Element und Ziel des 

ökologischen Landbaus ist es, mittels humusmehrender Bewirtschaftungsmethoden den Boden langfristig als 
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wichtige Ressource zu erhalten (Mäder et al., 2002, Sanders und Heß, 2019). Die Umwandlungsmaßnahmen be-

wirken durch die deutlich geringere Bodenbearbeitung im Grünland ebenfalls eine vermehrte Kohlenstoffspei-

cherung (Abberton et al., 2010) – v.a. durch Wurzelmaterial. Verschiedene weitere Maßnahmen dienen indirekt 

der Kohlenstoffsequestrierung, z.B. durch verstärkten Erosionsschutz und verminderten Bodenabtrag in Gewäs-

ser (M10.1 c BUZ, M10.1 d GRS, M10.1 f SABA). Hierzu zählen insbesondere auch Ansätze, die längere Bodenbe-

deckungsdauern nach sich ziehen. Letztlich sind diesbezüglich aber auch Instrumente und Maßnahmen zu nen-

nen, die Grünland in der Bewirtschaftung halten und/oder die Grünland vor Umbruch schützen (s.o.). Dabei ist 

allerdings zu beachten, dass das größte Problem der Kohlenstoffspeicherung in Böden darin besteht, diese dau-

erhaft zu gewährleisten. Eine eventuelle Anreicherung ist i.d.R. nicht dauerhaft, sondern bei einer Änderung der 

Bewirtschaftung reversibel. Im Rahmen der übergreifenden Bewertungsfrage 28 wird auf die natürlichen Res-

sourcen Boden und Wasser und die Auswirkungen des EPLR EULLE näher eingegangen. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Im EPLR EULLE besteht ein breites Angebot an Vorhabensarten mit multiplen Wirkungen auf die verschie-

denen Umweltaspekte. Im Vordergrund steht dabei die Förderung der biologischen Vielfalt und die Wie-

derherstellung und Erhaltung von Habitaten (SPB 4A). 

 Bei den flächenmäßig und finanziell wichtigsten Vorhabensarten ist die Umsetzung und Zielerreichung 

zufriedenstellend. Probleme, die gesetzten Ziele zu erreichen, bestehen insbesondere bei den Vorha-

bensarten M10.1 c (BUZ)25 und M10.1 d (GRS). 

 Insgesamt konnten mit den AUKM des EPLR EULLE etwa 14 % des Ackerlandes, 21 % des Grünlandes und 

62 % der Dauerkulturflächen in Rheinland-Pfalz erreicht werden.  

 Auf den Förderflächen der direkt auf die Förderung der Biodiversität ausgelegten Vorhabensarten konnte 

im Rahmen der frida-Evaluierung eine deutlich positive Wirkung bezüglich Artenzahl, Biodiversitätsindex 

und auch in Bezug zu auf der Roten Liste stehenden Arten zugeschrieben werden. 

 Allerdings decken Ansätze zur ausdrücklichen Förderung der biologischen Vielfalt im Grünland 

(M10.1 GSP, M10.1 j VN Grünland, M10.1 k VN Kennarten) nur etwa 9 % der Dauergrünlandfläche ab. 

Damit werden zwar wichtige Flächen erreicht und zur Erhaltung derer beigetragen, allerdings besteht 

weiterhin Bedarf der Ausweitung von Förderungen mit spezifischen Auflagen für den Erhalt der biologi-

schen Vielfalt im Grünland. Bezüglich der Biodiversität besteht dringender Handlungsbedarf insbeson-

dere auch im Acker. Hier werden nur etwa 0,6 % der potentiellen Flächen mit den beiden hochwirksamen 

Vorhabensarten M10.1 f (SABA) und M10.1 m (VN Acker) erreicht.  

 Effekte im Wasserschutz werden v.a. aufgrund der Regulierung bzw. des Verbotes des Einsatzes von PSM 

erreicht. Im Bereich der Dauerkulturen wird hier durch die Vorhabensarten M10.1 i (APV), M10.1 o 

(BTW), M10.1 e (STW), M10.1 l und M10.1 n eine Flächenabdeckung von knapp 62 % erreicht, die Vor-

habensarten tragen also wesentlich zu einem verbesserten Umgang mit PSM in diesen Gebieten bei. 

Unter Einbezug des Acker- und Grünlands stehen diesbezüglich allerdings nur 10 % der möglichen Flä-

chen unter Vertrag, hier ist also noch deutliches Steigerungspotential vorhanden. Insbesondere da im 

Rahmen des landesinternen PSM-Monitorings Normüberschreitungen im Zusammenhang mit der land-

wirtschaftlichen Nutzung festgestellt wurden (LUWG und MULEWF, 2011, MULEWF, 2015a). 

 Vorhabensarten, die zu einer längeren Bodenbedeckungsdauer und damit i.d.R. auch einer verringerten 

Auswaschung von Nährstoffen in Grund- und Oberflächengewässer hinführen (M10.1 c BUZ, M10.1 d 

GRS, M10.1 f SABA, M10.1 g UAG) erreichen nur etwa 2 % der Ackerflächen. Insbesondere aufgrund der 

weiterhin bestehenden Problematik der schlechten Wasserqualität in landwirtschaftlich intensiv genutz-

ten Gebieten besteht hier dringender Handlungsbedarf (vgl. Bewertungsfrage 9). 

 Weitere Wirkungen selbiger Vorhabensarten ergeben sich bezüglich Erosionsschutz und Humusaufbau. 

Bei der Kohlenstoffsequestrierung besonders wichtig sind allerdings Ansätze, die den Erhalt von Dauer-

grünland oder die Umwandlung von Acker- zu Grünland unterstützen (M10.1 a UGB, M10.1 g UAG, 

                                                                        
25 Hier insbesondere, da Zwischenfrüchte im Wesentlichen über die 1. Säule im Rahmen des Greenings umgesetzt werden. 
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M10.1 h GSP, VN Maßnahmen). Insgesamt ist die Wirkung der AUKM des EPLR EULLE auf die Kohlen-

stoffspeicherung allerdings eher gering, u.a. aufgrund der schnellen Reversibilität (vgl. Bewertungsfrage 

10). 

 Gesamtheitlich betrachtet wird durch die AUKM des EPLR EULLE keine wesentliche Verringerung von 

CH4-Emissionen, die überwiegend aus der Tierhaltung stammen, erreicht. Hauptemissionsquelle von N2O 

sind landwirtschaftlich genutzte Böden. Zur Verringerung der Emissionen sind Ansätze von Relevanz, die 

zu einer höheren N-Effizienz und reduziertem Mineraldüngereinsatz führen. Entsprechende Ansätze sind 

zwar z.B. im VN (und im ökologischen Landbau) vorhanden, insgesamt betrachtet ist aber hier kaum ein 

Effekt durch die AUKM zu verzeichnen. 

 Die Fruchtartendiversifizierung als flächenstärkste Vorhabensart sichert eine höhere Anbaudiversität 

und damit eine gewisse Struktur- und Habitatvielfalt (IfLS 2019).  

Empfehlungen 

 Die Förderfläche biodiversitätswirksamer Acker- und Grünlandmaßnahmen müsste weiter ausgeweitet 

werden.  

 Ansätze, die zu einer verlängerten Bodenbedeckungsdauer hinführen, sollten gezielt beworben und ent-

sprechende Beratung angeboten werden. Aufgrund der hier bestehenden Konkurrenzsituation zwischen 

1. und 2. Säule der GAP, besteht zudem die Möglichkeit Zwischenfrüchte rein über das Greening umzu-

setzen, wodurch in Betracht gezogen werden sollte Vorhabensart M10.1 c BUZ aus dem Programm zu 

streichen. 

 Um eine deutliche Minderung der PSM-Ausbringung über die Dauerkulturflächen hinaus zu erreichen, 

sollte über eine Honorierung einer Reduktion von PSM im Ackerbau nachgedacht werden, die deutlich 

über den integrierten Pflanzenschutz hinausgeht, aber den Einsatz nicht vollkommen verbietet. 

 Es sollte überlegt werden, die Förderung des Einsatzes von Nitrifikationsinhibitoren aufzunehmen, die zu 

einer Reduzierung der NO3-Auswaschung und N2O-Emissionen beitragen können. 

 Um die Tierhaltung und kleine landwirtschaftliche Betriebe in einem nachhaltigen Rahmen zu unterstüt-

zen, wäre eine Öffnung und (inhaltliche) Anpassung der Förderung von Vorhabensart M10.1 a sinnvoll. 
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 Einführung und/oder Beibehaltung des ökologischer/biologischen Land-

baus (M11.1 & M11.2) 

 Kurzbeschreibung  

Inhaltlich ergeben sich zwischen den beiden Teilmaßnahmen keine Unterschiede: der Betrieb ist entsprechend 

der Öko-Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (VO (EG) Nr. 834/2007) zu bewirtschaften. Während einer 

Umstellung zum ökologischen Landbau dürfen die Produkte vorerst nicht als ökologisch produziert deklariert 

werden, ferner sind verschiedene Investitionen nötig. Um diese Unkosten abzudecken, ist die Prämie bei der 

Einführung des ökologischen Landbaus während der ersten zwei Jahren entsprechend erhöht. Die Prämien wer-

den je nach Flächennutzung (Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung, Gemüsebau, Obstbau, Weinbau) differen-

ziert. Bei beiden Teilmaßnahmen kann zudem ein Kontrollkostenzuschuss gewährt werden. Umgesetzt wird die 

Maßnahme zusammen mit den anderen Maßnahmen des EULLa-Programms. 

Durch die Förderung im Rahmen des ökologischen Landbaus soll der Öko-Sektor ausgebaut und die Umwelt spe-

ziell in den Bereichen Grund- und Oberflächengewässer und Boden geschützt werden. Dementsprechend ist die 

Maßnahme primär in SPB 4B (Wasserschutz und Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln) verankert. Se-

kundärwirkungen sind in den SPB 4A, 4C und 5E zu erwarten. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Für den gesamten Förderzeitraum 2014-2020 wurden im EPLR EULLE 122 Mio. € für den Übergang und die Bei-

behaltung des ökologischen Landbaus eingeplant. Bis Ende 2018 wurden 81 % der Mittel bewilligt. Während die 

eingeplanten Mittel seit dem Beginn der Förderperiode konstant sind, wurden die Flächenziele mit dem 3. ÄA 

verringert. Zum Stichtag wurde die neu gesetzten Ziele zu 70 % (11.1) bzw. 88 % (11.2) erreicht (Tabelle 29). 

Tabelle 29: Input- & Output-Indikatoren des Ökolandbaus (M11), im EPLR EULLE festgelegte Ziele und bisheri-
ger Zielerreichungsgrad 

Indikatoren Umsetzung* 
(31.12.2018) 

Ziel nach 3. ÄA 
(2020) 

Zielerreichung 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (M11) 99.050.646 € 122.000.000 € 81 % 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (M11.1) 33.916.343 € 12.000.000 € 283 % 

O1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben (M11.2) 65.134.303 € 110.000.000 € 59 % 

Fläche unter Ökolandbau (M11) 61.486 ha 75.000 ha 82 % 

Fläche unter Einführung des Ökolandbau (M11.1) 17.608 ha 25.000 ha 70 % 

Fläche unter Beibehaltung des Ökolandbau (M11.2) 43.878 ha 50.000 ha 88 % 

O4: Zahl der unterstützten Betriebe (M11) 1.304 k.A. k.A. 

O4: Zahl der Betriebe mit Einführung (M11.1) 406 k.A. k.A. 

O4: Zahl der Betriebe mit Beibehaltung (M11.2) 898 k.A. k.A. 

* Bewilligte Mittel 
Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Tabelle 30 zeigt die derzeitigen Förderflächen der Teilmaßnahmen M11.1 und M11.2 des Ökolandbaus nach Nut-

zungstypen in Rheinland-Pfalz. Die über M11 geförderte Fläche setzte sich im Jahr 2018 aus etwa 68 % Dauer-

grünland, 22 % Ackerland und 9 % Dauerkulturen zusammen. Insgesamt bleibt der Ökolandbau also grünlanddo-

miniert. Nach den zur Verfügung stehenden Daten26 werden damit landesweit 19 % der Dauergrünlandfläche 

über M11 erreicht, während nur knapp 4 % der Ackerfläche unter Vertrag steht. Etwas höher ist mit 6 % der 

Anteil der Dauerkulturflächen, die eine Förderung erhalten. In Rheinland-Pfalz wurde mit der Urfassung des EPLR 

EULLE die großflächige Etablierung des ökologischen Landbaus angestrebt, so sollten bis zum Jahr 2020 etwa 

16 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet werden (MULEWF, 2015b). Die Förderung 

                                                                        
26 Für die hier dargestellten Berechnungen wurden die vom StaLa zur Verfügung gestellten Daten des Gemeinsamen Antrags 
verwendet. Bei Verwendung der Monitoringdaten oder Daten der Agrarstrukturerhebungen können die ermittelten Anteile 
entsprechend abweichen. 
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sollte sich dabei auf Ackerland (31 %, 36.000 ha), Grünland (57 %, 67.000 ha), Weinbau (10 %, 12.000 ha) sowie 

den Obst- und Gemüsebau (je 1 %, 1.000 ha) verteilen. 

Bisher wurden die im EPLR EULLE gesetzten Ziele für M11 noch nicht erreicht. Hinzukommend hat die Summe 

der Förderfläche im Vergleich zum Jahr 2016 insgesamt um nur etwa 5.000 ha zugenommen (vgl. IfLS 2017a). 

Während die Fläche von Teilmaßnahme M11.1, der Förderung des Einstiegs in den Ökolandbau, in diesem Zeit-

raum um etwa 40 % gesteigert werden konnte, nahm die Vertragsfläche der Beibehaltung (M11.2) um etwa -5 % 

ab, wurde somit sogar weniger in Anspruch genommen. Diese nicht-zufriedenstellende Entwicklung von M11 

resultierte in einer nachvollziehbaren Anpassung der Flächenziele im EPLR EULLE mit dem 3. ÄA, wohingegen die 

eingeplanten Finanzmittel nicht geändert wurden (Tabelle 31). Das ehemals ehrgeizige Ziel von 16 % ökologisch 

bewirtschafteter Fläche wurde hiermit auf nur noch gut 10 % reduziert. Die Verteilung der Förderung auf unter-

schiedliche Flächennutzungen (Acker-, Grünland, etc.) wurde dabei jedoch beibehalten. Ein Vergleich mit Tabelle 

30 zeigt, dass die ursprünglich angestrebte Verteilung auf die verschiedenen Flächennutzungen (Acker, Grünland, 

etc.) im Grünland bereits zu mehr als zwei Dritteln erreicht ist, bei den Dauerkulturen, Ackerland und insgesamt 

aber noch deutliches Steigerungspotential besteht. 

Tabelle 30: Förderflächen des Ökolandbaus nach Nutzungstypen 
Die hier dargestellten Daten stammen vom StaLa und sind nicht direkt mit den Monitoringdaten des MWVLW vergleichbar. Daher kann es 

hier zu Unterschieden der Summen kommen. 

 Ackerland  Grünland  Dauerkultu-
ren 

 

 ha % ha % ha % 
Ökolandbau gesamt (M11) 14.831 22,4 45.408 68,4 6.108 9,2 

Einführung des Ökolandbaus (M11.1) 3.399 17,9 14.492 76,3 1.110 5,8 

Beibehaltung des Ökolandbaus (M11.2) 11.432 24,1 30.916 65,3 4.998 10,6 

Quelle: StaLa (2019); Auswertungen: IfLS 

Tabelle 31: Änderungen der Zielwerte der Maßnahme M11 während der Förderperiode 

 EULLE Urfassung  3. Änderungsantrag  
 Ziel € Ziel Fläche Ziel € Ziel Fläche 

Ökolandbau gesamt (M11) 122.000.000 117.000 122.000.000 75.000 

Einführung des Ökolandbaus (M11.1) 12.000.000 30.000 12.000.000 25.000 

Beibehaltung des Ökolandbaus (M11.2) 110.000.000 87.000 110.000.000 50.000 

Quelle: MULEWF (2015), MWVLW (2018b) 

Regionale Verteilung 

Auf Basis der vom StaLa zur Verfügung gestellten Förderdaten konnte die regionale Verteilung der Maßnahme 

erfasst werden. Die folgenden Auswertungen basieren auf dem Betriebssitzprinzip. Dies bedeutet, dass die 

geförderten Flächen dem Landkreis bzw. der Gemeinde in welcher sich der Betriebssitz befindet zugerechnet 

werden. In Realität bewirtschaften Betriebe in der Regel Flächen in mehreren Gemeinden oder Landkreisen – 

entsprechend können die Auswertungen nur als eine grobe Annäherung gesehen werden. 

Die Förderfläche verteilt sich über ganz Rheinland-Pfalz; bis Ende des Jahres 2018 wurden 8,3 %27 der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes mit der Maßnahme erreicht (Abbildung 35). Aufgrund der starken 

Ausprägung des Futterbaus und häufiger extensiven Grünlandflächen im Westerwaldkreis, Altenkirchen und 

Neuwied werden dort mittlerweile zwischen 19 und 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch 

bewirtschaftet. Weiterhin werden im Saar-Nahe-Bergland verhältnismäßig hohe Anteile verzeichnet – ebenso 

eine traditionelle Futterbauregion. In intensiven Ackerbauregionen mit großer Flächenkonkurrenz ist der 

Ökolandbau i.d.R. weniger konkurrenzfähig. Aufgrund dessen liegen im oberrheinischen Tiefland die 

flächenmäßigen Anteile des Ökolandbaus deutlich niedriger, oftmals unter 2 %. 

                                                                        
27 Nicht alle ökologisch wirtschaftenden Betriebe beantragen eine Förderung im Rahmen dieser Maßnahme 
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Abbildung 35: Anteil der Förderfläche von Maßnahme 11 an der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie För-
derflächen je Landkreis. 

 

Bewertung der Umsetzung 

Informationsmaßnahmen zu M11 sowie Ergebnisse von Befragungen bezüglich Resonanz und Ausgestaltung 

wurden im Bewertungsbericht 2017 (IfLS 2017a) vorgestellt und werden hier nur ergänzt. 

Trotz der eher schlechten Inanspruchnahme der Maßnahme strebt Rheinland-Pfalz weiterhin eine hohe Flächen-

abdeckung des Ökolandbaus an, für die jedoch eine deutlich positive Entwicklung nötig wäre. Letztendlich muss 

hierfür die Förderung verstärkt auch in ackerbaulich-geprägte Regionen gelenkt werden, v.a. da in den Grünland-

regionen bereits eine verhältnismäßig hohe Flächenabdeckung erreicht wird (Abbildung 35). Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die Resonanz der Maßnahme u.a. auch von der Markt- und Preissituation landwirtschaftlicher 

Produkte abhängig ist (IfLS 2017a). So ist die Wirtschaftlichkeit des ökologischen Landbaus bei intensivem Acker-

bau und dem Anbau von Hackfrüchten, Kartoffeln oder Gemüse im Vergleich zu konventionellen Betrieben eher 

gering. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen des Bewertungsberichtes 2017 (IfLS 2017a) ergaben zudem, dass 

die Klientel mit der Möglichkeit der, v.a. wirtschaftlich profitablen, Umstellung inzwischen nahezu erschöpft ist 

und verstärkt Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, um Ackerbaubetriebe bei der komplexen Umstellung 

zu unterstützen.   

Daher muss die Wirtschaftlichkeit von ökologisch bewirtschafteten gegenüber konventionellen Betrieben lang-

fristig gewährleistet werden, um die Förderung weiter zu etablieren. Hierfür mögliche Instrumente umfassen u.a. 

Prämienerhöhungen sowie die Einführung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und Vermarktungs-

strukturen. Zudem bietet der Ausbau des bestehenden Beratungs- und Informationsangebots indirekte Möglich-

keiten (IfLS 2017a), insbesondere über das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau und einzelbetriebliche Be-

ratungen. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Da der ökologische Landbau von der Art, Ausgestaltung und Wirkungsweise der Maßnahme mit AUKM bzw. Flä-

chenmaßnahmen vergleichbar ist, erfolgten Analysen zu dessen Bewertung zum Großteil zusammen mit den 
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anderen EULLa-Vorhabensarten; insofern wird auf die Ergebnisse in Kapitel 3.14 verwiesen. Weitere Informatio-

nen zur Methodik zur Bewertung von M11 finden sich im Feinkonzept (IfLS 2017b) sowie im Bewertungsbericht 

2017 (IfLS 2017a). 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Im Folgenden werden die Wirkungen und Wirkungspfade des Ökolandbaus (primäre Programmierung in SPB 4B) 

auf die verschiedenen SPB aufgeführt. Bezüge zur Anpassung an den Klimawandel werden ebenfalls hergestellt. 

Die aktuelle Studie von Sanders und Heß (2019) fasst den derzeitigen Stand des Wissens bezüglich der Umwelt-

wirkungen des Ökolandbaus zusammen, ist allerdings auf die Ackerfläche beschränkt. Dennoch wird für Details 

auf diese Studie verwiesen. Wie bei der Bewertung des konventionellen Anbaus, muss beim Ökolandbau ebenso 

berücksichtigt werden, dass konkrete Umweltwirkungen je nach geographischen und agrarstrukturellen Bedin-

gungen sowie dem Flächenmanagement (z.B. Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung) stark variieren können.

  

Im Folgenden werden die in Kapitel 3.14 z.T. bereits genannten Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst und 

spezifiziert. Zu Hintergrund und Relevanz der jeweiligen Umweltaspekte wird zudem auf die Bewertungsfragen 

der SPB sowie auf die übergreifenden Bewertungsfragen 24, 26 und 28 verwiesen. 

Biologische Vielfalt und Landschaften (SPB 4A) 

Für den ökologischen Anbau lassen sich positive Wirkungen auf die Biodiversität in der Agrarlandschaft durch 

eine Vielzahl an Literaturergebnissen untermauern (z.B. Bengtsson et al., 2005; Hötker und Leuschner, 2014; 

Sanders und Heß, 2019). Im Vergleich zu konventionellen Betrieben wird Ackerland im ökologischen Landbau 

i.d.R. mit einer höheren Diversität an Fruchtarten bewirtschaftet (Kapitel 3.14, IfLS, 2019). Eine höhere Fruchtar-

tendiversität mit unterschiedlichen Aussaat- und Erntezeiten sowie Wachstumsverläufen bietet ein zeitlich ge-

staffeltes Nahrungsangebot in verschiedenen Habitaten (Gottwald und Stein-Bachinger, 2016). Leguminosen 

stellen in ihrer Blütezeit zudem eine Nahrungsquelle für blütenbesuchende Insekten dar und dienen als Rast-

plätze und Nahrungsquellen für Feldvögel und andere Tiere (Spiegel et al., 2014). Mittels Felduntersuchungen 

der frida im Grünland konnten zudem im Vergleich mit konventionell bewirtschafteten Flächen höhere Arten-

zahlen sowie höhere Biodiversitätsindizes festgestellt werden (Kapitel 3.14). Ebenso wurden vereinzelt auch sel-

tene auf der Roten Liste stehende Pflanzarten nachgewiesen. Positiv wurde der ökologische Landbau in diesem 

Zusammenhang auch bezüglich der Nah- und Fernempfindung des Landschaftsbildes bewertet (Kapitel 3.14). Es 

ist aber auch zu bedenken, dass sich die Landschaftsstruktur wesentlich auf die Biodiversität auswirkt, insbeson-

dere auf die Fauna (Sanders und Heß, 2019). Zusätzlich ist es für den Schutz der biologischen Vielfalt lohnenswert, 

darauf zu achten, dass innerhalb des EPLR EULLE Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung auch in 

Kombination mit der Förderung des ökologischen Landbaus möglich sind. So nimmt mehr als jeder siebte Öko-

landbaubetrieb auch an einer oder mehreren Varianten des VN oder anderen biodiversitätsrelevanten Förder-

maßnahmen des EPLR EULLE bzw. des EULLa-Programms teil. 

Wasserwirtschaft, Umgang mit Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (SPB 4B) 

Positive Wirkungen in Bezug auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser hat der Ökolandbau aufgrund 

verminderter Nährstoffsalden sowie des Verzichts auf chemisch-synthetische PSM. Im Rahmen der EULLa-Evalu-

ierung (Kapitel 3.14) konnte nachgewiesen werden, dass die durchschnittlichen N-Salden auf ökologisch bewirt-

schafteten Ackerflächen deutlich niedriger ausfallen als im konventionellen Landbau. Trotzdem zeigen Studien, 

dass der ökologische Landbau gerade bezüglich Eutrophierung, Versauerung und Landnutzung durchaus proble-

matisch sein kann (z.B. Ritchie, 2017). Im Weinbau konnte bisher dagegen nur ein gegensätzlicher Effekt, d.h. 

höhere N-Salden als auf den Vergleichsflächen beobachtet werden28 (Kapitel 3.14). Insgesamt zeigen Sanders 

und Heß (2019) jedoch, dass im ökologischen Landbau die mittleren N-Salden und N-Austräge durch Auswa-

schung pro Hektar nachweislich niedriger ausfallen als beim konventionellen Anbau. Im Fall des P-Saldos konnten 

nur sehr geringfügige Verbesserungen beobachtet werden, jedoch sind aufgrund der Produktionsvorschriften 

                                                                        
28 Eventuell ist dies auf die Anwendung von Kompost und unregelmäßigere Düngung zurückzuführen. 
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auch hier geringere Austräge in Gewässer zu erwarten (Sanders und Heß, 2019). Daher und unter Berücksichti-

gung der erosionsmindernden Wirkung des ökologischen Landbaus (s.u.), empfehlen Sanders und Heß (2019) 

den Ökolandbau insbesondere auch zur Bewirtschaftung in Wasserschutzgebieten. Jedoch wird in weiteren Fach-

artikel betont, dass auch hier auf eine grundwasserschonende Bewirtschaftung zu achten sei, insbesondere da 

durch den höheren Leguminosenanteil und den Einsatz organischer Dünger stattfindende N-Mobilisierungspro-

zesse schwerer kalkulierbar sind (Wilbois et al. 2007).   

Während im Ackerbau bei einer Teilnahme am ökologischen Landbau der Einsatz von PSM auf ein Minimum 

reduziert wird29, konnte dies im Weinbau nicht nachgewiesen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass nur be-

stimmte vorgegebene PSM bzw. Pheromonmethoden eingesetzt werden dürfen, wodurch im ökologischen 

Weinbau letztendlich ein deutlich geringerer PSM-Index ermittelt wurde als auf den Vergleichsflächen (Kapitel 

3.14). Letztendlich bedeutet dies, dass auf den Vertragsflächen aufgrund der geringeren Wirksamkeit zwar even-

tuell höhere Mengen an PSM ausgebracht werden, diese aber aufgrund von Wirkung und Intensität die Umwelt 

weniger stark belasten als die auf den Vergleichsflächen ausgebrachten Mittel. 

Bodenbewirtschaftung, Bodenerosion, Verringerung von THG-Emissionen und Kohlenstoffspeicherung 

(SPB 4C, 5D, 5E) 

Die Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzung auf den Schutz des Bodens sind insbesondere im Ackerbau rele-

vant. Im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftung ist dieser bzw. dessen Fruchtfolge bei Ökobetrieben i.d.R. 

durch eine stärker humuserhaltende Fruchtfolge mit einem höheren Anteil an Futterleguminosen gekennzeich-

net. Im Ökolandbau wird neben der organischen Düngung aus Wirtschaftsdünger, Komposten oder Gründüngung 

die N-Bindung von Leguminosen als wichtiger Nährstofflieferant genutzt. Die hohe Bedeutung von Leguminosen 

in der ökologischen Wirtschaftsweise wurde auch bei der Auswertung der Vorhabensart M10.1 b (VK) nachge-

wiesen (IfLS 2019). Die Vorhabensart bewirkte ein breiteres Anbauspektrum an Leguminosen bei den Ökobetrie-

ben, weg von Klee- und Ackergras als die relevantesten Fruchtarten. Insgesamt konnten Leguminosen als zent-

rale und flächenmäßig relevante Bestandteile der Fruchtfolge in ökologisch bewirtschafteten Betrieben bestätigt 

werden (IfLS 2019). Durch den Einsatz organischer Düngemittel und den Anbau von Leguminosen sind die Ge-

halte organischer Substanz (vgl. SPB 5E) in Ackerböden ökologisch wirtschaftender Betriebe i.d.R. entsprechend 

höher als im konventionellen Anbau (Sanders und Heß, 2019). Viele Vergleiche beziehen sich dabei nur auf Ober-

böden. Es bestehen jedoch Vermutungen, dass durch den vermehrten Anbau tiefwurzelnder Leguminosen auch 

ein höherer Corg-Gehalt in tieferen Bodenschichten erreicht werden kann (Don et al. 2018). Ein hoher Humusgeh-

alt sowie eine intensive Durchwurzelung aufgrund einer diversen Fruchtfolge begünstigen wiederum eine gute 

Bodenstruktur sowie eine höhere Aggregatstabilität und Infiltrationsleistung. Auswertungen der frida (Kapitel 

3.14) wiesen im Untersuchungszeitraum jedoch eine um 14 Tage kürzere mittlere Bodenbedeckungsdauer auf 

Ackerlandflächen des Ökolandbaus auf. Summa summarum kann dem Ökolandbau dennoch eine positive Wir-

kung bezüglich der Verringerung der Erosionsanfälligkeit der Böden bescheinigt werden (Sanders und Heß, 2019). 

Die Zufuhr organischer Substanz, der höhere Humusgehalt und der überwiegende Verzicht auf PSM im Ökoland-

bau kommen nicht nur dem Erosionsschutz, sondern auch der Bodenfruchtbarkeit im Allgemeinen zugute. So 

sind z.B. Individuenhäufigkeit und Biomasse von Regenwürmern unter ökologischer Bewirtschaftung i.d.R. deut-

lich höher als im konventionellen Anbau (Sanders und Heß, 2019).   

Die oben genannten Effekte sind auch ein Ansatz zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft. Böden mit guter 

Infiltrationskapazität nehmen auch in ausgetrocknetem Zustand Regen besser auf, humusreiche Böden speichern 

mehr Wasser und eine geringere Anfälligkeit für Erosion ist bei verstärkt auftretenden Starkregenereignissen von 

hoher Bedeutung. Bezüglich der Verminderung des Klimawandels gilt unabhängig von der Förderung des Öko-

landbaus analog zum konventionellen Anbau, dass der Erhalt bestehender Kohlenstoffvorräte unter Dauergrün-

land und in organischen Böden prioritär anzustreben ist. Klimarelevanz kann dem ökologischen Landbau aber 

auch aufgrund der geringeren N-Salden und der damit verringerten N2O-Emissionen zugeschrieben werden. Die 

von Sanders und Heß (2019) festgestellten niedrigeren Emissionen pro Hektar relativieren sich jedoch, sofern sie 

auf den Ertrag bezogen werden (z.B. THG-Emissionen je Kilogramm erzeugter Milch). Entsprechend sieht das 

BMEL und dessen wissenschaftliche Beiräte das Potential des Ökolandbaus nicht direkt im Klimaschutz verortet, 

                                                                        
29 Einige wenige PSM sind auch nach der Öko-Verordnung zugelassen. 
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sondern vielmehr als ein Instrument mit multiplen Wirkungen in verschiedenen Umweltbereichen, wie z.B. dem 

Grundwasserschutz (BMEL 2016). 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Wie im vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt, ist der Ökolandbau eine Maßnahme, die in vielen Umweltbe-

reichen positive Wirkungen nach sich ziehen kann. Positive Wechselwirkungen sind insbesondere in Kombination 

mit den anderen Maßnahmen des EULLa-Programms zu erwarten. Sofern eine Kombination zugelassen ist, ent-

falten AUKM entsprechend ihre positiven Wirkungen i.d.R. zusätzlich zur ökologischen Wirtschaftsweise, 

wodurch der umwelt- und naturschutzfachliche Nutzen weiter erhöht wird. Zudem können AUKM, die eine ex-

tensive Bewirtschaftung unterstützen, zu einer Förderung des Ökolandbaus hinführen – inwieweit das aber tat-

sächlich der Fall ist kann im Rahmen dieser Evaluation nicht bewertet werden. Studien weisen dem Ökolandbau 

eine bessere Umweltbilanz gegenüber dem konventionellen Landbau nach (Sanders und Heß, 2019). Je nach 

Wirkungspfad ist aber auch beim Ökolandbau Vorsicht geboten, dass nicht unabsichtlich zu einer Verschlechte-

rung der Umweltsituation (z.B. Eutrophierung, Versauerung) beigetragen wird (Ritchie, 2017, Wilbois et al., 

2007). Insgesamt bleiben die Inanspruchnahme und damit die Zielerreichung der Maßnahme immer noch hinter 

den Erwartungen zurück. Mit der bisherigen Förderfläche werden etwa 8,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

von Rheinland-Pfalz erreicht. Vor dem Hintergrund, dass bis zum Jahr 2020 ursprünglich 16 % der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet werden sollten (MULEWF, 2015b), ist die bestehende Entwicklung 

durchaus kritisch zu betrachten. 

Vorschläge zur Ausweitung der Maßnahme umfassen u.a. Prämienerhöhungen sowie die Einführung und Stär-

kung regionaler Wertschöpfungsketten und Vermarktungsstrukturen. Auch sollte das bestehende Beratungs- 

und Informationsangebot weiter ausgebaut werden, insbesondere über das Kompetenzzentrum Ökologischer 

Landbau und einzelbetriebliche Beratungen. 
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 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirt-

schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ und Förderung von Pilot-

vorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und 

Technologien im Rahmen von EIP (M16.1 und M16.2) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahmen M16.1 Einrichtung und Tätigkeit ope-

rationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhal-

tigkeit“ und M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Pro-

dukte, Verfahren, Prozesse und Technologien im Rahmen von EIP 

Die Betriebe aus der Land- und Forstwirtschaft sowie der Ernährungswirtschaft in Rheinland-Pfalz sind einem 

hohen Anpassungsdruck ausgesetzt, der insbesondere aus Erfordernissen des Marktes, aber auch aus Beiträgen, 

die zu übergeordneten Themen wie dem Ressourcen- oder Klimaschutz erbracht werden sollen, resultiert. Für 

die Lösung damit in Zusammenhang stehender drängender Probleme gilt es, zukunftsfähige Lösungen zu entwi-

ckeln, deren Entwicklung und Umsetzung die Kapazitäten des einzelnen Betriebs übersteigt. Dem gegenüber 

steht ein Manko der Übertragung vorhandener Forschungsergebnisse in die Praxis. 

Die Teilmaßnahmen M16.1 - Unterstützung für die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP 

„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ sowie M16.2 - Förderung von Pilotvorhaben und für die 

Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien im Rahmen von EIP greifen die erkannten 

Bedarfe auf und unterstützen die Einrichtung und den laufenden Betrieb Operationeller Gruppen (OG) (M16.1) 

sowie deren Umsetzung (M16.2) von Vorhaben. Diese können Beteiligte aus der Praxis, also der Land- und Forst-

wirtschaft (die Mitgliedschaft mindestens eines Land-/Forstwirts ist obligatorisch), der Ernährungswirtschaft, 

nachgelagerter Bereiche sowie Beratung, Wissenschaft und Forschung sein. Für einen Zeitraum von maximal vier 

Jahren können die Akteurinnen und Akteure kooperieren, um gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln und 

in der Praxis zu etablieren. Sie werden damit als „interaktives Innovationsmodell“ verstanden, in dem durch Wis-

sensaustausch Lösungen und Impulse generiert werden sollen.  

Leitthemen der Zusammenarbeit sind laut EPLR EULLE: 

 Sicherung und Stärkung einer nachhaltigen, ressourcen-, klima- und umweltschonenden sowie tierge-

rechten Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, 

 Entwicklung effektiver und umweltgerechter Anbau- und Nutzungsverfahren (Pflanzenproduktion, Sor-

ten, Düngung, Bodenbearbeitung, Weinbau, Beregnung, etc.), 

 Entwicklung tiergerechter und leistungsorientierter Haltungs- und Zuchtverfahren, 

 Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Fol-

gen, 

 Verbesserung der wirtschaftlichen Rentabilität für die Primärerzeuger und Stärkung der Akteurinnen 

und Akteure entlang regionaler Wertschöpfungsketten in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 

(einschließl. vor- und nachgelagerte Bereiche), 

 Weitere Leitthemen (bspw. auf Vorschlag der Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner) können in 

Abstimmung mit dem Begleitausschuss aufgegriffen werden. 

Die inhaltliche Verbindung der Teilmaßnahmen besteht über die sog. Aktionspläne zur Beschreibung des jewei-

ligen Innovationsvorhabens, die von den OG im Rahmen von Teilmaßnahme M16.1 eingereicht werden und nach 

etwaiger Auswahl einer OG im Rahmen eines Förderaufrufs Grundlage der durch Teilmaßnahme M16.2 geför-

derten Projektumsetzung werden. Querverbindungen bestehen potentiell auch zu weiteren Maßnahmen des 

EPLR EULLE (bspw. M1 und M4), auf welche die OG im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans zurückgreifen 

können. 

Primäreffekte der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 werden in den SPB 1A und 1B sowie vorhabenspezifisch in 

den SPB 2A, 3A sowie 4A-C erwartet. Sekundäreffekte können vorhabenspezifisch bewirkt werden. Diese werden 
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im Rahmen der Antragstellung ermittelt. Dabei können – ja nach inhaltlicher Ausrichtung eines Vorhabens - aus 

allen SPB maximal drei Sekundäreffekte ausgewählt werden. 

Die Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 erfolgt über Förderaufrufe des MWVLW. Damit werden 

die Themen des Aufrufs, das zur Verfügung stehende Budget sowie der Stichtag zur Einreichung der Aktionspläne 

kommuniziert. In der Folge bewertet ein Auswahlgremium die eingereichten Aktionspläne auf der Basis ebenfalls 

veröffentlichter Bewertungskriterien und erstellt ein Ranking. Seitens der ADD als Bewilligungsbehörde werden 

die einreichenden Gruppen auf der Basis des Rankings sowie des zur Verfügung stehenden Budgets zur Abgabe 

eines Förderantrags aufgerufen. Im ersten Förderaufruf konnten die OG durch Ausnahmegenehmigung der ELER-

Verwaltungsbehörde bereits vor der eigentlichen Antragstellung mit vorbereitenden Tätigkeiten beginnen. Nicht 

alle OG haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.  

Der Zuwendungssatz beträgt 90-100 %, wobei schwerpunktmäßig Personalkosten sowie Dienstleistungen geför-

dert werden. Investive Kosten > 30.000 € werden primär über andere Maßnahmen des EULLE-Programms, wie 

AFP, separat gefördert. Gemäß der Auswahlkriterien erhalten EIP-Vorhaben dort einen Bonus von 10 %. 

Die von den OG durchgeführten Innovationsvorhaben werden über Teilmaßnahme M16.2 gefördert.  

Sofern die OG keine juristische Rechtsform wählt, muss ein Lead-Partner bestimmt werden, der die OG nach 

außen sowie insbesondere gegenüber der Bewilligungsstelle vertritt. Das Innenverhältnis der Partnerinnen und 

Partner in der OG ist durch einen Kooperationsvertrag zu regeln. 

Aufgrund der Tatsache, dass innovative Vorhaben gefördert werden, ist auch die Möglichkeit des Projektab-

bruchs gegeben und entsprechend geregelt. Dieser kann im Rahmen definierter Meilensteine erfolgen. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 32: Umsetzung der Teilmaßnahme M16.1 und M16.2 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den 
vorher definierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung (bis 
31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

Zahl der unterstütz-
ten Operationellen 
Gruppen der EIP, 

Zahl der unterstütz-
ten Vorhaben sowie 

Zahl und Art der 
Partner in den EIP-

Gruppen 

20 0 7 35 % 

SPB 2A: 
Gesamtbetrag der 

öffentlichen Ausga-
ben 

4.189.231€ 0 € 208.342,34 € 5 % 

SPB 3A: 
Gesamtbetrag der 

öffentlichen Ausga-
ben 

2.094.615 € 0 € 0 € 0 % 

SPB 4: 
Gesamtbetrag der 

öffentlichen Ausga-
ben 

2.792.820 € 0 € 183.992,60 € 6,6 % 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 
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Tabelle 33: Änderungen der Zielwerte Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 

 1. ÄA 2. ÄA 3. ÄA 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben 

- + 225.000 €  

Zahl der unterstütz-
ten Operationellen 
Gruppen der EIP, Zahl 
der unterstützten 
Vorhaben sowie Zahl 
und Art der Partner 
in den EIP-Gruppen 

 + 8  

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Bewertung der Umsetzung 

Die Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 erfolgte bisher über einen in 2016 durchgeführten För-

deraufruf, dessen Ergebnis die folgende Tabelle darstellt: 

Tabelle 34: Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 

Name der OG Bewilligter 
Betrag 

Laufzeit nicht 
ein-
ge-

reicht 

abge 
lehnt 

wider 
rufen 

Beitrag 
zu SPB 

BONA - Backweizen ohne Nitratauswaschung 0,07 Mio. € 02/16-
12/19 

   4B 

Grünland und Tiergesundheit Eifel 0,36 Mio. € 02/16-
12/19 

   2A 

MUNTER - Entwicklung eines Managementsys-
tems für Landwirte und Kommunen für mehr 
Umwelt- und Naturschutz durch einen optimier-
ten Energiepflanzenanbau 

0,36 Mio. € 02/16-
03/20 

   4A (ur-
sprüng-
lich 5c) 

Hühner werden mobil – Ausweitung der Verwen-
dung von Legehennenmobilställen im ökologi-
schen Landbau in Rheinland-Pfalz 

0,28 Mio. € 04/18-
09/21 

   3A 

Starke Körnerleguminosen – mehr Hülsenfrüchte 
auf dem Tisch 

0,16 Mio. € 08/17-
11/18 

   2A 

Tierwohl – durch innovatives Fütterungskonzept 
beim Schwein; Anbau und Verwertung von hei-
mischen Körnerleguminosen und Faserfuttermit-
teln mit Praxistest in der Schweinefütterung 

0,46 Mio. € 09/16-
08/19 

   2A 

Vernetzung verinselter Biotope (Biodiversitätsta-
xis 2.0) 

0,29 Mio. € 03/16-
09/18 

   4A 

Reinigungsplätze für Pflanzenschutzgeräte - - x   - 

Inwertsetzung von regionalen Mostbirnen in der 
Westpfalz 

- -  x  - 

MapApps – Vernetzte Geoinformationen zur mo-
bilen Nutzung in der Landwirtschaft 

- -   x - 

Quelle: ADD 2019 

Die Übersicht zeigt, dass von den ursprünglich im Förderaufruf zehn ausgewählten OG letztlich sieben in die 

Umsetzung gegangen sind. Damit konnte bislang ein Mittelvolumen von 1,9 Mio. € an öffentlichen Ausgaben 

gebunden werden30. Ebenfalls dargestellt sind die Zuordnungen der einzelnen Vorhaben zu einem SPB (Haupt-

priorität als inhaltlicher Schwerpunkt). Hier wird ein Schwerpunkt erkennbar: von den sieben Vorhaben leisten 

drei hauptsächlich Beiträge in SPB 2A, zwei in SPB 4A sowie jeweils eins in SPB 3A und 4B. 

                                                                        
30 Die Bewilligung eines Hauptantrages einer OG steht noch aus - hier wurde bislang eine Investition separat bewilligt.  
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Die bisher bewilligten rheinland-pfälzischen OG haben eine Größe zwischen 6 und 13 Mitgliedern (durchschnitt-

lich 9). Hiervon kommt in der Regel der größte Teil der Mitglieder aus der Primärproduktion, gefolgt von Akteu-

rinnen und Akteuren aus der Beratung und anschließend der Wissenschaft. Zwei OG gaben zudem an, dass ein 

KMU (nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich) Mitglied der OG ist.  

Auf die Frage nach dem aktuellen Umsetzungsstand der Vorhaben gaben 75 % der Befragten an, die zu Vorha-

benbeginn formulierten Ziele voraussichtlich sehr gut oder eher gut zu erreichen und mit der Vorhabenumset-

zung in der Zeitplanung zu liegen. Eine OG antwortete, dass das Vorhaben derzeit eher schlecht in der Zeitpla-

nung liege. Dies begründe sich durch die elfmonatige Wartezeit zwischen der Auswahlentscheidung und dem 

Bewilligungstermin, weswegen einige Arbeitspakete erst später als geplant begonnen werden konnten. Die Kos-

tenplanung bewerteten nur 3 der 8 Befragten (37,5 %) mit sehr gut oder eher gut, während die tatsächliche 

Einbindung der Partnerinnen und Partner aus der Praxis positiver bewertet wurde (vgl. Abbildung 36)  

Abbildung 36: Bewertung des Umsetzungsstands der Innovationsvorhaben EIP-Agri 

Quelle: Befragung der OG in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Ebenfalls abgefragt wurde die Bewertung der Unterstützung der OG im Antrags- und Umsetzungsprozess. Die 

Bewertung der MWVLW fiel hierbei positiver aus als die Unterstützung durch die Bewilligungsstelle (ADD). Den-

noch bewerteten die Hälfte der Befragten die Informationen zur Fördermaßnahme EIP-Agri durch das MWVLW 

lediglich mit teils-teils oder eher schlecht. Bezüglich der Unterstützung im Bewerbungsverfahren durch das 

MWVLW antwortete sogar eine OG mit sehr schlecht, während die Hälfte der Befragten zu gleichen Anteilen mit 

sehr gut oder eher gut antworteten. Hierbei ist anzufügen, dass nicht von allen OGs Kontakt mit dem MWVLW 

und dabei in unterschiedlicher Intensität, aufgenommen wurde. Das MWVLW hatte im Rahmen des ersten För-

deraufrufs keinen Innovationsdienstleister zur Begleitung der OG eingerichtet. Die Unterstützung im Verwal-

tungsverfahren durch die ADD wurde von 75 % der Befragten vergleichsweise negativ bewertet – die Hälfte der 

Befragten antwortete mit eher schlecht oder sehr schlecht. Auch das Zusammenspiel zwischen Ministerium und 

Bewilligungsbehörde bewertete keine der befragten OGs mit sehr gut oder eher gut (vgl. Abbildung 37). Hinter-

grund sind – neben der Komplexität der Vorhaben und damit der Antragstellung – auch Verzögerungen bei der 

EDV-technischen Abwicklung der Maßnahme, in deren Folge es zu Verzögerungen bei der Bewilligung und Aus-

zahlung kam. 
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Abbildung 37: Unterstützung im Rahmen von EIP-Agri durch das Ministerium und die Bewilligungsstelle (ADD) 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Auf die Frage, ob es weitere Akteurinnen und Akteure gab bzw. gibt, die die OG im Umsetzungsprozess unter-

stützen, hob insbesondere eine OG eine Vielzahl relevanter Akteurinnen und Akteure wie die Wasserschutzbe-

ratung, Landrätinnen und -räte sowie Bürgermeisterinnen und -meister, kommunale Räte oder Stiftungen her-

vor. Eine weitere OG benannte die Unterstützung durch die kooperierende Hochschule, während eine andere 

OG das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) als große Unterstützung im Umsetzungsprozess anführte.  

Befragt danach, ob man sich eine weitere Unterstützung wünscht, antworteten fünf OG mit ja. So wurden mehr 

Informationen zu den Mittelverwendungsmöglichkeiten, eine größere Vernetzung der durch EIP-Agri geförder-

ten Vorhaben in Rheinland-Pfalz sowie ein verstärkter fachlicher Austausch und eine größere Unterstützung 

durch das Ministerium genannt. Zudem wurde die Unterstützung in Schleswig-Holstein als beispielgebend ange-

führt. 

Neben der überwiegend negativen Bewertung der Unterstützungsleistungen durch das Ministerium und die Be-

willigungsstelle wird auch der Aufwand der Antragstellung als zu hoch angesehen. 75 % der Befragten bewerte-

ten das Verhältnis mit teils-teils, eher schlecht oder schlecht (vgl. Abbildung 38). Der Zeitanspruch für die Antrag-

stellung variierte sehr stark (zwischen 2 und 50 Arbeitstagen, im Durchschnitt ca. 24 Arbeitstage).  

Abbildung 38: Angemessenheit des Aufwands der Antragstellung im Verhältnis zur Förderung unter EIP-Agri 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Mehr als die Hälfte der befragten OG wünscht sich zudem eine Vereinfachung bzw. Verschlankung des Antrags- 

und Abrechnungsverfahrens. So seien die administrativen Anforderungen entschieden zu hoch und gefährden 

die eigentliche Innovations- und Experimentieridee von EIP-Agri. Überdies wurden Wünsche wie eine Beschleu-

nigung des Mittelabrufs bzw. der Auszahlung der beantragten Gelder, pauschale Stundensätze, eine verbindli-

chere/exaktere Kommunikation sowie eine Aufbrechung der Unterteilung in die Teilmaßnahmen M16.1 und 

M16.2 geäußert. 
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Grundsätzlich wird der EIP-Agri-Ansatz von den Akteurinnen und Akteuren begrüßt, weitergehende Rückmeldun-

gen aus dem Fokusgruppengespräch zeigen jedoch, dass die verwaltungsmäßigen Rahmenbedingungen als un-

geeignet eingeschätzt werden, um Innovationen effektiv zu fördern. Die Bindung an den einmal bewilligten Kos-

tenplan lässt wenige Möglichkeiten, umfassend und schnell auf inhaltliche Veränderungen in den Vorhaben zu 

reagieren.  

Bewertung 

Der neue Ansatz EIP-Agri ist zunächst mit Verzögerungen und Umsetzungsschwierigkeiten gestartet. Der zu-

nächst für 2017 geplante zweite Aufruf verzögerte sich. Insbesondere aufgrund personeller Engpässe im MWVLW 

konnte dieser erst im Dezember 2018 gestartet werden. Die Frist für eine Einreichung von Bewerbungen ist der 

16. Juni 2019. Die Auswahl etwaiger OG liegt somit außerhalb des Betrachtungszeitraums. Als Reaktion auf Kri-

tikpunkte wie der fehlende Unterstützung im Antrags- und Bewilligungsprozess sowie der Vereinfachung von 

Abrechnungsmodalitäten wurde zwischenzeitlich reagiert. So wurde, allerdings ohne Auswirkungen auf die be-

reits laufenden Vorhaben zur Unterstützung der Umsetzung des zweiten Förderaufrufs wurde aus Mitteln der 

Technischen Hilfe erstmals ein Innovationsdienstleister beauftragt. Dieser steht potentiellen OG bis zum 31. De-

zember 2019 zur Verfügung. Zudem wurden zum 1. Januar 2019 Standardeinheitskosten zur Förderung direkter 

Personalkosten sowie der sogenannten genannten „Freiwilligen Arbeit“ eingeführt.  

Insgesamt zeigt sich, dass die administrativen Hürden der Abwicklung von EIP-Agri als sehr hoch wahrgenommen 

werden. Auch die Aufteilung der Zusammenarbeit sowie des Innovationsvorhabens in zwei Teilmaßnahmen ist 

insbesondere aus Sicht der umsetzenden Akteurinnen und Akteure in den OG ein Faktor, der den administrativen 

Aufwand erhöht. Zudem wird kritisiert, dass die fördertechnischen Rahmenbedingungen sich negativ auf den 

Grundgedanken der Umsetzung – nämlich die Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen – auswirken. 

Inwieweit die genannten verwaltungstechnischen Anpassungen dazu beitragen können, die festgestellten Prob-

leme zu lösen oder zu verringern, bleibt abzuwarten. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Primäreffekte der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 sind die KOM-Bewertungsfragen 4, 6, 8, 9 und 10 

relevant, die im Anhang des Feinkonzepts dargestellt werden. Mit diesen Bewertungsfragen sind die den SPB 1A 

und 1B sowie vorhabenspezifisch die SPB 2A, 3A und 4A-C. Um die spezifischen Belange sowohl der Unterstüt-

zung der Einrichtung und des Betriebs der OG wie auch der Vorhabenumsetzung umfassend abbilden zu können 

wurden jedoch noch acht weitere Hilfsfragen ergänzt: 

 Welche Beiträge zur Zielerreichung konnten durch die Maßnahme generiert werden? 

 Verbesserung der Zusammenarbeit: Welche Qualität und welchen Mehrwert hatte die Zusammenarbeit 

in der OG (insbesondere mit Blick auf die Einbeziehung der Forschung und der landwirtschaftlichen Pra-

xis)? Welche Effekte hatte die Struktur der OG auf das Projektergebnis? 

 Ist die Verknüpfung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche bzw. Wertschöpfungsstufen gelungen? 

 Wie hoch ist der Innovationsgehalt der Ergebnisse (Innovationsart, Innovationsgrad, Innovationsphasen) 

auch im Vergleich (RP, DE, EU)? 

 Inwieweit wurden Innovationen beschleunigt und Innovationszyklen verkürzt? 

 Inwiefern sind die Ergebnisse der OGs am Markt etabliert und sind markt- und wettbewerbsfähig (Pra-

xisrelevanz)? 

 Inwieweit wurden transdisziplinäre Ansätze realisiert?  

 Welche weiteren Wirkungen konnten die Vorhaben erzielen?  

Ergänzend hierzu wurden die folgenden Hilfswerte definiert: 

 Charakteristika der OG, 

 Verwaltungstechnische Umsetzung der Fördermaßnahme (Informationen zum Förderangebot, themati-

sche Vorgaben, Teilnahmevoraussetzungen, zeitl. Rahmen etc.), 

 Arbeit der OG (Beteiligte/Struktur, Kommunikation und Austausch), 
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 Beitrag zu den EIP-Zielen, 

 Innovationsgehalt (Prozesse), 

 Nutzen der Zusammenarbeit (intern, extern sowie mit Blick auf die Innovation), 

 Art der Innovation (Prozess-, Verfahrens- od. technische Innovation), 

 Art und Anzahl der neuen Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse, 

 Breite des Markteintritts, Etablierung am Markt, 

 Beitrag zum Unternehmensumsatz, Anteil am Unternehmensgewinn, 

 Bereiche, in denen weitere Wirkungen erreicht werden konnten, 

 Beitrag zur CO2-Reduktion, 

 Ressourcenersparnis (Wasser, Boden, Energie). 

Zur Analyse der Primäreffekte wurden Monitoringdaten der ADD sowie Antragsunterlagen und Berichte zum 

Stand 31.12.2018 ausgewertet. Im Zeitraum von 08.01.2019 bis zum 27.01.2019 fand eine Online-Befragung der 

Mitglieder der OG zu ihrer Selbstbewertung wie auch zur Bewertung ihres jeweiligen Innovationsvorhabens statt. 

Alle sieben rheinland-pfälzischen OG nahmen an der Befragung teil, hiervon jedoch überwiegend nur eine Teil-

nehmerin bzw. ein Teilnehmer je OG. Insgesamt haben acht Personen die Befragung beendet. Das entspricht 

einer Beteiligungsquote von 100 %. 

Am 14. Februar 2019 wurde darüber hinaus ein Fokusgruppengespräch, zu dem alle Lead-Partnerinnen und –

Partner eingeladen waren, durchgeführt. Unter Beteiligung von drei der insgesamt sieben OG (43 %) wurden 

weitergehende Fragen zur Umsetzung sowie die Beiträge, die EIP-Agri zur Entwicklung und Verbreitung neuer 

Lösungsansätze leistet, diskutiert. 

Die Auswertungen und Ergebnisse wurden mithilfe eines Mehrmethodenansatzes (Triangulation) zu der im Fol-

genden dargestellten Gesamtbewertung zusammengeführt. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

KOM-Bewertungsfrage 1: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Innovation, die Zusammenarbeit und den Aufbau 

der Wissensbasis in ländlichen Gebieten gefördert? 

Ausgehend von der Grundidee der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 Praxis und Wissenschaft enger zusammen-

zubringen, um im Rahmen von innovativen Vorhaben neue Strukturen für den effizienten Wissenstransfer von 

der Forschung in die Praxis (und umgekehrt) zu schaffen, erfolgt eine Einordnung bezüglich der Mehrwerte der 

Zusammenarbeit. Weiterhin wird überprüft, wie die Zusammenarbeit der OG auf die Ergebnisse der Vorhaben 

wirkt. Abschließend erfolgen eine Bewertung des Innovationsgehalts der Fördervorhaben sowie eine Beantwor-

tung der Frage, ob mit EIP-Agri eine Beschleunigung von Innovationsprozessen einhergeht. 

Welche Qualität und welchen Mehrwert hatte die Zusammenarbeit in der OG (insbesondere mit Blick auf die 

Einbeziehung der Forschung und der landwirtschaftlichen Praxis)? Welche Effekte hatte die Struktur der OG auf 

das Projektergebnis? 

Die Zusammenarbeit innerhalb der OG funktioniere in großen Teilen gut und trage zu einem innovationsfreund-

lichen Klima bei. Insgesamt 75 % der Befragten antworteten, dass sowohl eine offene Kommunikation innerhalb 

der OG als auch die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit insgesamt sehr gut oder eher gut sei. Jeweils 25 % 

bewerteten dies mit teils-teils. Auch könnten Freiräume innerhalb des Vorhabens nahezu in allen OG sehr gut 

oder eher gut genutzt werden (vgl. Abbildung 39). Eine OG bewertete die Zusammenarbeit positiv, hob jedoch 

auch hervor, dass alle Beteiligten darüber hinaus in ihren Berufen engagiert seien und daher oft wenig Zeit zur 

Verfügung stehe. Eine andere OG argumentierte, dass eine breit angelegte Datenerhebung auf insgesamt vier 

Praxisbetrieben geplant sei, dabei sehr umfangreiches Datenmaterial anfalle und die enge Zusammenarbeit zwi-

schen Praxis und Wissen in dem beforschten Bereich eine große Herausforderung und nicht alltäglich sei. Trotz 

dieser Hindernisse funktioniere die Zusammenarbeit in der OG sehr gut.  
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Abbildung 39: Bewertung der Innovationsfreundlichkeit der Vorhabenumsetzung 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Die Hälfte der Befragten bewertete die Größe ihrer OG mit Blick auf die Vorhabenumsetzung mit sehr gut. Jeweils 

25 % antworteten mit eher gut und teils-teils.  

Auch die Zusammensetzung und Zusammenarbeit (innerhalb) der OG sind zum Großteil positiv. So bewerteten 

alle Befragten die vorhandenen Kompetenzen in der OG mit Blick auf die Vorhabenumsetzung mit sehr gut oder 

eher gut. Auch die Weitergabe von Informationen durch die Leadpartnerin bzw. den Leadpartner sowie die Trans-

parenz bei der Entscheidungsfindung innerhalb der jeweiligen OG wurde von 75 % der Befragten mit sehr gut 

oder eher gut bewertet. Hinsichtlich des Engagements der OG-Mitglieder bei der Vorhabenumsetzung scheint es 

in einer OG Probleme zu geben. Während mehr als 60 % mit sehr gut oder eher gut antworteten, gaben 2 OG an, 

dass dies nur in Teilen gut laufe, während eine OG mit eher schlecht antwortete (Abbildung 40). 

Abbildung 40: Bewertung der Zielsetzung und Zusammenarbeit der OG 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Dass die Zusammenarbeit (zwischen Forschung und Praxis) insgesamt als sehr wichtig und produktiv angesehen 

wird, zeigt sich auch in Hinblick auf eine über die Laufzeit des Vorhabens geplante hinausgehende Zusammenar-

beit. So gaben sechs der insgesamt sieben OG an, auch zukünftig eine Zusammenarbeit bzw. einen engen Aus-

tausch anzustreben. Eine OG gab an, sich zukünftig mit Fragestellungen, die für ihr Vorhaben relevant seien, aber 
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nicht innerhalb des Vorhabens behandelt werden könnten, gemeinsam auseinandersetzen zu wollen. Eine wei-

tere Person antwortete, dass einige Akteurinnen und Akteure aus der OG bereits vor dem EIP-Vorhaben zusam-

mengearbeitet hätten und dies auch darüber hinaus weitergeführt werden solle. Es sei zudem geplant, weitere 

Akteurinnen und Akteure aus der Forschung zu integrieren, um die Gesamtergebnisse des Vorhabens weiter zu 

verbessern und gemeinsam die Ergebnisse des Vorhabens zu verbreiten. Hieraus lässt sich schließen, dass die 

Einbindung der Forschung in praktische Fragestellungen einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Inhalte 

wie auch die Durchführung haben kann.  

Dies bestätigt sich auch bei der Betrachtung der Auswirkungen der Einbindung von Forschungs- wie auch Bera-

tungseinrichtungen in die Vorhaben. Wie Abbildung 41 zeigt, findet die Einbindung von Forschungseinrichtungen 

eine größere Resonanz bei den befragten OG als die Einbindung von Beratungseinrichtungen. So wurden die 

Auswirkungen der Einbindung von Forschungseinrichtungen auf die Qualität der Inhalte durchweg31 mit sehr 

hoch oder zumindest eher hoch bewertet. Auch die Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzung und die Kom-

munikation der Vorhabenergebnisse wurden von 50 % der Befragten mit sehr hoch bewertet. Beratungseinrich-

tungen scheinen einen geringeren Einfluss auf die Qualität der Inhalte zu haben. Hier wurden insbesondere die 

Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzung sowie die Kommunikation der Ergebnisse von mehr als der Hälfte 

(der gültigen Antworten) mit teils-teils bewertet. Demzufolge sei die Einbindung der Forschung essentiell für die 

inhaltliche Gestaltung der EIP-Vorhaben; somit wird eines der übergeordneten Ziele der Teilmaßnahmen M16.1 

und M16.2, Forschung und landwirtschaftliche Primärproduktion (Praxis) näher zusammenzubringen, erfüllt.  

Abbildung 41: Auswirkungen der Einbindung von Forschungs- und Beratungseinrichtungen 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Da mit den Innovationsvorhaben immer auch das Risiko des Scheiterns einhergeht, wurden die OG befragt, 

inwiefern sie sich mit potenziellen Risiken auseinandergesetzt haben. Insgesamt sechs der sieben rheinland-

pfälzischen OG gaben an, sich mit potenziellen Risiken, welche die Umsetzung des Vorhabens gefährden könnten, 

auseinandergesetzt zu haben. Es wurden Risiken identifiziert wie der Ausfall von Projektpartnerinnen und -

partnern, Probleme bei der Zusammenarbeit (z. B. mit Laboren) sowie allgemeine Probleme bei der Umsetzung 

und der Auswertung statistischer Daten. Auch gaben zwei OG an, dass die Kooperationsbereitschaft von 

landwirtschaftlichen Betrieben essentiell für ihre Vorhaben sei und hierin ein Risiko liege. Auf die Frage hin, ob 

die genannten Risiken eingetreten sind, antworteten fünf der OG, dass diese im mittleren Umfang eingetreten 

seien. Die weitere OG gab an, dass die vorher benannten Risiken bislang gar nicht eingetreten seien. Des 

Weiteren antworteten fünf der befragten OG, dass sie aufgrund von Risiken oder konkreten Problemem steuernd 

                                                                        
31 Eine OG gab an, zu dem gesamten Frageblock keine Antwort geben zu können (keine Angabe möglich).   
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eingreifen mussten. So wurden in einem Vorhaben Ersatzpartner rekrutiert, in einem anderen wurde das 

Vorhaben in landwirtschaftlichen Betrieben durch die persönliche Kontaktaufnahme mit den Betriebsleitern 

näher beworben. Ein weiteres Vorhaben hat zur Risikominderung Arbeitsgemeinschaften mit 

Genehmigungsbehörden und Fachämtern gebildet sowie Kommunen in die Umsetzung eingebunden.  

Die OG schätzten weiterhin den Praxisnutzen bzw. die Verwertung und Kommunikation ihrer Ergebnisse nach 

außen ein. So bewerteten drei Viertel der Befragten den Praxisnutzen ihrer Vorhaben für Akteurinnen und Ak-

teure außerhalb der OG zu gleichen Teilen mit sehr hoch oder hoch (Abbildung 42). Die Befragten spezifizierten 

den Praxisnutzen auf verschiedene Weise. Während einige OG angaben, dass vorrangig Landwirtinnen und Land-

wirte durch die Ergebnisse ihrer Vorhaben profitieren, wiesen andere darauf hin, dass ihr Vorhaben einen Nutzen 

für diverse Akteurinnen und Akteure entlang der jeweiligen Wertschöpfungskette aufweise. Eine OG argumen-

tierte zudem, dass ihr Vorhaben einen gesamtgesellschaftlichen Praxisnutzen aufweise. Eine weitere OG hob 

hervor, dass neben der Primärproduktion auch öffentliche Einrichtungen (z. B. Landesministerien oder Kommu-

nen) von ihren Ergebnissen profitieren können. 

Die Außenkommunikation der Ergebnisse durch die OG wurde von der Hälfte der Befragten als nur in Teilen gut 

bewertet (vgl. Abbildung 42). Es ist dennoch zu beobachten, dass die OG unterschiedliche Medien einsetzen, um 

ihre Ergebnisse zu kommunizieren. Während nahezu alle OG angaben, Präsentationen auf Fachveranstaltungen 

für die Kommunikation ihrer Ergebnisse zu nutzen sowie Artikel in (Fach-)Zeitschriften veröffentlicht oder geplant 

zu haben, haben zwei OG bereits Beiträge im Radio oder Fernsehen veröffentlicht. Zwei weitere OG planen die 

Erstellung eines Image- bzw. Kurzfilmes. Dies wird von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 

unterstützt. Auch nutzen mehr als die Hälfte der OGs Webseiten oder Informationsmaterialien wie Poster oder 

Flyer, um ihre Ergebnisse zu verbreiten. Soziale Medien werden bislang nicht genutzt, eine OG plant dies jedoch. 

Eine OG gab an, zum aktuellen Stand des Vorhabens keine Außenkommunikation der Ergebnisse zu betreiben 

und dies erst zu tun, sobald belastbare Ergebnisse vorlägen. 

Abbildung 42: Kommunikation der Ergebnisse nach außen 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Zusätzlich zur Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure innerhalb der OG wurde auch die Einbindung in 

weitere Netzwerke untersucht. Nur eine OG gab an mit anderen OG innerhalb von Rheinland-Pfalz zusammen-

zuarbeiten (vgl. Abbildung 43). Eine weitere OG antwortete, dass eine Zusammenarbeit mit anderen OG in der 

Bundesrepublik (nicht Rheinland-Pfalz) bestehe. Die Zusammenarbeit der OG innerhalb Rheinland-Pfalz wäre aus 

Sicht der Befragten wünschenswert, es fehle jedoch bislang ein (übergeordneter) „Kümmerer“. Zudem gaben 

insgesamt vier OG an, sich im Netzwerk der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) z. B. durch die 

Teilnahme an Veranstaltungen und Workshops zu beteiligen. Eine Beteiligung in einer Focus Group auf EU-Ebene 

wurde von allen Befragten verneint. Eine OG führte aus, mit anderen Vorhaben (z. B. aus dem EU-Förderpro-

gramm für Umwelt, Naturschutz und Klimapolitik „LIFE“) zu kooperieren, während zwei OG antworteten, in di-

verse fachliche Workshops, Arbeitskreise oder Veranstaltungen eingebunden zu sein.  
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Abbildung 43: Einbindung der OGs in weitere Netzwerke 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Wie hoch ist der Innovationsgehalt der Ergebnisse auch im Vergleich? 

Die Einschätzung des Innovationsgrads fiel über alle OG hinweg relativ ähnlich aus. Insgesamt sechs der sieben 

OG gaben an, dass es sich bei ihren Vorhaben um Verbesserungsinnovationen, also wesentlichen Verbesserun-

gen gegenüber bestehenden Lösungen mit einem spürbaren, mittelfristigen Wettbewerbsvorteil, handele; eine 

OG konnte hierzu keine Angabe hierzu machen. Hinsichtlich der geographischen Relevanz bewerteten fünf der 

Befragten ihre Innovation als eine Neuerung oder erhebliche Verbesserung in Deutschland, die auf andere Regi-

onen übertragbar sei (vgl. Abbildung 44).  

Abbildung 44: Geographische Relevanz der Innovationen 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Inwiefern sind die Ergebnisse der OGs am Markt etabliert und sind markt- und wettbewerbsfähig (Praxisrele-

vanz)? 

Die Befragten gaben allesamt an, dass ihre Innovation vor allem für landwirtschaftliche Betriebe (Primärproduk-

tion) Relevanz haben werde und spezifizierten dies anhand der inhaltlichen Ausrichtung ihrer Vorhaben. Eine OG 

benannte die maßgebliche Relevanz der Innovation für weitere Beteiligte entlang der Wertschöpfungskette, 

während eine weitere die Relevanz für öffentliche Einrichtungen (Kommunen, Umweltverwaltungen) hervorhob. 

Angesichts des derzeitigen Umsetzungsstandes der Vorhaben fehle eine umfassende Etablierung am Markt je-

doch noch. 
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Inwieweit wurden Innovationen beschleunigt und Innovationszyklen verkürzt? 

Wie bereits in den Ausführungen zur Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 angeführt, seien es 

insbesondere die administrativen Rahmenbedingungen, die aus Sicht der befragten OG dazu beitragen, die 

Wirkungsmöglichkeiten des Innovationsgedankens hinter EIP-Agri zu beschneiden. Die Grundidee von EIP-Agri 

wurde auch im Fokusgruppengespräch sehr begrüßt, dennoch fehlten aus Sicht der Befragten unter den 

derzeitigen Bedingungen Freiheiten innerhalb der Umsetzungsprozesse, die eine tatsächliche Beschleunigung 

von Innovationen ermöglichen, um das kreative Potenzial noch besser nutzen zu können. Zwar besteht die 

Möglichkeit, bei Bedarf Änderungsanträge zu stellen. Die Bindung an das bewilligte Budget und die mit den 

Änderungsanträgen verbundenen Wartezeiten werden jedoch insbesondere von OG-Mitgliedern, die es 

gewohnt sind, schnell eigene Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen, als sehr beschränkend 

wahrgenommen. 

Bewertung 

Mit Blick auf die Bewertungsfrage kann festgestellt werden, dass die durchgeführten Fördervorhaben bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt erkennen lassen, dass innovative Wirkungen von ihnen ausgehen. Weiterhin haben sie 

erheblich zur Verbesserung der Zusammenarbeit und so auch zum Aufbau der Wissensbasis und zum Wissens-

transfer in den ländlichen Regionen beigetragen. Insbesondere zur Erhöhung letzterer Wirkung bedarf es weite-

rer Anstrengungen in den Endphasen der jeweiligen Vorhaben, wenn belastbare Ergebnisse und Erkenntnisse 

vorliegen. Neben der obligatorischen Veröffentlichung der Ergebnisse im EIP-Netzwerk ist ein aktives Weitertra-

gen durch die jeweiligen Vorhabenbeteiligten wünschenswert 

 

KOM-Bewertungsfrage 2: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Verbindungen zwischen Landwirtschaft, 

Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem mit Blick 

auf ein besseres Umweltmanagement und eine bessere Umweltleistung, gestärkt? 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage wird betrachtet, inwieweit die Verbindung verschiedener Wertschöp-

fungsstufen innerhalb der Fördervorhaben gelungen ist, ebenso ob eine Stärkung der Verbindungen zwischen 

Praxis und Forschung unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung des Umweltmanagements und der Umwelt-

leistungen stattgefunden hat. 

Ist die Verknüpfung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche bzw. Wertschöpfungsstufen gelungen? 

Während die EIP-Vorhaben mit ihren Inhalten unterschiedliche Bereiche abdecken und diverse Beiträge leisten, 

wird deutlich, dass ein Großteil der Vorhaben sich inhaltlich insbesondere auf die Primärproduktion bezieht. Ei-

nige OG haben den Aufbau einer Wertschöpfungskette zum Ziel und decken (neben der Primärproduktion) auch 

die Bereiche der (Weiter-)verarbeitung und der Vermarktung ab. Die Befragten antworteten, dass die Verknüp-

fung unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen in ihren Vorhaben zumeist gut gelinge. 

Abbildung 45: Verknüpfung von Wertschöpfungsstufen unter EIP-Agri 

Quelle: Befragung der OGs und ihrer Innovationsvorhaben in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 
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Inwieweit wurden transdisziplinäre Ansätze realisiert? 

Bezüglich der Verbindung zwischen Praxis und Forschung innerhalb der OG wird auf die Ausführungen unter 

KOM-Bewertungsfrage 1 verwiesen. Diese sind gegeben und werden insbesondere mit Blick auf die Schärfung 

der Inhalte der jeweiligen Innovationsvorhaben sehr positiv bewertet. 

Beiträge zur Verbesserung der Umweltleistung von Betrieben erfolgen in den OG auf vielfältige Weise und ori-

entiert an den jeweiligen bearbeiteten Themen. So werden bspw. Erosionsschutz und Humusaufbau in den Blick 

genommen, die Erhöhung der betrieblichen Biodiversität oder Einsparungen bspw. von Wasserressourcen, aber 

auch Arbeitszeit in Anbauprozessen auf der Basis angepasster Sorten- und Artenwahl. 

Bewertung 

Sowohl die Verbindung verschiedener Wertschöpfungsstufen wie auch die Einbindung der Forschung in die OG 

ist über alle Fördervorhaben hinweg gelungen. Da sich diese inhaltlich auch mit Fragen der Verbesserung der 

betrieblichen Umweltleistung beschäftigen, ist von entsprechenden Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage 

auszugehen. Da die Vorhaben im Betrachtungszeitraum noch nicht abgeschlossen waren, kann noch keine um-

fangreichere Flächenwirkung angenommen werden.  

KOM-Bewertungsfrage 4: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Betriebsumstrukturierung und 

-modernisierung der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch Erhöhung der 

Marktbeteiligung und der landwirtschaftlichen Diversifizierung zu verbessern? 

Der SPB 2a als inhaltichem Schwerpunkt zugeordnet sind die drei OG „Grünland und Tiergesundheit Eifel“, 

„Starke Körnerleguminosen – mehr Hülsenfrüchte auf dem Tisch“ sowie „Tierwohl – durch innovatives 

Fütterungskonzept beim Schwein; Anbau und Verwertung von heimischen Körnerleguminosen und 

Faserfuttermitteln mit Praxistest in der Schweinefütterung“. Daneben zeigte die Befragung der OG, dass auch in 

den übrigen Vorhaben zumindest mittelbar Wirkungen (Sekundäreffekte) im Sinne der Bewertungsfrage 

entfalteten. So gaben sechs der sieben OG an, dass ihr Vorhaben Beiträge zur Steigerung der Produktivität in den 

teilnehmenden Betrieben leiste. Dies kennzeichne sich bei drei OG durch die Erhöhung von Erträgen (z. B. Er-

schließung von Flächen, höherer Output). Zudem gaben vier OG an, dass ihre Vorhaben durch die Verbesserung 

von Prozessen (u.a. Fütterungsoptimierung, verbesserte Haltungsbedingungen) Beiträge zur Steigerung der Pro-

duktivität in den teilnehmenden Betrieben leisteten. Beiträge zum Erhalt bzw. zur Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit werden aus Sicht von sechs der sieben OG ebenfalls gesehen. Diese liegen zum Beispiel in der Herstel-

lung neuer Produkte wie neue Kulturen oder Lebensmittel bzw. die Verbesserung der Qualität bestehender Pro-

dukte (z. B. durch die Nutzung von Einsparungspotenzialen oder Ertragssteigerungen). Auch gaben drei OG an, 

bestehende Dienstleistungen zu verbessern, diese z. B. umweltschonender zu gestalten. Als weitere Beiträge 

gaben OG u.a. an, mit ihrem Vorhaben Produktionsprozesse zu vereinfachen und Vertriebsprozesse zu optimie-

ren.  

Im Fokusgruppengespräch ebenso wie in der Befragung erläuterten die OG, dass von einer Erhöhung der Markt-

beteiligung derzeit noch nicht ausgegangen werden kann. Teilweise bestehe der Mehrwert der Vorhaben in der 

langfristigen Erhaltung von Marktanteilen. 

Bewertung 

Grundsätzlich sind Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage erkennbar. Da die OG modellhafte Innovationsvorha-

ben umsetzen, kann von einer tatsächlich erfolgten Erhöhung der Marktbeteiligung sowie umfassender Wirkun-

gen zur Diversifizierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgegangen werden. Die Mehrwerte in Form neuer 

Produkte oder Qualitätsverbesserungen sind für die beteiligten Betriebe dennoch erkennbar und für ihr Fortbe-

stehen von hoher Bedeutung. 

KOM-Bewertungsfrage 6: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der geförderten 
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Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette mittels Qualitätsregelungen, 

die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen 

Märkten und kurze Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und -organisationen und 

Branchenverbände zu steigern? 

Wie bereits dargelegt, ist das Vorhaben „Hühner werden mobil“ dem SPB 3a als inhaltlichem Schwerpunkt zuge-

ordnet. Die Wirkungen sind insbesondere mit Blick auf die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Ver-

sorgungswege vorhanden. Die weiteren Innovationsvorhaben leisten hier maximal mittelbare Beiträge (Sekun-

däreffekte) bspw. über die Veränderung des Futtermitteleinsatzes, wobei die Auswirkungen dann eher langfristig 

sind und mit Blick auf die Bewertungsfrage von mittelbarer Bedeutung. 

Bewertung 

Die Wirkung im Sinne der Bewertungsfrage beschränkt sich auch hier auf einzelne Fördervorhaben, die noch 

keine flächenhafte Umsetzung erfahren. Weiterhin verfolgt auch die OG „Hühner werden mobil“ mehrere inhalt-

liche Ansätze und damit verbundene Arbeitsfragen, so dass nicht von umfassenden Effekten insbesondere auf 

die Absatzförderung oder die Erhöhung der Wertschöpfung ausgegangen werden kann. 

KOM-Bewertungsfrage 7: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung 

der biologischen Vielfalt, auch in Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder 

anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie 

des Zustands der europäischen Landschaften unterstützt? 

Zwei OG sind dem SPB 4a schwerpunktmäßig zugeordnet. Dies sind die Vorhaben „Vernetzung verinselter Bio-

tope“ sowie „MUNTER - Entwicklung eines Managementsystems für Landwirte und Kommunen für mehr Um-

welt- und Naturschutz durch einen optimierten Energiepflanzenanbau“. Die Zuordnung letzteren Vorhabens war 

eine Folge der Streichung von SP 5 aus dem EPLR EULLE, so dass hier zunächst nicht die Hauptwirkungen verortet 

waren. Beide Vorhaben sind geeignet, im Sinne der Bewertungsfrage Wirkungen zu entfalten und zu einer Ver-

besserung bzw. Wiederherstellung und Erhaltung der biologischen Vielfalt auf entsprechend bewirtschafteten 

Flächen beizutragen.  

Bewertung 

Die Wirkung im Sinne der Bewertungsfrage beschränkt sich auch hier auf einzelne Fördervorhaben, die noch 

keine flächenhafte Umsetzung erfahren.  

KOM-Bewertungsfrage 9: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms 

zur Entwicklung des ländlichen Raums die Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des 

Umgangs mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln, unterstützt?  

Der SPB 4b ist das Vorhaben der OG „BONA – Backweizen ohne Nitratauswaschung“ schwerpunktmäßig zuge-

ordnet. Daneben leisten aber auch die OG „Grünland und Tiergesundheit Eifel“ sowie „MUNTER - Entwicklung 

eines Managementsystems für Landwirte und Kommunen für mehr Umwelt- und Naturschutz durch einen opti-

mierten Energiepflanzenanbau“ Beiträge im Sinne von Sekundäreffekten, indem sie sich mit wasserwirtschaftli-

chen Aspekten und Fragestellungen auseinandersetzen. 

Bewertung 

Die Wirkung im Sinne der Bewertungsfrage beschränkt sich auch hier auf einzelne Fördervorhaben, die noch 

keine flächenhafte Umsetzung erfahren.  
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KOM-Bewertungsfrage 10: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Verhinderung der Bodenerosion und die 

Verbesserung der Bodenbewirtschaftung unterstützt? 

Dem SPB 4c ist kein Fördervorhaben direkt zugeordnet, dennoch leistet mindestens das Fördervorhaben „MUN-

TER – Entwicklung eines Managementsystems für Landwirte und Kommunen für mehr Umwelt- und Naturschutz 

durch einen optimierten Energiepflanzenanbau“ mittelbare Beiträge zur Verhinderung der Bodenerosion. 

Bewertung 

Die Wirkung im Sinne der Bewertungsfrage beschränkt sich auf ein einzelnes Fördervorhaben, das derzeit noch 

Modellcharakter hat.  

Welche weiteren Wirkungen konnten die Vorhaben erzielen?  

Weitere Wirkungen der Fördervorhaben unter EIP-Agri beziehen sich auf den Aspekt der Ressourcenschonung 

sowie Beiträge zum Klimaschutz, die aufgrund der Streichung von SP 5 im EPLR EULLE nicht mehr im Detail un-

tersucht werden. Dennoch haben sechs OG rückgemeldet, entsprechende Wirkungen in ihren Fördervorhaben 

zu erzielen. Diese liegen zum Beispiel in einer Erhöhung der Bindefähigkeit von CO2 in Böden, der Einsparung von 

Transportwegen mittels der Erhöhung einheimischer Futteranteile oder auch bedarfsgerechterer Düngemetho-

den. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Umsetzung von EIP-Agri startete mit Verzögerungen in der Bewilligung der Vorhaben. Der angekün-

digte zweite Förderaufruf wurde mehrfach verschoben. Zwischenzeitlich konnten von den zunächst zehn 

ausgewählten OG sieben bewilligt werden und in die Umsetzung starten.  

 Die befragten OG benennen neben Problemen in der Antragsberatung durch das Ministerium sowie der 

ADD als bewilligender Stelle auch Schwierigkeiten in der laufenden Umsetzung, die zumindest teilweise 

die Nutzung des vorhandenen Innovationspotenzials mindern. Insbesondere die Grenzen des bewilligten 

Fördervorhabens und seiner Finanzplanung lassen nur wenig Spielraum für ggf. notwendige Anpassun-

gen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Aufteilung der Vorhaben zwischen den Teilmaßnahmen M16.1 und 

M16.2. 

 Die OG benennen darüber hinaus eine Verbesserung der Unterstützung sowohl in der Antrags- wie auch 

in der Umsetzungsphase als wünschenswert. 

 Bezogen auf die Bewertungsfragen lassen sich Wirkungen in allen relevanten SPB feststellen. Die Zusam-

menarbeit in den OG, die sowohl transdisziplinär wie auch wertschöpfungskettenübergreifend stattfin-

det, funktioniert weitestgehend gut und trägt dazu bei, die Ergebnisse der Fördervorhaben zu verbes-

sern. Auch der Innovationsgehalt der Fördervorhaben wird durchgängig mindestens als Verbesserungs-

innovation eingeordnet mit einem Wirkungsgrad deutlich über die beteiligten OG-Mitglieder hinaus. 

 Insbesondere die finanztechnisch direkt den jeweiligen Prioritäten zugeordneten Fördervorhaben leisten 

entsprechende Beiträge. Dennoch kann in keinem Fall von einer umfassenden Wirkung auf Branchen- 

oder gar Landesebene ausgegangen werden, da die OG jeweils innovative Fragestellungen bearbeiten 

und hierfür modellhafte Lösungsansätze erarbeiten. Eine Verbreitung der Ergebnisse findet zwar in den 

meisten der sieben Fördervorhaben schon im laufenden Umsetzungsprozess statt. Dennoch benötigt 

eine Implementierung der erarbeiteten Ansätze neben den Anstrengungen der Beteiligten einen länge-

ren zeitlichen Horizont. 

Empfehlungen 

 Dauerhafte Etablierung eines Innovationsdienstleisters als Ansprechpartner nicht nur in der Antrags-

phase, sondern auch im laufenden Umsetzungsprozess. 

 Laufende Prüfung einer möglichen Vereinfachung bei der Abwicklung der Vorhaben. 
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 Zusammenführung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 zum Abbau von Hürden, die durch das ge-

wählte Konstrukt innerhalb der OG und ihrer Innovationsvorhaben entstehen. 
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 Schaffung von Clustern und Netzwerken (M16.4) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahme M16.4 Schaffung von Clustern und 

Netzwerken 

Schon für die Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 wurden Defizite im Bereich der gezielten Zusammenarbeit, ins-

besondere unter dem Wertschöpfungskettenaspekt festgestellt. Dieser Herausforderung gilt es auch in der 

Breite, also über reine Pilotvorhaben hinaus, zu begegnen. Außerdem gilt es die vorhandenen Strukturen in den 

ländlichen Räumen zu erhalten und zu stärken. 

Mit der Teilmaßnahme M16.4 - Schaffung von Clustern und Netzwerken sollte daher der Aufbau langfristiger und 

breit angelegter Cluster und Netzwerke, insbesondere in den Bereichen regionaler Wertschöpfungsketten und 

Integration der Erzeugerinnen und Erzeuger in die Lebensmittelkette forciert werden. Dadurch sollen die hori-

zontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteurinnen und Akteuren der Versorgungskette zur Schaffung 

und Entwicklung kurzer Versorgungswege und lokaler Märkte nachhaltig gestärkt werden. 

Primäreffekte der Teilmaßnahme M16.4 wurden in den SPB 2A, 3A, 4, 5A, 5B, 5C, 5D sowie 5E programmiert und 

werden vorhabenspezifisch geleistet. Sekundäreffekte waren in allen SPB möglich. Die Teilmaßnahme wurde mit 

dem 2. Änderungsantrag zum EPLR EULLE (Dezember 2017) gestrichen. Die ursprünglich vorgesehenen Mittel 

wurden zur Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 umverteilt.  

Als Begründung der Streichung wurde angeführt, dass aufgrund der Anlaufschwierigkeiten der Umsetzung des 

EPLR EULLE insgesamt diese Teilmaßnahme nicht weiter angeboten werde. Der verwaltungstechnische Aufwand 

stehe nicht im Verhältnis zu den vergleichsweise geringen vorgesehenen Mitteln. Die potenziellen Vorhaben 

könnten auch im Rahmen des LEADER-Ansatzes sowie der Marketingförderung (FID) unterstützt werden.  

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Teilmaßnahme M16.4 wurde mit dem 2. Änderungsantrag gestrichen, die Mittel wurden in die Teil-

maßnahmen M16.1 und 16.2 umgeschichtet. 

 Die Streichung und damit Priorisierung von EIP-Agri unter den Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 ist an-

gesichts der Umsetzungsschwierigkeiten eine nachvollziehbare Entscheidung. 

Empfehlungen 

 Für die neue Förderperiode wird eine kritische Überprüfung der tatsächlichen Bedarfe unter Einbezie-

hung der alternativ vorhandenen Fördermöglichkeiten empfohlen. Ggf. ist nach Abschluss der Einfüh-

rungsphase für EIP-Agri der Bedarf einer Unterstützung von Clustern und Netzwerken vorhanden. 

 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

119 

 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz (M19.1) 

Die ländlichen Regionen sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Diese ergeben sich auch 

aus Bevölkerungsverlusten aufgrund von Abwanderung sowie dem demografischen Wandel. Die Auswirkungen 

zeigen sich unter anderem im Verlust an gut qualifizierten Arbeitskräften, Herausforderungen in der Dorfent-

wicklung durch Unterauslastung von Infrastrukturen sowie Leerstand. 

Der LEADER-Ansatz hat zum Ziel, die lokalen Akteurinnen und Akteure bei der Umsetzung strategischer Lösungen 

als Reaktion auf die genannten Herausforderungen zu unterstützen. Voraussetzung ist das Vorhandensein einer 

sog. Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE). 

Mit der Förderung der Erstellung von LILE sollten die regionalen Akteurinnen und Akteure in die Lage versetzt 

werden, neuartige, auf ihre jeweiligen Gegebenheiten passende Strategien für die o.g. Herausforderungen zu 

entwickeln und im Rahmen einer partizipativ erarbeiteten Gesamtkonzeption zusammenzuführen. 

Für die Teilmaßnahme M19.1 wurden Primäreffekte im SPB 6B erwartet. Sekundärwirkungen konnten in allen 

anderen SPB erzielt werden. 

Die Förderung unter Teilmaßnahme M19.1 umfasste die Erarbeitung der LILE einschließlich der Beratungskosten 

sowie Kosten, die im Zusammenhang mit der Beteiligung von Akteursgruppen zur Vorbereitung der Strategie.  

Gefördert wurden Reise- und Materialkosten sowie Raum- und Mietkosten oder indirekte Kosten der Erarbeitung 

einer LILE einschließlich Beratungskosten und Kosten, die im Zusammenhang mit o.g. Konsultationen entstan-

den. 

Der Fördersatz betrug 100 % der förderfähigen Kosten bei einem Höchstbetrag von 25.000 € je LILE. 

Weiterhin wurde das Bewerbungs- und Auswahlverfahren definiert. Mit dem Abschluss des Auswahlverfahrens 

ist die Durchführung der Teilmaßnahme abgeschlossen. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 35: Umsetzung der Teilmaßnahme M19.1 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikato-

ren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

O1: Gesamtbetrag 
der öffentlichen 
Ausgaben (€) 

666.000 667.860,09 - 100 % 

O18: Von einer lo-
kalen Aktions-
gruppe abgedeckte 
Personen 

1.700.000 k.A. 2.122.965 125 % 

O19: Zahl der aus-
gewählten Aktions-
gruppen 

15 20 - 133% 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Mit dem 3. Änderungsantrag erfolge eine Umschichtung der Mittel aus Teilmaßnahme M19.1 in Teilmaßnahme 

M19.2. Die Teilmaßnahme wurde damit rein aus Landesmitteln finanziert. 

Tabelle 36: Änderungen der Zielwerte Teilmaßnahme M19.2 

 1. ÄA 2. ÄA 3. ÄA 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben 

- - - 500.000 € 
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Bewertung der Umsetzung 

Den Auftakt für die Umsetzung von Teilmaßnahme M19.1 bildete ein Interessenbekundungsverfahren Mitte 

2014. Hierauf bekundeten insgesamt 20 Regionen ihr Interesse zur Teilnahme im Auswahlverfahren. In der Folge 

fand im September 2014 eine Informationsveranstaltung statt. Die Ausschreibung des LEADER-Wettbewerbs er-

folgte mit Frist zum 31.01.2015. Bis zu diesem Termin waren die interessierten Regionen aufgefordert, ihre Kon-

zepte vorzulegen. Entsprechende regionale Strategie- und Beteiligungsprozesse zur Erarbeitung der LILE wurden 

in den Regionen meist in der zweiten Jahreshälfte 2014 durchgeführt. Parallel erfolgte eine laufende Vorabinfor-

mation der Regionen. 

Wie war die Qualität des Auswahlprozesses der LAG? 

Die Begutachtung der eingereichten LILE fand durch externe Gutachter statt. Weiterhin richtete die Verwaltungs-

behörde einen Bewertungsausschuss ein. Diesem gehörten neben einem Vertreter der ELER-Verwaltungsbe-

hörde, Vertreterinnen und Vertreter beteiligter Landesressorts, ein Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion sowie die vom vorläufigen EULLE-Begleitausschuss benannten Vertreterinnen und Vertreter der Part-

ner an. Zusätzlich wurden unabhängige Sachverständige in den Bewertungsausschuss berufen. Dem Auswahl-

prozess lag ein im Dezember 2014 veröffentlichter Kriterienkatalog zugrunde. 

Der Bewertungsausschuss wählte in der Folge alle eingereichten LILE aus. Aus der Anwendung der Qualitätskri-

terien auf die eingereichten LILEs ergaben sich dennoch bei allen einreichenden Regionen Nachbearbeitungsbe-

darfe. Um diese aufzugreifen und zur Erhöhung der Qualität der LILEs, beschloss die Auswahljury zusätzliche 

Schulungsmaßnahmen. Diese wurden zum einen in Form eines gemeinsamen Workshops mit Vertreterinnen und 

Vertretern aller Bewerberregionen umgesetzt. Hier wurden übergreifend überarbeitungsbedürfte Bereiche der 

LILEs aufgegriffen und potenzielle Lösungsansätze durch die unabhängigen Sachverständigen. Zum anderen er-

folgten individuelle Rückmeldungen mit konkreten Überarbeitungsbedarfen der LILEs an die Regionen. 

Die Anerkennung der insgesamt 20 Regionen fand im Juli 2015 statt.  

Bewertung 

Die Zielsetzung im EPLR EULLE war es, 15 LAGs anzuerkennen, in den Ausführungen zur Teilmaßnahme M19.1 

werden 15-20 LAGs genannt. Die Festlegung auf die Auswahl von insgesamt 20 LAGs erfolgte bereits in einem 

frühen Stadium des Auswahlprozesses. Die Entscheidung zur Weiterqualifizierung der eingereichten LILEs ist in-

sofern schlüssig, auch im Hinblick auf die Sicherung der Qualität der anschließenden Umsetzungsprozesse.  

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Primäreffekte der Teilmaßnahmen M19.1 ist die KOM-Bewertungsfrage 17 relevant, die den SPB 6B ab-

deckt. Mit Blick auf die Sekundäreffekte ist die KOM-Bewertungsfrage 1 für SPB 1A ebenfalls sinnvoll. Weitere 

Sekundäreffekte werden letztlich durch die Umsetzung der LILE im Rahmen der Teilmaßnahmen M19.2 – M19.4 

erfasst. Auf eine umfassende Betrachtung der möglichen Sekundärwirkungen der Teilmaßnahme M19.1 wird 

daher verzichtet. 

Die KOM-Bewertungsfragen bilden jedoch nicht alle Teilaspekte der Maßnahme umfänglich ab, weshalb die fol-

genden ergänzenden Hilfsfragen formuliert wurden: 

 Wie stellte sich die Qualität der Erstellungsprozesse dar (bspw. Aktivierung von Akteurinnen und Akteu-

ren, Einbindung in den Erarbeitungsprozess)?  

 Wie war die Qualität der Auswahlprozesse der LAGs? 

Zur Analyse der Primäreffekte wurden im ersten Schritt die Monitoringdaten (insbesondere die öffentlichen Aus-

gaben) sowie die eingereichten LILE ausgewertet. 
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Im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni 2018 wurde eine online-Befragung von Schlüsselpersonen aus den 

insgesamt 20 Lokalen Aktionsgruppen durchgeführt. Der Verteiler von insgesamt 799 Personen setzte sich zu-

sammen aus den Mitgliedern der LEADER-Vereine bzw. Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppen (LAG). Die LAGs 

konnten darüber hinaus maximal zehn regionale Schlüsselpersonen benennen. Die Teilnehmendenzahl belief 

sich somit auf insgesamt 236 Personen, was einer Beteiligungsquote von 30 % entspricht. 

Die LEADER-Geschäftsstellen gaben im Zeitraum 2016-2018 jährlich einen Erhebungsbogen ab, der Leistungen 

und Wirkungen der Geschäftsstellenarbeit erfasst (jährliche Geschäftsstellenbögen). 

Im Zeitraum Juni- September 2018 fand eine Online-Befragung aller LEADER-Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz 

statt. Die Beteiligungsquote lag bei 100 %.  

Zur Beurteilung des Auswahlverfahrens wurde ein telefonisches Interview mit dem begleitenden externen 

Dienstleister geführt. 

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden zur Beantwortung der Bewertungsfrage unter Anwendung eines Mehr-

methodenansatzes (Triangulation) zusammengeführt und ausgewertet. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Bewertungsfrage 17: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert 

Wie stellte sich die Qualität der Erstellungsprozesse dar (bspw. Aktivierung von Akteurinnen und Akteuren, Ein-

bindung in den Erarbeitungsprozess)? 

Die LILEs sind die Basis für die Zusammenarbeit und die Entscheidung über die Umsetzung von Fördervorhaben 

in den LEADER-Regionen. Die Erstellung der LILEs sollte aufgrund dessen im Rahmen partizipativer Prozesse er-

folgen, um eine möglichst große Bandbreite an regionalen Akteurinnen und Akteuren aus den verschiedenen 

Handlungsbereichen einzubinden. 

Vor diesem Hintergrund ist zu betrachten, inwieweit die Erstellungsprozesse ein ausreichendes Maß an Beteili-

gung boten. Aus Sicht von rund 75 % der befragten Schlüsselpersonen war dies voll bzw. eher gegeben. Auch die 

LEADER-Geschäftsstellen werteten zu rund 75 % die Beteiligung aus den jeweiligen Regionen heraus im Beteili-

gungsprozess als sehr gut bis eher gut. 

In einem weiteren Schritt wurde die Zufriedenheit mit verschiedenen Beteiligungsformaten und Informations-

möglichkeiten abgefragt. Die im Folgenden abgebildete Übersicht zeigt, dass die Schlüsselpersonen grundsätzlich 

auch mit den im Detail abgefragten Formaten und Angeboten zufrieden waren. Lediglich die Diskussion und Vor-

stellung der LILE in den politischen Gremien fällt in der Bewertung etwas ab. 
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Abbildung 46: Zufriedenheit mit Information über den Prozess zur Erarbeitung der LILE und Beteiligungsmög-
lichkeiten 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Die Geschäftsstellen bewerteten dagegen die Internetforen und -angebote mit 40 % sehr zufrieden bis eher zu-

frieden, im Vergleich schlechter. Dagegen schnitt die Diskussion und Vorstellung in politischen Gremien mit mehr 

als 60 % deutlich besser ab. 

Befragt nach zusätzlichen Informations- und Beteiligungsangeboten antwortete die Hälfte der Geschäftsstellen 

mit Nein und sechs mit „kann ich nicht beurteilen“. Nur drei Geschäftsstellen antworteten mit Ja und führten 

aus, dass Facebook, die intensivere Nutzung des Internets sowie die zusätzliche Nutzung weiterer Medien sinn-

voll gewesen wären. Lediglich 14 % der Schlüsselpersonen gaben an, dass zusätzliche Angebote sinnvoll gewesen 

wären. Hier wurde mehrfach eine bessere Pressearbeit insgesamt benannt, eine bessere Beteiligung der Politik 

sowie die gezielte Ansprache von Jugendlichen. Auch dezentrale Veranstaltungen sowie Bürgerworkshops wur-

den angeführt. 

Die LILEs stellen die Fördergrundlage für die LAGs dar; Bedarfe, die in der LAG nicht definiert wurden, sind in der 

Folge nicht in Form von Projekten förderfähig. Vor diesem Hintergrund ist von großer Bedeutung, dass die regi-

onalen Bedarfe aus Sicht der Betroffenen aufgegriffen werden. Die Auswahlkriterien des Landes gaben die Glie-

derung der LILE vor. Demnach war ein Leitbild mit Entwicklungsstrategie, Handlungsfelder sowie handlungsfeld-

bezogene Teilziele zu definieren. Mehr als 80 % der Schlüsselpersonen sowie der Geschäftsstellen gaben an, dass 

die in der LILE definierten Handlungsfelder die regionalen Bedarfe aufgreifen. Befragt danach, welche Aspekte 

fehlen, wurden Belange der Jugend, der demographische Wandel, aber auch Landwirtschaft sowie Natur und 

Umweltschutz benannt. 

Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung verschiedener Akteursgruppen in die Erstellungsprozesse. Hier zeigt die 

nachfolgende Grafik, dass die befragten Schlüsselpersonen vor allem Politik und Verwaltung als in der Tendenz 

zu viel bzw. eher zu viel in den Prozessen vertreten empfanden. Zu wenig und eher zu wenig eingebunden waren 

Handwerk und Gewerbebetriebe. Unter sonstige wurde der Kulturbereich angeführt. 
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Abbildung 47: Einbindung verschiedener Akteursgruppen in den Prozess zur Erarbeitung der LILE 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Die Einschätzung der LEADER-Geschäftsstellen unterscheidet sich von der der Schlüsselpersonen dahingehend, 

dass die Geschäftsstellen mit einem Anteil von fast 50 % die Jugend als eher zu wenig bzw. zu wenig vertreten 

ansieht. Auch der soziale Bereich war aus Sicht der Geschäftsstellen in den Beteiligungsprozessen mit rund 30 % 

nicht ausreichend vertreten. Bezüglich der Einbindung von Politik und Verwaltung fällt die Bewertung dagegen 

analog aus. 

Befragt danach, ob die Zielvorstellungen aller Akteursgruppen in den Regionen durch die LILEs aufgegriffen wer-

den, fällt die Bewertung durch die Geschäftsstellen etwas schlechter aus. Hier sind es aber immer noch 70 % 

bzw. 14 Regionalmanagements, die dies als gegeben sehen. Als fehlend werden auch die Zielgruppen benannt, 

die schon im Erstellungsprozess als zu wenig eingebunden angeführt wurden: Handwerk und Jugend. 

Bewertung 

Die Akteurinnen und Akteure in den LAGs sind mehrheitlich zufrieden mit den Erstellungsprozessen ebenso wie 

den aufgegriffenen Themen und Handlungsfeldern in den LILEs. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für ziel-

führende Umsetzungsprozesse in den LEADER-Regionen. Positiv hervorzuheben ist die breite Einbindung unter-

schiedlicher Akteursgruppen, die für eine hohe Identifikation der Region mit ihrer LILE von Bedeutung ist. Hier 

ist gleichzeitig zu bemängeln, dass – auch im Vergleich zur letzten Förderperiode – keine Veränderung in der 

Einbindung unterrepräsentierter Gruppen erzielt werden konnte. Hier ist insbesondere die Einbindung von Ju-

gendlichen zu nennen.  
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war. Durch die unterschiedlichen Beteiligungsformate und Informationsangebote (siehe oben) wurden wichtige 

Beiträge zur Förderung der Zusammenarbeit in den Regionen geleistet. Gleichzeitig erfolgte mit der Erarbeitung 

der LILEs auch ein Aufbau der Wissensbasis bei den beteiligten Akteurinnen und Akteuren. 

Mit den unterstützten Prozessen wurden keine direkten Beiträge zur Steigerung der Innovation in den betreffen-

den Gebieten geleistet. Vielmehr dienen die LILEs dazu, als Instrument der Regionalentwicklung die Handlungs-

bereiche in den Regionen zu definieren und die Auswahlprozesse für innovative Fördervorhaben unter den Teil-

maßnahmen M19.2 und M19.3 vor zu strukturieren (siehe hierzu auch Kapitel 3.19 und Kapitel 3.20). 

Weiterhin erfolgten durch die Beteiligungsprozesse in den LAGs ebenso wie durch die im Auswahlprozess durch-

geführte Qualifizierung ein Kapazitätsaufbau in den Regionen bzw. bei den beteiligten Akteurinnen und Akteu-

ren. 

Bewertung 

Die Erstellungsprozesse in den Regionen konnten zum Kapazitätsaufbau der späteren LAGs beitragen. Die LILEs 

bilden weiterhin die Grundlage für eine gute Umsetzung der Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3, die im Folgen-

den bewertet wird. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Teilmaßnahme M19.1 wurde erfolgreich umgesetzt, die gesetzten Ziele wurden erreicht. 

 Die Akteurinnen und Akteure in den Regionen bewerten sowohl die Erstellungsprozesse wie auch die 

Ergebnisse weitestgehend positiv. Im 2017er-Bericht wurde jedoch auf den langen Zeitraum zwischen 

der Abgabe der LILEs und der Anerkennung der LAGs verwiesen, der die Beteiligungsprozesse in den 

Regionen zum Teil für einen Zeitraum von annähernd einem Jahr zum Erliegen brachte. 

 Die Umwandlung von einem Auswahl- in ein Qualifizierungsverfahren ist grundsätzlich nachvollziehbar, 

hätte aber ggf. bereits zu einem früheren Zeitpunkt entschieden werden können. 

 Die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen ist mit Blick auf die Umsetzungsprozesse und der Tat-

sache, dass die LILEs die zentrale Entscheidungsgrundlage zur Förderfähigkeit darstellen, zu begrüßen. 

Die Aufteilung in einen allgemeinen und einen regionsindividuellen Teil trägt zur Optimierung der Ergeb-

nisse bei. 

Empfehlungen 

 Das Qualifizierungsverfahren sollte beibehalten werden; dies ermöglicht zukünftig auch eine sinnvolle 

Kommunikation über die Entscheidungszeiträume.  

 Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass die Beteiligungsprozesse in den Regionen nach einer 

sehr intensiven Erarbeitungsphase nicht völlig zum Erliegen kommen. 

Zur Einbindung von unterrepräsentierten Gruppen sollten weiterhin neue Wege und Beteiligungsformate in den 

Regionen angegangen werden. Ein strukturierter Austausch über best practice-Beispiele kann dabei ein erster 

Schritt sein. 
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 Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölke-

rung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung (M19.2) 

 Kurzbeschreibung 

Der LEADER-Ansatz dient dazu, den als LAG ausgewählten Gebieten die Durchführung von Vorhaben zu ermögli-

chen. Entscheidend ist, dass die Vorhaben der Realisierung der LILE der jeweiligen LAG dienen. Die Umsetzung 

der LILE erfolgt durch die koordinierte Zusammenarbeit privater und öffentlicher Akteurinnen und Akteure. 

Die Teilmaßnahme M19.2 umfasst die Förderung der Durchführung von Vorhaben im Rahmen der von der örtli-

chen Bevölkerung betriebenen Strategien für lokale Entwicklung. Mit den privaten und öffentlichen Vorhaben 

werden die LILE umgesetzt. Eine zentrale Voraussetzung ist deren Herleitbarkeit aus der jeweiligen regionalen 

Strategie bzw. LILE.  

Für die Maßnahme werden die Primäreffekte im SPB 6B erwartet. Sekundäreffekte sind in allen SPB möglich. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf der Basis des EPLR EULLE. 

Voraussetzung für die Umsetzung von Fördervorhaben unter der Teilmaßnahme M19.2 ist die Verortung des 

Vorhabens im Gebiet einer der im Verfahren unter Teilmaßnahme M19.1 ausgewählten LAG.  

Die LAG führen jährlich mindestens einen Förderaufruf durch, auf den sich Antragstellerinnen und -steller be-

werben können. Im Rahmen der Förderaufrufe überprüfen das Regionalmanagement bzw. das Entscheidungs-

gremium die Förderwürdigkeit der Anträge. Vor der eigentlichen Auswahlentscheidung der LAG findet eine Be-

sprechung zwischen dem Regionalmanagement und der ADD bezüglich der Förderfähigkeit der einzelnen Vorha-

ben statt. 

In der Auswahlsitzung des Entscheidungsgremiums darf ausschließlich über förderfähige Projekte entschieden 

werden (zu diesem Zeitpunkt muss bereits eine erste Plausibilisierung der Kosten [abschließende Plausibilisie-

rung mit der Antragstellung], Finanzierungsbestätigungen oder Bauvorbescheide vorliegen). Die Vorhaben wer-

den durch die LAG ausgewählt. 

Die jeweilige Höhe der Förderung liegt je nach Art des Trägers und Inhalt zwischen 30 % und 100 %. Sie ist ab-

hängig von den Festlegungen innerhalb der LILE der jeweiligen LAG. Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung 

gewährt. 

Mit dem positiven Votum hinsichtlich der Förderwürdigkeit können die Antragstellerinnen und -steller in einem 

weiteren Schritt bei der ADD als Bewilligungsstelle einen Förderantrag stellen, die nach abschließender Beurtei-

lung der Förderfähigkeit die Projektförderung bewilligt. 

Die Bagatellgrenze beträgt 2.000 €, die maximale Förderhöhe liegt bei 250.000 € der förderfähigen Ausgaben.  

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 37: Umsetzung der Teilmaßnahme M19.2 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2023) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung (bis 
31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

O1: Gesamtbetrag der 
öffentlichen Ausgaben 

47.906.309 € 15.000 € 10.155.575,73 € 21 % 

O18: Zahl der ausge-
wählten lokalen Akti-
onsgruppen 

15 20  133 % 

O19: Von einer lokalen 
Aktionsgruppe abge-
deckte Personen 

1.700.000 2.122.965 2.122.965 125 % 
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O20: Zahl der unter-
stützten LEADER-Pro-
jekte, Basis SPB 6B 

k.A. 1 156 - 

O20: Zahl der unter-
stützten LEADER-Pro-
jekte, Basis SPB 3A 

k.A. 0 6 - 

O20: Zahl der unter-
stützten LEADER-Pro-
jekte, Basis SPB 6A 

k.A. 0 3 - 

O22: Art und Anzahl der 
Projektträger, KMU 

k.A. 0 0 - 

O22: Art und Anzahl der 
Projektträger, öffentli-
che Stellen 

k.A. 0 8 - 

O22: Art und Anzahl der 
Projektträger, NRO 

k.A. 0 0 - 

O22: Art und Anzahl der 
Projektträger, Sonstige 

k.A. 0 3 - 

O22: Art und Anzahl der 
Projektträger, LAG 

k.A. 0 6 - 

R21 / T20: In unter-
stützten Projekten ge-
schaffene Arbeitsplätze 
(SPB 6A) 

k.A. 0 20 - 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Mit dem 3. Änderungsantrag erfolgte eine Umschichte von Mitteln aus der Teilmaßnahme M19.1. Die zusätzli-

chen Mittel wurden für ehrenamtliche Bürgerprojekte genutzt. 

Tabelle 38: Änderungen der Zielwerte Teilmaßnahme M19.2 

 1. ÄA 2. ÄA 3. ÄA 
Öffentliche Gesamt-
ausgaben 

- - + 500.000 € 

 

Die Budgets der LEADER-Regionen setzen sich aus EU-, Landes-, FLLE- sowie regionalen Eigenmitteln (so genannte 

projektunabhängige kommunale Mittel) zusammen. Die folgende Tabelle zeigt, wie hoch die Summen der über 

alle LAG hinweg zur Verfügung stehenden Mittel32 sind. Weiterhin ist angeführt, wie sich Gesamtplafonds je Mit-

telgruppe im Verhältnis zu den bewilligten sowie den ausbezahlten Mitteln verhalten. Dabei zeigt sich, dass die 

EU-Mittel bis Ende 2018 zwar bereits zu 49 % gebunden, aber erst zu 18 % ausbezahlt wurden. Noch deutlicher 

ist die Diskrepanz bei der Betrachtung der Landesmittel. Die projektunabhängigen kommunalen Mittel der LAG 

werden von den LAG überwiegend zur Ausfinanzierung des Regionalmanagements in M19.4 eingesetzt. Der ge-

naue Betrag liegt der ADD nicht vor. Insofern sind die untenstehenden, verhältnismäßig niedrigen Anteile wenig 

aussagekräftig und spiegeln nicht die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Mittel wider. Sie werden lediglich 

selten für Vorhaben in M19.2/M19.3 eingesetzt. 

Tabelle 39: Bewilligte vs. ausgezahlte Mittel gesamt im Betrachtungszeitraum (Stand 31.12.2018) 

 Plafond ge-
samt 

Bewilligt in € Bewilligt in % Ausbezahlt in € Ausbezahlt in 
% 

EU 45.505.806 € 22.089.606,61 € 49 % 7.978.926,50 € 18 % 

Land33 17.235.000 € 7.848.428,65 € 46 % 3.055.746,97 € 13 % 

LAG 4.287.500 € 74.064 € 1 % 66.887 € 1 % 

Summe 66.563.308€ 30.012.099,26€ 45 % 11.101.560,47 € 17 % 

Quelle: ADD 2019 

                                                                        
32  Durch weitere Zuweisungen im Rahmen von Förderaufrufen/FLLE kann sich der Plafonds der einzelnen LAG teils noch erhöhen. 
33 „normale“ Landesmittel einschließlich FLLE-Mittel  
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Den LAG wurden jeweils 700.000 € an Landesmitteln zur Verfügung gestellt, die primär zur Kofinanzierung priva-

ter Fördervorhaben dienen. Zusätzlich stehen den LAG so genannte FLLE-Mittel zur Verfügung (FLLE = Förderpro-

gramm der lokalen ländlichen Entwicklung). Die Umsetzung der Vorhaben erfolgt auf der Grundlage von themen-

bezogenen Aufrufen sowie gezielten Mittelzuweisungen in den jeweiligen Regionen, insbesondere zur Entwick-

lung der Nationalparkregion (LAG Erbeskopf und LAG Hunsrück34) aber auch in Naturparken und historischen 

Kulturlandschaften.  

Die folgende Tabelle zeigt auf, dass es bei der Mittelbewilligung und den ausbezahlten Mitteln im Verhältnis zu 

den jeweiligen Gesamtplafonds der EU-Mittel zwischen den LAG erhebliche Unterschiede gibt. Die Bandbreite 

bezüglich der bewilligten Mittel liegt zwischen 87 % und 24 %, bezüglich der ausgezahlten Mittel zwischen 27 % 

und 6 %. 

Tabelle 40: Plafond im Verhältnis zu den bewilligten und den ausgezahlten Mitteln (Stand 31.12.2018) 

LAG Plafond EU 

gesamt bewilligt bewilligt 
% 

ausgezahlt ausge-
zahlt in 

% 

Bitburg-Prüm 2.240.808 € 1.473.279 € 66 % 368.649 € 16 % 

Donnersberger und Lautrer Land 2.200.000 € 1.174.291 € 53 % 355.016 € 16 % 

Erbeskopf 5.115.285 € 2.888.431 € 56 % 1.413.551 € 28 % 

Hunsrück 3.275.242 € 2.302.370 € 70 % 688.309 € 21 % 

Lahn-Taunus 1.900.000 € 865.505 € 46 % 380.493 € 20 % 

Mosel 2.140.510 € 1.090.710 € 50 % 548.290 € € 26 % 

Moselfranken 1.809.490 € 1.243.448 €€ 69 % 403.375 € 22 % 

Pfälzerwald + 2.508.175 € 1.545.811€ 62 % 660.084 €€ 26 % 

Raiffeisen-Region 1.750.000 € 659.937 € 38 % 204.872 €€ 12 % 

Rhein-Eifel 1.825.000 € 678.378 € 37 % 305.117€ 17 % 

Rhein-Haardt 1.750.000 € 969.351€ 55 % 375.811€ 21 % 

Rheinhessen 2.500.000 € 1.149.618€ 46 % 376.544€ 15 % 

Rhein-Wied 1.750.000 € 369.962€ 21 % 144.396€ 8 % 

Soonwald-Nahe 1.999.597 € 953.186€ 48 % 414.942€ 21 % 

Südpfalz 1.891.825 € 609.926€ 32 % 133.235€ 7 % 

Vulkaneifel 2.665.000 € 983.764€ 37 % 354.835€ 16 % 

Welterbe Oberes Mittelrheintal 2.034.874 € 876.773€ 43 % 455.641€ 22 % 

Westerwald 2.350.000 € 691.404 €€ 30 % 84.694€ 3 % 

Westerwald-Sieg 1.975.000 € 649.849€ 33 % 184.950€ 9 % 

Westrich-Glantal 1.825.000 € 913.603€ 50 % 126.112€ 7 % 

Quelle: ADD 2019 

Bewertung der Umsetzung 

Neben einer generellen Betrachtung der Umsetzung werden im Folgenden die nachstehenden Hilfsfragen auf-

gegriffen: 

 Welche Effekte hatten die Förder-/Projektaufrufe? 

 Passte die Budgetplanung mit den Festlegungen der Zuwendungssätze/definierten Obergrenzen zusam-

men? 

 Inwiefern entstanden aus der individuellen Festlegung der Förderkriterien Vorteile für die Umsetzung, 

insbesondere mit Blick auf die Zusammensetzung der Projektträgerinnen und -träger? 

                                                                        
34 Im Rahmen der Anerkennung der LAG wurden für die LAG Erbeskopf und Hunsrück der Nationalparkregion ELER-Mittel in Höhe von 
2,25 Mio. € für die Förderperiode 2014-2020 zusätzlich bereitgestellt. 
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 Konnte auf weitere Programme zur Projektförderung zurückgegriffen werden? 

Zur Bewertung der Umsetzung wurden die zunächst die regionalen Schlüsselpersonen35 befragt, wie sie die Be-

kanntheit der Fördermöglichkeiten unter LEADER bei der potenziellen Zielgruppe einschätzen. Mehr als 70 % der 

Befragten sehen dies als sehr gut bis eher gut gegeben an. Mehr als die Hälfte gab zudem an, dass das Informa-

tionsangebot zu den Fördermöglichkeiten und -konditionen ausreichend sei. Bei der Frage nach vorhandenen 

Defiziten, verteilten sich die Einschätzungen wie folgt auf die nachstehend dargestellten Kategorien. 

Abbildung 48: bestehende Defizite in der Information über die LEADER-Förderung 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Unter Sonstiges wurde als ein bestehendes Defizit die verbesserungswürdige Bekanntheit des LEADER-Prozesses 

insgesamt benannt. Weiterhin wurden die Verständlichkeit der Vorgaben sowie das Fehlen von Informationen 

in einfacher Sprache bemängelt. 

Die Geschäftsstellen schätzten die Bekanntheit der Fördermöglichkeiten deutlich kritischer ein: 85 % bzw. 17 LAG 

bewerteten diese mit teils-teils oder eher schlecht. Nur drei Geschäftsstellen bewerteten die Bekanntheit mit 

eher gut. 

Aus Sicht der Schlüsselpersonen stehe der mit der Inanspruchnahme verbundene Aufwand nur sehr bedingt im 

Verhältnis zur Höhe der Förderung. Für lediglich rund 20 % der Befragten traf dies voll oder eher zu. Dagegen 

sahen mehr als 60 % dies eher nicht bzw. gar nicht gegeben. Seitens der Geschäftsstellen bewerteten dies 8 bzw. 

40 % als eher bis gar nicht zutreffend. Weitere 40 % bewerteten Aufwand und Nutzen zumindest mit eher gege-

ben. Zur besseren Unterscheidung wurden die Geschäftsstellen gebeten, diese Bewertung explizit für private 

Fördervorhaben vorzunehmen. Diese fiel noch schlechter aus, wie die folgende Abbildung zeigt. 

                                                                        
35 Bei den Schlüsselpersonen handelt es sich um die (Vereins-)Mitglieder der LAGs. Darüber hinaus wurden die LEADER-Regi-
onalmanagements gebeten, bis zu 10 weitere Personen zu benennen, deren Einschätzung des Gesamtprogramms sie für 
relevant hielten. 
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Abbildung 49: Verwaltungsaufwand und Nutzen der LEADER-Förderung für private Vorhaben  

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Weiterhin wurden die Geschäftsstellen der LAG gebeten, je Handlungsfeld zu beurteilen, wie die Passgenauigkeit 

der Förderbedingungen auf private Fördervorhaben ist. Hier zeigt sich, dass die Kernthemen des ländlichen 

Raums wie Tourismus, Dorfentwicklung und soziales Miteinander, Versorgung und Dienstleistung oder auch 

Wirtschaft und Handwerk recht gut abgedeckt werden. Schlechter schneiden Naturschutz und Landschafts-

pflege, Umweltbildung oder auch die Erzeugung erneuerbarer Energien ab. Die in diesen Handlungsfeldern häu-

figste Nennung ist aber, dass eine entsprechende Beurteilung nicht vorgenommen werden kann, so dass von 

fehlenden Einreichungen bzw. einer fehlenden Relevanz des Handlungsfeldes in der LAG ausgegangen werden 

kann. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Abfrage bezüglich öffentlicher Vorhaben ab.  

Danach befragt, ob es Weiterentwicklungen geben sollte, wurden seitens der Geschäftsstellen Vereinfachungen, 

insbesondere für private Antragstellende, mehrfach benannt. Auch die Anerkennung von Eigenleistungen als Ei-

genmittel für private Antragstellende wurde angeführt. 

Ebenfalls abgefragt wurde, ob die Verausgabung der Mittel entsprechend der ursprünglich vorgenommenen Fi-

nanzplanung erfolgt. Dies beantworteten 12 LAG mit ja, 8 mit nein. In der Betrachtung der Handlungsfelder zeigt 

sich, dass im Tourismus das Budget in 8 LAG zu 100 % gebunden werden konnte. Gefolgt vom Handlungsfeld 

Wohnen, Dorfentwicklung, soziales Miteinander, in dem noch 5 LAG ihr Budget vollständig haben binden können. 

Am schwächsten fällt dies für das Handlungsfeld Erzeugung erneuerbarer Energien aus. Befragt nach Gründen 

für eine nicht vollständige Bindung des Budgets wurde überwiegend angeführt, dass keine entsprechenden Pro-

jektvorschläge eingingen. Im Handlungsfeld Land- und Forstwirtschaft wird zusätzlich auf alternative Fördermög-

lichkeiten hingewiesen, die von den Antragstellenden bevorzugt werden. Gleiches gilt für die Handlungsfelder 

Naturschutz und Landschaftspflege sowie Erzeugung erneuerbarer Energien. 

Ein weiterer Aspekt der Umsetzung ist die Zusammenarbeit zwischen den LAG mit der Landesverwaltung beste-

hend aus dem MWVLW sowie der ADD als Bewilligungsstelle. Wurde diese im letzten Bewertungsbericht noch 

vergleichsweise stark kritisiert, hat sich die Einschätzung erheblich verbessert. 90 % bzw. 18 Geschäftsstellen 

stimmen der Aussage, dass die Beratung und Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung zielführend und hilf-

reich ist, voll bis eher zu. Nur zwei Geschäftsstellen sahen dies als teils-teils gegeben an. 

Abbildung 50: Bewertung der Zielführung von Beratung und Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung  

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Mit der Förderperiode 2014-2020 wurden für die Umsetzung von LEADER einige Neuerungen eingeführt. Sowohl 

die Geschäftsstellen wie auch die Schlüsselpersonen wurden gebeten, diese zu bewerten. Die Geschäftsstellen 

bewerteten die Festbetragsförderung für sog. „ehrenamtliche Bürgerprojekte“ bis maximal 2.000 € je Vorhaben 
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einstimmig (100 %) als sehr gut. Ebenfalls hoch bewertet wurden die Steuerungsmöglichkeiten über die Festle-

gung von Zuwendungssätzen über die LILE sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der zulässigen Zuwendungssätze. 

Am schwächsten schnitt die Bewilligung erst nach vollständiger Vorlage der Unterlagen zur Plausibilisierung der 

Vorhabenkosten ab. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele Antragstellende Schwierigkeiten hätten, eine 

entsprechende Plausibilisierung auf der Basis von Angeboten vorzunehmen. Dies betreffe insbesondere mehr-

jährige Vorhaben, da über längere Zeiträume keine Preisbindungen erfolgten. 

Abbildung 51: Bewertung von Neuerungen der LEADER-Förderung 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Unter Weiteres wurden die jährlichen Mittelplafonds als negative Neuerung benannt. Auch die Schlüsselperso-

nen führen die Vergabe der Mittel in Jahrestranchen als problematisch an. Als Gründe wurden benannt, dass 

dies zu Antragsstaus führte bei gleichzeitigem Frust auf allen Seiten, wenn gute Vorhaben aufgrund des begrenz-

ten Budgets zum Teil mehrfach verschoben werden müssten. 

Die Regionalmanagements bewerten das neu eingeführte System der Förderaufrufe unterschiedlich. Teilweise 

wurden in den LAG feste Aufruftermine eingeführt. Dieses Vorgehen habe sich als sinnvoll erwiesen und die 

Kommunikation vereinfacht. Inhaltlich wird negativ bewertet, dass gerade Vorhaben im Tourismus, die von der 

Saison abhängen, mit diesem Verfahren ein Problem hätten. Insgesamt habe das System der Förderaufrufe aus 

Sicht der Regionalmanagements negative Auswirkungen auf die Gesamtdauer des Antragstellungsprozesses und 

belaste die Geduld der Antragstellenden erheblich. Für die Regionalmanagements bedeute dies ein Mehr an 

Kommunikation. 

Der erwünschte Effekt des Wettbewerbs war in vielen der LAG zunächst gar nicht gegeben, da die Anzahl der 

eingereichten Vorhaben zu gering war, um das Budget auszuschöpfen. Teilweise verändere sich dies parallel zur 

steigenden Bekanntheit von LEADER als Förderinstrument, in deren Zuge sich die Zahl der eingereichten Anträge 

erhöhte. 

Die Regionalmanagements wurden gebeten darzustellen, inwieweit eine breitere Beratung über das eigene För-

derspektrum hinaus in Form von Hinweisen auf andere Fördermöglichkeiten stattgefunden hat und ob diese 

nach ihrer Kenntnis genutzt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Regionalmanagements über eine breite 
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Kenntnis der Förderlandschaft verfügen und je nach Handlungsfeld auf bis zu vier weitere Fördermöglichkeiten 

hinwiesen. Damit konnten in den Jahren 2016-2018 insgesamt mindestens 84 Vorhaben außerhalb von LEADER 

angestoßen werden. 

Als weitere Anmerkung wird festgestellt, dass die Vergabe von Mitteln in Form thematischer Aufrufe als wenig 

hilfreich betrachtet wird. Dies betrifft sowohl die Zeitpunkte der Aufrufe ebenso wie die ausgerufenen Themen. 

Bewertung 

Die Umsetzung von LEADER ist aufgrund der allgemeinen Verzögerungen beim Start der EU-Förderperiode 2014–

2020 (spätes Bekanntwerden der rechtlichen Rahmenbedingungen seitens der KOM) gleichfalls mit deutlicher 

Verspätung gestartet. Viele LAG starteten erst im Verlauf des Jahres 2016 in die Umsetzungsarbeit, so dass 2017 

noch kaum Aktivitäten feststellbar waren. Obwohl hier eine merkliche Veränderung bzw. Steigerung der Aktivi-

täten stattgefunden hat, sind insbesondere die Mittelabflüsse noch deutlich verzögert. Hier bedarf es mit Blick 

auf den verbleibenden Zeitraum noch deutlicher Anstrengungen. Weiterhin lassen sich Unterschiede zwischen 

alten und neuen LAG feststellen, die aber immer geringer werden. 

Bezüglich der Erreichung der Zielgruppen gehen die Bewertungen in den LAG deutlich auseinander. Sehen die 

Geschäftsstellen diese als wenig gelungen an, bewerten die Schlüsselpersonen sie höher. Grundsätzlich sollte 

kritisch hinterfragt werden, was in den LAG noch getan werden kann, um die Bekanntheit der LEADER-Förderung 

zu erhöhen. Dabei geht es weniger um ein generelles Mehr als um eine Verstärkung der Zielgerichtetheit. 

Die Passgenauigkeit der Förderung ist grundsätzlich sowohl für private wie auch öffentliche Vorhabensträger 

gegeben. Kritisiert wird aber das sehr langwierige Verfahren sowie der hohe bürokratische Aufwand, der mit der 

Einführung einer Plausibilisierung der Kosten zum Zeitpunkt der Antragstellung noch gestiegen sei. Gleichzeitig 

wird die Zurverfügungstellung der Fördermittel in Jahrestranchen als problematisch beschrieben, weil damit 

zwar einerseits der gewünschte Effekt des innerregionalen Wettbewerbs um die besten Ideen gefördert werde. 

In zumindest einigen LAG führe es aber bei anerkannt wünschenswerten Vorhaben zu Warteschleifen bei den 

Antragstellenden, die aufgrund dessen teilweise wieder abspringen. 

Weitere Neuerungen der Förderperiode werden sehr positiv bewertet. Dies betrifft vor allem die Einführung der 

ehrenamtlichen Bürgerprojekte, die auf eine durchweg positive Resonanz stoßen. Aber auch die Bereitstellung 

von Landesmitteln zur Kofinanzierung privater Fördervorhaben sei hervorzuheben. 

Zu begrüßen ist, dass zur Umsetzung der LILE nicht ausschließlich auf die Förderung über LEADER, in erster Linie 

die Teilmaßnahme M19.2, zurückgegriffen wird. Auch andere Förderangebote kommen bei entsprechender Pass-

genauigkeit zum Tragen.  

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Primäreffekte der Teilmaßnahme M19.2 ist die KOM-Bewertungsfrage 17 relevant, die den SPB 6B ab-

deckt. Mit Blick auf die Sekundäreffekte sind die KOM-Bewertungsfragen 4, 5, 6, 8 und 16 für die SPB 1A, 2A, 2B, 

3A, 4A und 6A ebenfalls sinnvoll, sofern durch die Umsetzung der LILE vorhabenspezifisch Beiträge geleistet wer-

den. Die KOM-Bewertungsfragen sind im Anhang des Feinkonzeptes erläutert. Die genannten Bewertungsfragen 

bilden jedoch nicht alle spezifischen Teilaspekte der Maßnahme umfänglich ab und es wurden die folgenden 

Hilfsfragen ergänzt: 

 In welchem Maße konnten die Ziele der LILE erreicht werden? 

 Welche Effekte hatten die Förder-/Projektaufrufe? 

 Inwiefern entstanden aus der individuellen Festlegung der Förderkriterien Vorteile für die Umsetzung, 

insbesondere mit Blick auf die Zusammensetzung der Vorhabensträgerinnen und -träger? 

 Passte die Budgetplanung mit den Festlegungen der Zuwendungssätze/definierten Obergrenzen zusam-

men? 

 Konnte auf weitere Programme zur Projektförderung zurückgegriffen werden? 

 Wie hoch war der Innovationsgrad der realisierten Vorhaben? 
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 Inwiefern wurden Sektor übergreifende Ansätze realisiert? 

 Inwieweit aktivierten die Vorhaben die regionalen endogenen Entwicklungspotenziale? 

 Inwieweit wurden mit den Vorhaben Beiträge zu weiteren Themen (bspw. demografischer Wandel inter-

kommunale Zusammenarbeit) geleistet? 

 In welchem Maße wurde Wissensmanagement und -transfer betrieben? 

 Bei FLLE: konnten vermehrt (private) Vorhaben in der Nationalparkregion (LAG Erbeskopf und Hunsrück) 

umgesetzt werden? 

 Hatten Vorerfahrungen Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzungsprozesse (bspw. alte/neue LEA-

DER-Regionen, neues LEADER-Management) 

Entsprechend erfolgte die Auswahl der folgenden Hilfswerte: 

 Zusammensetzung Vorhabensträgerinnern und -träger, 

 Aufschlüsselung nach Handlungsfeldern, Anzahl der Projekte je Handlungsfeld 

 Bei FLLE: Aufschlüsselung nach Förderkulissen 

 Zuordnung nach LAG (alte und neue) 

 administrative Abwicklung der Förderung (insbesondere Förderaufrufe) 

 Leistungen der Vorhaben 

 Einbindung der Vorhabensträgerinnen und -träger in den Gesamtprozess, 

 Zusammensetzung Entscheidungsgremien, 

 Zielerreichungsgrad LILE, 

 Budgetverwendung (bspw. durchschnittliche Höhe der Förderquoten), 

 Innovationsgrad (Prozesse, Vorhaben), 

 Nutzungsgrad endogene Entwicklungspotenziale (z.B. Tourismus, Dorfentwicklung, Wirtschaft, Demo-

grafie, Natur und Landschaft), 

 Entwicklung der regionalen Identität und des regionalen Images, 

 Beiträge zu weiteren Aspekten (z.B. demografischer Wandel, interkommunale Zusammenarbeit), 

 Nutzung von Projektergebnissen. 

Zur Datenerhebung und Verarbeitung wird auf die Ausführungen unter Teilmaßnahme M19.1 in Kapitel 3.18 

verwiesen. Ergänzend zu den dort genannten Erhebungen wurde am 13. Dezember 2018 ein Fokusgruppenge-

spräch mit den Regionalmanagements der LAG geführt, in dem Einzelaspekte der durchgeführten Befragungen 

nochmals vertieft diskutiert wurden. An dem Gespräch nahmen 13 der 20 LEADER-Regionalmanagements teil, 

was einer Beteiligungsquote von 65 % entspricht. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Bewertungsfrage 17: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert  

Ziel der Teilmaßnahme M19.2 ist die Förderung von Vorhaben in den ausgewählten LEADER-Aktionsgruppen zur 

Umsetzung der LILE mit ihren regional abgestimmten Zielsetzungen. Die geförderten Vorhaben müssen sich dem-

zufolge aus der LILE herleiten lassen, aber mit Blick auf die Zielerreichung auch zur Schwerpunktsetzung passen. 

80 % der befragten Schlüsselpersonen sehen dies als gegeben an. Rund 15 % gaben an, die Vorhabenauswahl 

nur teilweise bis eher nicht passend zu finden. Die Gründe hierfür lägen aber weniger in den Inhalten, sondern 

den formalen (Förder-)Rahmenbedingungen, die sinnvolle Vorhaben behinderten. Die Geschäftsstellen wurden 

handlungsfeldbezogen nach der bisherigen Zielerreichung befragt. Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild: im 

Handlungsfeld Tourismus gaben sieben LAG an, die Ziele zu 100 % erreicht zu haben, weitere sieben LAG erreich-

ten die gesetzten Ziele zu 75 %. Die Zielerreichung im Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege fiel im 

Vergleich über alle LAG hinweg am schlechtesten aus. Dem ist hinzuzufügen, dass dies in etwa auch der inhaltli-

chen und finanziellen Schwerpunktsetzung der meisten LILE entspricht.  
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Abbildung 52: Zielerreichung in den Handlungsfeldern 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Insgesamt sehen elf LAG die Zielerreichung im Plan, acht sehen dies derzeit nicht gegeben. Die Gründe hierfür 

liegen in den immer noch vorhandenen Auswirkungen der Startphase, die insbesondere für neu gebildete LAG 

eine Herausforderung darstellte. Eine LAG merkte an, dass die Zielsetzungen zumindest teilweise nicht mehr 

aktuell seien. Im Fokusgruppengespräch kristallisiert sich heraus, dass in einigen LAG die Halbzeitevaluierung 

genutzt werden soll, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 

Die Beiträge der Vorhaben zu den übergreifenden Themen demographischer Wandel, interkommunale Zusam-

menarbeit, Klimaschutz sowie Geschlechtergerechtigkeit werden von den Schlüsselpersonen ebenso wie den Re-

gionalmanagements unterschiedlich bewertet. Die Beiträge zur Minderung des bzw. Anpassung an den Klima-

wandel von gut 80 % der Befragten gering bewertet. Auch die Förderung der Gleichstellung wurde von fast 70 % 

als lückenhaft bis niedrig eingestuft. Die Effekte der Vorhaben auf den demographischen Wandel sowie die in-

terkommunale Zusammenarbeit wurden von ca. 40 % der Befragten als sehr hoch bis hoch eingestuft.  

Die Wirkung von Vorhaben sei häufig dann besonders hoch einzuschätzen, wenn diese handlungsfeldübergrei-

fend angelegt sind. Dies war aus Sicht der Regionalmanagements insbesondere im Handlungsfeld Tourismus ge-

geben. Acht der 20 LAG gaben an, dass 75 % der Vorhaben in mindestens ein weiteres Handlungsfeld wirkten; in 

weiteren sieben LAG treffe dies noch für 50 % der Vorhaben zu. Für das Handlungsfeld Wohnen und Dorfent-

wicklung gaben dies immerhin noch fünf der LAG an, in zehn der LAG wirkten immerhin noch die Hälfe der Vor-

haben in ein weiteres Handlungsfeld. Am schwächsten fiel diese Bewertung für das Handlungsfeld Erzeugung 

Erneuerbarer Energien aus.  
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Ebenfalls zu betrachten sind Nutzen, Wirkungen und Ergebnisse der Förderung unter Teilmaßnahme M19.2. Zur 

besseren Einschätzung wurden Schlüsselpersonen und Geschäftsstellen gebeten, Potenziale und deren Nutzung 

für die im ländlichen Raum relevanten Themenbereiche zu bewerten (vgl. Abbildung 53). In einem zweiten Schritt 

wurde abgefragt, inwiefern durch die LEADER-Förderung die Nutzung und Aufwertung der regionalen Potenziale 

gelungen ist. In den Bereichen Tourismus und Naherholung sowie Natur- und Kulturlandschaft wurde das regio-

nale Potenzial von 80 % als sehr hoch bis eher hoch bewertet. Dieses Potenzial werde laut der Umfragen aber 

nur für Tourismus und Naherholung angemessen ausgeschöpft (vgl. Abbildung 54). Über 60 % der Befragten 

bewerteten das Potenzial der Bereiche Wohnen und Lebensqualität, Kulturgüter und Brauchtum sowie Land- 

und Forstwirtschaft als sehr hoch bis eher hoch. Dieses Potenzial wird nur von knapp 40 % als adäquat genutzt 

bewertet.  

Abbildung 53: Potenziale der Regionen nach Themenbereich 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Das Potenzial im Bereich der Natur- und Kulturlandschaft werde laut 40 % der Befragten nur teilweise bis sehr 

wenig genutzt und aufgewertet. 

Im mittleren Potenzialbereich liegen laut Bewertungen die Themen Dienstleistung und Handwerk sowie Qualifi-

kation und Bildungsstand, die von knapp 80 % mit einem teilweise bis eher hohem Potenzial eingestuft wurden. 

Diese Potenziale würden durch LEADER ebenfalls nicht umfassend genutzt bzw. aufgewertet. 70 % der Befragten 

bewerteten die Nutzung und Aufwertung der Potenziale für diese Bereiche als teilweise bis niedrig. 

Die Themen Existenz und Ansiedlung von Gewerbe, Erzeugung erneuerbarer Energie sowie Versorgung und Ein-

zelhandel wurden von rund 60 % mit einem teilweise bis niedrigen Potenzial eingestuft und weisen somit das 

geringste Potenzial für Projekte in den LEADER-Regionen auf. Die Nutzung und Aufwertung dieser Potenziale 

durch LEADER wird von den Schlüsselpersonen und Geschäftsstellen auch eher niedrig eingestuft. 
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Abbildung 54: Nutzung und Aufwertung der Potenziale durch LEADER 

 

Quelle: Befragung regionaler Schlüsselpersonen im Rahmen der Evaluierung von EULLE in Rheinland-Pfalz, IfLS 2019 

Der Abgleich mit der Verteilung der Geschäftsstellenarbeit auf die verschiedenen Handlungsfelder macht deut-

lich, dass die Schwerpunkte der Beratungsarbeit mit den am höchsten aufgewerteten Themenbereichen korres-

pondieren. Die Geschäftsstellen waren im Zeitraum 2016-2018 mit mehr als der Hälfte der zur Verfügung ste-

henden zeitlichen Kapazitäten in den Handlungsfeldern Tourismus und Wohnen, Dorfentwicklung, soziales Mit-

einander aktiv. 

Abbildung 55: Verteilung der Geschäftsstellenarbeit in den LAGs auf die Handlungsfelder 

 

Quelle: jährlicher Geschäftsstellenerhebungsbogen LEADER 2016-2018, IfLS 2019 
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In einem weiteren Schritt wurden in konkreten Wirkungsbereichen in den Handlungsfeldern der ländlichen Re-

gionen die Beiträge der LEADER-Förderung erhoben. Die Verbesserung der dörflichen Lebensqualität durch die 

LEADER-Förderung wurde überwiegend mit teilweise bis eher hoch bewertet. Hier wurde der Beitrag von LEADER 

für vier von elf Aspekten von der Hälfte der Schlüsselpersonen mit sehr bis eher hoch eingeschätzt. Diese Aspekte 

umfassen die „Verbesserung von Ortsbild und Ortsumfeld“, „Schaffung vielseitiger nutzbarer Gemeinschaftsein-

richtungen“, „Förderung der regionalen Identität und des Zusammenhalts“ und „Förderung des regionalen 

Images und der Außenwahrnehmung der Region“. Bei den Geschäftsstellen bewerteten bis zu 80 % den Beitrag 

dieser Aspekte als hoch bis sehr hoch. Auch die Aspekte „Förderung der regionalen Identität und des Zusammen-

halts“ sowie „Motivation der ländlichen Bevölkerung zum ehrenamtlichen Engagement“ leisten nach über 70 % 

der Geschäftsstellen einen hohen Beitrag zur Verbesserung der dörflichen Lebensqualität. 

Der LEADER-Beitrag zu anderen Aspekten wie „Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene“, „Angebote für 

Familien“ und „Ortsnahe Versorgung mit Gütern und Produkten des täglichen Bedarfs“ wurden hingegen von 

knapp 25 % der Schlüsselpersonen als eher hoch bewertet. Auch hier fiel die Bewertung der Geschäftsstellen 

besser aus (vgl. Abbildung 55). 

Abbildung 56: Beitrag von LEADER zur Verbesserung der dörflichen Lebensqualität 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 
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Der Abgleich der eingereichten Projektanfragen mit den dann in den Entscheidungsgremien beschlossenen und 

letztlich bewilligten Vorhaben zeigt zum einen den erheblichen Aufwand, der seitens der Geschäftsstellen be-

trieben werden muss. Dieser liegt in der Beratung auf jeder Stufe (Anfrage, Beschluss der LAG, Antragstellung). 

Zum anderen wird deutlich, dass aufgrund der Zahl der bewilligten Vorhaben im Handlungsfeld Wohnen, Dorf-

entwicklung, soziales Miteinander auch von entsprechenden Wirkungen ausgegangen werden kann. 

Abbildung 57: Anzahl der Projektanfragen, LAG-Beschlüsse und Bewilligungen im Handlungsfeld Wohnen, 
Dorfentwicklung, soziales Miteinander 

 

Quelle: jährlicher Geschäftsstellenerhebungsbogen LEADER 2016-2018, IfLS 2019 

Die Zahl der bewilligten Vorhaben im Handlungsfeld Versorgung, Dienstleistungen, Einzelhandel liegt deutlich 

darunter. Hier fällt die Bewertung der Aktivierung der Potenziale, der Beiträge der LEADER-Förderung im Allge-

meinen und die tatsächlich realisierten bzw. in Realisierung befindlichen Vorhaben stärker auseinander. 

Abbildung 58: Anzahl der Projektanfragen, LAG-Beschlüsse und Bewilligungen im Handlungsfeld Versorgung, 
Dienstleistungen, Einzelhandel 

 

Quelle: jährlicher Geschäftsstellenerhebungsbogen LEADER 2016-2018, IfLS 2019 

Ebenfalls relevant ist die Betrachtung der Beiträge von LEADER im Handlungsfeld Tourismus. Die Schlüsselperso-
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neuer touristischer Angebote“. Am schwächsten fällt die Einschätzung der Beiträge zur Steigerung der Tages- 

sowie der Übernachtungsgäste aus.  

Abbildung 59: Beitrag von LEADER zur Förderung des Tourismus 

 

Quelle: Schüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Wie bereits dargestellt, ist Tourismus dass über alle Geschäftsstellen hinweg am stärksten bearbeitete Hand-

lungsfeld. Dies spiegelt sich auch in der Anzahl der Beratungsfälle in Form von Projektanfragen, ebenso wie den 

letztlich bewilligten Vorhaben wieder. 

Abbildung 60: Anzahl der Projektanfragen, LAG-Beschlüsse und Bewilligungen im Handlungsfeld Tourismus 

 

Quelle: Geschäftsstellenerhebungsbogen LEADER, IfLS 2019 
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träge über Fördervorhaben zeigt einen deutlichen Schwerpunkt in den Handlungsfeldern Tourismus und Dorf-

entwicklung. Hier sind Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage erzielt worden. Schwächer schneiden die wei-

teren Handlungsfelder ab, die im Folgenden noch intensiver betrachtet werden. 

 

Sekundär 

Bewertungsfrage 1: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die Innovation, die Zusammenarbeit und den Aufbau der Wissensbasis 

in ländlichen Gebieten gefördert? 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage erfolgt zunächst eine Betrachtung, welcher Innovationsbegriff unter 

LEADER zum Tragen kommt und inwiefern die geförderten Vorhaben unter Teilmaßnahme M19.2 innovativ sind. 

Ergänzend dazu ist auch von Interesse, ob handlungsfeldübergreifende Ansätze realisiert wurden, denen ein hö-

herer Innovationswert einerseits und eine höhere Wirkung im ländlichen Raum insgesamt unterstellt werden 

kann. Weiterhin ist relevant, ob und in welcher Reichweite die gewonnenen Erkenntnisse zur Verfügung stehen, 

um einen Beitrag zum Aufbau der Wissensbasis zu leisten. Eine umfassendere Betrachtung des Aspekts Zusam-

menarbeit findet unter Teilmaßnahme M19.4 in Kap. 3.21.1 statt. 

Im Fokusgruppengespräch führten die Geschäftsstellen aus, dass der Innovationsbegriff vergleichsweise weit 

ausgelegt werde. Relevant sei vor allem die regionale Ebene, teilweise – insbesondere bei Kleinstvorhaben – auch 

die örtliche Ebene. Die Einordnung orientiere sich weniger an der Frage, ob etwas vollkommen neu sei, sondern 

ob es einen lokalen Bedarf gäbe. Der damit stärker zielgruppenorientierte Blick stehe aber nicht einem grund-

sätzlichen Anspruch, nicht in die Mainstreamförderung abzugleiten, entgegen. So würden zumindest teilweise 

auch bei Standardvorhaben Anforderungen an die möglichst innovative Ausgestaltung gestellt, die wiederum 

eine höhere Strahlkraft des Vorhabens zur Folge hätten. Die Geschäftsstellen betonen in diesem Zusammenhang, 

dass die Erfüllung der ELER-Ziele eine Voraussetzung der Projektauswahl sei und insofern auch Innovation eine 

wichtige Rolle spiele. Bei ähnlicher Interpretation des Innovationsbegriffs hat sich dennoch in jeder LAG eine 

eigene Innovationskultur herausgebildet. 

Die Geschäftsstellen wurden weiterhin zum Innovationsgrad der Vorhaben in den Handlungsfeldern befragt. Hier 

zeigen sich deutliche Unterschiede: so werden die Fördervorhaben in den Handlungsfeldern Tourismus, Natur-

schutz und Landschaftspflege, Wohnen, Dorfentwicklung, soziales Miteinander sowie Versorgung, Dienstleistun-

gen, Einzelhandel vergleichsweise innovativ eingeschätzt. 75 bis 100 % der Fördervorhaben brächten eine spür-

bare Verbesserung, also mindestens Routineinnovationen, aber auch Verbesserungs- und vereinzelt Radikalin-

novationen.  

Die Schlüsselpersonen sehen zu mehr als 50 % einen entsprechenden Innovationsgehalt der Fördervorhaben ge-

geben. Weitere rund 40 % der Befragten sehen dies zumindest teils-teils gegeben. 

Abbildung 61: Innovation der Fördervorhaben für die LEADER-Regionen 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 
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Verbinden Fördervorhaben mehrere Handlungsfelder, sind sie also integrativ, könne von einem höheren Innova-

tionsgrad ausgegangen werden. Den integrativen Charakter der Vorhaben fanden rund 65 % der Schlüsselperso-

nen gegeben und bewerteten die handlungsfeldübergreifende Wirksamkeit der Vorhaben als voll bis eher zu-

treffend. Dies wird von den Geschäftsstellen ähnlich eingeschätzt. Die Vorhaben der meisten Handlungsfelder 

hätten einen integrativen Charakter. Lediglich in den Handlungsfeldern Erzeugung erneuerbarer Energien sowie 

Land- und Forstwirtschaft fiel die Bewertung schlechter aus; zusätzlich gaben 50 bis 70 % der Geschäftsstellen 

an, dass das Handlungsfeld nicht relevant für die Region sei. 

Abbildung 62: Verfügbarkeit der in den Vorhaben gewonnen Erkenntnisse (mind. regionsweit) 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Die in den Vorhaben gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen stehen mindestens regionsweit zur Verfügung. 

Diese Aussage fanden über 60 % der Befragten Schlüsselpersonen sowie Geschäftsstellen voll bis eher zutreffend 

(vgl. Abbildung 62).  

Die in den LAG angestoßenen Umsetzungsprozesse leisteten im Idealfall auch Beiträge zur Steigerung der Inno-

vationsfreundlichkeit in den LEADER-Regionen insgesamt. Hierzu erläuterten die Geschäftsstellen im Fokusgrup-

pengespräch, dass sich zwar Ideen entwickelten, aber in vielen Fällen die Trägerschaft fehle. Weiterhin entwi-

ckelten sich zwar gerade in den kleineren Vereinsstrukturen Ideen, diese kollidierten aber häufig mit der Erbrin-

gung von Eigenmitteln, da Sponsoring, Spenden und Crowdfunding nicht als Eigenmittel akzeptiert werden. 

Bewertung 

Die LEADER-Förderung unterstützt Innovationen in den Regionen. Der zugrunde gelegte Innovationsbegriff geht 

dabei vor allem von Neuerungen im jeweiligen Wirkungsraum des Vorhabens aus. Im Vordergrund steht weniger 

die Frage, ob etwas vollkommen Neues geschaffen wird, sondern vielmehr, ob es einen (örtlichen) Bedarf gibt. 

Der Innovationsgrad und Wirkung in der Fläche sind damit vorhabenbezogen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich 

sind aber auch Auswirkungen auf ein zunehmend innovationsfreundlicheres Klima in den LAG feststellbar, das 

aber nur in einem sehr beschränkten Rahmen aktiv durch die Geschäftsstellen genutzt werden kann. Insgesamt 

können zumindest mittlere Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage unterstellt werden. 

 

Bewertungsfrage 2: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung 

und Forstwirtschaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem mit Blick auf ein besseres 

Umweltmanagement und eine bessere Umweltleistung, gestärkt? 

Die befragten Geschäftsstellen bewerten den Beitrag von LEADER zur Energieeinsparung sowie der Förderung 

der Nutzung regionaler nachwachsender Rohstoffe zu mehr als 50 % niedrig. Die abgefragten Aspekte umfas-

sen dabei die „Einsparung von Energie“, die „Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in der Region“ sowie 

die „Bioenergie-Gewinnung aus regionalen Ausgangsstoffen“ (vgl. Abbildung 63).  
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Abbildung 63: Beitrag von LEADER zur Energieeinsparung sowie der Förderung der Nutzung regionaler nach-
wachsender Rohstoffe 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Der Abgleich mit der Tätigkeit der Geschäftsstellen zeigt, dass diese mit lediglich 4 % ihres Tätigkeitsumfangs in 

diesem Handlungsfeld aktiv sind. Entsprechend erfolgten nur 36 Projektanfragen, ein LAG-Beschluss, dem aber 

kein bewilligtes Vorhaben folgte. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

 

Bewertungsfrage 3: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums das lebenslange Lernen und die berufliche Bildung in der Land - und 

Forstwirtschaft gefördert? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass Aktivtäten im Handlungs-

feld Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben. Diese fokussierten aber weniger auf die berufliche Bildung, 

sondern vielmehr auf Produkt- und Wertschöpfungskettenansätze. Von der LAG Bitburg-Prüm wurde das Vorha-

ben „Fahrsicherheitstraining für landwirtschaftliche Zugmaschinen“ mit dem Maschinen- und Betriebsring Bit-

burg-Prüm als Träger umgesetzt. Die LAG Erbeskopf hat das Vorhaben „Errichtung einer Waldlehrwerkstatt“ mit 

der Stadt Hermeskeil als Trägerin realisiert.  

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 bislang nur eingeschränkt 

erfolgt. 

 

Bewertungsfrage 4: In welchem Umfang haben die Investitionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Betriebsumstrukturierung und 

-modernisierung der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch Erhöhung der 

Marktbeteiligung und der landwirtschaftlichen Diversifizierung zu verbessern? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass Aktivtäten im Handlungs-

feld Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben. Von den Geschäftsstellen benannte positive Beispiele hierzu 

sind bspw. eine Vermarktungsplattform für regionale Produkte oder eine Strategie regionale Produkte. Auch der 

Blick auf die Aktivitäten im Handlungsfeld Land- und Forstwirtschaft zeigen, dass 163 Projektanfragen 28 LAG-

Beschlüsse folgten, aus denen wiederum 16 Bewilligungen hervorgingen. 
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Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 sind erfolgt, diese sind in den 

jeweiligen LAG von hoher Bedeutung und Strahlkraft. Dennoch sind die Wirkungen im Gesamtkontext von LEA-

DER bislang als eher gering einzuschätzen. 

 

Bewertungsfrage 5: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums der Zugang angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und 

insbesondere der Generationswechsel gefördert? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass grundsätzliche Aktivtäten 

wie Vorhaben zur Direktvermarktung oder auch der Qualifizierung (siehe Bewertungsfrage 3) im Handlungsfeld 

Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben. Dennoch sind bislang keine messbaren Effekte auf den Zugang 

qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor feststellbar. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

 

Bewertungsfrage 6: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der ge förderten 

Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette mittels Qualitätsregelungen, 

die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen 

Märkten und kurze Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und -organisationen und 

Branchenverbände zu steigern? 

Wie bereits dargestellt, haben Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage stattgefunden. Auch hier 

ist auf die von den Geschäftsstellen benannten positiven Beispiele wie Vermarktungsplattformen für regionale 

Produkte oder eine Strategie regionale Produkte zu verweisen. Entsprechende Aktivitäten im Handlungsfeld 

Land- und Forstwirtschaft haben stattgefunden, so werden in den LAG im Betrachtungszeitraum 16 Vorhaben in 

diesem Bereich realisiert 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind durch die Förderung von Vermarktungseinrichtungen wie Hofläden 

oder digitaler Vermarktungsplattformen im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 erfolgt, diese sind in den jeweili-

gen LAG von hoher Bedeutung und Strahlkraft. Dennoch sind die Wirkungen im Gesamtkontext von LEADER bzw. 

im bisherigen Betrachtungszeitraum noch als eher gering einzuschätzen. 

 

Bewertungsfrage 7: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die Risikovorsorge und das Risikomanagements in den 

landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass Aktivtäten im Handlungs-

feld Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben (siehe Bewertungsfragen 3, 5 und 6). Dennoch sind keine 

messbaren Effekte auf Risikovorsorge und Risikomanagement feststellbar. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 
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Bewertungsfrage 8: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen 

Vielfalt, auch in Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen 

spezifischen Gründen benachteiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des 

Zustands der europäischen Landschaften unterstützt? 

Um den Beitrag von LEADER zur Steigerung des Umweltbewusstseins und zum Schutz von Natur- und Lebensräu-

men zu erfassen, wurden Schlüsselpersonen ebenso wie die Geschäftsstellen um die Bewertung von insgesamt 

fünf Aspekten gebeten.  

Hierbei wurde besonders dem Aspekt „Erhalt der Attraktivität der Kulturlandschaft“ eine hohe Wirkung durch 

LEADER zugesprochen. Über die Hälfte der Schlüsselpersonen und Geschäftsstellen bewerteten den Beitrag mit 

sehr bis eher hoch. Zu den Aspekten, die explizit den Natur- und Artenschutz sowie die Verbesserung des Um-

weltbewusstseins betreffen leistet LEADER hingegen einen eher niedrigen Beitrag. Hier stuften über 50 % den 

Beitrag mit teils-teils bis sehr niedrig ein (vgl. Abbildung 64). 

Abbildung 64: Beitrag von LEADER zur Steigerung des Umweltbewusstseins und zum Schutz von Natur- und 
Lebensräumen 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Weiterhin zeigt die Abfrage der Verteilung der Arbeitszeiten in den Geschäftsstellen, dass diese mit einem Anteil 

von 7,63 % im Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege tätig waren. Insgesamt wurden 147 Projektan-

fragen eingereicht, von denen 37 einem LAG-Beschluss unterzogen wurden. Letztlich gingen hieraus 14 bewilligte 

Vorhaben hervor. Befragt nach wichtigen Aktivitäten wurde eine Biodiversitätsstrategie genannt. Weiterhin wur-

den in einem Vorhaben Natur- und Landschaftsführer ausgebildet, die wiederum lenkende und bildende Funk-

tion haben. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage wurden durch die LEADER-Förderung in vergleichsweise geringem Um-

fang erbracht. Auch mit Blick auf die Flächenwirkung ist davon auszugehen, dass diese lediglich marginal ist. 

Hintergrund ist auch die bereits angeführte Präferenz der Antragstellenden für die Mainstreamförderung. 
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Bewertungsfrage 9: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs 

mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln, unterstützt? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass Aktivtäten im Handlungs-

feld Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben. Dennoch sind bislang noch keine messbaren Effekte auf die 

Verbesserung der Wasserwirtschaft feststellbar. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

 

Bewertungsfrage 10: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms 

zur Entwicklung des ländlichen Raums die Verhinderung der Bodenerosion und die Verbesserung der 

Bodenbewirtschaftung unterstützt? 

Die Betrachtung der Aktivitäten der LAG mit Blick auf die Bewertungsfrage zeigt, dass Aktivtäten im Handlungs-

feld Land- und Forstwirtschaft stattgefunden haben. Dennoch sind bislang noch keine messbaren Effekte auf die 

Verhinderung der Bodenerosion und die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung feststellbar. 

Bewertung 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

 

Bewertungsfrage 16: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms 

zur Entwicklung des ländlichen Raums die Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen 

Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt? 

Den Beitrag von LEADER zur wirtschaftlichen Stabilisierung und zur Vermeidung des Bevölkerungsrückgangs 

wurde für die abgefragten Aspekte von den Schlüsselpersonen überwiegend als niedrig bewertet. Weniger als 

ein Fünftel dieser Personen bewerteten den Beitrag als hoch. Der Aspekt „Schaffung neuer regionaler Produkte 

und Dienstleistungen“ hingegen wurde von knapp 40 % der Schlüsselpersonen als hoch eingeschätzt. 

Die Bewertung der Geschäftsstellen fällt ähnlich aus. Die Aspekte „Schaffung neuer regionaler Produkte“ und 

„Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit regionaler Produkte“ stechen hervor, wie die folgende Abbildung zeigt. 

Dies ist angesichts der Aktivitäten und Fördervorhaben in den LAG nachvollziehbar. 
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Abbildung 65: Beitrag von LEADER zur wirtschaftlichen Stabilisierung und zur Verringerung des Bevölkerungs-
rückgangs 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Ebenfalls relevant sind in diesem Zusammenhang die Wirkungen von Vorhaben touristischer Natur. Entspre-

chend wird auf die Auswertungen unter Bewertungsfrage 17 verwiesen. 

Die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze liegt mit 20 Arbeitsplätzen im Betrachtungszeitraum noch nicht beson-

ders hoch, dennoch lässt das Projektportfolio in den LAGs erkennen, dass zusätzlich zu den geschaffenen auch 

Arbeitsplätze erhalten werden können. 

Bewertung 

Die Wirkungen der Förderung unter Teilmaßnahme M19.2 im Sinne der Bewertungsfrage sind gegeben, im Be-

trachtungszeitraum wurden zum einen 20 Arbeitsplätze geschaffen. Weiterhin wurden verschiedene Vorhaben 

zur Diversifizierung (bspw. durch Hofläden und gastronomische Angebote) oder zur Betriebserweiterung (wie 

dem Bau von Gästehäusern) und Gründung (wie bspw. Cafés oder Ladengeschäften) berücksichtigt. Dennoch 

sind die Effekte der Vorhaben auf die Diversifizierung, das Gründungsverhalten und letztlich die Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Betrachtungszeitraum noch eher niedrig einzustufen. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Umsetzungsprozesse in den LAG sind erfolgreich angelaufen, auch wenn die Verzögerungen teilweise 

noch nachwirken, insbesondere bezüglich des Mittelabflusses wird es hier vermehrte Anstrengungen 

brauchen. 

 Das Auswahl- und Antragsverfahren sowie die anschließende Umsetzung der Vorhaben werden nach wie 

vor als sehr anspruchsvoll wahrgenommen und sind aus Sicht der Akteurinnen und Akteure mit einem 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Aspekte wie die vorab-Plausibilisierung der Kosten sind eine 

große Herausforderung und wirken gegenüber etwaigen Vorhabensträgerinnen und -trägern teils ab-

schreckend. 
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 Die eingeführten Neuerungen der Förderung werden größtenteils positiv bewertet. Die verpflichtenden 

Aufrufe sind jedoch ein Kritikpunkt, führten sie aus Sicht der LAG doch teilweise dazu, dass eigentlich 

sinnvolle Vorhaben bei Budgetüberschreitung im Aufruf in Warteschleifen geschickt werden müssten, 

die teils auch zum Abspringen der Antragstellenden führen könnten. 

 Positive Wirkungen der Vorhaben in den verschiedenen Handlungs- und Zielbereichen sind trotz des ver-

zögerten Starts bereits vorhanden.  

 Die Vorhaben sind weitestgehend innovativ, d.h. sie beinhalten Neuerungen. Die Reichweite der Innova-

tion ist aber häufig auf die regionale, teilweise auch nur die örtliche Ebene beschränkt. Dies entspricht 

jedoch auch dem Grundgedanken der LEADER-Förderung.  

 Positive Wirkungen zur Entwicklung der ländlichen Räume wurden erzielt; die Ausprägung ist gemessen 

an der Zielerreichung in den Handlungsfeldern unterschiedlich hoch. Dies gilt auch für die in den ländli-

chen Regionen relevanten Querschnittthemen. Vor allem die Wirkungen im Tourismus und der Dorfent-

wicklung stechen deutlich hervor, allein mit Blick auf die Anzahl der Vorhaben. 

 Die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe konnte mit der Förderung insbesondere von 

Diversifizierungsmaßnahmen wie Hofläden oder Schaukäsereien verbessert werden. Eine Breitenwir-

kung geht von den geförderten Vorhaben derzeit noch nicht aus, dennoch kommt ihnen eine größere 

Strahlkraft zu. 

 Direkte Wirkungen auf den Schutz bzw. die Wiederherstellung sensibler Landschaftsbereiche können 

aufgrund der geförderten Vorhaben zwar angenommen werden, fallen aber gering aus. Hier zeigt sich, 

dass die potenziellen Antragstellenden eher auf die Mainstreamförderung zurückgreifen als den Weg 

über die LEADER-Förderung zu gehen. 

 Die Diversifizierung und Unternehmensgründung schneidet etwas besser ab. Dies belegt zum einen die 

Zahl von rund 20 Projekten, aus denen heraus sich positive Wirkungen ableiten lassen. Zum anderen 

wurden Arbeitsplätze geschaffen und es ist mit Blick auf die bewilligten Vorhaben erkennbar, dass hier 

weitere Arbeitsplatz- und Einkommenseffekte erwartet werden können. 

 Beiträge zu den weiteren definierten Wirkungsbereichen wurden nicht erzielt, liegen aber auch nicht im 

Fokus der LEADER-Prozesse in den LAGs. 

Empfehlungen 

 Die festgestellten Defizite in der Bekanntheit von LEADER als Förderinstrument in den LAG sollten in den 

Geschäftsstellen nochmals kritisch reflektiert werden. Ziel ist nicht ein Mehr an Kommunikation, sondern 

eine gezieltere Ansprache potenzieller Antragstellender. 

 Damit einher geht eine Überprüfung der Schwerpunktsetzung in der Umsetzung. Hatten Tourismus und 

Dorfentwicklung bisher einen deutlichen Fokus, sollten auch die weiteren in den LILE definierten Hand-

lungsfelder in den Blick genommen und mit entsprechenden Fördervorhaben untersetzt werden oder 

ggf. eine inhaltliche Anpassung der LILE erfolgen. Insbesondere eine Anpassung der Auswahlkriterien 

könnte hier Impulse setzen. 

 Administrative Hemmnisse in der Förderabwicklung sollten weiter im Blick behalten und nach Möglich-

keit beseitigt bzw. verringert werden. So ist die Ausweitung der Anerkennung von Eigenmitteln bei pri-

vaten Antragstellenden ein Aspekt, der örtlich sinnvolle Vorhaben behindert. Weiterhin sollte die Plausi-

bilisierung bei mehrjährigen Vorhaben so umgesetzt werden, dass sie nicht zum Fallstrick wird. (Hinweis: 

Die derzeitige Plausibilisierung der Kosten zum Zeitpunkt der Antragstellung ist ein Nachkommen der 

Forderung seitens EU-Kommission im Rahmen der Prüfung von LEADER. Hier besteht aktuell kein Hand-

lungsspielraum.) 
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 Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der loka-

len Aktionsgruppe (M19.3) 

 Kurzbeschreibung  

Ein Teilaspekt von LEADER ist das Lernen und Vernetzen über Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch. Bereits 

die Bewertungskriterien des unter der Teilmaßnahme M19.1 durchgeführten Auswahlprozesses beinhalteten, 

dass Ansätze einer überregionalen sowie transnationalen Zusammenarbeit in den LILEs entsprechend Berück-

sichtigung gefunden hatten. 

Der LEADER-Ansatz unterstützt folgerichtig mit Teilmaßnahme M19.3 „Vorbereitung und Durchführung von Ko-

operationsmaßnahmen der lokalen Aktionsgruppen“ die Vorbereitung bzw. Anbahnung ebenso wie die konkrete 

Durchführung von Kooperationsvorhaben im überregionalen oder transnationalen Kontext. 

Die Primäreffekte der Teilmaßnahme Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der lokalen 

Aktionsgruppen liegen im SPB 6B. Sekundäreffekte wurden in allen SPB mit Ausnahme von 6C programmiert. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf der Basis des EPLR EULLE. 

Die Zuwendung erfolgt nach den gleichen Regelungen wie unter Teilmaßnahme M19.2 dargestellt (vgl. Kapitel 

3.19). Zusätzlich dazu muss eine Kooperationsvereinbarung bzw. ein -vertrag vorliegen. 

Kooperationspartnerinnen bzw. -partner können grundsätzlich andere LEADER-LAGs (aus Rheinland-Pfalz, dem 

Bundesgebiet oder einem anderen EU-Staat) sein. Weiterhin kann mit Zustimmung der ELER-Verwaltungsbe-

hörde auch mit anderen Gruppen, die in einem ländlichen Gebiet auf der Basis einer lokalen Entwicklungsstrate-

gie innerhalb oder außerhalb der EU tätig sind, kooperiert werden. 

Eine weitere Voraussetzung ist die Übernahme der Federführung durch eine LAG. 

 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 41: Umsetzung der Teilmaßnahme M19.3 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung (bis 
31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

O1: Gesamtbetrag 
der öffentlichen Aus-

gaben 

10.150.000 € 0 € 1.012.613 € 10 % 

O21: Zahl der unter-
stützten Kooperati-

ons-Projekte 

35 0 17 49 % 

O23: Individuelle 
Kennnummer der an 
einem Kooperations-

projekt beteiligten 
LAG 

k.A. k.A. k.A. - 

O18: Zahl der ausge-
wählten lokalen Akti-

onsgruppen 

15 20 20 133 % 

O19: Von einer lokalen 
Aktionsgruppe abge-
deckte Personen 

1.700.000 - 2.122.965 125 % 

 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

148 

Regionale Verteilung 

Nachfolgend dargestellt ist die Verteilung der insgesamt 26 Kooperationsprojekte, die bis zum 31.12.18 auf den 

Weg gebracht bzw. abgeschlossen wurden, auf die LAGs in Rheinland-Pfalz. Die Diskrepanz zu den oben genann-

ten 17 Fördervorhaben ergibt sich aus dem jeweiligen Bearbeitungsstatus. 

Tabelle 42: Kooperationsprojekte in den rheinland-pfälzischen LAGs 

LAG Projekttitel Status 
Erbeskopf Corporate Design für die Tourismusregion Morbach abgeschlossen 

Erstellung eines Masterplans Regionalentwicklung für die Nationalparkregion 
Hunsrück-Hochwald 

abgeschlossen 

Erstellung eines Aktionsplans für die Bikeregion Hunsrück-Hochwald abgeschlossen 

Koordinierungsstelle zum Aufbau eines Bildungsnetzwerkes Hunsrück-Hoch-
wald 

bewilligt 

Kommunikationskonzept der Nationalpark Verbandsgemeinden Herrstein-
Rhaunen 

Vorz. Maßnahmenbe-
ginn 

Hunsrück FIN-GER-NET 2.0 (internationales Kooperationsprojekt) bewilligt 

ARmob - Antike Realität mobil erleben bewilligt 

Wanderausstellung Albert Kahn abgeschlossen 

Lahn-Taunus Länderübergreifender Strategieprozess zur Arbeits- und Fachkräftesicherung bewilligt 

Mosel Erstellung und Umsetzung einer Online-Marketingkonzeption für die Touris-
musregion Mosel 

abgeschlossen 

Markenentwicklung Regionalinitiative Mosel bewilligt 

Inwertsetzung und Erlebnisinszenierung des Mosel Radweges bewilligt 

Tourismuscluster Eifel Mosel Hunsrück Vorz. Maßnahmenbe-
ginn 

Moselfranken Die transnationale Region gemeinsam gestalten und leben bewilligt 

Wein Architektur Route Terroir Moselle bewilligt 

Pfälzerwald + Wiederaufbau des Hohenbergturms bewilligt 

Raiffeisen-Re-
gion 

Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Westerwald Vorz. Maßnahmenbe-
ginn 

Rhein-Eifel Traumpfädchen im Landkreis Mayen-Koblenz abgeschlossen 

Rheinhessen Lutherweg 1521 Worms – Wartburg bewilligt 

Radtouristischer Entwicklungsplan bewilligt 

Soonwald Nahe Studie zur Weiterentwicklung des Naturparks Soonwald-Nahe abgeschlossen 

Vitaltour 3-Burgen Blick (Premiumwanderweg) bewilligt 

Südpfalz Besucherlenkungskonzept Bienwald - Katasterbildung bewilligt 

Welterbe Obe-
res Mittelrhein-
tal 

Relaunch der Webseiten entlang des Romantischen Rheins - ein Framework 
für alle 

bewilligt 

Welterbe Volunteers Wachau-Mittelrhein; Arbeitstitel: Workcamps Wachau-
Mittelrhein (internationales Kooperationsprojekt) 

bewilligt 

Westerwald Sieg Regionale Produkte und Direktvermarktung Vorz. Maßnahmenbe-
ginn 

Quelle: ADD 2019 

Bewertung der Umsetzung 

Die Umsetzung von Kooperationsprojekten ist mitunter an langwierigere Prozesse zur Vorabstimmung gekop-

pelt. Die Maßnahme ist in ihrer Umsetzung demzufolge mit Blick auf den zur Verfügung stehenden Zeitraum in 

einer erkennbaren Entwicklung. Von den insgesamt 20 LAGs sind 13 in Kooperationsvorhaben involviert. Zum 

Stand 31.12.2018 waren sieben Fördervorhaben abgeschlossen, 15 befanden sich in Umsetzung, weitere vier 

waren auf der Basis eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns in die Umsetzung gestartet. Bei zwei der bisher bewil-

ligten Kooperationsvorhaben handelt es sich um internationale Kooperationsvorhaben, die mit österreichischen 

bzw. finnischen Partner-LAGs durchgeführt werden. 

Bezüglich der Fragestellung, ob bereits in der vorherigen Förderperiode bestehende LAGs über mehr Erfahrun-

gen verfügen und daher mehr Kooperationsprojekte auf den Weg bringen, lässt sich keine eindeutige Aussage 
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treffen. Die Verteilung der Kooperationsprojekte zeigt, dass diese von neuen wie von bereits bestehenden LAGs 

angegangen wurden. Gleichzeitig sind unter den LAGs, die in der laufenden Förderperiode noch kein Förderpro-

jekt umgesetzt haben, sowohl neue als auch alte LAGs. 

Die Aussagen zum Verwaltungsaufwand, die bereits unter Teilmaßnahme M19.2 getroffen wurden, haben auch 

für Teilmaßnahme M19.3 Gültigkeit. 

Bewertung 

Gemessen an der Zielsetzung ist die Maßnahmenumsetzung gut vorangeschritten. Gleichzeitig fällt die hohe Dis-

krepanz zwischen dem Zielerreichungsgrad der umgesetzten Fördervorhaben und der Budgetausschöpfung auf. 

Diese Entwicklung sollte im weiteren Verlauf der Förderperiode im Blick behalten werden. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Primäreffekte der Teilmaßnahme M19.3 ist die KOM-Bewertungsfrage 17 relevant, die den SPB 6B ab-

deckt. Mit Blick auf die Sekundäreffekte sind die KOM-Bewertungsfragen 1, 4, 5, 6, 8, und 16 und 18 für die SPB 

1A-C, 2A, 2B, 3A, 4A und 6A-C können sinnvoll sein, sofern durch die LILEs bzw. die Fördervorhaben jeweils Bei-

träge geleistet werden. Die genannten Bewertungsfragen bilden jedoch nicht alle spezifischen Teilaspekte der 

Maßnahme umfänglich ab. Um weitere Aspekte der Umsetzungsprozesse dieses speziellen Projekttyps in den 

LEADER-Regionen noch spezifischer zu erfassen wurden die folgenden Hilfsfragen ergänzt: 

 Inwieweit wurde die Zusammenarbeit mit anderen Regionen verbessert? 

 In welchem Maße leisteten die Kooperationsprojekte einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der LILEs? 

 Inwiefern entstanden aus der individuellen Kooperationsfestlegung der Förderkriterien Vorteile für die 

Umsetzung, insbesondere mit Blick auf die Zusammensetzung der Projektträger? 

 Wie hoch war der Innovationsgrad der realisierten Kooperationsprojekte? 

 Inwieweit aktivierten die Kooperationsprojekte die regionalen endogenen Entwicklungspotenziale? 

 Inwiefern wurden sektorübergreifende Ansätze realisiert? 

 Inwieweit wurden mit den Kooperationsprojekten Beiträge zu weiteren Themen (bspw. demografischer 

Wandel, interkommunale Zusammenarbeit) geleistet? 

 In welchem Maße wurde Wissensmanagement und -transfer betrieben? 

 Hatten Vorerfahrungen Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzungsprozesse (bspw. alte/neue Regi-

onen, neues LEADER-Management) 

Entsprechend zu den Hilfsfragen wurden die folgenden Hilfswerte ergänzt: 

 Leistungen der Kooperationsprojekte 

 Zusammensetzung Projektträger, 

 Bei FLLE: Aufschlüsselung nach Förderkulissen 

 Zuordnung nach LAG (alte und neue) 

Weitere Indikatoren außerhalb von IRENE: 

 Zielerreichungsgrad LILEs (mit Blick auf die für Kooperationsprojekte definierten Ziele), 

 Aufschlüsselung nach Handlungsfeldern, Anzahl der Projekte je Handlungsfeld 

 Budgetverwendung (bspw. durchschnittliche Höhe der Förderquoten), 

 Innovationsgrad (Prozesse, Projekte), 

 Nutzungsgrad endogene Entwicklungspotenziale (z.B. Tourismus, Dorfentwicklung, Wirtschaft, Demo-

grafie, Natur und Landschaft), 

 Beiträge zu weiteren Aspekten (z.B. demografischer Wandel, interkommunale Zusammenarbeit), 

 Nutzung von Projektergebnissen, 

 Beitrag Unterstützung (insbes. Geschäftsstelle). 
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Bezüglich der zum Einsatz gekommenen Methoden wird auf die Ausführungen unter den Teilmaßnahmen M19.1 

und M19.2 verwiesen. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Die Betrachtung der umgesetzten bzw. bisher in Umsetzung befindlichen Fördervorhaben zeigen, dass diese im 

Wesentlichen den Handlungsfeldern Tourismus (16 Vorhaben) sowie mit weiteren zehn Vorhaben der Regional-

entwicklung (Fachkräftesicherung, Konzeptionen und Strategien der Zusammenarbeit bspw. mit Blick auf Groß-

schutzgebiete oder Regionalvermarktung) zuzuordnen sind. Aufgrund dessen werden im Folgenden die Bewer-

tungsfragen 17 und sowie mit Blick auf die Sekundärwirkungen die Bewertungsfragen 1, 6 und 16 zur Bewertung 

der Maßnahmenergebnisse herangezogen. 

Bewertungsfrage 17 - SPB 6B: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert  

Die LILEs der LAGs definieren die Handlungsfelder und damit den Rahmen, in dem Interventionen für die Ent-

wicklung der jeweiligen Gebiete als notwendig erachtet werden. Weiterhin wurden je Handlungsfeld Ziele und 

Teilziele definiert, die den Umsetzungsprozess jeweils strukturieren. Vor diesem Hintergrund wurden die Schlüs-

selpersonen befragt, inwieweit die bisher bewilligten Kooperationsvorhaben zur Erreichung der Ziele des LILEs 

haben Beiträge leisten können. 

Die befragten Akteurinnen und Akteure sahen zu mehr als 50 % voll oder zumindest eher zutreffend, dass die 

bisherigen Kooperationsvorhaben geeignet sind, Beiträge zur Zielerreichung der LILE zu leisten. Mehr als ein Vier-

tel gab an, dies nicht beurteilen zu können. Dies deckt sich mit der Anzahl der LAGs, in denen zum jetzigen Zeit-

punkt noch keine Kooperationsvorhaben umgesetzt werden. 

Abbildung 66: Eignung der bewilligten Kooperationsprojekte Beiträge zu den Ziele der LILEs zu leisten 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Aus Sicht der Geschäftsstellen sind es sogar 90 % der LAGs, die die Beiträge der Kooperationsvorhaben sehr gut 

bis eher gut mit Blick auf die Beiträge zu Erreichung der Ziele der LILEs sehen. 

Befragt nach den Beiträgen der Kooperationsprojekte zu verschiedenen Aspekten der Regionalentwicklung, ant-

worteten die Schlüsselpersonen wie nachstehend dargestellt. Die höchsten Beiträge werden in der Verbesserung 

des Austauschs und der Vernetzung gesehen. Mehr als 60 % der antwortenden Schlüsselpersonen sahen dies in 

hohem bis sehr hohen Maß gegeben. Weiterhin wurden das Lernen von anderen Regionen sowie die Förderung 

von Innovationen mit knapp über sowie knapp unter 50 % in diesen Bereich eingeordnet. 

Am schlechtesten schnitt die Eindämmung bzw. Anpassung an den Klimawandel ab. Ebenfalls schwach wurden 

die Unternehmensförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen bewertet. Dies deckt sich mit den Inhalten der 

geförderten Vorhaben. 
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Abbildung 67: Beitrag von Kooperationsvorhaben zu verschiedenen Aspekten der Regionalentwicklung 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Die Geschäftsstellen bewerteten die abgefragten Aspekte ähnlich, bewerteten aber die Beiträge zur Unterneh-

mensförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen leicht höher sowie die Beiträge zur Eindämmung bzw. Anpas-

sung an den Klimawandel leicht schlechter. 

Thematisch zeigen die Kooperationsvorhaben einen deutlichen Fokus auf den Tourismus; allein 16 Kooperations-

vorhaben lassen sich diesem Handlungsfeld zuordnen. Entsprechende Wirkungen auf die lokale Entwicklung der 

ländlichen Gebiete werden von den befragten Schlüsselpersonen ebenso wie den LEADER-Geschäftsstellen ge-

sehen. Jedoch sind die Effekte aufgrund der beschränkten Wirkung einzelner Fördervorhaben insgesamt als ge-

ring einzuschätzen. 

 

Bewertungsfrage 1 - SPB 1A: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des 

Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums die Innovation, die Zusammenarbeit und der Aufbau 

der Wissensbasis in ländlichen Gebieten gefördert? 

Die Geschäftsstellen wurden um eine Einordnung des Innovationsgrades der geförderten Kooperationsvorhaben 

gebeten. Hierbei zeigt sich eine nahezu analoge Bewertung als bei der Abfrage der Innovationsgrade unter Teil-

maßnahme M19.2 (vgl. hierzu auch Kapitel 3.19). Auch der zugrunde gelegte Innovationsbegriff wird analog ver-

wendet. 

Insgesamt sind laut Angaben der Geschäftsstellen 70 bis 100 % aller geförderten Projekte eine Verbesserungsin-

novation, 10 bis 25 % eine Routineinnovation und ca. 0 bis 10 % eine Radikalinnovation.  

Die Beiträge zur Zusammenarbeit und zum Aufbau der Wissensbasis werden sehr hoch eingeschätzt (siehe oben). 

Bewertung 

Grundsätzlich sind Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage festzustellen. Da nur wenige abgeschlossene Vor-

haben vorliegen, sind diese aber eher punktueller Natur. 
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Weitere programmierte Sekundäreffekte 

Grundsätzlich können die unter Teilmaßnahme M19.3 geförderten Kooperationsvorhaben zu allen SPB Beiträge 

erbringen, dies hängt im Wesentlichen von ihrer inhaltlichen Ausgestaltung ab. Der Blick auf die bisher geförder-

ten bzw. zur Förderung ausgewählten Vorhaben zeigt, dass zu keinem der SPB umfassende Wirkungen haben 

erzielt werden können. Einige Vorhaben lassen potenziell Effekte auf die SPB 2A und 3A erkennen, mittelbar 

könnte auch SPB 6A tangiert werden. Eine umfassende Bewertung dieser Wirkungen ist aber zum jetzigen Zeit-

punkt nicht möglich. 

Bewertung 

Aufgrund des aktuellen Umsetzungsstandes sind potenzielle Wirkungen denkbar, werden aber erst mit Abschluss 

der jeweiligen Förderprojekte voll zum Tragen kommen und damit bewertbar sein. 

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 Die Maßnahmenumsetzung ist nach Startschwierigkeiten gut angelaufen, die LAGs setzen mehrheitlich 

Kooperationsvorhaben um. Auffällig ist, dass die Höhe der verausgabten Mittel noch deutlich hinter den 

Zielwerten zurückliegt. 

 Der Verwaltungsaufwand ist analog zu den Vorhaben unter Teilmaßnahme M19.2 als sehr hoch zu be-

werten. 

 Grundsätzlich tragen die Kooperationsprojekte zur Umsetzung und Erreichung der Ziele der LILEs in ho-

hem Maße bei. Daneben werden insbesondere das Lernen und der Austausch positiv bewertet. 

 Die Beiträge der Kooperationsvorhaben lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt mehrheitlich dem Handlungs-

feld Tourismus zuordnen, aber auch weitere Handlungsfelder wurden durch einige Vorhaben angegan-

gen. Die entsprechenden Wirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nur lückenhaft erhoben bzw. poten-

ziell unterstellt werden. 

Empfehlungen 

 Aus den ersten positiven Umsetzungsbeispielen heraus könnte sich ein noch umfassenderer Erfahrungs-

austausch zwischen den LAGs ergeben mit dem Ziel, weitere Vorhaben zu entwickeln. Insbesondere LAGs 

in Grenznähe könnten noch stärker transnationale Vorhaben umsetzen. 

 Der Verwaltungsaufwand sollte einer laufenden Prüfung unterzogen werden, um Vereinfachungsmög-

lichkeiten möglichst gut zu nutzen. 
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 Mit der Verwaltung der Durchführung der von der örtlichen Bevölkerung 

betriebenen Strategie für lokale Entwicklung verbundenen laufenden 

Kosten; Kosten für Sensibilisierungsmaßnahmen (M19.4) 

 Kurzbeschreibung der Teilmaßnahme M19.4 

Ein zentrales Element und gleichzeitig eine Besonderheit von LEADER ist die Umsetzung von lokalen Entwick-

lungsstrategien durch die Akteurinnen und Akteure vor Ort entsprechend dem bottom up-Prinzip. Umso bedeut-

samer ist die professionelle Steuerung der Umsetzungsprozesse ebenso wie die Aktivierung von Akteurinnen und 

Akteuren, die sich in den Prozess einbringen sollen. 

Mit der Teilmaßnahme M19.4 werden anteilig die Einrichtung sowie der laufende Betrieb einer Geschäftsstelle 

in Form eines Regionalmanagements gefördert. Weiterhin sind Kosten für das Entscheidungsgremium sowie Sen-

sibilisierungsmaßnahmen der LAG unterstützungsfähig. 

Ziel ist es, so die regionalen Umsetzungsprozesse durch ein effizientes und professionelles Management in ihrer 

Qualität zu verbessern. Weiterhin soll über Sensibilisierungsmaßnahmen auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben 

werden.  

Auch für die Teilmaßnahme M19.4 werden Primäreffekte im SPB 6B erwartet. Sekundäreffekte sollen aber in 

allen SPB erbracht werden. Diese ergeben sich aus den in den Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3 realisierten 

Vorhaben und ihrer entsprechenden Zuordnung.  

LAG müssen verschiedene Voraussetzungen und Aufgaben erfüllen, die sich unmittelbar aus dem EPLR EULLE 

ergeben.  

Als Träger der jeweiligen LILE (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Teilmaßnahme M19.1) sind sie verant-

wortlich für deren Umsetzung. Dies umfasst neben verwaltungstechnischen Aufgaben wie der Abwicklung der 

Förderung, dem Controlling und Monitoring insbesondere die Vorhabenauswahl, den Erfahrungsaustausch über 

die eigene LAG hinweg und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Dazu stellen sie sich unter Einbindung unterschiedlicher Akteursgruppen auf und binden insbesondere Vertrete-

rinnen und Vertreter aus den Bereichen Verwaltung, Wirtschafts- und Sozialpartner sowie anderen zivilgesell-

schaftlichen Organisationen ein. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Einbindung relevanter Akteurinnen und 

Akteure aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, wobei wiederum ein enger Bezug zur LILE als Umsetzungsstra-

tegie besteht. Auf der Entscheidungsebene bestehen Beschränkungen der Stimmrechte einzelner Interessen-

gruppen auf maximal 49 % der Stimmen, um Ungleichgewichten in den Entscheidungsprozessen vorzubeugen. 

Bezüglich der Organisationsform erfolgte seitens des Landes keine Vorgabe; diese muss lediglich eine ordnungs-

gemäße Umsetzung der LILE unter Zuhilfenahme partizipativer Ansätze gewährleisten. Idealerweise ist die LAG 

eine juristische Person. 

Verpflichtend ist dagegen die Einrichtung und Unterhaltung einer Geschäftsstelle mit einem Regionalmanage-

ment im Umfang von mindestens 1 AK sowie einem entsprechenden Qualifikationsnachweis des eingesetzten 

Personals. 

Förderfähig sind gemäß den Ausführungen zu Teilmaßnahme M19.4 die folgenden Positionen: 

 laufender Betrieb der LAG einschließlich Regionalmanagement, 

 Kosten für das Entscheidungsgremium der LAG i. V. m. der Verwaltung der Umsetzung der LILE sowie 

 Sensibilisierungsvorhaben durch die LAG. 

Die Abwicklung der Förderung erfolgt, analog zu den Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3 als Projekt der LAG. Eine 

Besonderheit der Teilmaßnahme M19.4 besteht darin, dass die Gesamtkosten der Teilmaßnahme je LAG nicht 

25 % des Fördermittelvolumens der Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3 überschreiten dürfen. 
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 Analyse des bisher erzielten Output und der Umsetzung 

Tabelle 43: Umsetzung der Teilmaßnahme M19.4 und Zielerreichungsgrad in Orientierung an den vorher defi-
nierten quantifizierten Zielen 

Input (Finanz) & 
Output-Indikato-

ren 

Ziel (bis 2020) Umsetzung (bis 
31.12.2016) 

Umsetzung 
(bis 

31.12.2018) 

Zielerreichungsgrad 
(bis 31.12.2018) 

O1: Gesamtbetrag 
der öffentlichen 

Ausgaben 

12.450.000 €  0 4.940.813,13 40 % 

O18: Zahl der aus-
gewählten lokalen 

Aktionsgruppen 

15 20 20 133 % 

O19: Von einer loka-
len Aktionsgruppe 
abgedeckte Personen 

1.700.000 2.122.965 2.122.965 125 % 

Quelle: Monitoringdaten (2015-2018) 

Regionale Verteilung  

Die Teilmaßnahme ist zwingend in allen anerkannten LEADER-Regionen umzusetzen. Bezüglich der Verteilung 

wird auf Teilmaßnahme M19.1 (Kapitel 3.18) verwiesen. 

Bewertung der Umsetzung 

Die Teilmaßnahme M19.4 ist zwingend in allen anerkannten LEADER-Regionen umzusetzen. Insofern wurden die 

Zielgruppen und Zielgebiete erreicht.  

Die Umsetzung der Maßnahme ist prozentual an die Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3 gekoppelt (siehe oben). 

Allerdings zeichnet sich bereits zur Halbzeit der Umsetzung ab, dass einige der LAG Schwierigkeiten haben wer-

den, unterhalb der geforderten 25 %-Marke zu bleiben. 

 Methodik zur Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Für die Primäreffekte der Teilmaßnahme M19.4 ist die KOM-Bewertungsfrage 17 relevant, die den SPB 6B ab-

deckt. Mit Blick auf die Sekundäreffekte könnten die KOM-Bewertungsfragen 1, 4, 5, 6, 8 und 16 für die SPB 1A-

C, 2A, 2B, 3A, 4A und 6A-C zum Einsatz kommen, sofern entsprechende Beiträge geleistet werden.  

Um weitere spezifische Teilaspekte der Maßnahme umfänglich abbilden zu können, wurden die folgenden Hilfs-

fragen formuliert: 

 Inwieweit wurden die Kapazitäten der LAG sowie der beteiligten Akteurinnen und Akteure verstärkt? 

 Inwieweit konnte die Unterstützung zur Umsetzung der LILE beitragen? 

 Inwieweit konnten Governanceprozesse im ländlichen Raum etabliert bzw. weiterentwickelt werden? 

 Hatten Vorerfahrungen Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzungsprozesse? 

 Hatte die Ansässigkeit des LEADER-Managements Auswirkungen auf die Umsetzung? 

Weiterhin wurden die nachstehenden Hilfswerte definiert: 

 Ansässigkeit des LEADER-Managements 

 Nutzung anderer Förderprogramme, 

 Beitrag zur Umsetzung der LILE, 

 Innovationsgrad der Prozesse, 

 Kooperationsleistungen, 

 Anzahl der mit Informationen und Veranstaltungen kontaktierten Personen, 

 Art des Wissenstransfers, 

 Einbindung lokaler Akteurinnen und Akteure, 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

155 

 weitere Leistungen der Geschäftsstellen. 

Zur Analyse der Primäreffekte wurden im ersten Schritt Monitoringdaten ausgewertet. Bezüglich der weiteren 

Erhebungsbausteine wird auf die Ausführungen der Teilmaßnahmen M19.1 und M19.2 verwiesen. Die Ergeb-

nisse der dort beschriebenen Befragungen wurden mittels eines Mehrmethodenansatzes (Triangulation) zu einer 

Gesamtbewertung zusammengeführt. 

 Bewertung der Ergebnisse der Maßnahme 

Bewertungsfrage 17: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur 

Entwicklung des ländlichen Raums die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert  

Eine möglichst breite Einbindung unterschiedlicher Akteurinnen und -akteure bei einem gleichzeitig vielfältigen 

Angebot an Beteiligungsformaten verstärkt erfahrungsgemäß die Kapazitäten der LAGs und wirkt sich damit po-

sitiv auf die Umsetzung der LEADER-Prozesse aus. Die LAG werden so in die Lage versetzt, einerseits Gover-

nanceprozesse zu etablieren bzw. mit Blick auf die bereits seit der vergangenen Förderperiode bestehenden LAGs 

fortzuführen. Damit werden Beiträge zur Förderung der lokalen Entwicklung geleistet, die sich auch auf die Um-

setzung der Teilmaßnahmen M19.2 und M19.3 auswirken. Hintergrund ist, dass eine gut aufgestellte Region mit 

einer klaren, in der LILE zusammengefassten Entwicklungsperspektive auch in der Lage ist, die Projektförderung 

im Sinne des LEADER-Ansatzes als bottom up-Prozess umzusetzen. 

Inwieweit wurden die Kapazitäten der LAG sowie der beteiligten Akteurinnen und Akteure verstärkt? 

Zur Erhöhung der Kapazitäten in den LAG sowie der beteiligten Akteurinnen und Akteure ist zunächst zu klären, 

ob die Umsetzungsprozesse mit einem ausreichenden Maß an Beteiligung stattfinden. Die befragten Schlüssel-

personen antworteten zu annähernd 70 %, dass dies voll oder zumindest eher zutrifft. Die Geschäftsstellen be-

werten dies ähnlich. 

Abbildung 68: Maß der Beteiligung im Umsetzungsprozess 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Über das Entscheidungsgremium hinaus sind in allen LAG weitere Gremien vorhanden. Insbesondere verfügt 

jede LAG über eine Geschäftsstelle bzw. LEADER-Regionalmanagement. Auch die Zufriedenheit mit der Zusam-

menarbeit in und zwischen den verschiedenen Ebenen wurde abgefragt. Insgesamt fällt auf, dass alle Teilaspekte 

durch die Schlüsselpersonen durchweg positiv eingeschätzt wurden (vgl. Abbildung 69). Dies gaben 40 % bis 50 % 

der Befragten an. Weniger gut hingegen wurde die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitskreise, zwischen den 

Geschäftsstellen und der Arbeitskreise sowie mit anderen LAG bewertet. Ein Grund für diese weniger gute Be-

wertung ist auch, dass diese Bereiche von knapp der Hälfte der Befragten nicht bewertet wurden (vgl. Abbildung 

69), was darauf schließen lässt, dass sie nicht oder nur am Rande involviert sind. 
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Abbildung 69: Zusammenarbeit in der Region in folgenden Bereichen 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Insgesamt bewerteten 70 % der Schlüsselpersonen, sowie 90 % der Geschäftsstellen, dass der Austausch inner-

halb der LAG von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.  

Im Fokusgruppengespräch stellten die Regionalmanagements zumindest teilweise fest, dass die regionalen Ak-

teurinnen und Akteure vorrangig mit der Entscheidung über die Fördermittel befasst sind und die Regionalent-

wicklung eher in den Hintergrund tritt.  

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Geschäftsstelle für den Umsetzungsprozess wurde erfragt, ob die dort 

beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die benötigten Qualifikationen verfügen, die mit Blick auf 

die in der LILE gesetzten Themen und Handlungsfelder benötigt werden. Aus Sicht der Schlüsselpersonen besteht 

diesbezüglich eine hohe Zufriedenheit. Hervorstechend ist die Bewertung der Kenntnis förderrechtlicher Rah-

menbedingungen. Die weiteren fachlichen Kenntnisse korrespondieren mit den Schwerpunktsetzungen der För-

dervorhaben insbesondere in Teilmaßnahme M19.2. 

33

40

90

71

35

78

84

105

55

38

51

48

39

71

47

46

12

8

6

2

13

13

7

7

11

1

4

2

3

1

1

4

2

1

2

1

1

77

82

47

74

80

31

59

39

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mit weiteren LEADER-Aktionsgruppen

zwischen der LAG-Geschäftsstelle und den
Arbeitskreisen (wenn vorhanden)

zwischen der LAG-Geschäftsstelle und dem LEADER-
Auswahlgremium

zwischen der LAG-Geschäftstelle und dem Vorstand

innerhalb der Arbeitskreise (wenn vorhanden)

innerhalb des LEADER-Auswahlgremiums

innerhalb des LAG-Vorstandes

innerhalb der LAG-Geschäftsstelle

sehr gut eher gut teils-teils eher schlecht sehr schlecht kann ich nicht beurteilen



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

157 

Abbildung 70: Fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden in den LEADER-Geschäftsstellen 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Da ein Kapazitätsaufbau aber vorrangig da stattfindet, wo eine entsprechende Nachfrage besteht, bildet die Ab-

frage der fachlichen Qualifikation das aus Sicht der jeweiligen LAG relevante Spektrum ab. Inwiefern bei einer 

Veränderung von Schwerpunktsetzungen der inhaltlichen Arbeit aber ggf. Lücken vorhanden wären, lässt sich 

nicht überprüfen. 

Zum Kapazitätsaufbau sind regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen unerlässlich. In den LAG wurden im Durch-

schnitt im Zeitraum 2016-2018 rund drei Fortbildungsveranstaltungen pro LAG und Jahr besucht. Neben den 

Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern (im Mittel 1,5) nahmen aus acht LAGs auch regionale Akteu-

rinnen und Akteure an Fortbildungen teil, so dass im Mittel der Jahre 2016-2018 rund 0,5 Personen aus der regi-

onalen Akteurschaft an einer Fortbildung teilnahm. Dies ist mit Blick auf den Kapazitätsaufbau in den Regionen 

besonders hoch zu bewerten. 

Weitere Beiträge leisten hierzu auch die Durchführung und Teilnahme Veranstaltung. 

Inwieweit konnte die Unterstützung zur Umsetzung der LILE beitragen? 

Die Voraussetzungen zu einer möglichst koordinierten Umsetzung der LILE sind eng verknüpft mit den Regional-

managements, die aus diesem Grund auch einen Schwerpunkt in der Förderung einnehmen. So ist die Geschäfts-

stelle verpflichtend einzurichten und mit einem Stellenumfang von 1 VAK, bei größeren LAG werden auch 

1,5 VAKs empfohlen, dauerhaft zu besetzen.  

Die tägliche Arbeit der Regionalmanagements ist neben der fachlich-inhaltlichen Arbeit in den Handlungsfeldern 

auch geprägt von der Gestaltung der Umsetzungsprozesse von LEADER als regionaler Förderansatz ebenso wie 

als Regionalentwicklungsprozess. Die Abfrage der in der folgenden Abbildung dargestellten Aspekte der Ge-

schäftsstellenarbeit zeigt, dass eine hohe Zufriedenheit in den LAG gegeben ist. Einzig der Wert für das Konflikt-

management fällt gegenüber den restlichen Werten deutlich ab. Dies hängt erfahrungsgemäß damit zusammen, 

dass in den Regionen wenige Konflikte gegeben sind, so dass diese Kompetenz nur wenig benötigt wird. Auch die 

hohe Zahl an Rückmeldungen, dass hierzu keine Angabe gemacht werden kann, ist ein Hinweis hierfür. Ein wei-

terer Beleg sind die hohen Zufriedenheitswerte bezüglich des Vertrauens und der Zusammenarbeit in den LAG. 

Positiv hervorstechend sind die Aspekte Motivation und Engagement sowie Kontaktpflege. Da es sich hierbei um 
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zentrale Kompetenzen zur Steuerung der Umsetzungsprozesse handelt, kann von einem insgesamt hohen Bei-

trag der Unterstützung zur Umsetzung der LILE ausgegangen werden. 

Abbildung 71: Bewertung der Arbeit der LEADER-Geschäftsstellen 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Auch die Geschäftsstellen wurden zu diesen Aspekten befragt, die Bewertungen fielen ähnlich aus. Zusätzlich 

wurde erhoben, wie die Kenntnis der Förderbedingungen selber eingeschätzt wird. Die Regionalmanagements 

schätzen diese sehr gut ein und verorteten sich selber im Bereich von sehr gut bis gut. 

Inwieweit konnten Governanceprozesse im ländlichen Raum etabliert bzw. weiterentwickelt werden? 

Zur Frage der Etablierung bzw. Weiterentwicklung von Governanceprozessen im ländlichen Raum sind die orga-

nisatorischen Voraussetzungen der LAG heranzuziehen. Wie die nachstehende Grafik zeigt, ist die Zufriedenheit 

mit der Organisation der LAG am höchsten. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Regionen selbst passsende 

Organisationsformen wählen konnten. Aber auch alle anderen abgefragten Aspekte erhalten hohe Werte in der 

Einschätzung durch die Schlüsselpersonen. Die Bewertung der Geschäftsstellen fiel hier sehr ähnlich aus. Ledig-

lich die Ausgestaltung der Geschäftsordnung erreichte einen höheren Wert, diese wird von allen Geschäftsstellen 

als sehr gut oder eher gut eingeschätzt. 
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Abbildung 72: Organisatorische Voraussetzungen der LAG hinsichtl. einer strukturierten Umsetzung der LILE 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Das Vertrauen der Akteurinnen und Akteure in die Zusammenarbeit zur Gestaltung der regionalen Prozesse ist 

auch davon abhängig, dass innerhalb des Entscheidungsgremiums ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis der 

verschiedenen Akteurs- und damit Interessengruppen vorhanden ist. Der Überblick über alle LAG bezogen auf 

die vertretenen Akteursgruppen zeigt, dass dies weitestgehend gegeben ist, mit Ausnahme von Vertreterinnen 

und Vertretern der Jugend sowie Handwerks- und Gewerbebetrieben. 

Ein weiteres Merkmal ist der Anteil von Frauen innerhalb des Entscheidungsgremiums. Hier zeigt sich zumindest 

teilweise ein deutlicher Nachholbedarf in einigen LAG. So geben drei Geschäftsstellen an, der Frauenanteil im 

Entscheidungsgremium liege unter 30 %, bei weiteren drei Entscheidungsgremien in den LAG liege er bei 30 %. 

In den übrigen 14 LAG sind Frauen mit einem Anteil von 31-50 % vertreten. 

Neben der Frage, ob die Zusammenarbeit innerhalb der LAG auf eine gute Vertrauensbasis der Akteurinnen und 

Akteure untereinander zurückgreifen kann, ist auch von Bedeutung, dass sich die Mitglieder in der LAG gut in die 

Entscheidungsprozesse einbezogen fühlen. Dies sei, so bewerteten dies die Schlüsselpersonen zu rund 70 %, voll 

bzw. eher zutreffend.  

Ebenfalls zu betrachten ist die Einbindung der LEADER-Strukturen in weitere regionale Entwicklungsprozesse und 

-vorhaben. Die Geschäftsstellen wurden befragt, inwieweit sie mit Großschutzgebieten sowie weiteren ähnlichen 

Kulissen und Regionen kooperieren. Acht LAG arbeiten demzufolge mit anderen Strukturen zusammen. Dies sind 

im Einzelnen der Nationalpark sowie Naturparke und Biosphärengebiete, mit denen in unterschiedlichen Kons-

tellationen kooperiert wird, aber auch andere Entwicklungsinitiativen, die das eigene LAG-Gebiet abdecken.  

Über die Arbeit innerhalb der LAG-eigenen Gremien und die Kooperation mit weiteren Gebietskulissen hinaus, 

lassen sich weitergehende Ansätze zur Initiierung einer umfassenderen Regionalentwicklung und zur Mobilisie-

rung der Bürgerinnen und Bürger durch besondere Veranstaltungsformate feststellen (siehe unten). 

Zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie ist auch eine Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen, die geeignet ist, so-

wohl über den Prozess und seine Beteiligungsmöglichkeiten wie auch über die Fördermöglichkeiten und nicht 

zuletzt die Ergebnisse der bereits geförderten Projekte zu informieren. Alle LAG führen Maßnahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit durch. Seit 2016 wurden rund 650 Presseartikel über alle LEADER-Regionen hinweg veröffentlicht. 

13 LEADER-Geschäftsstellen nutzen Newsletter, die im Durchschnitt dreimal im Jahr über Prozesse und hier ins-
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besondere die Aufrufe zur Einreichung von Projekten sowie die bereits geförderten Projekte informieren. Wei-

tere genutzte Medien sind Homepages, aber auch Flyer und Fachpublikationen sowie Ausstellungsmaterialien. 

Insgesamt kann damit von einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit der LAG ausgegangen werden.  

Auch in der Befragung der Schlüsselpersonen, inwiefern sie die Öffentlichkeitsarbeit ihrer LAG geeignet finden, 

über den LEADER-Prozess zu informieren, zeigt sich eine entsprechende Zufriedenheit. 

Abbildung 73: Eignung der Öffentlichkeitsarbeit über den LEADER-Prozess zu informieren 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Die Betrachtung einzelner Medien durch die Schlüsselpersonen spiegelt deutlich die zahlenmäßigen Verhältnisse 

der Erhebung bei den Geschäftsstellen wieder: Medien, in denen eine hohe Präsenz gegeben ist bzw. die um-

fangreicher genutzt werden, werden positiver bewertet als Medien und Formate, in denen die Präsenz geringer 

ist. 

Abbildung 74: Ansprache über die folgenden Medien und Formate 

 

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Insgesamt zeigt aber insbesondere die Zahl der nicht projektbezogenen Veranstaltungen (253 im Betrachtungs-

zeitraum mit mehr als 8.000 Teilnehmenden), dass auch auf dem Weg eine hohe Präsenz in der Fläche erreicht 

wurde.  

Hatten Vorerfahrungen Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzungsprozesse? 

Insgesamt neun der 20 LAG waren bereits in der vergangenen Förderperiode auf einer zumindest sehr ähnlichen 

Kulisse (als LEADER- bzw. ILE-Region) aktiv. Elf LAGs gründeten sich teilweise ganz neu, teilweise wurden auch 
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bestehende LAG und ILE-Regionen räumlich ergänzt. Im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) waren noch deut-

liche Unterschiede in der Qualität der Umsetzungsprozesse feststellbar. Insbesondere der aus Sicht der beteilig-

ten Akteurinnen und Akteure vergleichsweise lange Bruch zwischen der Abgabe der LILE im Rahmen der Bewer-

bung und dem eigentlichen Start der Umsetzung (teilweise bis zu 1,5 Jahre) nach offizieller Genehmigung wirkte 

sich erheblich aus. In den bereits seit der vergangenen Förderperiode bestehenden LAG konnte noch der Zeit-

raum auf der Basis der schon bestehenden Entscheidungsgremien besser überbrückt werden als in den neuen 

Regionen. Im weiteren Verlauf egalisierten sich diese Unterschiede. 

Hatte die Ansässigkeit des LEADER-Managements Auswirkungen auf die Umsetzung? 

Der Vergleich der LEADER-Managements zeigt, dass in zehn LAG ein internes LEADER-Management vorhanden 

ist. Weitere sieben LAG verfügen über eine Mischform aus externem LEADER-Management, das durch internes 

Personal ergänzt wird. Nur drei LAG verfügen über ein rein externes LEADER-Management. Die Betrachtung von 

Einzelauswertungen zeigt hier jedoch keinen signifikanten Unterschied in den Bewertungen bspw. der Zufrieden-

heit mit der Geschäftsstellenarbeit oder der Prozessumsetzung. Insofern liegt der Schluss nahe, dass weniger 

relevant ist, ob das LEADER-Management in die LAG (und dort dann häufig in eine Verwaltung) integriert ist oder 

ob sich die LAG externer Unterstützung bedienen. Vielmehr sind es Personen und Persönlichkeiten, die diese 

Faktoren beeinflussen können. 

Bewertung 

Insgesamt lässt die Zusammenschau aus Befragungen und Auswertungen der Geschäftsstellenbögen, also der 

zahlenmäßige Nachweis der Geschäftsstellenarbeit, erkennen, dass von einem deutlichen Kapazitätsaufbau in 

den LAG ausgegangen werden kann. Die regionalen Akteurinnen und Akteure fühlen sich in die Prozesse der 

LAGs eingebunden, das gewachsene Vertrauen in den Regionen führt zu Lernprozessen zwischen den Mitgliedern 

der LAG. Diese werden ergänzt durch verschiedene Angebote auch Wissen über die eigene Region hinaus zu 

generieren. 

Die hiervon ausgehenden Beiträge zur Umsetzung der LILEs sind sehr hoch zu bewerten. Die LEADER-Regional-

managements sind zentrale Anlaufstelle für die Antragstellenden einerseits und sorgen damit andererseits für 

die planvolle Umsetzung der Strategie. Als hauptamtliche Kümmerer werden sie und insbesondere die vergleichs-

weise umfassenden Kompetenzen sowohl der fachlichen Arbeit wie auch im Management der Prozesse in den 

LAGs wertgeschätzt, was sich in den durchgängig hohen Bewertungen wiederspiegelt.  

Die Etablierung bzw. Weiterentwicklung regionaler Governanceprozesse kann ebenfalls festgestellt werden. Die 

Beiträge, die LEADER auch aufgrund der Vorgaben zur Einrichtung von Strukturen und Abläufen bewirkt, sind 

hier maßgeblich. Gleichzeitig ist zu hinterfragen, inwieweit diese Strukturen losgelöst von LEADER als Förderin-

strument Bestand haben können und werden. Derzeit verstehen sich die Mitglieder in den Entscheidungsgremien 

noch stark als Entscheiderinnen und Entscheider über Fördermittel und weniger als ein Gremium, in dem aktiv 

über das LEADER-Förderprogramm hinaus Regionalentwicklung betrieben wird.  

 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen 

 In den LAG ist es gelungen, Strukturen aufzubauen, die sowohl der Intensivierung der Governancepro-

zesse in den Regionen zugutekommen wie auch der Verbreiterung der Wissensbasis und damit des Ka-

pazitätsaufbaus dienen. Die Einbindung verschiedener Akteursgruppen ist über alle LAG hinweg gelun-

gen, die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist breit aufgestellt. 

 Die Bedeutung der LEADER-Regionalmanagements als steuernde Einheit ist sehr hoch zu bewerten. LEA-

DER benötigt als Förderinstrument eine intensive Steuerung der regionalen Entwicklungsprozesse, die 

ohne hauptamtliche Geschäftsstellen nicht zu leisten wäre. Diese sind Ansprechpartnerin, gleichzeitig 

aber auch Filter für eingehende Projektanfragen. Ohne diese Funktion würden die Beiträge für die Ent-

wicklung der ländlichen Räume im Sinne der Bewertungsfrage deutlich geringer ausfallen. 
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 Die Initiierung regionaler Entwicklungsprozesse fokussiert auf die Nutzung von LEADER als Förderinstru-

ment, dennoch besteht ein über die LEADER-Förderung hinausgehendes Wissen über alternative Förder-

angebote.  

Empfehlungen 

 Zur Verhinderung von Brüchen zwischen den Förderperioden sollte eine höhere Dauerhaftigkeit von 

Strukturen angedacht werden, indem LAG bspw. an Großschutzgebietsverwaltungen angedockt werden. 

Damit könnte auch das Selbstverständnis in den Regionen dahingehend verbessert werden, dass LEADER 

ein Instrument der Regionalentwicklung auch über die Vergabe von Fördermitteln hinaus ist. 

 Zur Verstetigung und zum Ausbau der Beteiligung braucht es laufend Angebote zur Einbindung der Be-

völkerung (über die derzeit bereits laufende Öffentlichkeitsarbeit hinaus), die Initiierung eigenständiger 

Prozesse sollte sinnvoll ausgebaut werden mit Blick auf Zielgruppen, die derzeit noch unterrepräsentiert 

sind. 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

163 

4 Bewertung auf Ebene der Schwerpunktbereiche und weitere Ef-

fekte der Förderung („SFC-Berichtsstruktur“) 

 Bewertungsfrage 1 (SPB 1A) – Innovation und Wissen 

Bewertungsfrage 1 zu Schwerpunktbereich 1A: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Innovation, die Zusammenarbeit und den Aufbau der Wissensbasis in ländlichen Ge-

bieten gefördert? 

Interventionslogik 

Das Ziel der "Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländlichen 

Gebieten“ (1A) wird in Rheinland-Pfalz mit insgesamt drei Maßnahmen verfolgt. So wurden in Schwerpunktbe-

reich (SPB) 1A folgende Vorhabensarten programmiert: M1 umfasst zwei Vorhabensarten zum Wissenstransfer: 

M1.1a (Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen) sowie M1.2b (Demonstrationstä-

tigkeiten und Informationsmaßnahmen). Diese sind den SPB 2A, 3A, 4A-C und 6A zugeordnet. M2 umfasst die 

Teilmaßnahme M2.1 zur Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen, die den SPB 2A, 3A, 

4A-C und 6A zugeordnet ist. M16 umfasst folgende drei Teilmaßnahmen: M16.1 (EIP Landwirtschaftliche Produk-

tivität und Nachhaltigkeit), M16.2 (Pilotprojekte, Neue Produkte und Verfahren im Rahmen von EIP) sowie M16.4 

(Schaffung von Clustern und Netzwerken). Diese sind den SPB 2A, 3A und 4A-C zugeordnet. Teilmaßnahme M16.4 

wurde im Zuge des zweiten Änderungsantrags aus dem EPLR EULLE herausgenommen. 

Mit diesen Maßnahmen werden die für SPB 1A identifizierten Bedarfe (vgl. MULEWF, 2015b, S. 167) Nr. 1.a.1 

„Schulung von Akteuren und Initiativen zur Verbesserung der Vermarktung regionaler Produkte“ und Nr. 1.a.2 

„Intensivierung der Beratung über Fördermöglichkeiten des Entrepreneurships“ aufgegriffen. Ansatzpunkt der 

Förderung ist die Gewährung von Zuschüssen für Bildungs- und Beratungsmaßnahmen für landwirtschaftliche 

Unternehmerinnen und Unternehmer. Im Rahmen von M16 (Zusammenarbeit) spielen Pilotprojekte z.B. zur Ein-

führung neuer Technologien und Produkte, aber auch andere Innovations-, Transfer-, Koordinations- und Ver-

netzungsmaßnahmen eine wichtige Rolle.  

Sekundäreffekte auf SPB 1A werden u. a. von den unter 6B programmierten LEADER-Teilmaßnahmen M19.1-4 

erwartet. 

Unter 1A wurden zahlreiche Teilmaßnahmen mit einem Sekundäreffekt angeführt, die jedoch in anderen SPB 

Primäreffekte entfalten sollen. Dies ist bei der Bewertung sowohl des SPB 1A als auch bei der Bewertung der 

anderen SPB zu berücksichtigen. 

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 1A 

 keine 

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Sekundäreffekt im SPB 1A 

 M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2    Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M16.4 Schaffung von Clustern und Netzwerken (aus EPLR EULLE heraus genommen) 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 
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 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikatoren Ergänzte Indikatoren und In-
formationen 

 T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen 
der Artikel 14, 15 und 35 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 in Bezug auf den Gesamtbetrag 
der EPLR-Ausgaben (SPB 1A) 

 

 T2: Gesamtzahl der Kooperationsvorhaben, die 
im Rahmen der Maßnahme „Zusammenarbeit“ 
unterstützt werden (Artikel 35 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013) (Gruppen, Netz-
werke/Cluster, Pilotprojekte...) (SPB 1B) 

 

Wirkungsindikator: C24: Landwirtschaftliche Ausbildung der land-
wirtschaftlichen Führungskräfte 

 

 

Umsetzung und Zielerreichung: 

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung M1a, M1b, M2 

Siehe bzgl. M1 und M2 Bewertungsfrage 3 SPB 1C  

EIP M16.1, M16.2  

Siehe bzgl. M16.1 und M16.2 Bewertungsfrage 2 SPB 1B.  

LEADER M19.1-4  

Siehe bzgl. M19.1-4 Bewertungsfrage 17 SPB 6B. 

T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in 

Bezug auf den Gesamtbetrag der EPLR-Ausgaben (SPB 1A) 

Für die Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländlichen Gebieten 

(SPB 1a) wurden insgesamt 15.118.333,33 € veranschlagt. Bei den geplanten öffentlichen Gesamtausgaben im 

Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums von 666.913.00,00 € beträgt der errechnete Ziel-

wert für den SPB 1a insgesamt 2,68 % der Gesamtausgaben.  

Zum 31.12.2018 wurden für den Zielindikator T1 0,06 Prozent der Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 

und 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug auf den Gesamtbetrag der Ausgaben für das Programm zur 

Entwicklung des ländlichen Raums (SPB 1A) ermittelt. 

T2: Gesamtzahl der Kooperationsvorhaben, die im Rahmen der Maßnahme „Zusammenarbeit“ unterstützt wer-

den (Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013) (Gruppen, Netzwerke/Cluster, Pilotprojekte...) (SPB 1B) 

Bis zum Jahr 2023 sollen insgesamt 33 Kooperationsvorhaben, die im Rahmen der Maßnahme Zusammenarbeit 

unterstützt werden, gefördert werden. So war zunächst die Unterstützung von 11 Operationellen Gruppen (OG) 

im Rahmen von EIP vorgesehen (vgl. Teilmaßnahme M16.1). Überdies sollen 21 andere Kooperationsvorhaben 

wie z. B. Cluster und Netzwerke oder Pilotprojekte (vgl. Teilmaßnahme M16.2 bis M16.9) gefördert werden. Teil-

maßnahme M16.4 wurde jedoch zwischenzeitlich aus dem EPLR EULLE herausgenommen. Als Folge wurde der 

Zielwert für Teilmaßnahme M16.1 auf 20 OGs erhöht, der zum Stand 31.12.2018 mit sieben unterstützten OGs 

zu 35 % erfüllt war. 
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C24: Landwirtschaftliche Ausbildung der landwirtschaftlichen Führungskräfte 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage ist eine Betrachtung der landwirtschaftlichen Ausbildung der landwirt-

schaftlichen Führungskräfte hilfreich (Kontextindikator C24). Im Jahr 2010 betrug der Anteil der Führungskräfte 

mit landwirtschaftlicher Grundausbildung und vollständiger landwirtschaftlicher Ausbildung insgesamt 64,4 %. 

Der Anteil der Führungskräfte unter 35 Jahren mit landwirtschaftlicher Grundausbildung und vollständiger land-

wirtschaftlicher Ausbildung betrug 57,3 %. Bezüglich der allgemeinen in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren 

nicht viel verändert. Der Anteil der Führungskräfte mit landwirtschaftlicher Grundausbildung und vollständiger 

landwirtschaftlicher Ausbildung war im Jahr 2016 etwas niedriger und betrug 63,3 %. Damit lag Rheinland-Pfalz 

knapp hinter dem bundesdeutschen Durchschnitt (65,4 %). Der Anteil der unter 35-jährigen Führungskräfte mit 

landwirtschaftlicher Grundausbildung und vollständiger landwirtschaftlicher Ausbildung hat jedoch zugenom-

men und lag im Jahr 2016 bei 65,5 %, während der bundesdeutsche Durchschnitt 62 % betrug (Europäische Kom-

mission 2018).  

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung (M1a, M1b, M2) 

Hinsichtlich M1a und M2 fand im Betrachtungszeitraum keine Umsetzung der Teilmaßnahmen statt, so dass eine 

Bewertung nicht möglich ist. 

M1b: Das Fördervorhaben Lernort Bauernhof schafft ein außerschulisches Lernangebot auf Bauern- und Winzer-

höfen für Schülerinnen und Schüler in ganz Rheinland-Pfalz. Es dient der Aufklärung insbesondere von Schülerin-

nen und Schülern über das Aufgabenspektrum der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz. Durch die 

Besuche vor Ort und die eigene Mitarbeit steigt zum einen das Verständnis für die Belange von Landwirtinnen 

und -wirten. Zum anderen entsteht eine höhere Wertschätzung der Kinder ebenso wie der begleitenden Lehr-

kräfte für Produkte und Dienstleistungen der Landwirtschaft. Damit werden wichtige Beiträge zum Aufbau der 

Wissensbasis in den ländlichen Gebieten gefördert. 

EIP M16.1, M16.2 

Mit Blick auf die Bewertungsfrage kann festgestellt werden, dass die durchgeführten Fördervorhaben bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt erkennen lassen, dass innovative Wirkungen von ihnen ausgehen. Weiterhin haben sie 

erheblich zur Verbesserung der Zusammenarbeit und so auch zum Aufbau der Wissensbasis in den ländlichen 

Regionen beigetragen. Insbesondere zur Erhöhung der Wissensbasis bedarf es weiterer Anstrengungen insbe-

sondere in den Endphasen der jeweiligen Fördervorhaben, wenn belastbare Ergebnisse und Erkenntnisse vorlie-

gen. 

Ausgehend von der Grundidee der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 Praxis und Wissenschaft enger zusammen-

zubringen, um im Rahmen von innovativen Vorhaben neue Strukturen für den effizienten Wissenstransfer von 

der Forschung in die Praxis (und umgekehrt) zu schaffen, erfolgt eine Einordnung der bisherigen Ergebnisse und 

Wirkungen hinsichtlich der nachfolgenden Bewertungskriterien: 

Welche Qualität und welchen Mehrwert hatte die Zusammenarbeit in der OG (insbesondere mit Blick auf die 

Einbeziehung der Forschung und der landwirtschaftlichen Praxis)? Welche Effekte hatte die Struktur der OG auf 

das Projektergebnis? 

Die Zusammenarbeit innerhalb der OGs funktioniert in großen Teilen gut und trägt zu einem innovationsfreund-

lichen Klima bei. Insgesamt sind eine offene Kommunikation innerhalb der OG, eine Zufriedenheit mit der Zu-

sammenarbeit sowie erforderliche Handlungsfreiräume in den OG festzustellen.  

Dass die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis insgesamt als sehr wichtig und produktiv angesehen 

wird, zeigt sich auch in Hinblick auf eine über die Laufzeit des Vorhabens hinausgehende Zusammenarbeit. So 

gaben sechs der insgesamt sieben OGs an, auch zukünftig eine Zusammenarbeit anzustreben. Auch scheint die 

Einbindung der Forschung in praktische Fragestellungen einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Inhalte 

wie auch die Durchführung zu haben. So wurden die Auswirkungen der Einbindung von Forschungseinrichtungen 

auf die Qualität der Inhalte durchweg hoch bzw. sehr hoch bewertet. Auch die Auswirkungen auf die Qualität der 
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Umsetzung und die Kommunikation der Vorhabenergebnisse wurden positiv bewertet. Demzufolge ist die Ein-

bindung der Forschung essentiell für die inhaltliche Gestaltung der EIP-Vorhaben; somit wird eines der überge-

ordneten Ziele der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2, Forschung und landwirtschaftliche Primärproduktion (Pra-

xis) näher zusammenzubringen, erfüllt.  

Wie hoch ist der Innovationsgehalt der Ergebnisse auch im Vergleich? 

Die Einschätzung des Innovationsgrads fiel über alle OGs relativ ähnlich aus. Insgesamt sechs der sieben OGs 

gaben an, dass es sich bei ihren Vorhaben um Verbesserungsinnovationen, also wesentlichen Verbesserungen 

gegenüber bestehenden Lösungen mit einem spürbaren, mittelfristigen Wettbewerbsvorteil, handele; eine OG 

konnte hierzu keine Angabe machen. Hinsichtlich der geographischen Relevanz bewerteten fünf der Befragten 

ihre Innovation als eine Neuerung oder erhebliche Verbesserung in Deutschland, die auf andere Regionen über-

tragbar ist.  

Inwiefern sind die Ergebnisse der OGs am Markt etabliert und sind markt- und wettbewerbsfähig (Praxisrele-

vanz)? 

Die OGs gaben allesamt an, dass ihre Innovation vor allem für landwirtschaftliche Betriebe (Primärproduktion) 

Relevanz haben wird und spezifizierten dies anhand der inhaltlichen Ausrichtung ihrer Vorhaben. Eine OG be-

nannte die maßgebliche Relevanz der Innovation für weitere Beteiligte entlang der Wertschöpfungskette, wäh-

rend eine weitere die Relevanz für öffentliche Einrichtungen (Kommunen, Umweltverwaltungen) hervorhob. An-

gesichts des derzeitigen Umsetzungsstandes der Fördervorhaben fehlt eine umfassende Etablierung am Markt 

jedoch noch. 

Inwieweit wurden Innovationen beschleunigt und Innovationszyklen verkürzt? 

Wie unter Bewertungsfrage 2 zu SPB 1B in den Ausführungen zur Umsetzung der Teilmaßnahmen M16.1 und 

M16.2 angeführt, sind es insbesondere die administrativen Rahmenbedingungen, die aus Sicht der OGs dazu 

beitragen, die Wirkungsmöglichkeiten des Innovationsgedankens hinter EIP-Agri zu beschneiden. Die Grundidee 

von EIP-Agri wurde sehr begrüßt, dennoch fehlen aus Sicht der Befragten unter den derzeitigen Bedingungen 

Freiheiten innerhalb der Umsetzungsprozesse, die eine tatsächliche Beschleunigung von Innovationen 

ermöglichen, um das kreative Potenzial noch besser nutzen zu können. 

LEADER M19.1-4 

Die LEADER-Förderung unterstützt Innovationen in den Regionen. Der zugrunde gelegte Innovationsbegriff geht 

dabei vor allem von Neuerungen im jeweiligen Wirkungsraum des Vorhabens aus. Im Vordergrund steht weniger 

die Frage, ob etwas vollkommen Neues geschaffen wird, sondern vielmehr, ob es einen (örtlichen) Bedarf gibt. 

Der Innovationsgrad und Wirkung in der Fläche sind damit vorhabenbezogen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich 

sind aber auch Auswirkungen auf ein zunehmend innovationsfreundlicheres Klima in den LAGs feststellbar, das 

aber nur in einem sehr beschränkten Rahmen aktiv durch die Geschäftsstellen genutzt werden kann. Insgesamt 

können zumindest mittlere Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage unterstellt werden. 

Der Innovationsbegriff wird im Rahmen von LEADER vergleichsweise weit ausgelegt. Relevant ist vor allem die 

regionale Ebene, teilweise – insbesondere bei Kleinstvorhaben – auch die örtliche Ebene. Die Einordnung orien-

tiert sich weniger an der Frage, ob etwas vollkommen neu ist, sondern ob es einen Bedarf gibt. Der damit stärker 

zielgruppenorientierte Blick steht aber nicht einem grundsätzlichen Anspruch, nicht in die Mainstreamförderung 

abzugleiten, entgegen. So werden zumindest teilweise auch bei Standardvorhaben Anforderungen an die mög-

lichst innovative Ausgestaltung gestellt, die wiederum eine höhere Strahlkraft des Vorhabens zur Folge hat. Die 

Geschäftsstellen betonen in diesem Zusammenhang, dass die Erfüllung der ELER-Ziele eine wesentliche Grund-

lage der Projektauswahl ist und insofern auch Innovation eine wichtige Rolle spielt. Bei ähnlicher Interpretation 

des Innovationsbegriffs hat sich dennoch in jeder LAG eine eigene Innovationskultur herausgebildet. 

Hinsichtlich des Innovationsgrad der Vorhaben zeigen sich deutliche Unterschiede: so werden die Fördervorha-

ben in den Handlungsfeldern Tourismus, Naturschutz und Landschaftspflege, Wohnen, Dorfentwicklung, soziales 
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Miteinander sowie Versorgung, Dienstleistungen, Einzelhandel vergleichsweise innovativ eingeschätzt. 75 bis 

100 % der Fördervorhaben erbringen eine spürbare Verbesserung, also mindestens Routineinnovationen, aber 

auch Verbesserungs- und vereinzelt Radikalinnovationen.  

Verbinden Fördervorhaben mehrere Handlungsfelder, sind sie also integrativ, kann von einem höheren Innova-

tionsgrad ausgegangen werden. Den integrativen Charakter der Vorhaben fanden rund 65 % der Schlüsselperso-

nen gegeben und bewerteten die handlungsfeldübergreifende Wirksamkeit der Vorhaben als voll bis eher zu-

treffend. Dies wird von den Geschäftsstellen ähnlich eingeschätzt. Die Projekte der meisten Handlungsfelder ha-

ben einen integrativen Charakter. 

Zusammenfassende Bewertung 

Innovation, Zusammenarbeit und der Aufbau der Wissensbasis in ländlichen Gebieten wurden im Rahmen des 

EPLR EULLE bisher vorwiegend durch den LEADER- sowie den EIP-Ansatz gefördert. Aufgrund des noch hinter den 

Zielwerten liegenden Umsetzungstands der entsprechenden Vorhabensarten sind die bisherigen Wirkungen je-

doch eher gering einzustufen. So befinden sich alle EIP-Vorhaben gegenwärtig noch in Umsetzung. Die LEADER-

Vorhaben wiederum zeichnen sich vornehmlich durch einen lokal-regionalen Innovationsgehalt aus. Eine Strahl-

kraft über die jeweilige Region hinaus haben die Vorhaben noch nicht entwickelt.  

Der Aufbau der Wissensbasis wiederum ist neben LEADER und EIP deutlich auch von der Umsetzung der Vorha-

bensarten unter M1 und M2 abhängig. Außer ersten Kursen im Bereich Lernort Bauernhof erfolgte in diesen 

Bereichen jedoch noch keine weitere Umsetzung. Insofern ist auch von keiner Wirkung des EPLR-EULLE auf den 

weitgehend gleich geblienen Ausbildungsstand landwirtschaftlicher Führungskräfte auszugehen.  

Schlussfolgerungen 

 Der Umsetzungsstart der Teilmaßnahme M1.b ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Dennoch sind Mit-

telabfluss und Wirkungen mit Blick auf die Bewertungsfragen kritisch zu bewerten. 

 Wirkungen im Aufbau der Wissensbasis im ländlichen Raum haben zumindest mit Blick auf die Betriebs-

besuche im Rahmen von Lernort Bauernhof stattgefunden.  

 M16.1 und M16.2: Die Zusammenarbeit in den OGs, die sowohl transdisziplinär wie auch wertschöp-

fungskettenübergreifend stattfindet, funktioniert weitestgehend gut und trägt dazu bei, die Ergebnisse 

der Fördervorhaben zu verbessern. Auch der Innovationsgehalt der Fördervorhaben wird durchgängig 

mindestens als Verbesserungsinnovation eingeordnet mit einem Wirkungsgrad deutlich über die betei-

ligten OG-Mitglieder hinaus. 

 M19.2 LEADER: Die Fördervorhaben sind weitestgehend innovativ, d.h. sie beinhalten Neuerungen. Die 

Reichweite der Innovation ist aber häufig auf die regionale, teilweise auch nur die örtliche Ebene be-

schränkt. 

Methodik 

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung M1a, M1b, M2 

Die eingesetzten Methoden werden im Zusammenhang mit der Beantwortung der Bewertungsfrage 3 (SPB 1C) 

beschrieben. 

EIP M16.1, M16.2 

Die eingesetzten Methoden werden im Zusammenhang mit der Beantwortung der Bewertungsfrage 2 (SPB 1B) 

beschrieben.  

LEADER M19.1-4 

Die eingesetzten Methoden werden im Zusammenhang mit der Beantwortung der Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) 

beschrieben. 
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 Bewertungsfrage 2 (SPB 1B) – Sektor-übergreifende Kommunikation 

Bewertungsfrage 2 zu Schwerpunktbereich 1B: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirt-

schaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem mit Blick auf ein besseres Umweltmanagement und 

eine bessere Umweltleistung, gestärkt? 

Interventionslogik 

Das Ziel der „Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirt-

schaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem zum Zweck eines besseren Umweltmanagements und 

einer besseren Umweltleistung“ wird in Rheinland-Pfalz im Rahmen des EPLR EULLE nur mithilfe von Europäi-

schen Innovationspartnerschaften verfolgt. Damit wird dem identifizierten Bedarf 1.b.1 „Erhöhung der Ausgaben 

im FuE-Bereich sowie Implementierung von operationellen Gruppen“ entsprochen. M16 wurde auch anderen 

Schwerpunktbereichen (SPB) (siehe Ausführungen bei Bewertungsfrage 1) zugeordnet. Dennoch greifen die dort 

programmierten Vorhabensarten die Ziele in 1B auf. Insbesondere die Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 dienen 

zur Bearbeitung des identifizierten Bedarfs des SPB 1B. Gleichzeitig greifen diese die fachlichen Ziele der weiteren 

benannten SPB auf, was entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Sekundäreffekte auf SP 1B werden u. a. von den unter 6B programmierten LEADER-Maßnahmen M19.1-4 erwar-

tet. 

Teilmaßnahmen mit Primäreffekt in SPB 1B 

 Keine 

Teilmaßnahmen mit Sekundäreffekt in SPB 1B 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M16.4 Schaffung von Clustern und Netzwerken (aus EULLE heraus genommen) 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikatoren Ergänzte Indikatoren und In-
formationen 

Im Rahmen von EIP werden Investitio-
nen in landwirtschaftlichen Betrieben 
ausgelöst 

T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maß-
nahmen der Artikel 14, 15 und 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug 
auf den Gesamtbetrag der EPLR-Ausga-
ben (SPB 1A) 

 

Im Rahmen von EIP wird die Etablie-
rung neuer Produktionsbereiche oder 
Produktionsverfahren ausgelöst 

T2: Gesamtzahl der Kooperationsvorha-
ben, die im Rahmen der Maßnahme „Zu-
sammenarbeit“ unterstützt werden (Arti-
kel 35 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013) (Gruppen, Netzwerke/Clus-
ter, Pilotprojekte...) (SPB 1B) 

 

Wirkungsindikator: C24: Landwirtschaftliche Ausbildung der 
landwirtschaftlichen Führungskräfte 
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Umsetzungsstand und Zielerreichung: 

EIP M16.1, 16.2  

Der neue Ansatz EIP-Agri ist zunächst mit Verzögerungen und Umsetzungsschwierigkeiten gestartet. Die Umset-

zung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 erfolgte bisher über einen in 2016 durchgeführten Förderaufruf. Der 

zunächst für 2017 geplante zweite Aufruf verzögerte sich auch aufgrund dessen auf 2019, also außerhalb des 

Betrachtungszeitraums.  

Von den sieben Fördervorhaben des ersten Aufrufs leisten drei hauptsächlich Beiträge in SPB 2A, zwei in SPB 4A 

sowie jeweils eins in SPB 3A und 4B. Auf die Frage nach dem aktuellen Umsetzungsstand der Vorhaben gaben 

75 % der Befragten an, die zu Projektbeginn formulierten Ziele voraussichtlich sehr gut oder eher gut zu erreichen 

und mit der Vorhabenumsetzung in der Zeitplanung zu liegen. 

Mehr als die Hälfte der befragten OGs wünscht sich zudem eine Vereinfachung bzw. Verschlankung des Antrags- 

und Abrechnungsverfahrens. So seien die administrativen Anforderungen entschieden zu hoch und gefährden 

die eigentliche Innovations- und Experimentieridee von EIP-Agri. Überdies wurden Wünsche wie eine Beschleu-

nigung des Mittelabrufs bzw. der Auszahlung der beantragten Gelder, pauschale Stundensätze, eine verbindli-

chere/exaktere Kommunikation sowie ein Aufbrechen der Unterteilung in die Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 

geäußert. 

Auf Kritikpunkte, wie der fehlenden Unterstützung im Antrags- und Bewilligungsprozess sowie der Vereinfachung 

von Abrechnungsmodalitäten, wurde zwischenzeitlich reagiert, allerdings ohne Auswirkungen auf die bereits lau-

fenden Vorhaben.  

Insgesamt zeigt sich, dass die administrativen Hürden der Abwicklung von EIP-Agri als sehr hoch wahrgenommen 

werden. Auch die Aufteilung der Zusammenarbeit sowie des Innovationsvorhabens in zwei Teilmaßnahmen ist 

insbesondere aus Sicht der umsetzenden Akteurinnen und Akteure in den OGs ein Faktor, der den administrati-

ven Aufwand erhöht. Zudem wird kritisiert, dass die fördertechnischen Rahmenbedingungen sich negativ auf den 

Grundgedanken der Umsetzung – nämlich die Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen – auswirken. Inwie-

weit die vorgesehenen Änderungen dazu beitragen können, die festgestellten Probleme zu lösen, bleibt abzu-

warten. 

LEADER M19.1-4 

Siehe bzgl. M19.1-4 Bewertungsfrage 17 SPB 6B. 

T1 und T2 

Siehe Bewertungsfrage 1. 

C24: Landwirtschaftliche Ausbildung der landwirtschaftlichen Führungskräfte 

vgl. Bewertungsfrage 1 

EIP M16.1, M16.2  

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage wird betrachtet, inwieweit die Verbindung verschiedener Wertschöp-

fungsstufen innerhalb der Fördervorhaben gelungen ist, ebenso ob eine Stärkung der Verbindungen zwischen 

Praxis und Forschung unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung des Umweltmanagements und der Umwelt-

leistungen stattgefunden hat. 

Ist die Verknüpfung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche bzw. Wertschöpfungsstufen gelungen? 

Während die EIP-Vorhaben mit ihren Inhalten unterschiedliche Bereiche abdecken und diverse Beiträge leisten, 

wird dennoch deutlich, dass ein Großteil der Vorhaben sich inhaltlich insbesondere auf die Primärproduktion 
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bezieht. Einige OGs haben den Aufbau einer Wertschöpfungskette zum Ziel und decken (neben der Primärpro-

duktion) auch die Bereiche der (Weiter-)verarbeitung und der Vermarktung ab. Die OGs geben an, dass die Ver-

knüpfung unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen in ihren Vorhaben zumeist gut gelingt. 

Inwieweit wurden transdisziplinäre Ansätze realisiert?  

Bezüglich der Verbindung zwischen Praxis und Forschung innerhalb der OGs wird auf die Ausführungen unter 

Bewertungsfrage 1 verwiesen. Diese sind gegeben und werden insbesondere mit Blick auf die Schärfung der 

Inhalte der jeweiligen Innovationsvorhaben sehr positiv bewertet. 

Beiträge zur Verbesserung der Umweltleistung von Betrieben erfolgen in den OGs auf vielfältige Weise und ori-

entiert an den jeweiligen bearbeiteten Themen. So werden bspw. Erosionsschutz und Humusaufbau in den Blick 

genommen, die Erhöhung der betrieblichen Biodiversität oder Einsparungen in Anbauprozessen auf der Basis 

angepasster Sorten- und Artenwahl. 

Bewertung 

Sowohl die Verbindung verschiedener Wertschöpfungsstufen wie auch die Einbindung der Forschung in die OGs 

sind über alle Fördervorhaben hinweg gelungen. Da sich diese inhaltlich auch mit Fragen der Verbesserung der 

betrieblichen Umweltleistung beschäftigen, ist von entsprechenden Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage 

auszugehen. Da die Fördervorhaben aber noch nicht bzw. im Fall von zwei Vorhaben erst seit kurzem abgeschlos-

sen sind, kann noch keine umfangreichere Flächenwirkung angenommen werden.  

LEADER M19.1-4 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

Zusammenfassende Bewertung 

Mangels abgeschlossener Vorhaben liegen noch keine Endergebnisse vor. Die Ausgestaltung der Vorhaben und 

die bisher erzielten Teilergebnisse lassen aber erkennen, dass die Art der Zusammenarbeit in den OPGs sehr 

positiv zu bewerten ist. Weiterhin sind Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage zur Verbesserung des Ressour-

ceneinsatzes und damit des Umweltschutzes zu erwarten. 

Schlussfolgerungen 

 EIP: Die Umsetzung von EIP-Agri startete mit Verzögerungen in der Bewilligung der Fördervorhaben, der 

angekündigte zweite Förderaufruf wurde mehrfach verschoben. Zwischenzeitlich konnten von den zu-

nächst zehn ausgewählten potenziellen OGs sieben bewilligt werden und in die Umsetzung starten.  

 EIP: Die befragten OGs benennen neben Problemen in der Antragsberatung durch das Ministerium sowie 

der ADD als bewilligender Stelle auch Schwierigkeiten in der laufenden Umsetzung, die zumindest teil-

weise die Nutzung des vorhandenen Innovationspotenzials mindern. Insbesondere die engen Grenzen 

des bewilligten Fördervorhabens und seiner Finanzplanung lassen nur wenig Spielraum für ggf. notwen-

dige Anpassungen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Aufteilung der Fördervorhaben zwischen den Teilmaß-

nahmen M16.1 und M16.2. 

 EIP: Insbesondere die finanztechnisch direkt den jeweiligen Prioritäten zugeordneten Fördervorhaben 

leisten entsprechende Beiträge. Dennoch kann in keinem Fall von einer umfassenden Wirkung ausgegan-

gen werden, da die OGs jeweils innovative Fragestellungen bearbeiten und hierfür zunächst modellhafte 

Lösungsansätze erarbeiten. Eine Verbreitung der Ergebnisse findet zwar in den meisten der sieben För-

dervorhaben schon im laufenden Umsetzungsprozess statt. Dennoch benötigt eine Implementierung der 

erarbeiteten Ansätze neben den Anstrengungen der Beteiligten einen längeren zeitlichen Horizont. 

Methodik 

Die Bewertungsfrage wurde mithilfe der folgenden methodischen Bausteine beantwortet: 
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EIP M16.1.1 und M16.2.1 

Relevante Indikatoren waren die folgenden Output-Indikatoren: O.1 (Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben), 

O.16 (Zahl der zu unterstützenden operationellen Gruppen der EIP), O.22 (Art und Anzahl der Projektträger). 

Weiterhin relevant sind je nach Ausrichtung der einzelnen geförderten Vorhaben die den SPB 1A, 1B, 2A, 3A, 4, 

5A, 5B, 5C, 5D und 5E zugeordneten Ergebnisindikatoren (R1, R2, R4, R6, R7, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, 

R20). 

Über diese genannten Indikatoren hinaus wurden zur Analyse der Primäreffekte Monitoringdaten der ADD sowie 

Antragsunterlagen und Berichte zum Stand 31.12.2018 ausgewertet. Im Zeitraum von 08.01.2019 bis zum 

27.01.2019 fand eine Online-Befragung der Mitglieder der OGs zu ihrer Selbstbewertung wie auch zur Bewertung 

ihres jeweiligen Innovationsvorhabens statt. Alle sieben rheinland-pfälzischen OGs haben an der Befragung teil-

genommen, hiervon jedoch überwiegend nur eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer je OG. Insgesamt haben 

acht Personen die Befragung beendet. Das entspricht einer Beteiligungsquote von 100 %. 

Am 14. Februar 2019 wurde darüber hinaus ein Fokusgruppengespräch, zu dem alle Lead-Partnerinnen und –

Partner eingeladen waren, durchgeführt. Unter Beteiligung von drei der insgesamt sieben OGs (43 %) wurden 

weitergehende Fragen zur Umsetzung sowie die Beiträge, die EIP-Agri zur Entwicklung und Verbreitung neuer 

Lösungsansätze leistet, diskutiert. 

Die Auswertungen und Ergebnisse wurden mithilfe eines Mehrmethodenansatzes (Triangulation) zu der im Fol-

genden dargestellten Gesamtbewertung zusammengeführt. 

LEADER M19.1-4 

Die eingesetzten Methoden werden im Zusammenhang mit der Beantwortung der Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) 

beschrieben. 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

173 

 Bewertungsfrage 3 (SPB 1C) – Lernen und Bildung 

Bewertungsfrage 3 zu Schwerpunktbereich 1C: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE das lebenslange Lernen und die berufliche Bildung in der Land- und Forstwirtschaft geför-

dert? 

Interventionslogik 

Das Ziel „Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirtschaft“ wird 

im EPLR EULLE u.a. mit Vorhabensarten in M1 verfolgt, die gleichzeitig – je nach ihrer individuellen Ausrichtung 

und Zielsetzung in verschiedenen Schwerpunktbereichen (SPB) Primäreffekte erzielen sollen. Neben der M1 wer-

den Sekundäreffekte auf SPB 1C auch von M2, M16 und den unter 6B programmierten LEADER-Maßnahmen 

M19.1-4 erwartet. 

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Primäreffekt in SPB 1C 

 Keine 

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Sekundäreffekt in SPB 1C 

 M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2    Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikatoren Ergänzte Indikatoren und In-
formationen 

Im Rahmen von EIP werden Investitio-
nen in landwirtschaftlichen Betrieben 
ausgelöst 

T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maß-
nahmen der Artikel 14, 15 und 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug 
auf den Gesamtbetrag der EPLR-Ausga-
ben (SPB 1A) 

 

Im Rahmen von EIP wird die Etablie-
rung neuer Produktionsbereiche oder 
Produktionsverfahren ausgelöst 

T2: Gesamtzahl der Kooperationsvor-ha-
ben, die im Rahmen der Maßnahme „Zu-
sammenarbeit“ unterstützt werden (Arti-
kel 35 der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013) (Gruppen, Netzwerke/Clus-
ter, Pilotprojekte...) (SPB 1B) 

 

Im Rahmen von M1 werden lebens-
lange Lernen und die berufliche Bil-
dung in der Land- und Forstwirtschaft 
gefördert 

T3: Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer 
im Rahmen der Teilmaßnahmen M1.1 
und M1.2 

 

Wirkungsindikator: C24: Landwirtschaftliche Ausbildung der 
landwirtschaftlichen Führungskräfte 

 

 

Umsetzungsstand und Zielerreichung: 

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung (M1a, M1b, M2) 

Bzgl. M1a wurde bis zum 31.12.2018 der Förderaufruf für das Schulungsangebot einer nachhaltigen, multifunk-

tionalen Waldbewirtschaftung für Waldbesitzende mit einer Einreichfrist bis 15.01.2019 veröffentlicht. Demzu-

folge fand im Betrachtungszeitraum keine Umsetzung der Teilmaßnahme statt. 
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Unter M1b begann im Betrachtungszeitraum nach der Ausschreibung von „Lernort Bauernhof“ (LOB) in 2017 die 

Umsetzung im März 2018. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wurde mit der Durchführung beauftragt. 

Das Fördervorhaben setzt sich zusammen aus Ausbildungsmodulen für zukünftige Bauernhofpädagoginnen und 

-pädagogen sowie der Unterstützung von Betriebsbesuchen und Werbemaßnahmen. 

Im Zeitraum März bis Dezember 2018 waren 57 Betriebe als außerschulischer Lernort anerkannt, von denen 33 

Betriebe tatsächlich als Lernort zur Verfügung standen. 14 dieser Betriebe setzten Bauernhofpädagoginnen oder 

-pädagogen ein. Es fanden 200 Unterrichtseinheiten in den Betrieben statt sowie 15 Werbemaßnahmen. Die 

Ausbildung für Bauernhofpädagoginnen und -pädagogen startete im Herbst 2018, wird aber erst im Laufe des 

Jahres 2019 abgeschlossen sein. 

Bzgl. M2 erfolgte lediglich die Ausschreibung von Fortbildungsmodulen. Eine Umsetzung im Sinne durchgeführter 

Beratungen fand noch nicht statt.  

LEADER (M19.1-4) 

Siehe bzgl. M19.1-4 Bewertungsfrage 17 SPB 6B. 

T1, T2 und C 24 

Siehe Bewertungsfrage 2. 

T3 

Als Zielgröße (Zielindikator T3) sind 1.375 Schulungsteilnehmer im Rahmen der Teilmaßnahmen M1.1 und M1.2 

vorgesehen. Über die in 2018 neu eingeführte Teilmaßnahme M1.2 „Lernort Bauernhof“ wurden bereits im 1. 

Jahr der Umsetzung 3.700 Teilnehmende geschult. 

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung (M1a, M1b, M2) 

M1a: Im Betrachtungszeitraum fand keine Umsetzung der Teilmaßnahme statt, so dass eine Bewertung nicht 

möglich ist. 

M1b: Wie bei Bewertungsfrage 1 dargestellt, werden im Rahmen des Fördervorhabens Lernort Bauernhof zwei 

unterschiedliche Bildungsangebote unterstützt. Zum einen eine Grundschulung sowie eine modular aufgebaute 

Schulung Bauernhofpädagogik. Das vorhandene Schulungsangebot belegt, dass hiermit potenziell Beiträge zum 

lebenslangen Lernen und zur beruflichen Bildung geleistet werden. Die Wirkungen sind angesichts des bisherigen 

Umsetzungsstandes aber als marginal zu bezeichnen. 

M2: Eine Umsetzung im Sinne durchgeführter Beratungen fand noch nicht statt, so dass keine Bewertung erfol-

gen kann. 

LEADER (M19.1-4) 

Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage sind im Rahmen von Teilmaßnahme M19.2 nicht erfolgt. 

Zusammenfassende Bewertung 

Mit den bisher umgesetzten Maßnahmen konnten noch keine wesentlichen Beiträge zum lebenslangen Lernen 

und der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirtschaft geleistet werden. Wirkungen auf den weitestgehend 

gleich gebliebenen Ausbildungsstand der landwirtschaftlichen Führungskräfte sind somit nicht zu verzeichnen. 

Schlussfolgerungen 

 Bereits zum Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) waren die Verzögerungen in der Umsetzung der Teil-

maßnahme M1a erkennbar. Geleistete Vorarbeiten zu potenziellen Themen und Inhalten wurden seiner-

zeit nicht genutzt, um darauf aufbauend in die Umsetzung zu starten. 
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 Mit der Ausschreibung des Schulungsangebots für Waldbesitzende wurde ein erster Schritt zum Umset-

zungsstart gemacht. Eine Bewertung konnte mangels Ergebnissen noch nicht erfolgen. 

 Der Umsetzungsstart der Teilmaßnahme M1b ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Dennoch sind Mit-

telabfluss und Wirkungen mit Blick auf die Bewertungsfrage kritisch zu bewerten. 

 Mit den bisher erkennbaren Ansätzen unter M1b wird die Förderung des lebenslangen Lernens und der 

beruflichen Bildung potenziell unterstützt. Der derzeitige Umsetzungsstand lässt hier noch keine weiter-

gehende Bewertung zu. 

 Auch für Teilmaßnahme M2.1 wurden im Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a) Maßnahmen zur be-

schleunigten Umsetzung angemahnt. 

 Die Beauftragung von Anbieterorganisationen zur Abdeckung von insgesamt sechs Produktionsbereichen 

ist zu begrüßen. Dennoch ist mit Blick auf den finanziellen Umsetzungsstand erkennbar, dass zur Gewähr-

leistung des Mittelabflusses in der verbleibenden Förderperiode weitere Aktivitäten erforderlich sind. 

Methodik 

Die Bewertungsfrage wurde mithilfe der folgenden methodischen Bausteine beantwortet: 

Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben und Beratung (M1a, M1b, M2) 

Die Ermittlung von Finanz- und Outputdaten erfolgte mittels Auswertung der Monitoringdaten bis zum 

31.12.2018. Relevante Indikatoren waren die folgenden Output-Indikatoren: O1 (Öffentliche Ausgaben insge-

samt (€)), O3 (Anzahl der geförderten Maßnahmen/Vorhaben), O11 (Zahl der Schulungstage), O12 (Anzahl der 

Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen). Weiterhin relevant sind je nach Ausrichtung der einzelnen geförderten 

Vorhaben die den SPB 1A, 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C und 6A zugeordneten Ergebnisindikatoren (R1, R2, R4, R6, R7, 

R8, R9, R10, R11, R21). 

Über diese genannten Indikatoren hinaus fand zur Analyse der Primär- und Sekundäreffekte ein Austausch mit 

den Bearbeiterinnen der Fördermaßnahme bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz statt. Weiterhin 

wurden die Bewertungsbögen der 200 Schulungstage, die vom 01.03.2018 bis zum 31.12.2018 im Rahmen des 

Fördervorhabens Lernort-Bauernhof (LOB) stattgefunden haben, ausgewertet und analysiert. Insgesamt wurden 

201 Bewertungsbögen von den jeweiligen Lehrkräften ausgefüllt. Die Bewertungsbögen konzentrieren sich vor-

nehmlich auf die Rückmeldungen der Lehrkräfte zur außerschulischen Unterrichtseinheit auf einem LOB-Betrieb, 

nehmen aber auch die Bewertung der Schülerinnen und Schüler auf. Eine weitere Bewertung auf der Basis der 

im Feinkonzept dargestellten Bausteine fand mangels Umsetzung in der Teilmaßnahme nicht statt. 

LEADER (M19.1-4) 

Die eingesetzten Methoden werden im Zusammenhang mit der Beantwortung der Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) 

beschrieben. 

Literatur 

IfLS - Institut für Ländliche Strukturforschung (2017a): Begleitung und laufende Bewertung des „Entwick-
lungsprogramms Umweltmaßnahmen, ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in Rheinland-Pfalz im Zeitraum 2014-2020. Bewertungsbe-
richt 2017. Frankfurt am Main. 
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 Bewertungsfrage 4 (SPB 2A) – Wirtschaftsleistung landwirtschaftlicher 

Betriebe 

Bewertungsfrage 4 zu Schwerpunktbereich 2A: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Betriebsumstrukturierung und –modernisierung der geför-

derten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch Erhöhung der Marktbeteiligung und der landwirt-

schaftlichen Diversifizierung zu verbessern? 

Interventionslogik 

Die Ziele des Schwerpunktbereichs (SPB) 2A der ELER-Verordnung sind die Verbesserung der Wirtschaftsleistung, 

die Unterstützung der Umstrukturierung und Modernisierung sowie die Diversifizierung von landwirtschaftlichen 

Betrieben. Hierfür sind im ELER-Plafonds Finanzmittel in Höhe von 60,8 Mio. € vorgesehen. Das entspricht einem 

Anteil von 20,3% am ELER-Gesamtbudget. 58,2 Mio. € entfallen dabei auf die M4 (Investitionen in materielle 

Vermögenswerte).  

Der Anteil des SPB 2A von einem Fünftel des ELER-Budgets verdeutlicht die Fokussierung des Entwicklungspro-

gramms EULLE auf einen wettbewerbsfähigen und wirtschaftlich ausgerichteten Agrarsektor.  

Die zugrundeliegenden Bedarfe, die im Kapitel 4.2 des Entwicklungsprogramms EULLE erläutert werden, thema-

tisieren nicht nur die Betriebsentwicklung, sondern auch infrastrukturelle Entwicklungen und öffentliche Güter. 

In Rheinland-Pfalz wurden hierzu diverse Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten programmiert. Insgesamt han-

delt es sich dabei um vier Maßnahmen mit Primäreffekten im SPB 2A (M1, M2, M4, M16).  

Die entsprechenden Teilmaßnahmen der Maßnahmen M1, M2 und M16 (Primäreffekte) sind unter mehreren 

SPB finanztechnisch programmiert. Ob und in welchem Umfang sich Primäreffekte im SPB 2A durch den Wissen-

stransfer und die Informationsleistungen (M1) oder durch die Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungs-

dienste (M2) ergeben, hängt von den tatsächlich nachgefragten Dienstleistungen ab. Die bisher durchgeführten 

Schulungen unter M1.b haben, wenn überhaupt, nur marginale Auswirkungen. Gleiches gilt für M16, da die über 

diese Maßnahme geförderten Vorhaben erst im Rahmen der Antragstellung je nach inhaltlichem Schwerpunkt 

einem konkreten SPB zugeordnet werden.  

Teilmaßnahmen/Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 2A 

 M1.1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1.2b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen  

 M2.1 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M4.1a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

 M4.3c Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung  

 M4.3d Förderung zur Erschließung von Rebflächen in Steillagen einschließlich Erhalt Weinbergsmauern 

 M4.1e Förderung von Investitionen für Spezialmaschinen (FIS) 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationelle „Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit 

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Technolo-

gien im Rahmen von EIP 

Teilmaßnahmen/Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 2A 

 M4.2b Investitionen in die Verarbeitung, Vermarktung und/oder Entwicklung landwirtschaftlicher Erzeug-

nisse  

 M6.4a Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

 M6.4b Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im Rah-

men regionaler Wertschöpfungsketten 

 M7.3a Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume  
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 M19.1-4 LEADER 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Da für M2 und die Vorhabensarten M1.1a, M4.3d und M6.4b keine abgeschlossenen Vorhaben vorliegen, sind 

keine Wirkungen daraus ersichtlich. Teilmaßnahme M1b hat sehr geringe Effekte. Die Vorhabensart M4.2b weist 

aufgrund von nur drei abgeschlossenen Förderfällen eine zu vernachlässigende Wirkung auf. Auch die Umsetzung 

einzelner relevanter Vorhaben in M16.1 und M16.2 entfalten derzeit nur eine punktuelle Wirkung in den teil-

nehmenden Betrieben, ihre Wirkung in der Fläche insgesamt ist aber begrenzt. 

Nach den ökonometrischen Schätzungen für den ergänzenden Ergebnisindikator R2 („Veränderungen in der 

landwirtschaftlichen Erzeugung bei unterstützten Betrieben/landwirtschaftlichen Arbeitseinheiten“) ergibt sich 

für investiv geförderte Betriebe zwar ein erhöhtes Betriebsergebnis gegenüber nicht geförderten Betrieben; der 

Unterschied ist aber statistisch nicht signifikant.  

Veränderung in der landwirtschaftlichen Produktion pro Jahresarbeitseinheit der unterstützten landwirtschaftli-

chen Betriebe 

Zur Berechnung des Indikators R2 führte das Evaluierungsteam auf Basis der Daten der rheinland-pfälzischen 

Buchführungsbetriebe Analysen zu den Auswirkungen der ELER-Förderung auf das Betriebsergebnis landwirt-

schaftlicher Betriebe in Rheinland-Pfalz durch. Zwar ergaben die Schätzungen mit einem kombinierten Propensity 

Score Matching plus Diff-in-Diff-Regression, dass der Tatbestand einer ELER-Förderung ein zusätzliches durch-

schnittliches Betriebsergebnis von fast 18.300 € je Arbeitskraft bewirkt, das Ergebnis ist aber nicht signifikant. 

Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 22,5% kann die Wirkung der Maßnahme also nicht hinreichend belegt 

werden. Auch alternative Verfahren, wie ein Generalised Propensity Score Matching (Dosis-Wirkungs-Modell), 

ein Matching über eine clusteranalytische Binarisierung der Förderhöhe oder ein reines Diff-in-Diff-Modell über 

alle Beobachtungen (also auch jene ohne Zwilling) führten zu keinen belastbaren Schätzungen über erwarteten 

Wirkungen. Die wahrscheinliche Ursache der nicht-signifikanten Ergebnisse ist in der Selektion der über EULLE 

investiv geförderten Betriebe begründet. So liegt das ursprüngliche Betriebsergebnis bei geförderten Betrieben 

im Antragsjahr signifikant höher als bei nicht geförderten Betrieben, es wurden also bereits überdurchschnittlich 

wettbewerbsfähige Betriebe gefördert.  

In einer Kurzbefragung von 30 Begünstigten des AFP nach Abschluss ihrer geförderten Investition haben 23 der 

Befragten (76,7%) eine Steigerung des Betriebsergebnisses durch die geförderte Investition bestätigt. Es wurden 

vor allem Erlössteigerungen (z.B. höhere Milchleistung der Kühe), aber auch Kostenreduzierungen (z.B. geringe-

rer Dieselverbrauch, geringere Tierarztkosten) als Gründe angegeben. 29 der 30 Befragten (96,7%) sahen sogar 

eine Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die geförderte Investition als gegeben. Diese äußere sich vor al-

lem in der schnelleren Erledigung von Arbeitsprozessen, der Reduzierung von körperlicher Arbeit sowie von kür-

zeren Arbeitswegen und auch durch die Reduzierung von Verschmutzungen und Lärm. 

Die Analyse weiterer Befragungsergebnisse ergab, dass in fünf Betrieben durch die Investitionen neue Arbeits-

plätze geschaffen wurden (Vollzeitstellen für zwei Betriebsinhaber und zwei Fachkräfte sowie eine Teilzeitstelle 

für eine Hilfskraft). Die LF, Milchviehbestände und Milchleistung nahmen aber in deutlich mehr Betrieben zu und 

nur in einer vergleichsweise geringen Anzahl ab. Die Anzahl der befragten Betriebe ist zwar nicht repräsentativ 

und es kann auch kein Output pro Jahresarbeitseinheit berechnet werden. Es deutet sich aber an, dass die Inves-

titionen überwiegend positive Veränderungen in den Produktionskapazitäten bewirken, aber die Ergebnisse 

nicht eindeutig sind. Eine weitere Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt in der Förderperiode ist daher vorgese-

hen.   

Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe 

Zur Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe tragen vor allem die Vorhabensarten M4.1a (AFP) und 

M4.1e (FIS) bei.  
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass durch die AFP-Förderung ein Betrieb zu einem gewissen Grad moder-

nisiert wird, schon alleine durch die Fördervoraussetzung, keine gebrauchten Maschinen anzuschaffen.  

Ausgehend von der spezifischen Zielsetzung der FIS liegt der Schwerpunkt der Bewertung auf der Modernisierung 

landwirtschaftlicher Betriebe und der Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken. Die Maßnahme 

wird von den Begünstigten dazu genutzt, Arbeitsprozesse zu rationalisieren, Kosten zu senken, die Produktqua-

lität (v.a. im Weinbau) zu erhöhen und den rechtlichen Anforderungen der Düngeverordnung gerecht zu werden. 

Es werden teilweise innovative Maschinen angeschafft, die die Betriebsmodernisierung vorantreiben. Ausge-

hend von den vorliegenden Daten, kann daher davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme wirksam ist. 

Aufgrund der beschränkten Anzahl und dem Umfang der Investitionen sind die Auswirkungen auf den SPB 2A 

aber bisher begrenzt.  

Restrukturierung der landwirtschaftlichen Betriebe 

Zur Restrukturierung der landwirtschaftlichen Betriebe gehören zum einen die Veränderung der Betriebsgröße 

und zum anderen die Anteilsveränderung von Haupt- und Nebenbetriebszweigen am Gesamteinkommen. Bei 

letzterem ist die Diversifizierung in landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Nebenbetriebszweige zu 

betrachten. Entsprechend sind auf investiver Ebene hier die Vorhabensarten M4.1a (AFP) und M6.4a (FID) rele-

vant. Auch die Vorhabensart M7.3a (Breitbandversorgung) entfaltet hier eine Wirkung. 

Die Vorhabensart M4.1a (AFP) birgt insofern ein Potenzial für die landwirtschaftliche Diversifizierung, als dass 

die Förderung eines Auf- oder Ausbaus von Nebenbetriebszweigen über das AFP möglich ist. Eine Auswertung 

der bewilligten AFP-Förderfälle aus 2016 und 2017 von Betrieben mit Milchviehhaltung und Ackerbau als Haupt-

betriebszweig (ohne Maschinenförderung) hat gezeigt, dass Milchviehbetriebe selten in andere Betriebszweige 

investiert haben (in vier von 80 Fällen, d.h. in 5%). Von 14 Ackerbaubetrieben haben aber sieben in Nebenbe-

triebszweige mit Tierhaltung investiert (50%). Da die Milchviehhaltung sehr arbeitsintensiv ist, weisen Milchvieh-

betriebe eher selten weitere landwirtschaftliche Nebenbetriebszweige aus. Da Investitionen in Milchviehbe-

triebe ca. die Hälfte der Förderfälle bis 2017 ausmachten (ohne Maschinenförderung), ist die Wirkung der Vor-

habensart hinsichtlich der landwirtschaftlichen Diversifizierung daher begrenzt, im Bereich Ackerbau aber durch-

aus wirksam. 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bereits abgeschlossenen und auch bewilligten Fällen ist die Wirkung 

der Vorhabensart M6.4a auf den SPB 2A begrenzt. Das Potenzial für eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung 

aufgrund von nicht-landwirtschaftlicher Diversifizierung ist aber vorhanden. So kann beispielsweise eine höhere 

Marktbeteiligung und damit ein höheres Einkommen über eine hofeigene Verarbeitung von Primärerzeugnissen, 

über Direktvermarktung und gastronomische Angebote erreicht werden.  

Hinsichtlich der Veränderung der Betriebsgröße ist die Vorhabensart M4.1a relevant. Eine Auswertung der Plan-

zahlen von geförderten Stallbauten aus 2016 und 2017 ergab für die Entwicklung der LF und die Tierbestände 

folgendes: 

 Veränderung der LF: für Premiumställe (n=61) +1,6%; für Basisställe (n=28) +7,4% 

 Veränderung der GV bei Raufutterfressern (n=46) +21% 

 Veränderung der GV in der Geflügelveredelung (nist=16; nZiel=19) +53% 

 Veränderung der GV in der Schweineveredelung (n=8) +91% 

Aus diesen Daten wird deutlich, dass die über die Vorhabensart M 4.1a geförderten Investitionen einen deutli-

chen Einfluss auf die Restrukturierung bzw. in diesen Fällen, Betriebsvergrößerungen, haben. Ähnliche Ergeb-

nisse ergab die Kurzbefragung (s.o.). 

Der Einfluss der Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume M7.3a im Rahmen von EULLE besteht 

nicht nur in der Modernisierung (bzw. möglichen Restrukturierung) landwirtschaftlicher Betriebe, durch bessere 

Datenverbindungen, sondern auch im Erhalt von qualifizierten (potenziellen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Ein Ergebnis einer Befragung von Verwaltungsvertretern war, dass die Breitbandversorgung den Verbleib der 
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Bevölkerung bzw. die Ansiedlung von jungen Familien unterstützt. In einer Gemeinde konnten insbesondere Ar-

beitsplätze auf landwirtschaftlichen Betrieben erhalten werden. Aktivitäten zur Diversifizierung von Betrieben 

durch Erschließung neuer Märkte oder neue Formen der Zusammenarbeit (insbesondere aus der Landwirtschaft) 

durch die Förderung der Breitbandversorgung waren keine direkt bekannt. Hinsichtlich wirtschaftlicher Effekte 

und insbesondere der Erhöhung der Marktbeteiligung von Unternehmen in der Landwirtschaft können potenziell 

Effekte entstehen, die wiederum positive Beiträge zu den Wirkungsaspekten leisten können. 

Sonstige Wirkungen 

Mit der Vorhabensart M4.3c Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung wer-

den überwiegend multifunktionale Wege gefördert. Entsprechend können auch – in Einzelfällen auch deutliche 

- Wirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe erzielt werden. So können Fahrzeiten durch die Instandsetzung von 

Brücken und gemarkungsübergreifenden Wegen verkürzt und die Reparaturkosten aufgrund besserer Wegebe-

dingungen verringert werden. Auch kann im Fall der Direktvermarktung, hofeigenen Gastronomie oder des Ur-

laubs auf dem Bauernhof die Kundenfrequenz durch gut ausgebaute (Rad-, Wander-)Wege erhöht werden. Eine 

Einzelfall-bezogene Identifizierung und damit Quantifizierung der Effekte ist aber aufgrund der funktionalen 

Spannbreite der Wege nicht möglich. 

Abschließende zusammengefasste Antwort auf Bewertungsfrage 

M4.1a - und in begrenzterem Umfang auch M4.1e - tragen in ersichtlichem Maß zu SPB 2A bei. Die Höhe des 

Indikators R1 beträgt aber nur 1,70% bei einem Zielwert von 5,84%. Somit wurde noch nicht einmal ein Drittel 

der Planzahl zur Halbzeit der Förderperiode erreicht. Der Indikatorwert ist ausschließlich auf Interventionen mit 

Primärwirkung zurückzuführen, v.a. der Vorhabensart M4.1a. Erwartete direkte Wirkungen aus LEADER wurden 

bisher nicht erzielt, indirekt konnten marginale Effekte erzielt werden. Die bisherige geringe Umsetzung ist v.a. 

auf die teilweise schleppende bzw. nicht existente Umsetzung eines Großteils der relevanten Maßnahmen, Teil-

maßnahmen und Vorhabensarten zurückzuführen. Allerdings ist im Fall des AFP auch anzumerken, dass gerade 

Bauprojekte sehr schleppend aufgrund des aktuellen Baubooms umgesetzt werden können (lange Wartezeiten 

bei Baufirmen und Bauämtern).  

Schlussfolgerungen 

 M4.1a - und in begrenzterem Umfang auch M4.1e - tragen in ersichtlichem Maß zu SPB 2A bei. Dabei 

wirken Sie vor allem auf die Modernisierung und Restrukturierung der landwirtschaftlichen Betriebe. Eine 

Wirkung auf die landwirtschaftliche Produktion pro Jahresarbeitseinheit ist hingegen nicht eindeutig fest-

stellbar. 

 Die geförderten Vorhaben wirken effektiv auf die Ziele des SPB 2A, aber durch die zu geringe Umsetzung 

ist die Wirksamkeit der einzelbetrieblichen investiven Vorhabensarten im Rahmen von EULLE insgesamt 

eingeschränkt. (R1 = 1,70%). 

 Die Förderung des multifunktionalen Wegebaus hat auch Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe, 

die aber einzelbetrieblich sehr unterschiedlich in Art und Umfang der Wirkung ausfallen können. 

 Die Förderung des Breitbandausbaus hat nicht nur wirtschaftliche Effekte und einen Einfluss auf die Markt-

beteiligung landwirtschaftlicher Betriebe, sondern auch auf den Erhalt potentieller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im ländlichen Raum.  

Methodik 

Als zentraler Ergebnisindikator für den SPB 2A ist Ergebnisindikator R1 vorgesehen: „Prozentsatz der landwirt-

schaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bei Investitionen 

in die Umstrukturierung oder Modernisierung unterstützt werden“. Nachfolgend sind die Grenzen dieses Ergeb-

nisindikators für die entsprechenden Teilmaßnahmen und Vorhabensarten aufgeführt. 

 Der Ergebnisindikator R1 ist aufgrund der Ausgestaltung der Vorhabensart M1.1a, Teilmaßnahme M1.b 

sowie Maßnahme 2 nur bedingt geeignet für eine Indikatoren-gestützte Bewertung der Maßnahme. Da die 
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Förderung Berufsbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen umfasst, werden die dadurch erbrachten Bei-

träge indirekter Natur sein. 

 Die Vorhabensarten M4.2b und M6.4b fördern mehrheitlich Investitionen in Unternehmen der Verarbei-

tung und Vermarktung, die sich nur indirekt auf die landwirtschaftlichen Erzeugerbetriebe auswirken. Da-

her ist der Indikator R1 in diesen Fällen nicht geeignet, die Wirkungen dieser Vorhabensarten auf den SPB 

2A zu erfassen. 

 M7.3a hat nur indirekte Effekte auf die Umstrukturierung oder Modernisierung landwirtschaftlicher Be-

triebe, der Indikator ist daher nicht geeignet, die Wirkungen zu erfassen. 

 Aufgrund der zunächst punktuellen Wirkung der Teilmaßnahmen M16.1 und M16.2 werden wenige Bei-

träge zum Ergebnisindikator geleistet. 

 In Bezug auf LEADER ist die Relevanz der Bewertungsfrage zum SPB erst mit Blick auf die tatsächlich um-

gesetzten Fördervorhaben zu beantworten. 

Für den ergänzenden Ergebnisindikator R2 „Veränderungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung bei unter-

stützten Betrieben/landwirtschaftlichen Arbeitseinheiten“ gelten die entsprechenden o.g. Einschränkungen. 

Eine Berechnung von R2 durch ein Propensity Score Matching und eine Difference-in difference-Regression durch 

den Evaluator ergab kein signifikantes Ergebnis.  

Methodik M4.1a 

Als Datengrundlage für die Beantwortung der Bewertungsfrage dienten die Angaben aus den Investitionskon-

zepten der bewilligten Anträge bis 2017. Die Ergebnisse einer Befragung von 30 Begünstigten, deren geförderte 

Vorhaben bis zum Ende des Jahres 2017 abgeschlossen waren, wurden ebenfalls in die Bewertung aufgenom-

men.  

Methodik M4.3c 

Für Wege, die explizit Zeit- und Kosteneinsparungen dienen, wurde eine vergleichende Messung (vor und nach 

der Sanierung) über OpenStreetMap vorgenommen. Zur Multifunktionalität der Wege wurde eine Befragung mit 

Gemeindevertretern aus 48 Gemeinden durchgeführt (z.T. mehr als ein Teilnehmer pro Gemeinde). Zudem wur-

den relevante Daten aus der amtlichen Statistik herangezogen.  

Methodik M4.1e 

Als Datengrundlage für die Beantwortung der Bewertungsfrage dienten die Angaben aus den Investitionskon-

zepten der bewilligten Anträge bis 2018. 
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 Bewertungsfrage 5 (SPB 2B) 

Bewertungsfrage 5 zu Schwerpunktbereich 2B: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE der Zugang angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere der 

Generationswechsel gefördert? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen. 
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 Bewertungsfrage 6 (SPB 3A) – Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung 

Bewertungsfrage 6 zu Schwerpunktbereich 3A: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der geförderten Primärerzeuger durch ihre bessere 

Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette mittels Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswege, Er-

zeugergemeinschaften und -organisationen und Branchenverbände zu steigern? 

Interventionslogik 

Die Ziele einer besseren Einbeziehung der Primärerzeuger in die Nahrungsmittelkette wird im Programm EULLE 

zum einen mit der Förderung von investiven Maßnahmen in die Verarbeitung und Vermarktung, insbesondere 

von regionalen oder Qualitätsprodukten, verfolgt und zum anderen mit der Unterstützung von Bildung und Be-

ratung sowie Maßnahmen der Zusammenarbeit. 

Die Teilmaßnahmen von M1, M2 und M16 sind unter mehreren Schwerpunktbereichen (SPB) primär program-

miert. Ob und in welchem Umfang sich Effekte im SPB 3A durch den Wissenstransfer und die Informationsleis-

tungen M1 oder durch die Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste M2 ergeben, hängt davon ab, 

wie diese Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt werden. 

Der Vorhabensart M4.2b wird ebenfalls ein Primäreffekt in SPB 3A zugeordnet. Eines ihrer Ziele ist es, die Wett-

bewerbsfähigkeit der Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen sowie von Erzeugerzusammenschlüssen 

zu verbessern, um damit zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene bei-

zutragen. 

Maßnahmen/Teilmaßnahmen/Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 3A 

 M1.a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M4.2.b Investitionen in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationelle „Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit 

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP 

Teilmaßnahmen/Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 3A 

 M4.1.a Agrarinvestitionsförderprogramm 

 M6.4.a Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung 

 M6.4 b Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse in re-

gionalen Wertschöpfungsketten 

 M7.3 a Breitbandversorgung ländlicher Räume 

 M19.1-4 LEADER 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Da für die Teilmaßnahme M1a, die Maßnahme 2 und die Vorhabensart M6.4b keine abgeschlossenen Vorhaben 

vorliegen, sind keine Wirkungen daraus ersichtlich. Die unter Teilmaßnahme M1b im Betrachtungszeitraum 

durchgeführten Veranstaltungen haben für die Bewertungsfrage keine Bedeutung. Die Vorhabensart M4.2b 

weist aufgrund von nur drei abgeschlossenen Förderfällen eine zu vernachlässigende Wirkung auf. Auch die Um-

setzung einzelner relevanter Vorhaben in M16.1 und M16.2 entfaltet zum jetzigen Zeitpunkt nur eine punktuelle 

Wirkung in den teilnehmenden Betrieben, ihre Wirkung auf das Programm insgesamt ist derzeit noch begrenzt.  



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

183 

Veränderung in der Wettbewerbsfähigkeit der unterstützten Primärerzeuger 

Die investiven einzelbetrieblichen Maßnahmen wirken tendenziell positiv, aber in begrenztem Umfang auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der geförderten Primärerzeuger. Vor allem im Diversifizierungsbereich (M6.4a) wurden 

bisher nur wenige Vorhaben abgeschlossen und haben daher keine signifikante Wirkung erzielt. Die Vorhabens-

art M4.1a ist die einzige, die die Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger, aufgrund der Anzahl der Förderfälle 

sowie des gesamten Investitionsvolumens, deutlich beeinflussen kann. Allerdings bezieht sich diese Maßnahme 

vor allem auf Betriebsumstrukturierungen und –modernisierungen mit entsprechender Effizienzsteigerung. Eine 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger wie sie im SPB 3A vorgesehen ist (z.B. durch Absatz-

förderung auf lokalen Märkten) wird eher selten durch diese Vorhabensart unterstützt. So ergab z.B. die Befra-

gung von 30 Begünstigten dieser Vorhabensart mit abgeschlossenen Förderfällen keinen Hinweis darauf, dass 

die Steigerung des Betriebsergebnisses auf eine Qualitätssteigerung o.Ä. zurückzuführen sei.  

Die Förderung des Breitbandausbaus (M7.3a) hat lt. Aussagen von Verwaltungsvertretern aus geförderten Ge-

meinden zumindest potenziell einen Einfluss auf die Erhöhung der Marktbeteiligung landwirtschaftlicher Be-

triebe.  

Veränderung im Mehrwert der Agrarerzeugnisse der Primärerzeuger hat zugenommen  

Die Veränderung im Mehrwert der Agrarerzeugnisse der Primärerzeuger, z.B. durch die Teilnahme an Qualitäts-

regelungen, wären durch die investiven Vorhabensarten M4.2b und M6.4b zu erwarten gewesen. Aufgrund ihrer 

geringen Umsetzung ist aber eine mögliche Wirkung zum aktuellen Zeitpunkt kaum existent bzw. nicht nachweis-

bar. 

Veränderung bei der Einführung von Qualitätsregelungen durch die Primärerzeuger 

Erläuterung zum vorherigen Bewertungskriterium gilt entsprechend. 

Beteiligung von Primärerzeugern an kurzen Wertschöpfungsketten, qualitätsorientierten Erzeugergemeinschaf-

ten und/oder Branchenorganisationen  

Eine stärkere Beteiligung von Primärerzeugern an kurzen Wertschöpfungsketten etc. sollte im investiven Bereich 

vor allem durch die Maßnahme 6 umgesetzt werden. Es gab aber lediglich in der Diversifizierung (M6.4a) einige 

wenige Fälle, in denen die Direktvermarktung und hofeigene Gastronomie bzw. indirekt durch die Förderung des 

Tourismus in der Region kurze Wertschöpfungsketten unterstützt wurden. Bei der Vorhabensart M6.4b kam es 

bisher nur zur Bewilligung eines Förderfalls. 

Abschließende zusammengefasste Antwort auf Bewertungsfrage 

Insgesamt ist schon durch die Höhe des erreichten Wertes von 0,04% des Indikators R4 deutlich, dass die Wirkung 

der für diesen Schwerpunktbereich relevanten Interventionen sehr gering ist. Der Indikatorwert ist ausschließlich 

auf die LEADER-Maßnahme zurückzuführen. Dies ist v.a. auf die sehr schleppende bzw. nicht existente Umset-

zung eines Großteils der relevanten Maßnahmen, Teilmaßnahmen und Vorhabensarten zurückzuführen.  

Schlussfolgerungen 

 Die Wirkung der Fördermaßnahmen auf den SPB 3A sind äußerst begrenzt, was sich auch in der Höhe 

des berechneten Ergebnisses für den R-Indikator niederschlägt.  

 Die Wirkung ist jedoch nicht so gering aufgrund einer falschen Maßnahmenkonzeption, sondern vielmehr 

aufgrund des geringen Umsetzungsstands. 
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Methodik 

Als zentraler Ergebnisindikator für den SPB 3A ist Ergebnisindikator R4 vorgesehen: „Prozentsatz der landwirt-

schaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten und kur-

zen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften/-organisationen erhalten“. Nachfolgend sind die Gren-

zen dieses Ergebnisindikators für die entsprechenden Teilmaßnahmen und Vorhabensarten aufgeführt. 

 Der Ergebnisindikator R4 ist aufgrund der Ausgestaltung der Teilmaßnahme M1a nur bedingt geeignet 

für eine Indikatoren-gestützte Bewertung der Maßnahme. Da die Förderung Berufsbildungs- und Quali-

fikationsmaßnahmen umfasst, werden die dadurch erbrachten Beiträge indirekter Natur sein. 

 Aufgrund der Ausgestaltung der Teilmaßnahme M1b ist der Ergebnisindikator R4 prinzipiell geeignet für 

eine Indikatoren gestützte Bewertung der Maßnahme, erfasst allerdings ausschließlich Folgewirkungen, 

deren Entwicklung längerfristig zu erwarten sind. Gleiches gilt für Maßnahme 2. 

 Die Vorhabensarten M4.2b und M6.4b fördern mehrheitlich Investitionen in Unternehmen der Verarbei-

tung und Vermarktung, die sich nur indirekt auf die landwirtschaftlichen Erzeugerbetriebe auswirken. 

Daher ist der Indikator R4 in diesen Fällen nicht geeignet, die Wirkungen dieser Vorhabensarten auf den 

SPB 3A zu erfassen. 

 In Bezug auf LEADER ist die Relevanz der Bewertungsfrage zum SPB erst mit Blick auf die Ausrichtung der 

LILE zu beantworten. 

Methodik M4.2b 

Als Datengrundlage für die Beantwortung der Bewertungsfrage dienten die Angaben aus den Investitionskon-

zepten der bewilligten Anträge bis 2018. 
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 Bewertungsfrage 7 (SPB 3B) – Risikovorsorge und –management 

Bewertungsfrage 7 zu Schwerpunktbereich 3B: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Risikovorsorge und das Risikomanagements in den landwirtschaftlichen Betrieben 

unterstützt?  

Interventionslogik 

Wichtiger Bestandteil des umfassenden Hochwasserschutzkonzeptes des Landes Rheinland-Pfalz ist der techni-

sche Hochwasserschutz durch Deiche, Schöpfwerke, Rückhalteräume, Reserveräume und örtliche Hochwasser-

schutzmaßnahmen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen am Oberrhein sowie an der Nahe sind als förderfä-

hige Maßnahmen des EPLR EULLE vorgesehen, da es sich hier um eine für das Land äußerst dringliche Maßnahme 

mit zusätzlichem Mittelbedarf handelt. An der Nahe ist es das Ziel, durch die Ertüchtigung die Deiche auf den 

Stand der heutigen Sicherheitsanforderungen zu bringen, um die dahinter liegenden landwirtschaftlichen Flä-

chen zu schützen. Dies ist auch das Ziel am Oberrhein, hier hat das Bauprogramm aber auch historische Ursachen, 

die letztlich zu dem großen Schadenspotenzial und der damit gegebenen ersten Priorität für das Land geführt 

haben. In der potentiell durch Hochwasser gefährdeten Oberrheinniederung zwischen Iffezheim und Bingen le-

ben rd. 700.000 Menschen rechts und links des Rheins (davon in Rheinland-Pfalz: 265.000). Durch Hochwasser 

infolge eines Überströmens der Oberrheindeiche wäre bei einem Extremhochwasser wie zuletzt zur Jahreswende 

1881/82 mit Sachschäden in Höhe von bis zu 9 Mrd. € zu rechnen, bei Eintreten eines 200jährlichen Hochwassers 

mit rd. 6 Mrd. €. Deshalb ist in Rheinland-Pfalz die Wiederherstellung des 200-jährlichen Hochwasserschutzes 

am Oberrhein und eines 100-jährlichen Schutzes an der Nahe Schwerpunkt beim technischen Hochwasserschutz. 

Teilmaßnahmen/Vorhabensarten mit Primäreffekt im Schwerpunktbereich (SPB) 3B 

Code der Förderung: M5.1 (Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen geschä-

digtem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeugender Maßnahmen – 

Förderung des Hochwasserschutzes) 

Beantwortung Bewertungsfrage 

Landwirtschaftliche Betriebe machen immer einen Teil der Flächennutzung aus. Gewerbe, Wohnbebauung, Was-

ser- und Waldflächen sowie Verkehrsflächen sind beim Hochwasserschutz von landwirtschaftlicher Nutzung 

nicht zu isolieren. Jede Verbesserung des Hochwasserschutzes erhöht auch den Schutz landwirtschaftlicher Flä-

chen und landwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes ist jedoch immer 

gleichzusetzen mit einer Wahrscheinlichkeitsverringerung von Deichüberströmung bzw. einer Minderung des 

Scheitelabflusses. Bei einem nach wie vor durchschnittlichen Schutzniveau von HQ130 am Oberrhein und HQ60 an 

der Nahe haben sich für keine der Flächennutzungen bislang die Risiken gegenüber dem Sachstand der Ex-post-

Evaluation des EPLR PAUL gemindert. Zentrale Indikatoren – auch unter der EULLE-Förderung - sind diese ge-

nannten Richtwerte. Formal waren zu Beginn der Förderung ca. 500 landwirtschaftliche Betriebe an Rhein und 

Nahe von möglichen Hochwasserereignissen bedroht. Von den bislang mit ELER-Beteiligung begonnenen oder 

weitergeführten Förderprojekten profitieren theoretisch mehr als 400 Betriebe; mit allen bewilligten Mitteln 

sind es nach Aussage des Förderreferats sogar knapp 600 Betriebe. Einen faktischen wirtschaftlichen Vorteil ha-

ben diese Betriebe aber freilich erst dann, wenn der Hochwasserschutz nachweislich erhöht ist, m.a.W. das 

Schutzziel HQ200 an Rhein und HQ100 an Nahe erreicht sein wird. Da dies ein immer noch längerfristiges Ziel dar-

stellt, dessen Erreichung nicht nur von der Fertigstellung von Retentionsraum auch in Baden-Württemberg ab-

hängt, sondern auch von der Dynamik des Klimawandels, lässt sich damit auch keine unmittelbare Unterstützung 

der betrieblichen Risikovorsorge zum Stichtag 31.12.2018 begründen. Versicherungsprämien für betriebliche Ele-

mentarschäden würden sich entsprechend auch erst reduzieren, wenn sich nachweislich das Schadensrisiko ver-

ringert hat. Um das Risiko für die jeweilige Region einschätzen zu können, arbeiten die deutschen Versicherer 

z.B. mit dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen „ZÜRS Geo“. Änderungen daran 

ergeben sich immer erst entsprechend der veränderten Risiken. Durch die wenigen, jedoch großen, Investitions-

projekte im Hochwasserschutz ergeben sich die Veränderungen des Risikos nicht kontinuierlich, sondern immer 
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stufenhaft. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Risikovorsorge und Risikomanagement in landwirtschaft-

lichen Betrieben ist darüber hinaus auch formal nicht erkennbar, da Risikovorsorge und –management beim 

Hochwasserschutz Angelegenheit des Landes ist. 

Bewertungskriterium: Die international bzw. zwischen den Ländern koordinierten Investitionen in den Hochwas-

serschutz erhöhen das Schutzniveau maßgeblich.  

Das genannte Kriterium gilt perspektivisch. Auch wenn sich das jetzige Schutzniveau noch als unzureichend dar-

stellt, bleibt die mittel- bis längerfristige Perspektive eines HQ200-Schutzes am Oberrhein und eines HQ100-Schut-

zes an der Nahe eine wichtige Zielmarke, die nachweislich mit den in Bau befindlichen und noch geplanten Pol-

dern erreicht werden wird (Vgl. Commission Permanente/Ständige Kommission 2016, Démonstration de l’effica-

cité des mesures de rétention des crues du Rhin Supérieur entre Bâle et Worms / Nachweis der Wirksamkeit der 

Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein zwischen Basel und Worms). Unsicherheiten bestehen aller-

dings noch v.a. hinsichtlich des Einflusses des Klimawandels. Die weitere künftige Annahme von sog. „Stationa-

rität“ im Abflussverhalten wäre in der Förderpolitik des Hochwasserschutzes unzutreffend. 

Abschließende zusammengefasste Antwort auf Bewertungsfrage 

Auch wenn sich das jetzige Schutzniveau noch als unzureichend darstellt, bleibt die mittel- bis längerfristige Per-

spektive eines HQ200-Schutzes am Oberrhein und eines HQ100-Schutzes an der Nahe eine wichtige Zielmarke, die 

nachweislich mit den in Bau befindlichen und noch geplanten Poldern erreicht werden wird. Aber erst dann kann 

auch von einer erfolgten Risikovorsorge für betroffene landwirtschaftliche Betriebe sowie sonstige Flächennut-

zungen ausgegangen werden. 

Schlussfolgerungen 

Landwirtschaftliche Betriebe machen immer einen Teil der Flächennutzung aus. Gewerbe, Wohnbebauung, Was-

ser- und Waldflächen sowie Verkehrsflächen sind beim Hochwasserschutz von landwirtschaftlicher Nutzung 

nicht zu isolieren. Jede Verbesserung des Hochwasserschutzes erhöht immer auch den Schutz landwirtschaftli-

cher Flächen und landwirtschaftlichen Betriebsvermögens. Bei einem nach wie vor durchschnittlichen Schutzni-

veau von HQ130 am Oberrhein und HQ60 an der Nahe haben sich für keine der Flächennutzungen bislang die 

Risiken gegenüber dem Sachstand der Ex-post-Evaluation des EPLR PAUL gemindert. Durch die wenigen, jedoch 

großen, Investitionsprojekte im Hochwasserschutz ergeben sich die Veränderungen des Risikos jedoch nicht kon-

tinuierlich, sondern stufenhaft. Auch wenn sich das jetzige Schutzniveau noch als unzureichend darstellt, bleibt 

die mittel- bis längerfristige Perspektive eines HQ200-Schutzes am Oberrhein und eines HQ100-Schutzes an der 

Nahe eine wichtige Zielmarke, die nachweislich mit den in Bau befindlichen und noch geplanten Poldern erreicht 

werden wird. Zusammengefasst ist festzustellen: 

 Alle Flächennutzungen profitieren vom ELER-geförderten Hochwasserschutz an Rhein und Nahe, nicht 

nur die Landwirtschaft. 

 Das Risikoniveau hat sich seit dem Sachstand der Ex-post-Evaluation des EPLR PAUL nicht geändert. Es 

liegt bei durchschnittlich HQ130 am Rhein und HQ60 an der Nahe. 

 Demzufolge profitieren die landwirtschaftlichen Betriebe von den Baumaßnahmen als Risikovorsorge 

bislang noch nicht unmittelbar, sondern nur perspektivisch. 

Methodik 

Methodisch wurde das Verfahren der Bewertung der Maßnahme im Vorgängerprogramm EPLR PAUL fortgeführt. 

Hierzu diente die Studie „Ökonomische Untersuchung der Hochwasserschutzinvestitionen am Oberrhein in 

Rheinland-Pfalz“ (Bergs 2015) als Grundlage. Für diese Analyse wurde ein zweistufiges Verfahren gewählt. Zu-

nächst wurde mit den Daten der Langfristzeitreihen der Abflüsse an den Pegeln Maxau und Worms die Vertei-

lungsdichte des Abflussverhaltens geschätzt. Zur Simulation einer empirischen Risikominderung wurde der ge-

genwärtige Bemessungsabfluss an den Pegeln mit dem Bemessungsabfluss bei einem 200-jährlichen Schutz ver-

glichen. Für diesen Zweck wurden die Langfristzeitreihen durch die Modellierung eines Extremhochwassers ma-
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nipuliert. Durch die Integration der Dichtefunktionen in den verschiedenen Intervallen der Ausbauzustände lie-

ßen sich sodann Flächenverhältnisse unter den Funktionskurven im Bereich der Extremverteilung ermitteln, wo-

mit die Risikoreduktion von Überflutung angezeigt werden kann. Die Verbesserung auf einen 200-jährlichen 

Schutz entspricht demnach für Maxau einer 42-prozentigen, und für Worms einer 44-prozentigen Risikominde-

rung. Die Risikominderung sagt aber alleine noch nichts über die pekuniäre Schadensminderung aus, da jeder 

durch Hochwasser bedrohte Vermögensgegenstand einem individuellen Risiko ausgesetzt ist. Um dennoch die 

kalkulatorische Schadensminderung zu schätzen, wurden die Daten und Berechnungen einer älteren Kosten-

Nutzen-Analyse für den gesamten Oberrhein aktualisiert. Dabei wurden auch Rheinland-Pfalz, der Sektor Land-

wirtschaft und eine ländliche Region (Fallstudie) gesondert betrachtet. Erst wenn sich das Schutzniveau ändert, 

ergeben sich auch monetär bewertbare Risikominderungen. Die vorliegende Bewertung basiert auf der Beobach-

tung, inwieweit sich zwischenzeitlich eine Veränderung ergeben hat. Darüber hinaus wurden Erkenntnisse aus 

neuen Studien der IKSR und der Wissenschaft ausgewertet. 

Die Belastbarkeit der gewählten Methodik ist aus mehreren Gründen begrenzt: (i) Der Klimawandel wird in der 

Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse selbst nicht berücksichtigt, da es keine belastbaren Daten gibt, bzw. 

die Prognosen durch einen extremen Varianzkorridor gekennzeichnet sind. (ii) Die modellhafte Schätzung der 

Veränderung von HQ100 auf HQ200 an den Pegeln Maxau und Worms anhand einer Gumbel-Funktion basiert auf 

einer einzigen beliebigen Manipulation (HQ1000) der Abflusszeitreihen zu einem beliebig gewählten Zeitpunkt mit 

beliebig geformter Welle. Unterschiedliche Formen und Sequenzen von Wellen haben aber einen Einfluss auf 

Lage (Mittelwert) und Streuung in der Funktion, die hier nicht berücksichtigt wurden. (iii) Monetäre Schätzungen 

sind ebenfalls unzureichend belastbar aufgrund einer hohen Fehlervarianz, die sich im Zusammenhang zwischen 

den empirischen Daten zu Jährlichkeit und Kosten ergab. 
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 Bewertungsfrage 8 (SPB 4A) – Biodiversität 

Bewertungsfrage 8 zu Schwerpunktbereich 4A: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in 

Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benach-

teiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäischen Landschaf-

ten unterstützt? 

Interventionslogik 

Schwerpunktbereich (SPB) 4A ist ein zentraler Baustein des EPLR EULLE, in dem mehrere (Teil-)Maßnahmen und 

Vorhabensarten mit primärer, aber auch sekundärer Wirkung programmiert wurden. Die wesentlichen Wirkun-

gen in diesem SPB werden von Flächenmaßnahmen – den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM, M10) – 

erwartet. Für ein erfolgreiches landwirtschaftliches Naturschutzmanagement mit entsprechender Vernetzung 

von Habitaten werden zum einen integrative Ansätze, zum anderen (arten-)spezifische Förderungen und Schutz-

zonen benötigt (Grass et al., 2019). Entsprechend resultieren Wirkungen von Flächenmaßnahmen zum Erhalt 

und zur Förderung von Lebensräumen und Artenvielfalt einerseits aus der Aufrechterhaltung einer angepassten 

Bewirtschaftung oder Pflege naturschutzfachlich wertvoller Flächen und beugen damit einer Aufgabe dieser 

nicht intensiv und teilweise nicht kostendeckend zu bewirtschaftenden Flächen vor. Andererseits werden Ange-

bote für die Extensivierung von Flächen bzw. gegen eine (weitere) Intensivierung gesetzt. Diese tragen mit un-

terschiedlich anspruchsvollen Anforderungen und häufig eher indirekt zur Biodiversität der Agrarlandschaft bei. 

Flächenmaßnahmen mit primärer Wirkung in SPB 4A sind auf Einzelflächen oder Betriebszweige bezogen, und 

durch die inhaltliche Ausgestaltung der Teilmaßnahmen und Vorhabensarten können den Flächen entspre-

chende Nutzungstypen (Ackerland, Grünland und Dauerkulturen) zugeteilt werden. Hervorzuheben sind hierbei 

die Vertragsnaturschutz (VN) Maßnahmen, die wichtige Instrumente im Naturschutzkonzept des Landes Rhein-

land-Pfalz darstellen (Keller, 2019).   

Neben den Flächenmaßnahmen wird von der Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne im Rahmen der 

Vorhabensarten M7.6b und M7.6c eine Wirkung bezüglich dem Schutz und des Erhalts der biologischen Vielfalt 

erwartet, da diese sehr spezifisch auf regionale bzw. lokale Gegebenheiten sowie bestimmte Arten angepasst 

werden können. Die Informations- (M1) und Beratungsmaßnahmen (M2), die Zusammenarbeit (M16) sowie LEA-

DER (M19) sind eher Querschnittsmaßnahmen, die wenn überhaupt indirekte Wirkungen in diesem SPB entfalten 

können. Es wird angenommen, dass alle primär unter SPB 4A programmierten (Teil-)Maßnahmen und Vorha-

bensarten zum Ziel des SPB beitragen. Deren direkter Einfluss kann jedoch nur abgeschätzt werden, da diese 

Entwicklung maßgeblich auch von andern Faktoren abhängig ist (vgl. Bewertungsfrage 26). Zudem muss beachtet 

werden, dass nicht alle (Teil-)Maßnahmen und Vorhabensarten die gleiche Wirkung auf das Ziel des SPB entfal-

ten. Für eine detailliertere Interventionslogik wird auf die Ausführung des Bewertungsberichts 2017 verwiesen 

(IfLS 2017a). 

Methodik 

Basis der Beantwortung dieser Bewertungsfrage ist die Auswertung der Monitoringdaten, die nicht nur die Out-

putindikatoren beinhalten, sondern auch die Grundlage für die Berechnung des gemeinsamen Ergebnisindikators 

R7 darstellen. Um maßnahmenspezifische Bewertungen durchführen zu können, werden in weiteren Analysen 

InVeKoS-Daten und Ergebnisse der landesfinanzierten Evaluierung der Maßnahmen des EULLa-Programms (frida) 

genutzt und analysiert. Zudem werden Evaluierungsergebnisse mit Fachliteratur hinterlegt. Auch fließen die Er-

gebnisse der im Rahmen der Beantwortung der Bewertungsfragen 24, 26 und 28 (s. dort) durchgeführten MAPP-

Workshops mit in die Evaluierung ein. Für weitere Informationen der hinter der Beantwortung der Bewertungs-

frage liegenden Methodik wird auf das vom Evaluierungsteam erstellte Feinkonzept verwiesen (IfLS 2017b). 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Für Maßnahmen und Vorhabensarten, denen primäre Wirkungen in SPB 4A zugeordnet wurden, wurden bis Ende 

des Jahres 2018 insgesamt 82,3 Mio. € bewilligt. Diese entfielen überwiegend auf die Förderung des VN (M10.1 j 
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– 10.1 n, 43 % der Mittel). Auf 10,43 % bzw 73.579 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten Verwaltungs-

verträge mit Beitrag zur Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt (Ergebnisindi-

kator R7). Damit wird der im EPLR EULLE festgelegte Zielwert von 28,05 % (T9) nur zu einem guten Drittel erreicht. 

Bis Ende 2018 wurde durch Maßnahmen mit primärem Fokus auf dem Erhalt und Schutz der Artenvielfalt eine 

Förderfläche von 73.571 ha erreicht, wovon hocheffektive Maßnahmen wie z.B. der VN jedoch nur 27.560 ha 

ausmachten. Vor allem aufgrund der hohen Inanspruchnahme der Vorhabensart M10.1 b bezog sich der Großteil 

der Förderung (66 %) wie im Jahr 2016 auf Ackerland, 29 % entfielen auf Grünland und die restlichen 5 % auf den 

Obst- und Weinbau. Drei AUKM-Vorhabensarten mit Sekundärwirkungen steuern nochmals knapp 34.000 ha (v. 

a. Grünland), der ökologische Landbau (M11 OEG) etwa 61.500 ha (v.a. Grünland) bei.  

Da die Biodiversität als Ganzes sehr komplex ist und verschiedenste Naturräume, Lebensraum- und Nutzungsty-

pen sowie Interaktionen zwischen Tier- und Pflanzenarten umfasst, decken die hier relevanten Vorhabensarten 

des EPLR EULLE einen sehr breiten Wirkungsbereich ab. Die Vorhabensarten des EPLR umfassen in der Breite 

angewendete Ansätze mit eher schwacher oder indirekter Wirkung auf die Biodiversität (M10.1 b VK) sowie Vor-

habensarten, die gezielt Lebensräume oder Flächennutzungen fördern und entsprechend auf naturschutzfach-

lich wertvolle Kulissen beschränkt sind (M10.1 e STW, M10.1 h GSP, VN Maßnahmen). Zusammenfassend leisten 

die landwirtschaftlichen Flächenmaßnahmen (M10, M11) ihren Beitrag zur Wiederherstellung, Erhaltung und 

Verbesserung der biologischen Vielfalt zum Großteil durch (I) großflächig umgesetzte Vorhabensarten mit ten-

denziellem Fokus auf Ackerland sowie (II) über punktuell wirkende Vorhabensarten mit eindeutigem Fokus auf 

einer extensiven Bewirtschaftung von Grünland. 

Wie bereits in der Ex post-Bewertung des EPLR PAUL beschrieben (Schramek et al., 2016) ist extensiv genutztes, 

artenreiches Grünland ein aus Naturschutzsicht prioritärer Lebensraum, auf welchen nicht nur viele Pflanzenar-

ten vorkommen, sondern u.a. auch Wiesenvögel und Amphibien angewiesen sind. Auf Grünlandflächen ist neben 

dem Nährstoffniveau insbesondere die Bearbeitung (Intensität und Zeitpunkt der Beweidung, Schnittzeitpunkt 

und -häufigkeit) von entscheidender Bedeutung für die pflanzliche Biodiversität, die wiederum die Nahrungs-

grundlage für viele Tierarten darstellt (Fritch et al., 2011). Zum Schutz von artenreichem Grünland ist eine exten-

sive späte Mahd oder extensive Beweidung mit geringer oder gar keiner Düngung die Grundlage (Hötker und 

Leuschner 2014).  

Das EPLR EULLE trägt zu diesem Zeitpunkt auf etwa 21,1 % der Dauergrünlandflächen in Rheinland-Pfalz zur Wie-

derherstellung und zum Erhalt der Artenvielfalt bei, wobei Vorhabensarten mit primärem Fokus auf die Ziele des 

SPB 4A nur etwa 9,0 % (v.a. 10.1 j VN Grünland mit 6,9 %) und Nebeneffekte der Vorhabensart UGB (10.1 a) 

entsprechend 12,1 % ausmachen. Eine Förderung des ökologischen Landbaus (M11 OEG) findet auf 19 % der 

Grünlandfläche statt.  

Ein zentrales Ziel des EPLR EULLE ist die Erhaltung von Dauergrünland und insbesondere der Schutz naturschutz-

fachlich hochwertiger Grünlandstandorte. Die Erhaltung von Dauergrünland ist z.T. bereits in der ersten Säule 

der GAP im Rahmen des Greening mit dem Umbruchverbot geregelt. Im Rahmen des EPLR EULLE wird dies un-

terstützt durch die Etablierung bzw. Aufrechterhaltung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung, die zumeist 

mit einer reduzierten stofflichen Belastung aus der Landwirtschaft einhergeht (M10.1 a UGB, M10.1 h GSP, 

M10.1 j VN Grünland, M10.1 k VN Kennarten). Die Talauen der Südpfalz (M10.1 h GSP) stellen eine naturschutz-

fachlich wichtige Grünlandkulisse dar, deren Schutz und Erhaltung auf einer solchen extensiven Bewirtschaftung 

beruht, die ohne eine Förderung nicht wirtschaftlich wäre und zu Nutzungsaufgaben führen würde. Die natur-

schutzfachliche Bedeutung dieser Flächen wird durch die insgesamt hohe Artenzahl und Biodiversitätsindex be-

stätigt, insbesondere aber durch das Auftreten von Rote Liste-Arten. Durch Überprüfung der Flächeneignung im 

Rahmen der VN Maßnahmen (s.u.) werden zudem angepasste und hochwirksame Vorhabensarten auf entspre-

chend hochwertige Grünlandstandorte gelenkt und mit der ergebnisorientierten Vorhabensart (M10.1 k VN 

Kennarten) ist ein Instrument vorhanden, um weitere relevante Grünlandflächen zu erhalten (Keller 2019). 

  

Zusammenfassend sind bezüglich des Schutzes und Erhalts der naturschutzfachlich besonders wertvollen Grün-

landstandorte im Besonderen den VN Maßnahmen (s.u.) eindeutig positive Wirkungen zuzuschreiben. Zudem 

schnitten alle Flächen der auf Grünland fokussierten Vorhabensarten bei Untersuchungen zu Artenzahl und Bio-

diversitätsindex besser ab, als Flächen ohne eine entsprechende Förderung. Die aus Ackerland in Grünland um-
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gewandelten Schläge schnitten in den Analysen verhältnismäßig schlecht ab, was auf das Alter der neu entstan-

denen Grünlandflächen sowie die Artenzahl in den verwendeten Mischungen zurückzuführen ist. In der letzten 

Förderperiode wurde aufgezeigt, dass der Biodiversitätsindex bei den entsprechenden Teilmaßnahmen über die 

Jahre hinweg jedoch stetig zunimmt (Schramek et al., 2016).  

Den VN Maßnahmen (M10.1 j – 10.1 n) wurden auch bereits in der letzten Förderperiode positive Wirkungen auf 

die Biodiversität bescheinigt und aktuelle Analysen im Rahmen der EULLa-Evaluierung bestätigen die deutlichen 

Effekte dieser ausdrücklich auf den Naturschutz ausgerichteten Vorhabensarten. Zusammenfassend weisen VN 

Vertragsflächen durchschnittlich deutlich höhere Artenzahlen auf. Insbesondere sind auch überdurchschnittlich 

viele Rote Liste-Arten anzutreffen, was einerseits auf die Maßnahmenausgestaltung, andererseits auf die teil-

weise proaktive Kontaktaufnahme zu den Landbewirtschaftenden zurückzuführen ist. Weiterhin treten die vor-

handenen Arten im Verhältnis zu den Vergleichsflächen in gleichmäßigeren Anteilen auf. Zudem wurden die VN 

Maßnahmen auch besser bei der Nah- und Fernwirkung des Landschaftsbildes bewertet. Insgesamt ist der VN im 

Rückschluss nicht nur positiv bezüglich des etwaigen Naherholungseffekts der Kulturlandschaft, sondern insbe-

sondere auch bezüglich des Bestehens und der Vernetzung wichtiger Habitate und Lebensräume zu bewerten. 

Aufgrund der geringen flächenmäßigen Bedeutung der Vorhabensarten sind diese sehr positiven Wirkungen auf 

die Biodiversität jedoch i.d.R. lokal begrenzt. Wichtige Aktivitäten zur Unterstützung des VN sind die rein aus 

Landesmitteln finanzierte VN-Beratung und der „Partnerbetrieb Naturschutz“ (Keller, 2019).  

Gut 13,3 % der rheinland-pfälzischen Ackerflächen werden durch das EPLR EULLE bezüglich der Förderung der 

biologischen Vielfalt abgedeckt. Auf einem Großteil (12,1 %) der Flächen finden Vorhabensarten mit primärem 

SPB 4A Anwendung (sekundär nur 1,2 %). Eine Förderung des ökologischen Landbaus (M11 OEG) findet nur auf 

knapp 4 % der Ackerflächen statt. Jedoch ist besonders die primäre Wirkungsweise im Hinblick auf die biologi-

sche Vielfalt der VK (M10.1 b, welche alleine 11,5 % ausmacht) umstritten. Im Bewertungsbericht 2018 (IfLS 

2019) konnte dieser Vorhabensart zwar ein vergleichsweise breiteres Anbauspektrum an Fruchtarten und damit 

ein dem Trend abnehmender Kulturartendiversität entgegenwirkender Effekt sowie ein Beitrag zu einer erhöh-

ten Heterogenität der Feldstrukturen zugeschrieben werden, der tatsächliche Beitrag zum Schutz und zur Erhal-

tung der natürlichen Biodiversität und von Arten ist jedoch marginal.  

Die Etablierung und der Erhalt von Randstreifen und Strukturelementen (M10.1 d GRS, M10.1 f SABA) leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Strukturvielfalt. Hervorzuheben ist hier SABA (M10.1 f), die im Rahmen der EULLa-

Evaluierung nicht nur bei der Bewertung der Nah- und Fernwirkung des Landschaftsbildes, sondern auch bei der 

Artenzahl und dem Biodiversitätsindex besonders gut abschnitt. Die Wirkungspfade der Vorhabensarten GRS 

(M10.1 d) und UAG (M10.1 g) sind primär im abiotischen Bereich (SPB 4B und 4C) anzusiedeln, jedoch stellen 

auch sie wichtige Strukturen in der Ackerlandschaft dar. Unter optimalen Bedingungen kann eine höhere Struk-

turvielfalt im Offenland den Artenreichtum stabilisieren und erhöhen.   

Ackerwildkräuter sind Teil der Lebensgemeinschaft der Äcker und sind zudem Grundlage vielschichtiger Nah-

rungsnetze. Der Verzicht auf chemische und mechanische Unkrautbekämpfung und die zusätzliche Reduzierung 

der Düngung fördern die Entwicklung einer artenreichen Ackerbegleitflora. Daher trägt insbesondere der VN zum 

Schutz und zur Erhaltung der Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten (einschließlich gefährdeter bzw. seltener Acker-

wildkräuter) auf Ackerland bei. Zudem führt der VN Acker zu weniger dichten Getreidebeständen, wodurch die 

Populationen von Feldvögeln wie Kiebitz und Feldlerche gefördert werden sollen. Die Wirkungen von Ackerrand-

streifen und Strukturelementen sind weitgehend bekannt (z.B. Batáry et al., 2010) und konnten in begleitenden 

Untersuchungen der SABA-Vertragsflächen (M10.1 f) bestätigt werden. Somit sind die Vorhabensarten 

(M10.1 SABA, M10.1 m VN Acker) zwar hocheffektiv, aufgrund der sehr geringen Förderfläche aber nur sehr be-

grenzt relevant.   

Weniger starke bis hin zu eher indirekten Wirkungen können von Vorhabensarten wie der VK (M10.1 b) und 

Ansätzen zur Reduktion des chemisch-synthetischen PSM-Gebrauchs (M10.1 i APV, M10.1 o BTW) erwartet wer-

den. Die Wirkungen ergeben sich hier über den verringerten Einsatz von Dünge- und PSM sowie einer höheren 

Kulturartenvielfalt. Je vielgliedriger die Fruchtfolge im Ackerbau, umso positiver sind die Auswirkungen auf die 

Ackerfauna (Heyer und Deimer, 2006). Der PSM-Einsatz korreliert negativ mit der Biodiversität in der Agrarland-

schaft (Geiger et al., 2010). Aufgrund der flächenstarken Inanspruchnahme dieser Vorhabensarten werden die 

geringen biotischen Effekte über die Breitenwirkung erzielt. 
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Das EPLR EULLE umfasst neben auf Grün- und Ackerland fokussierte AUKM, auch extra für den Obst- und Wein-

bau ausgestaltete Vorhabensarten. STW (M10.1 e) dient dem Erhalt und der Pflege von Steil- und Steilstlagen 

des Weinbaus. Diese und weitere Vorhabensarten im Obst- und Weinbau (M10.1 i APV, M10.1 o BTW, z.T. M11 

OEG) beziehen sich v.a. auf den Verzicht bzw. Verminderung chemisch-synthetischer PSM. Über die Reduzierung 

der Applikationsmengen und -intensität bzw. den Einsatz biologischer Verfahren soll der negative Einfluss von 

Umweltgiften, z.B. auf Insekten, verringert werden. Der VN im Obst- und Weinbau (M10.1 l VN Weinberg, 

M10.1 n VN Streuobst) dient v.a. der extensiven Pflege (u.a. Baum- und Gehölzschnitt) und dem Erhalt natur-

schutzfachlich wichtiger Habitate, z.B. durch Beweidung oder Mahd – aber auch hier ist der Einsatz von Mineral-

düngern und PSM untersagt. 

Der ökologische Landbau (M11 OEG) ist die einzige Flächenmaßnahme des EPLR EULLE, die den gesamten Betrieb 

betrifft. Hier konnten Vorteile für die Biodiversität einerseits anhand der frida-Indikatoren nachgewiesen wer-

den, andererseits lässt sich die Wirkung durch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen untermauern 

(u.a. Sanders und Heß, 2019). Der Beitrag des ökologischen Anbaus für den Schutz seltener Ackerwildkrautarten 

ist eher gering, u.a., weil auch hier mit hoher Saatdichte gewirtschaftet werden muss (Hötker und Leuschner, 

2014).  

Die Inanspruchnahme der Vorhabensarten M7.6 b und M7.6 c liegt weiterhin weit hinter den Erwartungen, dem-

entsprechend kann nicht bewertet werden, inwieweit diese zu den Zielen des SPB beigetragen haben. Sofern bis 

zum Ende der Förderperiode Vorhaben bestehen kann angenommen werden, dass aufgrund der spezifischen 

Ausgestaltung der Managementpläne, geringe punktuelle bzw. lokale Beiträge zu den Zielen des Natur- und Ar-

tenschutzes und damit zum SPB 4A geleistet werden. 

In den Maßnahmen M1, M2 sowie M16 bestanden bis Ende 2018 weiterhin quasi keine Förderfälle, wodurch 

kein Beitrag zum Schutze der Biodiversität im Sinne von SPB 4A besteht. LEADER (M19) ist ebenso kein Instru-

ment in welchem bspw. Landschaftspflege oder ähnliches umgesetzt wird (in einem einzigen Vorhaben wurde 

eine Biodiversitätsstrategie erarbeitet). Der Fokus der hier genannten Maßnahmen besteht zudem in anderen 

Bereichen, wie z.B. in der Bildung und Innovationsförderung, ein realer Beitrag zur Biodiversität ist hier auch in 

Zukunft nicht zu erwarten.  

Schlussfolgerungen 

 Insgesamt enthält das EPLR EULLE nach obigen Ausführungen verschiedene Maßnahmen und Vorhabens-

arten, die direkt oder indirekt der Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Viel-

falt zugutekommen.  

 Hocheffektive Vorhabensarten wie die des VN finden weiterhin auf einem zu geringen Flächenumfang 

statt und großflächig genutzten Maßnahmen wird nur eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit im Sinne 

der Biodiversität bescheinigt.  

 Eine vermehrte Umsetzung der VN Maßnahmen wäre wünschenswert, insbesondere da die Vertragsflä-

chen i.d.R. sehr hohe Biodiversitätsindizes aufweisen und verschiedenste Rote Liste-Arten nachgewiesen 

werden konnten. Es wird positiv gewertet, dass mit dem 3. Änderungsantrag hier zusätzlich Mittel be-

reitgestellt wurden. 

 In den Vorhabensarten M7.6 b und M7.6 c wurden bis Ende 2018 kaum Mittel umgesetzt, insofern kann 

von diesen Vorhabensarten noch kein Beitrag zum SPB erwartet werden. Es wird positiv gewertet, dass 

mit dem 3. Änderungsantrag der Zuwendungsempfängerkreis erweitert wurde. 

 Letztendlich sind die (Teil)Maßnahmen und Vorhabensarten des EPLR EULLE auch in Verbindung mit an-

deren in Rheinland-Pfalz genutzten Instrumenten bei weitem nicht ausreichend, um den negativen bio-

tischen Trends entgegenzuwirken – allenfalls können hiermit die negativen Entwicklungen verlangsamt 

werden (vgl. Bewertungsfrage 26). 

 Durch die Maßnahmen M1, M2, M16 und LEADER (M19) werden keine Beiträge zu den Zielen des SPB 

4A geleistet und sind auch zukünftig nicht zu erwarten. 
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 Bewertungsfrage 9 (SPB 4B) – Wasser 

Bewertungsfrage 9 zu Schwerpunktbereich 4B: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln 

und Schädlingsbekämpfungsmitteln, unterstützt? 

Interventionslogik 

Im Vergleich zu Schwerpunktbereich (SPB) 4A ist SPB 4B ein weniger zentraler Bestandteil des EPLR EULLE, der 

dennoch von vielen Flächenmaßnahmen aufgegriffen wird. Der primäre Fokus von einem Drittel der angebote-

nen AUKM ist die Verbesserung der Wasserwirtschaft und der Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

(PSM) – ein Ziel, dem auch die Förderung des ökologischen Landbaus primär zugeordnet ist. Hervorzuheben sind 

hier Vorhabensarten, die den Einsatz von Dünge- und PSM einschränken bzw. regulieren (insbesondere M10.1 i 

APV, M10.1 o BTW, Vertragsnaturschutz (VN) Maßnahmen, M11 OEG, z.T. auch M10.1 a UGB). Weitere Vorha-

bensarten erhöhen die Bodenbedeckung und vermindern die Wassererosion und damit den Austrag von Nähr-

stoffen und Produktionsmitteln ins Grund- und Oberflächenwasser (M10.1 c BUZ, M10.1 d GRS, M10.1 e STW, 

M10.1 f SABA, M10.1 g UAG; diese Vorhabensarten werden auch in Bewertungsfrage 10 aufgegriffen). Entspre-

chend werden im EPLR EULLE zwei Wirkungspfade adressiert: Die Extensivierung der Bewirtschaftung und Ein-

führung nachhaltiger Bewirtschaftungsmethoden sowie die Regulierung und Reduzierung des Betriebsmittelauf-

wands (IfLS 2017a). Querschnittsmaßnahmen mit vereinzelt möglichen Nebeneffekten in diesem SPB sind die 

Informations- (M1) und Beratungsmaßnahmen M2, die Zusammenarbeit M16 und LEADER M19.  

Der Einfluss des EPLR EULLE auf die Verbesserung des Wasserschutzes und den Umgang mit Dünge- und PSM 

kann nur abgeschätzt werden, da Entwicklungen maßgeblich von andern Faktoren beeinflusst werden (vgl. Be-

wertungsfrage 28). Zudem muss beachtet werden, dass nicht alle (Teil-)Maßnahmen und Vorhabensarten die 

gleiche Wirkung auf das Ziel des SPB entfalten. Für eine detailliertere Interventionslogik wird auf die Ausführung 

des Bewertungsberichts 2017 verwiesen (IfLS 2017a). 

Methodik 

Basis der Beantwortung dieser Bewertungsfrage ist die Auswertung der Monitoringdaten, die nicht nur die Out-

putindikatoren beinhalten, sondern auch die Grundlage für die Berechnung des gemeinsamen Ergebnisindikators 

R8 darstellen. Um maßnahmenspezifische Bewertungen durchführen zu können, werden in weiteren Analysen 

InVeKoS-Daten und Ergebnisse der landesfinanzierten Evaluierung der Maßnahmen des EULLa-Programms (frida) 

genutzt und analysiert. Auch fließen die Ergebnisse der im Rahmen der Beantwortung der Bewertungsfragen 24, 

26 und 28 (s. dort) durchgeführten MAPP-Workshops mit in die Evaluierung ein. Zudem werden Evaluierungser-

gebnisse mit Fachliteratur hinterlegt. Für weitere Informationen der hinter der Beantwortung der Bewertungs-

frage liegenden Methodik wird auf das vom Evaluierungsteam erstellte Feinkonzept verwiesen (IfLS, 2017b).  

Beantwortung der Bewertungsfrage 

39 % der rheinland-pfälzischen Grundwasserkörper befinden sich in einem schlechten chemischen Zustand, d.h. 

in diesen Grundwasserkörpern wurden NO3-Gehalte von über 50 mg/L nachgewiesen (DLR, 2019, LIKI, 2018a). 

Auf die landwirtschaftliche Nutzfläche bezogen wird auf 57 % der Flächen dieser Wert überschritten (DLR, 2019). 

Haupteintragspfad sind i.d.R. diffuse Einträge aus der Anwendung von Düngemitteln. So liegt der weitaus größte 

Teil der Anbauflächen von Wein und Gemüse in diesen Gebieten, ebenfalls ein Großteil der Flächen mit intensiver 

Tierhaltung. Von den rheinland-pfälzischen Oberflächengewässern befinden sich nur 30,1 % in einem guten oder 

sehr guten ökologischen Zustand (StaLa, 2018g). Auch hier sind mäßig bis schlechte Zustände v.a. in Gebieten 

mit intensiver Landnutzung und dichter Besiedelung anzutreffen (StaLa, 2018g). Viele Gewässer sind zudem 

durch Herbizide und Insektizide belastet (vgl. Bewertungsfrage 28). Aufgrund der schlechten Entwicklungen, der 

landwirtschaftlichen Problemgebiete und in Hinblick, dass gemäß der Wasserrahmenrichtlinie bis zum Jahr 2027 

ein guter ökologischer Zustand aller Oberflächengewässer zu erreichen ist (StaLa, 2018g), besteht in Rheinland-

Pfalz also weiter Handlungsbedarf in SPB 4B und bezüglich des Wasserschutzes. 
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Für Maßnahmen und Vorhabensarten, denen primäre Wirkungen in SPB 4B zugeordnet wurden, wurden bis Ende 

des Jahres 2018 insgesamt 143,6 Mio. € bewilligt. Diese entfielen überwiegend auf die Förderung des Ökoland-

baus (M11 OEG, 69 % der Mittel). Auf 19,00 % bzw. 133.959 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten Ver-

waltungsverträge mit Beitrag zur Verbesserung der Wasserwirtschaft (Ergebnisindikator R8). Damit wird der im 

EPLR EULLE festgelegte Zielwert von 33,92 % (T10) noch recht deutlich verfehlt. Bis Ende 2018 bezog sich die 

primäre Förderfläche im SPB von maximal knapp 134.000 ha (aufgrund Doppelzählungen, inkl. M11 OEG) v.a. auf 

Grünland (53 %), Dauerkulturen (32 %) und lediglich zu 14 % auf Ackerland. Acht weitere Vorhabensarten mit 

Sekundärwirkungen steuern nochmals knapp 75.000 ha (v.a. Ackerland) bei. Auf die gesamte Acker-, Grünland 

und Dauerkulturflächen des Landes Rheinland-Pfalz bezogen, ergeben sich entsprechend durch primär program-

mierte Maßnahmen und Vorhabensarten Flächenabdeckungen von 5 % (Ackerland), 31 % (Grünland) und 65 % 

(Dauerkulturen). Insbesondere aufgrund der o.g. Problematik in intensiv genutzten Ackerbauregionen sollte hier 

ein Ausbau erfolgen. 

Im EPLR EULLE ist die Regulierung von PSM ein zentrales Element, um die gewünschte Reduzierung der stoffli-

chen Belastung von Oberflächengewässern und des Grundwassers herbeizuführen. Hier ist u.a. der Ersatz von 

chemisch-synthetischen PSM durch biologische Verfahren im Rahmen der Vorhabensarten M10.1 i (APV), 

M10.1 o (BTW) sowie M11 (OEG) zu nennen. Die Wirkung dieser Vorhabensarten zeigt sich insbesondere auch 

bei Betrachtung des PSM-Index, einem Indikator der die Behandlungsintensität und damit die potenzielle Belas-

tung der Umwelt durch den Austrag von PSM darstellt. Die Förderflächen der Vorhabensarten bzw. Maßnahmen 

M10.1 e (STW), M10.1 i (APV) und M11 (OEG) wiesen den Analysen nach geringere PSM-Indizes auf als die ent-

sprechenden Vergleichsflächen. Hervorzuheben ist hier Vorhabensart M10.1 o (BTW) im Rahmen derer der In-

sektizideinsatz gegen Traubenwickler aufgrund der Fördervorgaben gleich null ist. Mit knapp 38.000 ha erreicht 

diese Vorhabensart mehr als die Hälfte aller Dauerkulturflächen in Rheinland-Pfalz und leistet demnach einen 

wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität. Im VN (10.1 j – 10.1 n) ist die Verwendung von PSM 

sowie der Einsatz von Mineraldüngern nicht zulässig (Ausnahme M10.1 k VN Kennarten). Die Kulisse im VN ist 

allerdings naturschutzfachlich begründet und nicht auf den Erosions- oder Wasserschutz ausgerichtet. Aufgrund 

der i.d.R. kleinen Förderflächen ist deren Wasserschutzwirkung eher gering, entsprechend wurden die Vorha-

bensarten mit einer sekundären Wirkung im SPB programmiert. 

Die extensive Bewirtschaftung im Rahmen des ökologischen Landbaus (M11 OEG) wirkt sich positiv auf unter-

schiedliche Umweltschutzgüter aus. Positive Wirkungen in Bezug auf die Qualität von Grund- und Oberflächen-

wasser hat der Ökolandbau aufgrund verminderter Nährstoffsalden sowie des Verzichts auf chemisch-syntheti-

sche PSM. Die Ergebnisse der landesinternen EULLa-Evaluierung bestätigten Studien (z.B. Sanders und Heß, 

2019), die im ökologischen Landbau geringere N-Salden und N-Austräge durch Auswaschung als beim konventi-

onellen Anbau nachweisen konnten (vgl. Maßnahmenkapitel). Zudem wird die Bodenstruktur verbessert, da der 

Humusaufbau und damit das Wasser- und Nährstoffrückhaltevermögen gefördert wird, was sich letztendlich in 

einer Reduzierung des Erosionsrisikos und verringerten Stoffeinträgen in Gewässer niederschlägt. Weiterhin sind 

in der Maßnahme nur bestimmte vorgegebene PSM bzw. Pheromonmethoden einsetzbar, wodurch deutlich ge-

ringere PSM-Indizes ermittelt wurden als auf Vergleichsflächen. Daher und unter Berücksichtigung der erosions-

mindernden Wirkung des ökologischen Landbaus (s. Bewertungsfrage 10), empfehlen Sanders und Heß (2019) 

den Ökolandbau insbesondere auch zur Bewirtschaftung in Wasserschutzgebieten. Auch lässt sich der ökologi-

sche Landbau mit insgesamt sechs Vorhabensarten der M10 kombinieren, wodurch zusätzliche Synergieeffekte 

zwischen den Maßnahmen genutzt werden können. Insgesamt wurden bis Ende 2018 in etwa 8,3 % der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz mit einer Förderung des EPLR EULLE ökologisch bewirtschaftet. Ge-

nauer betrachtet wurden mit der Förderung im Rahmen von M11 (OEG) knapp 4 % des Ackerlands, gut 19 % des 

Dauergrünlands und 9 % der Dauerkulturflächen in Rheinland-Pfalz erreicht. 

Ansätze zur extensiven Grünlandbewirtschaftung beinhalten oftmals eine Beschränkung der Stickstoff-Düngung, 

womit auch das Risiko der Nährstoffauswaschung (v.a. NO3) verringert werden soll. Dieses Risiko ist i.d.R. unter 

Grünland allerdings deutlich geringer als unter Ackerflächen. Die grünlandbezogene Vorhabensart M10.1 a (UGB) 

entfaltet ihre positive Wirkung auf das Schutzgut Wasser v.a. mittels reduzierter Viehbesatzdichten (und in einem 

Zusatzmodul auch ohne Einsatz mineralischer N-Dünger). Dies konnte anhand von Auswertungen der InVeKoS-
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Daten bestätigt werden. So wiesen an der Vorhabensart teilnehmende Betriebe durchschnittlich deutlich gerin-

gere Viehbesatzzahlen im Vergleich zu nicht-geförderten Betrieben auf (vgl. Maßnahmenauswertung). Zusam-

men mit M11 (OEG, s.o.) werden so insgesamt etwa 31 % der rheinland-pfälzischen Grünlandflächen durch Ver-

träge mit direkten Wasserschutzaspekten im Sinne des SPB 4B extensiv bewirtschaftet.  

Durch die Umwandlung von Acker- in Grünland (insbesondere M10.1 g UAG) werden die Bodenerosion und da-

mit auch der Eintrag von landwirtschaftlichen Stoffen in Gewässer ganzjährig vermindert. Hier ist auch die Anlage 

von Zwischenfrüchten und Untersaaten im Rahmen von Vorhabensart M10.1 c (BUZ) zu nennen, die v.a. über 

den Winter eine Bodenbedeckung auf den Förderflächen bewirkt, deren Inanspruchnahme allerdings mit 

1.914 ha sehr begrenzt ist (vgl. Bewertungsfrage 10). Im Besonderen trifft dies auch auf Vorhabensart M10.1 d 

(GRS) zu, eine Vorhabensart, die ausdrücklich für den Wasserschutz vorgesehen ist und u.a. den Einsatz von PSM- 

und Düngemitteln untersagt, aber nur die äußerst geringe Förderfläche von 52 ha erreicht. Für den Erosions-

schutz ausschlaggebend ist v.a. eine ganzjährige Pflanzendecke, die einen Rückhalt der Nährstoffe und des Bo-

densubstrats gewährleistet. Indirekter wirkt diesbezüglich Vorhabensart M10.1 f (SABA). Hier steht nicht die Bo-

denbedeckung, sondern das Auftreten verschiedener Arten von Flora und Fauna im Vordergrund, allerdings ist 

auf den Förderflächen auch die Ausbringung von PSM und Düngemitteln untersagt. Mit entsprechenden boden-

bedeckenden Ansätzen (mit primärer oder sekundärer Programmierung im SPB) werden jedoch nur 2 % der 

Ackerfläche des Bundeslandes erreicht. Entsprechend schaffen die hier genannten Vorhabensarten in ackerbau-

lich geprägten Gebieten vereinzelt (kleinere) Flächen mit geringer(er) Nährstoffauswaschung. 

In den Maßnahmen M1, M2 sowie M16 bestanden bis Ende 2018 weiterhin kaum Förderfälle, wodurch kein 

Beitrag zu SPB 4B besteht. LEADER (M19) ist ebenso kein relevantes Instrument im Wasserschutz. Der Fokus der 

hier genannten Maßnahmen besteht zudem in anderen Bereichen, wie z.B. in der Bildung und Innovationsförde-

rung, ein realer Beitrag zu SPB 4B ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.  

Schlussfolgerungen 

 Ein Beitrag zur Verbesserung der Wasserwirtschaft ergibt sich aus Ansätzen, die den Einsatz von PSM und 

Düngemitteln verringern. Durch die Verlängerung der Bodenbedeckung und die Anlage von Gewässer-

randstreifen werden Auswaschung und oberflächliche Abschwemmung von Nährstoffen in Gewässer 

verringert. Allerdings werden die v.a. ackerbaulich geprägten Problemgebiete durch die Maßnahmen 

bzw. Vorhabensarten kaum erreicht. 

 Eine besonders positive Flächenabdeckung besteht bei den Dauerkulturen, hier werden 65 % der Flächen 

mit Vorhabensarten, die biologischen Alternativen zu PSM unterstützen, erreicht; hervorzuheben ist hier 

Vorhabensart M10.1 o (BTW). 

 Mittlerweile findet auf etwa 8,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz die Förderung 

des ökologischen Landbaus (M11 OEG) statt. Durch den Verzicht auf PSM und mineralische Düngemittel 

wird der Ökolandbau u.a. zur Bewirtschaftung in Wasserschutzgebieten empfohlen (Sanders und Heß, 

2019). 

 Vorhabensarten mit bodenbedeckenden, der Erosion entgegenwirkenden Ansätzen bestehen zwar, sind 

flächenmäßig allerdings kaum von Relevanz. 

 Durch die Maßnahmen M1, M2, M16 und LEADER (M19) werden keine Beiträge zu den Zielen des SPB 

4A geleistet und sind auch zukünftig nicht zu erwarten. 
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 Bewertungsfrage 10 (SPB 4C) – Boden 

Bewertungsfrage 10 zu Schwerpunktbereich 4C: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Verhinderung der Bodenerosion und die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 

unterstützt? 

Interventionslogik 

In Schwerpunktbereich (SPB) 4C wurde nur eine einzige Vorhabensart des EPLR EULLE primär programmiert 

(M10.1 c BUZ), wobei positive Nebeneffekte auf Erosionsschutz oder Humusgehalt des Bodens aber auch von 

anderen Flächenmaßnahmen ausgehen können (z.B. M10.1 d GRS, M10.1 f SABA, M10.1 g UAG, M11 OEG). Wei-

tere Maßnahmen mit sekundärer Programmierung sind wiederum die Informations- (M1) und Beratungsmaß-

nahmen M2, die Zusammenarbeit M16 und LEADER M19, also allesamt Querschnittsmaßnahmen mit vereinzelt 

möglichen Nebeneffekten in diesem SPB. Wie auch in den anderen SPB des Schwerpunkt 4, kann der Einfluss des 

EPLR EULLE hier nur abgeschätzt werden, da Entwicklungen maßgeblich von andern Faktoren beeinflusst werden 

(vgl. Bewertungsfrage 28). Für eine detailliertere Interventionslogik wird auf die Ausführung des Bewertungsbe-

richts 2017 verwiesen (IfLS, 2017a). 

Methodik 

Basis der Beantwortung dieser Bewertungsfrage ist wiederum die Auswertung der Monitoringdaten, die nicht 

nur die Outputindikatoren beinhalten, sondern auch die Grundlage für die Berechnung des gemeinsamen Ergeb-

nisindikators R10 darstellen. Ebenso werden in weiteren Analysen InVeKoS-Daten und Ergebnisse der landesfi-

nanzierten Evaluierung der Maßnahmen des EULLa-Programms (frida) genutzt, analysiert und die Evaluierungs-

ergebnisse mit Fachliteratur hinterlegt. Auch fließen die Ergebnisse der im Rahmen der Beantwortung der Be-

wertungsfragen 24, 26 und 28 (s. dort) durchgeführten MAPP-Workshops mit in die Evaluierung ein. Für weitere 

Informationen der Methodik wird auf das vom Evaluierungsteam erstellte Feinkonzept verwiesen (IfLS, 2017b). 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Für die einzige Vorhabensart mit primär programmierter Wirkung in SPB 4C (10.1 c BUZ), wurden bis Ende des 

Jahres 2018 etwa 0,8 Mio. € bewilligt. Auf etwa 0,27 % bzw. 1.914 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche gelten 

bis Ende 2018 Verwaltungsverträge mit Beitrag zum Bodenschutz (Ergebnisindikator R10). Unter Berücksichti-

gung der mit Sekundäreffekten programmierten Vorhabensarten (10.1 d GRS, 10.1 e STW, 10.1 f SABA, 10.1 g 

UAG, M11 OEG) wurden 73.361 ha erreicht, was 10,8 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche entspräche. Damit 

wird der im EPLR EULLE festgelegte Zielindikator von 12,71 % (T12) fast ausschließlich durch Sekundärwirkungen 

erreicht.  

Bezüglich der Verringerung der Bodenerosion stellt eine Erhöhung der Bodenbedeckungsdauer (M10.1 c BUZ) 

mit die wirksamste Ansatzweise dar. Der Erosionsschutz ist i.d.R. umso besser, je kürzer ein Brachliegen des Bo-

dens vorliegt – insbesondere auch im Winter. Ergebnisse der landeseigenen Evaluierung der Flächenmaßnahmen 

wiesen auf Förderflächen der Vorhabensart M10.1 c (BUZ) deutlich längere Bodenbedeckungsdauern als auf den 

Vergleichsflächen nach (181 vs. 85 Tage). Jedoch werden mit der Vorhabensart insgesamt nur 1.914 ha und damit 

kaum 0,5 % der Ackerfläche in Rheinland-Pfalz erreicht. Die o.g. Evaluierung ermöglicht z.T. auch Vergleiche zwi-

schen den Förderperioden. Demnach bewirkte die Einführung des Greenings und der ökologischen Vorrangflä-

chen, welche zumeist mit Zwischenfrüchten bestellt werden, einen deutlichen Anstieg der Bedeckungsdauer auf 

den Vergleichsflächen (Anstieg von 25 auf 85 Tage). Die im EPLR EULLE genutzten Förderansätze sind daher auch 

als Ergänzung des Erosionsschutzes im Rahmen der 1. Säule der GAP zu sehen. Zudem sind Zwischenfrüchte 

ebenfalls ein Instrument, um über Bodenbedeckung und Durchwurzelung sowie die Zufuhr organischer Substanz 

die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Im Weinbau wurden keine Unterschiede in der Bedeckungsdauer zwischen 

Förder- (M10.1 e STW, M11 OEG Weinbau) und Vergleichsflächen verzeichnet, wodurch den Maßnahmen kein 

zusätzlicher Effekt bezüglich des Erosionsschutzes zugeschrieben werden kann.  

Weitere wirksame Vorhabensarten, beinhalten eine Umwandlung von Acker- in Grünland (M10.1 g UAG, Vari-

ante in M10.1 j VN Grünland) oder die Einsaat von Randstreifen und Strukturelementen (M10.1 d GRS, M10.1 f 
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SABA), wobei auch hier jeweils eine eher begrenzte Förderfläche erreicht wird (in der Summe etwa 1,7 % der 

Ackerfläche in Rheinland-Pfalz (ohne M10.1 j). Umwandlungsmaßnahmen sind dennoch besonders effektiv, da 

hierdurch i.d.R. ein ganzjähriger Erosions- und Wasserschutz auf den Flächen besteht. Die Umwandlungsmaß-

nahmen bewirken durch die deutlich geringere Bodenbearbeitung ebenfalls eine vermehrte Kohlenstoffspeiche-

rung (Abberton et al., 2010, vgl. Bewertungsfrage 28).  

Ein möglicher Schwachpunkt des EPLR EULLE ist, dass in den o.g. Vorhabensarten keine Bindung an besonders 

erosionsgefährdete Standorte (z.B. CCW2) besteht, wodurch nicht gewährleistet werden kann, dass die ange-

strebten Flächen erreicht werden. 

Indirekt verringern auch weitere Maßnahmen das Erosionsrisiko, z.B. indem der Humusaufbau und eine gute 

Bodenstruktur gefördert wird (vgl. Bewertungsfrage 28). Hier ist insbesondere der ökologische Landbau zu nen-

nen (M11 OEG), der zum Ziel hat Boden langfristig als wichtige Ressource zu erhalten (Mäder et al., 2002, Sanders 

und Heß, 2019). Durch den Einsatz organischer Düngemittel und den Anbau von Leguminosen sind die Gehalte 

organischer Substanz in Ackerböden ökologisch wirtschaftender Betriebe i.d.R. entsprechend höher als im kon-

ventionellen Anbau (Sanders und Heß, 2019). Ein hoher Humusgehalt sowie eine intensive Durchwurzelung auf-

grund einer diversen Fruchtfolge begünstigen wiederum eine gute Bodenstruktur sowie eine höhere Aggre-

gatstabilität und Infiltrationsleistung. Summa summarum kann dem Ökolandbau daher eine positive Wirkung 

bezüglich der Verringerung der Erosionsanfälligkeit der Böden bescheinigt werden (Sanders und Heß, 2019). Ins-

gesamt kommt eine ökologische Bewirtschaftung aber nicht nur dem Erosionsschutz, sondern im Besonderen 

auch der Bodenfruchtbarkeit im Allgemeinen zugute. So sind z.B. Individuenhäufigkeit und Biomasse von Regen-

würmern unter ökologischer Bewirtschaftung i.d.R. deutlich höher als im konventionellen Anbau (Sanders und 

Heß, 2019). Die Förderung des ökologischen Landbaus (M11 OEG) erreichte im Jahr 2018 immerhin etwa 8,3 % 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz. Potenzial bezüglich Bodenqualität und Bodenstruktur be-

steht im Rahmen von M11 jedoch v.a. im Ackerland, wovon knapp 4 % der möglichen Flächen erreicht werden. 

Als ein allgemeiner Faktor, der den Erosions- und Bodenschutz beeinflusst, ist zum einen der stetige Anstieg der 

Anbaufläche von (Silo-)Mais zu nennen, was aufgrund des Anbauregimes i.d.R. in einer höheren Erosionsgefahr 

mündet. Allerdings ist dies primär durch Rahmenbedinungen bedingt, die nicht direkt durch das EPLR EULLE be-

einflussbar sind. Zum anderen führen zunehmende Niederschlagshäufigkeit und Starkregenereignisse zu einer 

allgemein steigenden Erosionstendenz. 

Eine weitere in den vergangenen Jahren vermehrt aufkommende Problematik ist die zunehmende Kontamina-

tion von landwirtschaftlich genutzten Böden (und Wasserkörpern) durch (Rückstände von) PSM (Silva et al., 

2019). Insbesondere der Anbau von Hackfrüchten sei hier problematisch. Daher sind Maßnahmen und Vorha-

bensarten, die den Einsatz von PSM regulieren (vgl. Bewertungsfrage 9) bezüglich der Bodenqualität und –frucht-

barkeit als durchaus relevant zu betrachten (vgl. Bewertungsfrage 28). 

In den Maßnahmen M1, M2 sowie M16 bestanden bis Ende 2018 weiterhin kaum Förderfälle, wodurch kein 

Beitrag zu SPB 4C besteht. LEADER (M19) ist ebenso kein relevantes Instrument im Bodenschutz. Der Fokus der 

hier genannten Maßnahmen besteht zudem in anderen Bereichen, wie z.B. in der Bildung und Innovationsförde-

rung, ein realer Beitrag zu SPB 4C ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.  

Schlussfolgerungen 

 Mehrere Flächenmaßnahmen des EPLR EULLE haben positive Wirkungen auf den Bodenschutz, können 

die landwirtschaftlich genutzten Böden in Rheinland-Pfalz aber nur äußerst bedingt positiv beeinflussen. 

Die besonders wirksame Vorhabensart M10.1 c (BUZ) wurde bisher nur auf einer sehr geringen Fläche in 

Anspruch genommen und ist mit einer Flächenabdeckung von 0,5 % der Ackerfläche ganzheitlich be-

trachtet nicht relevant. 

 Vorhabensarten, die eine Umwandlung von Acker- in Grünland (M10.1 g UAG, Variante in M10.1 j VN 

Grünland) oder die Einsaat von Randstreifen und Strukturelementen (M10.1 d GRS, M10.1 f SABA) bein-

halten, erreichen ebenso nur geringe Förderflächen, sind aber besonders effektiv, da i.d.R. ein längerer 

Erosionsschutz auf den Flächen geschaffen wird. 
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 Mittlerweile findet auf nur knapp 4 % der Ackerfläche in Rheinland-Pfalz die Förderung des ökologischen 

Landbaus (M11 OEG) statt. Der Ökolandbau bewirkt hier eine Verringerung der Erosionsanfälligkeit und 

kommt auch der Bodenfruchtbarkeit zugute. Insgesamt findet eine Förderung des ökologischen Land-

baus im Rahmen des EPLR EULLE auf etwa 8,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche statt. 

 Die zunehmende Problematik von PSM-Rückständen in Böden wird mit verschiedenen Vorhabensarten 

aufgegriffen (u.a. M11 OEG, VN Maßnahmen, M10.1 i APV, M10.1 o BTW). 

 Im EPLR EULLE besteht in den Ansätzen des Erosionsschutzes keine Kulissenbindung, wodurch nicht ge-

währleistet werden kann, dass erosionsanfälligsten Flächen durch die Förderung erreicht werden. 

 Durch die Maßnahmen M1, M2, M16 und LEADER (M19) werden keine Beiträge zu den Zielen des SPB 

4C geleistet und sind auch zukünftig nicht zu erwarten. 
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 Bewertungsfrage 11 (SPB 5A) 

Bewertungsfrage 11 zu Schwerpunktbereich 5A: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE zur Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Landwirtschaft beigetragen? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen. 
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 Bewertungsfrage 12 (SPB 5B) 

Bewertungsfrage 12 zu Schwerpunktbereich 5B: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE zur Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelver-

arbeitung beigetragen? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen. 
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 Bewertungsfrage 13 (SPB 5C) 

Bewertungsfrage 13 zu Schwerpunktbereich 5C: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE zur Versorgung mit und stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien, Nebenerzeugnissen, Ab-

fällen und Rückständen und anderen Ausgangserzeugnissen außer Lebensmitteln für die Biowirtschaft beige-

tragen? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen. 
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 Bewertungsfrage 14 (SPB 5D) 

Bewertungsfrage 14 zu Schwerpunktbereich 5D: In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des 

EPLR EULLE zur Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissio-

nen beigetragen? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen.  
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 Bewertungsfrage 15 (SPB 5E) 

Bewertungsfrage 15 zu Schwerpunktbereich 5E: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in der Land- und Forstwirtschaft gefördert? 

Der Schwerpunktbereich wird nur mit sekundären Wirkungen adressiert. Auf diese wird - sofern sinnvoll - bei der 

Beantwortung der Bewertungsfragen 22-30 eingegangen. 
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 Bewertungsfrage 16 (SPB 6A) – Einkommensdiversifizierung 

Bewertungsfrage 16 zu Schwerpunktbereich 6A: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen unterstützt? 

Interventionslogik 

Eine primäre Wirkung auf Schwerpunktbereich (SPB) 6A hat die Maßnahme M6 Entwicklung der landwirtschaft-

lichen Betriebe und sonstiger Unternehmen mit den Vorhabensarten M6.4a Förderung von Investitionen zur 

Einkommensdiversifizierung (FID) und M6.4b Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung 

regionaler Erzeugnisse in regionalen Wertschöpfungsketten. 

Die Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung betrifft unter anderem die Bereiche Urlaub auf 

Bauern- und Winzerhöfen, Bäuerliche Gastronomie, Direktvermarktung, Investitionen in Abfindungs- und Ver-

schlusskleinbrennereien, Lebensmittelservice, Bäuerliches Handwerk, Familien- und Altenbetreuung und Natur- 

und Landschaftspflege. Mit der Förderung sollen nicht-landwirtschaftliche Aktivitäten zur Erschließung zusätzli-

cher Einkommensquellen in landwirtschaftlich geprägten Räumen unterstützt werden.  

Die Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse in regionalen Wert-

schöpfungsketten zielt auf die Unterstützung von Wertschöpfungsketten-Partnerschaften mit Schwerpunkt in 

der Regionalvermarktung ab. Dazu sollen Investitionen in Erzeugerzusammenschlüssen und Unternehmen der 

Verarbeitung und Vermarktung gefördert werden, mit denen die baulichen und technischen Voraussetzungen 

zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen und der kooperierenden landwirtschaftlichen 

Betriebe geschaffen werden. Zudem soll ein Beitrag zur Ressourceneffizienz, insbesondere in den Bereichen 

Energie und Wasser, geleistet werden. 

Mit der Förderung der Diversifizierung werden die identifizierten Bedarfe hinsichtlich der Unterstützung von 

Wertschöpfungspartnerschaften, zur Erhöhung von Einkommen außerhalb der Landwirtschaft und zur Sicherung 

der Multifunktionalität der Landwirtschaft und zur Erhaltung der Kulturlandschaften u.ä. aufgegriffen. Daneben 

soll mit den programmierten Maßnahmen auch weiteren identifizierten Bedarfen entsprochen werden wie Stei-

gerung der Wirtschaftsleistung und Ausweitung der Clusterinitiativen M6.a.1, Steigerung der Attraktivität von 

selbstständigem Gewerbe M6a3, Anpassen der Beschäftigungsstruktur und Nutzung des endogenen Potenzials 

M6.a.4 sowie Intensivierung der Beratung über Fördermöglichkeiten des Entrepreneurships M1a2. 

Ferner werden dem SPB 6A Bildungs- und Beratungsmaßnahmen aus M1 und M2 zugeordnet, sofern diese ihren 

fachlichen-thematischen Schwerpunkt in diesem Bereich haben. 

Neben den hier benannten Maßnahmen, die ihre Primärwirkungen in SPB 6A entfalten sollen, werden Sekundä-

reffekte auf SPB 6A durch die Maßnahme M16 (Zusammenarbeit) sowie den LEADER-Maßnahmen M19.1-4 er-

wartet. 

SPB 6A sind 6,6 Mio. € an ELER-Mitteln (10,6 % der ELER-Mittel für Schwerpunkt 6) zugewiesen, wovon 5,5 Mio. 

€ auf die Maßnahme M6 entfallen. Die restlichen 1,1 Mio. € sind den Maßnahmen M1 und M2 zugewiesen.  

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Primäreffekt im SPB 6A 

 M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2    Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

 M6.4b - Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im 

Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten mit Sekundäreffekte im SPB 6A 
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 M4.1a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M16.4 Schaffung von Clustern und Netzwerken (wurde aus EULLE heraus genommen) 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikato-
ren 

Ergänzte Indikatoren und Infor-
mationen 

Arbeitsplätze wurden geschaffen R21: In unterstützten Projekten ge-
schaffene Arbeitsplätze 

Geschaffene Arbeitsplätze (6.4a) 
Geschaffene Arbeitsplätze (6.4b) 

  Geschaffene Arbeitsplätze (19.1-4) 

Kleine Unternehmen wurden gegrün-
det 

 Anzahl neuer Betriebe 

Kleine Unternehmen haben einen 
neuen Betriebszweig entwickelt (Diver-
sifizierung) 

 Anzahl neuer Betriebszweige 

Wirkungsindikatoren C26: Landwirtschaftlicher Unterneh-
mensgewinn 

C13: Beschäftigung aufgeschlüsselt 
nach Wirtschaftssektor 

 

 

Umsetzung und Zielerreichung: 

Diversifizierung (M6.4a)  

Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden ca. 20 bis 30 Förderfälle bewilligt und nur wenige abgeschlossen.  

Mit dem zweiten Änderungsantrag (Dezember 2017) wurde die Zuschussobergrenze von 100.000 € auf 200.000 

€ (pro Vorhaben bzw. innerhalb von drei Jahren) angehoben. Damit wird ab 2018 die Förderung von umfangrei-

cheren Diversifizierungsprojekten erleichtert, die in der Vergangenheit an der Zuschussobergrenze scheiterten. 

In zwei der neun Förderfälle, die in 2018 bewilligt wurden, wird der maximale Zuschuss von 200.000 € gewährt. 

In den anderen sieben Fällen liegen die Zuschüsse jeweils unter 100.000 €. Es wird sich erst in den Folgejahren 

zeigen, wie viele größere Investitionsvorhaben durch die Neuregelung gefördert werden, aber ihre Anwendung 

in bereits zwei Fällen in 2018 ist bereits ein positives Zeichen.  

Die Empfehlung aus dem Bewertungsbericht 2017 (IfLS, 2017a), Broschüren o.ä. mit der Beschreibung gelunge-

ner Fördervorhaben zu erstellen, um sie auf Veranstaltungen und in öffentlichen Einrichtungen auszulegen, 

konnte aufgrund personeller Engpässe nicht erfolgen. Die bisherigen Aktivitäten zur Bewerbung der Vorhabens-

art sind Presseberichte und die Informationen auf der Homepage.  

Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse (M6.4b)  

Bis zum 31.12.2018 wurde lediglich ein Vorhaben bewilligt. Informationen zu den Hemmnissen der Umsetzung 

werden ergänzt, sobald die hierzu geplante Ad hoc-Studie fertiggestellt wurde. 

Bildung und Beratung (M1a, M1b, M2) 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M1 und M2 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 3 (SPB 1C) 
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Agrarinvestitionsförderprogramm (M4.1a) 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M4.1a die Ausführungen bei Bewertungsfrage 4 (SPB 2A) 

EIP (M16.1, M16.2) 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M16 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 2 (SPB 1B) 

LEADER (M19.1-4) 

Siehe bzgl. M19.1-4 Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) 

R21: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze 

Für den SPB 6A wurden in den unterstützten Projekten bislang insgesamt 16 Arbeitsplätze geschaffen. Damit 

wurde der im EPLR EULLE festgelegte Zielwert von 15 übertroffen (vgl. Zielindikator T20).  

C26: Landwirtschaftlicher Unternehmensgewinn 

In den letzten Jahren unterlag der landwirtschaftliche Unternehmensgewinn in Rheinland-Pfalz (gemessen am 

Lebensstandard der Landwirte) massiven Schwankungen. Während im Jahr 2010 ein Wert von 20.517,5 €/land-

wirtschaftliche Arbeitseinheit zu verzeichnen war, konnte im Jahr 2013 ein Wert von 36.130,1 beobachtet wer-

den. Im Jahr 2015 war der Wert auf weniger als die Hälfte geschrumpft (15.437,0). Ein ähnlicher Trend ließ sich 

jedoch auch in Gesamtdeutschland erkennen, wo der Durchschnittswert von 35.583,2 €/landwirtschaftliche Ar-

beitseinheit im Jahr 2013 auf 12.757,7 €/landwirtschaftliche Arbeitseinheit im Jahr 2015 abnahm (Europäische 

Kommission, 2018).  

C13: Beschäftigung aufgeschlüsselt nach Wirtschaftssektor 

Im Jahr 2012 waren in Rheinland-Pfalz von insgesamt rund 1,965 Millionen Beschäftigten 33.200 Personen und 

somit rund 1,7 % in der Landwirtschaft beschäftigt. Die Beschäftigung in der Forstwirtschaft lag hingegen nur bei 

0,1 %, während die Beschäftigung im Bereich der Lebensmittelindustrie bei 1,8 % lag. Mit 4,1 % (insgesamt 

80.6000 Personen) war eine weitaus größere Zahl im Tourismussektor beschäftigt. Wenngleich die Gesamtzahl 

der Beschäftigung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 auf mehr als 2 Millionen Personen gestiegen ist, hat die Be-

schäftigung in den meisten der o.g. Bereiche dennoch abgenommen. So konnte im Jahr 2017 eine Abnahme der 

Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft auf 30.6000 Personen (1,5 % der Gesamtbeschäftigten) beobachtet 

werden. Während der Anteil der Beschäftigten in der Forstwirtschaft gleichgeblieben ist, ist jedoch der Anteil 

der Beschäftigten in der Lebensmittelindustrie auf 2,4 % gestiegen. Hingegen waren im Jahr 2017 nur noch 3,9 

% der Beschäftigten im Bereich Tourismus tätig (Europäische Kommission, 2018).  

Diversifizierung (M6.4a)  

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bereits abgeschlossenen und auch bewilligten Fällen ist die Wirkung 

der Vorhabensart M6.4a auf den SPB 6A begrenzt. Das Potenzial für die Unterstützung der Diversifizierung in 

nicht-landwirtschaftliche Bereiche, der Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und der Schaffung 

von Arbeitsplätzen ist durch die Vorhabensart aber gegeben. Erst wenn mehr Förderfälle abgeschlossen sind, 

kann durch eine Erhebung von Informationen bei den Begünstigten in Erfahrung gebracht werden, ob die Inves-

titionen in die Diversifizierung nachhaltig waren, d.h. ob sie die Erwartungen der Investoren erfüllt haben. Das 

Gleiche gilt für die Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Die Hauptproduktionszweige der geförderten Betriebe sind Weinbau (16 Förderfälle), Milchviehhaltung (vier För-

derfälle) und sonstige Tierhaltung bzw. Geflügelhaltung (je ein Förderfall; vier Förderfälle ohne Angaben). In 24 

Fällen liegen Beschreibungen der Investitionen vor, wobei in drei Fällen in jeweils zwei Bereiche investiert wird. 

Demnach wird in 16 Förderfälle in „Urlaub auf dem Bauern- bzw. Winzerhof“ investiert (Ferienwohnungen, etc.), 

in vier Fällen in die Direktvermarktung (Verkaufsräume, Automaten etc.), und in jeweils drei Fällen in die Verar-

beitung bzw. Gastronomie. Ein Fall betrifft die Pensionspferdehaltung.  
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Hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen werden in 15 der 26 Förderfälle keine Veränderungen erwartet 

(Ist- vs. Planzahlen), während in acht Fällen eine Steigerung und in drei Fällen ein Rückgang durch die Diversifi-

zierung erwartet wird. Da es sich dabei aber um Planzahlen handelt, die von einer Schätzung der zusätzlichen 

bzw. geringeren Anzahl von Arbeitsstunden abgeleitet wird, ist abzuwarten, inwieweit tatsächlich Arbeitsplätze 

geschaffen werden oder ob diese von (u.U. unbezahlten) Familienarbeitskräften übernommen werden.  

Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse (M6.4b)  

Es wurden bisher keine Förderfälle abgeschlossen, daher können keine Beiträge zu den jeweiligen SPB festge-

stellt werden. 

Bildung und Beratung (M1a, M1b, M2) 

M1a: Im Betrachtungszeitraum fand keine Umsetzung der Teilmaßnahme statt, so dass eine Bewertung nicht 

möglich ist. 

M1b: Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass mit der Grundschulung im Bereich Lernort Bauernhof keine wirt-

schaftliche Tätigkeit der Teilnehmenden intendiert wird. Die Betriebe, die ihren Hof als außerschulischen Lernort 

erhalten bei Betriebsbesuchen eine Aufwandsentschädigung, die nicht geeignet ist, im Sinne der Bewertungs-

frage Beiträge zur Diversifizierung oder Schaffung von Arbeitsplätzen zu leisten.  

Auch die Langzeitqualifizierung Bauernhofpädagogik ist nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Land-

wirtschafskammer Rheinland-Pfalz nur sehr bedingt geeignet, als eigener Wirtschaftszweig innerhalb der beste-

henden Betriebsstruktur finanzielle Effekte zu erzielen. Dies wird im weiteren Verlauf der Umsetzung zu betrach-

ten sein. Insofern gehen von Teilmaßnahme M1b bisher keine Beiträge im Sinne der Bewertungsfrage aus. 

M2: Eine Umsetzung im Sinne durchgeführter Beratungen fand noch nicht statt, so dass keine Bewertung erfol-

gen kann. 

Agrarinvestitionsförderprogramm (M4b) 

Die Vorhabensart M4.1a (AFP) birgt insofern ein Potenzial für die landwirtschaftliche Diversifizierung, als dass 

die Förderung eines Auf- oder Ausbaus von Nebenbetriebszweigen über das AFP möglich ist. Eine Auswertung 

der bewilligten AFP-Förderfälle aus 2016 und 2017 von Betrieben mit Milchviehhaltung und Ackerbau als Haupt-

betriebszweig (ohne Maschinenförderung) hat aber gezeigt, dass in Milchviehbetrieben selten in andere Be-

triebszweige investiert wurde (in vier von 80 Fällen, d.h. in 5%). Von 14 Ackerbaubetrieben haben aber sieben in 

Nebenbetriebszweige mit Tierhaltung investiert (50%). Die Milchviehhaltung ist sehr arbeitsintensiv, daher wei-

sen Milchviehbetriebe eher selten weitere landwirtschaftliche Nebenbetriebszweige aus. Da Investitionen in 

Milchviehbetriebe ca. die Hälfte der Förderfälle bis 2017 ausmachten, ist die Wirkung der Vorhabensart hinsicht-

lich der landwirtschaftlichen Diversifizierung daher begrenzt, ist aber im Bereich Ackerbau durchaus wirksam. 

LEADER (M19.1-4) 

Die Wirkungen der Förderung unter Teilmaßnahme M19.2 im Sinne der Bewertungsfrage sind gegeben. Dennoch 

sind die Effekte der Fördervorhaben auf die Diversifizierung, das Gründungsverhalten und letztlich die Schaffung 

von Arbeitsplätzen im Betrachtungszeitraum noch eher niedrig einzustufen. Den Beitrag von LEADER zur wirt-

schaftlichen Stabilisierung und zur Vermeidung des Bevölkerungsrückgangs wurde für die abgefragten Aspekte 

von den Schlüsselpersonen überwiegend als niedrig bewertet. Weniger als ein Fünftel dieser Personen bewerte-

ten den Beitrag als hoch. Lediglich der Aspekt „Schaffung neuer regionaler Produkte und Dienstleistungen“ 

wurde von knapp 40 % der Schlüsselpersonen als hoch eingeschätzt. Die Bewertung der Geschäftsstellen fällt 

ähnlich aus.  

Ebenfalls relevant sind in diesem Zusammenhang die Wirkungen des Tourismus. Entsprechend wird auf die Aus-

wertungen unter Bewertungsfrage 17 verwiesen. Der Beitrag der LEADER-Förderung wird aber insbesondere 
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hinsichtlich der qualitativen Effekte hoch eingeschätzt. Die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze liegt mit 20 Ar-

beitsplätzen im Betrachtungszeitraum noch nicht hoch, dennoch lässt das Projektportfolio in den LAGs erkennen, 

dass zusätzlich zu den geschaffenen auch Arbeitsplätze erhalten werden können. 

Zusammenfassende Bewertung 

Vor dem Hintergrund der bisher realisierten Vorhaben zur Diversifizierung und vergleichbarer Vorhaben unter 

LEADER kann noch nicht von umfassenden Beiträgen zur Diversifizierung oder Gründung und Entwicklung von 

kleinen Unternehmen durch EPLR EULLE gesprochen werden. Das Ziel der Schaffung von 15 Arbeitsplätzen in 

dem SPB 6A zugeordneten Vorhabensarten wurde jedoch bereits erreicht. Von signifikanten Wirkunge auf den 

stark fluktuierenden landwirtschaftlichen Unternehmensgewinn kann nicht nicht ausgegangen werden. Gleiches 

gilt für die Verteilung von Beschäftigten auf die Wirtschaftssektoren in Folge der Umsetzung von LEADER-Vorha-

ben. 

Schlussfolgerungen 

 Die Vorhabensart M6.4a birgt großes Potenzial, sowohl landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Vermark-

tungsstrukturen als auch touristische und gastronomische Projekte anzustoßen bzw. zu unterstützen. In 

der Weinwirtschaft ist die Vorhabensart präsenter als in der Landwirtschaft. Dieses Potenzial wurde je-

doch bisher nicht genutzt. 

 Im Rahmen von LEADER (M19.2) ist es gelungen Diversifizierungen in der Landwirtschaft und Unterneh-

mensgründung in begrenztem Umfang zu fördern. Weiterhin wurden Arbeitsplätze geschaffen und es ist 

mit Blick auf die bewilligten Projekte erkennbar, dass hier weitere Effekte erwartet werden können. 

Methodik 

Bildung und Beratung M1a, M1b, M2 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M1 und M2 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 1 (SPB 1A) 

Agrarinvestitionsförderprogramm M4.1a 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M4 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 4 (SPB 2A) 

Diversifizierung M6.4a 

Ausgehend von der spezifischen Zielsetzung der Vorhabensart liegt der Schwerpunkt der Evaluierung auf der 

Diversifizierung in einen nichtlandwirtschaftlichen Bereich. Dies umfasst Investitionen in bereits bestehende wie 

auch neuzugründende Betriebszweige. Die Investitionskonzepte liefern die Mehrheit der erforderlichen Daten 

zur Evaluierung. Da es sich dabei aber um Ist-Zahlen zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie um Planzahlen zur 

Investitionsentwicklung handelt, wird später in der Förderperiode eine Befragung der Begünstigten stattfinden, 

um die Planzahlen mit den tatsächlich eingetretenen betrieblichen Auswirkungen der Investition zu vergleichen. 

Die Befragung wird all jene Begünstigten betreffen, die bereits vor einem gewissen Zeitraum die Investition ge-

tätigt haben (ca. t+2), um relevante Aussagen zur Wirkung der Investition zu erhalten.  

Ergänzend zu den Daten aus dem Monitoring und den Investitionskonzepten wurden für den Bewertungsbericht 

2019 keine zusätzlichen Erhebungen durchgeführt.  

Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse M6.4b 

Da bis Mitte des Jahres 2018 lediglich ein Antrag auf Förderung gestellt und bewilligt wurde, wurde eine Ad hoc-

Studie zur näheren Untersuchung der Umsetzungsprobleme und möglicher Lösungen vom MWVLW in Auftrag 

gegeben. Die Erkenntnisse der Studie (Durchführung 2018/2019) werden in den Bewertungsbericht 2019 einflie-

ßen. Weitere Evaluierungsschritte wurden bisher nicht vorgenommen.  
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EIP und Cluster/Netzwerke M16.1, M16.2, M16.4 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M16 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 2 (SPB 1B) 

LEADER M19.1-4 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M19.1-4 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) 
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 Bewertungsfrage 17 (SPB 6B) – Lokale Entwicklung 

Bewertungsfrage 17 zu Schwerpunktbereich 6B: In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert? 

Interventionslogik 

Zur Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten wurden mit primärer Wirkung auf Schwerpunkt-

bereich (SPB) 6B Maßnahmen zur Umsetzung des LEADER-Ansatzes in Rheinland-Pfalz (Art. 42-44, Art. 35 ESI-

Fonds) die Vorhabensarten M19.1.1 Förderung von Vorhaben im Rahmen der vorbereitenden Unterstützung, 

M19.2.1 Förderung der Vorhaben im Rahmen der lokalen Strategien, M19.3.1 Kooperationsmaßnahmen sowie 

M19.4.1 Verwaltungskosten und Sensibilisierung programmiert. 

Bei der Weiterentwicklung des LEADER-Ansatzes im Sinne des Ansatzes zu Community-led local development 

(CLLD) in Rheinland-Pfalz wurden auf Grundlage der sozio-ökonomischen Analyse und der SWOT-Analyse Hand-

lungsbedarfe stringent abgeleitet, wobei die Konkretisierung den Regionen überlassen wird, da die lokalen Ent-

wicklungskonzepte besonders den Stärken und Schwächen der Regionen gerecht werden sollen. Prinzipiell sollen 

sich die lokalen Entwicklungskonzepte den SPB 6B zugeordneten Bedarfen annehmen. Folgende Bedarfe wurden 

in EULLE benannt: Anpassung der Strukturen im ländlichen Raum an die Auswirkungen des demografischen Wan-

dels, Sicherung eines attraktiven Gesamtangebots für Jugendliche, Frauen und Familien, Verbesserung der Ver-

sorgungsqualität sowie der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung durch neue Konzepte, Anpassung der 

öffentlichen Infrastruktur und Stärkung von Entwicklungszentren, Stärkung der Identität der Dörfer, Umkehren 

der rückläufigen Entwicklung in einigen touristischen Destinationen, Ausbau der betrieblichen Angebote unter 

Einbindung regionaler Produkte und Verbesserung der Barrierefreiheit, Stärkung und Verstetigung regionaler 

Entwicklungsinitiativen, Stärkung von Wertschöpfungsketten-Partnerschaften und der Partizipation (privat-

)wirtschaftlicher Akteure sowie Stärkung und Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements. 

Ziel des LEADER-Ansatzes ist die Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Gebiete, 

entsprechend des Scherpunkt 6. Der LEADER-Ansatz ist insbesondere dazu geeignet die Ziele der Strategie Eu-

ropa 2020 eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums zu erfüllen und den territorialen Zu-

sammenhalt zu fördern. Generell werden Beiträge zu allen Zielen des EPLR EULLE als Sekundäreffekt erwartet. 

Neben den hier benannten LEADER-Maßnahmen, die ihre Primärwirkungen in SPB 6B entfalten sollen, werden 

Sekundärwirkungen auf SPB 6B von der Vorhabensart M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommens-

diversifizierung (FID) erwartet. 

Für die Förderperiode 2014 – 2020 wurden 20 LAG mit einem durchschnittlichen Planungsbudget von 2,6 Mio. € 

anerkannt. Insgesamt stehen mit den nachstehend dargestellten vier Teilmaßnahmen im LEADER-Ansatz rund 

46,2 Mio. € zur Verfügung, von denen wiederum 45,5 Mio. € für die Umsetzung der Entwicklungskonzepte (Teil-

maßnahme M19.1) in den ausgewählten LAGs vorgesehen sind (Teilmaßnahmen M19.2-19.4). 

Teilmaßnahmen mit Primäreffekt in SPB 6B 

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung  

Teilmaßnahmen mit Sekundäreffekt in SPB 6B 

 M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 
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Beantwortung Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikato-
ren 

Ergänzte Indikatoren und Infor-
mationen 

Anteil der ländlichen Bevölkerung für 
den lokale Entwicklungsstrate-gien gel-
ten, hat zugenommen 

R22: %-Satz der Bevölkerung im länd-
lichen Raum, für die lokale Entwick-
lungsstrategien gelten 

 

Zugang zu Dienstleistungen und Infra-
strukturen im ländlichen Raum hat zu-
genommen/wurde verbessert 

R23: %-Satz der Bevölkerung im länd-
lichen Raum, die von verbesserten 
Dienstleistungen/ Infrastrukturen 
profitieren 

 

Arbeitsplätze wurden durch die Umset-
zung lokaler Entwicklungsstrategien 
geschaffen 

R24: In unterstützten Projekten ge-
schaffene Arbeitsplätze (LEADER) 

 

Wirkungsindikatoren C4: Bevölkerungsdichte 

C10: Wirtschaftsstruktur 

C17: landwirtschaftliche Betriebe 

 

 

Umsetzung und Zielerreichung: 

LEADER (M19.1-4)  

In allen 20 LEADER-Regionen wurden LAGen gegründet und Regionalmanagements eingerichtet. Bis Ende 2018 

wurden 165 Projekte abgeschlossen. Die Budgets der LEADER-Regionen setzen sich zusammen aus EU-, Landes- 

sowie regionalen Eigenmitteln. Dabei zeigt sich, dass die EU-Mittel zwar bereits zu 55 % gebunden, aber erst zu 

19 % ausbezahlt wurden. Noch deutlicher ist die Diskrepanz bei der Betrachtung der Landes- sowie den Eigen-

mitteln der LAGs.  

Die Umsetzung von LEADER ist mit deutlicher Verspätung gestartet. Viele LAGs starteten erst im Verlauf des 

Jahres 2016 in die Umsetzungsarbeit, so dass 2017 noch kaum Aktivitäten feststellbar waren. Obwohl hier eine 

merkliche Veränderung stattgefunden hat, sind insbesondere die Mittelabflüsse noch deutlich verzögert. Hier 

bedarf es mit Blick auf den verbleibenden Zeitraum noch deutlicher Anstrengungen. Weiterhin lassen sich Un-

terschiede zwischen alten und neuen LAGs feststellen, die aber immer geringer werden. 

Bezüglich der Erreichung der Zielgruppen gehen die Bewertungen in den LAGs deutlich auseinander. Sehen die 

Geschäftsstellen diese als wenig gelungen an, bewerten die Schlüsselpersonen sie höher. Grundsätzlich sollte 

kritisch hinterfragt werden, was in den LAGs noch getan werden kann, um die Bekanntheit der LEADER-Förde-

rung zu erhöhen. Dabei geht es weniger um ein generelles Mehr als um eine Verstärkung der Zielgerichtetheit. 

Die Passgenauigkeit der Förderung ist grundsätzlich sowohl für private wie auch öffentliche Vorhabenträger ge-

geben. Kritisiert wird aber das sehr langwierige Verfahren sowie der hohe bürokratische Aufwand, der mit der 

Einführung einer durchgehenden Plausibilisierung der Fördervorhaben noch gestiegen ist. Gleichzeitig wird die 

Zurverfügungstellung der Fördermittel in Jahrestranchen als problematisch beschrieben, weil damit zwar einer-

seits der gewünschte Effekt des innerregionalen Wettbewerbs um die besten Ideen gefördert wird. In zumindest 

einigen LAGs führt es aber bei anerkannt wünschenswerten Vorhaben zu Warteschleifen bei den Antragstellen-

den, die aufgrund dessen teilweise wieder abspringen. 

Weitere Neuerungen der Förderperiode werden sehr positiv bewertet. Dies betrifft vor allem die Einführung der 

ehrenamtlichen Bürgerprojekte, die auf eine durchweg positive Resonanz stoßen. Aber auch die Bereitstellung 

von Landesmitteln zur Kofinanzierung privater Fördervorhaben ist hervorzuheben. 

Zu begrüßen ist, dass zur Umsetzung der LILE nicht ausschließlich auf die Förderung über LEADER, in erster Linie 

die Teilmaßnahme M19.2 zurückgegriffen wird. Auch andere Förderangebote kommen bei entsprechender Pass-

genauigkeit zum Tragen. Die ebenfalls in den LEADER-Regionen angebotenen FLLE-Mittel können dagegen nur 

mäßige Effekte erzielen. 
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M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

Siehe Bewertungsfrage 6A. 

R22: %-Satz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten 

Um eine Bewertung des Umfangs der Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten zu ermöglichen 

ist eine Betrachtung des Prozentsatzes der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrate-

gien gelten (SPB 6B), notwendig. Gemäß des im EPLR EULLE festgelegten Zielindikators T21 wurde ein Zielwert 

von 54,81 % festgelegt. In dieser Förderperiode wurde der Zielwert mit einem Wert von 68,44 % weit übertroffen 

(vgl. Ergebnisindikator R22).  

R23: %-Satz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/ Infrastrukturen profi-

tieren 

Im EPLR EULLE wurde für den Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleis-

tungen/Infrastrukturen profitiert, kein Zielwert festgelegt (T22). Gemäß des erreichten Wertes des Ergebnisindi-

kators R23 profitieren jedoch mehr als die Hälfte (53,70 %) der Bevölkerung im ländlichen Raum durch Maßnah-

men zur Umsetzung des LEADER-Ansatzes in Rheinland-Pfalz von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen.   

R24: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (LEADER) 

Insgesamt konnten durch LEADER-Projekte 20 Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit wird der gesetzte Zielwert 

von 50 Arbeitsplätzen (vgl. Zielindikator T23) bislang weit unterboten.   

C4: Bevölkerungsdichte 

Im Jahr 2011 betrug die Bevölkerungsdichte in Rheinland-Pfalz rund 201 Einwohner/km². Zwischen 2011 und 

2017 hat die Bevölkerungsdichte um rund als vier Personen je km² zugenommen. So lebten im Jahr 2017 mehr 

als 205 Einwohner/km² in Rheinland-Pfalz (StaLa, 2018c). Auch die Bevölkerungsdichte in ländlichen Räumen in 

Rheinland-Pfalz hat zwischen 2011 und 2015 zugenommen. Während im Jahr 2011 insgesamt 109,7 Einwohner 

je km² im ländlichen Raum lebten, so waren es im Jahr 2015 117,9 Einwohner/km². Im Verhältnis hierzu lebten 

im Jahr 2015 237,9 Einwohner/km² in Zwischenregionen und rund 715 Einwohner/km² in urbanen Regionen (Eu-

ropäische Kommission 2018).  

C10: Wirtschaftsstruktur 

Die Betrachtung der Wirtschaftsstruktur bzw. der Anteile der Wirtschaftssektoren an der Bruttowertschöpfung 

des Landes Rheinland-Pfalz zeigt, dass der Anteil der Sektoren an der Bruttowertschöpfung zwar leicht schwankt, 

sich aber nicht maßgeblich verändert hat. Während der primäre Sektor im Jahr 2010 rund 1,5 % des Gesamtwerts 

einnahm, schrumpfte der Wert im Jahr 2015 auf 1,2 %. Im Jahr 2018 machte der primäre Sektor wieder 1,5 % 

der Bruttowertschöpfung aus. Der Anteil des Sekundärsektors an der Bruttowertschöpfung nimmt kontinuierlich 

zu (im Jahr 2010 33,6 %, im Jahr 2015 34,3 % und im Jahr 2018 34,8 %), während der tertiäre Sektor im Jahr 2010 

65 %, im Jahr 2015 64,5 % und im Jahr 2018 63,7 % der Bruttowertschöpfung ausmachte (vgl. StaLa, 2019a; 

Europäische Kommission, 2018). Betrachtet man die Verteilung der Bruttowertschöpfung auf ländliche Räume, 

Zwischenregionen und urbane Regionen im Jahr 2015 wird deutlich, dass in den Zwischenregionen mit insgesamt 

44,1 % der größte Anteil der Bruttowertschöpfung erwirtschaftet wird. Urbane Regionen machten rund 30,2 % 

und ländliche Regionen 25,7 % aus (Europäische Kommission, 2018). Diese Bedeutung der Wirtschaft in ländli-

chen Räumen in Rheinland-Pfalz hat im Vergleich zum Jahr 2011 deutlich zugenommen. Hier machten der länd-

liche Raum 21,4 %, Zwischenregionen 48,9 % und städtische Räume 29,7 % der Bruttowertschöpfung aus.  

C17: Landwirtschaftliche Betriebe 

Innerhalb der letzten Dekade hat die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz stark abgenom-

men. So hat sich die Gesamtzahl zwischen 1999 und 2017 auf die Hälfte reduziert. Auch in den letzten Jahren hat 

die Zahl weiter abgenommen. Während es vor Beginn der Förderperiode im Jahr 2010 insgesamt 20.564 Betriebe 
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in Rheinland-Pfalz gab, waren es 2016 nur noch 17.490. Eine Stichprobenerhebung des Statistischen Landesam-

tes Rheinland-Pfalz zeigt zudem, dass die Zahl 2017 noch weiter abgenommen hat und es nun nur noch rund 

17.100 Betriebe gibt.  Betroffen sind insbesondere kleine Betriebe mit einer Größe von 5 ha (2010: 5.494 Be-

triebe, 2016: 3.860 Betriebe) oder 5-10 ha (2010: 3.331 Betriebe, 2016: 2.854 Betriebe). Während die Zahl der 

Betriebe nahezu aller Größenklassen abnimmt, nimmt die Anzahl der Betriebe mit mehr als 200 ha kontinuierlich 

zu. Während es im Jahr 2010 356 Betriebe in dieser Größenklasse gab, wuchs die Zahl im Jahr 2016 auf 453 

Betriebe, laut der Stichprobenerhebung wird für 2017 mit rund 500 Betrieben gerechnet (StaLa, 2017a).  

LEADER: 

Die Bewertungsfrage wird anhand folgender Kriterien beantwortet: 

In welchem Maße konnten die Ziele der LILEs erreicht werden? 

Ziel der Teilmaßnahme M19.2 ist die Förderung von Vorhaben in den ausgewählten LEADER-Aktionsgruppen zur 

Umsetzung der LILE mit ihren regional abgestimmten Zielsetzungen. Die geförderten Vorhaben müssen sich dem-

zufolge aus der LILE herleiten lassen, aber mit Blick auf die Zielerreichung auch zur Schwerpunktsetzung passen. 

80 % der befragten Schlüsselpersonen sehen dies als gegeben an. Die Geschäftsstellen wurden handlungsfeld-

bezogen nach der bisherigen Zielerreichung befragt. Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild: im Handlungsfeld 

Tourismus gaben sieben LAGs an, die Ziele zu 100 % erreicht zu haben, weitere sieben LAGs erreichten die ge-

setzten Ziele zu 75 %. Die Zielerreichung im Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftspflege fiel im Vergleich 

über alle LAGs hinweg am schlechtesten aus. 

Insgesamt sehen elf LAGs die Zielerreichung im Plan, acht sehen dies derzeit nicht gegeben. Die Gründe hierfür 

liegen in den immer noch vorhandenen Auswirkungen der Startphase, die insbesondere für neu gebildete LAGs 

eine Herausforderung darstellte. Eine LAG merkte an, dass die Zielsetzungen zumindest teilweise nicht mehr 

aktuell seien. 
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Abbildung 17.1: Zielerreichung in den Handlungsfeldern 

 

Quelle: Geschäftsstellenbefragung LEADER, IfLS 2019 

Inwieweit wurden mit den Projekten Beiträge zu weiteren Themen geleistet? 

Die Beiträge der Fördervorhaben zu den übergreifenden Themen demographischer Wandel, interkommunale 

Zusammenarbeit, Klimaschutz sowie Geschlechtergerechtigkeit werden von den Schlüsselpersonen ebenso wie 

den Regionalmanagements unterschiedlich bewertet. Die Beiträge zur Minderung des bzw. Anpassung an den 

Klimawandel von gut 80 % der Befragten gering bewertet. Auch die Förderung der Gleichstellung wurde von fast 

70 % als lückenhaft bis niedrig eingestuft. Die Effekte der Vorhaben auf den demographischen Wandel sowie die 

interkommunale Zusammenarbeit wurden von ca. 40 % der Befragten als sehr hoch bis hoch eingestuft.  

Die Wirkung von Fördervorhaben ist häufig dann besonders hoch einzuschätzen, wenn diese handlungsfeldüber-

greifend angelegt sind. Dies war aus Sicht der Regionalmanagements insbesondere im Handlungsfeld Tourismus 

gegeben. Acht der LAGs gaben an, dass 75 % der Fördervorhaben in mindestens ein weiteres Handlungsfeld wir-

ken; in weiteren sieben LAGs taten dies noch 50 % der Vorhaben. Für das Handlungsfeld Wohnen und Dorfent-

wicklung gaben dies immerhin noch fünf der LAGs an, in zehn der LAGs wirkten immerhin noch die Hälfe der 

Fördervorhaben in ein weiteres Handlungsfeld. Am schwächsten fiel diese Bewertung für das Handlungsfeld Er-

zeugung Erneuerbarer Energien aus.  

Inwieweit aktivierten die Projekte die regionalen endogenen Entwicklungspotenziale? 

Ebenfalls zu betrachten sind Nutzen, Wirkungen und Ergebnisse der Förderung unter Teilmaßnahme M19.2. Zur 

besseren Einschätzung wurden Schlüsselpersonen und Geschäftsstellen gebeten, Potenziale und deren Nutzung 

für die im ländlichen Raum relevanten Themenbereiche zu bewerten. In einem zweiten Schritt wurde abgefragt, 

inwiefern durch die LEADER-Förderung die Nutzung und Aufwertung der regionalen Potenziale gelungen ist. In 
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den Bereichen Tourismus und Naherholung sowie Natur- und Kulturlandschaft wurde das regionale Potenzial 

von 80 % als sehr hoch bis eher hoch bewertet. Dieses Potenzial wird laut der Umfragen aber nur für Tourismus 

und Naherholung angemessen ausgeschöpft. Über 60 % der Befragten bewerteten das Potenzial der Bereiche 

Wohnen und Lebensqualität, Kulturgüter und Brauchtum sowie Land- und Forstwirtschaft als sehr hoch bis eher 

hoch. Dieses Potenzial wird nur von knapp 40 % als adäquat genutzt bewertet.  

In einem weiteren Schritt wurden in konkreten Wirkungsbereichen in den Handlungsfeldern der ländlichen Re-

gionen die Beiträge der LEADER-Förderung erhoben. Die Verbesserung der dörflichen Lebensqualität durch die 

LEADER-Förderung wurde überwiegend mit teilweise bis eher hoch bewertet. Hier wurde der Beitrag von LEADER 

für vier von elf Aspekten von der Hälfte der Schlüsselpersonen mit sehr bis eher hoch eingeschätzt. Diese Aspekte 

umfassen die „Verbesserung von Ortsbild und Ortsumfeld“, „Schaffung vielseitiger nutzbarer Gemeinschaftsein-

richtungen“, „Förderung der regionalen Identität und des Zusammenhalts“ und „Förderung des regionalen 

Images und der Außenwahrnehmung der Region“. Bei den Geschäftsstellen bewerteten bis zu 80 % den Beitrag 

dieser Aspekte als hoch bis sehr hoch. Auch die Aspekte „Förderung der regionalen Identität und des Zusammen-

halts“ sowie „Motivation der ländlichen Bevölkerung zum ehrenamtlichen Engagement“ leisten nach über 70 % 

der Geschäftsstellen einen hohen Beitrag zur Verbesserung der dörflichen Lebensqualität. 

Der LEADER-Beitrag zu anderen Aspekten wie „Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene“, „Angebote für 

Familien“ und „Ortsnahe Versorgung mit Gütern und Produkten des täglichen Bedarfs“ wurden hingegen von 

knapp 25 % der Schlüsselpersonen als eher hoch bewertet. Auch hier fiel die Bewertung der Geschäftsstellen 

besser aus. 

Inwieweit Beiträge durch die LEADER-Förderung unter Teilmaßnahme M19.2 zur Entwicklung der ländlichen Re-

gionen erfolgt sind, muss anhand verschiedener Bereiche bewertet werden. Grundsätzlich bestimmen die LAGs 

über die jeweilige LILE selber, welche Entwicklungsschwerpunkte sie in ihren Umsetzungsprozessen setzen wol-

len. Der Abgleich zwischen der Zielerreichung, der Einschätzung der Potenzialnutzung sowie der faktischen Bei-

träge über Fördervorhaben zeigt einen deutlichen Schwerpunkt in den Handlungsfeldern Tourismus und Dorf-

entwicklung. Hier sind Wirkungen im Sinne der Bewertungsfrage erzielt worden.  

Inwieweit wurden die Kapazitäten der LAG sowie der beteiligten Akteurinnen und Akteure verstärkt? 

Zur Erhöhung der Kapazitäten in den LAGs sowie der beteiligten Akteurinnen und Akteure ist zunächst zu klären, 

ob die Umsetzungsprozesse mit einem ausreichenden Maß an Beteiligung stattfinden. Die befragten Schlüssel-

personen antworteten zu annähernd 70 %, dass dies voll oder zumindest eher zutrifft. Die Geschäftsstellen be-

werten dies ähnlich. Über das Entscheidungsgremium hinaus sind in allen LAGs weitere Gremien vorhanden. 

Insbesondere verfügt jede LAG über eine Geschäftsstelle bzw. LEADER-Regionalmanagement. Zum Kapazitäts-

aufbau sind regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen unerlässlich. In den LAGs wurden im Durchschnitt im Zeitraum 

2016-2018 rund drei Fortbildungsveranstaltungen pro LAG und Jahr besucht. Neben den Geschäftsstellenmitar-

beiterinnen und -mitarbeitern (im Mittel 1,5) nahmen aus acht LAGs auch regionale Akteurinnen und Akteure an 

Fortbildungen teil, so dass im Mittel der Jahre 2016-2018 rund 0,5 Personen aus der regionalen Akteurschaft an 

einer Fortbildung teilnahm. Dies ist mit Blick auf den Kapazitätsaufbau in den Regionen besonders hoch zu be-

werten. 

Inwieweit konnte die Unterstützung zur Umsetzung der LILEs beitragen? 

Die Voraussetzungen zu einer möglichst koordinierten Umsetzung der LILE sind eng verknüpft mit den Regional-

managements, die aus diesem Grund auch einen Schwerpunkt in der Förderung einnehmen. So ist die Geschäfts-

stelle verpflichtend einzurichten und mit einem Stellenumfang von 1 VAK, bei größeren LAGs werden auch 1,5 

VAKs empfohlen, dauerhaft zu besetzen. Die tägliche Arbeit der Regionalmanagements ist neben der fachlich-

inhaltlichen Arbeit in den Handlungsfeldern auch geprägt von der Gestaltung der Umsetzungsprozesse von LEA-

DER als regionales Förderprogramm ebenso wie als Regionalentwicklungsprozess. Die Befragung zur Geschäfts-

stellenarbeit zeigt, dass eine hohe Zufriedenheit in den Regionalmanagements gegeben ist. Positiv hervorste-
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chend sind die Aspekte Motivation und Engagement sowie Kontaktpflege. Da es sich hierbei um zentrale Kom-

petenzen zur Steuerung der Umsetzungsprozesse handelt, kann von einem insgesamt hohen Beitrag der Unter-

stützung zur Umsetzung der LILEs ausgegangen werden. 

Inwieweit konnten Governanceprozesse im ländlichen Raum etabliert bzw. weiterentwickelt werden? 

Zur Frage der Etablierung bzw. Weiterentwicklung von Governanceprozessen im ländlichen Raum sind die orga-

nisatorischen Voraussetzungen der LAGs heranzuziehen. Die LAGs wählten unterschiedliche Organisationsfor-

men. Die Zufriedenheit mit diesen Formen ist hoch, da die Regionen selber passsende Organisationsformen wäh-

len konnten.  

M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von bewilligten und bereits abgeschlossenen Fällen ist die Wirkung der 

Vorhabensart M6.4a auf den SPB 6B begrenzt. Die Vorhabensart kann potenziell zur Förderung der lokalen Ent-

wicklung in ländlichen Gebieten durch die Förderung des Tourismus und der Nahversorgung (Direktvermarktung, 

hofeigene Gastronomie) beitragen. Inwieweit dies tatsächlich mit den geförderten Projekten erreicht wurde, 

kann erst zu einem späteren Zeitpunkt durch eine direkte Befragung der Begünstigten erfolgen, wenn mehr ab-

geschlossene Projekte vorliegen. 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors erfolgt 

im Rahmen des EPLR EULLE ausschließlich über den LEADER-Ansatz. Beiträge aus der Einkommensdiversifizierung 

landwirtschaftlicher Betriebe sind gering einzuschätzen.  

Neben der Schaffung von bisher 20 Arbeitsplätzen besteht der Mehrwert von LEADER insbesondere in der För-

derung der regionalen Zusammenarbeit, der Netzwerkbildung und der Etablierung innovativer Ansätze und Pro-

jekte. In Bezug auf die Gesamtentwicklung und hinsichtlich der betrachteten Kontext- bzw. Wirkungsindikatoren 

sind die Effekte von LEADER jedoch kaum zu messen. Nichts destotrotz kommt dem Ansatz eine zentrale Bedeu-

tung in der Förderung der endogenen regionalen entwicklungspotenziale zu. Im Zuge der weiteren Programm-

umsetzung gilt es die entsprechenden Effekte weiter zu untersuchen. 

Ein Zusammenhang zwischen den betrachteten Fördervorhaben und der veränderten Bevölkerungsdichte kann 

weitestehend ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt für die ländliche Wirtschaftsstruktur. Auch der landwirt-

schaftliche Strukturwandel und die starke Abnahme landwirtschaftlicher Betriebe werden durch die Förderung 

von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung in ihrem Ausmaß kaum beeinflusst. 

Schlussfolgerungen 

 Die Umsetzungsprozesse in den LAGs sind erfolgreich angelaufen, auch wenn die Verzögerungen teil-

weise noch nachwirken, insbesondere bezüglich des Mittelabflusses wird es hier vermehrte Anstrengun-

gen brauchen. 

 Auch die Maßnahmenumsetzung von Kooperationsvorhaben ist nach Startschwierigkeiten in den meis-

ten LAGs gut angelaufen.  

 Das Auswahl- und Antragsverfahren sowie die anschließende Umsetzung der Projekte werden nach wie 

vor als sehr anspruchsvoll wahrgenommen und sind aus Sicht der Akteurinnen und Akteure mit einem 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Aspekte wie die vorab-Plausibilisierung der Projekte ist eine 

große Herausforderung und wirkt in den LAGs auch abschreckend. 

 Die eingeführten Neuerungen der Förderung werden größtenteils positiv bewertet. Die verpflichtenden 

Aufrufe sind jedoch ein Kritikpunkt, führen sie bei den LAGs doch teilweise dazu, dass eigentlich sinnvolle 

Vorhaben bei Budgetüberschreitung im Aufruf in Warteschleifen geschickt werden, die auch zum Ab-

springen der Antragstellenden führen können. 
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 Wirkungen zur Entwicklung der ländlichen Räume wurden erzielt; die Ausprägung ist gemessen an der 

Zielerreichung in den Handlungsfeldern unterschiedlich hoch. Dies gilt auch für die in den ländlichen Re-

gionen relevanten Querschnittthemen. Vor allem die Wirkungen im Tourismus und der Dorfentwicklung 

stechen deutlich hervor, allein mit Blick auf die Anzahl der Fördervorhaben 

 Grundsätzlich tragen die Kooperationsprojekte zur Umsetzung und Erreichung der Ziele der LILEs in ho-

hem Maße bei. Daneben werden insbesondere das Lernen und der Austausch positiv bewertet. 

 Die Beiträge der Kooperationsvorhaben lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt mehrheitlich dem Handlungs-

feld Tourismus zuordnen, aber auch weitere Handlungsfelder wurden durch einige Vorhaben angegan-

gen. Die entsprechenden Wirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nur lückenhaft erhoben bzw. poten-

ziell unterstellt werden. 

 In den LAGs ist es gelungen, Strukturen aufzubauen, die sowohl der Intensivierung der Governancepro-

zesse in den Regionen zugutekommen wie auch der Verbreiterung der Wissensbasis und damit des Ka-

pazitätsaufbaus dienen. 

 Die Bedeutung der LEADER-Regionalmanagements als steuernde Einheit ist sehr hoch zu bewerten. 

 Die Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) kann potenziell zur Förderung der 

lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten durch die Förderung des Tourismus und der Nahversorgung 

(Direktvermarktung, hofeigene Gastronomie) beitragen. Eine stärkere Inanspruchnahme der Vorhabens-

art wäre wünschenswert und sollte durch intersivere Beratungs- und Informationsmaßnahmen angesto-

ßen werden. 

Methodik 

LEADER (M19.1-4) 

Die Ermittlung von Finanz- und Outputdaten erfolgte mittels Auswertung der Monitoringdaten bis zum 

31.12.2018. Relevante Indikatoren waren die folgenden Output-Indikatoren: O1 (öffentliche Gesamtausgaben), 

O18 (von lokalen Aktionsgruppen abgedeckte Personen), O19 (Zahl der ausgewählten Aktionsgruppen), O20 

(Zahl der unterstützten LEADER-Projekte), O21 (Zahl der unterstützten Kooperationsprojekte), O22 (Art und An-

zahl der Projektträger), O23 (Individuelle Kennnummer der an einem Kooperationsprojekt beteiligten lokalen 

Aktionsgruppen). Weiterhin relevant sind die Ergebnisindikatoren R22 (Prozentsatz der Bevölkerung, für die lo-

kale Entwicklungsstrategien gelten) und R23 (Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbes-

serten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitieren) und R 24/T23 (In unterstützten Projekten geschaffene Ar-

beitsplätze). 

Über diese genannten Indikatoren hinaus wurde im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni 2018 eine online-

Befragung von Schlüsselpersonen aus den insgesamt 20 LAGen durchgeführt. Der Verteiler von insgesamt 799 

Personen setzte sich zusammen aus den Mitgliedern der LEADER-Vereine bzw. Mitglieder der LAGen. Die LAGs 

konnten darüber hinaus maximal zehn regionale Schlüsselpersonen benennen. Die Teilnehmerzahl belief sich 

somit auf insgesamt 236 Personen, was einer Beteiligungsquote von 30 % entspricht. Daneben gaben die LEA-

DER-Geschäftsstellen im Zeitraum 2016-2018 jährlich einen Erhebungsbogen ab, der Leistungen und Wirkungen 

der Geschäftsstellenarbeit erfasst (jährliche Geschäftsstellenbögen). Im Zeitraum Juni-September 2018 fand fer-

ner eine Online-Befragung aller LEADER-Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz statt. Die Beteiligungsquote lag bei 

100 %. Ergänzend zu den dort genannten Erhebungen wurde am 13. Dezember 2018 ein Fokusgruppengespräch 

mit den Regionalmanagements der LAGs geführt, in dem Einzelaspekte der durchgeführten Befragungen noch-

mals vertieft diskutiert wurden. An dem Gespräch nahmen 13 der 20 LEADER-Regionalmanagements teil, was 

einer Beteiligungsquote von 65 % entspricht. 

Zur Beurteilung des Auswahlverfahrens wurde ein telefonisches Interview mit dem begleitenden externen 

Dienstleister geführt. 
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 Bewertungsfrage 18 (SPB 6C) – Information und Kommunikation 

Bewertungsfrage 18 zu Schwerpunktbereich 6C: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rah-

men des EPLR EULLE der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihr Einsatz und ihre 

Qualität in ländlichen Gebieten gefördert? 

Interventionslogik 

Im Schwerpunktbereich (SPB) 6C „Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT), ihres Einsatzes und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten“ wird der Ausbau der Breitbanderschließung im 

ländlichen Raum über Teilmaßnahme M7.3 „Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume“ gefördert. 

Die hierfür vorgesehenen Mittel und angestrebten Ziele spiegeln den Bedarf in den strukturschwächsten Räumen 

des Landes wider.  

Mit der Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur wird der Bedarf des Ausbaus entsprechender 

Zukunftsinfrastruktur (M6c.1 „Sicherung der Breitbandgrundversorgung im ländlichen Raum“) aufgegriffen.  

Die Maßnahme soll ihre Primärwirkung in SPB 6C entfalten. Sekundäreffekt im Bereich 6C sollen von der 

Umsetzung des LEADER-Ansatzes ausgehen. 

Im Rahmen von 164 Vorhaben soll für knapp 157.000 Menschen der Zugang zu IK-Technologien verbessert 

werden. Auf SPB 6C (Breitbandversorgung) entfallen 4,8 Mio. € an ELER-Mitteln. 

Teilmaßnahmen mit Primäreffekt in SPB 6C 

 M7.3a - Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume – Maßnahme der NRR  

Teilmaßnahmen mit Sekundäreffekt in SPB 6C 

 LEADER (M19.1-4) 

Beantwortung Bewertungsfrage 

Bewertungskriterien Gemeinsame Ergebnisindikato-
ren 

Ergänzte Indikatoren und Infor-
mationen 

Landwirtschaftliche Betriebe erhalten 
Zugang zum Internet 

R1: Prozentsatz der landwirtschaftli-
chen Betriebe, die im Rahmen von 
Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums bei Investitionen in 
die Umstrukturierung oder Moderni-
sierung unterstützt werden 

 

 R2: Veränderungen in der landwirt-
schaftlichen Erzeugung bei unter-
stützten Betrieben/ landwirtschaftli-
chen Arbeitseinheiten 

 

Die ländliche Bevölkerung erhält Zu-
gang zum Internet 

R25: Prozentsatz der Bevölkerung im 
ländlichen Raum, die von verbesser-
ten Dienstleistungen/ Infrastrukturen 
(IKT) profitieren 

 

Wirkungsindikatoren C10: Wirtschaftsstruktur 

C11: Beschäftigungsstruktur 
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Umsetzung und Zielerreichung: 

Breitbandförderung (M7.3a) 

Im Betrachtungszeitraum fanden in den Jahren 2015 und 2016 je zwei Auswahltermine statt. Im Jahr 2017 und 

2018 wurde je ein Auswahltermin durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 47 Fördervorhaben ausgewählt. Da-

mit wurden potenziell 6.648 Haushalte erreicht. Hierbei ist festzustellen, dass die Zahl der eingereichten Förder-

voranfragen kontinuierlich abnahm, obwohl ab 2017 nur noch ein Förderaufruf pro Jahr durchgeführt wurde. 

Das Gesamtbudget der Aufrufe konnte zu rund 2/3 gebunden werden. 

Die Maßnahmenumsetzung ist insgesamt, trotz aufgetretener Probleme, als gelungen zu bezeichnen. Die er-

folgte Verlagerung der Antragstellung auf die Ebene der Verbandsgemeinden oder sogar der Landkreise führte 

zu erheblichen Vereinfachungen für die betreffenden Ortsgemeinden und trug so – trotz der abnehmenden In-

anspruchnahme – zu einer guten Erreichung der potenziellen Zielgruppe bei. 

LEADER 

Siehe Bewertungsfrage 6B 

R1 und R2 

Siehe Bewertungsfrage 2 

R25: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/ Infrastrukturen 

(IKT) profitieren 

Im SPB 6C profitieren insgesamt 0,72 % der Bevölkerung im ländlichen Raum von der Teilmaßnahme M7.3 „För-

derung der Breitbandversorgung ländlicher Räume“. Damit wird der im EPLR EULLE festgelegte Zielwert von 3,55 

% bei weitem noch nicht erreicht (T24).  

C10: Wirtschaftsstruktur 

vgl. Bewertungsfrage 17 

C11: Beschäftigungsstruktur 

Vor Beginn der Förderperiode im Jahr 2010 setzte sich die Beschäftigungsstruktur in Rheinland-Pfalz zu folgenden 

Anteilen zusammen:  Der Primärsektor machte rund 2,3 %, der Sekundärsektor 26 % und der Tertiärsektor 71,7 

% der Gesamtbeschäftigung aus. Im Vergleich zu Daten aus dem Jahr 2018 lassen sich nur geringfügige Verände-

rungen erkennen. So nahm der Anteil der im primären Sektor Beschäftigten um 0,2 % auf 2,1 % und im sekundä-

ren Sektor um 0,5 % auf 25,5 % ab, wohingegen die Beschäftigung im Dienstleistungssektor auf 72,4 % der Er-

werbstätigen zunahm (vgl. StaLa, 2019b). Überdies arbeiteten im Jahr 2010 rund 22,7 % der Erwerbstätigen in 

Rheinland-Pfalz im Ländlichen Raum, während 52,4 % in Zwischenregionen und 24,9 % in urbanen Regionen ar-

beiteten. Der Anteil der Erwerbstätigen im Ländlichen Raum hat seit Beginn der Förderperiode zugenommen, so 

arbeiteten 2015 rund 27,8 % der Erwerbstätigen im Ländlichen Raum. Einen weitaus stärkeren Zuwachs können 

städtische Regionen verzeichnen, 2015 arbeiteten rund 34,1 % in Zwischenregionen und 48,6 % in städtischen 

Regionen (Europäische Kommission, 2018).  

Breitbandförderung (M7.3a) (primärer Effekte) 

Wie bereits dargestellt wurden mit der Umsetzung der Teilmaßnahme potenziell 6.648 Haushalte erreicht. 

Ein schwerpunktmäßig geförderter Landkreis gehörte im Jahr 2011/12 noch zur Gruppe der Landkreise in West-

deutschland mit dem geringsten Investitionsindex in die Breitbandinfrastruktur. Da die Auftragsschwelle lange 

Zeit bei 2 Megabit lag, waren viele Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht förderfähig (da bereits zu diesem Grad 
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versorgt), was vielen Ortsgemeinden im Verwaltungsgebiet zugutekam und somit durch die EULLE-Breitbandför-

derung eine solide Grundlage aufgebaut werden konnte. Alle geförderten Kommunen gaben an, dass die Förde-

rung im Rahmen des EPLR EULLE die einzige Möglichkeit war und die Telekommunikationsunternehmen von sich 

aus in vielen ländlichen Gemeinden keinen Ausbau veranlasst hätten. Nach Abschluss der Förderung waren (mit 

wenigen Ausnahmen) im jeweiligen Verwaltungsgebiet die meisten Gemeinden mit > 10 Megabit versorgt. Alle 

betroffenen Kommunen gaben an, dass ohne die Förderung kein Breitbandausbau stattgefunden hätte. Auch aus 

Sicht des Breitbandkompetenzzentrums ist die Teilmaßnahme von Bedeutung, auch wenn die Nutzung dies der-

zeit nicht erkennen lässt. Gerade mit Blick auf die nach wie vor bestehenden weißen Flecken im ländlichen Raum 

bleibt die Teilmaßnahme relevant. Weiterhin wird betont, dass es sich um eine eingeführte Fördermaßnahme 

handelt, was mit Blick auf die Zielgruppe, die auch ehrenamtlich aktive Ortsbürgermeisterinnen und –meister 

umfasst, von erheblichem Gewicht ist. 

Die Teilmaßnahme M7.3a ist zwar aktuell von einer abnehmenden Inanspruchnahme gekennzeichnet. Dennoch 

konnte sie zu einer Verbesserung des Zugangs ebenso wie einer Erhöhung der Qualität der Versorgung im länd-

lichen Raum beitragen. Auch wenn die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur und der Beschäftigungsstruktur zu-

nehmend maßgeblich von der Versorgung der regionalen Wirtschaft mit einem leistungsstarken Breitbandan-

schluss abhängen, sind die Wirkungen der durchgeführten Fördervorhaben hierauf sehr gering. Ihre Wirkung 

entfallten sie im Verbund mit und flankierend zu weiteren Fördermaßnahmen zum Ausbau der Breitbander-

schließung des ländlichen Raums. 

LEADER (M19.1-4) (sekundärer Effekte) 

Es gehen derzeit noch keine Effekte von LEADER hinsichtlich der Bewertungsfragen aus. 

Schlussfolgerungen 

 Die Inanspruchnahme der Teilmaßnahme M7.3a verlief im Betrachtungszeitraum degressiv, dennoch 

werden die Notwendigkeit des Angebots ebenso wie der Aufwand der Antragstellung und Umsetzung als 

hoch eingeschätzt. 

 Die Umsetzung der Teilmaßnahme führte zu entsprechenden positiven Wirkungen bezüglich des Aus-

baus der IKT-Infrastruktur im ländlichen Raum.  

 Auch die Marktzugänge von Unternehmen im ländlichen Raum wurden mit dieser Teilmaßnahme ver-

bessert. 

Methodik 

Breitbandförderung (M7.3a) 

Die Ermittlung von Finanz- und Outputdaten erfolgte mittels Auswertung der Monitoringdaten bis zum 

31.12.2018. Relevante Indikatoren waren die folgenden Output-Indikatoren: O1 (Gesamtbetrag der öffentlichen 

Ausgaben), O2 (Gesamtinvestitionen), O3 (Anzahl der geförderten Maßnahmen/Vorhaben), O15 (Personen, die 

von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitieren (IT usw.)). Weiterhin relevant sind die Ergebnisin-

dikatoren R1 (Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwicklung 

des ländlichen Raums bei Investitionen in die Umstrukturierung oder Modernisierung unterstützt werden), R2 

(Veränderungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung bei unterstützten Betrieben/landwirtschaftlichen Arbeits-

einheiten) und R25 (Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Inf-

rastrukturen (IKT) profitieren). 

Neben der Auswertung der Indikatoren wurde im April 2019 eine telefonische Befragung mit Vertreterinnen und 

Vertretern der Verwaltungen durchgeführt, die eine Breitbandförderung beantragt haben. An der Befragung ha-

ben der Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie die Verbandsgemeinden (VG) Wittlich-Land, Daun, Kelberg und Saaburg-

Kell (ehemals Kell am See) teilgenommen. Ergänzend hierzu wurde am 26.04.2019 das Breitbandkompetenzzent-

rum telefonisch befragt. Das Breitbandkompetenzzentrum ist beim Ministerium des Innern und für Sport ange-

siedelt und koordiniert die konkrete Umsetzung von Maßnahmen und Projekten.  
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LEADER (M19.1-4) 

Siehe bzgl. der Umsetzung von M19.1-4 die Ausführungen bei Bewertungsfrage 6B. 
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 Bewertungsfrage 19 – Synergien im EPLR 

Bewertungsfrage 19: In welchem Umfang haben die Synergien zwischen den Prioritäten und den Schwerpunkt-

bereichen die Wirksamkeit des EPLR EULLE verbessert? 

Wie auch im Bewertungsbericht des Jahres 2017 (IfLS, 2017a) stützt sich die Bewertung von Synergieeffekten 

zwischen Schwerpunktbereichen (SPB) und Schwerpunkten größtenteils auf qualitative Einschätzungen und Ex-

perteninterviews. Besonderer Fokus richtet sich hierbei auf sekundäre Beiträge der Maßnahmen, d.h. auf Wir-

kungen außerhalb derer primärer SPB. Dabei können positive ergänzende, aber auch gegenläufige und damit 

negative Wechselwirkungen auftreten.  

Die Synergien wurden erneut in einer Matrix dargestellt, basierend auf den Guidelines Anhang 10 (EU-Helpdesk, 

2016). Hier wurde davon ausgegangen, dass Maßnahmen innerhalb eines SPB ergänzende bzw. neutrale Wech-

selwirkungen aufweisen. Entsprechend sind v.a. SPB-übergreifende Synergien in der Matrix enthalten. 

Einige Maßnahmen weisen jedoch nur wenige oder gar keine abgeschlossenen Förderfälle für den bisherigen 

Bewertungszeitraum (2014-2018) auf. Dies erschwert es, verlässliche Aussagen über Beiträge der Maßnahmen 

zu SPB und damit auch zu Synergien zwischen den SPB zu treffen. Dies ist im Besonderen der Fall bei den Maß-

nahmen mit Querschnittsfunktion (Wissenstransfer, Beratung, Zusammenarbeit), deren Umsetzung weiterhin 

stark hinter den Erwartungen zurückbleibt. 

 

Wechselwirkungen im investiven Bereich finden mehrheitlich zwischen den SPB 2A, 3A und 6A statt. Das Agra-

rinvestitionsförderungsprogramm (AFP) (M4.1a/SPB 2A) und die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 

(V&V) (M4.2 b/SPB 3A) wirken wechselseitig aufeinander ein. Landwirtschaftlichen Betrieben stehen mehr finan-

zielle Mittel für Investitionen zur Verfügung, wenn sie durch die Lieferung an geförderte V&V-Betriebe höhere 
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Erlöse bzw. Gewinne erzielen. Umgekehrt ist es möglich, dass über das AFP geförderte Betriebe verstärkt in die 

Vermarktung investieren (z.B. in eine Erzeugergemeinschaft). Die ähnliche potentielle Wechselwirkung ergibt 

sich zwischen dem AFP (2A), der V&V (3A) und FID (M6.4 a/SPB 6A) bzw. der Förderung von Investitionen in die 

Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

(M6.4 b/SPB 6A). Die V&V (3A) und M6.4 b (6A) tragen zudem zusammen mit LEADER (M19.1-4/SPB 6B) zur Si-

cherung von Arbeitsplätzen bei. Jedoch zeigen vorläufige Ergebnisse einer Untersuchung zur geringen Umset-

zung der Vorhabensart M6.4b (6A), dass diese womöglich auch in Konkurrenz zu LEADER (6B) stehen kann (d.h. 

eine Förderung kann je nach Vorhaben entweder über M6.4 b oder LEADER stattfinden). Der landwirtschaftliche 

Wegebau (M4.3 c/SPB 2A) – zumindest für die Wege, die der Ökonomisierung der lokalen Landwirtschaft dienen 

– zeigt deutliche Wechselwirkungen mit dem AFP (2A), der V&V (3A) und der Steillageninfrastruktur 

(M4.4 d/SPB 2A). Weiterhin bestehen geringere Wechselwirkungen zwischen der V&V (3A) und SPB 5B (Energie-

effizienz). Diese werden damit begründet, dass neu angeschaffte Maschinen i.d.R. energieeffizienter sind als äl-

tere Modelle. Oft verbrauchen die neuen Maschinen zwar mehr Energie insgesamt, aber pro Produktionseinheit 

ist der Energieverbrauch geringer. Andererseits bewirken Energieeinsparungen Kosteneinsparungen, d.h. den 

verarbeitenden und vermarktenden Betrieben stehen mehr Mittel zur Verfügung um bspw. weitere Investitionen 

zu tätigen.  

Mögliche Quereffekte aus dem Umweltbereich mit anderen Maßnahmen/Schwerpunkten ergeben sich, da die 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) (M10/SPB 4A, 4B, 4C) und der Ökolandbau (M11/SPB 4B) system-

übergreifende Prozesse umfassen. So entstehen bei deren Anwendung automatisch Synergien mit anderen SPB, 

welche z.T. auch aktiv bei der Maßnahmenausgestaltung genutzt wurden. Beispielsweise kann mittels extensiver 

Bewirtschaftungsmethoden auf Grünland (i.d.R. 4A, 4B) die Bindung von Kohlenstoff (5E) und die Bodenstruktur 

verbessert und somit die Bodenerosion (4C) verringert werden. Eine verringerte Erosion kann wiederum eine 

Verbesserung der Wasserqualität (4B) durch reduzierte Einträge aus der Landwirtschaft zur Folge haben. Ferner 

entfalten die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie weitere Vorhabensarten, mit Einschränkungen des 

Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (4B) einen positiven Effekt auf den Erhalt der Artenvielfalt (4A). 

Der ökologische Landbau fasst die breiten Wirkungen einzelner AUKM in einer Maßnahme zusammen. Dement-

sprechend sind im Rahmen der AUKM und des Ökolandbaus Synergien zwischen den SPB 4A, 4B, 4C sowie 5D 

und 5E zu erwarten.  

Auswertungen von Flächenmaßnahmen (M10, M11) ergaben, dass diese oftmals auf Betriebsebene kombiniert 

werden. Zwar bestehen hierdurch nicht unbedingt wirkungsspezifische Synergien, jedoch werden durch die 

Landbewirtschaftenden mögliche Synergien des Förderprogramms durchaus genutzt. Wirkungsspezifische Sy-

nergien zwischen Flächenmaßnahmen sind i.d.R. besonders stark, sofern mehrere Vorhabensarten auf derselben 

Fläche umgesetzt werden. Hervorzuheben ist hier die ganzbetriebliche Förderung des Ökolandbaus, die oftmals 

mit Ansätzen des Vertragsnaturschutzes, Vorhabensarten im Wein- und Obstbau sowie der Umwandlung von 

Acker- in Grünland kombiniert wird.  

Negative Spannungen innerhalb des Programms können auftreten, sofern sich die inhaltlichen Ziele von Maß-

nahmen unterscheiden. So gehen Stallbauten oder Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe oftmals mit einer 

Ausweitung der Produktion, also einer Intensivierung, einher. Im Gegensatz dazu ist die Extensivierung der Be-

wirtschaftung ein wesentliches Ziel einiger Maßnahmen des EPLR EULLE (z.B. Vertragsnaturschutz).  

Letztendlich bestehen im EPLR EULLE also einige positive Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen und SPB, 

allerdings sind auch negative rückwirkende Effekte nicht von der Hand zu weisen. 
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 Bewertungsfrage 20 – Technische Hilfe 

In welchem Umfang hat die technische Hilfe zur Erreichung der in Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 

1303/2013 und Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 festgelegten Ziele beigetragen? 

Interventionslogik 

Grundsätzlich unterstützt die Technische Hilfe die gesamte Programmumsetzung, das Monitoring und die Evalu-

ierung. Die Kostenpositionen leiten sich dabei von den förderfähigen Positionen nach Art. 59 der ESI-VO und den 

Kostenpositionen laut Kapitel 15.6 des EPLR EULLE ab. Nach Art. 59 der ESI-VO zählen Maßnahmen der Ausar-

beitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, zur Information und Kommunikation, Konfliktbeilegung sowie zur 

Kontrolle und Prüfung zu den förderfähigen Positionen. Nach der Interventionslogik des EPLR EULLE sollen nur 

ausgewählte Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Großteil der Verwaltungskosten 

wird außerhalb des EPLR EULLE durch das Land Rheinland-Pfalz getragen. 

Beantwortung Bewertungsfrage 

In der folgenden Tabelle sind ergänzende Indikatoren aufgeführt, die für die nachfolgenden Bewertungskriterien 

relevant sind. 

Tabelle 20.1: Ergänzende, quantitative Indikatoren Technische Hilfe 

Input (Finanz) & 
Output-Indikatoren 

Ziel 
(bis 2020) 

Umsetzung (bis 
31.12.2018) 

(brutto) 

Zielerreichungs-
grad (bis 

31.12.2018) 

Gesamte öffentliche Ausgaben (€) 23.600.000 6.211.562 26,3% 

Öffentliche Ausgaben (€) – EU-Anteil 11.800.000 0 0,0% 

Anzahl geförderter Vorhaben 50 47 94,0% 

Anzahl der Begünstigten 5 4 80,0% 

Anzahl der geförderten Mitarbeiter in der 

ELER-VB 
4 2 50,0% 

Anzahl der geförderten Personalstellen au-

ßerhalb der ELER-VB 
11 8 72,7% 

Anzahl der geförderten Aktivitäten zum Ka-

pazitätsaufbau 
10 8 80,0% 

Anzahl der geförderten Maßnahmen zur 

Kommunikation und Verbreitung des EPLR 

EULLE 

30 33 110,0% 

 

Institutionelle und administrative Kapazitäten für eine effektive Verwaltung des Entwicklungsprogramms 

Die bisherigen Ausgaben im Bereich Technische Hilfe wurde mit Landesmitteln finanziert (brutto 6,2 Mio. €). Der 

erste Zahlungsantrag an die EGFL-/ELER-Zahlstelle und damit die Abrechnung der ELER-Mittel gegenüber der EU 

ist für 2019 vorgesehen, daher stehen die Auszahlungen für den EU-Anteil noch bei null. Nach internen Berech-

nungen sind bis zum Ende 2018 3,7 Mio. € (ELER-Anteil: ca. 1,8 Mio. €) bewilligungsfähig.  

Die Budgetausschöpfung von 26,3% der gesamten öffentlichen Ausgaben befindet sich nach Aussage der ELER-

Verwaltungsbehörde (ELER-VB) innerhalb des gewünschten Rahmens, da sich in der zweiten Hälfte der Förder-

periode zusätzliche Kostenpositionen abzeichnen. So sind im Rahmen der Technischen Hilfe des EPLR EULLE wei-

tere Personalstellen ab 2019 eingeplant und die Deckung der Personalkosten bis 2023 aus diesem Budget vorge-

sehen. Damit wird der Forderung der EU-KOM (5. Sitzung der BGA) nachgekommen, die Technische Hilfe stärker 

für den Personal- und Kapazitätsaufbau zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist auch die Programmierung der 

neuen Förderperiode zu sehen, die ebenfalls mit EULLE-Mitteln bestritten werden soll und die v.a. Personalkos-

ten verursachen wird.  
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Die Summe der geförderten Vorhaben enthält die Anzahl der Begünstigten, die Anzahl der geförderten Aktivitä-

ten zum Kapazitätsaufbau und die Anzahl der geförderten Maßnahmen zur Kommunikation und Verbreitung des 

EPLR EULLE sowie zwei weitere EDV-Vorhaben. Zum Kapazitätsaufbau zählen alle Schulungen (z.B. Zuwendungs-

recht, EDV) außer den EDV-Schulungen für das Monitoringprogramm IRENE der Firma IBYKUS und die Landwirt-

schaftliche Betriebsdatenbank. Sofern der zuvor genannte Kapazitätsaufbau teilweise auch andere Maßnahmen 

(bspw. des EGFL) betrifft, können diese nur anteilig mit ELER-Mitteln finanziert werden. Diese Abgrenzung ist 

aufwendig und im Einzelfall zu führen. Die betreffenden Ausgaben werden daher aus Landesmitteln finanziert 

und stellen eine relativ große Kostenposition dar (bis Ende 2018 ca. 2,4 Mio. € brutto ohne Schulungen).  

Insgesamt entfallen auf die förderfähigen Ausgaben für Personal- und Sachkosten für Beschäftigte und die IT ca. 

zwei Drittel der bisherigen Ausgaben der Technischen Hilfe. Davon ist der überwiegende Teil dem Kapazitätsauf-

bau zuzuordnen. (Zu den Begünstigten und den Kommunikationsmaßnahmen siehe unten.)  

Weitere Indikatoren für die Stärkung der institutionellen und administrativen Kapazitäten sind die jeweilige An-

zahl der geförderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in und außerhalb der ELER-VB. Bis Ende 2018 sind die 

Hälfte bzw. fast drei Viertel der geplanten Personalstellen besetzt.  

Eine Änderung der Planzahlen fand bisher nicht statt, weder hinsichtlich der gesamten öffentlichen Ausgaben 

noch in bestimmten Kostenpositionen. Lt. ELER-VB sind aber Nachjustierungen in der internen Verteilung der 

Technischen Hilfe in 2019 bzw. 2020 z.B. aufgrund höherer IT-und Personalkosten notwendig. Die Schwerpunkte 

werden daher weiterhin auf diesen Kostenpositionen liegen. Ein zusätzlicher Änderungspunkt ist die Entschei-

dung der EU-Kommission, dass für Sachkosten auch für die Bundesländer die Mehrwertsteuer förderfähig ist 

(bisher nur Nettobeträge). Aus diesem Grund erfolgt in der Darstellung in der oben stehenden Tabelle auch der 

Wechsel von Netto- zu Bruttobeträgen. 

Kapazitäten der relevanten Partner nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Art. 5(1) 

Begünstigte der Technischen Hilfe in Rheinland-Pfalz sind neben der ELER-VB, die EGFL-/ELER-Zahlstelle, die Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR). Die Unter-

stützung erfolgt v.a. in Form von Personalstellenfinanzierung, Schulungen und IT. 

Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung von Informationen  

Zu den Kommunikationsmaßnahmen gehören u.a. die Sitzungen des Begleitausschusses und der LEADER-Len-

kungsausschüsse, diverse Veranstaltungen und Werbematerialien. Nach Aussage der ELER-VB steigt die Anzahl 

der Anfragen von potenziellen Antragstellern o.Ä. je nach durchgeführter Veranstaltung (siehe dazu auch die 

Erläuterungen zu Multiplikatoreffekten unten). 

Monitoringsystem 

Für das Monitoring aller EULLE-Maßnahmen, die nicht flächenbezogen sind, ist das EDV-System „IRENE“ vorge-

sehen. Aufgrund erheblicher zeitlicher Verzögerungen in der Programmierung (siehe dazu die Ausführungen im 

Jährlichen Durchführungsbericht EPLR EULLE 2016) ergab sich ein höherer Aufwand im bisherigen Monitoring. 

Bis Ende 2018 waren die entsprechenden Stellen noch damit beschäftigt, Arbeitsrückstände aufzuholen.  

Programmbewertung 

Die Programmbewertung wurde durch die anfänglichen Schwierigkeiten mit IRENE vor allem in den investiven 

Maßnahmen erschwert, z.B. durch einen höheren Abstimmungsbedarf und längere Wartezeiten. Die Benutzung 

der Datenbank FRIDA für die Evaluierung der AUKM-Maßnahmen wurde fortgesetzt (Datenbank zur Erfas-

sung/Verarbeitung landwirtschaftlicher Betriebsdaten; EULLa-Maßnahmen). Es handelt sich dabei um eine be-

reits vor der aktuellen Förderperiode verwendete Datenbank.   

Austausch von Informationen zu Bewertungspraktiken  

Zu Beginn der Förderperiode wurde das Feinkonzept zur Evaluierung von EULLE durch das IfLS und in enger Ab-

stimmung mit der ELER-VB und den entsprechenden Fachreferaten erstellt. Die darin konzipierten Vorgehens-

weisen und Bewertungspraktiken werden fortlaufend von den Beteiligten überprüft und bei Bedarf den geän-

derten Umständen angepasst.  
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Zudem nehmen Vertreter des IfLS und der ELER-VB kontinuierlich an Treffen des Monitoring- und Evaluierungs-

netzwerks Deutschland (MEN-D) teil. 

Programm-Implementierung  

Die o.g. Probleme mit IRENE haben die Programm-Implementierung deutlich verzögert, auch Ende 2018 wurden 

noch Arbeitsrückstände vor allem in den investiven Fördermaßnahmen aufgearbeitet. 

Verwaltungsaufwand für Begünstigte 

Der Verwaltungsaufwand für die Begünstigten wurde im Vergleich zur vorherigen Förderperiode nicht verringert. 

Es gab zu Beginn der Förderperiode längere Wartezeiten in der Antragsbearbeitung und Auszahlung, verursacht 

durch die Probleme mit IRENE.  

Multiplikatorwirkung 

Laut dem Entwicklungsprogramm EULLE soll „die Technische Hilfe einen Beitrag zur Verbreitung von Erfahrungen 

und Informationen im Zusammenhang mit der ELER-Förderung leisten, um durch die Multiplikatorwirkung zu-

sätzliche Effekte bei der Umsetzung des EPLR EULLE zu erreichen“ (EULLE Kapitel 15.6). 

Nach Einschätzung der ELER-VB haben die Veröffentlichungen auf der Homepage und die für EULLE relevanten 

Veranstaltungen und Pressemitteilungen eine sehr starke Multiplikatorwirkung. Auf der Homepage sind die ak-

tuellen Unterlagen für die Beratung verfügbar sowie umfassende Informationen für alle Interessierte. Veranstal-

tungen, wie der ELER-Tag im September 2018 (Informationsveranstaltung über die kommende Förderperiode für 

alle WiSo-Partnerinnen und -Partner) oder die Sommerreise des Ministers (u.a. Vorstellung einer EULLE-Maß-

nahme), haben eine sehr deutliche Wirkung über die Veranstaltungen hinaus. Dies wird aus den diverse Rück-

meldungen bzw. Anfragen geschlossen, die im Anschluss an solche Veranstaltungen von Verbänden und poten-

ziellen Antragstellern eingehen. Das gleiche gilt für Pressemeldungen, z.B. zu Fördermöglichkeiten wie der EIP. 

Im Vergleich zu den anderen Kostenpositionen verursachen diese Aktionen relativ geringe Kosten, haben aber 

eine große Außenwirkung. 

Weiterhin haben Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen eine große Multiplikatorwirkung. Hier unterscheidet 

man zwischen internen Schulungen für die Mitarbeiter der öffentlichen Einrichtungen (z.B. zum Vergaberecht 

oder zu Förderinhalten) und Fortbildungsmaßnahmen für Dritte, wie den Geschäftsführerinnen und Geschäfts-

führern der Lokalen Aktionsgruppen (LAG LEADER). 

Entsprechend sind die für die Multiplikatorwirkung relevanten Personengruppen, die o.g. WiSo-Partnerinnen 

und -Partner, die Geschäftsführungen der Lokalen Aktionsgruppen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

internen Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen.  

Hemmnisse 

Ein schwerwiegendes Hemmnis, die TH zielgerichtet einzusetzen und die gewünschte Multiplikatorwirkung zu 

entfalten, ist der Fachkräftemangel. Ein Grund dafür war u.a. die geographische Nähe zu Wiesbaden/Hessen. Die 

Entlohnung nach Tarifvertrag war in der Vergangenheit in dem benachbarten Bundesland höher, was zur Fach-

kräfteabwanderung führte. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbelastung in Nicht-EU-Bereichen geringer ist (weniger 

fristgebunden, keine „Misstrauensstimmung“ durch entsprechende Kontrollvorgaben, Gesamtbelastung gerin-

ger). Dies führte zu einem häufigen Personalwechsel mit zusätzlich belastender Einarbeitungszeit und einem Ar-

beitsrückstand, der nun abgearbeitet werden muss.  

Hinsichtlich der Personalsituation in öffentlichen Einrichtungen im Land Rheinland-Pfalz muss aber beachtet wer-

den, dass ein strikter Sparplan sehr belastend auf die Arbeitskapazitäten in allen Bereichen wirkt. Daher dienen 

die über die Technische Hilfe bisher geförderten Stellen eher dem Kapazitätserhalt als dem –aufbau. 

Ein weiteres Hemmnis ist die jetzige Regelung für eine strenge Teilung nach ELER- und anderen Programmen 

bzw. Finanzierungsquellen. Fördervoraussetzung ist die genaue Bestimmbarkeit der Kosten, die auf den ELER 

entfallen. Dies ist gerade in Fortbildungsmaßnahmen schwer machbar, die eher Themen- und damit Programm-

übergreifend auf die Bedürfnisse der Akteure eingehen.  
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In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung von Seiten der EU nach einer stundengenauen Abrechnung von 

Arbeitszeit, die auf den ELER entfällt, zu sehen. Organisatorisch müsste dazu jede Institution ein Stundenabrech-

nungssystem einführen, dass zurzeit dort so nicht verwendet wird. Entsprechend erfolgt zurzeit nur eine Abrech-

nung von Personalstellen, die direkt und ohne Einschränkungen dem ELER zugeordnet werden können.  

 

Abschließende zusammengefasste Antwort auf die Bewertungsfrage 

Insgesamt wird deutlich, dass in den ersten drei Jahren der Programmumsetzung ein deutlicher Schwerpunkt auf 

dem Kapazitätsaufbau bzw. der Ingangsetzung des Programms lag (Programmierung IRENE und Personalkosten). 

Die oben genannten Hemmnisse zeigen jedoch, dass noch Bedarf und Potenzial für die Nutzung der Technischen 

Hilfe besteht. Unter den bisherigen Voraussetzungen ist sie eher dazu geeignet, zusätzliche Leistungen abzude-

cken, die in Verbindung mit der EU-Förderung gefordert werden, als Kosten im Rahmen der Abwicklung des Pro-

gramms zu decken. Letzteres betrifft insbesondere Bereiche, die mit anderen Förderprogrammen und öffentli-

chen Aufgaben vermischt sind.  

Dadurch wird ein großer Anteil der Personalkosten, die durch die Abwicklung von EULLE entstehen, mit Landes-

mitteln finanziert. Diese sind z.B. alle zusätzlichen Personalkosten im Ministerium, in der ELER-VB, EGFL-/ELER-

Zahlstelle und den Bewilligungs- und Kontrollstellen, die über die die geförderten Stellen hinausgehen. Am Bei-

spiel der flächenbezogenen Maßnahmen wird dies noch deutlicher. Hier werden lediglich eine Stelle im höheren 

Dienst sowie eine Sachbearbeitungsstelle über die Technische Hilfe gefördert, alle Personalkosten in den Land-

kreisen, der ADD und dem DLR aber national. Letztere sind wegen der Überschneidungen in der Bearbeitung von 

flächenbezogenen Maßnahmen der 1. Säule der GAP nicht über die Technische Hilfe förderfähig. 46% des ge-

samten EULLE-Budgets fließen aber in flächenbezogene Maßnahmen.  

Entsprechendes gilt für die IT-Kosten und andere Kosten, wie Räumlichkeiten etc. Auch konnte bisher die Mehr-

wertsteuer auf Sachkosten nicht über die Technische Hilfe gefördert werden.  

Schlussfolgerungen 

 Ein großer Teil der Personal- und IT-Kosten des EPLR EULLE wird bisher mit Landesmitteln finanziert und 

nur ausgewählte Teilkosten mit der Technischen Hilfe. Über die Technische Hilfe werden vor allem solche 

Kosten finanziert, die durch die Umsetzung des EPLR EULLE selbst entstehen (z.B. Evaluierung, Personal- 

und IT-Kosten zur Erfüllung der Programmanforderungen). 

 Die Verwendung der Technischen Hilfe ist ausbaufähig, wird aber durch den Personalmangel und Vorga-

ben in der Abgrenzung zu nicht förderfähigen Kosten und Aufgabenbereichen erschwert. 

 Durch die geplanten Personalaufstockungen, die Personalkostenfinanzierung bis 2023 durch EULLE, wei-

tere IT-Aufwendungen, die Anrechnung der Mehrwertsteuer und die Möglichkeit der Verwertung der 

Mittel für die Programmerstellung der neuen Förderperiode werden die geplanten Mittel der Techni-

schen Hilfe in der Förderperiode voraussichtlich gebunden werden. 

Methodik 

Quantitative Methoden: 

Zur Analyse der Mittelverwendung hinsichtlich der Technischen Hilfe wurden Daten des MWVLW bis zum 

31.12.2018 gesichtet und ausgewertet. Es sind keine gemeinsamen Kontext-, Ergebnis- und Outputindikatoren 

für die Technische Hilfe vorgegeben, allerdings wurden bereits im EPLR EULLE folgende Indikatoren zur Evaluie-

rung der Technischen Hilfe festgelegt: 

 gesamte öffentliche Ausgaben (€), 

 öffentliche Ausgaben (€) – EU-Anteil, 

 die Anzahl geförderter Vorhaben,  

 die Anzahl der Begünstigten und 

 die Zahl der geförderten Personalstellen.  
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In Anlehnung an das „Working Paper: Common Evaluation Questions for Rural Development Programms 2014-

2020 (June 2015)“ wurden noch die folgenden zusätzlichen Indikatoren entwickelt:  

 Anzahl der geförderten Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau und 

 Anzahl der geförderten Maßnahmen zur Kommunikation und Verbreitung des EPLR EULLE. 

Die Beantwortung der Bewertungsfrage orientiert sich an den Bewertungskriterien, die im o.g. Working Paper 

aufgeführt werden. Dabei werden u.a. die Budgetplanung für die gesamte Förderperiode für die Technische Hilfe 

sowie die Ausschöpfung der Mittel (Plan/Ist-Vergleich) dargestellt.  

Qualitative Methoden: 

Ein Expertengespräch mit einer Vertreterin und Vertretern des MWVLW im Frühjahr 2019 thematisierte a) die 

Budgetausschöpfung, b) die Schwerpunktsetzung auf bestimmte Kostenbereiche, c) die Aufteilung der Techni-

schen Hilfe auf die Verwaltungskosten und den Kapazitätsaufbau und d) die Multiplikatorwirkung.  
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5 Bewertung des Beitrages von EULLE zu EU-Zielen („SFC-Berichts-

struktur“) 

 Bewertungsfrage 22 – Beschäftigung 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zur Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, die Beschäfti-

gungsquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren auf mindestens 75% zu steigern, beigetragen? 

Die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren für ganz Rheinland-Pfalz stieg zwischen 

2013 und 2017 kontinuierlich von 77,8% auf 78,7% an (EUROSTAT, 2018a). Damit wurde das Kernziel der Strate-

gie Europa 2020 auf Ebene des Bundeslandes bereits überschritten.  

Als Bewertungskriterium ist die „Steigerung der ländlichen Beschäftigungsquote der Bevölkerung zwischen 20 

und 64 Jahren“ vorgesehen. Daten zu Erwerbstätigen zwischen 20 bis 64 Jahren sind für die ländlichen Gebieten36 

von Rheinland-Pfalz lt. dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz allerdings nicht erhältlich. Daher ist die Be-

rechnung der Beschäftigungsquote im ländlichen Raum für diese Altersgruppe nicht möglich. Die Tabelle 22.1 

enthält alternative Angaben für alle Altersgruppen:  

Tabelle 22.1 

Gebiet Wirtschaftsbereiche Beschäftigungsquote Jahr 
Landesgebiet gesamt 

alle 

49,2% 2016 

Ländlicher Raum 43,1% 

Quelle: StaLa, 2018d; StaLa, 2018e 

Über alle Altersgruppen hinweg betrug die Beschäftigungsquote 49,2% für ganz Rheinland-Pfalz und 43,1% für 

den ländlichen Raum. Rückschlüsse aus diesen beiden Angaben auf die Beschäftigungsquote im ländlichen Raum 

für die 20- bis 64-Jährigen sind jedoch schwierig. Ein Grund für die geringere Quote im ländlichen Raum kann die 

geringere Anzahl an Arbeitsplätzen sein. Es ist jedoch auch möglich, dass die Anzahl der Arbeitsplätze für stärker 

erwerbstätige Altersgruppen (20-64-Jährige) prozentual an der Gesamtbevölkerung gemessen denen in städti-

schen Gebieten ähnelt, jedoch die Anzahl von älteren, nicht mehr erwerbstätigen Personen in ländlichen Gebie-

ten höher ist („Überalterung in den Dörfern“).  

Insgesamt arbeiten in Rheinland-Pfalz nur 42.100 Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Fische-

reigewerbe. Dies sind 2,1% aller Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. Betrachtet man nur die ländlichen Gebiete 

erhöht sich der Anteil auf 2,9% (39.400 Beschäftigte). Der höhere Wert resultiert daraus, dass über 90% der 

Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft im ländlichen Raum leben, der Anteil der ländlichen Bevölkerung 

hingegen nur ca. zwei Dritteln an der Gesamtbevölkerung beträgt. Daraus wird deutlich, dass der Beschäftigungs-

effekt der gesamten Branche selbst im ländlichen Raum deutlich hinter dem produzierenden Gewerbe und den 

Dienstleistungsbereichen steht. (StaLa, 2018f, Stand 2016) 

Insgesamt zeigen auch die Aussagen zu geschaffenen Arbeitsplätzen im ländlichen Raum unter CEQ 29, dass das 

Entwicklungsprogramm EULLE keinen nennenswerten Einfluss auf die Beschäftigungsquote im ländlichen Raum 

hat. 
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 Bewertungsfrage 23 – Forschung und Entwicklung 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zur Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, 3 % des BIP 

der EU in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren, beigetragen? 

Interventionslogik 

Für die Steigerung der Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation – und damit für die Beantwortung 

der Bewertungsfrage 23 – sind folgende Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten relevant: 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

Von diesen Maßnahmen sind vor allem die Europäischen Innovationspartnerschaften geeignet, die Investitionen 

in Forschung, Entwicklung und Innovation zu steigern und somit Innovationen zu fördern.  

Beantwortung der Bewertungsfrage anhand der Bewertungskriterien  

Die Beantwortung der Bewertungsfrage 23 erfolgt anhand der folgenden Bewertungskriterien:  

 Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation haben zugenommen. 

 Innovation wurde gefördert. 

Tabelle 23.1 enthält die entsprechenden, von der EU-Kommission vorgesehenen Wirkungsindikatoren. 

Tabelle 23.1: Verbindung zwischen den Bewertungskriterien, den gemeinsamen und zusätzlichen Wirkungsin-
dikatoren 

Bewertungskriterien 
Gemeinsame Wirkungsindikato-

ren 
Ergänzte Indikatoren und  

Informationen 
Investitionen in Forschung, Entwick-
lung und Innovation haben zugenom-
men. 

Kernzielindikator (Europa2020): Anteil 
der Investitionen in Forschung, Ent-
wicklung und Innovation am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) 

Zielindikator T1: Anteil der Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung inner-
halb der Ausgaben für das Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
in % am BIP des Landes 

Innovation wurde gefördert   

 

Kernzielindikator (Europa2020): Anteil der Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation am Bruttoin-

landsprodukt (BIP) 

Im Jahr 2015 stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) sektorübergreifend auf Landesebene 

auf einen neuen Wert von insgesamt 3,188 Milliarden €, was den höchsten Stand seit 20 Jahren bedeutet. Im 

Jahr 2015 wurden somit in Rheinland-Pfalz 2,4 % des BIP für Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgewen-

det (Stifterverband Wissenschaftsstatistik & Statistisches Bundesamt 2017). Rheinland-Pfalz liegt damit unter 

dem anvisierten Ziel der Europäischen Union, drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. 

Rheinland-Pfalz nähert sich diesem Ziel jedoch kontinuierlich. So wurden vor Beginn der Förderperiode im Jahr 

2011 lediglich rund 2,387 Milliarden € (rund 2 % des BIP) für FuE aufgewendet. Im Vergleich zu den anderen 

Bundesländern hat der prozentuale Anteil am BIP für FuE in Rheinland-Pfalz zwischen 2011 und 2015 am meisten 

zugenommen (ebd.). 

Der Beitrag des EPLR EULLE an der Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, 3 % des BIP der EU in 

Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren ist dabei jedoch als sehr gering einzuschätzen. Den höchs-

ten Beitrag zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation im Rahmen des EPLR EULLE liefern die 
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Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP) (M16). Im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaften 

wird dabei die Kooperation von landwirtschaftlicher Forschung und innovationsbereiten Unternehmen sowie 

anderen Akteurinnen und Akteuren in Rheinland-Pfalz gefördert. Dabei werden in sog. „Operationellen Grup-

pen“ (OG) Projekte mit Innovationspotential entwickelt werden, die Bezug zu den im EPLR EULLE benannten 

Bedarfen und Zielen der Entwicklung des ländlichen Raums und der Landwirtschaft haben. 

In einem ersten Aufruf im Jahr 2017 wurden im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP) aus 

zehn eingereichten Projektvorschlägen insgesamt sieben Projekte bewilligt. Das geplante Fördervolumen beträgt 

bis 2020 1,7 Mio. €, zum Stand 31.12.2018 wurden 400.000 Mio. € ausgezahlt. Da bislang kein abgeschlossenes 

Projekt existiert, beziehen sich die Bewertungen ausschließlich auf laufende EIP-Agri Vorhaben. 

Zielindikator T1 Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013 in Bezug auf den Gesamtbetrag der Ausgaben für das Programm zur Entwicklung des ländlichen 

Raums 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage wird außerdem der zusätzliche Wirkungsindikator T1 „Prozentsatz der 

Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug auf den Ge-

samtbetrag der Ausgaben für das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums (Schwerpunktbereich 1A)“ 

vorgeschlagen. Der Anteil für Forschung und Entwicklung innerhalb der Ausgaben für den EPLR EULLE wird dabei 

für Rheinland-Pfalz mit 0,83 % angegeben (Stand Mai 2019). Der monetäre Beitrag zur Förderung von Forschung 

und Entwicklung im Rahmen des EPLR EULLE ist daher als gering einzuschätzen.  

Schlussfolgerungen 

Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation haben in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz zwar deut-

lich zugenommen, sie liegen dennoch unterhalb des von der Europäischen Union angestrebten Ziels, mindestens 

drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. 

Der Beitrag des EPLR EULLE an den Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Innovation wird jedoch als sehr 

gering eingeschätzt. Da zum Zeitpunkt der Berichtslegung keine Projekte in Rheinland-Pfalz im Rahmen der EIP 

vollständig abgeschlossen waren, wird jedoch eine endgültige Bewertung der vorliegenden Frage erst im Rahmen 

der Ex post-Bewertung möglich sein. 

Gemäß der gängigen Auffassung von der „Arbeitsteilung“ der Europäischen Strukturfonds ist nicht der EPLR 

EULLE, sondern vielmehr der Europäische Strukturfonds für Forschung und Innovation für Beiträge zur Erreichung 

dieses Kernziels der Europa 2020 Strategie zuständig. Dennoch bestehen Möglichkeiten im Rahmen des Pro-

gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums Forschung, Entwicklung und Innovation zu fördern. 

Methodik 

Anteil der Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation am Bruttoinlandsprodukt (BIP)  

Die erforderlichen Werte zum Kernzielindikator „Anteil der Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innova-

tion am Bruttoinlandsprodukt“ konnten auf Landesebene aus Publikationen des Stifterverbandes Wissenschafts-

statistik bzw. auf der Seite des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, welches für Statistiken zu Innova-

tionsindizes für die Länder bzw. Regionen der EU berechnet, entnommen werden. 

Prozentsatz der Ausgaben für Forschung und Entwicklung innerhalb des EPLR EULLE  

Die aktuellen Zahlen des Indikators T1 auf Landesebene wurden aus dem EPLR EULLE abgerufen bzw. berechnet 

und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz übermittelt. 
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 Bewertungsfrage 24 – Klima und Treibhausgase 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beigetragen 

sowie zur Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, die Treibhausgas (THG)-Emissionen gegenüber 

1990 um mindestens 20 % (30 % unter den richtigen Voraussetzungen) zu verringern, den Anteil erneuerbarer 

Energien am Energieendverbrauch auf 20 % zu erhöhen und die Energieeffizienz um 20 % zu verbessern? 

Die Bewertungsfrage umfasst nach Ansicht des Evaluierungsteams drei Teilaspekte: (1) die Anpassung an den 

Klimawandel, (2) die Verringerung von Treibhausgas (THG)-Emissionen sowie (3) erneuerbare Energien und Ener-

gieeffizienz. Als wichtigster Aspekt in Bezug auf das EPLR EULLE wurde die Verringerung von THG-Emissionen 

identifiziert. Die Anpassung an den Klimawandel wird eher am Rande angeschnitten und erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz werden in Deutschland maßgeblich über andere Instrumente umgesetzt (z.B. das Erneuer-

bare-Energien-Gesetz, EEG). Der Beitrag des EPLR EULLE zu Klimaschutzmaßnahmen wird zwar auch in Bewer-

tungsfrage 28 genannt, da dies thematisch aber deutlich besser zu dieser Frage passt, wird die Thematik hier mit 

einbezogen.  

Interventionslogik 

Im EPLR EULLE sind keine Maßnahmen verankert, deren primäres Ziel es ist, zur Verringerung der THG-Emissio-

nen bzw. der Anpassung an den Klimawandel (Ausnahme Hochwasserschutz) beizutragen. Die Antwort auf die 

Bewertungsfrage basiert daher auf der Bewertung von Maßnahmen, die diese Thematik mit Nebeneffekten be-

dienen. Diesbezüglich sind z.T. Flächenmaßnahmen (10.1 a UGB, 10.1 b VK, 10.1 g UAG, M11 OEG) sowie in ge-

ringem Maße investive Teilmaßnahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramm (4.1 a AFP) und der Verarbei-

tung und Vermarktung (4.2 b V&V) zu nennen. Das EPLR EULLE und dessen Beitrag zur Thematik der Bewertungs-

frage wurden zudem mit weiteren relevanten Instrumenten verglichen. Zu nennen sind hier u.a. die 1. Säule der 

GAP, das Fachrecht (bez. Düngung etc.), das EEG und andere rechtlichen Vorgaben bezüglich erneuerbarer Ener-

gien sowie die Fachberatung. 

Methode 

Als Hilfestellung zur Beantwortung der Bewertungsfrage wurde am 21.03.2019 ein MAPP-Workshop („Method 

of Impact Assessment of Programmes and Projects“) durchgeführt (EU-Helpdesk, 2018). Kernpunkte der MAPP-

Methode sind eine Trendanalyse – eine Bewertung des Umweltzustands und von Trends anhand von Indikatoren 

– sowie das Erstellen und Ausfüllen einer Wirkungsmatrix, um damit die Beiträge der identifizierten relevanten 

Instrumente und Maßnahmengruppen zum jeweiligen Themenbereich besser einschätzen zu können. Der MAPP-

Workshop stellt einen Baustein der Evaluierung dar, die sich sonst stark auf die Beurteilung der einzelnen EULLE-

Maßnahmen stützt und soll helfen, EULLE in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. An der Veranstaltung, 

die das Ziel hatte die abiotischen Umweltwirkungen (Wasser, Boden, Klima) des EPLR EULLE zu bewerten, nah-

men neben dem Evaluierungsteam zehn weitere Expertinnen und Experten verschiedener Institutionen teil. Die 

Ergebnisse flossen mit in die Beantwortung dieser Bewertungsfrage ein.  

Zustand und Trend klimarelevanter Indikatoren in Rheinland-Pfalz 

Aufgrund der Ausrichtung des ELER auf die Landwirtschaft und da im Agrarumweltbereich die meisten Maßnah-

men mit Potential zur Reduzierung von THG-Emissionen verankert sind, wird im Folgenden der Fokus der Be-

trachtung auf die THG-Emissionen aus der Landwirtschaft gelegt. Der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz sind zwar 

nur etwa 5,4 % der gesamten THG-Emissionen zuzuschreiben (klarer Hauptemittent ist der Energiesektor), aller-

dings ist sie bei den besonders klimaschädlichen Gasen Methan (CH4; 45,6 %) und insbesondere Lachgas (N2O; 

69,0 %) als klarer Hauptemittent anzusehen (MUEEF, 2018). Kohlenstoffdioxid (CO2) wird hier nicht näher be-

trachtet, da der Anteil an den Emissionen aus der Landwirtschaft vergleichsweise gering ist. Hauptemissionsquel-

len sind die Kalkung (inkl. Wald) sowie die Anwendung von Harnstoff. CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch 

(z.B. für Treibstoffe oder die Herstellung von N-Mineraldüngern), werden nicht im Sektor Landwirtschaft berich-

tet. Ebenso liegen dem Evaluierungsteam keine Daten zu den Emissionen aus Landnutzungsänderungen vor 

(Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)).   

Betrachtet man die THG-Emissionen des Landwirtschaftssektors in Rheinland-Pfalz, so fällt auf, dass seit dem 
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Jahr 2000 keine wesentliche Veränderung stattgefunden hat und in den letzten Jahren (2007-2016) sogar ein 

Anstieg der THG-Emissionen um +4,3 % zu verzeichnen war (Hänel et al., 2018).  

Bei genauerer Betrachtung der Emittenten sticht hervor, dass in diesem Zeitraum insbesondere die direkten und 

indirekten N2O-Emissionen aus Böden deutlich höher ausfallen (+35,0 %). Zudem sind seit der verstärkten För-

derung von erneuerbaren Energien aus Biomasse die CH4-Emissionen aus der Vergärung von Pflanzen in die Höhe 

geschnellt (+61,0 %). Obwohl ihr Anteil an den THG-Emissionen der Landwirtschaft insgesamt sehr gering ist, 

werden der Vollständigkeit halber noch die CO2-Emissionen aus der Anwendung von Harnstoff genannt, die im 

gleichen Zeitraum um +185,8 % zugenommen haben (Hänel et al., 2018). Aufgrund des Rückgangs der Tierzahlen 

sind die THG-Emissionen aus der Tierhaltung mit -8,6 % etwas rückläufig (diese umfassen die durch die Verdau-

ung der Tiere produzierten CH4-Emissionen sowie die CH4- und N2O-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Ma-

nagement). Eine stärkere Abnahme ist bei den durch Bodenschutzkalkungen (inkl. Wald) entstehenden CO2-

Emissionen (-20,9 %) zu verzeichnen – insgesamt machen die Emissionen durch Kalkung aber nur einen sehr ge-

ringen Teil aus (Hänel et al., 2018).  

Bezüglich der N2O-Emissionen sind insbesondere Anstiege aufgrund der Ausbringung von Mineraldünger 

(+46,2 %; Anteil an N2O-Emissionen: 40,6 %) sowie indirekter Emissionen durch ausgewaschenen, abgeflossenem 

und reaktiven Stickstoff zu nennen (+21,2 %; Anteil an N2O-Emissionen: 21,7 %) (Hänel et al., 2018). Diese Werte 

weisen alle auf eine zunehmende Überdüngung landwirtschaftlicher Flächen hin (s. Bewertungsfrage 28). Derzeit 

noch mit einem Anteil von nur 2,1 % an den gesamten N2O-Emissionen sind die Emissionen aus der Vergärung 

von Energiepflanzen im selben Zeitraum um +197,1 % angestiegen (Hänel et al., 2018). Entsprechend obiger Zah-

len besteht somit weiterhin Handlungsbedarf zur Reduktion der THG-Emissionen aus der Landwirtschaft.  

Ammoniak (NH3) ist per se zwar kein THG, kann aber durch Emissionen Stickstoff-Einträge in andere Ökosysteme 

nach sich ziehen, indirekt als Stickstoffdünger wirken und zur Versauerung von Böden beitragen (Wulf et al., 

2017). Entsprechend wurden Ende 2016 auf EU-Ebene im Rahmen der sogenannten NERC-Richtlinie (Richtlinie 

(EU) 2016/2284) ehrgeizige Reduktionsziele vereinbart. Da in etwa 95 % der NH3-Emissionen aus der Landwirt-

schaft stammen, wird daher bei der Beantwortung der Bewertungsfrage auch NH3 mit betrachtet. In der Land-

wirtschaft lassen sich diesbezüglich drei Emittenten unterscheiden. Die meisten Emissionen entstehen in der 

Tierhaltung, gefolgt von Böden als Emissionsquelle aufgrund von Mineraldüngerapplikation und der Vergärung 

von Energiepflanzen. Im Zeitraum 2007-2016 sind die NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft um 3,3 % gesun-

ken, was auf den verbesserten Umgang mit Wirtschaftsdüngern zurückgeführt werden kann (-15,7 %; Anteil an 

NH3-Emissionen: 51,8 %). Entgegenwirkend sind bei den NH3-Emissionen aus Böden (+8,7 %; Anteil: 43,8 %) und 

insbesondere bei der Vergärung von Energiepflanzen (+162,9 %; Anteil: 4,4 %) Anstiege zu verzeichnen (Hänel et 

al., 2018). Letztendlich werden die gesetzten Ziele also bei weitem noch nicht erreicht.  

Bezugnehmend auf die vorgestellten Indikatoren und die gesetzten Ziele wird der Zustand bei den drei Verbin-

dungen (CH4, N2O, NH3) als kritisch eingestuft. Die Indikatoren zeigen in diesen Bereichen keine nennenswerten 

Veränderungen. In der Diskussion des MAPP-Workshops wurde angesprochen, dass bezüglich der Reduktion von 

landwirtschaftlichen CH4-Emissionen in Rheinland-Pfalz wenig Optimierungspotenzial bestehe, da Rheinland-

Pfalz eine vergleichsweise geringe Viehbesatzdichte und kaum natürliche Moorflächen aufweist (entwässerte 

Moore emittieren bedeutende Mengen an CO2). Handlungsbedarf wird bezüglich der Landwirtschaft daher eher 

in anderen Umweltbereichen gesehen – insbesondere bezüglich des steigenden Mineraldüngereinsatzes und den 

erhöhten N2O-Emissionen.  

Antwort auf die Bewertungsfrage 

Insgesamt trägt das EPLR EULLE zu einer Extensivierung der Bewirtschaftung bei, es wurden allerdings keine 

Maßnahmen, mit dem primären Ziel der Verringerung der THG-Emissionen programmiert. Etwaige Beiträge sind 

minimale Nebeneffekte von Maßnahmen mit einem anderen Fokus. Da der Handlungsbedarf insbesondere auch 

auf den N-Emissionen (N2O, NH3) liegt, muss das Fachrecht (u.a. Düngeverordnung) in die Verantwortung ge-

nommen werden. Es ist in Deutschland das zentrale Element um die Stickstoff-Ausbringung auf Landwirtschafts-

flächen und damit auch die verschiedenen Stickstoff-Emissionen zu regulieren. Für Maßnahmen des EPLR EULLE 

ist das geltende Recht immer die Basis. Die Teilnahme an Maßnahmen des EPLR EULLE beruht dagegen auf dem 

Prinzip der Freiwilligkeit, wodurch das bestehende Potenzial zwangsläufig nicht komplett ausgeschöpft werden 

kann.  

Beim Thema Anpassung an den Klimawandel sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Insgesamt betrachtet trägt 
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das EPLR EULLE nur einen geringen Teil dazu bei. Die durch das EPLR EULLE kofinanzierten Hochwasserschutzin-

vestitionen sind integraler Bestandteil der Rhein-Hochwasserstrategie und der Planungen des Landes für die 

Nahe. Die Ziele HQ200 am Rhein und HQ100 an der Nahe wurden noch nicht vollständig erreicht. Da beide Zielwerte 

jedoch lediglich auf der Abflussverteilung in Vergangenheit und Gegenwart beruhen, ist es nicht sicher, ob die 

geplanten Schutzmaßnahmen (Deichertüchtigung, Polder) in der Abwehr von Einflüssen des Klimawandels auch 

tatsächlich ausreichen werden. Weiterhin ist die Bewässerungsförderung im Rahmen des EPLR EULLE nur ein 

kleiner Baustein und andere Maßnahmen, wie Fruchtfolgegestaltung und Kohlenstoffspeicherungen im Boden 

haben, wenn überhaupt, einen minimalen Effekt (s. Bewertungsfrage 28). Die außerhalb des EPLR EULLE situierte 

Beratung stellt bezüglich Anpassungen an den Klimawandel Informationen für Landbewirtschaftende bereit und 

über die bundesweite Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz können Bewässerungsverbände 

gefördert werden.  

Erneuerbare Energien werden z.T. aus der Vergärung von Energiepflanzen gewonnen, die auf landwirtschaftli-

chen Flächen angebaut werden. Das EPLR EULLE beinhaltet allerdings keine Maßnahmen, die auf die Ausweitung 

des Anbaus von Energiepflanzen und damit eine Ausweitung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix 

ausgerichtet sind. Im Gegenzug führt der steigende Anbau von Energiepflanzen vermehrt zu Flächenkonkurrenz 

und zieht – wie oben dargestellt – auch eigene deutlich steigende THG-Emissionen nach sich. Letztendlich kann 

hier, trotz einer geringen Anzahl an investiven Förderungen, kein Effekt erwartet werden. 

Schlussendlich kann bzw. muss die Bewertungsfrage bezüglich der drei Aspekte wie folgt beantwortet werden: 

1. Das EPLR EULLE hat kaum bzw. nicht messbar zur Verringerung der THG-Emissionen beigetragen. Zwar 

nehmen die CH4-Emissionen aus der Landwirtschaft leicht ab, dieser Trend wird aber aufgrund steigender 

N2O-Emissionen aufgehoben (v.a. aufgrund der Stickstoff-Ausbringung auf Landwirtschaftsflächen). Da 

der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten THG-Emissionen mit 5,6 % gering ist, schlagen sich Ver-

änderungen der landwirtschaftlichen Emissionen nicht im Gesamtergebnis nieder. Nichtsdestotrotz be-

steht weiterhin Handlungsbedarf, insbesondere bezüglich der sich vergrößernden Stickstoffproblematik 

(die auch Auswirkungen auf die Ressourcen Wasser und Boden hat, s. Bewertungsfrage 28). Die steigen-

den Emissionen aus der Vergärung von Energiepflanzen sind ebenso zu beobachten. 

2. Das EPLR EULLE hat, in sehr geringem Maße, zur Anpassung an den Klimawandel beigetragen – der Bei-

trag kann allerdings nicht quantifiziert werden. Die Anpassung an den Klimawandel wurde mit Ausnahme 

der Hochwasserschutzinvestitionen nicht direkt im EPLR EULLE thematisiert. Effekte können durch Se-

kundärwirkungen anderweitig ausgelegter Maßnahmen erzielt werden. Wie auch bei Punkt 3 sind von 

Instrumenten außerhalb des EPLR EULLE Effekte zu erwarten. 

3. Das EPLR EULLE hat nicht dazu beigetragen den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und die Ener-

gieeffizienz zu verbessern. Diese Thematik wird in Deutschland mit anderen Instrumenten adressiert. 
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 Bewertungsfrage 25 – Armut 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zur Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, die Zahl der 

unterhalb der nationalen Armutsgrenzen lebenden Europäer zu verringern, beigetragen? 

Interventionslogik 

Für die Verringerung der Zahl der unterhalb der nationalen Armutsgrenzen lebenden Europäer – und damit für 

die Beantwortung der Bewertungsfrage 25 – sind folgende Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten 

relevant: 

 M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2    Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

 M6.4b - Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im 

Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

 M4a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Von diesen Maßnahmen sind vor allem das Agrarinvestitionsförderungsprogramm, die Förderung von Investiti-

onen zur Einkommensdiversifizierung und LEADER geeignet, die Zahl der unterhalb der nationalen Armutsgren-

zen lebenden Europäer zu verringern. 

Beantwortung der Bewertungsfrage anhand der Bewertungskriterien  

Die Beantwortung der Bewertungsfrage 25 erfolgt anhand des folgenden Bewertungskriteriums:  

 Die Anzahl der unterhalb der nationalen Armutsgrenzen lebenden Personen hat sich verringert. 

Tabelle 25.1 enthält die entsprechenden, von der EU-Kommission vorgesehenen Wirkungsindikatoren. 

Tabelle 25.1: Verbindung zwischen den Bewertungskriterien, den gemeinsamen und zusätzlichen Wirkungsin-
dikatoren 

Bewertungskriterien 
 

Gemeinsame Wirkungsindikato-
ren 

Ergänzte Indikatoren und  
Informationen 

Die Anzahl der unterhalb der nationa-
len Armutsgrenzen lebenden Perso-
nen hat sich verringert. 

I.15 Ausmaß der ländlichen Armut Kernzielindikator (Europa2020): An-
zahl der Personen, die von Armut o-
der sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind 

 

I.15: Ausmaß der ländlichen Armut 

Die Quote der armutsgefährdeten Bevölkerung im ländlichen Raum Deutschlands entwickelte sich in den ver-

gangenen Jahren rückläufig. Im Jahr 2013 lag diese bei 19,9% und ging bis 2015 auf 16,9% zurück. Mit einem 

Zwischenanstieg auf 17,2% in 2016 bewegte sich die Quote auch 2017 mit 16,8% auf nahezu demselben Niveau. 

Dementsprechend waren 3,166 Mio. Personen im ländlichen Raum Deutschlands von Armut und sozialer Aus-

grenzung bedroht. Für 2016 und 2017 liegen in der Eurostat-Datenbank auf NUTS2-Ebene Schätzwerte zur Ar-

mutsgefährdungsquote vor (siehe Tabelle 25.2). Den Werten der Tabelle 25.2 zufolge sind die Menschen in den 

rheinland-pfälzischen Regierungsbezirken Koblenz und Rheinhessen-Pfalz stärker von Armut bedroht als es dem 

deutschen Durchschnitt entspricht. Wenngleich die Armutsgefährdungsquote im Regierungsbezirk Triers inner-

halb eines Jahres rapide gestiegen ist, liegt sie dennoch als einzige unterhalb des bundesdeutschen Durch-

schnitts. Nach der EU-Definition für EU-SILC gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % 
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des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt (Schwellenwert der Armutsgefährdung). 2017 lag 

dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 1.096 € im Monat, für zwei Erwachsene 

mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.302 € im Monat. 

Tabelle 25.2: Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Bevölkerung nach Verstädterungsgrad bzw. nach 
NUTS2-Regionen in den Jahren 2016 und 2017 

Räumliche Bezugsebene Armutsgefährdungsquote (in % der Bevölkerung) 

 2016 2017 

Deutschland 19,7 19,0 

Deutschland – Überwiegend ländliche Regionen  

(<100 Ew./km²) 

17,2 16,8 

 

Deutschland – Intermediäre Regionen  

(100-499 Ew./km²) 

17,6 17,2 

Deutschland – Überwiegend städtische Regionen  

(>500 Ew./km²) 

23,7 22,3 

Regierungsbezirk Koblenz 20,3 20,2 

Regierungsbezirk Trier  15,6 17,6 

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 22,7 19,3 

Quelle: Eurostat, 2019 

Kernzielindikator: Anzahl der Personen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind 

Tabelle 25.3: Arbeitslose und Langzeitarbeitslose in Rheinland-Pfalz in den Berichtsjahren 2008 und 2017 in-
klusive Veränderungen 

Jahr  

Arbeitslose 
Veränderung insge-

samt 
Veränderung Lang-

zeitarbeitslose 

Insgesamt 
davon lang-

zeitarbeitslos 
Arbeitslosen-

quote  
Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

2008 116.094 40.112 5,6 
-9.795 -8,44 % -6.228 -15,53 % 

2017 106.299 33.884 4,8 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2009; Bundesagentur für Arbeit, 2018 

Laut Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit betrug die Arbeitslosenquote im Jahr 2017 in Rheinland-

Pfalz 4,8 % und lag somit unter dem bundesdeutschen Wert von rund 5,7 %. Um das Kernziel der Strategie Europa 

2020 zu erreichen, die Anzahl der Personen zu reduzieren, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 

sind, hat sich Deutschland zum Ziel gesetzt, die Langzeitarbeitslosigkeit zu verringern. Dabei konnte das Ziel, die 

Langzeitarbeitslosenquote im Vergleich zum Bezugsjahr 2008 um 20 % zu reduzieren, landesweit nicht erreicht 

werden (vgl. Tabelle 25.3). Der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit zufolge wurde landesweit die 

Zahl der Langzeitarbeitslosen um 15,53 % reduziert, was 6.228 Personen entspricht. Neben der Zahl der Lang-

zeitarbeitslosen war in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 jedoch auch die durchschnittliche jährliche Arbeitslosen-

quote insgesamt um 0,8 % (9.795 Personen) geringer als im Jahr 2008.  

Abschätzung möglicher Wirkungen des EPLR EULLE 

Ausbildung, Qualifizierung und Beratung: 

Direkte Effekte der programmierten Vorhabensarten im Bereich der Ausbildung, Qualifizierung und Beratung des 

EPLR EULLE sind nicht zu erwarten. Dagegen können von diesen Vorhabensarten sehr wohl indirekte Effekte 

ausgehen, indem durch die Qualifizierung von schlecht ausgebildeten oder von Armut bedrohten Personen deren 

Chancen auf die Erlangung einer das Einkommen sichernden oder erhöhenden Beschäftigung gesteigert werden. 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

242 

Investitionsförderung: 

Direkte Effekte des EPLR EULLE lassen sich vor allem auf die Einkommenssicherung der Landwirtinnen und Land-

wirte feststellen. Es ist jedoch fraglich, ob das Agrarinvestitionsförderprogramm oder die Förderung von Investi-

tionen zur Einkommensdiversifizierung bzw. in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse Aus-

wirkungen auf die Zielgruppe der armutsgefährdeten Bevölkerung hat. Der tatsächliche Beitrag dieser Vorha-

bensarten auf die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen Personen lässt sich nur schwer abschätzen und 

wird als marginal bis nicht existent eingeschätzt.  

LEADER: 

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des LEADER-Ansatzes können indirekte Beiträge des EPLR EULLE 

auf die Armutssituation im ländlichen Raum erwartet werden. So kann beispielsweise die Lebensqualität durch 

die Verbesserung von Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum gesteigert werden. Unterschiedliche Zielgrup-

pen wie Familien und Senioren können sowohl von wirtschaftlichen (z.B. Etablierung eines Dorfladens, Touris-

musförderung) als auch von sozialen Aktivitäten (z.B. Pflegenetzwerke, Begegnungszentren) profitieren. Beson-

ders die Armut im Alter scheint im ländlichen Raum ein Problem zu sein. Wesentliche Folge von Armut ist auch 

häufig die Immobilität von betroffenen Personengruppen, die besonders im ländlichen Raum deutliche negative 

Auswirkungen auf die soziale Teilhabe hat. Die Förderung z.B. von Mobilitätsnetzwerken kann so wesentlich die 

Wirkungen von Armut vermindern. Der direkte Beitrag von LEADER auf die von Armut und sozialer Ausgrenzung 

betroffen Personen lässt sich nur schwer abschätzen und wird ebenfalls als marginal eingeschätzt. 

Schlussfolgerungen 

Die bislang implementierten Maßnahmen des EPLR EULLE sind nicht primär darauf ausgelegt, die Anzahl der 

unterhalb der nationalen Armutsgrenze lebenden Personen zu reduzieren. Dementsprechend lassen sich nur in-

direkte Effekte auf die Reduzierung der Anzahl der von Armut bedrohten Personen feststellen. Einige der be-

trachteten Maßnahmen haben jedoch unter entsprechender Anpassung durchaus das Potential, die Armut im 

ländlichen Raum zu reduzieren.  

Gemäß der gängigen Auffassung von der „Arbeitsteilung“ der Europäischen Strukturfonds ist nicht der EPLR 

EULLE sondern vielmehr der Europäische Sozialfonds (ESF) für Beiträge zur Erreichung dieses Kernziels der Eu-

ropa 2020 Strategie zuständig. Dennoch bestehen Handlungsbedarfe im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz, de-

nen auch mit Maßnahmen des EPLR EULLE begegnet werden kann. 

Methodik 

Zielindikators I.15 Ausmaß der ländlichen Armut 

Das Ausmaß der ländlichen Armut kann näherungsweise über die Quote der armutsgefährdeten Bevölkerung im 

ländlichen Raum abgebildet werden. Unterhalb von 60% des nationalen Medians des verfügbaren Nettoäquiva-

lenzeinkommens werden Haushalte als armutsgefährdet angesehen. Dünn besiedelte Gebiete mit weniger als 

100 Einwohnern pro km² stehen dabei stellvertretend für den ländlichen Raum. Die Quote der armutsgefährde-

ten Bevölkerung im dünn besiedelten Raum wird seitens Eurostat nur auf nationaler Ebene angeboten. Es liegen 

in der Eurostat-Datenbank Schätzwerte zur Armutsgefährdungsquote bis 2017 auf NUTS2-Ebene vor, die in 

Deutschland den Regierungsbezirken entsprechen. 

Kernzielindikator: Anzahl der Personen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind 

Deutschland hat als Indikator für das Kernziel der Strategie Europa 2020 Armut und soziale Ausgrenzung zu re-

duzieren, die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Bezugsjahr 2008 definiert. Dabei wird auf nationaler 

Ebene angestrebt, die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen im Jahr 2017 im Vergleich zum Bezugsjahr 2008 

um 20% zu verringern. Statistische Informationen zu den Arbeitslosen nach ausgewählten Personengruppen lie-

fert die Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit für mehrere Jahre. Um die Veränderung der Zahl als 
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langzeitarbeitslos geltenden Personen in Anzahl und Prozent zu erfassen, wurden die Jahre 2008 und 2018 mit-

einander verglichen. 

Qualitative Abschätzung: 

Zur Ein- und Abschätzung der direkten und indirekten Effekte der relevanten Maßnahmen wurde innerhalb des 

Evaluationsteams eine Diskussionsrunde durchgeführt. Diese lieferte zahlreiche Aussagen bezüglich der direkten 

und indirekten Effekte der umgesetzten Maßnahmen und zu erwartenden Zielbeiträge des EPLR EULLE. 
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 Bewertungsfrage 26 – Biodiversität und Ökosysteme 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zur Verbesserung der Umwelt und zur Erreichung des Ziels der EU-

Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beigetragen, den Verlust an biologischer Vielfalt und die De-

gradation der Ökosysteme zum Stillstand zu bringen und biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen wie-

derherzustellen? 

Die Bewertungsfrage umfasst nach Ansicht des Evaluierungsteams zwei Teilaspekte: (1) die Erhaltung und Wie-

derherstellung der biologischen Vielfalt und (2) die Verbesserung der Umwelt. Der zweite Teilaspekt betrifft 

überwiegend abiotische Interaktionen und wird in den Bewertungsfragen 24 und 28 adressiert. Demnach wurde 

Biodiversität als das Hauptthema der Bewertungsfrage 26 festgelegt. 

Interventionslogik 

Die Antwort auf die Bewertungsfrage basiert zum Großteil auf der unter Bewertungsfrage 8 (SPB 4A) dargestell-

ten Interventionslogik. Maßnahmen mit Primär- oder Sekundärwirkung in diesem, der Biodiversität zugeteilten, 

SPB sind auch bezüglich der Einschätzung des Beitrags des EPLR EULLE zum Erhalt und Schutz der Biodiversität 

im Rahmen von Frage 26 von Relevanz. Sie umfassen insbesondere den Vertragsnaturschutz (VN), aber auch 

andere Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM, M10), die Förderung des ökologischen Landbaus (M11) so-

wie in relativ geringem Umfang auch investive Maßnahmen. Zusätzlich zur o.g. Interventionslogik wurde der An-

teil des EPLR EULLE an den zu verzeichnenden Entwicklungstrends mit weiteren potenziell wirksamen Instrumen-

ten in Beziehung gesetzt und analysiert. Zu nennen sind hier u.a. die 1. Säule der GAP, das Fachrecht, externe 

Förderung durch den Bund und die EU, das landesfinanzierte Naturschutzmanagement, Ökokonten, Ersatz- und 

Ausgleichsmaßnahmen sowie die Flurbereinigung.   

Die Biodiversität als Ganzes ist sehr komplex und umfasst verschiedenste Naturräume, Lebensraum- und Nut-

zungstypen sowie Interaktionen zwischen Tier- und Pflanzenarten. Das EPLR EULLE legt den Fokus auf den Be-

reich der Landwirtschaft, weshalb bei der Beantwortung der Bewertungsfrage auf die biologische Vielfalt in Wäl-

dern und Gewässern nicht näher eingegangen wird. In der Kulturlandschaft werden für ein erfolgreiches Natur-

schutzmanagement mit entsprechender Vernetzung von Habitaten kontextspezifisch zum einen integrative An-

sätze (z.B. Blühstreifen, Gewässerrandstreifen), zum anderen (arten-)spezifische Förderungen (z.B. geschützte 

Biotope) benötigt (Grass et al., 2019). Um Zustand und Trend der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen in Rheinland-Pfalz bewerten zu können, wurden daher mehrere Kriterien ausgewählt bzw. Nutzungstypen 

unterschieden. Neben den flächenmäßig bedeutenden Acker- und Grünlandflächen werden auch die Biodiversi-

tät im Obst- und Weinbau sowie die Strukturvielfalt in der Landschaft betrachtet. 

Methode 

Als Hilfestellung zur Beantwortung der Bewertungsfrage wurde am 20.03.2019 ein Workshop durchgeführt, in 

welchem die von der EU vorgeschlagene Methode zur Erfassung von Programmwirkungen angewandt wurde 

(„Method of Impact Assessment of Programmes and Projects“ (MAPP), EU-Helpdesk, 2018). Kernpunkte des 

MAPP-Ansatzes sind eine Trendanalyse – eine Bewertung des Umweltzustands und von Trends anhand von Indi-

katoren – sowie das Erstellen und Ausfüllen einer Wirkungsmatrix, um damit die Beiträge der identifizierten re-

levanten Instrumente und Maßnahmengruppen zum jeweiligen Themenbereich besser einschätzen zu können. 

Der MAPP-Workshop stellt einen Baustein der Evaluierung dar, die sich sonst stark auf die Beurteilung der ein-

zelnen EULLE-Maßnahmen stützt und soll helfen, das EPLR EULLE in einen größeren Zusammenhang einzuord-

nen. An der Veranstaltung, die das Ziel hatte die biotischen Umweltwirkungen (Biodiversität) des EPLR EULLE zu 

bewerten, nahmen neben dem Evaluierungsteam elf weitere geladene Expertinnen und Experten verschiedener 

Institutionen teil. Die Ergebnisse flossen mit in die Beantwortung dieser Bewertungsfrage ein. 

Zustand und Trend der Biodiversität in Rheinland-Pfalz 

Eine Herausforderung war, dass die Bewertung von Zustand und Trend der Biodiversität in Rheinland-Pfalz durch 

einen Mangel an Indikatoren bzw. deren Aktualisierung sowie durch nicht-ausreichendes Monitoring erschwert 

wird. 
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Als einer der wenigen zur Verfügung stehenden Indikatoren zur Bewertung des Zustands der Natur können die 

Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High-Nature-Value (HNV)-Indikator) herangezogen werden; ein 

Indikator, der alle zwei Jahre erhoben wird und gegenüber der EU zu berichten ist. Bei Betrachtung der Entwick-

lung zeigt sich ein zeitweiser Anstieg der HNV-Flächen von 12,6 % der gesamten Agrarlandschaftsfläche in 2009 

auf 14,0 % im Jahr 2011. Seitdem zeigt der Indikator allerdings einen negativen Trend, für das Jahr 2017 wurde 

sogar nur ein Wert von 12,5 % ermittelt (LIKI, 2018b). Im Rahmen des Indikators sind dabei drei Wertstufen zu 

unterscheiden, wobei Landnutzungsintensität und Habitat-Heterogenität die bedeutendsten beeinflussenden 

Faktoren darstellen (Maskell at al., 2019). Während die naturschutzfachlich besonders bedeutenden Flächen von 

äußerst hohem (Stufe I) und sehr hohem Naturwert (Stufe II) von 1,8 % auf 2,2 % bzw. 4,1 % auf 4,9 % zugenom-

men haben, ist bei Flächen mit mäßig hohem Naturwert (Stufe III) eine Abnahme von 6,7 % auf 5,4 % zu verzeich-

nen (LIKI, 2018b). Im Rückschluss bedeutet dies, dass es zwar einen Zuwachs an qualitativ hochwertigen HNV-

Flächen gibt, der Indikator aber weiterhin rückläufig ist und naturschutzfachlich wichtige Landwirtschaftsflächen 

verloren gehen. Laut Expertinnen und Experten sind hiervon insbesondere Strukturelemente betroffen. So wer-

den Bewirtschaftungseinheiten immer größer und die Anzahl der Randstrukturen, wie z.B. nicht-gemähte Parzel-

lenränder, nicht-gemähte Inseln im Bereich von Weidezäunen, Erdwege, geht weiterhin dramatisch zurück (s. 

u.a. Dietzen et al., 2019). HNV-Flächen lassen sich zudem auch Landnutzungstypen zuordnen. So setzen sie sich 

im Jahr 2015 aus Grünland (5,6 %), Landschaftselementen (4,7 %), Obstbeständen (1,0 %), Äckern (0,9 %) sowie 

Brachen und sonstigen Flächen zusammen (0,2 %) (StaLa, 2018g). Letztendlich besteht hier also weiterhin drin-

gender Handlungsbedarf – neben Grün- insbesondere auch im Ackerland, welches nicht nur durch intensive 

Landnutzung geprägt, sondern auch bezüglich der Ausstattung der Landschaft mit Strukturelementen und Rand-

strukturen von hoher Relevanz ist. 

Der Feldvogelindikator (Teilindex „Agrarland“ des Indikators Artenvielfalt und Landschaftsqualität), welcher den 

Bestand repräsentativer Vogelarten in der Agrarlandschaft ausdrückt, ist von allen Bundesländern gegenüber der 

EU zu berichten. In der Regel führen (Hobby-)Ornithologen die Aufnahmen durch, was in Rheinland-Pfalz bisher 

aber nicht ausreichend funktioniert hat. Daher beauftragte das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten im Jahr 2018 die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz e.V. mit der Organisa-

tion und Durchführung des Vogel-Monitorings. Erste Ergebnisse sind jedoch nicht vor Ende 2019 zu erwarten und 

der Indikator kann daher derzeit nicht als Bewertungsgrundlage herangezogen werden. Bestehende Berichte 

zum Stand der Avifauna in der Kulturlandschaft gehen jedoch von einem weiterhin stark negativen Trend aus 

(Dietzen et al., 2019). 

Eine (etwas veraltete) Momentaufnahme des Zustands der Biodiversität in Rheinland-Pfalz liefern die Roten Lis-

ten der Brutvögel und Großschmetterlinge aus dem Jahr 2014. Demnach sind gut ein Drittel der Brutvogelarten 

(Simon et al., 2014) und fast die Hälfte der Großschmetterlinge (Schmidt, 2014) gefährdet, stark gefährdet, vom 

Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Schmetterlinge können neben Feldvögeln ebenfalls als ein aus-

sagekräftiger Indikator für die Diversität in verschiedenen Habitaten genutzt werden und zeigen europaweit ab-

nehmende Tendenzen (EEA, 2013). 

Bei Betrachtung der Biodiversität und des Naturschutzes sind zudem Schutzgebiete von Bedeutung. So bedecken 

FFH- und Vogelschutzgebiete mit Überschneidungen insgesamt etwa 19,4 % (384.744 ha) der Landesfläche (LA-

NIS, 2018). FFH-Gebiete bestehen auf 12,9 % (256.723 ha) der Landesfläche, von denen allerdings etwa 80 % auf 

Waldgebiete entfallen, auf die das EPLR EULLE aber keinen Einfluss hat, da keine Forstmaßnahmen gefördert 

werden. Ebenso sind in Bezug zum Schutze der Biodiversität der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das Biosphä-

renreservat Pfälzerwald und die Vielzahl der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete in Rheinland-Pfalz zu 

nennen. 

Landschaftszerschneidung und Schlaggrößen landwirtschaftlicher Nutzflächen sind weitere wichtige Anhalts-

punkte für die Bewertung der biologischen Vielfalt, da insbesondere für wandernde Tierarten bzw. Arten mit 

großen Aktionsradius große unzerschnittene Lebensräume unabdingbar sind (LIKI, 2019). Insofern kann leicht 

positiv bewertet werden, dass beim Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume über 100 km2 und der effek-

tiven Maschenweite seit 2010 wieder günstige Entwicklungen zu verzeichnen sind (LIKI, 2019) – allerdings wer-

den die Werte aus dem Jahr 2005 noch nicht wieder erreicht. 
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Bezogen auf den Schutz der Biodiversität sind neben Auswirkungen der Landwirtschaft der Flächenverbrauch 

und die Flächenversiegelung weitere wesentliche Probleme. In den letzten Jahren kamen zudem der ansteigende 

Anbau von Pflanzen zur Energiegewinnung und die daraus resultierende Flächenkonkurrenz hinzu. Weiterhin 

wird die Biodiversität auch mehr und mehr durch den Klimawandel beeinflusst – dessen Auswirkungen sind aber 

noch nicht klar belegbar.  

Die Biodiversität auf Ackerland wird als Ergebnis der MAPP-Workshops als niedrig eingestuft und verschlechtert 

sich zunehmend. Für die biologische Vielfalt bedeutende Randstrukturen gehen verloren. Demgegenüber neh-

men Brachen auf niedrigem Niveau zu, sind aber v.a. dort zu finden, wo sie aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

günstig sind, jedoch nicht unbedingt dort, wo sie ökologisch am sinnvollsten wären (z.B. zur Biotopvernetzung). 

Zudem wird eine Förderung der ökologisch sinnvollen Stoppelbrache derzeitig nicht angeboten. Auch auf Grün-

land besteht ein landesweit negativer Trend der Biodiversität. In peripheren Gebieten mit zurückgehender Vieh-

haltung und zunehmenden Betriebsaufgaben bestehen insbesondere im Brachfallen von Grünland sowie in der 

Verbuschung Probleme. Zudem fehlen Mosaikstrukturen mit unterschiedlichen Intensitäten und Nutzungszeit-

punkten. Der Zustand der Biodiversität im Weinbau kann schwer erfasst werden, da zum einen Nutzungsaufga-

ben regional variieren und Brachen zum anderen auch wichtige Sekundärhabitate sein können, die durch eine 

Wiederbewirtschaftung an Artenreichtum verlieren. Ebenso konnte der Zustand der Biodiversität im Obstbau im 

Rahmen des MAPP-Workshops nicht klar eingeschätzt werden. Verbunden mit dem Rückgang der Anbauflächen 

im Streu- und Erwerbsobstanbau wird jedoch eine Verschlechterung der entsprechenden Biodiversität vermutet. 

Bezüglich der Strukturausstattung in der Landschaft wird der Zustand als schlecht mit weiter abnehmender Ten-

denz eingestuft. Insbesondere die Zunahme der Größe von Bewirtschaftungseinheiten und der Rückgang der 

Anzahl an Strukturelementen wirken sich diesbezüglich negativ aus. 

Antwort auf die Bewertungsfrage 

Das EPLR EULLE trägt insbesondere auf Grünland, Ackerland und bezüglich der Strukturvielfalt zur Förderung der 

Biodiversität in der Agrarlandschaft bzw. auf landwirtschaftlich genutzten Flächen bei. Dabei wird den VN-Maß-

nahmen (z.T. auch anderen spezifischen Vorhabensarten wie z.B. M10.1 f (SABA) eine große Wirksamkeit zuge-

sprochen, wobei deren Flächenumfang aber weiterhin zu gering ist um sich bemerkbar auf die Gesamttrends der 

Biodiversität auszuwirken. Bei anderen, unspezifischer wirkenden, AUKM und dem Ökolandbau werden zwar 

umfangreichere Flächen gefördert, diese Maßnahmen haben aber eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit be-

züglich des Biodiversitätsschutzes. Ziel dieser Flächenmaßnahmen ist es, die Landwirtschaft möglichst flächen-

deckend an Ansätze zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität heranzuführen und ein entsprechendes Be-

wusstsein zu schaffen. 

Neben dem EPLR EULLE ist in Rheinland-Pfalz v.a. das Naturschutzmanagement von Bedeutung, welche die Bio-

topbetreuung sowie nationale Förderungen (bspw. nicht-produktive Investitionen) umfasst. Auch der VN und 

das rheinland-pfälzische Programm Partnerbetrieb Naturschutz sind integrale Bestandteile. Als flankierendes 

und sehr eng mit dem EPLR EULLE verzahntes Instrument ist es sehr wichtig, um Maßnahmen in der Fläche um-

zusetzen. Eine vergleichsweise geringe Bedeutung für den Biodiversitätsschutz hat die 1. Säule der GAP, die 

hauptsächlich dazu beiträgt, auch extensiv genutzte Flächen in der Bewirtschaftung zu halten und Grünland vor 

Umbruch zu schützen. Durch das „Greening“ in der ersten Säule nahmen Brachen und Streifenelemente in der 

Agrarlandschaft zu und das Bewusstsein der Landwirte für Biodiversität wurde gestärkt. Bürokratie, Aufwand 

sowie Regeln zu Beihilfefähigkeit und Cross Compliance-Auflagen können sich aber weiterhin hemmend auf die 

Akzeptanz politischer Instrumente und Ansätze und letztendlich auch auf die Umsetzung von naturschutzfachli-

chen Maßnahmen auswirken. Förderprojekte des Bundes oder der EU haben v.a. regionale Bedeutung beim 

Schutz der Biodiversität und widmen sich i.d.R. spezifischen Zielen (z.B. Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Projekte 

oder Projekte aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt). 

Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz verschiedene Instrumente und Maßnahmen, die gut ineinandergreifen. Ins-

besondere das EPLR EULLE in Kombination mit dem Naturschutzmanagement hat einen deutlichen Einfluss auf 

die Strukturausstattung und die Biodiversität in der Agrarlandschaft. Aber auch diese Instrumente sind bisher 

nicht ausreichend, um den Verlust an Biodiversität zu stoppen – ohne die entsprechende Förderung würde dieser 

jedoch noch negativer ausfallen. Letztendlich leistet die Förderung daher nur einen eingeschränkten Beitrag, v.a. 
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da die Flächen-Zielwerte, die im EPLR EULLE für Flächenmaßnahmen festgelegt wurden, nicht auf dem tatsächli-

chen flächenbezogenem Bedarf basieren, sondern sich an den verfügbaren Finanzmitteln orientieren, die im 

Zuge der Verteilung der Mittel des EPLR EULLE zur Verfügung gestellt wurden. 
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 Bewertungsfrage 27 – Wettbewerbsfähigkeit  

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zum Ziel der GAP beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Land-

wirtschaft zu fördern? 

Interventionslogik 

Für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft – und damit für die Beantwortung der Bewer-

tungsfrage 27 –sind folgende Maßnahmen, Teilmaßnahmen bzw. Vorhabensarten relevant: 

 M1 – Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen 

 M2 – Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste  

 M4.1a – Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

 M4.3d – Förderung zur Erschließung von Rebflächen in Steillagen einschließlich Erhalt von Weinbergs-

mauern 

 M4.1e – Förderung von Investitionen für Spezialmaschinen (FIS) 

 M6.4a – Förderung von Investitionen in Einkommensdiversifizierung (FID) 

Von diesen Maßnahmen sind vor allem das AFP, die FIS und FID geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit in einem 

Unternehmen durch gezielte Investitionen zu steigern.  

Die Maßnahmengruppen M1 und M2 haben eher begleitenden Charakter und es hängt stark von den Inhalten 

der Beratung etc. ab, ob wettbewerbsrelevante Aspekte berücksichtigt werden. Dies war bisher nicht der Fall. 

Die Förderung zur Erschließung von Rebflächen in Steillagen wurde bisher nicht umgesetzt, daher ist sie für die 

Bewertung nicht relevant. 

Beantwortung der Bewertungsfrage anhand der Bewertungskriterien  

Die Befragung von vier Experten und 30 Begünstigten des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP; M4.1a) 

sowie die Auswertung rheinland-pfälzischer Testbetriebsdaten ergab, dass das Entwicklungsprogramm EULLE 

mit seinen diversen Fördermaßnahmen insgesamt geeignet ist die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu 

fördern. Allerdings werden einige Maßnahmen deutlich weniger umgesetzt, wie ursprünglich geplant, so dass 

die Wirksamkeit beschränkt ist.  

Da die jüngsten Angaben der offiziellen Wirkungsindikatoren der EU-Kommission aus 2014 stammen und die 

Faktorproduktivität in der Landwirtschaft für Rheinland-Pfalz nicht vorliegt (siehe Kapitel 5.2, I.1, I.2, I.3), wurden 

für die Analyse einige ergänzende Indikatoren verwendet (vgl. Tabelle 27.1).  

Tabelle 27.1: Ergänzende Wirkungsindikatoren 

 Rheinland-Pfalz Deutsch-
land 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2017 
Landwirtschaftliche Bruttowertschöpfung (BWS) 
[Mio. €] 

1.508 1.380 1.326 1.416 20.832 

Anteil der landwirtschaftlichen BWS an gesamt-
wirtschaftlicher BWS  

1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 0,7% 

Wirtschaftsjahr 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

Ordentliches Ergebnis (gesamt) [€] 67.577 50.021 53.267 58.601 53.196 

Ordentliches Ergebnis Ackerbau [€] 71.736 31.388 50.053 42.962 53.550 

Ordentliches Ergebnis Milchwirtschaft [€] 71.645 36.154 34.677 43.225 48.073 

Ordentliches Ergebnis Verbund [€] 67.327 33.963 48.652 49.720 50.265 

Eigenkapitalrentabilität (gesamt) 3,2% -0,1% 0,4% 1,2% 1,6% 

EK-Rentabilität Ackerbau 5,3% 1,2% 1,8% 0,5% 2,1% 

EK-Rentabilität Milchwirtschaft 4,8% -2,1% 2,2% -0,6% 0,8% 

EK-Rentabilität Verbund  3,4% -1,5% 0,0% 0,4% 1,1% 
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Quellen: StaLa37; Testbetriebsdaten38 

Die Indikatoren „Ordentliches Ergebnis“ und „Eigenkapitalrentabilität“ sind aus den Buchführungsabschlüssen 

des BMEL39-Testbetriebsnetzes entnommen. Sie beziehen sich daher nur auf eine Teilmenge der landwirtschaft-

lichen Betriebe, die für die Berechnung der BWS herangezogen wurden. Die beiden Gesamtwerte des ordentli-

chen Ergebnisses und der Eigenkapitalrentabilität beinhalten zudem Weinbaubetriebe. 

Die Beantwortung der Bewertungsfrage 27 erfolgt anhand der drei folgenden Bewertungskriterien:  

 Veränderung des landwirtschaftlichen Betriebseinkommens 

 Veränderung des landwirtschaftlichen Faktoreinkommens 

 Veränderung der Produktivität in den landwirtschaftlichen Betrieben  

Veränderung des landwirtschaftlichen Betriebseinkommens40 

Die Untersuchungen zu diesem Bewertungskriterium ergaben uneinheitliche Ergebnisse. Tendenziell zeichnet 

sich aber eine Steigerung des landwirtschaftlichen Betriebseinkommens durch die geförderten Investitionen ab. 

Wie bereits in der Bewertungsfrage 4 (Schwerpunktbereich 2A) ausgeführt wurde, ergaben die Schätzungen des 

Evaluierungsteams auf Basis der Daten der rheinland-pfälzischen Buchführungsbetriebe, dass eine ELER-Förde-

rung zwar ein zusätzliches durchschnittliches Betriebsergebnis von fast 18.300 € je Arbeitskraft bewirkt, das Er-

gebnis aber nicht signifikant ist. Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 22,5% kann die Wirkung der Maßnahme 

also nicht hinreichend belegt werden. Die wahrscheinliche Ursache der nicht-signifikanten Ergebnisse ist in der 

Selektion der über EULLE investiv geförderten Betriebe begründet. So liegt das ursprüngliche Betriebsergebnis 

bei geförderten Betrieben im Antragsjahr signifikant höher als bei nicht geförderten Betrieben, es wurden also 

bereits überdurchschnittlich wettbewerbsfähige Betriebe gefördert. 

In einer Kurzbefragung von 30 Begünstigten des AFP nach Abschluss ihrer geförderten Investition haben 23 der 

Befragten (76,7%) eine Steigerung des Betriebsergebnisses durch die geförderte Investition bestätigt. Es wurden 

vor allem Erlössteigerungen (z.B. höhere Milchleistung der Kühe), aber auch Kostenreduzierungen (z.B. geringe-

rer Dieselverbrauch, geringere Tierarztkosten) als Gründe angegeben.  

Die vier befragten Experten sahen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen als mögliche Wirkungen des Pro-

gramms gegeben. Bei der Frage, welche (Teil-)Maßnahmen am stärksten auf die Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit wirken, wurde von allen Experten das AFP benannt. Hier wurden vor allem in den Bauvorhaben in der 

tierischen Erzeugung (Neu- und Umbauten von Ställen) große Wirkungen gesehen, inklusive von Verbesserungen 

für das Tierwohl. Einschränkend wurden folgende Punkte benannt:  

 Die wirtschaftlichen Nachteile, die die Milchviehbetriebe haben, kann das EPLR EULLE nicht kompensie-

ren, aber ohne Förderung wäre ihre Situation noch schlechter. (siehe hierzu auch Tabelle 27.1: tenden-

ziell ist die Eigenkapitalrentabilität im Ackerbau höher als im Milchviehbereich). 

 Die Wirkung der Förderung hängt stark von den preislichen Gegebenheiten am Markt ab. Negative Wir-

kungen können durch hohe Abschreibungen und deren Einfluss auf den Betriebsgewinn entstehen. 

                                                                        
37 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Zeitreihen Land 
https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land/tabelle-2/  
Statistische Bände: (Band 410 2018) https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/baende/band410_die_landwirt-

schaft_2017.pdf; 
38 Buchführungsergebnisse der Testbetriebe Landwirtschaft 
https://www.bmel-statistik.de/de/landwirtschaft/testbetriebsnetz/testbetriebsnetz-landwirtschaft-buchfuehrungsergebnisse/archiv-
buchfuehrungsergebnisse-landwirtschaft/ 
39 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
40 Definition Betriebseinkommen: Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern zuzüglich Pachtaufwand, Zinsaufwand und Per-
sonalaufwand. Kennzahl entspricht der Summe aller im Unternehmen erzielten Faktoreinkommen, d.h. Betrag, der zur Ent-
lohnung aller im Unternehmen eingesetzten Faktoren zur Verfügung steht. (Quelle: https://www.bmel-statistik.de/tabellen-
finden/fachbegriffe-erklaert/) 

https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land/tabelle-2/
https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/baende/band410_die_landwirtschaft_2017.pdf
https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/baende/band410_die_landwirtschaft_2017.pdf
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 Erlössteigerungen aufgrund von Qualitätsverbesserungen sind eher nicht gegeben (z.B. wirkt sich eine 

Tierhaltung mit höheren Tierwohlstandards im konventionellen Bereich bisher kaum auf den Verkaufs-

preis im Handel aus).  

 Die Förderinstrumente des EPLR EULLE können Preiskrisen nicht abmildern. 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von Förderfällen ist die Wirkung der Vorhabensart M6.4a (FID) begrenzt. 

Das Potenzial für eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung ist aber vorhanden. Die Erhöhung der Marktbeteili-

gung und damit eine Steigerung des Einkommens kann u.a. über eine hofeigene Verarbeitung von Primärerzeug-

nissen, über Direktvermarktung und gastronomische Angebote erreicht werden. 

Veränderung des landwirtschaftlichen Faktoreinkommens41 

Im Folgenden wird die Wirkung der Fördermaßnahmen des EPLR EULLE auf verschiedene Produktionsfaktoren 

diskutiert, und erläutert, welche Effekte letztendlich im Betriebseinkommen aufgehen. Eine isolierte Betrachtung 

des Einflusses auf das Faktoreinkommen ist für die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit demnach nicht möglich. 

Die für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit als relevant eingestuften Investitionsförderungen wirken 

sich nicht auf Mieten und Pachten aus. Die Bodenordnung als weitere relevante Maßnahme kann u.U. einen 

Einfluss auf Bodenpreise haben, dieser Einfluss ließ sich allerdings nicht isoliert bewerten. Hinzu kommt, dass die 

Bodenordnung nicht über das EPLR EULLE gefördert wird. Die betrachteten Maßnahmen, v.a. das AFP, haben 

Auswirkungen auf Bauten, Maschinenausstattung und den Tierbestand (Kapital). Aber auch hier ist der Einfluss 

der betrachteten Maßnahmen auf das Faktoreinkommen schwer zu bewerten. Erlössteigerungen (z.B. höhere 

Milchmenge) bzw. Kostenreduzierungen (z.B. weniger Tierarztkosten), die auf die Verbesserung des Tierwohls 

zurückzuführen sind, führen zu Gewinnsteigerungen. Da diese Effekte direkt auf das Betriebseinkommen wirken, 

sind sie bereits beim Kriterium Betriebseinkommen (s.o.) berücksichtigt. Einkommen aus dem Faktor Arbeit wird 

auch nicht gesondert betrachtet, da in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft der überwiegende Teil der Arbeit 

vom Betriebsinhaber und in einigen Produktionsbereichen (z.B. Milchviehhaltung) auch von unbezahlten Famili-

enmitgliedern erbracht wird. Die Arbeitsleistungen von Betriebsinhabern und unbezahlten Familienmitgliedern 

werden durch Kapitalentnahmen entgolten.  

Veränderung der Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe  

Die Steigerung der Produktivität in den geförderten Betrieben findet zum einen in den Betrieben selbst statt, z.B. 

durch die Einführung effizienterer Arbeitsabläufe, zum anderen lt. Expertenmeinung auf struktureller Ebene, z.B. 

durch einen besseren Ausbau der Landwirtschaftswege in Verbindung mit der Bodenordnung.  

Bei der Befragung der Begünstigten sahen 29 der 30 Befragten (96,7%) eine Steigerung der Arbeitsproduktivität 

durch die jeweils geförderte Investition als gegeben. Diese äußere sich vor allem in der schnelleren Erledigung 

von Arbeitsprozessen, der Reduzierung von körperlicher Arbeit sowie von kürzeren Arbeitswegen und auch durch 

die Reduzierung von Verschmutzungen und Lärm. 

Drei der befragten vier Experten sahen positive Effekte des Wegebaus in Verbindung mit der Bodenordnung für 

die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Bodenordnung 

und der damit verbundene Wegebau außerhalb des EPLR EULLE gefördert werden. Jene Maßnahme ist nicht zu 

verwechseln mit der Vorhabensart M 4.3c (Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbe-

reinigung) des EPLR EULLE, mit der überwiegend multifunktionale Wege im ländlichen Raum gefördert werden 

und die nur punktuelle Wirkungen im Bereich Wettbewerbsfähigkeit entfaltet. Der Wegebau in Verbindung mit 

der Bodenordnung wirkt insofern auf die Produktivität, als dass größere Bewirtschaftungseinheiten, die mit grö-

ßeren Maschinen bewirtschaftet werden, auch durch entsprechend ausgebaute Wege erschlossen werden müs-

sen. Entsprechend sahen die Experten hier eine Effizienzsteigerung und eine erleichterte Arbeitserledigung. 

                                                                        
41 Definition Faktoreinkommen: das den Produktionsfaktoren aus der Beteiligung am Produktionsprozess zufließende Entgelt, 
z.B. Löhne, Gehälter, Zinsen, Gewinne, Mieten und Pachten. (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/faktoreinkom-
men-35466) 
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Sonstige Wirkungen, die auf die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft wirken 

Aus den vier Experteninterviews ging hervor, dass für das Überleben von landwirtschaftlichen Betrieben, nicht 

nur ökonomische und arbeitswirtschaftliche Faktoren betrachtet werden dürfen, sondern dass auch die Akzep-

tanz der Gesellschaft sehr wichtig ist. Hier sind vor allem Fragen des Tier- und Umweltschutzes von besonderer 

Bedeutung. Die landwirtschaftlichen Betriebe sollten nach Expertenmeinung stärker die Leistungen der Land-

wirtschaft aufzeigen (Bildungs- und Kommunikationsauftrag der Landwirtschaft). Ein weiterer Aspekt war der 

Erhalt von kleinen, mittleren bzw. regionalen Strukturen in der Verarbeitung und Vermarktung, zum Erhalt regi-

onaler Wertschöpfungsketten, u.a. zur Unterstützung von Direktvermarktenden.  

Abschließende zusammengefasste Antwort auf Bewertungsfrage 

Die befragten Experten sahen die Förderinstrumente grundsätzlich als geeignet an, die Wettbewerbsfähigkeit 

der Landwirtschaft zu steigern. Während die Auswertungen der Testbetriebsdaten zwar eine positive, aber nicht-

signifikante Veränderung im Betriebsergebnis pro Arbeitskraft ergab, bestätigten die Befragungsergebnisse von 

Begünstigten die positive Wirkung der geförderten Investitionen auf das Betriebsergebnis und die Arbeitspro-

duktivität. Die bis dahin relativ geringe Umsetzung in der Mehrheit der relevanten Maßnahmen, Teilmaßnahmen 

und Vorhabensarten, schränkt aber die Wirksamkeit bisher deutlich ein. Die Angaben zum ordentlichen Ergebnis 

und zur Eigenkapitalrentabilität in Tabelle 27.1 machen zudem deutlich, dass es grundsätzliche Einkommensun-

terschiede in den verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen gibt. Zudem bewirken andere Faktoren (z.B. 

Wetterereignisse, Marktpreisentwicklungen) Schwankungen in den Betriebsergebnissen, die nicht von der För-

derung aufgefangen werden können. Die Förderung kann hier nur vorbereitend und unterstützend wirken, so 

dass die Betriebe besser auf die Auswirkungen verschiedener Einflüsse vorbereitet werden. 

Schlussfolgerungen  

 Die Förderinstrumente sind grundsätzlich geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Betriebe zu erhöhen, aber in einigen Maßnahmen war die Umsetzung bisher zu gering um eine substan-

zielle Wirkung zu erzielen.  

 Strukturelle Unterschiede in verschiedenen Produktionsbereichen (z.B. Ackerbau, Milchviehhaltung), so-

wie Marktpreisschwankungen, etc. kann die Förderung nicht kompensieren. Die Betriebe können mit der 

Förderung nur besser darauf vorbereitet werden. 

 Die Sicherung des Bestands landwirtschaftlicher Betriebe hängt auch von der Akzeptanz der Gesellschaft 

ab. Daher sollten Aspekte wie Tier- und Umweltschutz nicht als separate Themen, sondern als Teil der 

Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe gesehen werden.  

 Der Erhalt von kleinen, mittleren bzw. regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen sollte 

gesichert werden. 

Methodik (inkl. möglicher Probleme) 

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage wurde der Umsetzungsstand der relevanten Maßnahmen, die Aus-

wertung einer Befragung von 30 geförderten Betrieben M4.1a, eine Analyse der Testbetriebsdaten und vier Ex-

perteninterviews genutzt (für ausführliche Inhalte der Experteninterviews siehe Anhang 3 im Bewertungsbericht 

2019). 

Für den vorliegenden Bericht wurde aufgrund der Menge und des Investitionsvolumens der bewilligten und ab-

geschlossenen Vorhaben vor allem die Vorhabensart M4.1a (AFP) berücksichtigt. Im weiteren Verlauf der För-

derperiode werden noch weitere Fälle des AFP, der FIS M4.e sowie die Förderfälle der FID M6.4a einbezogen 

werden. Baumaßnahmen bilden derzeit einen Großteil am bisherigen Fördervolumen im AFP ab und haben damit 

auch für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit die größte Relevanz. Grundlegende Daten wurden für diese 

Vorhabensarten aus den Investitionskonzepten entnommen (AFP bis 2017; FIS und FID bis 2018). 

Zudem wurde eine Befragung von Experten zur Wirksamkeit des Programms hinsichtlich der Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt. Es wurden vier Experten aus der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung, 
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dem Dienstleistungsbereich für die milcherzeugende Landwirtschaft und dem universitären Umfeld zur Wirkung 

des Programms in Bezug auf die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit befragt.  

Probleme bei der Auswertung von Daten  

Zum Ende des Jahres 2017 lag im Vergleich zur vorherigen Förderperiode eine relativ geringe Anzahl von bereits 

abgeschlossenen, investiven Vorhaben, speziell im Bereich Neu- und Umbauten, vor. Da sich Wirkungen frühes-

tens nach einem Jahr nach getätigter Investition abzeichnen, konnten keine weiteren Fälle aus 2018 zur Befra-

gung der Begünstigten des AFP hinzugenommen werden. Die geringe Anzahl von Förderfällen ist zum einen auf 

die Milchkrise 2016/2017 (Rückgang der Investitionen im Milchviehbereich) zurückzuführen, aber auch auf ver-

waltungstechnische Verzögerungen bei der Bewilligung und Auszahlung von Fördermitteln. Erst später in der 

Förderperiode wird eine ausreichende Anzahl von Betrieben ihre Vorhaben (v.a. geförderte Baumaßnahmen) 

abgeschlossen haben und danach erst weitere, fundierte Aussagen zu den Wirkungen der Maßnahmen / Teil-

maßnahmen und Vorhabensarten möglich sein. 
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 Bewertungsfrage 28 – Wasser und Boden 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zum Ziel der GAP beigetragen, die nachhaltige Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen und Klimaschutzmaßnahmen zu gewährleisten? 

Die Bewertungsfrage umfasst nach Ansicht des Evaluierungsteams zwei Teilaspekte: (1) die nachhaltige Bewirt-

schaftung natürlicher Ressourcen und (2) die Gewährleistung von Klimaschutzmaßnahmen. Der zweite Teilaspekt 

ist eindeutig klimabezogen und wurde daher bereits in Rahmen von Bewertungsfrage 24 aufgegriffen. Wasser 

und Boden wurden im Rahmen dieser Bewertungsfrage als die wesentlichen natürlichen Ressourcen identifiziert 

und entsprechend als Hauptthema der Bewertungsfrage 28 festgelegt.  

Interventionslogik 

Die Antwort auf die Bewertungsfrage basiert zum Großteil auf den unter den Bewertungsfragen 9 und 10 (SPB 

4B und 4C) dargestellten Interventionslogiken. Maßnahmen mit Primär- oder Sekundärwirkungen in diesen, dem 

Wasser- bzw. Bodenschutz zugeteilten, SPB sind auch bezüglich der Einschätzung des Beitrags des EPLR EULLE 

zur nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Ressourcen von Relevanz und umfassen insbesondere Flächenmaßnah-

men sowie zu einem kleinen Teil auch investive Maßnahmen (Agrarinvestitionsförderungsprogramm (4.1 a AFP), 

Verarbeitung und Vermarktung (4.2 b V&V) ). Das EPLR EULLE und dessen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaf-

tung der Ressourcen Wasser und Boden wurde zudem mit weiteren relevanten Instrumenten verglichen. Zu nen-

nen sind hier u.a. die 1. Säule der GAP, das Fachrecht (insbesondere bezüglich Düngung und Pflanzenschutzmittel 

(PSM)-Einsatz), die Wasserschutz- und Fachberatung sowie Kooperationen im Wasserschutz.   

Methode 

Als Hilfestellung zur Beantwortung der Bewertungsfrage wurde am 21.03.2019 ein MAPP-Workshop („Method 

of Impact Assessment of Programmes and Projects“) durchgeführt (EU-Helpdesk, 2018). Kernpunkte der MAPP-

Methode sind eine Trendanalyse – eine Bewertung des Umweltzustands und von Trends anhand von Indikatoren 

– sowie das Erstellen und Ausfüllen einer Wirkungsmatrix, um damit die Beiträge der identifizierten relevanten 

Instrumente und Maßnahmengruppen zum jeweiligen Themenbereich besser einschätzen zu können. Der MAPP-

Workshop stellt einen Baustein der Evaluierung dar, die sich sonst stark auf die Beurteilung der einzelnen EULLE-

Maßnahmen stützt und soll helfen, EULLE in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. An der Veranstaltung, 

die das Ziel hatte die abiotischen Umweltwirkungen (Wasser, Boden, Klima) des EPLR EULLE zu bewerten, nah-

men neben dem Evaluierungsteam zehn weitere Expertinnen und Experten verschiedener Institutionen teil. Die 

Ergebnisse flossen mit in die Beantwortung dieser Bewertungsfrage ein.  

Zustand und Trend klimarelevanter Indikatoren in Rheinland-Pfalz 

Der Zustand der Grundwasserkörper aufgrund von Nitrat wird als kritisch eingestuft – es gibt viele gefährdete 

Grundwasserkörper nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Der weitaus größte Teil der Anbauflächen Wein 

und Gemüse liegt in diesen Gebieten, ebenfalls ein Großteil der Flächen mit intensiver Tierhaltung. Ebenso zeigt 

der Indikator „Nitrat im Grundwasser“ einen ansteigenden Trend. Der Indikator umfasst insgesamt 69 Messstel-

len in Rheinland-Pfalz, wobei im Zeitraum 2008-2016 die Anteile der Messstellen mit Nitratgehalten 

>25 mg (NO3)/L von 39,1 auf 42,0 % und der Anteil der Messstellen mit >50 mg (NO3)/L von 21,7 auf 23,2 % zu-

genommen haben (LIKI, 2018a). Im MAPP-Workshop angemerkt wurde, dass die steigenden Trends von Nitrat 

im Grundwasser z.T. auf hohe Düngemitteleinsätze aus früheren Jahren zurückzuführen sind. Allerdings lässt sich 

nicht verleugnen, dass der N-Düngemitteleinsatz seit dem Jahr 2000 deutlich angestiegen ist (+48 %) und inzwi-

schen erneut das Niveau von 1990 erreicht (Hänel et al., 2018). In den letzten beiden Förderperioden (2007-

2016) nahmen insbesondere die Stickstoff-Ausbringung durch Mineraldünger (+46 %) und durch vergorene Ener-

giepflanzen (+195 %) stark zu. Abnahmen wurden nur bei Wirtschaftsdünger (-8 %) und Weidegang (-16 %) ver-

zeichnet (Hänel et al., 2018). Mineraldünger macht inzwischen 54,2 % des ausgebrachten N aus (2000 noch 

31,7 %) und während die vergorenen Energiepflanzen im Jahr 2000 noch kaum von Bedeutung waren (0,2 % des 
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ausgebrachten Stickstoffs), nehmen sie inzwischen bereits 5,5 % ein (Hänel et al., 2018). Die Anteile von Wirt-

schaftsdüngern, Weidegang und Ernterückständen sind dagegen stark rückläufig. Der LIKI-Indikator „Stickstoff-

überschüsse der landwirtschaftlich genutzten Flächen“ zeigte bis 2009 einen eher abnehmenden Trend, steigt 

seitdem aber wieder an (LIKI, 2016). Dabei ist zu beachten, dass die Menge an ausgebrachten Düngemitteln so-

wie die NO3-Gehalte im Grundwasser auch klimatisch beeinflusst werden (z.B. durch die Sickerwassermenge). So 

sind hier negative (d.h. ansteigende Trends) zu verzeichnen, u.a. aufgrund der warmen und trockenen Sommer 

der letzten Jahre, die ein schlechteres Wachstum von Zwischenfrüchten und damit deren Stickstoff-Aufnahme 

bedingten. Die ansteigenden Stickstoff-Überschüsse auf landwirtschaftlichen Flächen wirken sich letztendlich 

auch auf steigendende die N2O-Emissionen der Böden aus und haben damit einen nicht zu vernachlässigenden 

negativen Effekt bezüglich Klimaschutz und Klimawandel (s. Bewertungsfrage 24).  

Besorgniserregende Zahlen sind auch in Bezug zu Oberflächengewässern zu verzeichnen, von welchen sich im 

Jahr 2015 nur 30,1 % in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand befanden – eine Steigerung von 

lediglich 3,2 % gegenüber 2009 (StaLa, 2018g). Gemäß der WRRL ist jedoch ein mindestens guter ökologischer 

Zustand aller Oberflächengewässer bis zum Jahr 2027 zu erreichen (StaLa, 2018g). Insgesamt wurde in selbigem 

Zeitraum in 11 % aller Wasserkörper der ökologische Zustand verbessert. Mäßig bis schlechte Zustände von Ober-

flächengewässern finden sich laut StaLa (2018g) v.a. in Gebieten mit intensiver Landnutzung und dichter Besie-

delung. Viele Gewässer seien zudem durch Herbizide und Insektizide belastet. Diffuse Eintragspfade von Nähr-

stoffen und PSM in Oberflächengewässer sind v.a. Abschwemmungen und Erosion, Drainagen und Abdrift. Der 

Trend der Pestizidbelastung wurde im MAPP-Workshop jedoch als positiv eingeschätzt, was einer zurückgehen-

den Belastung entspricht.  

Die Kohlenstoffspeicherung und nachwirkend auch der Humusgehalt im Boden wird als ein wichtiges Kriterium 

der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen angesehen, welches nicht zu vernachlässigen ist und auch durch Maß-

nahmen des EPLR EULLE indirekt gefördert wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das größte Problem der 

Kohlenstoffspeicherung in Böden darin besteht, diese konstant zu gewährleisten. Eine eventuelle Anreicherung 

ist i.d.R. nicht dauerhaft, sondern bei einer Änderung der Bewirtschaftung schnell reversibel. Auch erreicht der 

Kohlenstoff-Gehalt nach einer bestimmten Zeit ein Gleichgewicht, in welchem keine weitere Zunahme mehr zu 

verzeichnen ist, die Bewirtschaftungsform aber dennoch aufrechterhalten werden muss, um den Kohlenstoff im 

Boden zu erhalten (Flessa at al., 2018). Für die Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlich genutzten Böden ist 

die Bewirtschaftungsform ein stark ausschlaggebender Faktor. So wurde in der 2018 vom BMEL veröffentlichten 

bundesweiten Bodenzustandserhebung für Ackerböden ein Verlust von 0,19 t Corg*ha-1 für die nächsten zehn 

Jahre prognostiziert (Modellierung nach Flessa et al., 2018), während für Dauergrünland keine wesentlichen Ver-

änderungen zu erwarten sind (Flessa at al., 2018). Es bestehen direkte Zusammenhänge zwischen Humusgehalt, 

Bodenfruchtbarkeit und Erosionsanfälligkeit von Böden. Ein hoher Humusgehalt begünstigt eine gute Boden-

struktur sowie eine höhere Aggregatstabilität und Infiltrationsleistung. Entsprechend sind Maßnahmen die für 

die Kohlenstoffspeicherung im Boden von Relevanz sind, auch für den Erosionsschutz von Bedeutung – und um-

gekehrt.  

Im Allgemeinen stellt Erosion eine eher lokale Problematik dar, in Rheinland-Pfalz insbesondere entlang der Mo-

sel und am Oberrhein. Starkregenereignisse nehmen durch den Klimawandel zu und können in Regionen mit 

Maisanbau, auf frisch gerodeten Weinbauflächen sowie Steillagen zu gravierenden Erosionen führen. Insgesamt 

wird aber ein positiver Trend bei der Erosionsvermeidung durch verbesserte Bodenbedeckung verzeichnet. Je-

doch ziehen die immer größer werdenden Schläge weiterhin negative Auswirkungen auf die Bodenerosion nach 

sich (siehe hierzu auch Verlust von Struktur- und Landschaftselementen unter Bewertungsfrage 26).   

Eine weitere in den vergangenen Jahren vermehrt aufkommende Problematik ist die zunehmende Kontamina-

tion von landwirtschaftlich genutzten Böden (und Wasserkörpern) durch (Rückstände von) PSM. In einer aktuel-

len europaweiten Studie wurden beispielsweise in mehr als 80 % aller untersuchten Böden Rückstände von min-

destens einem PSM gefunden (Silva et al., 2019); wobei Glyphosat, DDT und breit-spektren Fungizide am häu-

figsten und in den größten Mengen gefunden wurden (s. auch Silva et al., 2018). In der Studie hervorgehoben 

wurde u.a. auch die Region Koblenz – dort wurden in einer Probe Rückstände von mehr als sechs PSM gefunden 

(Silva et al., 2019). Laut der Studie werden zudem auf Böden mit Hackfrüchten im Vergleich deutlich mehr Rück-

stände gefunden. 
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Antwort auf die Bewertungsfrage 

Bezüglich der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressource Wasser wurde im Rahmen eines MAPP-Work-

shops dem EPLR EULLE eine positive Wirkung zugeschrieben. Dies wurde insbesondere damit begründet, dass 

mehrere Vorhabensarten des Agrarumweltprogramms EULLa Auflagen zum Düngemittel- und PSM-Einsatz bein-

halten. Auch wird durch das EPLR EULLE die Umsetzung der Nitratrichtlinie begünstigt, z.B. durch die Förderung 

des Ökolandbaus. Neben dem EPLR ist aber noch stärker das Fachrecht – genauer das Düngerrecht und Wasser-

recht – von Bedeutung, da dies in Deutschland das zentrale Element ist, um die Stickstoff-Ausbringung auf Land-

wirtschaftsflächen und damit auch die verschiedensten Stickstoff-Auswaschungen und Emissionen zu regulieren. 

Und trotz der im Jahr 2017 novellierten Düngeverordnung besteht derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren auf-

grund der Nichteinhaltung der EU-Nitratrichtlinie der EU gegenüber Deutschland. Weitere ergänzende und nicht 

zu vernachlässigende Instrumente sind die bestehenden Kooperationen im Wasserschutz und sowie die zielge-

richtete Wasserschutzberatung. Der Einsatz von PSM wird außerdem maßgeblich über das Pflanzenschutzrecht 

begrenzt. In Rheinland-Pfalz besteht somit eine Vielzahl an Maßnahmen und Instrumenten, um die nachhaltige 

Nutzung der Ressource Wasser zu gewährleisten, jedoch reichen die Bemühungen bisher nicht aus, um die be-

stehenden negativen Trends aufzuhalten oder umzukehren; u.a. da freiwillige Maßnahmen hier an ihre Grenzen 

stoßen. 

Bezüglich der Kohlenstoffspeicherung in Böden wird die Wirkung von relevanten EULLE-Maßnahmen als gut ein-

geschätzt. Vom Flächenumfang werden jedoch zu wenige Flächen erreicht um bedeutende Mengen an Kohlen-

stoff (temporär) speichern zu können. Maßnahmen, die für die Kohlenstoffspeicherung und die Humusbildung 

von Relevanz sind, sind auch für den Erosionsschutz von Bedeutung. Zudem wirken alle Maßnahmen, die den 

Einsatz von PSM auf landwirtschaftlichen Flächen vermindern bzw. einschränken, dem negativen Trend der zu-

nehmenden Bodenkontamination durch PSM entgegen. Wie bei der Ressource Wasser stellt das Fachrecht auch 

beim Bodenschutz ein (theoretisch) starkes Instrument dar, insbesondere das Düngerecht, die gute fachliche 

Praxis nach Naturschutzrecht, das Pflanzenschutzrecht sowie das Bundesbodenschutzgesetz. Geringe Beiträge 

bezüglich der nachhaltigen Nutzung des Bodens sind zudem über Cross Compliance und den Regelungen zur 

Erhaltung des Dauergrünlands der 1. Säule der GAP zu erwarten. Während das ursprüngliche Ziel der ökologi-

schen Vorrangflächen, die Förderung der Biodiversität, kaum erreicht wird (Pe'er et al., 2017), führte dieses In-

strument zu einem deutlich verstärkten Anbau von Zwischenfrüchten, was letztendlich bezüglich der Ressourcen 

Boden und Wasser positiv zu bewerten ist. Instrumente des Landes, wie die Fachberatung und Kooperationen 

im Wasserschutz, werden ebenso als wirksam eingeschätzt. 
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 Bewertungsfrage 29 – Ländliche Entwicklung 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zum Ziel der GAP beigetragen, eine ausgewogene räumliche Entwick-

lung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des Er-

halts von Arbeitsplätzen, zu erreichen? 

Relevant für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum – und damit für die Beantwor-

tung der Bewertungsfrage 29 – sind in erster Linie folgende Maßnahmen, Teilmaßnahmen und Vorhabensarten, 

die in den für die Bewertungsfrage maßgeblichen Schwerpunktbereichen (SPB) 6A und 6B programmiert sind:  

 M1a Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen 

 M1b Demonstrationstätigkeiten und Informationsmaßnahmen 

 M2    Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste 

 M4a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

 M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

 M6.4b - Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im 

Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M19.1 Vorbereitende Unterstützung für den LEADER-Ansatz 

 M19.2 Umsetzung der LILE 

 M19.3 Gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen 

 M19.4 Förderung des LEADER-Managements und der Sensibilisierung 

Von diesen Maßnahmen sind in SPB 6A die primär programmierten Vorhabensarten M6.4a und M6.4b sowie mit 

sekundären Effekten M4a geeignet, Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen und zu erhalten. SPB 6B wird 

nur von M19 primär bedient. 

Beantwortung der Bewertungsfrage anhand der Bewertungskriterien  

Die Beantwortung der Bewertungsfrage 29 erfolgt vorrangig anhand der in folgender Tabelle stehenden Bewer-

tungskriterien und der von der EU-Kommission vorgesehenen Wirkungsindikatoren I.14 bis I.16. 

Der ELER als Ganzes leistet einen Beitrag zur ökonomischen Entwicklung der Mitgliedsstaaten. Die angestrebte 

Entwicklung des Agrarsektors berücksichtigt dabei den Erhalt landwirtschaftlicher Strukturen und deren vielfäl-

tige Leistungen für die Gesellschaft. 
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Tabelle 29.1: Verbindung zwischen den Bewertungskriterien, den gemeinsamen und zusätzlichen Wirkungs-
indikatoren 

 

I.16: Pro-Kopf-BIP im ländlichen Raum 

Unter der Zielsetzung einer ausgewogenen territorialen Entwicklung sucht die GAP die Lücke zu schließen, die in 

Bezug auf den Lebensstandard zwischen ländlichen und urbanen Gebieten bestehen. Ein Indikator für den Fort-

schritt in diesem Unterfangen ist das BIP pro Kopf in ländlich geprägten Regionen. Laut EPLR EULLE (S.87) wird 

das gesamte Landesgebiet mit Ausnahme von (7) Kommunen über 60.000 Einwohner42 als ländliches Gebiet im 

Sinne des Programms verstanden. 

Das BIP pro Kopf im Land Rheinland-Pfalz liegt knapp unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. Während 

es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 bei 69.180 €/Kopf lag, betrug es in Deutschland 72.402 €/Kopf. Rheinland-

Pfalz liegt dennoch weit über dem EU-Durchschnitt. Wenngleich das BIP/Kopf in allen Landkreisen und kreisfreien 

Städten in Rheinland-Pfalz (zu unterschiedlichen Graden) kontinuierlich zunimmt, lassen sich jedoch große Un-

terschiede zwischen den Landkreisen und den Kreisfreien Städten erkennen. So betrug das BIP/Kopf im Jahr 2016 

in den Landkreisen rund 66.216 €/Kopf, während es in den Kreisfreien Städten 74.085 €/Kopf betrug. In den 

Landkreisen ist jedoch ein höheres Wachstum zu verzeichnen. Zwischen 2010 und 2016 ist das BIP/Kopf in den 

Landkreisen von 56.183 €/Kopf auf 66.216 €/Kopf und somit um rund 17,86 % angestiegen, während in den 

Kreisfreien Städten lediglich ein Anstieg von rund 11,88 % zu verzeichnen ist (vgl. Tabelle 29.2). 

Tabelle 29.2: Bruttoinhaltsprodukt pro Kopf (in €) 

Räumliche Bezugsebene  
BIP / Kopf 

2005 2010 2015 2016 

Landkreise 

Ahrweiler 47737 52394 59766 60896 

Altenkirchen (Ww.) 50156 54449 60529 62061 

                                                                        
42 Kommunen über 60.000 Ew: Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Trier, Worms, Neuwied 

Bewertungskriterien 

 

Gemeinsame 

Wirkungsindikatoren 

Ergänzte Indikatoren und  

Informationen 

Die Beschäftigungsquote im 

ländlichen Raum der 

Bevölkerung im Alter von 

20-64 Jahren hat 

zugenommen. 

I.14: Beschäftigungsquote 

im ländlichen Raum1  

(entspricht CCI.5 

Employment rate) 

Beschäftigungsquote der Bevölkerung von 

20-64 Jahren (Indikator auf nationaler Ebene 

= Kernziel-Indikator der Europa 2020 

Strategie; Indikator auf NUTS1- und NUTS2-

Ebene) 

Das Ausmaß der ländlichen 

Armut hat abgenommen. 

I.15: Ausmaß der ländlichen 

Armut2  

(entspricht CCI.9 Poverty 

rate) 

 

Das Pro-Kopf-BIP im 

ländlichen Raum hat 

zugenommen. 

I.16: Pro-Kopf-BIP im 

ländlichen Raum  

(entspricht CCI.8 GDP per 

capita) 

Angabe in absoluten Kaufkraftstandards 

(KKS) und in % des EU-28-Durchschnitts; 

Der KKS ist eine künstliche Währungseinheit. 

Theoretisch kann man mit einem KKS 

international die gleiche Menge an Waren 

und Dienstleistungen kaufen.  

1) vgl. Bewertungsfrage 22; 2) vgl. Bewertungsfrage 25; Quellen: CAP context indicators 2014-2020 
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Alzey-Worms 55312 57056 67231 67150 

Bad Dürkheim 50626 53326 59788 59829 

Bad Kreuznach 48567 52025 60795 64055 

Bernkastel-Wittlich 45702 50033 59924 61999 

Birkenfeld 47152 51491 59642 60847 

Cochem-Zell 46614 51705 57674 58150 

Donnersbergkreis 54006 56499 68785 69921 

Eifelkreis Bitburg-Prüm 49437 55078 62613 61802 

Germersheim 53960 66469 83394 81883 

Kaiserslautern 49089 53473 62826 63498 

Kusel 45557 48699 58259 59411 

Mainz-Bingen 70287 78919 89485 90396 

Mayen-Koblenz 52722 55942 64950 66484 

Neuwied 54793 58257 65182 66588 

Rhein-Hunsrück-Kreis 49899 56698 63809 63746 

Rhein-Lahn-Kreis 50801 54057 62281 62768 

Rhein-Pfalz-Kreis 49117 52898 58610 59672 

Südliche Weinstraße 48162 52084 59712 60941 

Südwestpfalz 49630 52877 61574 63189 

Trier-Saarburg 44201 44157 58170 60411 

Vulkaneifel 51788 52301 59768 61037 

Westerwaldkreis 52168 60951 69610 70221 

Kreisfreie Städte 

Frankenthal (Pfalz) 55937 62359 69349 68902 

Kaiserslautern 52098 55228 64395 66317 

Koblenz 65588 65917 73822 74388 

Landau in der Pfalz 50212 52406 58088 58311 

Ludwigshafen am Rhein 90038 103114 107231 107198 

Mainz 63406 68624 72421 74345 

Neustadt an der Weinstraße 43825 48063 54758 55499 

Pirmasens 48109 49507 53285 54391 

Speyer 49589 55921 63812 64387 

Trier 49168 49944 58878 58640 

Worms 54983 56031 65875 66798 

Zweibrücken 50090 54969 66761 70088 

Vergleichswerte 

Rheinland-Pfalz 55219 59935 68228 69180 

Kreisfreie Städte in RLP 61573 66221 73213 74085 

Landkreise in RLP 51443 56183 65214 66216 

Deutschland 58507 62898 70787 72402 

Europäische Union (28 Länder) 23450 25493 29091 29261 

Quelle: StaLa, 2017b 

Ausgewogenheit der räumlichen Entwicklung 

Innerhalb von Rheinland-Pfalz besteht noch ein Vorsprung des urbanen Raums vor den ländlichen Regionen. 

Dieser Vorsprung hat in den letzten Jahren jedoch deutlich abgenommen (vgl. vorangehender Abschnitt). Auch 

ist auffällig, dass in einzelnen Landkreisen wie z. B. die Landkreise Germersheim und Mainz-Bingen das BIP/Kopf 
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sogar weit über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte liegt. Diese Landkreise weisen zudem höhere BIP/Kopf 

Werte als alle kreisfreien Städte (mit Ausnahme von Ludwigshafen am Rhein) auf. Im Vergleich zu Gesamt-Rhein-

land-Pfalz liegt der Durchschnittswert der Landkreise nur noch knapp hinter dem Landesdurchschnitt (vgl. Tabelle 

1). Dies zeigt, dass der ländliche Raum in den letzten Jahren sowohl im Vergleich zum gesamten Bundesland als 

auch im Vergleich zu den kreisfreien Städten aufholen konnte (vgl. Tabelle 29.2). 

Umsetzungsstand und Bewertung relevanter Vorhabensarten nach SPB: 

SPB 6A: Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und Schaffung 

von Arbeitsplätzen 

Für den SPB 6A wurden in den unterstützten Projekten bislang insgesamt 16 Arbeitsplätze geschaffen (Ergebnis-

indikator R21). Damit wurde der im EPLR EULLE festgelegte Zielwert von 15 übertroffen (vgl. Zielindikator T20).  

M4a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

Aus den Antragsdaten gehen lediglich Planzahlen zur Arbeitskräfteentwicklung hervor. Inwieweit tatsächlich Ar-

beitsplätze geschaffen werden oder ob zusätzlicher Arbeitskraftbedarf von (u.U. unbezahlten) Familienarbeits-

kräften übernommen wird ist daraus nicht ersichtlich. Daher wurde bei einer Kurzbefragung von Begünstigten 

der Vorhabensart M4.1a, erhoben, ob sich Arbeitsplatzeffekte nach Abschluss der geförderten Investition erge-

ben haben. In 18 Betrieben konnten durch die Investitionen Arbeitsplätze, v.a. die der Betriebsleiter, erhalten 

werden. In fünf Betrieben wurden durch die Investition neue Arbeitsplätze geschaffen (zwei Inhaber, zwei Fach-

kräfte und ein „FÖJler“ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) in Vollzeit, eine Hilfskraft in Teilzeit).  

M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

Die Vorhabensart ist primär in den SPB 6A (und sekundär in 6B) programmiert und strebt die Schaffung zusätzli-

cher Einkommensquellen im ländlichen Raum an. Der Aufbau komplementärer Erwerbstätigkeiten am Rande 

oder jenseits der Landwirtschaft soll die ökonomische Basis der Haushalte festigen. 

Hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen werden in 15 der 26 Förderfälle keine Veränderungen erwartet 

(Ist- vs. Planzahlen), während in 8 Fällen eine Steigerung und in drei Fällen ein Rückgang durch die Diversifizierung 

erwartet wird. Da es sich dabei aber um Planzahlen handelt, die von einer Schätzung der zusätzlichen bzw. ge-

ringeren Anzahl von Arbeitsstunden abgeleitet wird, ist abzuwarten, inwieweit tatsächlich Arbeitsplätze geschaf-

fen werden oder ob diese von (u.U. unbezahlten) Familienarbeitskräften übernommen werden.  

M6.4b - Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im Rahmen 

regionaler Wertschöpfungsketten 

Es wurden bisher keine Förderfälle in der Vorhabensart M6.4b abgeschlossen. Daher gibt es keine Effekte bei der 

Arbeitskräfteentwicklung. 

M16.1 und M16.2 - Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität 

und Nachhaltigkeit" und Förderung von Pilotvorhaben im Rahmen von EIP  

Es wurden bisher keine Förderfälle in der Vorhabensart M16.1 und M16.2 abgeschlossen. Daher gibt es keine 

Effekte bei der Arbeitskräfteentwicklung. 

SPB 6B: Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten 

Der Ergebnisindikator R24 „In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Leader) (6B)“ zeigt einen mä-

ßigen direkten Beschäftigungseffekt: Bis Ende 2018 wurden 20 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen. Damit wird der 

gesetzte Zielwert von 50 Arbeitsplätzen (vgl. Zielindikator T23) bislang jedoch noch unterboten. 
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M19.1 -19.4 LEADER 

LEADER ist als einzige Maßnahme des EPLR EULLE primär in SPB 6B (und sekundär in 6A) programmiert. Mit Blick 

auf die geförderten Vorhaben ist die Beschäftigungswirkung und die allgemeine unternehmerische Orientierung 

eher eine untergeordnete Zielsetzung. Empfänger von LEADER-Fördermitteln zielten i.d.R. nicht auf ökonomi-

sches, Beschäftigung generierendes Wachstum ab. Insgesamt konnten durch LEADER-Projekte 20 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Nicht zuletzt wurden jedoch in den Managements auch ca. 30 Vollzeit-Arbeitsplätze geschaf-

fen. 

Obwohl durch LEADER auch in nennenswerten Umfang beschäftigungs- und einkommensschaffende Projekte 

entstehen, sind es eher die weichen Standortfaktoren wie die Verbesserung der Lebensqualität, zu der LEADER 

einen wichtigen Beitrag leistet. Als Beispiele sind multifunktionale Einrichtungen sowie kulturelle und touristi-

sche Angebote zu nennen, die lokale Beschäftigungsmöglichkeiten sichern und neue schaffen können. 

Schlussfolgerungen 

Wenngleich das Ziel „Beschäftigungszuwachs“ Eingang in den EPLR EULLE findet, steht es erwartungsgemäß nicht 

im Vordergrund der Förderung. Dies auch deshalb nicht, weil andere Förderinstrumente existieren, um die regi-

onale Wirtschaft zielorientiert zu unterstützen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen der regionalen Wirt-

schaftsförderung, die teilweise über den EFRE kofinanziert werden (daneben über ESF-Förderhilfen oder Landes-

mittel für den Technologie-, Innovations- oder Clusterbereich). Diesen Programmen aus den anderen ESI-Fonds 

gegenüber sind die Maßnahmen in den SPB 6A und 6B, denen eine potenzielle Beschäftigungswirkung zugemes-

sen werden kann, vergleichsweise gering mit Fördermitteln ausgestattet. 

Vor dem Hintergrund nur geringfügig ausgeglichener Ungleichgewichte wird es weiterhin der Aufmerksamkeit 

der Landesregierung erfordern, um den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 

Produktivität an den urbanen Raum heranzuführen. Die hier diskutierten Vorhabensarten vermögen es indes 

grundsätzlich, ökonomische Disparitäten zu reduzieren, indem ländliche Regionen mit schwächerer Wirtschafts-

leistung stärker gefördert werden.  

Die Ausführungen verdeutlichen, dass der EPLR EULLE allenfalls marginal zum Ziel der GAP beigetragen hat, eine 

ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und Gemeinschaften, einschließlich der Schaf-

fung und des Erhalts von Arbeitsplätzen, zu erreichen. Welcher exakte Beitrag auf den EPLR EULLE zurückzufüh-

ren ist, muss hinsichtlich methodischer Einschränkungen unbestimmt bleiben, zumal eine Kausalität im Allgemei-

nen schwer zu belegen ist.  

Der strategische Ansatz des Programms, der die Förderung des Primärsektors, der für Rheinland-Pfalz spezifi-

schen Agrarbetriebsstruktur (familiengeführte, kleinere bis mittelgroße Betriebe), regionaler Wertschöpfungs-

ketten, der ländlichen Infrastruktur und von Agrar-Umweltmaßnahmen in den Fokus rückt, ist nur anteilig kohä-

rent mit dem EU-weiten ökonomischen Wachstumsziel. Es bestehen (politisch gewollte) Anreize zum Verbleib 

von Produktionsfaktoren im weniger produktiven ländlichen Raum bzw. im Agrarsektor. Es gibt keine signifikante 

Wirkung auf Wachstum und Beschäftigung der Gesamtwirtschaft im ländlichen Raum wie für andere Bundeslän-

der gezeigt (Pufahl, 2018). 

Die ländliche Entwicklungspolitik zeigt gleichwohl relevante Wirkungen, was den Erhalt öffentlicher Güter (u.a. 

Agrarumwelt- und Klimaschutz, Erholungs- und Naturwert, kulturelles und natürliches Erbe, Infrastruktur) im 

ländlichen Raum anbelangt. Diese sind mithin Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. 

Methodik 

Berechnung des Wirkungsindikators I.16 Pro-Kopf-BIP in ländlichen Gebieten 

Berechnungsgrundlage: Aufgrund des dreijährlichen Aktualisierungsturnus der von Eurostat auf regionaler Ebene 

berechneten Daten (Tabellen „urt_10r_e3gdp“, „nama_10r_e3gdp“) liegen für die Jahre 2014-2017 zum Be-

richtszeitpunkt z.T. lediglich Eurostat-Schätzwerte vor. 
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Quantifizierung von Beschäftigungswirkungen 

Die vorhabensbezogenen Beschäftigungseffekte wurden auf Basis von Befragungen und Monitoringdaten aus 

Angaben der Projektträger ermittelt. 
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 Bewertungsfrage 30 – Innovation 

In welchem Umfang hat das EPLR EULLE zur Förderung von Innovationen beigetragen? 

Interventionslogik 

Für die Förderung von Innovationen – und damit für die Beantwortung der Bewertungsfrage 30 – sind folgende 

Teilmaßnahmen und Vorhabensarten relevant: 

 M4a Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)  

 M6.4a - Förderung von Investitionen zur Einkommensdiversifizierung (FID) 

 M6.4b - Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse im 

Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten 

 M16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und 

Nachhaltigkeit"  

 M16.2 Förderung von Pilotvorhaben und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Techno-

logien im Rahmen von EIP  

 M19.1 – 19.4 LEADER 

Darunter sind vor allem die Europäischen Innovationspartnerschaften sowie LEADER geeignet, Innovationen zu 

fördern.  

Beantwortung der Bewertungsfrage  

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage 30 wird Zielindikator T1 heran gezogen. Daneben erfolgt die Beantwor-

tung anhand der folgenden Hilfsfragen und Bewertungskriterien:  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Förderung 

von Innovationspotenzial gefördert? (Pfad 1) 

 Verbreitung innovativer Ideen, Prozesse, Modelle und/oder Technologien, die durch das Programm zur 

Entwicklung des ländlichen Raums eingeführt wurden 

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Verbesserung 

der Innovationsfähigkeit gefördert? (Pfad 2) 

 Stärkung der funktionellen Verbindungen zwischen verschiedenen Arten von Akteurinnen und Akteuren 

 Weiterentwicklung und Einrichtung von Lernplattformen und andere Arten von institutionellen Räumen 

für Austausch, Reflexion und Lernen  

 Verbesserung des Informationsflusses zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren in dem In-

novationssystem, in dem die Veränderung stattgefunden hat 

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Schaffung 

eines innovationsfördernden Umfelds gefördert? (Pfad 3) 

 Input für Politikbereiche, mit denen programmbezogene Veränderungen unterstützt werden 

 Schaffung von Möglichkeiten für Schulungen und den Austausch innovativer Verfahrensweisen 

 Ermöglichung von Interaktionen zwischen Akteurinnen und Akteuren (national/grenzüberschreitend), 

um Innovationen zu fördern 

 Förderung von neuen Technologien in ländlichen Gebieten 

Tabelle 30.1 enthält die entsprechenden, von der EU-Kommission vorgesehenen Wirkungsindikatoren. 
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Tabelle 30.1: Verbindung zwischen den Bewertungskriterien, den gemeinsamen und zusätzlichen Wirkungsin-
dikatoren 

Bewertungskriterien 
 

Gemeinsame Wirkungsindi-
katoren 

Ergänzte Indikatoren und  
Informationen 

Förderung von Innovations-
potenzial 

Zielindikator T1: Anteil der Aus-
gaben für Forschung und Ent-
wicklung innerhalb der Ausga-
ben für das Programm zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums 
in % am BIP des Landes  

 Zahl der unterstützten innovativen Aktionen, die 
durch operationelle Gruppen der EIP durchgeführt 
und verbreitet wurden 

 Verbreitungsgrad innovativer Ideen, Prozesse, Mo-
delle und/oder Technologien, die durch die beteiligten 
Akteure eingeführt wurden 

Verbesserung der Innovati-
onsfähigkeit 

  Prozentualer Anstieg der Zahl und Arten der an Ko-
operationsprojekten beteiligten Partner  

 Zahl der formalen Partnerschaften, die vermittelt wur-
den und mit den Veränderungen bei den SPB für die 
Entwicklung des ländlichen Raums, zu denen das Pro-
gramm beigetragen hat, verbunden sind. 

 Zahl und Qualität der eingerichteten oder weiterent-
wickelten Plattformen und „Räume“, mit denen Inno-
vation gefördert wird(  z. B. Anwendergemeinschaf-
ten, Innovationsplattformen, Veranstaltungen für Re-
flexion und Lernen. 

 Verringerung der durchschnittlichen Länge von Netz-
werkpfaden und der Netzwerkvielfalt 

Schaffung eines innovations-
fördernden Umfelds 

  Zahl und Art der Politikbereiche, die durch das Pro-
gramm zur Entwicklung des ländlichen Raums auf 
Ebene der teilnehmenden Organisationen und des 
weiter gefassten innovationsfördernden Umfelds be-
einflusst wurden.  

 Zahl der Schulungen und Veranstaltungen, die für den 
Austausch innovativer Verfahrensweisen organisiert 
wurden, und ihr Anteil an der Gesamtzahl an Schulun-
gen/Veranstaltungen, die durch das Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt wur-
den.  

 Zahl der vom Programm zur Entwicklung des ländli-
chen Raums unterstützten Veranstaltungen, bei denen 
die Herstellung von Kontakten zwischen Innovations-
akteuren im Mittelpunkt stand.  

 Zahl der vom Programm zur Entwicklung des ländli-
chen Raums geförderten neuen Technologien in länd-
lichen Gebieten, aufgeschlüsselt nach Art 

 

Innovationsgeschehen in Rheinland-Pfalz und monetärer Beitrag des EPLR-EULLE 

Wie bereits bei der Bewertungsfrage 23 ausgeführt stiegen im Jahr 2015 die Ausgaben für Forschung und Ent-

wicklung (FuE) sektorübergreifend auf Landesebene auf einen Wert von insgesamt rund 3,188 Milliarden €, was 

den höchsten Stand seit 20 Jahren bedeutet. Im Jahr 2015 wurden somit in Rheinland-Pfalz 2,4 % des BIP für 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgewendet (Stifterverband Wissenschaftsstatistik & Statistisches 

Bundesamt 2017). Rheinland-Pfalz nähert sich damit immer mehr dem anvisierten Ziel der Europäischen Union 

an, drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. Außerdem ist in Rheinland-Pfalz der größte 

prozentuale Anstieg der FuE-Ausgabenintensität (gemessen am BIP) in ganz Deutschland zu beobachten.   

Hinsichtlich Wirkungsindikator T1 „Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 in Bezug auf den Gesamtbetrag der Ausgaben für das Programm zur Entwicklung 

des ländlichen Raums (Schwerpunktbereich 1A)“ wird der Anteil für Forschung und Entwicklung innerhalb der 

Ausgaben für den EPLR EULLE in Rheinland-Pfalz mit 2,29 % angegeben (Stand Mai 2019). 
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Insgesamt ist der Beitrag des EPLR EULLE an der Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, 3 % des BIP 

der EU in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren als sehr gering einzuschätzen. Auch der mone-

täre Beitrag zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Rahmen des EPLR EULLE ist als gering einzuschät-

zen.  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Förderung 

von Innovationspotenzial gefördert? (Pfad 1) 

Verbreitung innovativer Ideen, Prozesse, Modelle und/oder Technologien  

Unter einem Innovationsprozess ist die Entwicklung, Erprobung, Einführung, Verbreitung und Marktdurchdrin-

gung von Neuerungen zu verstehen. Eine Innovation hat demzufolge dann stattgefunden, wenn eine Neuerung 

eine signifikante Marktdurchdringung erreicht hat. Hiervon zu unterscheiden ist die Invention (Erfindung), die 

am Anfang des Innovationsprozesses steht. Die Umsetzung einer Idee durch eine Invention führt meist zunächst 

in einer Erprobungsphase zu einer Neuerung auf einzelbetrieblicher Ebene. Erst wenn diese breiter am Markt 

etabliert werden konnte, wird die Invention schließlich zur Innovation. 

Zum Stand 31.12.2018 waren 168 Projekte unter LEADER abgeschlossen. Von den insgesamt sieben OGs unter 

EIP Agri hatte keine ihr Vorhaben vollständig beendet. Sowohl die LAGs unter LEADER wie auch die OGs unter 

EIP Agri entwickeln Ideen und setzen diese modellhaft um bzw. untersuchen die Umsetzbarkeit. Innovationen 

wurden vor diesem Hintergrund und angesichts des derzeitigen Umsetzungsstandes noch nicht in einem mess-

baren Ausmaß erreicht. Erfahrungen – insbesondere aus der Investitionsförderung des AFP – zeigen, dass die 

Schnelligkeit, mit der die Verbreitung von Neuerungen und somit letztendlich die Marktdurchdringung gelingt, 

davon abhängt, dass die neue Idee eine hohe Praxisrelevanz besitzt und von den Akteurinnen und Akteuren, die 

sich ihrer Umsetzung widmen, konsequent vorangetrieben wird.  

Bezüglich der Förderung über AFP ist grundsätzlich davon auszugehen, dass durch die AFP-Förderung ein Betrieb 

zu einem gewissen Grad modernisiert wird, schon alleine durch die Fördervoraussetzung, keine gebrauchten 

Maschinen anzuschaffen. Daher kann von Routine- und Verbesserungsinnovationen ausgegangen werden. Bei 

der Befragung von 30 Begünstigten, die ihre Fördervorhaben bereits abgeschlossen haben, gaben insgesamt acht 

davon an, neue Verfahren und Technologien auf ihren Betrieben einzuführen. Dazu gehören u.a. automatische 

Melksysteme und Fütterungsverfahren, aber auch bauliche Maßnahmen wie Belüftungstechnik, mobile Lege-

hennenställe und Getreidelagerung mit Silotechnik.  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Verbesserung 

der Innovationsfähigkeit gefördert? (Pfad 2) 

Stärkung der funktionellen Verbindungen zwischen verschiedenen Arten von Akteuren 

Insbesondere LEADER und EIP Agri wurden als Fördermaßnahmen so ausgestaltet, dass sie zu einer Stärkung der 

Verbindung zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren beitragen. In einer LAG unter LEADER arbei-

tet ein möglichst repräsentativer Querschnitt der regionalen Akteursgruppen zusammen, um die gemeinsam 

entwickelte und in der LILE verankerte Entwicklungsstrategie umzusetzen. Die Bedeutung dieser Verbindungen 

wird aus den rheinland-pfälzischen LAGs heraus als sehr wertvoll beschrieben. 

Ebenso kommen unter EIP Agri Akteurinnen und Akteure sowohl über verschiedene Wertschöpfungsstufen hin-

weg als auch transdisziplinär zusammen, um gemeinsam an der Lösung einer zuvor definierten Fragestellung zu 

arbeiten. Auch diese Zusammenarbeit zwischen Forschung, Praxis, und anderen relevanten Akteursgruppen, wie 

bspw. der Beratung, wird von den Beteiligten als wertvoll und zielführend empfunden. Hier hat die Zieldefinition 

für das Innovationsvorhaben eine besondere Bedeutung: je präziser diese schon im Vorfeld zum Umsetzungs-

prozess herausgearbeitet wurde, umso leichter tun sich die Akteurinnen und Akteure erfahrungsgemäß mit der 

Zusammenarbeit.  

Inwieweit es gelingt, eine über das Einzelprojekt hinausgehende Zusammenarbeit zu etablieren, bleibt mit Blick 

auf EIP Agri abzuwarten. Grundsätzlich ist in den im Betrachtungszeitraum aktiven OGs der Wunsch nach einer 
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Weiterführung der Zusammenarbeit sehr hoch. Die Erfahrungen unter der bereits etablierten Maßnahme LEA-

DER zeigen, dass Verbindungen dauerhaft bestehen bleiben können, wenn der Nutzen für die Beteiligten erkenn-

bar ist. Die Intensität der Verbindung nimmt aber ohne die gemeinsame Umsetzung von Fördervorhaben ab. 

Weiterentwicklung und Einrichtung von Lernplattformen und andere Arten von institutionellen Räumen für Aus-

tausch, Reflexion und Lernen  

Rheinland-Pfalz verfügt über ein ausdifferenziertes System von Bildungseinrichtungen: beginnend mit dem Aus-

bildungssystem an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) bis hin zu den Angeboten der FH Bingen, 

dem Umweltcampus Birkenfeld oder dem Weincampus Neustadt. Weiterhin zu nennen sind die sechs DLR als 

Träger des staatlichen Versuchs- und Forschungswesens und der Offizialberatung. Der Weiterbildungsbereich ist 

mit unterschiedlichen (auch privaten) Weiterbildungsträgerinnen und -trägern ebenfalls gut aufgestellt. Gegen-

wärtig ist noch offen, wie die Ergebnisse insbesondere der unter EIP Agri-geförderten Projekte systematisch in 

den Bildungs- und Weiterbildungsbereich einfließen. In einigen OGs sind entsprechende Akteurinnen und Ak-

teure involviert, so dass von einem Weitertragen der Ergebnisse ausgegangen werden kann.  

Als eine durch EIP-Agri induzierte Plattform in diesem Sinne können auch die OGen verstanden werden, die über 

die Bündelung der Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft und Forschung, der Praxis sowie ggf. auch der 

Beratung bereits einen eigenen Raum für den Austausch von Erfahrungen und die Weitergabe von Wissen bilden. 

Ein weiterer Baustein sind die Austauschformate, die über die Deutsche Vernetzungsstelle Ländlicher Raum so-

wie den EIP Helpdesk in Brüssel angeboten werden. Die OGs sind weiterhin eingeladen, sich an Horizon2020-

Projekten und sog. Fokusgruppen auf EU-Ebene zu beteiligen. Dies wurde im Betrachtungszeitraum aber von 

keiner OG realisiert. 

Etwas anders stellt sich die Situation im LEADER-Programm dar. Hier sind es vor allem die LAGs und ihre Gremien, 

die als Lernplattformen sowie als Räume für Austausch, Reflexion und Lernen dienen. Darüber hinaus nutzen die 

Akteurinnen und Akteure in den jeweiligen Regionen, in denen die LAGs ansässig sind, häufig auch weitere Platt-

formen, in die sie sich und ihr Wissen einbringen, so dass im Idealfall ein Netz an verschiedenen Lernplattformen 

und institutionellen Räumen im ländlichen Raum entsteht. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Plattformen und Räume für Kommunikation und Austausch in EIP Agri 

eher fachbezogen, in LEADER regionsspezifisch funktionieren. 

Verbesserung des Informationsflusses zwischen unterschiedlichen Akteuren in dem Innovationssystem, in dem 

die Veränderung stattgefunden hat 

Sowohl aus Sicht der LEADER-Geschäftsstellen und befragten Schlüsselpersonen wie auch der OGs unter EIP Agri 

haben sich die Informationsflüsse in den LAGs bzw. in den OGs verbessert. In den Informationsfluss einbezogen 

ist ferner die ADD als Bewilligungs- und Zahlstellemit der ein vergleichsweise regelmäßiger Austausch besteht. 

Weiterhin ist auch die Einspeisung von Erkenntnissen in die Aus- und Weiterbildung von großer Bedeutung. Hier 

kommt zum einen Lehrkräften in der schulischen Aus- und Weiterbildung eine besondere Rolle zu, das gewon-

nene Wissen aufzugreifen und zu vermitteln. Zum anderen sind es auch die beteiligten Akteurinnen und Akteure 

in den OPGs, die entsprechende Aktivitäten in Gang bringen müssen. 

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Innovation durch die Schaffung 

eines innovationsfördernden Umfelds gefördert? (Pfad 3) 

Input für Politikbereiche, mit denen programmbezogene Veränderungen unterstützt werden 

EIP Agri ist ein konzeptionell neuer Ansatz in der Förderung des EPLR EULLE. Der Prozess dieses neue System und 

seine Rahmenbedingungen so zu gestalten, damit die Förderprojekte optimal umgesetzt werden können, ist 

noch nicht abgeschlossen. Wichtige Erkenntnisse konnten aber bereits gewonnen werden. So stellen fördertech-

nische Aspekte wie die Kostenplausibilisierung zu Projektbeginn oder zu erbringende Vorausleistungen eine 
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große Hürde für die OGs dar. Veränderungen wie die Einführung von Kostenpauschalen finden statt, haben aber 

auf die laufenden Vorhaben keine Auswirkungen mehr.  

In AFP wurde der Innovationsgedanke und die Kombinationsmöglichkeit mit EIP-Agri bereits verankert, so dass 

Querbezüge zwischen den Maßnahmen bestehen, die sinnvoll sind und die OGs in ihrer Arbeit voranbringen. 

Dieser Ansatz ist sehr positiv zu bewerten. Darüber hinaus wäre anzustreben, die Beiträge zur Verbreitung von 

Innovationen durch AFP systematisch zu erhöhen. 

Die dargestellten Erkenntnisse gelten in ähnlicher Weise für die LEADER-Prozesse in den LAGs. Auch hier werden 

die administrativen Hürden von den Beteiligten sowohl in den LAGs wie auch den Projektträgerinnen und  

-trägern als hoch bewertet. 

Schaffung von Möglichkeiten für Schulungen und den Austausch innovativer Verfahrensweisen 

Angesichts des derzeitigen Umsetzungsstandes insbesondere der Maßnahme EIP Agri kann festgestellt werden, 

dass Möglichkeiten für Schulung und Austausch zu innovativen Verfahrensweisen grundsätzlich vorhanden sind 

(siehe oben), seitens der OGs aber ein weiterer Bedarf geäußert wird). Diese geäußerten Bedarfe sollten aufge-

griffen werden, um den Nutzen der Fördervorhaben noch zu erhöhen. 

Bei LEADER besteht ebenfalls über landes-, bundes- sowie europaweite Vernetzungsangebote ein breites Feld 

an Möglichkeiten für den Austausch. 

Ermöglichung von Interaktionen zwischen Akteuren (national/grenzüberschreitend), um Innovationen zu fördern 

Wie oben beschrieben ermöglicht EIP Agri für beteiligte Akteurinnen und Akteure den Austausch zur Förderung 

von Innovationen auf OG-vorrangig auf der Bundes- und EU-Ebene. Die zentralen Interaktionen finden bisher 

noch innerhalb der einzelnen OGs statt. Ein landesweiter Austausch wird seitens der OGs durchaus gewünscht. 

Das für LEADER erwähnte bundes- und europaweite Netzwerk steht auch Akteurinnen und Akteuren aus den 

LAGs offen, mit anderen LAGs in Austausch zu treten. Mit Teilmaßnahme M19.3 wurde für die LAGs ein entspre-

chender Fördertatbestand etabliert, der diesen Aspekt aufgreift. Der derzeitige Umsetzungsstand der Maß-

nahme zeigt, dass die Maßnahme von mehr als der Hälfte der LAGs genutzt wird. 

Förderung von neuen Technologien in ländlichen Gebieten 

Vor dem Hintergrund des oben dargestellten Umsetzungsstands wurden bisher nur in sehr begrenztem Umfang 

neue Technologien im Rahmen der Arbeit der OGs entwickelt.  

Im Rahmen der Vorhabensart M4.1e (FIS) Innovative Technik werden insgesamt 12 der 58 Förderfälle als beson-

ders innovativ eingestuft (20,7%), im Sinne einer Verbesserungsinnovation, wenn nicht sogar Radikalinnovation. 

Sie stehen im Zusammenhang mit Precision Farming und stellen einen deutlichen Modernisierungsschritt im Be-

reich Technik auf betrieblicher Ebene dar. Die Sensor-Technik und GPS-Systeme haben einen deutlichen Einfluss 

auf die Arbeitsprozesse auf dem Feld, u.a. bei der Düngemittel- und Spritzmittelausbringung. Bei den übrigen 

Investitionen ist nicht ersichtlich, ob es sich dabei um Routine- oder Verbesserungsinnovationen handelt.   

Tabelle 30.2: Förderfälle mit sehr innovativer Technik 

 
Quelle: Investitionskonzepte 

förderfähiges 

Investitionsvolumen 

gesamt 

förderfähiges 

Investitions-

volumen Ø 

 [€]  [€]

Sensor-Technik 2 43.975 21.988

GPS-(Lenk-)Systeme 10 214.010 21.401

Gesamt 12 257.985 21.499

Art des Gerätes Anzahl
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Schlussfolgerungen 

Wie bereit bei Bewertungsfrage 23 festgestellt, haben Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation in 

den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz zugenommen, liegen aber dennoch unterhalb des von der Europäischen 

Union angestrebten Zieles, mindestens drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. Auch 

der Beitrag des EPLR EULLE an den Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Innovation wird jedoch als relativ 

gering eingeschätzt.  

In Bezug auf die Landwirtschaft zeigen die OG-Themen, dass hier die Herausforderungen der landwirtschaftlichen 

Zukunft angegangen werden. Damit kann von EIP Agri eine größere Wirkung ausgehen als die rein zahlenmäßige 

Betrachtung der Maßnahmenumsetzung derzeit erkennen lässt. Der Fokus der geförderten Vorhaben liegt in der 

Entwicklung und Erprobung neuer Praktiken mit dem Ziel diese mittelfristig am Markt zu etablieren. Zur breiten 

Etablierung wiederum kann AFP einen entsprechenden Beitrag leisten.  

Die Innovationsförderung im Rahmen von EIP im Vergleich zu marktbasierten FuE-Aktivitäten ist vor allem als 

Korrektiv zu verstehen. In der Fokussierung auf Aspekte, die das Gemeinwohl und öffentliche Güter betreffen, 

kann sie diese unterstützen und inhaltlich sowie in der öffentlichen Aufmerksamkeit voranbringen.  

Methodik 

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage wurde zunächst ein Überblick über das Innovationsgeschehen in 

Rheinland-Pfalz mit Hilfe einschlägiger Kennzahlen erstellt. Der Kernzielindikator „Anteil der Investitionen in For-

schung, Entwicklung und Innovation am Bruttoinlandsprodukt“ konnte aus Publikationen des Stifterverbandes 

Wissenschaftsstatistik sowie Daten des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, welches bundesweit Da-

ten zu Innovationsindizes aufbereitet und zur Verfügung stellt, entnommen werden. Die aktuellen Zahlen des 

Indikators T1 auf Landesebene wurden aus dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums abgerufen 

bzw. berechnet und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 

übermittelt. 

Ferner wurden neben der Erfassung und Auswertung der Monitoringdaten des Landes Rheinland-Pfalz die auf 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen beruhenden Maßnahmenbewertungen der relevanten Vorhabensar-

ten ausgewertet.  
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 Wirkungsindikatoren 

Name des gemeinsamen Wir-
kungsindikators 

Einheit des Indika-
tors 

Indikator-
wert 

EPLR 
Beitrag  

 

Kommentar 

Landwirtschaftlicher Unternehmens-
gewinn (C.26, I.01) 

EUR / Jahresarbeits-
einheit  

29.980 k.A. Stand: 2014; Quelle: CAP 
Context Indicators; Indika-
tor veraltet, keine Bewer-
tung möglich. 

Faktoreinkommen in der Landwirt-
schaft (C.25, I.02) 

EUR (in real terms) / 
Jahresarbeitseinheit 

29.080 k.A. Stand: 2014; Quelle: CAP 
Context Indicators; Indika-
tor veraltet, keine Bewer-
tung möglich. 

Faktorproduktivität in der Landwirt-
schaft insgesamt (C.27, I.03) 

Index k.A. k.A. Indikator steht nur auf 
Ebene Deutschlands zur 
Verfügung und ist daher 
nicht für die Evaluierung 
geeignet. 

Emissionen aus 
der Landwirt-
schaft (C.45, 
I.07) 

THG-Emissionen 
aus der Land-
wirtschaft 

kt CO2-Equivalente 1.724 k.A. Stand: 2016; ohne LULUCF; 
Quelle: Hänel et al. (2018). 
Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
24. 

% der gesamten THG-
Emissionen 

 

5,4 k.A. Stand: 2015; Quelle: Hänel 
et al. (2018), MUEEF 
(2018). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
24. 

NH3-Emissionen 
aus der Land-
wirtschaft 

kt NH3 19,0 k.A. Stand: 2016; Quelle: Hänel 
et al. (2018). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
24. 

Feldvogelindex (C.35, I.08) Index 2000 = 100 k.A.  GNOR mit Erhebung beauf-
tragt, noch keine aktuellen 
Daten verfügbar. 

Landbewirtschaftung mit hohem Na-
turwert (HNV) (C.37, I.09) 

% HNV Anteil an ge-
samter Landwirt-
schaftsfläche 

12,5 k.A. Stand: 2017; Quelle: LIKI 
(2018b). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
26. 

Wasserentnahme in der Landwirt-
schaft (C.39, I.10) 

1 000 m3 21.613 k.A. Stand: 2010; Quelle: CCI 39 
– Water abstraction in agri-
culture; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 

Wasserqualität 
(C.40, I.11) 

Nährstoffbilanz 
Stickstoff (GNB-
N) 

Kg N / ha / Jahr 57,9 k.A. Stand: 2014; Quelle: LIKI 
2016; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 
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Nährstoffbilanz 
Phosphor  

(GNB-P) 

Kg P / ha / Jahr k.A. k.A. Stand: 2012; Quelle: Euros-
tat; Indikator steht nur auf 
Ebene Deutschlands zur 
Verfügung und ist daher 
nicht für die Evaluierung 
geeignet; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 

Nitrat in Oberflä-
chengewässern 

% der Messstellen mit 
guter Qualität 

k.A. k.A. Stand: 2012; Quelle: EEA; 
Indikator steht nur auf 
Ebene Deutschlands zur 
Verfügung und ist daher 
nicht für die Evaluierung 
geeignet; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 

% der Messstellen mit 
mittlerer Qualität 

k.A. k.A. Stand: 2012; Quelle: EEA; 
Indikator steht nur auf 
Ebene Deutschlands zur 
Verfügung und ist daher 
nicht für die Evaluierung 
geeignet; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 

% der Messstellen mit 
schlechter Qualität 

k.A. k.A. Stand: 2012; Quelle: EEA; 
Indikator steht nur auf 
Ebene Deutschlands zur 
Verfügung und ist daher 
nicht für die Evaluierung 
geeignet; Indikator veraltet, 
keine Bewertung möglich. 

Nitrat im Grund-
wasser 

% der Messstellen mit 
guter Qualität 

58,0 k.A. Stand: 2017; < 25 mg/L; 
Quelle: LIKI (2018a). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
28. 

% der Messstellen mit 
mittlerer Qualität 

18,8 k.A. Stand: 2017; 25-50 mg/L; 
Quelle: LIKI (2018a). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
28. 

% der Messstellen mit 
schlechter Qualität 

23,2 k.A. Stand: 2017; > 50 mg/L; 
Quelle: LIKI (2018a). 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
28. 

Gehalt des Bo-
dens an organi-
scher Substanz in 
Ackerland (C.41, 
I.12) 

Gesamt Megatonnen (Mt) 88 k.A. Stand: 2011; Quelle: Sauer 
et al. (2013); Indikator ver-
altet, keine Bewertung 
möglich. 

Mittlerer Corg-
Gehalt 

g / kg 160 k.A. Stand: 2011; Quelle: Sauer 
et al. (2013); Indikator ver-
altet, keine Bewertung 
möglich. 



 Bewertungsbericht 2019 zum Entwicklungsprogramm EULLE  

271 

Wasserbedingte 
Bodenerosion 
(C.42, I.13) 

Geschätzte Erosi-
onsrate durch 
Wasser 

t / ha / Jahr 1,55 k.A. Stand: 2012; Quelle: CCI 42 
– Soil erosion; Indikator 
veraltet, keine Bewertung 
möglich. 

Geschätzte Land-
wirtschaftsflä-
che, die durch 
eine gewisse Bo-
denerosion be-
einflusst wird 

1.000 ha 

 

24,05 k.A. Stand: 2012; Quelle: CCI 42 
– Soil erosion; Indikator 
veraltet, keine Bewertung 
möglich. 

% Anteil an gesamter 
Landwirtschaftsfläche  

2,6 k.A. Stand: 2012; Quelle: CCI 42 
– Soil erosion; Indikator 
veraltet, keine Bewertung 
möglich 

Erwerbsquote 
(C.05, I.14) 

15-64 Jahre % 74,8 k.A. Stand: 2017; Quelle: CCI 05 
– Employment rate. 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
22. 

20-64 Jahre % 78,7 k.A. Stand: 2017; Quelle: CCI 05 
– Employment rate. 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
22. 

Armutsquote 
(C.09, I.15) 

Armutsquote 
insgesamt 

% Anteil der Bevölke-
rung 

k.A. k.A. Quelle: CCI 09 – Employ-
ment rate; Indikator steht 
nur auf Ebene Deutsch-
lands zur Verfügung und ist 
daher nicht für die Evaluie-
rung geeignet. 

Armutsquote im 
Ländlichen Raum 

 % Anteil der Bevölke-
rung 

k.A. k.A. Quelle: CCI 09 – Employ-
ment rate; Indikator steht 
nur auf Ebene Deutsch-
lands zur Verfügung und ist 
daher nicht für die Evaluie-
rung geeignet. 

Ländliches Pro-Kopf-BIP (C.08, I.16) PPS, per capita 32.700 k.A. Stand: 2015; Quelle: CCI 08 
– Employment rate. 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
29. 

PPS, % des EU-28 Mit-
tels 

112 k.A. Stand: 2015; Quelle: CCI 08 
– Employment rate. 

Der EPLR-Beitrag lässt sich 
nicht quantifizieren. Erläu-
terungen zu einer qualitati-
ven Abschätzung finden 
sich bei Bewertungsfrage 
29. 
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6 Ergänzende Indikatoren zur Untermauerung der Evaluierungser-

gebnisse 

Indikator-
art43 

Indikatorname SPB 
Indikator-

einheit 
Indikator-

wert 
Kommentar 

Ergebnis 
% der Grünlandfläche, die mit pri-
mär programmierten Vorhabensar-
ten erreicht werden 

4a % 9,0 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Grünlandfläche, die mit se-
kundär programmierten Vorha-
bensarten erreicht werden 

4a % 12,1 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Ackerlandfläche, die mit pri-
mär programmierten Vorhabensar-
ten erreicht werden 

4a % 12,1 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Ackerlandfläche, die mit se-
kundär programmierten Vorha-
bensarten erreicht werden 

4a % 1,2 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Ackerlandfläche, die mit pri-
mär programmierten Vorhabensar-
ten erreicht werden 

4b % 5 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Grünlandfläche, die mit pri-
mär programmierten Vorhabensar-
ten erreicht werden 

4b % 31 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Ergebnis 
% der Dauerkulturfläche, die mit 
primär programmierten Vorha-
bensarten erreicht werden 

4b % 65 
2018; enthält Doppelzäh-
lungen; Quelle: StaLa 
2018g (InVeKoS) 

Output 
% der Ackerlandfläche, die durch 
Maßnahme M11 OEG erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 4 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Output 
% der Grünlandfläche, die durch 
Maßnahme M11 OEG erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 19 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Output 
% der Dauerkulturfläche, die durch 
Maßnahme M11 OEG erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 9 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Output 
% der Grünlandfläche, die durch 
10.1 a UGB erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 12,1 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Output 
% der Grünlandfläche, die durch 
10.1 j VN Grünland erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 6,7 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Output 
% der Ackerlandfläche, die durch 
10.1 b VK erreicht wird 

(entsp. 
Einteilung) 

% 11,7 
2018; Quelle: StaLa 2018g 
(InVeKoS) 

Kontext 
N2O-Emissionen aus Böden auf-
grund landwirtschaftlicher Nutzung 

k.A. 
kt CO2(eq) / 
Jahr 

760,5 2016; Quelle: Hänel 2018 

Kontext 
Emissionen aus der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung (Verdauung, 
Düngermanagement) 

k.A. 
kt CO2(eq) / 
Jahr 

861,7 2016; Quelle: Hänel 2018 

Ergebnis Hochwasserschutzniveau (Rhein) 3b HQ 100-150 2018; Quelle: LfU 

Ergebnis Hochwasserschutzniveau (Nahe) 3b HQ 60 2018; Quelle: LfU 

  

                                                                        
43 Output (O) / Ergebnis (R) / Kontext (C) / Wirkung (I) 
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8 Anhang 

 Anhang 1: Art. 5 der ELER-VO (VO (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013) 

Schwerpunnkt Schwerpunktbereich 
1. Förderung von Wissenstransfer 

und Innovation in der Land und Forst-
wirtschaft und den ländlichen Gebieten 
mit Schwerpunkt auf den folgenden Be-
reichen: 

a) Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der 
Wissensbasis in ländlichen Gebieten; 

b) Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmitteler-
zeugung und Forstwirtschaft sowie Forschung und Innovation, unter an-
derem zu dem Zweck eines besseren Umweltmanagements und einer 
besseren Umweltleistung;  

c) Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in der 
Land- und Forstwirtschaft. 

2. Verbesserung der Lebensfähig-
keit der landwirtschaftlichen Betriebe 
und der Wettbewerbsfähigkeit aller Ar-
ten von Landwirtschaft in allen Regionen 
und Förderung innovativer landwirt-
schaftlicher Techniken und der nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung mit Schwer-
punkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, 
Unterstützung der Betriebsumstrukturierung und -modernisierung insbe-
sondere mit Blick auf die Erhöhung der Marktbeteiligung und -orientie-
rung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung; 

b) Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum Ag-
rarsektor und insbesondere des Generationswechsels. 

3. Förderung einer Organisation 
der Nahrungsmittelkette, einschließlich 
der Verarbeitung und Vermarktung von 
Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und 
des Risikomanagements in der Landwirt-
schaft mit Schwerpunkt auf den folgen-
den Bereichen: 

a) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bes-
sere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, 
die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswege, 
Erzeugergemeinschaften und -organisationen und Branchenverbände; 

b) Unterstützung der Risikovorsorge und des Risikomanagements in den 
landwirtschaftlichen Betrieben; 

4. Wiederherstellung, Erhaltung 
und Verbesserung der mit der Land- und 
Forstwirtschaft verbundenen Ökosys-
teme mit Schwerpunkt auf den folgen-
den Bereichen: 

a) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Viel-
falt, auch in Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbeding-
ten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind, der Landbe-
wirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäi-
schen Landschaften; 

b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit 
Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln; 

c) Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirt-
schaftung. 

5. Förderung der Ressourceneffizi-
enz und Unterstützung des Agrar-, Nah-
rungsmittel- und Forstsektors beim Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen und kli-
maresistenten Wirtschaft mit Schwer-
punkt auf den folgenden Bereichen: 

a) Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Landwirtschaft; 

b) Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der 
Nahrungsmittelverarbeitung; 

c) Erleichterung der Versorgung mit und stärkere Nutzung von erneuerba-
ren Energien, Nebenerzeugnissen, Abfällen und Rückständen und ande-
ren Ausgangserzeugnissen außer Lebensmitteln für die Biowirtschaft; 

d) Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und 
Ammoniakemissionen; 

e) Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in der Land- und 
Forstwirtschaft; 

6. Förderung der sozialen Inklu-
sion, der Armutsbekämpfung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung in ländli-
chen Gebieten mit Schwerpunkt auf den 
folgenden Bereichen: 

a) Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von klei-
nen Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen; 

b) Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten; 

c) Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT), ihres Einsatzes und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten. 
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 Anhang 2: Ergebnisindikatoren („R-Indikatoren) gemäß ELER-Durchfüh-

rungsverordnung  

R1: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwicklung des ländli-

chen Raums bei Investitionen in die Umstrukturierung oder Modernisierung unterstützt werden (Schwerpunkt-

bereich 2A) 

R2: Veränderungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung bei unterstützten Betrieben/landwirtschaftlichen Ar-

beitseinheiten (Schwerpunktbereich 2A) (*) 

R3: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe mit Geschäftsentwicklungsplänen/Investitionen für Jungland-

wirte, die im Rahmen eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden (Schwerpunkt-

bereich 2B) 

R4: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Qualitätsprogram-

men, lokalen Märkten und kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften/-organisationen erhalten 

(Schwerpunktbereich 3A) 

R5: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die an Risikomanagementprogrammen teilnehmen (Schwer-

punktbereich 3B) 

R6: Prozentsatz des Waldes oder der bewaldeten Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der bi-

ologischen Vielfalt gelten (Schwerpunktbereich 4A) 

R7: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen 

Vielfalt und/oder der Landschaften gelten (Schwerpunktbereich 4A) 

R7: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirt-

schaft gelten (Schwerpunktbereich 4B) 

R9: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirt-

schaft gelten (Schwerpunktbereich 4B) 

R10: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbe-

wirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C)DE 31.7.2014 Amts-

blatt der Europäischen Union L 227/57 

R11: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbe-

wirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C) 

R12: Prozentsatz der bewässerten Fläche, auf der eine Umstellung auf wirksamere Bewässerungssysteme erfolgt 

(Schwerpunktbereich 5A) 

R13: Effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft in Projekten, die im Rahmen eines Programms zur Ent-

wicklung des ländlichen Raums unterstützt werden (Schwerpunktbereich 5A) (*) 

R14: Effizientere Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelverarbeitung in Projekten, die im 

Rahmen eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden (Schwerpunktbereich 5 B) 

(*) 

R15: Erneuerbare Energie, die im Rahmen unterstützter Projekte gewonnen wurde (Schwerpunktbereich 5C) (*) 

R16: Prozentsatz der GVE (Großvieheinheiten) die von den Investitionen in die Großviehhaltung zwecks Reduzie-

rung der Treibhausgas- und/oder. Ammoniakemissionen betroffen sind (Schwerpunktbereich 5D) 

R17: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- 

und/oder Ammoniakemissionen gelten (Schwerpunktbereich 5D) 
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R18: Verringerte Methan- und Distickstoffoxidemissionen (Schwerpunktbereich 5D) (*) 

R19: Verringerte Ammoniakemissionen (Schwerpunktbereich 5D) (*) 

R20: Prozentsatz der land- und forstwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zwecks Beitrags zur 

Kohlenstoffbindung oder -speicherung gelten (Schwerpunktbereich 5E) 

R21: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Schwerpunktbereich 6A) 

R22: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten (Schwer-

punktbereich 6B) 

R23: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen 

profitieren (Schwerpunktbereich 6B) 

R24: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Leader) (Schwerpunktbereich 6B) 

R25: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen 

(Informations- und Kommunikationstechnologien — IKT) profitieren (Schwerpunktbereich 6C) 

 

 Anhang 3 zur Beantwortung der Bewertungsfrage 27: In welchem Um-

fang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zum Ziel 

der GAP beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu 

fördern? 

Ergebnisse der Expertenbefragung 

Es wurden vier Experten aus Rheinland-Pfalz zur Wirkung des Programms in Bezug auf die Förderung der Wett-

bewerbsfähigkeit befragt. Die Fragen betrafen die betriebliche Ebene (einzelbetriebliche Investitionsförderung), 

die Ebene des ländlichen Raums (strukturbezogene Förderung) und die grundsätzliche Ausrichtung der Förder-

instrumente bzw. des Entwicklungsprogramms EULLE. 

Betriebliche Ebene: 

Alle vier Experten sahen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen als mögliche Wirkungen des Programms 

gegeben. Zwei Experten sahen die Kostensenkung vor allem im Bereich der Investitions- bzw. Fixkostensenkung 

(Zuschusseffekt), die Wirkung auf die laufenden Kosten wurde im Vergleich dazu geringer eingeschätzt. Ein Ex-

perte brachte die Effizienzsteigerung mit dem Betriebswachstum und besseren Arbeitsabläufen in Verbindung. 

Drei Experten gaben Betriebswachstum und Steigerungen in der Arbeitserleichterung (teilweise auch in der Ar-

beitssicherheit) als Wirkungsarten an. Die Qualitätssteigerung wurde ebenfalls von drei Experten als mögliche 

Folge der Investitionen bestätigt, allerdings mit geringerer Wirkung bzw. nur begrenzt auf eine Verbesserung der 

Prozessqualität (weniger Produktqualität). Einer der Experten sah weitere Wirkungen in der Verbesserung des 

Tierwohls und im Umweltschutz (Güllelagerung, -ausbringung).  

Bei der Frage, welche (Teil-)Maßnahmen am stärksten auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wirken, 

wurde von allen Experten das AFP benannt. Hier wurde vor allem in den Bauvorhaben in der tierischen Erzeugung 

(Neu- und Umbauten von Ställen) große Wirkungen gesehen, inklusive von Verbesserungen für das Tierwohl. Ein 

Experte hob auch explizit die Verbesserung der Arbeitswirtschaft und der damit verbundenen Kostenreduzierung 

hervor.  

Ein Experte äusserte sich kritisch über die Wirkung der Förderung von Maschinen zur Ausbringung von Pflanzen-

schutzmitteln (PSM) und Düngemitteln in der pflanzlichen Produktion (AFP) auf die Wettbewerbsfähigkeit. Er 

argumentierte, dass der Ackerbau deutlich wettbewerbsfähiger sei als die (Milch-)Viehhaltung, so dass es sich 
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bei diesen Förderungen eher um Mitnahmeeffekte handle bzw. um eine Förderung der Landmaschinenindustrie. 

Ein anderer Experte hingegen bezeichnete die Maschinenförderung (AFP / FIS) als ausbaufähig (Aufnahme von 

mehr förderfähigen Maschinen in das Programm).  

Die FID wurde nur von einem Experten genannt. Sie sei wichtig für Zukunftsbetriebe und würde in Zukunft an 

Bedeutung zunehmen. 

Die Experten wurden gebeten, den Umfang der Veränderung der einzelbetrieblichen preislichen und nicht-preis-

lichen Wettbewerbsfähigkeit auf einer Skala von 3 (erhebliche Steigerung) bis -3 (erheblicher negativer Effekt) 

einzuschätzen. Einige Experten gaben hierbei Spannweiten über mehrere Skalenstufen an („von-bis“-Angaben). 

Bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit reicht die Spannweite von +2 bis -1, mit Schwerpunkt im positiven 

Bereich (n=4). Zusätzlich zu den o.g. Aspekten wurden noch folgende Argumente für diese Einschätzungen ge-

nannt:  

 Die wirtschaftlichen Nachteile, die die Milchviehbetriebe haben, kann das Programm nicht kompensie-

ren, aber ohne die Förderung ginge es den Betrieben noch schlechter.  

 Die Wirkung der Förderung hängt stark von den preislichen Gegebenheiten am Markt ab. Negative Wir-

kungen können durch hohe Abschreibungen und deren Einfluss auf den Betriebsgewinn entstehen. 

 Erlössteigerungen aufgrund von Qualitätssteigerungen sind eher nicht gegeben. Vielmehr setzt der Le-

bensmitteleinzelhandel bestimmte Prozesse oder Qualitätsmerkmale als Standard fest. Wer diese nicht 

erfüllt, wird ausgelistet.   

 

Bei der nicht-preislichen Wettbewerbsfähigkeit reicht die Spannweite der Bewertungen von null bis +3 (n=4). Es 

wurde folgendermaßen argumentiert:  

 Fraglich ist, ob immer die Betriebe gefördert werden, die die richtige Weichenstellung für die Zukunft 

eingeschlagen haben oder ob die Investition das „letzte Aufbäumen“ vor der Betriebsschließung war. 

Tierschutz und Umweltschutz sind noch stärker zu berücksichtigen. 

 Tierschutz, Umweltschutz und Lebensqualität sind für den Fortbestand eines Betriebes viel wichtiger als 

kurzfristige Preisentwicklungen.  

 Baumaßnahmen wirken auf die Prozessqualität, aber nicht auf die Produktqualität. 

 

Die Frage, inwieweit die Förderung von Betrieben und Zusammenschlüssen im nachgelagerten Bereich (Verar-

beitung & Vermarktung) die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe beeinflusst, wurde sehr 

uneinheitlich beantwortet.  

Ein Befragter riet, der regionalen Verarbeitung eine höhere Bedeutung zukommen zu lassen. Dies sei gerade für 

kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die Direktvermarktung und regionale Vermarktung machen wollen, wich-

tig, v.a. im Schlachtbereich. Diese Meinung vertrat ein weiterer Experte. Er wies darauf hin, dass regionale 

Schlachtstätten auch für Notschlachtungen wichtig seien, da sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus Tierwohl-

gründen hier keine weiten Transportwege für ein Einzeltier in Frage kämen. Auch würden Landwirte nahegele-

gene Schlachtstätten bevorzugen, um den Tieren lange Transportwege zu ersparen. Ein anderer Experte sah die 

Wirkung der Förderung des nachgelagerten Bereichs in der Stabilisierung der Erlöse von Landwirten.  

Ebene Ländlicher Raum 

Drei der vier Experten sahen positive Effekte des Wegebaus und der Bodenordnung für die Wettbewerbsfähigkeit 

landwirtschaftlicher Betriebe. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Bodenordnung mit dem 2. Änderungs-

antrag aus dem Programm gestrichen wurde und außerhalb von EULLE unverändert fortgeführt wird. Der Wege-

bau und die Bodenordnung sind aber insofern miteinander verbunden, als dass größere Bewirtschaftungseinhei-

ten, die mit größeren Maschinen bewirtschaftet werden, auch durch entsprechend ausgebaute Wege erschlos-

sen werden müssen. Entsprechend sahen die Experten hier eine Effizienzsteigerung und eine erleichterte Ar-
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beitserledigung. Ein Experte sah hingegen einen geringeren Einfluss. Ergebnisse der Bodenordnung würden über-

lagert werden von Entwicklungen auf dem außerlandwirtschaftlichen Bodenmarkt und den Effekten der Flächen-

prämien auf den Pachtpreis. 

Ein Experte sah auch eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft durch die Beregnungs-

förderung44 und die Förderung des Breitbandausbaus gegeben. Letztere sei auch für Aussiedlerhöfe außerhalb 

von Dörfern wichtig, z.B. für die Datenübertragung zwischen Büro und Stall, für die auch digitale Netze verwendet 

werden. Das Fehlen eines solchen Netzes stelle ein deutliches Wettbewerbshemmnis dar.    

Die Wirkung der strukturbezogenen Fördermaßnahmen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wurde auf einer 

Skala von 3 (erhebliche Steigerung) bis -3 (erheblicher negativer Effekt) zwischen 0 und +1 eingeschätzt (n=3). 

Ein Experte verwies darauf, dass es nicht möglich sei, eine preisliche Veränderung für landwirtschaftliche Pro-

dukte durch strukturelle Änderungen abzuleiten und verzichtete auf eine Einschätzung. Die Wirkung auf die 

nicht-preisliche Wettbewerbsfähigkeit (v.a. Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung) wurde zwischen 0 und 

+3 (n=4) eingeschätzt (mit Schwerpunkt auf den Skalenwerten 1 und 2). Bei beiden Einschätzungen haben einige 

Experten Spannweiten über mehrere Skalenstufen angegeben. 

Ausrichtung der Förderinstrumente 

Grundsätzlich bewerteten alle vier Experten die Förderinstrumente als geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Landwirtschaft zu steigern. Zwei Experten machten hierzu allerdings die beiden folgenden Einschränkungen: (1) 

Die Wettbewerbsfähigkeit wird mehr in der Tierproduktion als in der Pflanzenproduktion erhöht. In letzterer 

finden eher Mitnahmeeffekte statt. Eventuell werden auch Betriebe gefördert, die später doch aufgegeben wer-

den. (2) Für die Abmilderung von Preiskrisen sind diese Förderinstrumente nicht geeignet. 

Die Experten machten folgende Verbesserungs- und Änderungsvorschläge zu den Förderinstrumenten bzw. zum 

Programm, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern: 

Einzelbetriebliche investive Förderung 

 Spezialmaschinen stärker an Umwelt- und Naturschutzaspekten messen: Maschinen, die dem Umwelt- 

und Naturschutz dienen, sollten unabhängig von Rentabilitätsaspekten beurteilt werden. 

 Digitalisierung landwirtschaftlicher Unternehmen stärker voranbringen: Ideen zur verbesserten Förde-

rung sammeln und Förderprogramm entsprechend erweitern. 

 Fokus auf die Förderung der Tierhaltung: hier aber stärkere Berücksichtigung von Ökologie- und Tier-

schutzaspekten (Megatrends)  

 Infrastruktur für kleine Selbstvermarkter (z.B. Schlachtstrukturen) und regionale Vermarktungskonzepte 

fördern 

 

Strukturförderung 

 Richtige Prioritäten im Wegebau setzen: manche Gemeinden investieren in die Dorferneuerng statt in 

Wege für die Landwirtschaft.  

 Kreative Förderung für öffentliche Wege und private Weinbergsmauern: Öffentlicher Wegebau in Wein-

baussteillagen ist oft abhängig von der Sanierung von Weinbergsmauern in Privatbesitz ober- oder un-

terhalb der Wege. Hier fehlt eine Möglichkeit der parallelen Förderung.  

 Stärker regionale Strukturen (Kleinstrukturen) fördern 

 Erhalt der Agrarstruktur vor dem Hintergrund von Extremwetterereignissen (Trockenheit, Überschwem-

mungen): manche Maßnahmen sind bisher aus Sicht des Naturschutzes tabu (Gewässerausbau, Unter-

halt und Neubau von Drainagen), aber hier besteht Handlungsbedarf von Seiten der Landwirtschaft. 

                                                                        
44 Die Beregnungsförderung als eigenständige Vorhabensart wurde mit dem dritten Änderungsantrag aus EULLE gestrichen. 
Eine Förderung durch das AFP ist aber immer noch möglich. 
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 ILEK/Regionalmanagement zur Lösung agrarstruktureller Probleme einsetzen: Gemeinden kaufen Aus-

gleichsflächen für Wohn- und Gewerbegebiete z.T. in gerade flurbereinigtem Gelände auf. Dadurch ent-

steht ein „Flickenteppich“ von Abschnitten mit verschiedenen Nutzungsarten, ohne einheitliches Kon-

zept zwischen Kommune, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz. Dafür sollte die Kommune 

ein Regionalmanagement in Auftrag geben, Träger des Projektes könnte auch z.B. die Landwirtschafts-

kammer sein.  

Die beiden zuletzt genannten Aspekte der Strukturförderung sollten in Zusammenhang mit dem neuen Sonder-

rahmenplan gesehen werden, der auch in EULLE umgesetzt werden muss. Hier sollte der Fokus verstärkt auf 

lokale Strukturprobleme gelenkt werden.  

Weitere Aspekte: 

 Bildungs- und Kommunikationsauftrag der Landwirtschaft: Die Landwirtschaft muss die Akzeptanz der 

Gesellschaft gewinnen, auch große, moderne Betriebe, die nachhaltig wirtschaften (geschlossene Nähr-

stoffkreisläufe etc.). Dabei könnte z.B. der Besuch von Schulklassen, Kindergärten etc. gefördert wer-

den. 

o Geförderten Betrieben sollte eine Kommunikationsverpflichtung auferlegt werden, um Ver-

braucher besser über die Leistungen der Landwirtschaft zu informieren. 

 Beratung, Fortbildung Innovationsförderung und –transfer stärker fördern 

o Staatliche und private Beratung, auch zu Wissens- und Innovationstransfer 

o Netzwerke, Peer-to-Peer-Learning 

o Flächen-/Direktzahlungen geraten immer stärker unter Druck, daher sollten Gelder schneller 

in Beratung und Wissenstransfer fließen 

o Mehrheit der Landwirte nimmt Beratungsangebote nicht in Anspruch. Verpflichtung zu Schu-

lungs- und Beratungsangeboten: 

 Sammlung einer festgesetzten Anzahl von Fortbildungspunkten in einem bestimmten 

Zeitraum 

 Bestimmte Fördermaßnahmen mit entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen ver-

knüpfen, z.B. beim Stallbau auch Berufsgenossenschaft einbinden 

 Förderung stärker an Zielerreichung binden: Es sollten weniger die eingesetzten Mittel gefördert werden, 

sondern vielmehr die Zielerreichung. Schwierig ist dabei aber die Kontrolle der Zielerfüllung.  

 Ökologische Ziele mit höheren Erlösen gezielter erreichen: statt einer reinen Kostenerstattung bei Flä-

chenmaßnahmen könnte man eine Erlössteigerung zulassen. 

o Maßnahmen, in denen mehrere Betriebe im Verbund für eine großflächige Wirkung aktiv wer-

den. 

 Stickstoff- und Lachgasemissionen sind zukünftige Herausforderungen für die Landwirtschaft.  

 Fördermaßnahmen müssen unbürokratischer gestaltet werden.  


